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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
als der Deutsche Bundestag 2001 die Beteiligung am Einsatz in Afghanistan beschloss, waren der Zerfall der 
Sowjetunion und die Wiedervereinigung gerade ein Jahrzehnt vergangen, der Beitritt Chinas zur WTO stand kurz 
bevor und die US-dominierte Weltordnung befand sich auf ihrem Höhepunkt. Mit der Zustimmung zur Auslösung 
des Bündnisfalls der NATO am Tag nach den Anschlägen in New York drückte Deutschland, gemeinsam mit 
zahlreichen weiteren Ländern, seine Solidarität mit den Vereinigten Staaten aus und beteiligte sich zusammen mit 
seinen Partnern bis zum Abzug 2021 am Einsatz in Afghanistan. 
Der von Al-Qaida geplante und durchgeführte Anschlag war Ausgangspunkt für Georg W. Bushs „weltweiten 
Kampf gegen den Terrorismus“ und hatte eine Veränderung der US-Außenpolitik zur Folge, die mit Afghanistan 
begann und in den folgenden Jahren durch die Intervention im Irak und militärischen Einsätzen in Asien und dem 
Nahen- und Mittleren Osten fortgeführt wurde. 
Auch wenn Deutschland sich richtigerweise nicht an allen Einsätzen beteiligt hat, so ist es doch wichtig, sich die 
Lage in den Jahren nach 2001 in Erinnerung zu rufen. Der Angriff auf das Pentagon und World Trade Center 
blieb kein einmaliges Ereignis. Über viele Jahre gab es Anschläge in europäischen Großstädten. Attacken in Mad-
rid, Paris und London, aber auch vereitelte Versuche in Deutschland und schließlich der Terroranschlag auf den 
Berliner Breitscheidplatz 2016 haben uns die Bedrohung durch islamistische Gruppierungen vor Augen geführt 
und politisches Handeln notwendig gemacht. Die Entscheidung, sich über 20 Jahre an der Seite der USA in Af-
ghanistan zu engagieren, lässt sich also nicht nur mit der transatlantischen Partnerschaft begründen, sondern ge-
schah auch mit dem Ziel, Terrorgruppen den Rückzugsort zu nehmen. Hinzu kam nach dem Sturz der Talibanre-
gierung der Anspruch, einen demokratischen Staat aufzubauen. 
Im Verlauf des 20-jährigen Einsatzes, der einmalig in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist, haben sich die 
weltpolitische Lage und viele Rahmenbedingungen weiterentwickelt. Auch die Rolle Deutschlands auf der inter-
nationalen Bühne hat sich verändert und ist nach wie vor dabei sich zu ändern. Gerade weil der Einsatz mit der 
erneuten Machtübernahme der Taliban letztendlich nicht erfolgreich war, sind die Aufarbeitung und die Lehren 
daraus von großer Bedeutung für das zukünftige außenpolitische Handeln der Bundesrepublik. 
Mit der parteiübergreifenden Einsetzung der Enquete-Kommission, die durch die Mitarbeit ständiger Sachver-
ständiger einen besonders konstruktiven Charakter hat, stellt sich unser Parlament der gleichermaßen schwierigen 
wie wichtigen Aufgabe, aus den Entscheidungen der Vergangenheit zu lernen, um Fehler in Zukunft zu vermei-
den. 
Mit Blick auf den aktuellen Zustand der Welt, den zahlreichen Konfliktherden und dem riesigen Eskalationspo-
tenzial in unterschiedlichen Regionen und zwischen verschiedenen Akteuren müssen wir davon ausgehen, dass 
Deutschland in Zukunft eher mehr als weniger gefordert sein wird. Auch Einsätze wie in Mali oder Niger, die vor 
kurzem beendet wurden oder es bald sein werden, zeigen, dass unsere Werkzeuge angepasst werden müssen, um 
in der Zukunft unseren Beitrag für eine friedlichere und prosperierende Welt leisten zu können. 
Als größte Volkswirtschaft Europas und als international respektierter Akteur wird zu Recht von uns erwartet, 
dass wir uns diplomatisch, humanitär, entwicklungspolitisch und auch militärisch engagieren. Der vernetzte bzw. 
integrierte Ansatz wird dabei weiterhin das Grundprinzip des deutschen Engagements im internationalen Krisen- 
und Konfliktmanagement bleiben. 
Das Zeitalter wachsender Multipolarität wird instabiler und krisenanfälliger sein. Umso wichtiger ist es für 
Deutschland, darauf vorbereitet zu sein und lernend aus den Erfahrungen der Vergangenheit sich entlang eigener 
Interessen und an Werten orientiert zu positionieren. 
Mit diesem Zwischenbericht wirft die Enquete-Kommission den Blick zurück auf 20 Jahre Einsatz in Afghanistan. 
Die Erkenntnisse daraus bilden die Grundlage für die zweite Phase, in der dann konkrete Schlussfolgerungen 
gezogen und Empfehlungen formuliert werden. 

Michael Müller, MdB 
Vorsitzender 
der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ 
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Danksagung an die Frauen und Männer des deutschen Afghanistan-Einsatzes 

Nahezu 20 Jahre waren zivile und militärische Einsatzkräfte – Frauen und Männer der Bundeswehr, des 
Auswärtigen Dienstes, der Humanitären Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und der Polizei – unterstützt von 

Ortskräften – in Afghanistan für Stabilität, Sicherheit und Wiederaufbau im Einsatz. Ihr Dienst für die 
Bundesrepublik Deutschland kostete viele ihre körperliche und psychische Unversehrtheit. Nicht wenige 

kämpfen bis heute mit den Folgen. Für ihren Einsatz sind wir ihnen allen zu Dank verpflichtet. 

Der Bundestag mandatierte in den Jahren ab 2001 den Einsatz von insgesamt 93.000 Soldatinnen und Soldaten 
in Afghanistan, die in 76 Kontingenten dienten. Sie haben unter hohem persönlichem Risiko und unter 

schwersten Bedingungen fernab ihrer Heimat und ihrer Familien ihren Dienst geleistet. Dafür gebührt ihnen 
unser Dank. 

Wir gedenken der 59 gefallenen oder in der Ausübung ihres Dienstes zu Tode gekommenen deutschen Soldaten. 
Afghanistan war der verlustreichste Einsatz in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Auch drei 

Bundespolizisten und vier Mitarbeiter deutscher Hilfs- und Entwicklungsorganisationen verloren ihr Leben. In 
unsere Trauer schließen wir die vielen Todesopfer und Gefallenen von Verbündeten, afghanischen Partnern und 

der Zivilbevölkerung ein. 

Es ist an uns allen, aus den Erfahrungen des Afghanistan-Einsatzes zu lernen und die nötigen 
Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Dazu will diese Enquete-Kommission einen Beitrag leisten. 
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1 Einleitung 
Am 11. September 2001 entführten Attentäter der jihadistischen Terrororganisation Al-Qaida vier Flugzeuge und 
steuerten sie in die beiden Türme des World Trade Centers in New York und in das Pentagon in Washington, 
eine vierte Maschine wurde durch die Passagiere zum Absturz gebracht. Sie töteten 2.977 Menschen aus 92 Län-
dern. 
Die Welt reagierte umgehend. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte die Anschläge am 12. Sep-
tember 2001 in einer Resolution einstimmig als Bedrohung des Weltfriedens und bekräftigte das „naturgegebene 
Recht“ aller Staaten auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Bundeskanzler Gerhard Schröder gab am 
selben Tag im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung ab und sicherte den Vereinigten Staaten die un-
eingeschränkte Solidarität Deutschlands zu. Er bezeichnete die Anschläge als eine Kriegserklärung gegen die 
gesamte zivilisierte Welt. Der NATO-Rat stellte am 12. September 2001 erstmalig das Vorliegen eines Bündnis-
falls nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages fest, vorausgesetzt, der Angriff war aus dem Ausland erfolgt. Vor 
dem US-Kongress kündigte der amerikanische Präsident George W. Bush am 20. September 2001 einen „Krieg 
gegen den Terror“ an.  
Nachdem die Taliban der Forderung, Al-Qaida-Terroristen auszuliefern, nicht nachkamen, startete knapp vier 
Wochen später am 7. Oktober 2001 die Operation Enduring Freedom (OEF) gegen das Taliban-Regime und Al-
Qaida.  
Am 16. November 2001 beschloss der Deutsche Bundestag die Beteiligung der Bundeswehr am Anti-Terrorein-
satz Operation Enduring Freedom, am 22. Dezember 2001 folgte der Beschluss zur Beteiligung an der Interna-
tional Security Assistance Force (ISAF), einer von den Vereinten Nationen am 20. Dezember 2001 mandatierten 
Mission zur Unterstützung von Sicherheit und Wiederaufbau in Afghanistan.  
Nicht einmal drei Monate später, vom 27. November bis 5. Dezember 2001, tagte die Petersberger Konferenz, 
bei der über die Sicherheit in Afghanistan und den Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung beraten 
wurde. Zwei Wochen später trat eine Interimsregierung unter Hamid Karzai ihr Amt an.  
Für die Bundesregierung, den Bundestag und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen stand schnell fest, 
dass sie Afghanistan auch beim Wiederaufbau des Landes helfen würden.  
Über einen Zeitraum von 20 Jahren hielt Deutschlands Engagement mit militärischer und ziviler Unterstützung 
an. Es war international eng eingebunden, innerhalb der Strukturen und auf Grundlage der Resolutionen der 
Vereinten Nationen und im Rahmen der von der NATO geführten Einsätze, an denen über die Mitgliedstaaten 
hinaus zahlreiche weitere Staaten teilnahmen. 
Am Ende stand der in einer Evakuierungsoperation mündende Abzug aller Kräfte im August 2021. Die Taliban 
kehrten an die Macht zurück. Zentrale strategische Ziele des internationalen und deutschen Engagements wurden 
verfehlt. 
Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Bundestag zwei Gremien eingesetzt: einen Untersuchungsausschuss 
(Bundestagsdrucksache 20/2352), der sich mit dem Zeitraum zwischen dem Abschluss des sogenannten Doha-
Abkommens am 29. Februar 2020 und dem Ende des Mandats deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuie-
rung am 30. September 2021 und dem Abzug aus Afghanistan befasst, und eine Enquete-Kommission zum 
Afghanistan-Einsatz insgesamt (Bundestagsdrucksache 20/2570; siehe Abschnitt 6.3). 
Die Enquete-Kommission, bestehend aus Abgeordneten und Sachverständigen, soll das gesamte deutsche außen-, 
sicherheits- und entwicklungspolitische Handeln in Afghanistan zwischen 2001 und 2021 aufarbeiten und Lehren 
für das künftige vernetzte Engagement in der Außen- und Sicherheitspolitik ziehen. Gemeint ist die Verzahnung 
militärischer, polizeilicher, diplomatischer, entwicklungspolitischer, humanitärer und ökonomischer Instrumente 
im Rahmen von internationalem Krisenmanagement und Friedensmissionen. 
Eine Aufgabe der Enquete-Kommission ist es, eine Gesamtbetrachtung und -bewertung insbesondere aller deut-
schen Aktivitäten in Afghanistan vorzunehmen.  
In der ersten Phase ihrer Arbeit fand eine Bestandsaufnahme und kritische Analyse statt. Es wurde untersucht, 
wie vorgegangen wurde, welche Fehler gemacht wurden, aber auch, welche Hilfen bei der Bevölkerung ankamen 
und wieweit Strukturen im Land verbessert wurden. Daraus hat die Kommission erste Schlussfolgerungen für 
das künftige vernetzte Engagement in internationalen Einsätzen gezogen. Hierzu legt sie einen Zwischenbericht 
vor. 
In öffentlichen und live im Internet übertragenen Anhörungen wurden zahlreiche externe Sachverständige ange-
hört. Aufzeichnungen und Protokolle dieser Anhörungen finden sich auf der Internetseite des Bundestages. 
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In nichtöffentlichen Sitzungen analysierte die Kommission den Einsatz in drei thematischen Projektgruppen. 
Dort beleuchteten Abgeordnete und sachverständige Mitglieder die Aktivitäten Deutschlands in Bezug auf Si-
cherheit und Stabilisierung, zivilen Aufbau und Friedensförderung sowie Staats- und Regierungsaufbau in Af-
ghanistan. Sie befragten damalige Entscheidungsträger und Verantwortliche, Expertinnen und Experten und Zeit-
zeugen, führten Hintergrundgespräche und werteten Dokumente der Bundesregierung sowie von internationalen 
Organisationen, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen aus. Vor allem, um die Vertraulichkeit für die 
zuletzt genannten Sachverständigen sicherzustellen, waren diese Sitzungen für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich. 
Zwei Themen, die eine positive gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Afghanistan behinderten, 
wird die Kommission laut Einsetzungsbeschluss des Bundestages in ihrer Arbeit noch zusätzlich behandeln: Kor-
ruption und Drogenwirtschaft. Die Kommission hat beschlossen, zu diesen Themen jeweils ein Gutachten zu 
beauftragen. 
In der zweiten Phase löst die Kommission den Blick von Afghanistan und erarbeitet aus den Lehren, die sie in 
der ersten Phase gezogen hat, konkrete Empfehlungen für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands. Im 
Frühjahr 2025 wird sie ihren Endbericht vorlegen. 
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Die Mitglieder der Enquete-Kommission 

Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende 

Michael Müller (SPD) Serap Güler (CDU/CSU) 

 

Abgeordnete  

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

  

Fraktion der SPD Fraktion der SPD 

Michael Müller  Prof. Dr. Lars Castellucci (bis 21.11.2022) 

Christoph Schmid Hakan Demir (ab 13.12.2023) 

Derya Türk-Nachbaur (Obfrau) Sebastian Fiedler (21.11.2022 bis 13.12.2023) 

 Aydan Özoğuz 

 Nadja Sthamer 

  

Fraktion der CDU/CSU Fraktion der CDU/CSU 

Peter Beyer (Obmann) Michael Brand 

Serap Güler Dr. Marlon Bröhr 

Susanne Hierl Dr. Katja Leikert 

  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Schahina Gambir (Obfrau) Deborah Düring 

Philip Krämer  Merle Spellerberg 

  

FDP-Fraktion FDP-Fraktion 

Knut Gerschau Dr. Ann Veruschka Jurisch 

Christian Sauter (Obmann) Frank Müller-Rosentritt 

  

Fraktion der AfD Fraktion der AfD 

Jan Ralf Nolte (Obmann) Joachim Wundrak 

  

Fraktion DIE LINKE  Fraktion DIE LINKE 

Andrej Hunko (Obmann) (bis 06.12.2023) Heidi Reichinnek (bis 10.05.2023) 
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Sachverständige Mitglieder 

Prof. Dr. Anna Geis  Professorin für Politikwissenschaft, Helmut-Schmidt-
Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Institut für 
Internationale Politik, Hamburg 

Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Gießmann Direktor Emeritus der Berghof Foundation Berlin, 
Schenefeld/Schleswig-Holstein 

Reiner Haunreiter  Oberst a. D., Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule 
Deggendorf/Bayern 

Dr. Michael Lüders  Politik- und Islamwissenschaftler, Berlin (bis 19.02.2024) 

Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala  Professor für internationale Politik, Universität der Bundeswehr 
München, Neubiberg 

Dr. Katja Mielke Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Friedens- und 
Konfliktforschungsinstitut BICC, Bonn International Centre for 
Conflict Studies  

Winfried Nachtwei  Mitglied des Deutschen Bundestages a. D., Münster/Westfalen 

Egon Ramms General a. D., ehem. Oberbefehlshaber des Allied Joint Force 
Command der NATO in Brunssum (NL), Meckenheim/NRW 

Prof. Dr. Ursula Schröder  Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), Hamburg 

Jörg Vollmer General a. D., Inspekteur des Heeres a. D., ehem. Oberbefehlshaber 
des Allied Joint Force Command der NATO in Brunssum (NL), 
Meckenheim/NRW 

André Wüstner Oberst, Vorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes e. V., 
Berlin 

Dr. Ellinor Zeino Leiterin des Regionalbüros Südwestasien der Konrad-Adenauer-
Stiftung e. V., Abteilung Asien und Pazifik, Taschkent/Usbekistan 
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Abbildung 1:  Karte Afghanistans und der Region. 

 

Quelle: Auswärtiges Amt.1  

 
1  Mit freundlicher Genehmigung des Auswärtigen Amts. Hinweis des AA: „Die Darstellung, insbesondere der Grenzen und Ortsbe-

zeichnungen, entspricht nicht zwangsläufig der offiziellen Position der Bundesregierung. Die gepunktete Linie kennzeichnet den un-
gefähren Verlauf der zwischen Indien und Pakistan bestimmten ‚Line of Control‘. Eine Einigung auf die Grenze und den endgültigen 
Status der Region Jammu und Kaschmir ist seitens der Parteien nicht erfolgt.“ 
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2 Executive Summary (Kurzfassung des Zwischenberichts)2 
Die Enquete-Kommission hat sich gemäß ihrem Auftrag in der ersten Phase ihrer Arbeit mit dem knapp  
20-jährigen deutschen Engagement in Afghanistan und dessen Aufarbeitung beschäftigt. Der nachfolgende Text 
fasst die zentralen Erkenntnisse aus den Anhörungen und der Arbeit von Projektgruppen sowie die Expertise, die 
durch die Mitglieder der Kommission, Sachverständige und Bundestagsabgeordnete, eingebracht wurde, zusam-
men.  
Ausgangspunkt für die deutsche Beteiligung an den Afghanistaneinsätzen war die Solidarität und sicherheitspo-
litische Verbundenheit mit den USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Deutschland hat sich in 
seinem Verantwortungsbereich als verlässlicher Verbündeter gezeigt, sich über die gesamte Einsatzzeit als einer 
der größten Truppensteller beteiligt und Führungsverantwortung übernommen. Deutsche Soldatinnen und Sol-
daten, Polizistinnen und Polizisten sowie zivile Einsatzkräfte des Auswärtigen Dienstes, der Entwicklungszu-
sammenarbeit und der Humanitären Hilfe haben sich bei der Erfüllung der ihnen gestellten Aufgaben durch ein 
hohes Maß an Professionalität ausgezeichnet.  
Mit dem Abzug und der Machtübernahme der Taliban 2021 ist Deutschland gemeinsam mit seinen internationa-
len Partnern jedoch strategisch gescheitert, Ergebnisse und gesteckte Ziele dauerhaft abzusichern.  
Neben der militärischen Aufgabe der Stabilisierung und dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus ver-
folgte Deutschland das Ziel eines Staatsaufbaus mit rechtsstaatlichen Institutionen und einer weitreichenden ge-
sellschaftlichen Transformation. Es fehlte der internationalen Gemeinschaft an einer langfristigen und mit den 
vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen realistisch umsetzbaren kohärenten Strategie zur Förderung eines 
stabilen Afghanistans mit selbsttragender Sicherheit, verlässlicher Staatlichkeit und wirtschaftlichen und sozialen 
Zukunftsperspektiven. 
Eine fortlaufende, selbstkritische Bestandsaufnahme hinsichtlich der sehr hoch gesetzten Ziele, deren Realisier-
barkeit und dem dafür notwendigen Ressourceneinsatz, hat nicht ausreichend stattgefunden. Wissen und detail-
lierte ungeschminkte Lagebilder wurden zwar durch verschiedene Informationsquellen bereitgestellt, aber nicht 
systematisch zu einem realistischen Gesamtbild zusammengeführt.  
Auch waren die bereitgestellten personellen Ressourcen, insbesondere bei zivilen Einsatzkräften und bei der Po-
lizei, gemessen am Ziel des Staatsaufbaus nicht ausreichend. Ausrüstung und Fähigkeiten der Bundeswehr wur-
den in Teilen nicht dynamisch genug an die Bedrohungslage in Afghanistan angepasst.  
Bei der Verteilung von Geldern wurden insbesondere bei kurzfristig angelegten Projekten die Aufnahmefähigkeit 
und die Kapazitäten der afghanischen Partner teilweise überschätzt, worunter die Nachhaltigkeit litt. Die Bewer-
tung der Lage und die Beurteilung von Fortschritten haben sich zu oft auf die großen Städte konzentriert und 
waren somit nicht auf das ganze Land übertragbar.  
Die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts wurde im Laufe des Einsatzes zwar verbessert, insgesamt war die 
strategische Abstimmung zwischen den Ministerien in Deutschland und vor Ort aber nicht hinreichend. Formate 
wie die Staatssekretärsrunden konnten die Ressortegoismen nicht überwinden. Auch auf parlamentarischer Ebene 
fand eine Vernetzung nur unzureichend statt. Die Kontrolle stand im Vordergrund. Bei Debatten über Mandats-
verlängerungen stand meist das Militärische im Zentrum.  
Auf internationaler Ebene war die Abstimmung aufgrund zahlreicher Akteure mit teilweise konkurrierenden In-
teressen kompliziert, was eine gemeinsame Zielsetzung und einen koordinierten Ressourceneinsatz erschwerte.  
Die Auseinandersetzung mit der Kultur, Geschichte und den Traditionen Afghanistans hat auch von deutscher 
Seite nicht im notwendigen Maße stattgefunden. Vorhandene landeskundliche Kenntnisse wurden insbesondere 
zu Beginn kaum berücksichtigt. Für den Staatsaufbau waren das Verständnis und die Einbindung traditioneller 
Hierarchien und Sozialstrukturen, regionaler Besonderheiten und lokaler Machtverhältnisse unzureichend. Der 
neugegründeten afghanischen Republik fehlte es zunehmend an Legitimation und der Möglichkeit, in die Breite 
des Landes zu wirken. Gleichzeitig wurde der zunehmende Einfluss der Taliban und ihr Rückhalt in Teilen der 
afghanischen Gesellschaft unterschätzt und eine politische Konfliktlösung zu spät und nicht ausreichend konse-
quent angegangen.  

 
2  Für diesen Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

Sachverständigen Reiner Haunreiter vor.  
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Auch wenn der Einsatz in Afghanistan in Gänze rückblickend kein Erfolg war, so gab es doch Teilerfolge, die 
bis zur erneuten Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 zu einer Verbesserung der Lebensverhältnisse 
und zu Fortschritten in den Bereichen Infrastruktur sowie im Gesundheits- und Bildungswesen beigetragen ha-
ben. Insbesondere Frauen und Mädchen haben in dieser Zeit von der internationalen Präsenz in Afghanistan 
profitiert. Zivile und militärische Einsatzkräfte aus Deutschland haben vor Ort mit viel Engagement eine schwere 
Aufgabe bewältigt, die zu Verbesserungen in vielen Bereichen für Afghaninnen und Afghanen beigetragen hat.  
Der Einsatz in Afghanistan war und ist Anlass für einen Lernprozess, der zu einer Weiterentwicklung und zu 
Anpassungen in der Bundeswehr und den beteiligten Ministerien beigetragen hat. Mit dem Zwischenbericht legt 
die Enquete-Kommission eine umfangreiche Aufarbeitung und kritische Analyse des Gesamteinsatzes vor, auf 
deren Grundlage im Verlauf der weiteren Arbeit Empfehlungen für die Bundesregierung und den Bundestag im 
Hinblick auf zukünftige Einsätze formuliert werden. 

2.1 Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim 
Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zu Abschnitt 23 

Am 30. Juni 2021 endete der zwanzigjährige und verlustreichste Einsatz der Bundeswehr mit der Landung der 
letzten 264 Soldaten in Wunstorf.4 Noch am 25. März 2021 hatte der Deutsche Bundestag mit 432 Stimmen ge-
gen 176 Stimmen bei 21 Enthaltungen entsprechend der Linie der Bundesregierung für eine Verlängerung des 
NATO-Einsatzes in Afghanistan gestimmt.5 Die AfD-Fraktion hatte geschlossen gegen diesen Antrag gestimmt6 
und sich seit ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag 2017 immer wieder für die Beendigung des Afghanistan-
Einsatzes eingesetzt.7 So wurde etwa von allen anderen Fraktionen ein Antrag der AfD auf Bundestagsdrucksa-
che 19/27199 mit dem Titel „Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt – Abzug deutscher Soldaten aus 
Afghanistan zeitnah einleiten“ abgelehnt.8 
Zur Begründung für die Mandatsverlängerung führte der damalige Bundesaußenminister Heiko Maas u. a. aus, 
dass diese notwendig sei, da „wir (…) die Errungenschaften der letzten Jahre (…) gerne erhalten“ wollen.9 Der 
Einsatz habe laut Mandatstext nicht nur „zur Entstehung eines demokratisch kontrollierten Staatswesens, das 
sich zur Wahrung universeller Menschenrechte“ bekenne geführt, sondern auch einen Beitrag „zur Stärkung der 
Rechte von Frauen und Kindern“ geleistet.10 Deutschland habe zusammen mit anderen Nationen „eine afghani-
sche Armee aufgebaut (…), die 95 Prozent der gefährlichen Einsätze gegen die Taliban selbstständig“ durch-
führe.11 Dann jedoch ging es zur großen Überraschung der damaligen Verantwortlichen sehr schnell: Bereits am 
14. April 2021 beschloss der NATO-Rat das Ende der Mission. Nicht einmal zwei Monate nach Rückkehr der 
letzten deutschen Soldaten waren die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. 
Der Antrag der Fraktionen der Ampel und der CDU/CSU auf Einsetzung einer Enquete-Kommission „Lehren 
aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ wurde am 8. Juli 2022 beschlossen. Die 
Kommission soll neben einer Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes auch Lehren für zukünftige vernetzte An-
sätze erarbeiten. Damit haben alle Parteien, die in unterschiedlichen Koalitionen den insgesamt gescheiterten 
zwanzigjährigen Afghanistan-Einsatz zu verantworten haben, auch eine gewisse Richtung der Evaluierung vor-
gegeben. Beispielsweise wird die Frage, ob in Zukunft militärische Interventionen Deutschlands im Ausland und 
insbesondere in kulturfremden Räumen nach dem vernetzten Ansatz überhaupt erfolgversprechend sind, gar nicht 
erst gestellt.12 

 
3  Für den Inhalt des Sondervotums sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

4  Vgl. https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/abgeschlossene-einsaetze-der-bundeswehr/afghanistan-resolute-sup-
port/resolute-support-beendet-rueckverlegung-abgeschlossen-5101254 (letzter Aufruf: 01.02.2024). 

5  Vgl. Plenarprotokoll 19/218, Debatte auf S.27563ff., Ergebnis auf S.27581-27584. 
6  Vgl. Plenarprotokoll 19/218, S.27583. 
7  Beispielsweise mit dem Antrag „Das deutsche Engagement in Afghanistan beenden“ vom 20.02.2019 auf Bundestagsdrucksa-

che 19/7937. 
8  Vgl. Plenarprotokoll 19/218, S.27571. 
9  Plenarprotokoll 19/215, S.27121. 
10  Bundestagsdrucksache 19/26916, S.5. 
11  Plenarprotokoll 19/215, S.27127. 
12  Die kurze Einleitung zu der Enquete-Kommission auf der Webseite des Deutschen Bundestages entspricht im vorletzten Satz 

insoweit unserem Ansinnen an dieser Stelle, widerspricht allerdings der tatsächlichen Arbeitspraxis in der Enquete-Kommission 
und auch dem Einsetzungsantrag, in denen der vernetzte Ansatz jeweils eben gerade nicht hinterfragt wird. Vgl. https://www.bun-
destag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_afghanistan (letzter Aufruf: 01.02.2024). 

https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/abgeschlossene-einsaetze-der-bundeswehr/afghanistan-resolute-support/resolute-support-beendet-rueckverlegung-abgeschlossen-5101254
https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/abgeschlossene-einsaetze-der-bundeswehr/afghanistan-resolute-support/resolute-support-beendet-rueckverlegung-abgeschlossen-5101254
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_afghanistan
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_afghanistan
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Das Narrativ, dass die Bundeswehr am Hindukusch Deutschland verteidige, traf zumindest seit Zerschlagung der 
Al-Qaida-Strukturen in Afghanistan nicht mehr zu. Die Taliban hatten nationale, höchstens transnationale, sich 
auch auf Pakistan erstreckende Ziele. Sie waren nie eine international agierende Terrororganisation, die man 
durch Bekämpfung in Afghanistan an Anschlägen in Deutschland hätte hindern müssen. Wie etwa Bundesminis-
ter a. D. Joschka Fischer13 und Botschafter a. D. Michael Steiner14 in den öffentlichen Anhörungen der Enquete-
Kommission anmerkten, ging es stattdessen fast ausschließlich darum, sich als verlässlicher Bündnispartner ge-
genüber den USA zu erweisen. Dies erklärt auch ein Festhalten am Afghanistan-Einsatz, obwohl die im Man-
datstext festgehaltenen Ziele nie erreicht werden konnten und Staaten, wie die Niederlande, Kanada oder Frank-
reich, frühzeitig abzogen.15 
Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion kann, gerade im Lichte der verschiedenen öffentlichen Anhörungen, das 
Ergebnis dieses Zwischenberichtes nicht sein, dass man nur dieses oder jenes „Schräubchen“ identifizieren 
müsse, an dem es zukünftig zu drehen gelte, um Einsätze, wie den Afghanistan-Einsatz zum Erfolg zu führen. 
“State- und nation-building“ in kulturfremden Räumen, mit dem Ziel von außen ein anderes politisches System 
zu implementieren, sowie Traditionen, Bräuche und Werte zu ersetzen, hat sich einmal mehr als unrealistischer 
Ansatz erwiesen. Dennoch ist ein vernetzter Ansatz im Sinne einer besseren Abstimmung und Koordination ver-
schiedener Ressorts bei strategischen Fragen sinnvoll. Es wird bei der weiteren Arbeit der Kommission aus Sicht 
der AfD aber darauf ankommen, konkreter zu formulieren, wie dieses gewährleistet werden kann. Denn Staaten 
und Gesellschaften kulturfremder Räume können auch mit dem besten vernetzten Ansatz nicht einfach umgebaut 
werden. 
Den Terrorangriff am 11. September 2001 bewerteten die Mitgliedsländer der NATO einstimmig als Angriff auf 
die USA und entsprechend hat sich Deutschland als Mitglied des Bündnisses in Erfüllung seiner Verpflichtung 
am Einsatz in Afghanistan beteiligt. Ein weiterer gewichtiger Grund für das deutsche Engagement in Afghanistan 
war, dadurch die Nichtteilnahme am Irak-Krieg kompensieren zu können. Das war zum damaligen Zeitpunkt 
nicht zu vermeiden. Aber der politisch bedingte Zwang zu schnellen Entscheidungen ging zu Lasten einer gründ-
lichen Analyse der Situation in Afghanistan. Und erst zwei Jahre nach Einsatzbeginn legte die damals rot-grüne 
Regierung ein erstes „Afghanistan-Konzept der Bundesregierung“ vor. Doch war dies keine ressortübergreifende 
Strategie mit klaren Ziel- und Zeitvorstellungen sowie einer Zuweisung von entsprechenden zivilen und militä-
rischen Mitteln. Das wurde dann auch in der Folge über zwanzig Jahre hinweg von keiner Bundesregierung 
nachgeholt. 
Die unterschiedlichen Ziele und Interessen der Verbündeten wurden nicht ausreichend abgestimmt und aus deut-
scher Sicht wurden eigene nationale Interessen nicht formuliert. 
Ein weiteres Thema, dem sich die Enquete-Kommission bei der Bestandsaufnahme über Afghanistan trotz Vor-
gabe im Einsetzungsantrag, sich den gesamten zwanzigjährigen Einsatz anzusehen, nicht angenommen hat, ist 
das bereits im Jahr 2013 eingeführte Ortskräfteverfahren.16 Die afghanische Regierung unter dem früheren Prä-
sidenten Karzai kritisierte das schon damals als eine Schwächung der „Moral des afghanischen Volkes“, denn 
gerade die gut ausgebildeten Fachkräfte brauche man in der Islamischen Republik Afghanistan.17 Die dadurch 
nicht nur verstärkte Folge des “brain drain“, sondern vor allem der allgemeine Migrationsdruck auf Deutschland, 
wurden zudem mit der inhaltlichen Aufweichung sowie zeitlichen Ausweitung der Definition der „Ortskraft“ im 

 
13  Vgl. Wortprotokoll der 24. Sitzung der Enquete-Kommission am 03.07.2023 https://www.bundestag.de/re-

source/blob/975832/c88e95ae0af1f488f04fb77911f1c418/Wortprotokoll_Anhoerung-am-03-07-2023-data.pdf (letzter Aufruf: 
01.02.2024), S.5 und 26. 

14  Vgl. Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission am 21.11.2022 https://www.bundestag.de/re-
source/blob/927700/13727d76e165d018764975944b2a965d/Wortprotokoll_21-11-2022-data.pdf (letzter Aufruf: 01.02.2024), 
S.9. 

15  Vgl. https://www.nzz.ch/international/frankreich-hat-schon-frueh-am-afghanistan-einsatz-gezweifelt-ld.1642483, 
https://taz.de/Ende-des-Afghanistan-Mandats/!5148508/ und https://www.tageblatt.lu/nachrichten/ausland/niederlande-begin-
nen-abzug-aus-afghanistan-96543462/ (jeweils letzter Aufruf: 01.02.2024). 

16  Der ebenfalls in dieser 20. Legislaturperiode von der Ampel und Union gemeinsam eingesetzte 1. Untersuchungsausschuss „Af-
ghanistan“ umfasst lediglich einen Untersuchungszeitraum vom 29.02.2020 (Abschluss des Doha-Abkommens zwischen 
den USA und den Taliban) bis zum 30.09.2021 (Ende des Mandats zum Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militäri-
schen Evakuierung); Bundestagsdrucksache 20/2352, S.3; alternativ dazu, der zuvor eingebrachte Antrag der AfD auf Bundes-
tagsdrucksache 20/1867. 

17  https://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-abzug-karzai-protestiert-gegen-asyl-fuer-bundeswehr-helfer-a-895071.html 
(letzter Aufruf: 01.02.2024). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/975832/c88e95ae0af1f488f04fb77911f1c418/Wortprotokoll_Anhoerung-am-03-07-2023-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/975832/c88e95ae0af1f488f04fb77911f1c418/Wortprotokoll_Anhoerung-am-03-07-2023-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/927700/13727d76e165d018764975944b2a965d/Wortprotokoll_21-11-2022-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/927700/13727d76e165d018764975944b2a965d/Wortprotokoll_21-11-2022-data.pdf
https://www.nzz.ch/international/frankreich-hat-schon-frueh-am-afghanistan-einsatz-gezweifelt-ld.1642483
https://www.spiegel.de/politik/ausland/afghanistan-abzug-karzai-protestiert-gegen-asyl-fuer-bundeswehr-helfer-a-895071.html
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Sommer 2021 und durch den Beginn des Bundesaufnahmeprogramms im Oktober 2022 mit 44.146 Aufnahme-
zusagen weiter befördert.18 
Überdies wird im Einsetzungsantrag die mit dem Beginn des Ukrainekrieges seit dem 24. Februar 2022 völlig 
veränderte geopolitische Lage in der Welt und auch für Deutschland mit keiner Silbe erwähnt. Die AfD-Bundes-
tagfraktion verfolgt unter diesen Bedingungen noch stärker als zuvor schon den Ansatz, sich auf die Landes- und 
Bündnisverteidigung zurückzubesinnen sowie die Bundeswehr vollumfänglich einsatzbereit aufzustellen und 
auszustatten. Zudem wäre angesichts des laufenden Ukrainekrieges in Europa und der globalen Sicherheitsent-
wicklungen ein größerer Weitblick wünschenswert gewesen. Dafür wird sich die AfD in der zweiten Phase der 
Kommissionsarbeit einsetzen. 
  

 
18  Vgl. Bundestagsdrucksache 20/8322, S.3. 
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3 Bewertungen und Lehren aus dem Einsatz / Ausblick in die zweite Phase 
Analysen und Bewertungen wurden im Detail in drei thematisch aufgestellten Projektgruppen (Sicherheit und 
Stabilisierung; Ziviler Aufbau und Friedensförderung; Staats- und Regierungsaufbau) vorgenommen. Deren Ar-
beitsergebnisse werden anhand der folgenden vier Themen, die sich in allen Projektgruppen als zentral und ver-
besserungswürdig herausstellten, präsentiert: 
1. Wissen, Kontext und Analyse 
2. Motive, Ziele und Strategien 
3. Umsetzung, Fähigkeiten, Wirkungen, Nachhaltigkeit 
4. Kontrolle, Monitoring und Evaluierung 

3.1 Wissen, Kontext und Analyse 

Afghanischer Kontext 

Afghanistans kulturelle Gegebenheiten, traditionelle Hierarchien, fragmentierte Sozialstrukturen und politische 
Machtverhältnisse sowie die vielfach sich überlagernden Interessenskonflikte, etwa zwischen Akteuren in der 
Stadt und auf dem Land oder zwischen ehemaligen Bürgerkriegsparteien (Milizen), wurden von deutscher Seite 
bei Entscheidungen, insbesondere zum Staatsaufbau, aber auch in der operativen Umsetzung, nicht ausreichend 
berücksichtigt. Dies erschwerte wiederum die Akzeptanz und Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwor-
tung auf der afghanischen Seite. Das Beispiel der Priorisierung zentralstaatlichen Regierens verdeutlicht, wie 
westliche Vorstellungen von tief verwurzelten afghanischen Interessen und Herrschaftspraktiken abwichen. An-
gefangen damit, dass weniger staatliche Institutionen als Beziehungen zwischen Personen und traditionelle Nor-
men die Funktionsweise der afghanischen Gesellschaft prägen; Afghaninnen und Afghanen sehen sich eher ihren 
Familien, Stämmen, ethnischen oder religiösen Gruppen verbunden und verpflichtet, als gegenüber einem Ge-
samtstaat, dem nur begrenzte Verantwortungsbereiche zugebilligt werden. In Afghanistan gab es stets mehrere 
Machtzentren mit regionalen Besonderheiten und indirekter Herrschaft durch Patronage-Systeme. In Streitfällen 
etwa bitten viele Afghaninnen und Afghanen weiterhin ihre lokalen Ältesten- und Stammesräte um Vermittlung 
und gesichtswahrende Schlichtung, anstatt auf das zentrale Straf- und Zivilrecht zu vertrauen. Versuche, unter-
schiedliche Rechtskulturen zu verbinden, wurden zwar unternommen, hatten aber keinen nachhaltigen Erfolg. 
Auch wurde die verbindende Rolle von Religion insgesamt nicht genug beachtet, obwohl viele Afghaninnen und 
Afghanen glaubten, ein Staat solle vor allem eine politische Ordnung im Sinne des Islam herstellen. 

Taliban 

Die internationale Gemeinschaft, auch Deutschland, hat sich zu wenig mit den Taliban als Teil der Gesellschaft 
und zentralem Konfliktakteur befasst, folglich ihren zunehmenden Einfluss unterschätzt und ihre Erfolgschancen 
nicht ernst genommen. Stattdessen betrachtete man die Taliban anfänglich als eine homogene Einheit und setzte 
sie fälschlicherweise mit Al-Qaida und deren transnational-jihadistischer Ausrichtung gleich, die es zu bekämp-
fen galt. Die anwachsende Akzeptanz für die Taliban in einigen Teilen der afghanischen Gesellschaft, nicht nur 
unter den Paschtunen aber insbesondere unter der ländlichen Bevölkerung, wurde unterschätzt. Die kategorische 
Ausgrenzung der Taliban verhinderte Überlegungen zu deren Einbindung in den politischen Prozess und förderte 
letztlich in den Augen vieler Afghaninnen und Afghanen das Image der Taliban als legitime Opposition zu einer 
korrupten und vom Ausland bestimmten Regierung. Gleichzeitig besetzten einige ehemalige Warlords hohe Re-
gierungsposten und begangene Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen wurden nicht aufgeklärt. Dies kostete 
den afghanischen Staat und die in Afghanistan tätigen Vertreterinnen und Vertreter sowie Institutionen der inter-
nationalen Gemeinschaft in der Bevölkerung zusätzlich Glaubwürdigkeit. 

Vorhandenes Wissen und Lagebilderstellung 

Die komplexe Lage wurde zu Einsatzbeginn in Deutschland und international unterschätzt, auch weil vorhande-
nes Wissen nicht ausreichend genutzt wurde, etwa um ein umfassendes Lagebild zu erstellen. Das Land war nach 
Jahrzehnten der Gewalt-, Vertreibungs- und Kriegserfahrung staatlich und wirtschaftlich kaum entwickelt, die 
Bevölkerung politisch, kulturell, religiös und geographisch fragmentiert. Bildungsstand und Lebenserwartung 
waren niedrig, Frauen und Minderheiten hatten kaum Rechte. In der deutschen universitären und außeruniversi-
tären Forschungslandschaft waren landeskundliche Kenntnisse durchaus vorhanden, aber sie wurden nicht hin-
reichend abgefragt und flossen daher zu wenig in Überlegungen zum Gesamtengagement ein. Zudem verband 
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Deutschland mit Afghanistan insbesondere in den 1960er- und 1970er-Jahren eine enge Kooperation in der Po-
lizei- und Entwicklungszusammenarbeit, die am Beginn des Einsatzes 2001-2002 nicht systematisch ausgewertet 
wurde. Eine systematische Einbindung der akademischen Forschungsergebnisse zu Afghanistan in den Planungs-
prozess fand insgesamt unzureichend statt. Benötigtes Wissen wurde strukturell nicht ausreichend gefördert. 
Es lag kein umfassendes und integriertes Lagebild vor, auf dessen Basis Strategie und Maßnahmen angepasst 
werden konnten. Die Ministerien stützten sich auf verschiedene Informationsquellen, darunter Nachrichten-
dienste, militärische Aufklärung, Ortskräfte oder auch NGOs. Jedoch wurden diese Informationen nicht ausrei-
chend ressortgemeinsam und systematisch zu einem ganzheitlichen Gesamtüberblick zusammengeführt, um da-
raus Schlussfolgerungen für den Einsatz zu ziehen. Das Sammeln von Informationen mithilfe lokaler Kontakte 
wurde zudem dadurch erschwert, dass deutsche Einsatzkräfte, wie auch andere internationale Akteure, häufig nur 
einige Monate vor Ort blieben, was ein nachhaltiges Wissensmanagement erschwerte.  

Kritische Rückmeldungen 

Bis zuletzt hielt die Bundesregierung am Gesamt-Engagement fest, obwohl die Realität vielfach hinter den Er-
wartungen zurückblieb. Der afghanische Staat konnte von Anfang an seine Kernaufgaben nicht ohne internatio-
nale Hilfe erfüllen. Politische und wirtschaftliche Reformen scheiterten. Die Regierung verlor zunehmend den 
ihr entgegengebrachten Vertrauensvorschuss; auch dies hatte zur Folge, dass große Teile der Bevölkerung sich 
den Taliban zuwendeten. Die Sicherheitslage verschlechterte sich zusehends und brach im Jahr 2014 mit dem 
Ende von ISAF weiter ein. Gesammelte Informationen aus Afghanistan wurden durch die deutschen Ministerien 
zwar bis in die zivilen, militärischen und politischen Entscheidungsebenen weitergeleitet; kritische und mah-
nende Rückmeldungen von vor Ort wurden jedoch in der Regierung unzureichend berücksichtigt. Es fand keine 
objektive ressortübergreifende Kontrolle des bundesdeutschen Engagements bzw. Einsatzes in Afghanistan statt. 
Jedoch gab und gibt es die Verpflichtung, dass alle Ressorts, die im Ausland arbeiten, ihre Aktivitäten mit dem 
Auswärtigen Amt abstimmen müssen. Umgekehrt gibt es keine Pflicht der reziproken Abstimmung, noch nicht 
einmal der Information über eigene Aktivitäten. 
Eine laufende und ehrliche Lagebewertung ist zwingend notwendig. Dafür hätte es kritischer Rückmeldungen 
und einer besseren Fehlerkultur in den Ministerien ebenso bedurft wie unabhängiger Analysen und Evaluierun-
gen, auch um unerwünschte Entwicklungen in ein realistisches Gesamtbild zusammenzufügen. 

3.2 Motive, Ziele und Strategien 

Motive 

Als sich die US-Administration nach dem 11. September 2001 zum Handeln gezwungen sah und die NATO den 
Bündnisfall ausrief, stellte sich für Deutschland nicht die Frage, ob den USA Beistand geleistet werden sollte, 
sondern wie es die Vereinigten Staaten am wirksamsten unterstützen könnte. Die Übernahme von Teilverantwor-
tung durch Deutschland, z. B. für die Sicherheit im Norden Afghanistans, änderte nichts daran, dass die USA im 
multilateralen Handeln über den gesamten Zeitraum des Afghanistaneinsatzes bestimmend blieben. Eine euro-
päische Rolle blieb unterentwickelt. Die Bundesregierungen formulierten und kommunizierten deutsche Interes-
sen nicht hinreichend klar. Dies wäre jedoch notwendig für die Prioritätensetzung und die Formulierung von 
Umsetzungsstrategien gewesen.  

Strategien und Ziele 

Dem deutschen Engagement mangelte es insgesamt an strategischer und konzeptioneller Führung sowie klar 
zugewiesener Verantwortung und Abstimmung. In einzelnen Ressorts gab es operative Ziele. Die gesamtstaatli-
che Zielbildung war jedoch nicht kohärent. Die Definition eines ressortübergreifenden politisch-strategischen 
Gesamtziels fehlte. Darum war auch eine gesamtstaatliche Strategiebildung als „Weg zum Ziel“ nicht erkennbar 
und kommunizierbar.  
Der Willensbildungsprozess war beim deutschen Afghanistan-Engagement durch mehrere Faktoren gekenn-
zeichnet: 
1. Der geringe zeitliche Vorlauf für den Einsatz stellte die Bundesregierung und das Parlament vor große Her-

ausforderungen. In der Rückschau erwiesen sich die Vorstellungen darüber, was man erreichen könnte, zu-
nehmend als überhöht und überfrachtet. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 19 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

2. Deutschland agierte ab August 2003 maßgeblich als Teil der NATO und unterlag damit auch deren opera-
tiven Zielsetzung im militärischen Bereich und der Rechtsdurchsetzung (law enforcement). Zugleich war 
Deutschland aber daran interessiert, den Einsatz nicht nur nach militärischen und sicherheitspolitischen Vor-
gaben auszurichten, sondern einen ganzheitlichen Strategie- und Politikansatz zugrunde zu legen. Stabili-
sierung bildete hierbei einen Rahmenbegriff, der aber unterschiedlich verstanden und von den Ressorts un-
terschiedlich umgesetzt wurde. Das Konzept wurde erst 2016 im Weißbuch und 2017 in den Leitlinien der 
Bundesregierung zur Krisenprävention („Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“) weiter 
ausgeführt. Eine ausformulierte ressortübergreifende deutsche Strategie gab es während des gesamten Af-
ghanistanengagements nicht. 

3. Bei der Durchsetzung der Ziele war Deutschland, vor allem aufgrund eingeschränkter operativer Fähigkei-
ten und Ressourcen, aber auch bedingt durch selbst auferlegter Limitierungen, von den Partnerstaaten (ins-
besondere den USA) abhängig. 

4. Der Vernetzte Ansatz reflektierte Abhängigkeiten zwischen den Zielsetzungen der nationalen Ressorts, die 
einander bedingten, zum Beispiel: ohne Sicherheit keine Entwicklung und ohne Entwicklung keine Sicher-
heit. 

Deutschland hat aus Überzeugung von Beginn an einen ehrgeizigen Weg gewählt, bei dem eine Staatsstruktur 
angestrebt wurde, die vor allem ein sicheres Leben in Freiheit gewährleisten sollte. International hätte die Bun-
desregierung von Anfang an stärker ihr Ziel, über die Verbesserung der Lebensbedingungen indirekt zur Ter-
rorbekämpfung beizutragen, kommunizieren müssen. Mangelnde politisch-strategische Zielklarheit führte zu in-
kohärenter Kommunikation. 
Obwohl es Konsens unter den Verbündeten war, dass Afghanistan beim Staatsaufbau und bei der Verbesserung 
der Lebensbedingungen unterstützt werden und das Land absehbar auch unabhängig handlungsfähig gemacht 
werden sollte, gab es einen Dissens darüber, wie diese Ziele erreicht werden sollten. Militärisches Handeln zur 
Schaffung eines sicheren Umfelds und zur Terrorbekämpfung sowie Vorhaben für den zivilen Wiederaufbau und 
die Errichtung staatlicher Strukturen wurden in der Theorie als verschiedene Phasen erachtet. In der Praxis muss-
ten sie aber gleichzeitig umgesetzt werden und stellten sich als teilweise konkurrierende Handlungen heraus. Das 
Verständnis über die notwendigen Maßnahmen, die eine afghanische Verantwortungsübernahme in allen staatli-
chen und gesellschaftlichen Bereichen möglich machen sollte, war international unterschiedlich definiert. Hier 
spielten unterschiedliche Interessen und Vorstellungen des staatlichen Aufbaus eine wichtige Rolle. Bereits vor-
handene gesellschaftliche Anknüpfungspunkte wurden rückblickend unzureichend als strategische Grundlage für 
den Wiederaufbau genutzt. Aufgrund dieser Fehler büßten der Staat und die internationale Gemeinschaft wiede-
rum an Akzeptanz ein.  

Koordinierung 

Ziele und Strategien müssen national und international in exekutives Handeln übersetzt werden. Besonders die 
Schnittstellen in Deutschland zwischen den Ressorts und international zwischen den Akteuren brachten die größ-
ten Herausforderungen mit sich. National führte eine mangelnde strategische und politische Abstimmung trotz 
der Staatssekretärsrunden zwischen den Ressorts zu unterschiedlichen Schwerpunkten und Umsetzungskonzep-
ten. Weisungen für den Einsatz erfolgten parallel in den jeweiligen Ressorts und waren nicht aufeinander abge-
stimmt. Die Afghanistan-Konzepte der Bundesregierung fassten zwar ressortübergreifend Entwicklungen zusam-
men, blieben dabei aber eher vage. Es existierten keine ressortübergreifenden Konfliktanalysen oder ressortüber-
greifende Länderstrategien als Voraussetzung für ressortgemeinsames Handeln. Sie wurden auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt nicht entwickelt. 
Mit dem Vernetzten Ansatz wurde versucht, deutlich zu machen, dass nicht militärische Mittel und Herange-
hensweisen für das Afghanistan-Engagement allein relevant waren, sondern auch Maßnahmen der humanitären 
Hilfe, der wirtschaftlichen Unterstützung, der Entwicklungszusammenarbeit und der Sicherheitssektorrefom. In-
nerhalb der Bundesregierung führte der im Laufe des Engagements entwickelte Vernetzte Ansatz zwar zu einem 
verbesserten Austausch zwischen den Ressorts insbesondere auf der taktischen Ebene. Eine gemeinsame Strate-
gie- und Zielentwicklung gab es jedoch nicht. Ein Versuch, die Schnittstellenproblematik auf der operativen 
Ebene zu lösen, wurde mit zivil-militärischen Wiederaufbauteams, den Provincial Reconstruction Teams (PRTs) 
unternommen. Die Zusammenarbeit der Ressorts konnte damit vor Ort verbessert werden, was aber die strategi-
schen und personellen Lücken zwischen den Ressorts nicht schloss. Es bestand eine starke Unterbesetzung ins-
besondere des Auswärtigen Amts (AA) und des Bundesministeriums des Innern (BMI) in den PRTs. 
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Zusätzlich kommt der Aspekt der politischen Verantwortlichkeit hinzu. Die Federführung für den Gesamteinsatz 
lag beim Auswärtigen Amt. Es fehlte jedoch eine ressortübergreifende strategische Koordinierung, die einen 
effektiven und effizienten Ressourcenansatz hätte gewährleisten können. Besonders in Berlin dominierten Res-
sortegoismen und -interessen. 
Diese Umstände spiegelten sich auch auf internationaler Ebene, da sich in Afghanistan eine hohe Anzahl an 
externen Akteuren engagiert hat, die sich teilweise in Konkurrenz zueinander verstanden. Unterschiedliche stra-
tegische Prioritäten unter den Verbündeten, insbesondere mit Blick auf die USA, NATO und die VN, erschwerten 
eine effektive Koordination auf internationaler Ebene, obwohl eine Koordinierung von allen Akteuren gefordert 
wurde. Um sinnvoll koordinieren zu können, ist zudem eine gemeinsame Zielsetzung die Voraussetzung. Auch 
zwischen NATO und VN zeigte sich jedoch ein Mangel an gemeinsamer Zielsetzung, Absprachen und ausgewo-
genem und angepasstem Ressourceneinsatz. 
Dabei haben sich die Einflussmöglichkeiten der Bundesregierung angesichts des Gewichts der USA als begrenzt 
erwiesen. Deutschland war zwar um Koordination und Konsensbildung in den verschiedenen Formaten bemüht, 
war jedoch auch aufgrund fehlender eigener ressortübergreifend abgestimmter Strategie-/n zu wenig durchset-
zungsstark, so dass die Initiativen ihre Wirkung oftmals verfehlten und insgesamt hinter den hohen Erwartungen 
zurückblieben.  

3.3 Umsetzung, Fähigkeiten, Wirkungen, Nachhaltigkeit 

Umsetzung 

Die Bedarfe Afghanistans und seiner verschiedenen Akteure wurden nicht hinreichend ermittelt und weder mit 
deutschen Zielen und Ansätzen noch international kohärent abgestimmt. Ein fehlendes Kontextverständnis der 
deutschen und internationalen Akteure bedingte, dass die vielseitigen Interessen, Ziele und Bedarfe der afghani-
schen Bevölkerung nicht ausreichend in die Planung und Umsetzung des zivilen Aufbaus einbezogen wurden. 
Dies hatte zur Folge, dass die Übernahme von Eigenverantwortung durch die Afghaninnen und Afghanen be-
grenzt blieb.  
In Deutschland wurden die militärischen Mandate und zivilen Gesamtaufträge nicht auf konkrete und überprüf-
bare Zwischenziele heruntergebrochen, an denen der Grad der Auftragserfüllung hätte gemessen werden können. 
Es fehlte eine effektive und effiziente ressortübergreifende Koordination auch auf der operativen Ebene. In der 
Folge mangelte es im Einsatz an einer Abstimmung der Zwischenziele zwischen den Ressorts.  
Das Afghanistan-Engagement war für Deutschland in vielerlei Hinsicht prägend und hat Lernprozesse, insbeson-
dere auf der Ebene der Umsetzung angestoßen. Über die 20 Jahre wurde vor allem auf der Ebene der zivilen und 
militärischen Ebene der Entsandten viel Erfahrungswissen im Bereich internationaler Krisenbewältigung gesam-
melt.  
Seit dem Beginn des deutschen Engagements in Afghanistan haben sich die außen- und sicherheitspolitischen 
Institutionen weiterentwickelt. Im Auswärtigen Amt wurde etwa die Abteilung S „Krisenprävention, Stabilisie-
rung, Friedensförderung und Humanitäre Hilfe“ aufgebaut. Das BMZ führte Monitoring und Evaluationen für 
Projekte und einzelne Programme ein. Die GIZ wurde weiter ausgebaut. Die Bundeswehr hat sich strukturell und 
kulturell zu einer Einsatzarmee entwickelt. Auch die Einsatzversorgung für Soldatinnen und Soldaten wurde 
verbessert. Regelmäßige Staatssekretärsrunden der Afghanistan-Ressorts wurden als zentrale Koordinierungs-
stellen eingeführt. Die zivile Krisenprävention für internationale Engagements hat sich mit den Leitlinien und 
dem Beirat der Bundesregierung „Zivile Krisenprävention und Friedensförderung“ besser etabliert.  

Ressourcen und Fähigkeiten für den Einsatz 

Die von Deutschland für Sicherheit, Aufbau und Entwicklung, einschließlich für den politischen Prozess, zur 
Verfügung gestellten personellen Ressourcen waren für die ambitionierten Ziele zu gering. Die Einsatzkonzep-
tion, der Kräfteansatz und die Fähigkeiten der Bundeswehr wurden zu lange nicht der anwachsenden Bedrohung 
angepasst. Dies betraf die diplomatischen, entwicklungspolitischen und polizeilichen Komponenten des Einsat-
zes insgesamt. Unzureichend war zum Beispiel die Verfügbarkeit interkulturell ausgebildeter Fachkräfte mit lan-
dessprachlichen Kenntnissen, Erfahrungen in konfliktsensiblen Kontexten sowie mit Zugängen zu den lokalen 
Akteuren. Längere Aufenthalte des zivilen Personals und weniger kurze Rotationszeiträume hätten besser dazu 
beitragen können, langfristig vertrauensvolle Beziehungen zu lokalen Akteuren aufzubauen. Darüber hinaus soll-
ten interkulturell ausgebildete Fachkräfte mit Sprachkenntnissen, Konfliktsensibilität und Zugängen zu lokalen 
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Akteurinnen und Akteuren strukturell stärker gefördert werden. Trotz ungenügender Ressourcen gab es diplo-
matische Initiativen, wie die 2019 gemeinsam mit Katar ausgerichtete innerafghanische Dialogkonferenz in Doha 
unter Einbindung der Regierung, politischer Parteien, Taliban und Zivilgesellschaft. 

Wirkungen 

Die Frage nach der Wirksamkeit der militärischen Terrorbekämpfung im Rahmen der Operation Enduring Free-
dom (OEF) wurde von keiner Bundesregierung beantwortet. Jahrelang wurde ignoriert, dass die Realität von OEF 
dem Stabilisierungsansatz von ISAF widersprach und teilweise Hass und Gewalt mehr schürte als eindämmte.19 
Wie Akteure von Terrornetzwerken wirksam bekämpft werden konnten, wurde von deutscher Seite kaum the-
matisiert. Strategische Präferenzen und Prioritätensetzungen der Verbündeten schlugen zwangsläufig operativ 
durch. Der ressortübergreifende PRT-Ansatz war sinnvoll, dieser wurde jedoch auf internationaler Ebene durch 
unterschiedliche Umsetzung und auf nationaler Ebene durch mangelnde Zielvorgaben, schwache Fähigkeiten 
sowie fehlende Abstimmung zwischen den Ressorts beeinträchtigt. Einsätze mit dem Ziel der Stabilisierung brau-
chen einen flexiblen und übergreifenden Plan, in dem Zwischenziele und Fähigkeiten formuliert sind. Allein die 
Zielerreichung darf dabei Grundlage weiterführender Entscheidungen sein. Tatsächlich war die Situation in 
Afghanistan eine andere: Abzugsankündigungen führten zu strategischen Umsteuerungen. Diese kamen aber oft 
zu spät.  
Im Rahmen der ISAF-Mission standen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan erstmals in 
einem umfassenden Krieg – auch wenn dieser Begriff im deutschen politischen Diskurs lange vermieden wurde. 
Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben die ihnen gestellten Aufträge verlässlich erfüllt und sich 
sowohl in der Stabilisierungsphase als auch in der Phase der Aufstandsbekämpfung bewährt.  
Trotz aller Anstrengungen und Opfer des Einsatzes wurden die übergreifenden internationalen Ziele, in Afgha-
nistan ein sicheres Umfeld zu schaffen sowie eine legitime und effiziente Armee und Polizei aufzubauen, nicht 
erreicht. Besonders in den Anfangsjahren sind partiell Fortschritte in der Infrastruktur und im Gesundheits- und 
Bildungswesen erzielt worden. Im Vergleich zur Zeit vor dem internationalen Einsatz 2001 hatten sich die 
Lebensbedingungen zumindest während der Jahre des internationalen Engagements in vielerlei Hinsicht verbes-
sert, insbesondere für Frauen und Mädchen. Umfassende Ziele im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
oder Geschlechtergerechtigkeit wurden nicht im angestrebten Maße erreicht.  
Die vom BMZ und AA eingesetzten Mittel für Stabilisierung in Afghanistan mit den Zielen, eine Verringerung 
der Gewalt und die Verbesserung von Regierungsführung zu erreichen sowie effizientere Verwaltungsstrukturen 
aufzubauen, verfehlten die beabsichtigten Wirkungen. Projekte der Entwicklungszusammenarbeit können unter 
den Bedingungen einer Konfliktgesellschaft vor allem dann etwas bewirken, wenn sie lokal in kleinen Schritten 
und kontextsensibel implementiert werden sowie von vornherein auf Übernahme von Eigenverantwortung ange-
legt sind. Dies sind vor allem Maßnahmen zur Armutsbekämpfung, Versorgung mit Wohnraum, Grundbildung, 
verbessertem Zugang zu Gesundheitsversorgung sowie Erhöhung von Ernährungssicherheit. 
Allerdings erzeugten die eingesetzten Mittel im zivilen wie im militärischen Bereich der internationalen Inter-
vention auch unbeabsichtigte, negative Wirkungen. Zu den tragischsten zählen die zahlreichen zivilen Opfer 
durch internationale Militärschläge. Unzureichendes Wirkungsmonitoring der eingesetzten Mittel begünstigte 
die Entstehung oder Verstärkung von Abhängigkeiten, Klientel- und Patronagestrukturen sowie Korruption und 
die Herausbildung von Verteilungskonflikten zwischen Gruppen, die Zugang zu internationalen Fördergeldern 
hatten und jenen Menschen, die davon ausgeschlossen blieben. Das für die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit postulierte Handlungsprinzip des „Do-no-harm“ zur Vermeidung oder Reduzierung unbeabsichtigter, nega-
tiver Wirkungen stieß in vielen Bereichen der Intervention an seine Grenzen. 
Die internationalen Verbündeten sind bei der Förderung von Staatlichkeit überwiegend von rechtsstaatlichen 
Institutionen westlichen Vorbilds und soziokulturellen Voraussetzungen ausgegangen, die in Afghanistan nicht 
vorhanden waren.  

19  Für diese Aussage liegt ein Sondervotum der Sachverständigen Professor Dr. Carlo-Antonio Masala, Egon Ramms und Jörg Vollmer 
vor. 
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Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeit der Projekte der Bundesregierung war begrenzt. Als sich die Sicherheitslage verschlechterte 
und die Anforderungen an die Geber zunahmen, stieg auch der Druck, schnelle Fortschritte zu erzielen. Dies 
veranlasste die Geber zu kurzfristigen Lösungen wie der Aufstockung von Truppen, Geld und Ressourcen – oft 
ohne die Kapazitäten und Fähigkeiten sowie Eigenverantwortung der afghanischen Regierung oder den Nutzen 
dieser Projekte für die Bevölkerung angemessen zu berücksichtigen. Deutsche Akteure unterschätzten den Zeit- 
und Ressourcenbedarf in Afghanistan. Mangelnde strategische Geduld, Durchhaltefähigkeit wie auch Eigenver-
antwortung und Rechenschaftspflicht der lokalen Regierung verhinderten das Gelingen des Vernetzten Ansatzes. 
Die Konzentration auf konfliktbehaftete Regionen in Afghanistan untergrub die Bemühungen für einen erfolg-
reichen Wiederaufbau. Sie schaffte unbeabsichtigt falsche Anreizstrukturen, förderte Instabilität und Korruption. 
Entwicklungszusammenarbeit als Instrument ist vor allem dann nachhaltig wirksam, wenn sie in sicheren Regi-
onen eines Einsatzlandes agiert und dort konzentriert wird. Auf schnelle Wirkung zielende Projekte in konflikt-
behafteten Regionen zeigten hingegen kaum nachhaltige entwicklungspolitische Effekte. 
Die Einsatzfolgen und das abrupte Ende tragen vor allem die notleidende afghanische Zivilbevölkerung, aber 
auch militärische und zivile Einsatzkräfte, die mit einer psychischen oder physischen Verwundung leben müssen. 

3.4 Kontrolle, Monitoring und Evaluierung, öffentliche Wahrnehmung und Kommuni-
kation 

Parlamentarische Befassung mit den Mandaten und dem Gesamteinsatz 

Die Arbeit des Parlaments zu Entwicklungen in Afghanistan war zu wenig vernetzt, überwiegend ereignisbezo-
gen und auf den deutschen Verantwortungsbereich fokussiert. Diese Herangehensweise reichte für ein ehrliches 
und seriöses Lagebild nicht aus. In der öffentlichen Wahrnehmung und den parlamentarischen Diskussionen 
stand häufig der militärische Anteil des internationalen Engagements im Vordergrund. Dies führte dazu, dass 
zivile Aspekte vernachlässigt wurden. Eine Lehre hieraus ist die Notwendigkeit, zivile Aspekte in Debatten und 
Mandatsberatungen zu berücksichtigen. 
Oft dominierte in den Bundestagsdebatten ein Rechtfertigungsdiskurs hinsichtlich des militärischen Einsatzes, 
zu kurz kam ein Wirkungsdiskurs. Bei der parlamentarischen Einsatzbegleitung standen Detaildiskussionen im 
Vordergrund, während eine politisch-strategische Kontrolle weitgehend unterblieb. Die Verabschiedung des Par-
lamentsbeteiligungsgesetzes formalisierte die parlamentarische Kontrolle und Beteiligung, entwickelte sie aber 
letztlich wenig weiter. Die Komplexität des Afghanistan-Einsatzes führte jedoch zunehmend zu einer Überfor-
derung des Parlaments. Das Parlament muss seine Aufgaben der politisch-strategischen Kontrolle und die Bun-
desregierung ihre Aufgabe der systematischen Wirkungsbewertung eines Einsatzes besser erfüllen können. 
Ein weiterer Aspekt war das Denken in Ausschusskompetenzen im parlamentarischen Raum, wodurch ressort-
übergreifende Themenbearbeitung durch verschiedene Ausschüsse kaum zustande kam. Der Vernetzte Ansatz 
wurde im Parlament wenig praktiziert, was eine adäquate Kontrolle der Exekutive zur Umsetzung eines solchen 
Ansatzes behinderte. 
Dafür spricht auch, dass zwei Untersuchungsausschüsse20 und die regelmäßigen Mandatsverlängerungen der 
Ausdruck einer punktuellen, anlassbezogenen und militärfixierten parlamentarischen Befassung waren. 

Öffentliche Wahrnehmung und Kommunikation 

Der Afghanistaneinsatz wurde in der deutschen Öffentlichkeit viel zu wenig als vernetzter zivil-militärischer 
Einsatz wahrgenommen. 
Auslandseinsätze stehen unter einem besonderen Begründungs- und Rechtfertigungsdruck. Bundesregierungen, 
aber auch Parlamentsmehrheiten neigten dazu, Aufbauprojekte hervorzuheben und negative Lagentwicklungen 
zu beschönigen. Als der deutsche ISAF-Einsatz unübersehbar zu einem Kampfeinsatz mit ständigen Gefechten 
wurde, führte das zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Regierungskommunikation und zu einem Akzeptanz-
verlust des Einsatzes. 

 
20  In der 16. Wahlperiode konstituierte sich der Verteidigungsausschuss als Untersuchungsausschuss, sog. „Kurnaz-Untersuchungsaus-

schuss“; Deutscher Bundestag (2008f). In der 17. Wahlperiode konstituierte er sich erneut als Untersuchungsausschuss, sog. „Kunduz-
Untersuchungsausschuss“; Deutscher Bundestag (2011b). 
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Kriseneinsätze, die vom Bundestag beauftragt werden und Aussicht auf Erfolg haben sollen, sind auf eine reali-
tätsnahe, ungeschminkte und glaubwürde Kommunikation der Ressorts von der strategischen bis zur Umset-
zungsebene und ehrliches Erwartungsmanagement angewiesen. Das reiche Erfahrungspotenzial ziviler wie mili-
tärischer Einsatzpraktiker wurde für die öffentliche Wahrnehmung des Afghanistaneinsatzes nicht systematisch 
genutzt. 

Monitoring und Evaluierung 

Die Bundesministerien bewerteten die Lage oft zu positiv (im Stil von Fortschrittsberichten), was die Bedeutung 
von unabhängigen Monitorings und Evaluierungen unterstreicht.  
In allen Bereichen des deutschen Engagements fehlte es an systematischen Wirkungsanalysen und an regelmä-
ßigen strategischen Evaluierungen des Einsatzes. Dies hat das rechtzeitige Lernen aus Fehlentwicklungen ver-
hindert. Ein Einsatz muss frühzeitig, regelmäßig und unabhängig evaluiert werden, um Fehlentwicklungen recht-
zeitig zu erkennen und entgegenzusteuern sowie unerwünschte Wirkungen zu minimieren. Im zivilen Bereich 
sollte dies unter Berücksichtigung und Beteiligung lokaler Stimmen erfolgen. Kapazitäten zur Analyse und stra-
tegischen Vorausschau sollten in enger Zusammenarbeit mit Verbündeten und lokalen Partnern genutzt werden. 
Interkulturelle Einsatzberater und persönliche Kontakte vor Ort können neben den Nachrichtendiensten dazu 
beitragen, die Lage realistischer einzuschätzen. 
Im Parlament wurde die Notwendigkeit kurzfristiger Erfolge gegenüber der Stabilisierung gewaltsamer Konflikte 
betont. Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Einsatz fokussierte sich auf Details der Umsetzung. 
Eine regelmäßige und systematische politische Kontrolle unterblieb. Regelmäßige Evaluierungen von Mandaten, 
zivilen Mitteln und Wirkungen sind unerlässlich, um Ressourcen effizient einzusetzen und eine angepasste poli-
tische Auseinandersetzung zu ermöglichen. Festzuhalten ist insgesamt auch, dass es weder im Parlament noch in 
den zuständigen Ressorts, in den Medien oder der Öffentlichkeit eine breitere Diskussion der eigenen nationalen 
Interessen Deutschlands in Afghanistan gab.  

3.5 Sondervotum der Sachverständigen Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala, Egon Ramms 
und Jörg Vollmer zu Abschnitt 3.321 

Wir widersprechen der aktuellen Darstellung des Verhältnisses zwischen OEF und ISAF in Abschnitt 3.3, Wir-
kungen. Die Behauptung, dass die OEF Hass und Gewalt schürte und dadurch die Mission der ISAF erschwerte, 
scheint eine zu vereinfachte Sichtweise zu sein. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die OEF, die im Oktober 
2001 als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September begann, vorrangig auf direkte Kampfhandlungen gegen 
Al-Qaida und die Taliban ausgerichtet war. Im Gegensatz dazu wurde die ISAF im Dezember 2001 unter der 
Leitung der NATO mit dem Ziel der Stabilisierung und des Wiederaufbaus Afghanistans eingesetzt. Diese unter-
schiedlichen Mandate und Strategien führten zu Spannungen und Herausforderungen, die die Arbeit der ISAF 
beeinträchtigten, doch lässt sich schwerlich empirisch belegen, dass die OEF direkt Hass und Gewalt gegenüber 
der ISAF schürte. Eine differenziertere Betrachtung, die anerkennt, dass die Aktionen der OEF die ISAF-Opera-
tionen unbeabsichtigt erschwerten, wäre angebrachter als eine direkte Kausalität von Hass und Gewalt. 

3.5.1 Replik der Sachverständigen Winfried Nachtwei, Dr. Katja Mielke und Prof. Dr. 
Ursula Schröder zum Sondervotum der Sachverständigen Prof. Dr. Carlo-Antonio 
Masala, Egon Ramms und Jörg Vollmer zu Abschnitt 3.322 

Die Operation Enduring Freedom war zur Bekämpfung von Al Qaida und anderen Terrornetzwerken sowie zum 
Schutz des aufwachsenden ISAF-Einsatzes jahrelang notwendig. Für Bundestagsabgeordnete, die mehrfach dem 
OEF-Mandat zugestimmt hatten, verdichteten sich bei Vor-Ort-Begegnungen mit deutschen ISAF-Offizieren, 
zivilen Afghanistan-Experten und afghanischen Parlamentariern über die Jahre Hinweise, dass OEF durch die 
Art des Auftretens gegenüber der Zivilbevölkerung (mangelnder Respekt vor einheimischen Werten) und die Art 
und Weise der Operationsführung (oft exzessiver Waffeneinsatz und weniger Rücksicht auf Zivilopfer) die Auf-
standsbewegung teilweise mehr beförderte als eindämmte. Dies wurde zudem im öffentlichen Raum konstatiert. 
Die Afghanistan-Expertin der SWP Dr. Citha Maaß analysierte 2007: „Der seit Ende 2001 im Süden, Südosten 
und in östlichen Grenzgebieten aggressiv vorgetragene OEF-Kampfeinsatz hat eine Entfremdung der paschtuni-
schen Bevölkerung bewirkt. Die von Übergriffen auf die Zivilbevölkerung begleitete US-geführte »Operation 

 
21  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
22  Für den Inhalt der Replik und die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 
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Mountain Thrust« von Mai bis Juli 2006 hat die Entfremdung ebenso vertieft wie die anschließende ISAF-Ope-
ration »Medusa«. (…) Die verwirrenden und teils widersprüchlichen Mandate und Vorgehensweisen der inter-
nationalen Militäreinheiten haben verhindert, dass sie weithin akzeptiert werden. Da sie das Image neutraler 
Militärkräfte bis zu einem gewissen Grade eingebüßt haben, werden militärische Rückschläge oder Übergriffe 
auf die Zivilbevölkerung auch ihnen angelastet.“23 „Wir haben im Süden das Problem, dass die ISAF das schwere 
Erbe der Operation Enduring Freedom (OEF) (…) angetreten hat. Die OEF hat einen Krieg gegen den Terroris-
mus geführt. (…) Das sehr harte Vorgehen der US-geführten Koalitionskräfte hat die Ehre der dortigen Stam-
mesältesten verletzt. Das hat zu einem ganz starken Misstrauen, zum Teil zu Hass gegen westliche Militärpräsenz 
geführt.“24 
US-General Stanley McChrystal, 2009-2010 ISAF-Kommandeur, thematisierte 2009 unter der Überschrift 
„COIN Mathematics“ das hohe Risiko, dass Kill-Operationen gegen Aufständische über deren hinterbliebene 
Brüder, Väter und Freunde immer mehr Aufständische produzieren.25 
Dass sich die genannten kontraproduktive Wirkungen von OEF-Operationen trotz vieler Berichte von Einsatz-
kräften „schwerlich empirisch belegen“ ließen, wurde dadurch befördert, dass verschiedene Bundesregierungen 
dazu jede Aussage verweigerten und das Thema in großen Teilen der Politik tabuisiert wurde. 

3.5.2 Replik des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak 
(AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zum Sondervotum der Sach-
verständigen Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala, Egon Ramms und Jörg Vollmer zu 
Abschnitt 3.326 

Es lässt sich zwar kaum empirisch belastbar belegen, wie die Operationen von OEF und die immer wieder auf-
tretenden Kollateralschäden durch die Tötung oder Verletzung von Nicht-Terroristen das Ansehen und die Ak-
zeptanz von ISAF landesweit beeinflussten. Allerdings gibt es belegbar viele Stimmen, die äußerten, dass die 
Stimmung in der afghanischen Bevölkerung mit zunehmender Dauer von OEF und ISAF undifferenziert gegen 
ausländische Streitkräfte umschlug.27 
  

 
23  Citha Maaß, Staatsaufbau ohne Staat? SWP-Studie Februar 2007, S. 27, https://www.swp-berlin.org/publications/products/stu-

dien/2007_S04_mss_ks.pdf 
24  Citha Maaß, Interview in Tagesschau, 24.07.2007, https://www.tagesschau.de/ausland/meldung-ts-5454.html  
25  Trevor Thrall, Erik Goepner, Counterinsurgency Math Revisited, Cato Institute, 2018. https://www.cato.org/blog/counterinsur-

gency-math-revisited 
26  Für den Inhalt der Replik und die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

27  Vgl. hierzu von Krause, Ulf: Die Afghanistaneinsätze der Bundeswehr – Politischer Entscheidungsprozess mit Eskalationsdyna-
mik, Wiesbaden 2011, S.170ff. 
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4 Der deutsche Einsatz in Afghanistan: Analyse in den Projektgruppen 

4.1 Sicherheit und Stabilisierung 

4.1.1 Kampf gegen den Terror  

4.1.1.1 Die Terrorangriffe vom 11. September 2001 
Am 11. September 2001 um 8.46 Uhr stürzte eine von fünf Mitgliedern des radikal-islamistischen Terrornetz-
werks Al-Qaida entführte, vollgetankte Passagiermaschine in den Nordturm des World Trade Centers in New 
York und explodierte zwischen dem 94. und 98. Stockwerk. Um 9.03 Uhr flog eine zweite, von einer weiteren 
Fünfergruppe entführte, Passagiermaschine in den Südturm und explodierte zwischen dem 77. und 85. Stock-
werk. Der Südturm kollabierte vollständig 56 Minuten nach Einschlag, der Nordturm 102 Minuten danach. 
Um 9.37 Uhr stürzte eine dritte, von einer weiteren Fünfergruppe entführte Verkehrsmaschine in den Westteil 
des Pentagon in Washington. Eine vierte entführte Verkehrsmaschine wurde um 10.03 Uhr über dem Bundesstaat 
Pennsylvania zum Absturz gebracht, nachdem Passagiere versucht hatten, die Entführer zu überwältigen. Mut-
maßliche Ziele waren das Kapitol oder das Weiße Haus. 
2.977 Menschen fielen dem Terrorangriff zum Opfer, davon 2.753 beim Anschlag auf die Twin Towers, 184 im 
Pentagon, 343 waren Feuerwehrleute.28 Die Todesopfer kamen aus 92 Ländern, elf davon aus Deutschland. Mehr 
als 6.000 Menschen wurden verletzt, Zehntausende, darunter viele Einsatzkräfte, leiden an Spätfolgen. Schon 
zwei Minuten nach dem ersten Anschlag gingen die Bilder aus der Medienmetropole New York um die Welt. 
Der live übertragene zweite Anschlag erreichte eine globale Öffentlichkeit und versetzte die Welt in Schrecken. 
Fünfzehn der neunzehn Attentäter waren Staatsbürger Saudi-Arabiens, zwei der Vereinigten Arabischen Emirate, 
je einer Ägyptens und des Libanons. Drei der mutmaßlichen Selbstmordpiloten und Schlüsselfiguren des An-
schlages, darunter ihr Anführer Mohammed Atta, lebten seit Jahren in Hamburg, waren dort an einer Technischen 
Hochschule bzw. Fachhochschule eingeschrieben und gehörten zur „Hamburger Terrorzelle“. Offenbar hatten 
wichtige Teile der Terrorplanung in Hamburg-Harburg stattgefunden, ohne dass die deutschen Sicherheitsbehör-
den darauf aufmerksam geworden wären. 
Die Terrorangriffe trafen vor den Augen der Welt zentrale Orte und Symbole der wirtschaftlichen, finanziellen 
und militärischen Macht der USA. Seit Pearl Harbor war die Weltmacht USA zum ersten Mal auf ihrem eigenen 
Boden angegriffen worden. Die Ereignisse vom 11. September 2001 waren ein fundamentaler Bruch in der mo-
dernen Geschichte. 
Der Terroranschlag war ein Schock für die Staatengemeinschaft. Unmittelbar vor dem 11. September 2001 spiel-
ten Bedrohungen durch internationale islamistische Terrornetzwerke im politischen Diskurs der Bundesrepublik 
trotz aller Warnungen des VN-Sicherheitsrates und anderer kompetenter Institutionen29 eine untergeordnete 
Rolle in der allgemeinen politischen, erst recht in der öffentlichen Wahrnehmung. Im Zentrum der deutschen 
sicherheitspolitischen Debatte stand im August 2001, zwei Jahre nach dem Kosovokrieg, ein weiterer Bundes-
wehreinsatz auf dem Balkan, nämlich in (Nord-)Mazedonien, welcher wegen befürchteter Eskalationsrisiken sehr 
umstritten war.  
Sehr schnell stand die radikal-islamistische Terrororganisation Al-Qaida mit ihrem Gründer Osama bin Laden in 
Verdacht, die Terrorangriffe geplant und durchgeführt zu haben. Spätere Indizien und Beweise bestätigten den 
Verdacht.30 In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre hatte Al-Qaida seine terroristische Infrastruktur vom Sudan 
nach Afghanistan verlegen müssen, das damit zum Rückzugsraum und zur operativen Ausgangsbasis für Al-
Qaida und andere islamistische Terrorgruppen wurde. Der VN-Sicherheitsrat hatte seit Dezember 1998 in meh-
reren Resolutionen die fortgesetzte Nutzung der Taliban-kontrollierten Gebiete in Afghanistan für die Aufnahme 
und Ausbildung von Terroristen und die Planung terroristischer Aktivitäten verurteilt; im Oktober 1999 und De-
zember 2000 auch konkret die Tatsache,  

 
28  Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung - bpb (2021a). 
29  Vgl. Im Dezember 2000 veröffentlichte der amerikanische National Intelligence Council (NIC), die Studie „Global Trends 2015“. Die 

Gefahr des Terrorismus wurde in dieser Studie als eine der zentralen Sicherheitsgefährdungen der Zukunft benannt. Mit dem 11. Sep-
tember 2001 sollten die Einschätzungen des NIC bestätigt werden. 

30  Anlässlich des Jahrestages der Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon veröffentlichte die US-Bundesbehörde FBI 
auf ihrer Website eine erste 16-seitige Zusammenfassung, vgl. FBI (2016). 
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„dass die Taliban Usama Bin Laden weiterhin Zuflucht gewähren und es ihm und seinen Mithelfern 
ermöglichen, von dem durch die Taliban kontrollierten Hoheitsgebiet aus ein Netz von Ausbil-
dungslagern für Terroristen zu betreiben und Afghanistan als Stützpunkt für die Förderung interna-
tionaler terroristischer Operationen zu benutzen, feststellend, dass die Vereinigten Staaten von 
Amerika gegen Usama Bin Laden und seine Mithelfer unter anderem wegen der Bombenattentate 
auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Nairobi und Daressalam am 7. August 1998 und 
wegen der Verschwörung zur Tötung amerikanischer Staatsangehöriger außerhalb der Vereinigten 
Staaten Anklage erhoben haben, sowie feststellend, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die 
Taliban um die Überstellung der Betreffenden ersucht haben, damit sie vor Gericht gestellt werden 
können.“31 

4.1.1.2 Der NATO-Bündnisfall 
Die Reaktionen auf den 11. September erfolgten Schlag auf Schlag. Bereits einen Tag nach dem Terroranschlag 
erklärte der damalige Präsident der USA, George W. Bush, dass die USA den Angriff als einen Akt des Krieges 
betrachten werden. Auch die NATO erklärte die Anschläge vom 11. September als „Angriff gegen alle“ im Sinne 
des Nordatlantikvertrags.32 
Am 12. September 2001 kündigte der NATO-Rat als Reaktion auf die Anschläge auf das World Trade Center 
und das Pentagon erstmalig seit Bestehen der NATO und zum bisher einzigen Mal das Vorliegen eines Bündnis-
falls33 nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrags an, für den Fall, dass der Angriff aus dem Ausland erfolgte.34 Ein 
Bündnisfall bedeutet: Ein bewaffneter Angriff auf ein NATO-Mitglied wird als Angriff auf alle angesehen. Alle 
Mitglieder sind zum Beistand verpflichtet, indem jede Partei gem. Artikel 5 des NATO-Vertrags „die Maßnah-
men, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit 
des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen oder zu erhalten.“ Deutschland hat sich als Mitglied der NATO 
verpflichtet, im Falle eines Angriffs auf ein anderes Mitglied des Bündnisses, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Sicherheit und die territoriale Integrität des angegriffenen Mitglieds zu gewährleisten. Das war 
der allgemeine Konsens und Hauptmotivation für die Beteiligung am Einsatz.  
Einstimmig beschlossen wurde der Bündnisfall durch den NATO-Rat erst am 2. Oktober 2001, nach den Kon-
sultationen der Bündnispartner, wie von Artikel 4 des Nordatlantikvertrags vorgesehen.35 Die Unterstützung 
Deutschlands stand außer Frage.36 Am 7. Oktober 2001 begannen die USA und Großbritannien im Rahmen von 
Operation Enduring Freedom (OEF) mit Luftangriffen gegen Stützpunkte und Ausbildungslager von Al-Qaida 
und den Taliban in Afghanistan. 
Die USA fungierten von Anfang an als Führungsnation. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass jede Entscheidung 
über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte sowohl von Bundesregierung als auch Parlament getroffen werden 
muss.37 Gemäß Paragraph 3 Parlamentsbeteiligungsgesetz bringt die Bundesregierung das Mandat für einen Ein-
satz bewaffneter Streitkräfte als Antrag in den Bundestag ein, der von diesem gebilligt werden muss. Das Mandat 
benennt die völkerrechtlichen Voraussetzungen, Auftrag und Aufgaben, Befugnisse, Kräfte, Einsatzgebiet und 
Finanzbedarf des Einsatzes und die Mandatslaufzeit. 
Der Einbezug des Parlaments war daher nicht nur rechtlich notwendig, sondern auch wichtig, um sicherzustellen, 
dass die Entsendung von Truppen nach Afghanistan im Einklang mit den Werten und Interessen Deutschlands 
und der internationalen Gemeinschaft stand. Nicht zuletzt ist die Beteiligung Deutschlands an militärischen Eins-
ätzen im Ausland seit langem ein kontroverses Thema in der deutschen Politik, welches von vielen politischen 

 
31  Vereinte Nationen (2000b), S. 36. Engl. Fassung: „that the Taliban continues to provide safe haven to Osama bin Laden and to allow 

him and others associated with him to operate a network of terrorist training camps from Taliban-controlled territory and to use Af-
ghanistan as a base from which to sponsor international terrorist operations, noting the indictment of Osama bin Laden and his asso-
ciates by the United States of America for, inter alia, the 7 August 1998 bombings of the United States embassies in Nairobi, Kenya 
and Dar es Salaam, Tanzania and for conspiring to kill American nationals outside the United States, and noting also the request of 
the United States of America to the Taliban to surrender them for trial (S/1999/1021).“, zu finden in: Vereinte Nationen (1999), S. 1; 
Vereinte Nationen (2000b), S. 2.  

32  Vgl. Ayub und Kouvo (2008), S. 647. 
33  Siehe 6.1. Glossar. 
34  Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung - bpb (2021b). 
35  Vgl. Artikel 4 besagt: „Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des 

Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist.“ NATO (1949); siehe auch Bundeszentrale 
für politische Bildung - bpb (2021b). 

36  Vgl. Deutscher Bundestag (2001b), S. 18301–18304. 
37  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2007), S. 5. 
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Gruppen und der Öffentlichkeit kritisch diskutiert wird.38 Daher ist es umso wichtiger, dass jeder Einsatz von 
deutschen Truppen gut durchdacht und sorgfältig abgewogen wird. Die Situation im Fall des 11. Septembers war 
dabei doppelt herausfordernd, weil die Ausrufung des Bündnisfalls ein Novum darstellte, aber gleichzeitig eine 
rasche Reaktion aus Sicht der Verantwortlichen erforderlich war, denn alle politisch Verantwortlichen wollten 
ihrem Bündnispartner schnell und entschlossen zur Seite stehen.39 So wurden mehrere Entscheidungen sehr 
schnell getroffen – der Wunsch nach einem Akt der Solidarität ging vor gründlicher Analyse der Situation. Es 
erfolgte ein Einstieg in die Operation mit nur allgemein formuliertem Ziel.  
Der Bundestag verabschiedete am 16. November 2001, also knapp zwei Monate nach den Anschlägen vom 
11. September 2001, ein Mandat zur Beteiligung von bis zu 3.900 deutschen Soldatinnen und Soldaten an der 
US-geführten Operation Enduring Freedom (OEF).40 Die ersten deutschen Soldatinnen und Soldaten trafen Ende 
2001 in Afghanistan ein, wobei die Briten und Franzosen bereits vor Ort waren.41 Auch viele weitere Länder 
benötigten Zeit, um die möglichen Folgen von Aktionen gegen Terrorgruppen vor einem Einsatz abzuwägen, 
denn die Situation war sehr komplex. Wie Carl-Hubertus von Butler, Generalleutnant a. D., jedoch betonte, dürfe 
die Zeit einer politischen Entscheidungsfindung nicht zulasten der Vorbereitungszeit erster Einsatzkräfte gehen.42 
Die Koordination des Einsatzes wurde erst im Jahr 2003 durch die NATO übernommen. Laut General a. D. 
Wolfgang Schneiderhan setzte sich Verteidigungsminister Peter Struck dafür ein.43 Der im Oktober 2001 ausge-
rufene NATO-Bündnisfall ist trotz Beendigung der Operation Enduring Freedom durch die USA im Dezember 
2014 bis heute nicht aufgehoben. Kriterien hierfür gibt es nicht. So wurde eine parlamentarische Initiative zur 
Beendigung abgelehnt.44 

4.1.1.3 Legitimität des Einsatzes / Resolution 1368 des VN-Sicherheitsrats 
Die Legalität (rechtliche Zulässigkeit) eines Einsatzes ist zu unterscheiden von einer Legitimation durch die (me-
diale) Öffentlichkeit.45 Der Afghanistan-Einsatz fand zu einer Zeit statt, in welcher sich die deutsche außenpoli-
tische Haltung in einer Transformationsphase befand. Erst 1994 wurde im Rahmen des „out-of-area“-Urteils der 
Einsatz der Bundeswehr außerhalb der NATO-Grenzen verfassungsrechtlich legitimiert. Der damalige Außen-
minister Joschka Fischer begründete 1999 den Kosovo-Einsatz mit dem Begriff einer neuen Verantwortungspo-
litik.46 
Militärisch in Afghanistan zu intervenieren, war eine schwierige Entscheidung, die im Zusammenhang mit den 
Terroranschlägen getroffen wurde. In der Öffentlichkeit wurde die Anwendung von militärischer Gewalt zuneh-
mend kritisch diskutiert. Die deutsche Selbstwahrnehmung war die einer Zivil- und Friedensmacht. Als eine 
militärische Beteiligung Deutschlands in Afghanistan im Raum stand, wurde der Begriff „Krieg“ nicht mehr in 
den Reden von Bundeskanzler Schröder verwendet.47 Die politische Kommunikation machte die Einsatzbegrün-
dung an vier Kriterien fest: Gerechter Grund (Nine Eleven), Verhältnismäßigkeit (Opferzahlen Nine Eleven, Wie-
derholungsgefahr), Legitime Autorität (VN-Sicherheitsrat) und letztes Mittel (Ultimatum an Taliban).48 
Die internationale Gemeinschaft betrachtete den Einsatz militärischer Gewalt in Afghanistan als eine gerechtfer-
tigte und notwendige Maßnahme, um den Terrorismus zu bekämpfen und die internationale Sicherheit zu ge-
währleisten. Die Autorisierung der Intervention durch den VN-Sicherheitsrat gab dieser Maßnahme eine völker-
rechtliche Legitimität.  
Der VN-Sicherheitsrat erklärte mit der Resolution 1368 (2001) einstimmig die Terrorangriffe zu einer „Bedro-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“, die „in Anerkennung des naturgegebenen Rechts zur 
individuellen und kollektiven Selbstverteidigung“ mit allen Mitteln zu bekämpfen sei. Er forderte alle Staaten 
„dringend zur Zusammenarbeit auf, um die Täter, Organisatoren und Förderer dieser Terroranschläge vor Gericht 

 
38  Siehe z.B. Paech, Norman (2007); Arbeitskreis Darmstädter Signal (2010). 
39  Vgl. NATO (2023); vgl. Daley (2001). 
40  Vgl. Beschluss zum Antrag der Bundesregierung: Deutscher Bundestag (2001d), S. 19893; siehe Antrag der Bundesregierung: Bun-

desregierung (2001a), S. 3. 
41  Vgl. Michael Steiner, Botschafter a. D., in: Enquete-Kommission (2022b), S. 8. Sowie vgl. Carl-Hubertus von Butler, Generalleutnant 

a. D., in: Ebd., S. 10. 
42  Vgl. Carl-Hubertus von Butler, Generalleutnant a. D., in: Enquete-Kommission (2022b), S. 10. 
43  Vgl. Enquete-Kommission (2023l), S. 10. 
44  Vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage: Deutscher Bundestag (2014a), S. 11. 
45  Vgl. Heck (2023), S. 7. 
46  Vgl. Ebd., S. 17. 
47  Vgl. Kutz (2014), S. 240. 
48  Vgl. Ebd., S. 282. 
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zu stellen“, die Unterstützer zur Verantwortung zu ziehen und „verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 
terroristische Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen“.49 
Die Feststellung einer Friedensgefährdung im Einzelfall durch konkrete Akte des Terrorismus hatte er bisher nur 
dann getroffen, wenn eine hinreichende Verwicklung eines staatlichen Akteurs oder zumindest eines De-facto-
Regimes nachgewiesen werden konnte.50 
In Verbindung mit dem Verweis auf den Artikel 51 VN-Charta, der das „naturgegebene Recht zur individuellen 
oder kollektiven Selbstverteidigung“ statuiert, begann am 7. Oktober 2001 die Operation Enduring Freedom 
(OEF) als ein Akt der Selbstverteidigung der USA gegen den Angriff, der von einem zum Teil aus Afghanistan 
heraus agierenden Terrornetzwerk organisiert wurde. 
Die Resolutionen des VN-Sicherheitsrats (Resolution 1368 und darauffolgende Resolutionen) waren als völker-
rechtliche Basis für die Intervention in Afghanistan sowie den Kampf gegen den internationalen Terrorismus 
auch die Grundlage für die Mandatierung des OEF-Einsatzes der Bundeswehr. Diese Grundlage wurde vom 
Bundestag immer geachtet und eingehalten, wodurch sich Deutschland immer in einem völkerrechtlich legitimen 
Rahmen bewegt hat. 
Die Intervention in Afghanistan wurde also von der internationalen Gemeinschaft und vom VN-Sicherheitsrat, 
der die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit (Artikel 24 
VN-Charta) trägt, als angemessene Reaktion auf die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus betrachtet 
und von den entsprechenden Resolutionen gedeckt.  

4.1.1.4 Al-Qaida und die Taliban51 
Der Bürgerkrieg, der nach der Einstellung der sowjetischen militärischen Unterstützung ausbrach, führte zur 
Fragmentierung von bewaffneten Gruppen in Afghanistan. Diese Gruppierungen kämpften um die Vorherr-
schaft.52 Historisch gesehen waren aufständische Gruppen in Afghanistan recht heterogen und vielfältig. Afgha-
nistan war lange Zeit von verschiedenen Stammesführern, Warlords und Milizen geprägt, die jeweils ihre eigenen 
Interessen und Loyalitäten hatten. Einige von ihnen kämpften an der Seite der Regierung, andere waren unab-
hängig, schlossen temporäre Allianzen oder hatten auch Verbindungen zu den Taliban.53 
Der „Kampf gegen den Terror“ in Afghanistan richtete sich hauptsächlich gegen zwei Organisationen, die sich 
politisch motivierter bzw. bewaffneter Gewalt bedienten: die Taliban und Al-Qaida. Obwohl es einige Über-
schneidungen in ihren Zielen und Aktivitäten gab, hatten beide Organisationen unterschiedliche Ziele und Ideo-
logien. Zudem unterschieden sich Taliban und Al-Qaida in ihrer geographischen Reichweite und ihrer Vorge-
hensweise.54 
Al-Qaida („die Basis“) ist eine global operierende terroristische Gruppierung, die im Jahr 1988 in Afghanistan 
gegründet wurde.55 Die Gruppe verfolgt das Ziel, den globalen Jihad gegen den Westen und seine Verbündeten 
zu führen. In der Folge der Terroranschläge auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Dar-es-Salam und 
Nairobi am 7. August 1998 tauchte der Name „Al-Qaida“ erstmals in westlichen Medien auf.56 
Die Taliban (aus dem Arabischen „Schüler“ / „Studenten“) hingegen sind eine lokale Bewegung, die in Afgha-
nistan und Pakistan aktiv ist und eine dezidiert nationale Agenda hat.57 Die afghanischen Taliban verfolgen das 
Ziel, Afghanistan nach ihren Vorstellungen zu regieren und dort einen islamischen Staat zu schaffen. Daher wäre 
es irreführend, die Taliban als internationale oder gar transnationale Terrororganisation zu bezeichnen.58  

 
49  Vereinte Nationen (2001a), S. 315 f. 
50  Vgl. Bruha und Bortfeld (2001), S. 163. 
51  Zu diesem Abschnitt liegen ein Sondervotum der CDU/CSU-Fraktion und ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des 

Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter vor. 
52  Vgl. Mielke (2020), S. 69. 
53  Vgl. Ebd., S. 70 ff. 
54  Vgl. Baumgarten (2021). 
55  Vgl. Wright u.a. (2007), S. 165. 
56  Siehe Rückblick der Bundeszentrale für politische Bildung - bpb (2018). 
57  Vgl. Schetter und Mielke (2022), S. 28; vgl. Khan und Syed (2021), S. 462. 
58  Zu dieser Aussage liegt ein Sondervotum der CDU/CSU-Fraktion vor. 
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In der Anarchie der 1990er-Jahre waren es die Taliban, die durch ihr rigoroses Vorgehen, die Ausnutzung von 
Stammesstrukturen, eine strenge Auslegung des sunnitischen Islam, und durch Unterstützung aus dem Ausland 
eine annähernd staatliche Ordnung etabliert hatten. Daher genossen sie vor allem in großen Teilen der paschtuni-
schen Mehrheitsbevölkerung eine Anerkennung als eine der Gruppen, welche sie vertreten. Aus diesem Grund 
wäre es in der Sache nicht ausreichend, sie auf den Charakter einer terroristischen Bewegung zu reduzieren.  
Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Taliban nicht als eine einheitliche und homogene Gruppe betrachtet 
werden können. Es gibt verschiedene Fraktionen, Meinungsverschiedenheiten und regionale Unterschiede inner-
halb der Organisation und die Radikalisierung der Taliban war ein komplexes Phänomen, das nicht auf eine 
einzige Ursache zurückzuführen ist. Eine Kombination aus geopolitischen, sozialen, religiösen und historischen 
Faktoren hat zur Entstehung und Stärkung der Gruppierung beigetragen.59 
Neben den Taliban und Al-Qaida existierten in Afghanistan weitere relevante gewaltbereite Gruppen und Auf-
ständische, zum Beispiel das Haqqani-Netzwerk und der „Islamische Staat in der Provinz Khorasan“ (siehe 
Glossar).60 Das Eingreifen von internationalen Kräften führte dazu, dass Al-Qaida sich in verschiedene Ableger 
und Tochterorganisationen aufspaltete, die in verschiedenen Teilen der Welt weiterhin aktiv sind.61 
Zwar kontrollierten die Taliban zwischen 1996 und 2001 fast das gesamte Land, wurden aber aufgrund ihrer 
Verletzungen von Menschen- und Frauenrechten bis auf wenige Ausnahmen von der Staatengemeinschaft nicht 
als legitime Regierung anerkannt.62 Ebenso wurde die Forderung der Taliban nach einem Sitz bei den Vereinten 
Nationen (VN) mehrheitlich abgelehnt.63 Auf dem Höhepunkt ihrer Macht in 2001 kontrollierten die Taliban 
etwa 8064 bis 9065 Prozent des afghanischen Staatsgebiets und verfügten auch über militärische Mittel. Dies legt 
nahe, dass ein autoritäres, die eigene Bevölkerung terrorisierendes Regime wie die Taliban, das über ein sicheres 
Hinterland verfügt, von anderen Staaten unterstützt wird und mächtiger Akteur der Organisierten Kriminalität 
ist, generell nur durch einen vielschichtigen und vernetzten Ansatz effektiv und erfolgversprechend bekämpft 
werden kann. Krisen mit militärischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ursachen und Symptomen erfor-
dern den abgestimmten Einsatz politischer, diplomatischer, militärischer, polizeilicher, humanitärer und entwick-
lungsbezogener Instrumente.66 
Eine gelungene Zusammenarbeit und Koordination zwischen verschiedenen Ländern und Organisationen kann 
dazu beitragen, die Effektivität der Terrorismusbekämpfung zu erhöhen. Ein Beispiel für den großen Nutzen 
gebündelter Ressourcen in Kombination mit gemeinsamen Zielen und Strategien ist die Beschaffung, Auswer-
tung und der Austausch von Informationen. Was das Wirken gegen Organisierte Kriminalität angeht, kann der 
Vernetzte Ansatz dazu beitragen, die Dichte an Informationen (Intelligence) zu erhöhen. Hierzu ist es erforder-
lich, dass die rechtlichen Möglichkeiten des internationalen Informationsaustausches zwischen Militär, Nach-
richtendiensten und Polizei strategisch vorgesehen, vollumfänglich ausgeschöpft und technisch realisiert werden. 
Bereits existente Kanäle, wie der seit 100 Jahren etablierte Datenaustausch via INTERPOL, müssen hierbei ge-
nutzt werden. 
Die über 20 Jahre andauernden Kampfhandlungen waren insbesondere die Folge der Entscheidung, die Taliban 
militärisch zu bekämpfen, statt sie einzubinden. Lakhdar Brahimi, der von 1997 bis 1999 VN-Sondergesandter 
für Afghanistan war, die VN bei der Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg vertrat, und dann von 2001 bis 
2004 die Unterstützungsmission der VN für Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan – 
UNAMA) leitete, bezeichnete diese Entscheidung später als „original sin“ (Ursünde).67 Ein Mitarbeiter des US-
amerikanischen Foreign Service konstatierte nach mehreren Jahren in Afghanistan:  

„Einer der unglücklichen Irrtümer nach 9/11 war, dass wir derart auf Rache versessen waren, dass 
wir gegen die afghanischen Regeln der Kriegsführung verstießen. Wenn eine Seite gewinnt, legt 
die andere Seite die Waffen nieder und söhnt sich mit dem Sieger aus. Und genau das wollten die 

 
59  Vgl. Schetter und Mielke (2022), S. 8. 
60  Zu dieser Aussage liegt ein Sondervotum der CDU/CSU-Fraktion vor. 
61  Vgl. Wichmann (2012), S. 146. 
62  Gemäß einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes zum völkerrechtlichen Status der Taliban wurden diese in den 1990ern 

von Pakistan, Saudi-Arabien und den VAE als legitime Regierung Afghanistans anerkannt (vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestages u.a. [2022], S. 7). 

63  Vgl. Schetter und Mielke (2022), S. 33. 
64  Vgl. Lüders (2022), S. 73. 
65  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages u.a. (2022), S. 7. 
66  Vgl. Major u.a. (2011), S. 44. 
67  Whitlock (2021), S. 54. 
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Taliban tun [...] Dass wir darauf beharrten, sie zur Strecke zu bringen, als wären sie allesamt Ver-
brecher, statt einfach unterlegene Gegner, trug mehr zum Aufstieg des Widerstands bei als alles 
andere.“68 

Im Jahr 2001 kam von deutscher Seite ein Einbezug der Taliban aufgrund der Gleichsetzung mit Al-Qaida poli-
tisch nicht infrage.69 Erst 2010 auf den Afghanistan-Konferenzen in London und Kabul wurde der afghanische 
Vorschlag zu einer politischen Lösung des Konfliktes aufgenommen. Deutschland und andere internationale Ak-
teure stellten jedoch Vorbedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen mit der bewaffneten Opposition, 
wie die Anerkennung der Verfassung.70 

4.1.1.5 Politische Reaktionen in Deutschland 
Am 14. September 2001 kamen rund 200.000 Menschen zur Solidaritätskundgebung mit den USA am Branden-
burger Tor zusammen, auf der Bühne befand sich die versammelte Spitze der bundesdeutschen Politik: Bundes-
präsident, Bundestagspräsident, Bundeskanzler und Minister.  
Der Schutz der offenen Gesellschaft und der eigenen Bürgerinnen und Bürger vor entgrenzter terroristischer 
Gewalt rückte auf der politischen Tagesordnung ganz nach oben. Für die übergroße Mehrheit des Bundestages 
lag auf der Hand, dass praktische und deutliche Solidarität mit den angegriffenen USA zwingend notwendig war: 
bei der Verfolgung der Drahtzieher der Terrorangriffe, bei der Beseitigung des sicheren Hafens internationaler 
Terrornetzwerke in Afghanistan und bei der Verhütung weiterer Terrorangriffe. 
In der Sondersitzung des Bundestages am 12. September bezeichnet Bundeskanzler Gerhard Schröder die Ter-
rorangriffe als „Kriegserklärung an die zivilisierte Völkergemeinschaft“ und betonte „uneingeschränkte Solida-
rität“ mit den USA.71 In der öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission am 21. November 2022 schilderte 
Botschafter a. D. Michael Steiner, damals außen- und sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers, die da-
malige Situation: Die Erklärung der „uneingeschränkten Solidarität“ sei ihm  

„eine Drehung zu weit, […] eine Art Blankoscheck gewesen. Und niemand wusste ja, wie massiv 
und wo die Vereinigten Staaten reagieren würden. Die waren tagelang nicht zu erreichen, niemand 
konnte mit ihnen sprechen. Aber es war auch klar, dass uns hier eine militärische Beistandspflicht 
verpflichtete. Wir wussten, sonst würden die Amerikaner uns auch nicht mehr beistehen. Da war 
die klare Stimmung. Aber unser Motiv war übrigens auch, wie bei den Briten und Franzosen, dabei 
zu sein, um eventuelle Überreaktionen verhindern zu können. […] Präsident Bush hatte ja den Glo-
bal War on Terror erklärt und gesagt: Entweder mit uns oder gegen uns. Und keiner wollte im 
falschen Lager sein.“72 

In einer weiteren Sondersitzung des Bundestages am 19. September betonte Bundeskanzler Schröder, dass man 
beim Einsatz nicht auszuschließender militärischer Mittel strikt das Grundgesetz, das Bundesverfassungsgericht 
und die Rechte des Bundestages beachten werde.73 Zu Risiken im militärischen Bereich sei Deutschland bereit, 
zu Abenteuern nicht. Eine Fixierung auf militärische Maßnahmen wäre fatal.74 In einem gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag75 zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers unterstützten SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP den Kurs der Bundesregierung sowie die Bekundung der „uneingeschränkten Solidarität“ 
und sprachen sich für „international abgestimmtes Vorgehen und für besonnenes Handeln“, politische und wirt-
schaftliche Unterstützung wie auch die Bereitstellung geeigneter militärischer Mittel zur Bekämpfung des inter-
nationalen Terrorismus aus.76 
Am selben Tag führte Außenminister Joschka Fischer in Washington D.C. Gespräche mit Außenminister Colin 
Powell und dem stellvertretenden Verteidigungsminister Paul Wolfowitz. Dieser erläuterte die strategischen 
Konsequenzen, welche die USA aus dem 11. September ziehen wollten: eine langfristige Strategie eines Global 
War on Terror gegenüber sechzig Staaten weltweit, die Terrorismus direkt einsetzten, Terroristen Unterschlupf 

 
68  Ebd., S. 53 f. 
69  Vgl. Enquete-Kommission (2022b), S. 8. 
70  Vgl. hierzu u.a. Bundesregierung (2010c); Bundesregierung (2011); Clinton (2010). 
71  Deutscher Bundestag (2001a), S. 18293. 
72  Michael Steiner, Botschafter a. D., in: Enquete-Kommission (2022b), S. 7. 
73  Vgl. Regierungserklärung am 19.09.2001: Deutscher Bundestag (2001b), S. 18302. 
74  Vgl. Ebd., S. 18301 ff. 
75  Vgl. Deutscher Bundestag (2001c). 
76  Ebd., S. 1 f. 
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gewährten oder zu ihrer Finanzierung beitrugen. „Es werde dabei keine Rücksichtnahme und keine falsche Dif-
ferenzierung mehr (…) geben. Die USA würden sich alle diese Staaten vornehmen, einen nach dem anderen.“77 
Laut Fischer sei es damals nicht absehbar gewesen, dass der Irak mit seinem Diktator Saddam Hussein ein zent-
rales Zielland des War on Terror werden würde. 
Im Auftrag des Bundeskanzlers und des Außenministers reiste Botschafter Steiner etwa zehn Tage nach dem 
11. September 2001 in die USA, um seitens der Bundesregierung „jegliche Unterstützung anzubieten“78. Im Ge-
spräch mit National Security Adviser Condoleezza Rice, seinem Counterpart, erfuhr Steiner, dass seitens der 
USA alle Optionen auf dem Tisch lägen und nichts ausgeschlossen sei. 

„Sie erwartete von uns, von Deutschland, volle Unterstützung – auch militärische, aber nicht sofort 
mit Boots on the Ground, also mit regulären Soldaten im Kriegseinsatz. In Wahrheit war sie gar 
nicht so interessiert an uns und an unserem Beitrag. […] und es war klar, dass die Entscheidungen 
im engsten Kreis an der Spitze getroffen wurden.“79 

Bei einem Spitzengespräch beim Bundeskanzler mit Verteidigungsminister Scharping, Generalinspekteur Kujat, 
Planungsstableiter Schneiderhan seien dann die militärischen Fähigkeiten und Kräfte für eine deutsche Beteili-
gung an der US-geführten Operation Enduring Freedom (OEF) abgesteckt worden: In der Masse ABC-Abwehr-
kräfte, See- und Luftraumüberwachung für das Arabische Meer, medizinische Evakuierung, für Afghanistan nur 
100 Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK), insgesamt maximal 3.900 Soldaten. Der Einsatz deutscher 
Bodentruppen wurde in der Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt als politisch und militärisch nicht verantwort-
bar eingeschätzt. 
Angesichts einer sich anbahnenden deutschen Beteiligung an OEF intensivierten auch die zuständigen Parla-
mentsausschüsse und die Fraktionen ihre Beratungen. Zu Wort kamen dabei auch Sachverständige zu radikal-
islamistischen Gruppen, zu Möglichkeiten und Grenzen internationaler Interventionen in Konfliktgebieten wie 
Afghanistan und zu internationalen Friedensmissionen. Viele der damaligen Bedenken haben sich im Endeffekt 
als zutreffend herausgestellt. Gemahnt wurde zu einer differenzierten Wahrnehmung verschiedener radikal-is-
lamistischer Gruppen. Gewarnt wurde vor Ingenieursdenken und falschen Machbarkeitsvorstellungen. Viele Re-
gionen seien wegen ihrer tiefen Fragmentierung von außen nicht organisierbar. Dort könne „Ordnungslosigkeit“ 
nur eingehegt, nicht gelöst werden.80 Dr. Almut Wieland-Karimi empfahl, die Mehrheit der 20 Millionen Afgha-
ninnen und Afghanen in den Blick zu nehmen, die weder Anhänger der Taliban noch der Nordallianz seien.81  
Am 16. November 2001 debattierte der Bundestag abschließend über den Antrag der Bundesregierung zur Be-
teiligung der Bundeswehr an der Operation Enduring Freedom.82 Ihr Ziel war, „Führungs- und Ausbildungsein-
richtungen von Terroristen auszuschalten, Terroristen zu bekämpfen, gefangen zu nehmen und vor Gericht zu 
stellen sowie Dritte dauerhaft von der Unterstützung terroristischer Aktivitäten abzuhalten.“83 Als Einsatzraum 
für bis zu 3.900 Soldat/-innen, davon ca. 1.800 Seestreitkräfte, wurde  

„die arabische Halbinsel, Mittel- und Zentralasien und Nord-Ost-Afrika sowie die angrenzenden 
Seegebiete [bestimmt]. Deutsche Kräfte werden sich an etwaigen Einsätzen gegen den internatio-
nalen Terrorismus in anderen Staaten als Afghanistan nur mit Zustimmung der jeweiligen Regie-
rung beteiligen.“84 

Im Auswärtigen Ausschuss hatte Außenminister Fischer zuvor zu Protokoll gegeben, dass Operationsziele allein 
das terroristische Netzwerk Bin Ladens, Al-Qaida, und diejenigen, die es beherbergen oder unterstützen, seien, 
und dass nicht beabsichtigt sei, in Ländern außerhalb Afghanistans, in denen es derzeit keine Regierung gebe, 
deutsche bewaffnete Streitkräfte ohne Befassung des Bundestages einzusetzen. Ein halbjährlicher bilanzierender 
Gesamtbericht wurde zugesichert.  
Im Unterschied zu den allermeisten anderen Auslandseinsätzen der Bundeswehr startete die deutsche OEF-Be-
teiligung mit einem massiven parlamentarischen und gesellschaftlichen Dissens. Die deutsche Beteiligung an der 
Afghanistan-Komponente von OEF war in den Reihen der Koalitionsfraktionen heftig umstritten. Befürchtet 

 
77  Fischer (2012), S. 27 ff. 
78  Michael Steiner, Botschafter a. D., in: Enquete-Kommission (2022b), S. 7. 
79  Ebd., S. 8. 
80  Vgl. Nachtwei (2011b). 
81  Vgl. Wieland-Karimi (2001), S. 1. 
82  Vgl. Bundesregierung (2001a); Deutscher Bundestag (2001d). 
83  Bundesregierung (2001a), S. 3. 
84  Ebd., S. 4. 
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wurde eine unabsehbare Kriegsbeteiligung. Der Fortbestand der rot-grünen Koalition schien gefährdet. Der An-
trag der Bundesregierung, den Bundeskanzler Schröder mit der Vertrauensfrage verbunden hatte, wurde mit 
336 Stimmen bei 326 Gegenstimmen der gesamten Opposition beschlossen, begleitet von 94 persönlichen Erklä-
rungen zum Abstimmungsverhalten.85 
Die Koalitionsfraktionen konnten den Antrag nur deshalb äußerst knapp aus eigener Kraft beschließen, weil das 
Taliban-Regime unerwartet schnell am 13. November gestürzt war, weil sich die Koalition in einem Entschlie-
ßungsantrag positiv vom bloß militärischen War on Terror distanzierte und weil Bundeskanzler Schröder mit der 
gleichzeitig gestellten Vertrauensfrage die Koalitionsabgeordneten vor die Alternative stellte, entweder dem 
OEF-Mandat zuzustimmen oder die rot-grüne Koalition zu beenden.  
Mit dem vom Bundestag beschlossenen rot-grünen Entschließungsantrag zum OEF-Mandat bekräftigte der Bun-
destag  

„seine Überzeugung, dass der Kampf gegen den Terrorismus mit militärischen Mitteln allein nicht 
zu gewinnen ist. Der Kampf gegen den Terrorismus kann nur gelingen, wenn vor allem auch poli-
tische, ökonomische und humanitäre Maßnahmen ergriffen werden. […] Dem Terrorismus kann 
der Nährboden dauerhaft nur entzogen werden, wenn die internationale Gemeinschaft auch ihre 
Anstrengungen verstärkt, lange schwelende Regionalkonflikte zu lösen, die immer wieder ein Nähr- 
und Resonanzboden für den Terrorismus bilden. […]“86 

Der Bundestag betonte damit die Notwendigkeit eines umfassenden und ressortübergreifenden Ansatzes bei der 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus, seiner Ursachen und Nährböden. Dieser politische Begleitbe-
schluss zur deutschen OEF-Unterstützung fand in späteren Veröffentlichungen zum Start des deutschen Afgha-
nistaneinsatzes kaum noch Beachtung. Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass der hier schon zutage tretende 
strategische Dissens zwischen Antiterrorkrieg und umfassender und nachhaltiger Terrorbekämpfung unterschätzt 
wurde.  

4.1.1.6 Deutsche Beiträge zur Terrorbekämpfung in Afghanistan87 
Im Rahmen von Operation Enduring Freedom kamen bis Dezember 2001 zunächst Einheiten der CIA sowie US- 
und britische Spezialkräfte zum Einsatz. Auch Spezialkräfte aus anderen NATO- und Nicht-NATO-Staaten be-
teiligten sich im Rahmen von OEF am Kampf gegen die Taliban und Al-Qaida. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
massive Bombardements der Vereinigten Staaten und die Nordallianz, mit direkter amerikanischer und britischer 
Beteiligung, die Taliban bereits aus Kabul vertrieben.88 Für das deutsche Kommando Spezialkräfte war es der 
zweite Einsatz, nach dem Balkan.89 Die anfängliche Beteiligung Deutschlands in Afghanistan mit dem Einsatz 
von KSK-Kräften war eine erste militärische „Sondierung“. Das KSK agierte als Vorauskommando und musste 
sich vor Ort in diese Rolle einfinden. Der Einsatz des KSK erfolgte von Anfang an in enger Anlehnung an die 
Spezialkräfte der USA. 
Der Auftrag des KSK-Kontingents war mit dem deutschen OEF-Mandat formuliert. Die KSK-Soldaten wurden 
der „Task Force K-Bar“90 als Teil der Combined Joint Special Operations Task Force South in Kandahar zuge-
ordnet.91 Aufgabe der in dieser Task Force zusammengefassten internationalen Spezialkräfte war die Verfolgung 

 
85  Vgl. Deutscher Bundestag (2001d), S. 19893, 19898 ff. 
86  Bundestagsbeschluss zur Deutschen Beteiligung an der US-geführten Operation Enduring Freedom: Deutscher Bundestag (2001e), S. 1 f. 
87  Nach: Lauenroth (2015a), S. 347 ff.; vgl. Deutscher Bundestag (2008f). 
88  Vgl. Michael Steiner, Botschafter a. D., Enquete-Kommission (2022b), S. 8. 
89  Am 15. Juni 1998 erfolgte der erste KSK-Einsatz in der bosnisch-herzegowinischen Stadt Foca, bei dem der ehemalige Kommandant 

eines bosnischen Internierungslagers, Milorad Krnojelac, festgenommen wurde. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1999 wurde 
ebenfalls in Foca der frühere Paramilitär Radomir Kovac von KSK-Soldaten gefasst. Am 12. Oktober 2000 scheiterte in Foca ein 
Versuch, den Anführer einer paramilitärischen serbischen Einheit, Janko Janjic, festzunehmen. Ein weiterer Einsatz fand am 20. Au-
gust 1999 im Kosovo statt, bei dem KSK-Soldaten zusammen mit niederländischen Soldaten drei mutmaßliche Kriegsverbrecher in 
Gewahrsam nahmen. Vgl. Der Spiegel (2001a); ausführlicher hierzu: Koelbl (2001).  

90  Die Task Force K-Bar, ein Teil der Combined Joint Special Operations Task Force-South (CJSOTF-S), setzte sich aus Spezialeinheiten 
der U.S. Navy (SEALs), einem Bataillon der Army Special Forces, Einheiten der U.S. Air Force Special Operations Forces, U.S. 
Marines und Spezialeinheiten aus sechs weiteren Nationen (Dänemark, Deutschland, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Türkei) zusam-
men. Ihre Mission bestand darin, den Terrorismus zu bekämpfen und eigenständig die Fähigkeit von Al-Qaida zur Durchführung von 
Operationen in Afghanistan zu neutralisieren. Die Koalitionstruppe umfasste insgesamt etwa 2.800 Soldaten, wobei etwa 1.300 von 
ihnen in Afghanistan stationiert waren und die restlichen 1.500 sich auf verschiedenen Stützpunkten im gesamten Einsatzgebiet ver-
teilten. Krivdo, Michael E. (2016), S. 7; Zimmerman, Dwight Jon (2021); Organigramm und Zusammenlegung der Combined Joint 
Special Operations Task Force-South (CJSOTF-S)/Task Force K-Bar), in: Krivdo, Michael E. (2016), S. 7. 

91  Vgl. United States Special Operations Command History and Research Office (2007), S. 87 ff. 
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von Terroristen, „zu denen die Taliban, Al-Qaida-Angehörige und ausländische Kämpfer unterschiedslos gerech-
net wurden.“92 Im Mittelpunkt standen Sensitive Site Exploitations93 (Durchsuchung von Gebäuden, Abriegelung 
und Durchkämmen von Geländeabschnitten). Die Informationsbeschaffung war jedoch hauptsächlich Aufgabe 
von US-Einheiten, die Ziele in Afghanistan mithilfe technischer Aufklärungsmittel identifizierten. Verfahren zur 
Identifikation legitimer Ziele bis zur nachhaltigen Eindämmung terroristischer Aktivitäten gab es nicht. Verbin-
dungsaufnahmen zu afghanischen Sicherheitskräften und Vertretern örtlicher Eliten unterblieben. Technische 
Aufklärungsmittel galten als ausreichend für ein valides Lagebild. 

Der „Kampf“ wurde „im Wesentlichen auf die Ausschaltung von Einrichtungen der Terroristen 
oder eben die Bekämpfung dieser Terroristen reduziert. Die Präzisierung von ‘Bekämpfung‘ durch 
die Formulierung ‚kill or capture‘ in der US-Befehlssprache entsprach schon zum damaligen Zeit-
punkt nicht den Vorstellungen der deutschen politischen Leitung und militärischen Führung.“94 

Die unterschiedlichen Orientierungen von Taliban (lokale, religiös-politische Motivation) und Al-Qaida (trans-
nationale Ausrichtung) wurden zunächst nicht wahrgenommen. Die militärische Konfliktbeschreibung be-
schränkte sich auf die Konfliktsymptome und ignorierte weitgehend die zugrundeliegende Konfliktdynamik.  
Das Bundestagsmandat sprach auch ausdrücklich von der Gefangennahme von Terroristen. Hierzu fehlte aber 
eine rechtliche Klarstellung der erforderlichen Modalitäten durch das Bundesministerium der Verteidigung 
(BMVg), wodurch das Spektrum an durchführbaren Operationen für deutsche Spezialkräfte auf Aufklärung und 
Durchsuchungsoperationen ohne Festsetzung reduziert wurde. Die Folge davon war, dass die KSK-Kräfte für 
Aufgaben geringerer Priorisierung eingesetzt wurden, für die insgesamt auch weniger Ressourcen zur Verfügung 
standen. Von Deutschland aus wurde eine enge Begleitung der KSK-Einsätze, verbunden mit einer sehr restrik-
tiven Haltung zum Schusswaffengebrauch, angeordnet.95 
Die Einsatzrealität der Soldatinnen und Soldaten des 1. Kontingents in Afghanistan war durch große Unsicher-
heiten und Anpassungen an noch nicht klar festgelegte Strukturen geprägt. Schon bei der Verlegung in den Ein-
satzraum wurde die Limitierung der deutschen Möglichkeiten deutlich. Denn das Kontingent sollte im Dezember 
2001 von Masirah nach Kandahar verlegen, besaß jedoch keinen „nationalen Lufttransportraum“ und war damit 
auf den Transport durch befreundete Nationen, meist der USA, angewiesen. Dem Kontingentführer war es erst 
am 31. Dezember 2001 gelungen, den Transport der deutschen Kräfte über die US-Amerikaner zu realisieren. 
Auch bezüglich der Führungsmittel war man auf die USA angewiesen.96 
Die Task Force K-Bar führte bis April 2002 insgesamt 65 Operationen97 durch, die deutschen Spezialkräfte fünf: 
viermal Sensitive Sites Exploitations, einmal Spezialaufklärung. In keinem der Einsätze kam es zu Widerstand, 
Schusswechseln oder Gefangennahmen.98 Das 2. Kontingent führte in seinem festen Einsatzraum im afghanisch-
pakistanischen Grenzgebiet fünf Spezialaufklärungseinsätze ohne Vorkommnisse durch. Das 3. Kontingent ver-
legte nach Bagram bei Kabul und absolvierte je zwei Einsätze zur Spezialaufklärung und Raumaufklärung. Ab 
September 2003 wurde der KSK-Einsatz bei OEF bis Mai 2005 ausgesetzt, dann bis Oktober 2005 wiederaufge-
nommen. Im Herbst 2005 lief er endgültig aus, wurde aber erst 2008 offiziell beendet.  
Zur deutschen OEF-Beteiligung unterrichteten das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Verteidi-
gung den Bundestag zwischen Mai 2002 und Juni 2009 im Rahmen von 13 Fortschreibungen der „bilanzierenden 
Gesamtberichte zum Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsame Reaktion 

 
92  Lauenroth (2015b), S. 350 ff. 
93  United States Army Combined Arms Center (2002), S. iv f.: „A sensitive site is a geographically limited area with special diplomatic, 

informational, military, or economic sensitivity to the United States. (…) Sensitive site exploitation consists of a related series of 
activities inside a captured sensitive site. These activities exploit personnel, documents, electronic data, and material captured at the 
site, while neutralizing any threat posed by the site or its contents.“ [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundesta-
ges: Sicherheitsempfindliche Räume sind geographisch begrenzte Gebiete, die für die Vereinigten Staaten im Hinblick auf Diplomatie, 
Information, Militär oder Wirtschaft besonders sensibel sind. Bei der Auswertung sicherheitsempfindlicher Räume handelt es sich um 
eine zusammenhängende Abfolge von Aktivitäten innerhalb eines erfassten sicherheitsempfindlichen Raums. Im Rahmen dieser Ak-
tivitäten werden die in dem Raum erfassten Personen, Dokumente, elektronischen Daten und Materialien ausgewertet, wobei jegliche 
Bedrohung, die von dem Raum oder seinen Inhalten ausgeht, beseitigt wird.] 

94  Lauenroth (2015b), S. 352. 
95  Vgl. Kraemer (2011), S. 16. 
96  Vgl. Noetzel und Schreer (2007a), S. 15. 
97  Vgl. United States Special Operations Command History and Research Office (2007), S. 105: „All told, K-BAR conducted 43 SR and 

23 DA missions, not including the various missions that it executed in support of Operation ANACONDA” [Übersetzung durch den 
Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Insgesamt führte K-BAR 43 Spezialaufklärungsmissionen und 23 direkte Einsätze durch, 
wobei die verschiedenen Einsätze, die sie zur Unterstützung der Operation ANACONDA durchführte, nicht berücksichtigt sind.] 

98  Vgl. Deutscher Bundestag (2008f), S. 170. 
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auf terroristische Angriffe gegen die USA“99 und durch Geheimunterrichtungen der Obleute des Verteidigungs- 
und Auswärtigen Ausschusses. Die Obleute wurden nachträglich über Operationen informiert. Ein Vorteil der 
bilanzierenden Gesamtberichte war, dass sie außer über den Einsatz der Streitkräfte auch über die politischen 
Maßnahmen der Terrorbekämpfung auf Ebene der VN, EU, NATO, G8 und Bundesrepublik informierte. Unter 
Verweis auf die geltenden Geheimschutzbestimmungen und die Operationssicherheit informierten die Gesamt-
berichte lediglich über die Zeiträume der KSK-Einsätze in Afghanistan.  
Fragen zur Wirksamkeit von OEF in Afghanistan, des deutschen Beitrags dazu und von OEF insgesamt, wurden 
von Seiten verschiedener Bundesregierungen nie beantwortet. Der „Bericht zur Evaluation des Einsatzes der 
Bundeswehr im Rahmen der Operation Enduring Freedom“ von 2007 konstatierte nur „politisch“, mit dem deut-
schen Spezialkräfteeinsatz bei OEF Afghanistan habe Deutschland einen „deutlich sichtbaren und eigenständigen 
Beitrag im Kampf gegen den internationalen Terrorismus an Afghanistan geleistet“ und US-amerikanische Spe-
zialkräfte deutlich entlastet.100 „Dieser Beitrag wurde international anerkannt und hat erheblich zur Stärkung 
unserer nationalen Position im internationalen Verbund beigetragen.“101 Die deutsche Parlamentsbeteiligung bei 
Auslandseinsätzen erlebte im Fall OEF ihren – selbst verschuldeten – Tiefpunkt. Jahrelang wurde verdrängt, dass 
die Realität von OEF als Teil des War on Terror dem Ansatz der International Security Assistance Force (ISAF) 
zuwiderlief und teilweise Hass und Gewalt mehr schürte als eindämmte.102 Dieser strategische Dissens wurde im 
Bündnis politisch nicht ausgetragen, geschweige denn geklärt.  
Erst die parlamentarischen Ermittlungen des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuss im Jahr 
2008 ergaben, dass die Realität des KSK-Einsatzes weit hinter seinem Antiterror-Auftrag, aber auch hinter vielen 
Befürchtungen in der deutschen Öffentlichkeit zurückblieb: Bei ihren Einsätzen verhafteten, töteten und verletz-
ten KSK-Soldaten demnach keinen Menschen. Hauptprobleme dieses Einsatzes waren, dass es für die deutsche 
Beteiligung schon bald keinen akuten operativen Bedarf im multilateralen Verbund mehr gab. Gleichzeitig hätte 
die Konfliktlage jederzeit wieder kippen können. Laut General a. D. Harald Kujat, damaliger Generalinspekteur 
der Bundeswehr, sei im BMVg aber erst „relativ spät“ erkannt worden, dass die Soldaten nicht ihren Fähigkeiten 
entsprechend eingesetzt worden seien und ihr Einsatz eher symbolpolitischen Charakter gehabt habe.103 
Um bessere parlamentarische Kontrolle über Auslandseinsätze zu gewährleisten, verabschiedete der Deutsche 
Bundestag 2005 das Parlamentsbeteiligungsgesetz. Es sieht eine regelmäßige Unterrichtung des Bundestags 
durch die Bundesregierung „über den Verlauf der Einsätze und über die Entwicklung im Einsatzgebiet“ vor.104 
Diese Formulierung lässt jedoch Interpretationsspielraum. Es gab daher bereits während des OEF-Einsatzes aus 
dem Parlament Forderungen nach mehr Informationen.105 Nach dem Verständnis der Bundeswehr als Parla-
mentsarmee, wäre eine stärkere Informierung des Parlaments und somit Kontrolle im Fall des OEF-Einsatzes in 
Afghanistan angemessenen gewesen. 

Exkurs zur Operation Enduring Freedom 

Da die Bundesregierung unzureichend über die Operation Enduring Freedom in Afghanistan und ihre Wirksam-
keit informierte und die Quellenlage zu OEF insgesamt sehr eingeschränkt ist, können hier nur bekanntgewor-
dene Teilaspekte von OEF skizziert werden.  
OEF stand für eine militärische Terrorbekämpfung, die nicht hinreichend zwischen Al-Qaida und den Taliban 
unterschied und bei der die USA „nie wirklich verstanden, was ihre Feinde zum Kämpfen motivierte.“106 Das 
Hauptziel der ISAF war hingegen, Sicherheit und Stabilität im Land zu gewährleisten und den Wiederaufbau 
nach dem Sturz des Taliban-Regimes zu unterstützen.107 Obwohl OEF und ISAF unterschiedliche Ziele und Auf-
gaben hatten, waren sie eng miteinander verbunden. Bei den US-Streitkräften wurde nicht nennenswert zwischen 

 
99  Erster bilanzierender Gesamtbericht von 08.05.2002: Deutscher Bundestag (2002b), S. 1. 
100  Bundesministerium der Verteidigung und Auswärtiges Amt (2007), S. 14. 
101  Ebd., S. 14. 
102  Vgl. Haubold (2002), S. 3; Nachtwei (2011a), S. 206: vgl. Stellungnahme Operation Enduring Freedom nach 6 Jahren: Selbstvertei-

digung ohne Grenzen – mehr Begleitschäden als Nutzen vom 14.11.2007 (schon 2005 und 2006 ausführliche „Beratungspapiere“ zu 
OEF), in: Nachtwei (2020). 

103  Deutscher Bundestag (2008f), S. 107. 
104  Siehe Paragraph 6, Absatz 1 (Unterrichtungspflicht) im Parlamentsbeteiligungsgesetz, in  Deutscher Bundestag (2005). 
105  Siehe z. B. die Kleine Anfrage von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Deutscher Bundestag (2006c); und Antwort der Bundesregierung: 

Deutscher Bundestag (2006d). 
106  Jeffrey Eggers, Navy Seal und zeitweilig Angehöriger des Nationalen Sicherheitsrates, in: Whitlock (2021), S. 45. 
107  Vgl. Bundeswehr (2023). 
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OEF und ISAF unterschieden, einzelne Verbündete wie Deutschland, die Niederlande u. a. nahmen nach der 
ISAF-Ausweitung nur an ISAF teil.  
Das militärische Vorgehen konzentrierte sich auch in den Folgejahren hauptsächlich auf die Suche nach dem 
„Feind“. Da seit 2002 neben den Spezialkräften nunmehr auch Verbände konventioneller Truppen eingesetzt 
wurden, nahm die Zahl der Durchsuchungsoperationen insgesamt zu und beschleunigte somit einen Entfrem-
dungsprozess in der Bevölkerung. Dieser Prozess verstärkte sich zunehmend aufgrund stetig ansteigender ziviler 
Opferzahlen infolge des massiven Rückgriffs auf Luftnahunterstützung oder durch unangemessene Gewaltan-
wendung bei Gebäudedurchsuchungen. Aber „[a]uch ISAF gelang es nicht, diesem Trend entgegenzuwirken, da 
die militärische Vorgehensweise einem ähnlichen Muster wie die der unter OEF-Mandat geführten Truppen 
folgte. […]“108 
Winfried Nachtwei, damals Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages und sachverständi-
ges Mitglied der Enquete-Kommission, kam 2006 nach sechs Besuchen des deutschen ISAF-Kontingents zu dem 
Urteil: 

„Aussagen von zivilen und militärischen Afghanistan-Experten und afghanischen Parlamentarie-
rinnen laufen übereinstimmend darauf hinaus, dass OEF/Afghanistan durch die Art und Weise des 
Auftretens gegenüber der Zivilbevölkerung (mangelnder Respekt vor Tradition und Werten) und 
durch die Art und Weise der Operationsführung (Hinweise auf vernichtende und oft unverhältnis-
mäßige Luftangriffe mit wenig Rücksicht auf zivile Opfer) mehr zur Eskalation von Hass und Ge-
walt beiträgt als zur Eindämmung von Terrorismus und seiner Nährböden. […] Die Art und Weise 
von OEF ist für die Glaubwürdigkeit und Legitimation des Engagements der Internationalen Ge-
meinschaft in Afghanistan inzwischen eine erhebliche Belastung.“109 

4.1.1.7 Deutsche Maßnahmen zur nationalen Terrorbekämpfung 
Die Ereignisse vom 11. September 2001 hatten auch erhebliche Auswirkungen auf die innenpolitischen Sicher-
heitsstrategien der USA, von Deutschland und anderen europäischen Staaten. So wurde unter anderem die Aus-
einandersetzung mit dem Terrorismusbegriff auf die Tagesordnung gesetzt. Verschiedene Definitionen unter-
scheiden sich hinsichtlich des Internationalisierungsgrades, der Beweggründe der Täter, der Art der Taten und 
der Gruppe der Opfer.110 Konsens besteht weitestgehend darin, dass Terrorismus eine Strategie politischer Ge-
walt darstellt, welche über die eigentlichen Opfer hinaus Angst und Schrecken verbreiten soll, um dadurch Insta-
bilität zu fördern und politische Ziele durchzusetzen. 
Die USA setzten verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der nationalen Sicherheit um, darunter die Schaf-
fung des Department of Homeland Security und die Verabschiedung des USA Patriot Act, der den Behörden 
erweiterte Befugnisse zur Überwachung und Bekämpfung des Terrorismus einräumte. Auch in Deutschland 
rückte die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus und die Notwendigkeit, gemeinsam Maßnahmen 
zur Bekämpfung dieser Bedrohung zu ergreifen, in den Fokus der Sicherheitspolitik. Möglicherweise gab es in 
Deutschland weitere Al-Qaida-Schläfer-Zellen. Verantwortungsträger/-innen der Sicherheits- und Außenpolitik 
sahen sich mit möglichen Szenarien weiterer Anschläge mit unabsehbaren Folgen konfrontiert. Ein wichtiges 
Element der neuen deutschen Antiterrorpolitik war die verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, 
insbesondere mit den USA und anderen NATO-Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung verstärkte auch die Si-
cherheitsmaßnahmen im Inland, dies umfasste den Ausbau von Geheimdiensten und die Stärkung der polizeili-
chen Zusammenarbeit innerhalb Europas. Die Ereignisse von Nine Eleven hatten auch dafür gesorgt, dass der 
Terrorismusbegriff in verschiedenen Gesetzestexten Einzug erhielt. Im Bundeskriminalamtgesetz von 2017 er-
folgte „erstmals eine ausdrückliche, einfachgesetzliche, dennoch offene Begriffsbestimmung“ des Terroris-
mus.111 Danach sind auch hier die Anwendung von Gewalt, das Einschüchtern der Bevölkerung und eine politi-
sche Agenda Teil der Definition.112 

 
108  Lauenroth (2015b), S. 354. 
109  Nachtwei (2006a). 
110  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2023a), S. 4–17. 
111  Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2023b), S. 12. 
112  Vgl. Ebd., S. 31; vgl. Deutscher Bundestag (2017), S. 31. 
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Die effektive Bekämpfung des internationalen Terrorismus hängt maßgeblich von der zeitnahen Erfassung, Ana-
lyse und Bewertung einschlägiger Informationen durch sämtliche Sicherheitsbehörden auf Bundesebene und in 
den Ländern ab, insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung potenziell gefährlichen Verhaltens und die Prä-
vention terroristischer Anschläge. Um einen zügigen und direkten Informationsaustausch zwischen sämtlichen 
relevanten Akteuren sicherzustellen, wurde im Jahr 2004 das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) 
in Berlin ins Leben gerufen, mit dem Fokus auf eine effektive Koordination und Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Sicherheitsbehörden.113 

4.1.1.8 Bewertungen und Lehren im Hinblick auf die Bekämpfung von inter- und transna-
tionalem Terrorismus114 

Es ist unumstritten, dass internationaler und transnationaler Terrorismus mit militärischen Mitteln alleine nur 
unzureichend bekämpft werden kann. Mit militärischen Mitteln kann aber unter Umständen die kurz- und mit-
telfristige Fähigkeit zur Durchführung terroristischer Anschläge genommen werden. Zusätzlich kann das Militär 
im Ausland zum Beispiel Lagebilder erarbeiten, Kontrollen durchführen, Verbündete ausbilden oder ausstatten. 
Für die Bekämpfung der Ursachen des Terrorismus muss das Militär zwingend vernetzt vorgehen. Das Konzept 
des Vernetzten Ansatzes muss von Beginn an mitgedacht und so gut wie möglich umgesetzt werden. Die Bun-
deswehr und ihre Partner können kurzfristig Sicherheit herstellen, damit sich zivile Kräfte, die von Beginn an in 
den Prozess eingebunden werden müssen, dem Aufbau widmen können. Es ist und sollte keine Aufgabe der 
Bundeswehr sein, Entwicklungszusammenarbeit zu leisten oder zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. 
Zur Bekämpfung von Korruption und anderen Kriminalitätsformen ist eine Zusammenarbeit zwischen Militär, 
Polizei und ggf. anderen Sicherheitsbehörden unabdingbar.  
Der Aufbau einer gut ausgebildeten und gut ausgestatteten zivilen Polizei ist als Teil eines Gesamtkonzeptes von 
großer Bedeutung. Es erscheint sinnvoll, bis zum Beginn einer Stabilisierungsphase alle diesbezüglichen Bemü-
hungen mit einem robusten Mandat zu begleiten. Von Beginn der ersten Phase an ist der Schutz der örtlichen 
Polizeikräfte von großer Bedeutung, um so wenig wie möglich Polizeikräfte durch Tod oder Verwundung zu 
verlieren und nachhaltig positive Effekte einer zivilpolizeilichen Arbeit zu erzielen. Die Aufbauarbeit bei der 
Polizei sollte von einer fortlaufenden Evaluation flankiert werden. Militärische Lageerkenntnisse und Strategien 
zur Terrorbekämpfung müssen mit den Verantwortungsträgern des zivilen Polizeiaufbaus geteilt werden. 
Aus heutiger Sicht erfordert eine erfolgversprechende und nachhaltige Terrorismusbekämpfung einen multidi-
mensionalen Ansatz, der u. a. folgende Komplexe115 beinhaltet: 
• Grenzsicherung und -management 
• Maßnahmen der Strafverfolgung 
• Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung 
• Cybersicherheit 
• Maßnahmen gegen Online-Rekrutierung und -Radikalisierung 
• Sicherung der Menschenrechte 
• Präventionsprogramme für gewaltorientierten Extremismus 
• Strafvollzug 
• Schutz und Betreuung von Terroropfern 
In wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden sich ebenfalls, nicht erst aus der jüngsten Vergangenheit, diffe-
renzierte Analysen in Bezug auf erfolgreiche Terrorismusbekämpfung. So benennen Jones & Libicki im Jahr 
2009 vier historisch beobachtbare Gründe für das Ende von Terrorgruppen: Polizeiarbeit, militärische Mittel, 
Integration in politische Prozesse oder den „Erfolg" der Terrororganisationen. Eine erfolgreiche Überführung in 
legale politische Systeme ist der wahrscheinlichste Grund für das Ende von Terrorgruppen – Beispiele dafür sind 
der ANC, die FARC und Sinn Fein. Der zweitwahrscheinlichste Grund ist das Agieren von (lokaler) Polizei und 

 
113  Vgl. Bundeskriminalamt (2023). 
114  Für diesen Abschnitt liegt ein Sondervotum der Sachverständigen Professor Dr. Carlo-Antonio Masala, Egon Ramms und Jörg Vollmer 

vor. 
115  Vgl. Tätigkeitsfelder des UN Office of Counter-Terrorism. 
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Ermittlungsbehörden. Diese machten rund 40 Prozent aller erfolgreichen Anti-Terror-Operationen aus, wohin-
gegen Einsätze mit militärischen Mittel für nur 7 Prozent verantwortlich seien.116 
Als „militärische Mittel“ werden in diesem Zusammenhang grundsätzlich der Einsatz von Militäreinheiten zur 
Festnahme oder/und Tötung von Terroristen, zur Bekämpfung von Staaten, die Terroristen unterstützen, zur Ab-
schreckung durch Gewalt (Androhung) und zur Überwachung verstanden. Für die unzureichende Effektivität der 
alleinigen oder vorrangigen Terrorbekämpfung durch das Militär werden vielfältige Gründe benannt. So könne 
der militärische Einfluss die Bevölkerung entfremden und damit sogar terroristische Bewegungen mobilisieren 
und stärken.  
Darüber hinaus seien viele militärische Anti-Terrormaßnahmen ineffizient. Die so genannte „Decapitation"-
Taktik, d. h. die „Enthauptung“ terroristischer Bewegungen durch die Gefangennahme oder Tötung wichtiger 
Drahtzieher oder Führungsfiguren, illustriert diesen Punkt. Diese besonders bei israelischen und US-amerikani-
schen Einsätzen häufig angewandte Anti-Terrormaßnahme hilft der Bekämpfung des Terrorismus tatsächlich nur 
in etwa 17 Prozent aller Fälle. Vor allem religiös orientierte terroristische Bewegungen scheinen gegen solche 
Anschläge immun zu sein. In einigen Studien wird sogar resümiert, Decapitation befördere terroristische Bewe-
gungen, da sie Gefühle wie Rache hervorrufe, die dann zur Annäherung und Solidarisierung der zivilen Bevöl-
kerung mit Terrororganisationen und somit zur Mobilisierung beitragen könne.117 Im Falle von Al-Qaida lässt 
sich jedoch nachweisen, dass die gezielte Tötung Osama bin Ladens schwerwiegende negative Konsequenzen 
für die Strukturen und Operationsfähigkeit nach sich zog.118 
Für die mittel- bis langfristige Terrorbekämpfung braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, begleitet durch eine 
Einbindung der lokalen Bevölkerung, gegebenenfalls lokaler polizeilicher Komponenten und umfassender Maß-
nahmen zur Deradikalisierung. Nur so könnten sich die zivilen Akteure vor Ort in den Prozess des Einsatzes mit 
eingebunden fühlen, was idealerweise die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung erhöhe. Hervorgehoben werden 
muss die Bedeutung der polizeilichen Arbeit vor Ort. Sie ist unabdingbar, um Korruption und andere Kriminali-
tätsformen entgegenzuwirken und Nachhaltigkeit des Antiterroreinsatzes zu gewährleisten.  
Im Bereich des polizeilichen Wiederaufbaus übernahm Deutschland die Lead-Nation-Rolle. Das German Police 
Project Team (GPPT), welches 2002 mit nur zwölf Beamten in Afghanistan begann und auch im weiteren Verlauf 
nie wirklich stark anwuchs, bildete vor Ort Polizeikräfte aus. Etwa 1.400 Menschen begannen am Anfang die 
Ausbildung, während etwa genauso viele Polizisten in nur einem Jahr im Dienst starben. Die eigentlichen zivil-
polizeilichen Maßnahmen, für die die Kräfte ausgebildet wurden, waren vor Ort auf Grund der Bedrohungslage 
kaum wahrnehmbar. Weder die Ausstattung noch die Ausbildung rüsteten die jungen Polizisten ausreichend ge-
gen die vorhandenen Bedrohungen. Oft mussten Polizisten auch militärische Maßnahmen mitbegleiten oder 
konnten polizeiliche Maßnahmen nicht ohne Militärbegleitung wahrnehmen, eine strikte Trennung war kaum 
möglich. Die Beurteilung und Bewertung der Maßnahmen scheint hierbei vorwiegend durch Selbstevaluation 
vor Ort geschehen zu sein.119 
Der Deutsche Bundestag hat bei der Mandatserteilung am 16. November 2001 den Fokus auf militärische Mittel 
gelegt:  

„Der Einsatz militärischer Mittel ist unverzichtbar, um die terroristische Bedrohung zu bekämpfen 
und eine Wiederholung von Angriffen wie am 11. September 2001 nach Möglichkeit auszuschlie-
ßen. Der Deutsche Bundestag stimmt daher der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an 
der Operation ENDURING FREEDOM zu […]. Diese Operation hat zum Ziel, Führungs- und Aus-
bildungseinrichtungen von Terroristen auszuschalten, Terroristen zu bekämpfen, gefangen zu neh-
men und vor Gericht zu stellen sowie Dritte dauerhaft von der Unterstützung terroristischer Akti-
vitäten abzuhalten.“120 

Höhepunkt war die Operation Anaconda im Osten Afghanistans. Al-Qaida wurde zwar geschwächt, doch Ter-
rornetzwerke, aus denen schnell wieder internationale Bedrohungen aufwachsen konnten, und ihre Nährböden 
wurden nicht nachhaltig genug geschwächt. 2019 entfielen 41 Prozent aller Terrortoten weltweit auf Afghanis-
tan.121 Die Sonderbeauftragte des VN-Generalsekretärs für Afghanistan, Deborah Lyons, berichtete dem VN-

 
116  Vgl. Jones und Libicki (2008), S. 19.  
117  Vgl. Jordan (2019), Kap. 4. 
118  Vgl. Price (2012). 
119  Vgl. Kriminaldirektor Achim Schmitz, in: Enquete-Kommission (2023m), S. 13 f. 
120  Bundesregierung (2001a), S. 2 f. 
121  Vgl. Nachtwei (2021a). 



Drucksache 20/10400 – 38 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Sicherheitsrat am 17. November 2021, dass der afghanische IS-Ableger, der in den Vorjahren in nur wenigen 
Provinzen und in Kabul aktiv war, inzwischen zunehmend in den meisten Provinzen operiere. Die IS-Angriffe 
nahmen 2020 bis 2021 von 60 auf 334 zu.122 Der ehemalige Senior Civilian Representative der NATO für Af-
ghanistan, Stefano Pontecorvo, sprach in einer öffentlichen Anhörung des 1. Untersuchungsausschusses des 
Deutschen Bundestages am 2. März 2023 über die Terrorgefahr, die von Afghanistan heutzutage wieder ausgehe. 
Er sagte, dass sich dort aktuell 22 terroristische Vereinigungen ohne jegliche Kontrolle angesiedelt hätten. Sie 
würden seines Erachtens, da sei er sich absolut sicher, für den Westen früher oder später erneut zu einer Bedro-
hung, auch in Sachen Terrorismus, werden.123 Dennoch resümierte die damalige Verteidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer am 6. Oktober 2021 bei der Auftaktveranstaltung des Bundesverteidigungsministeriums 
zur Bilanzdebatte, der Afghanistan-Einsatz habe fast 20 Jahre lang terroristische Anschläge gegen Deutschland 
und den Westen verhindert.  
Misserfolge der Terrorismusbekämpfung in Afghanistan könnten folglich unter anderem auf einen unverhältnis-
mäßigen Einsatz militärischer Komponenten zurückzuführen sein. Zwar kann militärischer Einsatz erfolgver-
sprechend sein. De facto sind rein militärische Operationen in Bezug auf Anti-Terroreinsätze jedoch meist vor 
allem in der Anfangsphase, d. h. bei der Stabilisierung, zielführend. In der Folge tritt die Bedeutung von Ent-
wicklungs-, Reform- und Aufbauarbeit in den Vordergrund. Der vermeintliche Anti-Terror-Einsatz in Afghanis-
tan sei bis 2014 eher der Aufstandsbekämpfung als der Terrorismusbekämpfung zuzuordnen gewesen, so der 
Sicherheitsexperte Nils Wörmer.124 

4.1.2 (Militärische) Stabilisierung und Schaffung eines sicheren Umfeldes 

4.1.2.1 Startphase (2001-2002) 
Fünf Wochen nach der umstrittenen Mandatsentscheidung zur deutschen Beteiligung an der US-geführten Ope-
ration Enduring Freedom (OEF) billigte der Deutsche Bundestag am 22. Dezember 2001 mit großer Mehrheit 
die Teilnahme von bis zu 1.200 Bundeswehrsoldat/-innen an der VN-mandatierten International Security As-
sistance Force (ISAF).125 Nach dem überraschend schnellen Sturz des Taliban-Regimes hatte die internationale 
Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn einen Fahrplan (Bonner Übereinkommen) für einen Über-
gangsprozess „bis zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen“126 beschlossen. Der VN-Sicher-
heitsrat genehmigte daraufhin die Einrichtung einer internationalen Sicherheitsbeistandstruppe, um die Interims-
verwaltung bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in Kabul und Umgebung zu unterstützen, damit die Inte-
rimsverwaltung und das VN-Personal in einem sicheren Umfeld tätig sein konnten.127 Das Bundestagsmandat 
betonte wie die VN, dass die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der afghanischen 
Bevölkerung selbst liege, die bei der Herstellung eines sicheren Umfeldes zu unterstützen seien.128 
Der Einsatz sollte eine erneute Anarchie verhindern und zu dem nationalen Versöhnungsprozess beitragen, der 
den Weg zu einem Neuaufbau des Landes nach mehr als 20 Jahren Krieg und Bürgerkrieg eröffnen sollte. Bei 
einer vorhergehenden Unterrichtung der Koalitionsfraktionen hatte Außenminister Joschka Fischer am 11. De-
zember 2001 erklärt, es bestehe nicht die Absicht, wie im Kosovo länger zu bleiben.129 Der Einsatz bleibe räum-
lich begrenzt und werde wahrscheinlich sehr stark von Europa mitgestaltet. Deutschlands Schwerpunkte seien 
Bildung, Erziehung und Frauen. Diese Ankündigung wurde mit einer Fülle an Maßnahmen und Projekten ange-
gangen.130 Diese, wenn auch nicht immer klar umrissene Form von Stabilisierung (s. u.), wurde aus deutscher 
Perspektive gegenüber dem US-amerikanischen Fokus auf den Anti-Terror-Einsatz deutlich präferiert.131 

 
122  Vgl. Lyons (2021). 
123  Vgl. 1. Untersuchungsausschuss (Afghanistan) (2023b).  
124  Wörmer (2022), S. 455. 
125  Vgl. Deutscher Bundestag (2001f), S. 20850–20852. 
126  Petersberger Konferenz (2001). 
127  Vgl. Vereinte Nationen (2001d), S. 297. 
128  Vgl. Bundesregierung (2001b), S. 1. 
129  Vgl. Nachtwei (2011c). 
130  Vgl. Bundesregierung (2002a). Unterrichtungen des Deutschen Bundestages über die im Zusammenhang mit der Beteiligung deutscher 

Streitkräfte relevanten Fragen der Entwicklungen in und um Afghanistan durch das Auswärtige Amt, ab 28.01.2002 in Abständen von 
drei bis einer Woche. 

131  Vgl. Pfister und Reuter (2021); oder auch Aussagen von Botschafter a. D. Michael Steiner, in: Enquete-Kommission (2022b). 
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Abbildung 2:  Entwicklung der Kontigentstärken für den deutschen Anteil an ISAF und RS  
2002 bis 2018. 

 
Quelle: Entwicklung der jährlichen Mittelwerte der deutschen ISAF- und RS-Einsatzkontigentstärken über die Zeit. Quelle und 
Datenbasis: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), Einsatzdatenbank; Berechnungen 
auf Basis von Auswertungen der Unterrichtung des Parlaments, 2023. 

5.000 ISAF-Soldaten/-innen aus 21 Nationen waren ab Anfang Januar 2002 im Großraum Kabul eingesetzt und 
sollten in der Bevölkerung der Hauptstadt vertrauensbildend wirken. Fußpatrouillen von ISAF-Soldat/-innen mit 
afghanischen Polizisten bewegten sich leicht bewaffnet durch die Stadt. Vor dem Hintergrund der verheerenden 
Interventionserfahrungen der britischen und sowjetischen Weltmächte erschien der Ansatz des „leichten Fußab-
drucks“ plausibel und sinnvoll. Aber der Einsatz konfrontierte die ISAF-Soldat/-innen mit größten und vielfach 
unbekannten Herausforderungen: extreme Naturbedingungen, eine durch Revolutionsterror, den sowjetisch-af-
ghanischen Krieg, den verheerenden Bürgerkrieg, die Terrorherrschaft der Taliban zerrüttete Gesellschaft, durch-
drungen von einem hohen Gewaltpotenzial.  
Beim ersten deutschen ISAF-Kontingent unter Brigadegeneral von Butler verhinderten politische Vorgaben eine 
auf den Einsatzraum bezogene operative Vorbereitung. Eine zivil-militärische Vernetzung fand nicht statt. Von 
Butlers Eindruck war, dass sie von ziviler Seite auch nicht gewollt war. Die Folge sei ein „permanentes Überge-
wicht des Militärischen und wenn überhaupt ein unkoordiniertes Nebeneinander“132 gewesen. Wo afghanische 
Sicherheitsstrukturen praktisch nicht existierten, überließen afghanische Kräfte in Kabul den ISAF-Soldaten die 
Führung, die laut von Butler mit Fingerspitzengefühl wahrgenommen wurde. Bald gab es Fortschritte, die zer-
störte Stadt pulsierte, „es herrschte Aufbruchstimmung.“133 

 
132  Enquete-Kommission (2022b), S. 11. 
133  Ebd., S. 11. 
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Von März bis Juli 2002 stand die Kabul Multinational Brigade unter deutscher Führung. Im Folgejahr führte von 
Februar bis August der Stab des Deutsch-Niederländischen Korps ISAF III unter Generalleutnant Norbert van 
Heyst.134 Das deutsche Kontingent wuchs auf 2.290 von insgesamt fast 5.400 Soldat/-innen unter ISAF-Kom-
mando.135 Die USA waren zu dem Zeitpunkt nicht an ISAF beteiligt. Eine führende Rolle nahm Deutschland ab 
Februar 2002 auch beim Polizeiaufbau ein. Für die Lead-Rolle bei der internationalen Koordination der Polizei-
hilfe und für deutsche Beiträge zum Polizeiaufbau wurden 2003 aber nur 17 Beamte entsandt.136 
Der Brahimi-Report hatte 2000 aus den Erfahrungen der VN-Friedensmissionen zentrale Empfehlungen abgelei-
tet: realistische, klare und glaubwürdige Mandate mit robuster Doktrin, angemessener Ressourcenausstattung 
und schnell verfügbaren Zivilexpertinnen und -experten (Polizei, Strafjustiz). Die Empfehlungen wurden in 
Afghanistan nur unzureichend in die Tat umgesetzt.137 Für ein Konfliktland mit mächtigen Warlords, mit ge-
schätzt 60.000 Milizangehörigen und 600.000 Bewaffneten insgesamt138, kaum vorhandenen Sicherheitsstruktu-
ren und einer waffenlosen Polizei in Kabul, war die Entsendung einer schwachen Assistance Force in die Haupt-
stadt weder realistisch noch glaubwürdig. Indem die Einsatzkosten den truppenstellenden Nationen aufgebürdet 
wurden, wurden zudem finanzschwache Länder von einer ISAF-Beteiligung abgehalten.  
Dass die Wiederherstellung dauerhafter Institutionen von oben nach unten in einer von Personen und ihren Be-
ziehungen und von bottom-up-Entscheidungsprozessen geprägten Gesellschaft ein höchst problematisches Vor-
haben war, war mangels Landeskenntnis und Konfliktverständnis sehr vielen Auftraggebern des internationalen 
Afghanistan-Einsatzes nicht bewusst. Vor diesem Hintergrund wurde die Umsetzung des Auftrags Stabilisierung 
eine Aufgabe, die offen war für sehr verschiedene Interpretationen, Akzentuierungen und Machbarkeitsillusionen 
– letztlich für Inkohärenz von Anfang an.139 

Problematik der uneinheitlichen Definition von Stabilisierung 

Erst mit dem Weißbuch 2016 und den Leitlinien der Bundesregierung 2017 gab es eine offizielle Verankerung 
des Begriffes Stabilisierung140 in deutschen sicherheitspolitischen Grundsatzdokumenten.141 Zu diesem Zeit-
punkt war die ISAF-Mission in Afghanistan schon über zwei Jahre Geschichte. 
Die Definition von Stabilisierung wurde demnach in der Umsetzung aus dem formalen militärstrategischen 
Plan der NATO für die International Security Assistance Force (ISAF) gebildet.142 Allerdings wurde der Be-
griff der Stabilisierung, über das allgemeine Ziel von ISAF hinaus, in den verschiedenen beteiligten Einsatz-
ländern unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt.143 

4.1.2.2 Ausweitung (2003-2009) 
2003 hatten die USA wegen ihres Krieges gegen den Irak bis auf die OEF-Kräfte einen Großteil ihrer Streitkräfte 
aus Afghanistan abgezogen – auch in der irrigen Annahme, die Taliban seien endgültig besiegt und nicht einfach 
untergetaucht.144 Im Oktober 2003 beschloss der VN-Sicherheitsrat die landesweite Ausweitung des ISAF-Ein-
satzes. Hintergrund war die Verschärfung der Sicherheitslage in weiten Teilen des Landes mit Kämpfen zwischen 
einzelnen Provinzherrschern und Überfällen auf Hilfskonvois. In einem „Call for Security“ hatten im Juni 2003 
sogar 79 internationale Nichtregierungsorganisationen die NATO zur Ausweitung des ISAF-Einsatzes aufgeru-
fen.145  
Mit dem vierten Mandat vom 24. Oktober 2003 wurde das deutsche Einsatzgebiet auf die Nordostprovinzen 
Kunduz, Baglan, Takhar und Badakhshan erweitert. Zugleich wurde der Auftrag um den Schutz für anderes 
internationales, dem Wiederaufbau und humanitären Aufgaben nachgehendes Zivilpersonal, die Unterstützung 

 
134  Vgl. van Heyst (2003), S. 41. 
135  Vgl. Tweede Kamer der Staten-Generaal (Zweite Kammer der Generalstaaten, Niederlande) (2003), S. 2.  
136  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2005a), S. 6. 
137  Vgl. Vereinte Nationen (2000b); vgl. Eisele (2001), S. 10. 
138  Vgl. Bundesregierung (2002b), S. 10; vgl. Vergau (2004), S. 374. 
139  Vgl. Schetter (2022c). 
140  Siehe 6.1. Glossar. 
141  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2021); vgl. Bundesregierung (2017); vgl. Bundesministerium der Verteidigung - BMVg (2016). 
142  Phase 3 des NATO Operational Plans (OPLAN) des Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) für ISAF, vgl. Münch 

(2011), S. 9. 
143  Vgl. Hett (2005), S. 4. 
144  Whitlock (2021), S. 73 ff. 
145  Vgl. AG Friedensforschung (2003). 
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der Sicherheitssektorreform sowie der Demilitarisierung, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kom-
battanten, Beiträge zur zivil-militärischen Zusammenarbeit und Mitwirkung bei der Wahlabsicherung ergänzt.146 
Politisch flankiert wurde der Mandatsbeschluss knapp zwei Jahre nach Einsatzbeginn von dem ersten „Afgha-
nistan-Konzept der Bundesregierung“, das die Herstellung politisch-administrativer Strukturen, die Durchset-
zung des staatlichen Gewaltmonopols in der Fläche und den Wiederaufbau der wirtschaftlichen und sozialen 
Infrastruktur als strategische Ziele betonte, aber keine ressortgemeinsame Strategie mit überprüfbaren Zielen und 
notwendigen Mitteln formulierte.147 Im Vorfeld hatte das ISAF-Hauptquartier mehrere Optionen der ISAF-Aus-
weitung geprüft:148 Für eine Ausweitung nach dem Modell Kabul wären mindestens 10.000 zusätzliche Soldat/-
innen notwendig gewesen. Nachdem schon die Truppenstellung für ISAF IV große Probleme bereitete und der 
Irak-Krieg als Konkurrenz wirkte, wurde die Option eines Netzes von Provincial Reconstruction Teams für 
14 Hauptorte in den Provinzen, zuständig für jeweils mehrere umgebende Provinzen, beschlossen. Diese von den 
USA entwickelten und OEF unterstellten „Stabilisierungsinseln“ hatten bisher eine Stärke zwischen 70 und 
140 Mitarbeitenden, davon 60 bis 100 Soldaten mit einem hohen CIMIC-Anteil.149  
In Kunduz nahm das erste deutsch geführte PRT Ende Oktober 2003 seine Arbeit auf. Es war die erste „ISAF-
Insel“ im Norden. Es folgten ein PRT in Faizabad in der entlegenen Provinz Badakhshan und ein kleineres Pro-
vincial Advisory Team in Taloqan, Provinz Takhar. Die ressortübergreifend ausgerichteten PRTs entstanden aus 
der Einsicht, dass die Stabilisierung eines Konfliktlandes auf das vernetzte und abgestimmte Wirken der diplo-
matischen, militärischen, entwicklungspolitischen und polizeilichen Akteure angewiesen war.150 Die zivil-mili-
tärische Doppelführung war eine deutsche Besonderheit. Beeinträchtigt wurde der sinnvolle PRT-Ansatz durch 
seine recht unterschiedliche Umsetzung durch die jeweiligen Führungsnationen151 und im deutschen Fall durch 
unzureichende Vorgaben (keine strategisch abgeleiteten, operationalisierten und überprüfbaren Ziele, unzu-
reichende Zielabstimmung zwischen den Ressorts auf der operativen Ebene),152 mangelnde ressortgemeinsame 
Einsatzvorbereitung, fehlendes gemeinsames Lagebild und die jahrelange personelle Unterausstattung insbeson-
dere der diplomatischen und polizeilichen Komponente. Dass Angehörige des AA im Rahmen der PRTs erstma-
lig in der Fläche operativ tätig wurden und für ihre Aufbauunterstützung wie die Polizeikräfte deutlich mehr 
Kapazitäten benötigt hätten, wurde von PRT-Kommandeuren gegenüber parlamentarischen Besucher/-innen im-
mer wieder betont, von deutscher Politik und Öffentlichkeit aber kaum berücksichtigt. Viel zu oft wurde der 
zivil-militärische Afghanistan-Einsatz nur auf den Militäreinsatz reduziert wahrgenommen. 
Im September 2004 umfasste das PRT Kunduz 430 Soldatinnen und Soldaten, davon 340 der Bundeswehr und 
76 von anderen Nationen, sowie 14 Mitarbeitende von AA, BMI und BMZ.153 Diese, bezogen auf den Raum, 
schwachen militärischen Kräfte konnten mit ihren Präsenzpatrouillen, CIMIC-Maßnahmen, Verbindungsarbeit 
mit Schlüsselpersonen (Key-Leader-Engagement) und Konfliktmanagement zunächst dennoch als Pufferkraft 
wirken. In den ersten vier bis fünf Jahren waren die Aufbaufortschritte in der Infrastruktur, im Gesundheits- und 
Bildungswesen unübersehbar und hoffnungsvoll.154 Die Bundesregierung sah Deutschland als „Vorreiter des 
ISAF PRT-Systems“ und war im Juni 2005 mit einem Viertel der 9.300 ISAF-Soldat/-innen der größte ISAF-
Truppensteller.155  
Mit der Übernahme der Führung des Regional Command North von ISAF verschob sich im Sommer 2006 der 
Schwerpunkt des deutschen Einsatzes nach Norden. Die Region umfasste neun Provinzen, die sich über 
1.200 mal 400 Kilometer erstreckten, auf dem Landweg schwer zugänglich waren und an vier Nachbarländer mit 
Schmuggel- und Terrorrouten angrenzten. Camp Marmal bei Mazar-e Sharif wurde zur zentralen Einsatz- und 
Logistikbasis im Norden. Für insgesamt rund 5.000 ISAF-Soldat/-innen aus 16 Nationen mit fünf PRTs (mit 

 
146  Vgl. Bundesregierung (2003b), S. 1. 
147  Vgl. Bundesregierung (2003a), S. 1, 3, 7 f. 
148  Vgl. Nachtwei (2003). 
149  Vgl. Ebd.; CIMIC (Civil-military co-operation) meint im Gegensatz zum deutschsprachigen Begriff Zivil-militärische Zusammenar-

beit (ZMZ) einen militärisch geleiteten Ansatz zur Zusammenarbeit mit zivilen Akteuren. Er wird hier synonym mit der Definition 
der NATO verwendet, siehe NATO (2003). 

150  Vgl. Hett (2005), S. 7; Buddenbohm (2007), S. 77 f.; Gauster (2006); Münch (2015), S. 173. 
151  Vgl. Enquete-Kommission (2023n), S. 12 ff. 
152  Vgl. Münch (2020), S. 77 ff.; vgl. Wieland-Karimi (2023). 
153  Vgl. Nachtwei (2004). 
154  Vgl. Wieland-Karimi (2023), S. 4. 
155  Vgl. Bundesministerium der Verteidigung - BMVg (2005), S. 3. 
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jeweils wenigen hundert Einsatzkräften) war der Einsatzraum von mehr als der halben Fläche Deutschlands ein-
deutig überdehnt.156 Aufklärungsdrohnen (Luna) und sechs RECCE Tornados konnten diese Schwäche nur zum 
Teil ausgleichen.  
Im August 2006 wurde das erste deutsche Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT) in Kunduz in 
Dienst gestellt. Deutschland übernahm die Verantwortung zur Aufstellung von OMLT in der Nordregion. Mit 
der Aufnahme der professionellen Aufbauhilfe für die Afghan National Army (ANA) erst viereinhalb Jahre nach 
Einsatzbeginn wurde eine zentrale Empfehlung des Brahimi-Reports missachtet, bei einem Stabilisierungs- oder 
Friedenssicherungseinsatz die Chance der Startmonate von Einsätzen zu nutzen und zentrale Aufgaben so schnell 
wie möglich anzugehen.157 
Ein heikles Thema unter den NATO-Verbündeten war immer wieder die Frage der Lastenverteilung und natio-
nalen Einsatzvorbehalte (Caveats). Ein Bündnis ist auf praktische Loyalität, Verlässlichkeit und ausgewogene 
Lastenverteilung angewiesen. Die jeweiligen Beiträge richten sich aber nach den Fähigkeiten, Kapazitäten und 
politischen Vorgaben. Der Schwerpunkt des deutschen Einsatzes lag im Norden und war auf diesen im Wesent-
lichen beschränkt. Mit Lufttransportkapazitäten, Fernmeldekräften und Medevac (medizinische Evakuierung) 
wurden darüber hinaus Beiträge zur Gesamtoperation geleistet, weitere begrenzte Unterstützungsleistungen im 
gesamten ISAF-Gebiet waren im Einzelfall zu entscheiden.158 
Eine heftige Kontroverse entwickelte sich Ende 2006 um die Forderung nach einem deutschen Kontingent für 
den Süden. Anfang 2006 erfolgte die dritte Phase der ISAF-Erweiterung in der Südregion. Vor allem britische 
und kanadische Truppen waren sofort mit einem intensiven und verlustreichen Terror- und Guerillakrieg kon-
frontiert.159 Empirische Studien der Denkfabrik Senlis Council und andere Quellen berichteten von einer deutli-
chen Rückkehr der Taliban im Süden, von einer regelrechten Aufstandsbewegung und Vervielfachung von An-
schlägen und Angriffen von 2005 auf 2006.160 Aus Bundeswehrkreisen wurde angesichts der starken Zunahme 
von Sicherheitsvorfällen auch im Norden eindringlich vor sich verschlechternden Rahmenbedingungen gewarnt. 
Diese Warnungen fanden in der Politik jedoch offenbar kein Gehör. Dieselbe Erfahrung machten auch Mitglieder 
des Verteidigungsausschusses. Bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO im Dezember in Quebec 
wurden die deutschen Delegierten massiv mit der Forderung von Verbündeten nach einem deutschen Kontingent 
für den Süden konfrontiert.161 Ein deutscher Kontingenteinsatz im Süden wäre zu Lasten der sowieso schon 
knapp bemessenen Kräfte im Norden gegangen. Und unausgesprochen bestanden auch erhebliche Zweifel an der 
Verantwortbarkeit der in Helmand und Kandahar praktizierten Operationsweise.162 
Einem Selbstmordanschlag am 19. Mai 2007 auf dem Markt von Kunduz fielen drei Bundeswehrangehörige und 
sieben afghanische Zivilisten zum Opfer. Im bisher relativ ruhigen deutschen Verantwortungsbereich wurde das 
zu einem Wendepunkt. Auch wenn es daraufhin zu starken Solidaritätsbekundungen gegenüber dem PRT kam, 
hatte jetzt der Eigenschutz im Nahbereich auf Kosten der Präsenz in der Fläche Vorrang.163 Damit wuchs die 
Distanz zwischen ISAF und Bevölkerung. Der mehr bevölkerungsorientierte „offene“ Ansatz stieß an Grenzen, 
wo untergetauchte Taliban reaktiviert wurden und Militante vor allem in paschtunischen Siedlungsgebieten ein-
sickern und Einfluss gewinnen konnten.164 
Umso wichtiger war die Stärkung nachrichtendienstlicher, vermehrt auch nichttechnischer Kräfte und Methoden 
(z. B. Interkulturelle Einsatzberater, ziviles Lagebild), um in einem fremden gesellschaftlichen Umfeld mit kom-
plizierten Beziehungsgeflechten nicht blind zu agieren. 
Bundeswehrkräfte konnten erstmalig offensiv gegen Aufständische vorgehen, seitdem Deutschland im Juli 2008 
von Norwegen die Aufgabe der Quick Reaction Force übernommen hatte. Gleichzeit bekam die deutsche Poli-
zeiaufbauhilfe mit der Errichtung eines regionalen Polizeiausbildungs-Zentrums neben Camp Marmal und der 

 
156  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 19. 
157  Vgl. Vereinte Nationen (2000a), S. 30 f. 
158  Vgl. Münch (2015), S. 267 ff. 
159  Vgl .Ebd., S. 292. 
160  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 82. 
161  Vgl. Gebauer und Weiland (2006). 
162  Vgl. Hudgson (2006); vgl. Docherty (2007). 
163  Vgl. Beschluss einer Versammlung von Rechtsgelehrten, Ältestenvertreter, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler, Jugendorganisa-

tionen und Handwerksgenossenschaft der Provinz Kunduz nach dem Selbstmordanschlag am 19. Mai 2007 in Kunduz: „Die Anwe-
senheit des deutschen PRT in der Provinz Kunduz ist so notwendig wie das Wasser zum Leben“, in: Rechtsgelehrten u.a. (2007), S. 1. 

164  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 89. 
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Aufstockung des German Police Project Teams auf 200 Beamte einen seit Jahren überfälligen Schub. Vorher 
mussten die Feldjäger der Bundeswehr Personallücken beim GPPT überbrücken.165 
Die Lage in den verschiedenen Distrikten des deutschen Verantwortungsbereichs unterschied sich erheblich. 
Während Distrikte wie Chahar Darreh in der Provinz Kunduz regelrechte Kampfzonen wurden, konnten sich in 
anderen Distrikten (z. B. der Provinz Balch) Aufbauhelfer/-innen noch relativ frei bewegen.166 
Deutsche ISAF-Soldaten hatten 2002 bis 2005 noch eine relativ niedrige Zahl an Feindkontakten, ab 2006 stiegen 
diese Zahlen sukzessive an, bis hin zu 138 im Jahr 2010 (siehe Grafik). Am 29. April 2009 fiel in einem kom-
plexen Hinterhalt der Hauptgefreite Sergej Motz als erster Bundeswehrsoldat im Kampf. Die Taliban zielten auf 
die Vernichtung ganzer Einheiten. Immer häufiger kam es zu schweren Gefechten. Unübersehbar war, dass deut-
sche Soldat/-innen mit einem Guerilla- und Terrorkrieg konfrontiert waren und am Boden im Krieg standen. 
Erstmalig erhielt die Bundeswehr am 15. Juni 2009 im Einsatz durch Kampfflugzeuge Luftnahunterstützung mit 
Waffeneinsatz. Am 19. Juli 2009 wurden erstmals Mörser und der Schützenpanzer Marder im Kampf einge-
setzt.167  

Abbildung 3:  Grafik mit der absoluten Anzahl an Feindkontakten, Gefallenen und Verwundeten 
des deutschen Anteils ISAF 2002 bis 2015. 

 
Datenbasis: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), Einsatzdatenbank; Berechnungen 
auf Basis von Auswertungen der Unterrichtung des Parlaments, 2023.  

 
165  Vgl. Ebd., S. 97. 
166  Vgl. Ebd., S. 89 f. 
167  Vgl. Ebd., S. 102 ff. 
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Im Gefecht – Auszug aus dem Bericht der G36-Kommission168 

Die Feindkontakte der ersten Jahre bestanden in Selbstmordanschlägen, Sprengfallen und Hinterhalten mit 
(Panzerabwehr-) Handwaffen sowie ungelenkten Raketen. Ab 2009 kam es zunehmend zu komplexen, militä-
risch geführten Angriffen der Aufständischen. 
Die Feuereröffnung geschah in der Regel durch die Aufständischen mit dem Vorteil der Geländekenntnis und 
der Überraschung gegen die für den Gegner leicht erkennbaren ISAF-Kräfte. 
Die Aufständischen klärten die ISAF-Kräfte im Vorfeld genau auf, um diese möglichst wirksam ansprengen 
und bekämpfen zu können. Die Treffgenauigkeit der gegnerischen Schützen war überwiegend schlecht. In 
Einzelfällen verfügten sie aber auch über gut ausgebildete Scharfschützen.  
Bei Hinterhalten der ersten Jahre war auf Bundeswehrseite die vorherrschende Reaktionsweise, den Gegner 
niederzuhalten und sich von ihm zu lösen (Primärziel Selbstschutz). 
Mit den komplexen Angriffen und der eigenen offensiveren Einsatztaktik (bis movement to contact) ab 2009 
nahmen die Bundeswehrkräfte den Feuerkampf auf. Ihr Primärziel war jetzt Rückgewinnung der Initiative und 
vermehrt Gegnerbekämpfung. (…)  
Gefechte wurden geführt auf Ebene eines verstärkten Zuges bis einer gesamten Kompanie, in Einzelfällen im 
Rahmen längerfristig vorgeplanter Operationen auch auf Bataillonsebene. Gefechte dauerten von wenigen Mi-
nuten (IED, Selbstmordattentäter) über mehrere Stunden bis zu mehreren Tagen mit Gefechtspausen. 
Kampfentfernungen reichten von 800m bis auf fünf Meter. Viele Feuerwechsel gingen über mehr als 200 m, 
der Hauptkampfentfernung des G36.  
Bei Operationen außerhalb der Feldlager mussten die Soldaten ständig mit IED-Angriffen und Attacken aus 
jeder Himmelsrichtung rechnen. Über 10-14 Tage, teilweise auch mehrere Wochen, standen die Soldaten dabei 
unter permanenter Anspannung. Die existenzielle Bedrohung eines Gefechts löste je nach Verfassung der Sol-
daten unterschiedlich starken Stress aus. Psychische und physische Reaktionen sind normal. Soldaten sprechen 
von lähmender Angst, fokussierendem Respekt und körperlichen Reaktionen, wie Zittern. Hinzu kamen zum 
Teil extreme Temperaturen, im Sommer auf 40° bis 50°C im Schatten, im Schützenpanzer Marder vor Instal-
lation eines Kühlgeräts auf 80°C.  
Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Selbstmordattentäter mussten Soldaten an Kontrollpunkten in 
kürzester Zeit mögliche Bedrohungen erkennen und über Schusswaffeneinsatz selbständig entscheiden. Dabei 
standen sie immer wieder im Zielkonflikt zwischen Eigenschutz, Gefahrenabwehr und möglichster Rücksicht-
nahme auf die Zivilbevölkerung, zumal in einem Stabilisierungseinsatz. Erschwerend kamen oft ungünstige 
Sichtverhältnisse hinzu. Wenn Kraftfahrzeuge Haltesignale und Warnschüsse nicht beachteten und als Bedro-
hung gewertet wurden, schoss man möglichst zuerst in den Motorblock. So konnten etliche mutmaßliche Be-
drohungen gestoppt werden. Es kam aber auch zu einzelnen tragischen Zwischenfällen, so am 28. August 
2008, als bei Kunduz an einem Kontrollpunkt von afghanischer Armee, Polizei und Bundeswehr eine Frau 
und zwei Kinder in einem Kfz erschossen wurden. Insgesamt gingen die Bundeswehrsoldaten mit solchen 
hochriskanten Dilemmasituationen sehr professionell und verantwortungsbewusst um.“ 

Für die mit einem zunehmenden Guerilla- und Terrorkrieg konfrontierten Soldatinnen und Soldaten bestand bis 
2010 eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Jeder Schusswaffengebrauch mit Todesfolge musste nach deutschem 
Recht staatsanwaltschaftlich auf ein möglicherweise vorliegendes Tötungsdelikt untersucht werden.169 Das ergab 
sich aus der Klassifizierung des Afghanistaneinsatzes als „Nicht-Krieg“ durch die Bundesregierung. Erst ab Feb-
ruar 2010 bewertete die Bundesregierung den Einsatz als „bewaffneten Konflikt“ im Sinne des Völkerrechts, für 
welchen das Völkerstrafrecht gilt. 
Seit Jahren waren realistische und warnende Lageberichte aus den Kontingenten nach Berlin gegangen und auf 
der politischen Führungsebene ohne angemessene Reaktion beim Ausbau der Fähigkeiten in Afghanistan geblie-
ben. Die Unterrichtungen des Parlaments zur Sicherheitslage waren überwiegend nur ereignisbezogen, auf den 
deutschen Verantwortungsbereich fokussiert und reichten für ein ehrliches und seriöses Lagebild nicht aus.170 

 
168  Kommission zur Untersuchung des Einsatzes des G36-Sturmgewehres in Gefechtssituationen (2015a), S. 28 ff. 
169  Vgl. von Krause (2011), S. 237. 
170  Vgl. Münch (2015), S. 280 ff. vgl. Auswärtiges Amt - AA und Bundesministerium der Verteidigung - BMVg (2021), S. 34–39. 
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Bundestagsmandate sprachen weiterhin von der Bundeswehraufgabe, „Unterstützung der Regierung von Afgha-
nistan bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit“171, als Sicherheit in Teilen des Einsatzgebietes verloren war und 
zurückgewonnen werden musste.172 Die Einsatzkonzeption, der Kräfteansatz und die Bewaffnung des deutschen 
Kontingents wurden zu lange nicht der anwachsenden Bedrohung angepasst. Die Initiative ging verloren. Bei 
seiner Bilanz-Pressekonferenz erklärte der damalige Verteidigungsminister noch am 22. Juli 2009, von etwa 400 
Distrikten in Afghanistan seien 40 instabil, 360 stabil.173 Wiederholte Fragen im Bundestag an die Bundesregie-
rung nach den Gründen für das Wegrutschen der Provinz Kunduz und möglichen Gegenmaßnahmen blieben 
unbeantwortet. 
Die Sicherheitslage in der Provinz Kunduz, mit deren Entwicklung nicht nur in Deutschland ursprünglich große 
Hoffnungen verbunden waren, verschlechterte sich massiv. Der Luftangriff vom 4. September 2009 bei Kunduz 
auf zwei von den Taliban gekidnappte Tanklaster mit vielen Zivilopfern war ein tragischer Tiefpunkt dieser Ent-
wicklung. Dieser Angriff wurde in der deutschen Öffentlichkeit, entgegen vieler früherer Meldungen über die 
sich stetig verschärfende Sicherheitslage im Norden Afghanistans, deutlich wahrgenommen. Nicht zuletzt führ-
ten die parlamentarische und juristische Auseinandersetzung mit den Ereignissen, aber auch die politischen Kon-
sequenzen im Nachgang dazu, dass das Thema in Deutschland über Jahre medial präsent blieb.174 
Landesweit hatte sich die Entwicklung der Sicherheitslage immer mehr vom Auftrag „sicheres Umfeld“ entfernt: 
Im Jahr 2007 kamen laut UNAMA im Kontext des bewaffneten Konflikts 1.523 Zivilpersonen zu Tode, 2008 
mit 2.118 ein Anstieg von 39 Prozent, 2009 mit 2.412 ein Anstieg um 14 Prozent.175  
Nachdem bereits die Erfahrungen mit dem tragischen Hubschrauberabsturz im Dezember 2002, bei dem sieben 
Bundeswehrsoldaten starben, und einem terroristischen Anschlag in Kabul im Juni 2003 zu einem Umdenken 
geführt und bis 2004 erstmalig ein Einsatzversorgungsgesetz für Soldatinnen und Soldaten sowie Beamtinnen 
und Beamte und Angehörige des öffentlichen Dienstes auf den Weg gebracht wurde176, war ziemlich bald offen-
sichtlich, dass es einer Weiterentwicklung der Einsatzversorgung bedurfte. 
Der Verteidigungsausschuss des Bundestages wurde ab 2007, ebenfalls mit Unterstützung des Deutschen Bun-
deswehrVerbandes, auch auf das Schicksal der psychisch geschädigten Afghanistan-Rückkehrer/-innen aufmerk-
sam, für die sich von da an die Ausschussmitglieder fraktionsübergreifend einsetzten. Die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages haben so die Bundesregierung dazu gebracht, die Einsatzversorgung vor dem Hinter-
grund der Verhältnisse in Afghanistan maßgeblich zu verbessern. Mit der Verabschiedung des Einsatz-Weiter-
verwendungsgesetzes177 wurde ein Anspruch auf eine adäquate Weiterbeschäftigung in der Bundeswehr oder 
eine berufliche Qualifizierung gewährt.  
In den Folgejahren wurde und wird die Einsatzversorgung sukzessive ausgebaut und durch die zunehmenden 
praktischen Erfahrungen der Einsatzgeschädigten sowie ihrer Angehörigen nach und nach weiter verbessert.178 

4.1.2.3 Aufstandsbekämpfung und Transitionsphase (2009-2014) 
Mit der Zunahme des NATO-Nachschubs von Norden durch den Kunduz-Baglan-Korridor nach Kabul waren 
die beiden Provinzen für die Aufständischen inzwischen zu einem Angriffsschwerpunkt geworden. Nichtsdes-
totrotz hatte die Zentralregierung schon 2008 ein ANA-Bataillon und ein Drittel der Polizisten aus der Provinz 
Kunduz in den umkämpften Süden verlegt. Mit Rücksicht auf das innenpolitische Tabu „Obergrenze“ wurden 
die Bundeswehrkräfte nicht so verstärkt, wie es PRTs und Regionalkommandeure immer wieder gefordert hatten. 
Um in komplexen Hinterhalten und intensiven Gefechten bestehen und offensiver operieren zu können, wurden 
im Juli 2009 die bisher restriktiven Einsatzregeln des deutschen Kontingents gelockert.179 

 
171  Bundesregierung (2008c), S. 2; Bundesregierung (2014c), S. 2. 
172  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 79. 
173  Vgl. Herbolz (2009). 
174  Siehe insbesondere den umfassenden Abschlussbericht des sog. Kunduz-Untersuchungsausschusses, der auf 2.395 Protokollseiten und 

der Befragung von 41 Zeuginnen und Zeugen in insgesamt 79 Sitzungen versucht hat, die Hintergründe der Ereignisse vom 4. Sep-
tember 2009 aufzuhellen, in: Deutscher Bundestag (2011b). 

175  UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2010), S. 7. 
176  Vgl. Deutscher Bundestag (2004). 
177  Vgl. Deutscher Bundestag (2007c). 
178  Vgl. Gersemann (2021). 
179  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 102 ff. 
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Bei mehreren Clearance-Operationen konnten Aufständische kurzfristig aus bestimmten Gebieten verdrängt 
werden. Regelmäßig misslang es aber, diese Gebiete zu halten, weil es an ausreichenden Sicherheitskräften und 
Verankerung in der Bevölkerung fehlte. Ein Vorschlag des deutschen Regionalkommandeurs im September 
2009, hierfür zusätzliche 2.500 afghanische Polizisten in der ruhigeren Winterphase auszubilden und dann für 
zwei Jahre von Seiten der Bundesrepublik zu besolden, wurde in Berlin zurückgewiesen.180 
Der Anstoß zur Wende der Operationsführung im Norden kam von ISAF und insbesondere einem zunehmenden 
US-Einsatz im Norden. Im Herbst 2009 übernahm die NATO das politisch-militärische counterinsurgency-Kon-
zept (COIN) der US-Streitkräfte als Doktrin für das operativ-taktische Vorgehen von ISAF: Ihr Ziel war, die 
Aufständischen durch direkte militärische Bekämpfung und insbesondere das Gewinnen von „hearts and minds“ 
der Bevölkerung über die Phasen des „shape, clear, hold, build“ zu isolieren und zu schwächen.181 

Abbildung 4:   Karte Afghanistans mit den Einsatzgebieten der International Security Assistance 
Force. 

 
Quelle: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), 2023.182 

Im ersten Halbjahr 2010 brachten die USA ca. 5.000 US-Soldaten in die Region, darunter mehr als 2.000 vor 
allem für die Polizeiausbildung. Mit der US Combat Aviation Brigade wurden dem RC North insgesamt 57 Hub-
schrauber unterstellt, davon allein 18 für die medizinische Evakuierung. Massiv ausgebaut wurde die Infrastruk-
tur für die afghanischen Sicherheitskräfte. Im Ergebnis vervielfachte der US-Aufwuchs die Fähigkeiten des 
„Combined Team North“ aus NATO- und afghanischen Sicherheitskräften.  

 
180  Vgl. Löwenstein (2009). 
181  Vgl. United States Army, Department of the Army (2014), S. 9–1 ff.; vgl. Siebold (2019). 
182  Mit freundlicher Genehmigung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw). 
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Im Jahr 2011 erreichte ISAF den größten Umfang mit 131.300 Soldaten, davon 90.000 aus den USA, 5.063 aus 
Deutschland. Landesweit wie auch im Norden führten vor allem US-Spezialkräfte und Afghan National Security 
Forces (ANSF) vermehrt Capture-or-Kill-Operationen gegen die mittlere Führungsebene der Aufständischen 
durch.  
Parallel zur US-Verstärkung wurden die Einsatzkräfte der Bundeswehr umstrukturiert, verstärkt und offensiver 
eingesetzt. Ab Juni 2010 wurden sie von drei Panzerhaubitzen 2000 im PRT Kunduz und im Observation Point 
North in Baglan unterstützt. Die aus bisherigen Infanteriekompanien der PRTs und der Quick Reaction Force 
neu aufgestellten „Ausbildungs- und Schutzbataillone“ (ASB, auch Task Forces) Kunduz und Mazar operierten 
ab April/August 2010 dauerhaft in der Fläche (Baglan und Kunduz), förderten im Partnering mit den afghani-
schen Sicherheitskräften deren Operationsfähigkeit, vertrieben Aufständische aus Schwerpunktdistrikten, gefolgt 
von schnellen vom Auswärtigen Amt finanzierten CIMIC-Projekten (z. B. Bau von Brunnen, Wegen und Strom-
leitungen). 
Auf diesem Weg konnten 2011/12 im deutschen Verantwortungsbereich Aufständische verdrängt, die Initiative 
und Bewegungsfreiheit zurückgewonnen werden. Zugleich wurde landesweit die jahrelange Zunahme von Si-
cherheitsvorfällen gestoppt. Ein mögliches Scheitern von ISAF wurde zunächst abgewendet. Diese Fortschritte 
auf der taktischen Ebene wurden jedoch durch die insbesondere innenpolitisch motivierte Entscheidung von Prä-
sident Obama und der anderen Truppensteller konterkariert, bis Ende 2014 die ISAF-Kampftruppen abzuzie-
hen.183 Ursprünglich sollte die Übertragung der Sicherheitsverantwortung (Transition) für einzelne Provinzen an 
die afghanischen Sicherheitskräfte nach ihrem Fähigkeitsstand (condition based) erfolgen. Jetzt wurde die Ein-
haltung des Abzugstermins zum maßgeblichen Kriterium (time driven). Die Aufständischen standen nicht unter 
Zeitdruck und hatten strategische Geduld. Sie konnten abwarten.184 
Die Umsetzung der COIN-Doktrin zeigte Wirkung. Zugleich lässt sich bezweifeln, ob ein Konzept wie COIN 
über seine taktischen Erfolge hinaus überhaupt strategisch erfolgreich sein konnte – angesichts der komplexen 
Loyalitäts- und Konfliktbeziehungen in der afghanischen Gesellschaft, einer überwiegend schlechten und kor-
rupten Regierungsführung und Justiz, der Stärken einer aus Pakistan genährten Aufstandsbewegung und der Ar-
roganz der Macht bei einem Teil der ISAF-Truppensteller.185 

 
183  Vgl. Rubin (2023), S. 1. 
184  Vgl. Rudolf (2010), S. 38 f. 
185  Vgl. Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (2023), S. 13; zur Kritik an der COIN-Doktrin: vgl. Ali (2021); vgl. ferner 

Martin, Mike, S. 157 ff. und die „Operation Maiwand“ des britischen ISAF-Kontingents in der Provinz Helmand 2006, 126 Jahre nach 
der "Schlacht von Maiwand" im 2. Anglo-Afghanischen Krieg, als eine britische Brigade von afghanischen Kämpfern vernichtend 
geschlagen worden war und die Schlacht seitdem im kollektiven Gedächtnis Afghanistans als Symbol des Stolzes auf afghanische 
Unbesiegbarkeit galt: Wagner (2012), S. 35 ff. 
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Abbildung 5:  Karte Nord-Afghanistans mit dem AOR Regional Command North 2010. 

 
Quelle: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), 2023.186 

In den Jahren 2010/11 hatten die Bundeswehrsoldat/-innen die höchste Zahl an Feindkontakten und Feuergefech-
ten, 15 Gefallene187, über 110 körperlich Verwundete und ein Mehrfaches an psychisch Geschädigten. Insgesamt 
ließen bei den internationalen Streitkräften in den beiden Jahren 1.276 Militärangehörige (davon 917 aus den 
USA) und 731 Contractors, also Unterstützungskräfte, die keine Angehörigen der Streitkräfte sind, ihr Leben.  
Auf der taktischen Ebene der soldatischen Einsatzpraxis liefert die Langzeitbegleitung des 22. ISAF-Kontingents 
durch das Zentrum Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr differenzierte Einblicke in die 
Einsatzwahrnehmung und Einstellungen der besonders gefechtserfahrenen Soldat/-innen des Jahres 2010 und 
auch die Folgen:188 
• Mehr als zwei Drittel der Rückkehrenden berichteten von einem „persönlichen Wachstum“ durch den Ein-

satz.189 Aber mehr als zehn Prozent waren auch drei Jahre danach durch einsatzbedingte Schädigungen ge-
sundheitlich eingeschränkt, von den Gefechtserfahrenen fast ein Fünftel.190  

• Die Soldatinnen und Soldaten, die am dichtesten an den harten afghanischen Realitäten waren, hatten drei 
Jahre danach ein erheblich positiveres Bild vom Einsatz als die deutsche Bevölkerung: Über 50 Prozent 
hielten ihn für sinnvoll und sahen Wirkung, jeder Vierte hielt ihn für letztendlich nutzlos. Allerdings meinten 
85 Prozent, dass bei ISAF-Abzug die Gewalt eskalieren würde. Zwei Drittel lehnten deshalb einen umge-
henden Abzug ab.191 

 
186  Mit freundlicher Genehmigung des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw). 
187  Vgl. Statista/icasulaties.org (2021). 
188  Vgl. Seiffert und Hess (2020). 
189  Ebd., S. 147. 
190  Vgl. Ebd., S. 166 ff. 
191  Vgl. Ebd., S. 300 ff. 
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• 92 Prozent der Kontingentangehörigen meinten, der Rückhalt der Bevölkerung sei wichtig für den Einsatz 
in Afghanistan. Sie sehen sich als Soldatinnen und Soldaten in der deutschen Gesellschaft und ganz und gar 
nicht als Söldner/-innen. Umso bedenklicher ist, dass sich nur rund zehn Prozent der Einsatzkräfte durch die 
Politik anerkannt sehen (durch die Bevölkerung nur um acht Prozent), und dass nur 17 Prozent meinen, die 
Politik stehe hinter dem Einsatz.192 

Die Untersuchungen der Unabhängigen Kommission zum „Sturmgewehr G36 im Einsatz“ (2015) ergaben, dass 
die deutschen Soldat/-innen militärische Gewalt zunächst zurückhaltend, in der Kriegsphase kontrolliert, einsetz-
ten, in besonderer Weise auf die Zivilbevölkerung Rücksicht nahmen und zugleich militärisch durchsetzungs-
stark waren.193 
Laut einer Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr bildeten Werte-
orientierung, Kohäsion und Kameradschaft im Sinne der Inneren Führung das Rüstzeug, einen so fordernden 
Einsatz wie in Afghanistan durchstehen zu können. Allerdings stand das Selbstverständnis vom Staatsbürger in 
Uniform auch unter Druck: Wo der Einsatzauftrag zeitweilig nicht realistisch und glaubwürdig erschien, wo 
höchste Führung mit Realitätsverweigerung einherging, da fiel „Gehorchen aus Einsicht“ immer schwerer, 
konnte Innere Führung von oben diffundieren. Hinzu kam, dass es ein Dilemma zwischen der Situation für die 
deutschen Einsatzkräfte vor Ort und den politischen Vorgaben in Berlin gegeben hat.194  
Schon 2012 begann der Rückzug aus der Fläche: Im Oktober fand die Übergabe des PRT Faizabad an die afgha-
nische Polizei, ein Jahr später die Übergabe des PRT Kunduz an die afghanischen Sicherheitskräfte statt. Die 
Rückverlegung des deutschen ISAF-Materials verlief ohne Zwischenfälle. Schon im Jahr des ISAF-Abzuges 
2014 bestätigten sich aber die vielen Warnungen vor einem verfrühten Abzug: Laut UNAMA stieg die Zahl der 
Zivilopfer im Kontext des bewaffneten Konfliktes um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3.700 Tote und 
6.850 Verletzte.195 
Im deutschen Diskurs zum Afghanistan-Einsatz war dieser „Kollateralschaden“ eines verfrühten Abzugs nie ein 
Thema. Die Hoffnung, mit dem Abzug der ISAF-Truppen würde sich die Intensität des Krieges verringern, er-
wies sich als Illusion. Zu Ende ging mit ISAF der bisher teuerste und opferreichste deutsche Auslandseinsatz. 
Eine umfassende und ressortübergreifende Wirkungsevaluierung des Einsatzes wurde allen Forderungen aus 
Bundeswehr, Oppositionsfraktionen und Kirchen zum Trotz weiterhin nicht durchgeführt. Das Kommando Heer 
erstellte eine Dokumentation zu 13 Jahren ISAF für den internen Gebrauch. 

4.1.2.4 Resolute Support und Abzug (2015-2021) 
Mit der ISAF-Folgemission Resolute Support sank die internationale Truppenstärke von 44.500 (2014) auf 
13.600 (2015), stationiert nur noch in der „Nabe“ Kabul und den „Speichen“ der vier Regionalzentren in West, 
Süd, Ost und Nord (Mazar-e Sharif). Der reduzierte Auftrag lautete, die Afghan National Defense and Security 
Forces (ANDSF) nur noch auf ministerieller und national-institutioneller Ebene, im Norden das 209. (und ab 
2019 das 217. ANA-Korps in Kunduz), also weit entfernt von der Umsetzungsebene zu beraten, ausdrücklich 
ohne Kampfauftrag. Das Train-Advise-Assist-Command North (TAAC-N) umfasste 2017 rund 1.700 Soldat/-
innen, davon 700-800 Deutsche und 120 Berater (darunter 80 Deutsche). Parallel agierte die US-geführte OEF-
Folgemission Operation Freedom‘s Sentinel im Rahmen von Force Protection und Antiterror-Operationen.  
Im Herbst 2015 konnten die Taliban mit Kunduz erstmalig eine Provinzhauptstadt besetzen. Sie terrorisierten 
zwei Wochen lang regierungsnahe und Reformkräfte196 durch anhaltende Kampfhandlungen.197 Das wirkte als 
ein politischer Schock. Die sich landesweit verschlechternde Sicherheitslage veranlasste die NATO, die ur-
sprünglich bis Ende 2016 terminierte Mission auf unbestimmte Zeit zu verlängern und kleine mobile Beratungs-
elemente nach Kunduz und Maimaneh zu schicken.198 

 
192  Vgl. Ebd. 
193  Vgl. Kommission zur Untersuchung des Einsatzes des G36-Sturmgewehres in Gefechtssituationen (2015b), S. 48. 
194  „Einerseits waren deutsche Soldaten in kritischen Situationen auf Überlebenshilfe durch US-Kräfte angewiesen, andererseits erfuhr 

man von Operationsweisen von US-Truppen, die sich nicht verlässlich an das humanitäre Völkerrecht hielten und damit das Einsatzziel 
konterkarierten.“, in: Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (2023), S. 14; vgl. auch Neitzel (2020), S. 547, 551. 

195  Vgl. UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2015), S. 1. 
196  Reformkräfte meint jene Personen, die den gesellschaftlichen Wandel mit Demokratisierungstendenzen unterstützen. Diese müssen 

jedoch nicht im Einklang mit den Positionen der damaligen afghanischen Regierung stehen. 
197  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 190. 
198  Vgl. Süddeutsche Zeitung (2015). 
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In der ersten Hälfte 2009 konzentrierten sich noch 90 Prozent der Sicherheitsvorfälle im Süden und Osten. Auf 
den ganzen Norden entfielen 3,5 Prozent. Seit dem Abzug der ISAF-Kampftruppen 2014 breiteten sich die krie-
gerischen Auseinandersetzungen wieder in der Fläche aus, wurden bisher relativ sichere Provinzen und Distrikte 
immer unsicherer. 2016 stieg im Norden die Zahl der Zivilopfer im bewaffneten Konflikt um 58 Prozent, ver-
zehnfachte sich fast die Zahl der Zivilopfer des afghanischen IS-Ablegers.199 2017 verdreifachte er seine An-
schläge auf religiöse Orte und Gläubige vor allem der Minderheit der schiitischen Hazara. Im Jahr 2018 verdop-
pelte sich die Zahl der dem sogenannten Islamischen Staat (IS) zugeschriebenen Opfer. Die Anschlagsmuster 
schürten die Gefahr eines konfessionalisierten Bürgerkrieges.200 Großanschläge zerstörten das deutsche General-
konsulat in Mazar-e Sharif (10. November 2016), die deutsche Botschaft in Kabul und die Niederlassung „Green 
Village“ von GIZ und GPPT (31. Mai 2017). Die Infrastruktur der deutschen staatlichen Aufbauhilfe in Afgha-
nistan wurde damit ins Mark getroffen, der Abzug nahezu des gesamten Personals der GIZ war die Folge.201 

Abbildung 6:  Grafik der zivilen Opfer in Afghanistan 2007 bis 2021. 

 
Quelle: Zahlen von UNAMA 2008-2021202 *keine Zahlen zu Verletzten **Zahlen bis zum 30. Juni 2021. 

Besonders verlustreiche Suizid- und komplexe Angriffe konzentrierten sich vor allem auf Kabul, forderten dort 
allein 440 Ziviltote und hatten unter den Augen der Medien eine besondere Schreckenswirkung. Am 21. April 
2017 fielen in Camp Shaheen, dem Hauptquartier des 209. ANA-Korps bei Mazar-e Sharif, beim Freitagsgebet 
mehr als 140 überwiegend unbewaffnete Soldaten einem Massaker zum Opfer.203 Die New York Times meldete 
am 27. Januar 2018 für 2017 ca. 10.000 gefallene afghanische Polizisten und Soldaten. Zwischen 2014 und 2020 
kamen 45.000 ANDSF-Angehörige im Einsatz ums Leben, in den Jahren vor und seit dem Doha-Abkommen 
30 bis 40 pro Tag (14.000 zwischen 2001 und Februar 2014).204 
Die in NATO-Kreisen verbreitete Behauptung einer „Pattsituation“ zwischen Aufständischen und Pro-Regie-
rungskräften war damit fern der Realität. Das lässt sich neben diesen Verlustraten an folgenden Kennzahlen 
deutlich machen:  
• Einem Rückgang der Distrikte „unter Regierungskontrolle“ von 72 Prozent im November 2015 auf 57 Pro-

zent im August 2017,  

 
199  Vgl. UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2017), S. 4, 7. 
200  Vgl. Steinberg und Albrecht (2022), S. 2. 
201  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 203 und 207; Der Tagespiegel (2017). 
202  Die seit 2008 erscheinenden UNAMA-Jahresberichte zum „Schutz von Zivilpersonen im bewaffneten Konflikt“ sind inzwischen die 

einzige Quelle, die regelmäßig, systematisch und seriös einen Überblick über die Folgen des bewaffneten Konflikts für die afghanische 
Zivilbevölkerung gibt. Die tatsächliche Zahl der Zivilopfer ist allerdings höher, da sie nicht in allen Landesteilen verlässlich mit jeweils 
drei verschiedenen und unabhängigen Quellen erfasst werden können, vgl. UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afgha-
nistan (2023). 

203  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 206. 
204  Vgl. Gollob und O’Hanlon (2020), S. 15. 
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• jährlichen „Abnutzungsraten“ (attrition rates) der ANA bei einem Drittel und der ANP bei einem Fünftel 
sowie  

• einem Anstieg der Taliban-Kämpfer laut offiziellen US-Schätzungen von rund 20.000 im Jahr 2014 auf 
mindestens 60.000 im Jahr 2017.205 

Umso erstaunlicher angesichts dieser Trends war, dass zum Beispiel das mit deutscher Hilfe errichtete Berufs-
bildungszentrum Takhta Pul bei Mazar-e Sharif noch ungestört mit seinen rund 1.500 Schülerinnen und Schülern 
arbeiten konnte, als die Umgebung schon längst als Taliban-kontrolliert galt.206 Ähnliches wurde von anderen, 
vor allem Schulprojekten berichtet, die unter anderem von etlichen deutschen Hilfsorganisationen seit vielen 
Jahren verlässlich unterstützt und von der örtlichen Bevölkerung mitgetragen wurden.  
Das unter Ausschluss der afghanischen Regierung ausgehandelte Doha-Abkommen vom 29. Februar 2020 zwi-
schen den Taliban und den USA leitete eine schnelle Reduzierung der US-Kräfte von 12.000 im Februar 2020 
über 8.600 im Juli auf 2.500 im Januar 2021 ein. Zehn US-Basen, darunter Camp Shaheen in Balch, Maimanah 
in Faryab, Kandahar Airfield (früher größter NATO-Stützpunkt), wurden im Jahr 2020 geschlossen.207 Hoffnun-
gen auf einen Rückgang der Gewalt und den angekündigten innerafghanischen Friedensprozess wurden schnell 
enttäuscht. Der Aufruf von VN-Generalsekretär António Guterres vom 23. März 2020 zu einem globalen Waf-
fenstillstand angesichts der Corona-Pandemie fand kein Gehör.208 
Laut UNAMA nahmen im März die Taliban-Angriffe auf afghanische Sicherheitskräfte, und damit die Zahl der 
Zivilopfer zu. Reuters meldete eine Zunahme der Angriffe zwischen 1. März und 15. April um 70 Prozent ge-
genüber dem Vorjahrszeitraum. Einen „moralischen Tiefpunkt“209, so Thomas Ruttig, erreichte der Terror, als 
am 12. Mai 2020 ein dreiköpfiges Terrorkommando in Polizeiuniformen eine Entbindungsstation in dem vor 
allem von Hazara bewohnten Kabuler Stadtteil Dascht-e Bartschi angriff und 24 Menschen ermordete, darunter 
viele Mütter mit ihren Babys und Krankenpflegerinnen.210 
Laut Jahresbericht der Afghanischen Unabhängigen Menschenrechtskommission (AIHRC) verdreifachte sich 
2020 die Zahl der Zivilopfer durch gezielte Tötungen exorbitant um 169 Prozent.211 Sie richteten sich hauptsäch-
lich gegen öffentlich Bedienstete, Journalisten, zivilgesellschaftliche Aktivistinnen, Religionsgelehrte, einfluss-
reiche Persönlichkeiten, Parlamentsangehörige und Menschenrechtsverteidigerinnen und damit die engagiertes-
ten Antipoden der Aufständischen.  
Im November 2020 wurde das ständige deutsche Beraterteam der Resolute Support Mission aus Camp Pamir in 
Kunduz abgezogen, aber eine flexible Beratung (auch mit „fly to advise“) aufrechterhalten.212 Die Corona-Pan-
demie erschwerte die verbliebene Beratung auf Distanz zusätzlich und minderte ihre sowieso schon geringe 
Wirksamkeit. 
Angesichts des um ein halbes Jahr verzögerten Beginns der innerafghanischen Friedensgespräche wurde der in 
Doha vereinbarte Abzugstermin 30. April 2021 für alle internationalen Truppen, Berater und Contractors nicht 
eingehalten.213 Am 14. April verkündete der neue US-Präsident Joe Biden, entgegen dem Rat von US-Spitzen-
militärs und der Position vieler Verbündeter, seine unilaterale Entscheidung zum bedingungslosen Abzug bis 
zum 11. September 2021. Er begründete sie damit, dass das Primärziel des Einsatzes lange erreicht sei, state 
building nie das Ziel gewesen sei, dass andere Herausforderungen jetzt Priorität hätten und die Alternative ein 
Endloseinsatz in Afghanistan sei.214 Übergangen wurde mit dieser Entscheidung die insbesondere durch die 
SIGAR-Quartalsberichte bekannte Tatsache, dass die ANDSF ohne weitere zentrale Unterstützungen (Intelli-
gence, über 10.000 Contractors für Wartung und Instandsetzung, Luftnahunterstützung in kritischen Lagen) nicht 
einsatz-, durchhalte- und überlebensfähig waren, dass also ein schneller Zusammenbruch der ANDSF damit pro-
grammiert und absehbar war.215  

 
205  Vgl. Roggio (2018); vgl. Nachtwei (2017b). 
206  Vgl. Nachtwei (2021b). 
207  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 232 f. 
208  Vgl. Vereinte Nationen (2020). 
209  Ruttig (2020). 
210  Vgl. Ebd. 
211  Vgl. Afghanistan Independent Human Rights Commission (2016), S. 3. 
212  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 231. 
213  Vgl. Schetter (2021). 
214  Vgl. Biden (2021). 
215  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023a); Rheinische Post (2022).  
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Die Verbündeten organisierten unter hohem Zeitdruck die enorme Herausforderung ihres Abzuges und bewäl-
tigten sie angesichts der Herausforderungen in einem besonderen Maße. Am 29. Juni 2021 wurden die letzten 
Bundeswehrangehörigen aus Afghanistan ausgeflogen.216 Hinterlassen wurden langjährige Verbündete, die seit 
Mai einer landesweiten Offensive der Taliban ausgesetzt waren. Rasant und oft ohne Gegenwehr gewannen die 
Taliban die Kontrolle über immer mehr Distrikte – von 73 am 1. Mai zu 195 am 5. Juli, davon viele im Norden.217 
Allein am 2. Juli fielen 13 Distrikte an die Taliban, davon elf im Nordosten. Damit verloren maßgebliche Macht-
haber und Regierungsmitglieder ihre Kernregion. Anders als 1996 sind hierbei auch die Distrikte im Norden und 
Nordosten mit ihrer überwiegend nicht-paschtunischen Bevölkerung von den Taliban kontrolliert worden. Das 
lässt sich größtenteils nur mit einer Unzufriedenheit mit den Verhältnissen in Kabul und vor Ort erklären (vgl. 
Abschnitt 4.2.2.3.2). Infolgedessen schlossen sich im Norden auch zahlreiche nicht-paschtunische Kämpfer den 
Taliban an. Mit der Einnahme vieler Grenzübergänge fielen zudem deren Zolleinnahmen an die Taliban. Bagram 
Airfield, den größten Luftwaffenstützpunkt der USA in Afghanistan seit 2001, verließen die letzten US-Soldaten 
am frühen Morgen des 2. Juli heimlich ohne Abstimmung mit den afghanischen Zuständigen. Am 21. Juli erklärte 
US-Generalstabschef, General Mark A. Milley, dass ungefähr die Hälfte aller 419 Distrikte von den Taliban 
kontrolliert werde und 17 der 34 Provinzhauptstädte vor einer Übernahme durch die Taliban stünden.218 
Am 6. August 2021 nahmen die Taliban in Nimrus im Südwesten die erste Provinzhauptstadt ein, zwei Tage 
später schon Kunduz, drei Tage später als erstes Korps-Hauptquartier das 17. Pamir Korps. Am fünften Tag der 
Taliban-Offensive fiel Kandahar, die zweitgrößte Stadt des Landes, nach zweimonatiger Belagerung. Nach einer 
Woche hatten die Taliban bereits die Zentren der Hälfte aller Provinzen, darunter auch Herat und sieben der neun 
Nordprovinzen, eingenommen, einen Tag später auch Mazar-e Sharif, am zehnten Tag der Offensive zur Über-
raschung der meisten Beobachter kampflos letztlich die Hauptstadt Kabul.219 
Angesichts des Kollapses des afghanischen Staates und seiner Sicherheitskräfte verlief die Machtübernahme der 
Taliban viel weniger blutig als befürchtet. Die begründete Angst vor den neuen Machthabern sowie die Hoffnung 
auf Evakuierung trieben in Kabul zigtausende Menschen zum Flughafen. Bilder von verzweifelten Menschen-
massen, Gewalt und Chaos prägten die Perspektive des internationalen Abzugs und machten die Niederlage welt-
weit unübersehbar.220 

4.1.2.5 Bewertungen und Lehren 
In den fast 20 Jahren waren rund 93.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr221 an dem NATO-geführten 
Afghanistan-Einsatz beteiligt, der das kriegszerrüttete Land stabilisieren sowie dessen Wiederaufbau und Ent-
wicklung absichern sollte, aber nach einigen Jahren zu einem umfassenden Kampfeinsatz wurde. Erstmalig stan-
den deutsche Soldaten seit Bestehen der Bundeswehr in schweren Bodenkämpfen. Sie haben die ihnen gestellten 
Aufträge verlässlich erfüllt und sich sowohl in der Stabilisierungsphase als auch in der Phase der Aufstandsbe-
kämpfung bewährt.  
Nichtsdestoweniger endete der größte, teuerste, opferreichste Kriseneinsatz der – vor allem westlichen – Staa-
tengemeinschaft mit einem strategischen Scheitern. Der strategische Auftrag von ISAF und Resolute Support, 
Afghanistan bei der Herstellung eines sicheren Umfeldes für Regierung, Aufbau und Entwicklung zu unterstüt-
zen, wurde trotz aller Anstrengungen unter enormen Kosten und menschlichen Opfern verfehlt. 
Dieses Scheitern war ein gemeinschaftliches, zu dem nicht zuletzt die afghanischen Regierungsverhältnisse und 
deren Führungskräfte durch Korruption und schlechte Regierungsführung sowie die Rolle des Nachbarlandes 
Pakistan beigetragen haben.  
Politisch-strategisch lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen: 
• Richtig war die Intention der Staatengemeinschaft, dem nach 23 Kriegsjahren zerrütteten Land bei Frie-

denssicherung, Wiederaufbau und Entwicklung beizustehen und dadurch nachhaltige Terrorprävention zu 
realisieren. Richtig war der Vorsatz vieler Verbündeter, dabei nicht als Besatzer wahrgenommen zu werden. 

 
216  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 245. 
217  Vgl. Roggio (2021). 
218  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 235 ff. 
219  Vgl. Ebd., S. 237; Der Tagesspiegel (2021). 
220  Vgl. Arbeit des 1. Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode, in: 1. Untersuchungsausschuss (Afghanistan) (2023a); vgl. Gebauer 

und von Hammerstein (2022), S. 8–17.  
Für diesen Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des Sach-

verständigen Reiner Haunreiter vor. 
221  Vgl. Bundeswehr (2021). 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 53 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

• Landeskenntnis, historisch-kulturelles Konfliktverständnis oder eine vertiefte Wahrnehmung oder gar Er-
kundung des Gastlandes, seiner Gesellschaft und Partner war nicht vorhanden, eine wissenschaftliche Be-
ratung wurde nicht ausreichend hinzugezogen. In den „Afghanistan Papers“222 bekennen hochrangige US-
Vertreter/-innen, dass auf ihrer Führungsebene eine große Ahnungslosigkeit geherrscht habe. 

• Die Begrifflichkeit „Stabilisierung“ wurde, trotz einer festgelegten Definition, durch die am deutschen Af-
ghanistan-Engagement beteiligten Ressorts unterschiedlich politisch ausgelegt und folglich auch umge-
setzt.223 Damit war über den gesamten Zeitraum des Engagements keine einheitliche ressortgemeinsame 
Linie zu erkennen, was zwangsläufig auch zu Abstimmungsproblemen auf allen Ebenen führen musste. 

• Auf der politisch-strategischen Ebene war eine einheitlich interne und externe Kommunikation nicht er-
kennbar, sodass eine Vermischung von Peacemaking, Peace enforcement und Peacekeeping auf der Um-
setzungsebene deutlich wurde und die übergreifende politische Zielsetzung von „nation building“ oder 
„state building“ nicht erkennbar war. 

• Entgegen den taktischen und operativen Wirkungsanalysen und lessons learned wurde die ressortübergrei-
fende und systematische Evaluierung vernachlässigt. Zu spät wurde der Versuch unternommen, eine strate-
gische Richtschnur zu etablieren und von den (Fehl-)Entwicklungen des laufenden Engagements zu lernen. 

• Innerhalb der Koalition der intervenierenden Staaten bestand keine Einigkeit über die Strategie im Umgang 
mit den Aufständischen: Sollte zwischen verschiedenen aufständischen Gruppen differenziert werden oder 
sind sie alle auf die gleiche Weise, vorwiegend militärisch, zu bekämpfen? Wie erfolgsversprechend ist eine 
primär militärische Aufstands- und Terrorismusbekämpfung? Wäre eine Einbindung der Aufständischen in 
das politische System der afghanischen Republik möglich? Dass über diese Fragen kein Konsens bestand, 
hatte erhebliche kontraproduktive Folgen. 

• Die unterschiedlichen Ziele und Interessen der Verbündeten wurden nicht ausreichend abgestimmt, und aus 
deutscher Sicht wurden eigene nationale Interessen nicht ausreichend gebildet. Auch die Frage des Stellen-
wertes von Grundorientierungen (z. B. militärische Gewalt und humanitäres Völkerrecht) wurden oftmals 
nur unzureichend geklärt. Erschwerend kam hinzu, dass zwei unterschiedliche völkerrechtliche Grundlagen 
für den Einsatz fortdauernd parallel existierten, das zunächst wahrgenommene Recht auf individuelle und 
kollektive Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff sowie das erst später durch den Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen beschlossene Unterstützungsmandat für Afghanistan.224 

Operativ hingegen lassen sich diese Rückschlüsse ziehen: 
• Anfänglich ermöglichte der Stabilisierungseinsatz Fortschritte in der Grundversorgung, bei Menschen- und 

Frauenrechten. 
• Die von Bundesregierung und Bundestag entsandten Frauen und Männer erfüllten hoch engagiert ihre 

Pflicht, ermöglichten vielfältige operative Fortschritte und schufen Hoffnung für Afghanistan. Sie haben für 
ihren Einsatz den uneingeschränkten Dank und die Anerkennung der Gesellschaft verdient. 

• Im Kontinuum des angemessenen Kräfte- und Fähigkeitsansatzes im Rahmen einer Stabilisierung standen 
aber nicht immer die notwendigen Kräfte/Mittel zur Verfügung. Von „law enforcement“ bis zu klassischen 
militärischen Fähigkeiten mussten häufig Kompromisse im richtigen Kräfteansatz in Bezug auf Quantität 
und Qualität eingegangen werden. 

4.1.3 Aufbau leistungsfähiger afghanischer Streit- und Sicherheitskräfte 

4.1.3.1 Einleitung 
Leistungsfähige afghanische Streit- und Sicherheitskräfte, die das staatliche Gewaltmonopol in Afghanistan 
durchsetzen konnten, waren Grundvoraussetzung, um langfristig Stabilität und Sicherheit im Land zu gewähr-
leisten. Die dafür unabdingbaren Reformen im Sicherheitssektor enthielten militärische und zivile Komponenten. 
Den militärischen Aufbau unterstützte die Bundeswehr durch Ausbildung und spätere Übernahme von militäri-
scher Verantwortung in Nord-Afghanistan, beim Polizeiaufbau übernahm Deutschland eine Führungsrolle. Das 
nachfolgende Kapitel untersucht beide Komponenten. 

 
222  Vgl. Whitlock (2021), S. 108 ff. 
223  Vgl. Bundesregierung (2017), S. 69. 
224  Vgl. Vereinte Nationen (2001d);  (2001b). 
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2001 gab es außerhalb der urbanen Zentren Afghanistans so gut wie keine ausgebildeten und ausgestatteten staat-
lichen Sicherheitskräfte, die den Schutz der Bevölkerung gewährleisten konnten. Weder war die afghanische 
Armee, einschließlich der anderen Sicherheitskräfte, befähigt, nachhaltig die Sicherheit im Land herzustellen, 
noch standen ausreichend ausgebildete Polizeikräfte zur Verfügung um flächendeckend Recht und Gesetz nicht 
nur in den Städten, sondern insbesondere auch im ländlichen Raum zu gewährleisten. Nach zweieinhalb Jahr-
zehnten Krieg in Afghanistan waren die einstigen Polizei- und Armeestrukturen völlig zerstört.225 Über die Si-
cherheitslage in den Provinzen war wenig bekannt.226 
Die Interimsregierung war in doppelter Weise herausgefordert. Während sie die Sicherheitskräfte aufbauen 
musste, musste sie gleichzeitig die aktuellen Sicherheitsherausforderungen bewältigen und für Ordnung sorgen. 
Die „Stammesfürsten“ und „Warlords“ als Teil der Interimsregierung handelten in ihren jeweiligen Regionen 
weitgehend unabhängig, da sich der Einfluss der Regierung zunächst auf Kabul und Umgebung beschränkte.227 
Auf der Petersberg-Konferenz am 5. Dezember 2001 in Bonn wurde mit Vertreter/-innen der dort vereinbarten 
Interimsregierung und internationalen Partnerinnen und Partnern über die politische Zukunft Afghanistans bera-
ten. Die Konferenzteilnehmenden beschlossen auf dem Petersberg Regelungen für eine Interims- und Übergangs-
verwaltung bis zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen. Es war gewollt, dass die Stabilisierung 
Afghanistans durch den zivilen Aufbau und die militärische Absicherung möglichst ohne ein langfristiges poli-
tisches Engagement vor Ort begleitet werden sollte. Die landesweite Wiederherstellung von Sicherheit und Ord-
nung sollte in der Verantwortung der neuen afghanischen Interimsregierung liegen.  
Bei der Geberkonferenz für Afghanistan am 21. und 22. Januar 2002 in Tokio wurde die Koordination des Auf-
baus von afghanischen Institutionen einvernehmlich einzelnen Staaten zugeordnet, um durch klare Zuständig-
keitsverhältnisse die Arbeit zu systematisieren. Zuständig für den Aufbau der Polizei wurde Deutschland, für den 
Aufbau der Armee die USA, für den Aufbau der Justiz Italien, für die Drogenbekämpfung Großbritannien und 
für die Demobilisierung, Entwaffnung und Reintegration ehemaliger Milizen Japan, in Zusammenarbeit mit der 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). 
Es gab keine einheitlichen Regelungen, wie die jeweilige Zuständigkeit umgesetzt werden sollte. Jede der „lead 
nations“ hat das nach ihrem jeweiligen nationalen Verständnis umgesetzt. Damit war von Beginn an einer Fehl-
interpretation Tür und Tor geöffnet, sowohl auf Seiten der Verbündeten als auch der afghanischen Regierung. 
Die Ziele für den Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte basierten auf dem jeweiligen politisch und national 
gesetzten Rahmen der internationalen Kräfte, statt auf den Bedürfnissen vor Ort bzw. einer realistischen Ein-
schätzung des Prozesses. Die Verbündeten haben sich an ihren westlichen Vorstellungen für den Sicherheitsbe-
reich orientiert und zu wenig strategische Geduld bewiesen, um dem afghanischen Kontext gerecht zu werden.228 
Der Lead-Nation-Ansatz unterminierte die afghanische Eigenverantwortung, indem er unterschiedliche nationale 
Interessen der Geber priorisierte, den Ressourceneinsatz kontrollierte und selbstbestimmt den Zeitplan setzte.229 
Insgesamt waren die eingesetzten Ressourcen nicht ausreichend, um den Zielen im Kommuniqué vom Petersberg 
gerecht zu werden. 
Die Planung basierte auf kurzfristigen politischen und sicherheitsrelevanten Gegebenheiten und ignorierte mög-
liche Veränderungen in der Region, wie eine Zunahme der Aufstände und der Aktivitäten nichtstaatlicher be-
waffneter Gruppen sowie die Dynamik des laufenden Konfliktes.  
Die afghanischen Sicherheitskräfte (Afghan National Defence and Security Forces – ANDSF) umfassten neben 
der Polizei und den Streitkräften noch weitere Kräfte, die ebenfalls durch die westliche Staatengemeinschaft 
ausgebildet wurden, hier aber nicht im Fokus stehen. 
Die Afghan National Army (ANA) wurde zur Aufstandsbekämpfung und zum Kampf gegen die Taliban aufge-
baut. Die Grenzsicherung wurde der Afghan Border Police (ABP) übertragen. Ein Teil der Ausbildung der ABP 
erfolgte in den von Deutschland aufgebauten und geförderten Ausbildungseinrichtungen der Polizei. 

 
225  Vgl. Bericht der deutschen Fact Finding Mission zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Polizei vom Januar 2002, Sachstand Poli-

zeiaufbau vom 22.11.2002. Der Bericht konzentriert sich auf die quantitativen Defizite und geht nicht auf die Besonderheiten der 
ehemaligen afghanischen Polizei ein, in: Bundesregierung (2002b). 

226  Vgl. Ebd. 
227  Vgl. Ebd. 
228  Vgl. Schroeder und u.a. (2022). 
229  Vgl. Nathan (2007), S. 61. 
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Die Nationale Sicherheitsdirektion (National Directorate of Security – NDS) war der afghanische Inlandsge-
heimdienst, der sowohl nachrichtendienstliche wie auch polizeiliche Aufgaben ausführte. Aufgebaut durch die 
Central Intelligence Agency (CIA), wurde sie durch weitere Nationen, unter anderem Großbritannien und 
Deutschland, finanziell und materiell unterstützt. 
Die Afghan Local Police (ALP) war eine paramilitärische Hilfspolizeitruppe, initiiert 2010 durch die Internatio-
nal Security Assistance Force (ISAF). Die ALP sollte von Dorfgemeinschaften gebildet werden, um sich selbst 
gegen Aufständische verteidigen zu können. Die ALP unterstand dem afghanischen Innenministerium, wurde 
von Spezialkräften der Vereinigten Staaten und dem afghanischen Geheimdienst ausgebildet und vom Innenmi-
nisterium mit Fahrzeugen, Funkgeräten und leichten Waffen versorgt. Das Einsatzgebiet war ausschließlich das 
jeweilige Dorf. Deutschland hat sich an der Ausbildung dieser milizähnlichen Einheiten nicht beteiligt. 
Sowohl das afghanische Verteidigungsministerium und Innenministerium als auch der NDS hatten eine Vielzahl 
von Spezialkräften in ihrer Verantwortung, die durch die truppenstellenden Nationen von ISAF und später RSM 
(Resolute Support Mission) ausgebildet, ausgestattet und phasenweise begleitet wurden. 

4.1.3.2 Aufbau der Polizei (Afghan National Police – ANP) 
Deutschland hatte auf Wunsch der afghanischen Interimsregierung und der Vereinten Nationen (VN) die Füh-
rungsrolle beim Aufbau der afghanischen Polizei übernommen und koordinierte die internationale Unterstützung. 
Dazu trafen am 13. Februar 2002 28 Geberländer und elf multilaterale Organisationen im Auswärtigen Amt 
zusammen.  
Im April 2002 wurde das deutsche Polizeiprojektbüro in Kabul eröffnet. Das German Police Project Office 
(GPPO) übernahm die Aufgaben, die afghanische Regierung und deren Polizei bei ihrer Reform zu beraten und 
die Beiträge der internationalen Partner zu koordinieren.230 Das deutsche Polizeiprogramm in Afghanistan war 
langfristig angelegt und hatte eine zivilpolizeiliche Ausrichtung.231 
Der deutsche Beitrag fokussierte sich zunächst auf die Beratung des Innenministeriums bei grundlegenden Or-
ganisationsfragen sowie auf den schnellen Wiederaufbau und die Inbetriebnahme der Polizeiakademie in Kabul, 
die Ausbildung von Polizeiführungskräften, die Ausbildung von 25.000 Polizisten aus allen Provinzen in einer 
ersten Phase und Ausstattungshilfe.232 Der Train-and-Equip-Ansatz orientierte sich an den deutschen Erfahrun-
gen im Bereich (kriminal-)polizeilicher Aus- und Fortbildungen. 
Die Unterstützung des Aufbaus bewegte sich dabei im Spannungsfeld westlicher Vorstellungen und der Einsatz-
realität für die afghanischen Kräfte, die in der Konzeption der Curricula Eingang fand. Der hiermit erreichte 
Ausbildungsstand kollidierte jedoch mit den tatsächlichen Einsatzrealitäten der zivil ausgebildeten Polizisten, die 
viel zu häufig im Einsatz an Checkpoints unter massivem Beschuss ihre Gesundheit oder gar ihr Leben verloren. 
Den dringenden Bedarf an Streifenpolizisten hatte die deutsche Seite weniger im Blick. Erst mit der ISAF-Aus-
weitung ab Ende 2003 wurde auch der Polizeiaufbau in der Fläche zum Thema, aber nur mit minimalen Kräften 
angegangen. 
Die deutschen Anstrengungen zur Schaffung eines neuen professionellen, zivilpolizeilichen Führungskorps stie-
ßen von Beginn an auf große Hindernisse. Das unterfinanzierte, langfristig angelegte Ausbildungsprogramm war 
trotz des Engagements und der hohen Motivation der Polizeianwärter vor Ort nicht in der Lage, in kurzer Zeit 
eine für den unmittelbaren Bedarf ausreichende Zahl von Polizisten auszubilden. Die Polizisten mussten gleich-
zeitig rekrutiert, ausgebildet, eingesetzt und trainiert werden. Die Dringlichkeit, die Reihen zu füllen, reduzierte 
diesen Prozess oft auf eine „Rekrutierung und Einsatz“-Praxis.233 
Zu Beginn fehlte es sehr häufig an adäquater Bewaffnung, Munition und Ausrüstung, insbesondere an Fahrzeu-
gen, Treibstoff und Kommunikationsmitteln. Die Bezahlung der Polizisten war anfangs oft so schlecht, dass sie 
nicht ausreichte, um eine Familie zu ernähren. Dies begünstigte Korruption und die Verwicklung von Polizisten 
in kriminelle Strukturen.234 Mit der Übernahme der Ausbildungsverantwortung durch die USA wurde ab 2006 
eine einheitliche Ausstattung sichergestellt. Eine angemessene Bezahlung erfolgte durch den von den Vereinten 

 
230  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2010a), S. 8. 
231  Vgl. Jalali (2016), S. 8. 
232  Vgl. Bundesregierung (2010c). 
233  Vgl. Jalali (2016), S. 8. 
234  Vgl. Ebd., S. 8. 
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Nationen verwalteten Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA), in den Deutschland ab 2002 konti-
nuierlich einzahlte.235 Der Fonds stellte Programme in der gesamten nationalen Justizkette zur Unterstützung 
einer wirksamen, integrativen und zugänglichen staatlichen Rechtsstaatlichkeit bereit.236 
Als ab 2005 in Teilen des Landes die Sicherheitsvorfälle zunahmen und der schnelle Bedarf an mit robusten 
Fähigkeiten ausgestatteten Polizisten deutlich wurde, war das deutsche Polizeiprojekt mit seinem Top-down-
Ansatz und seiner schwachen Personalausstattung überfordert. 
Bereits 2004 konstatierte die US-Seite eine Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan und eine aus 
ihrer Sicht ineffektive Umsetzung der vereinbarten Arbeitsteilung im Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte. 
Mit dem Wiederaufflammen der Aufstände in Afghanistan und der Einbindung der ANP in der Aufstandsbe-
kämpfung übernahm das US-Verteidigungsministerium zusätzlich zur Verantwortung für die Ausbildung der 
Armee, auch die Führungsrolle bei der Ausbildung der Polizei.237 
Dies beinhaltete einen Paradigmen-Wechsel von einer zivilen Ausrichtung der ANP unter deutscher Führung hin 
zu einer stärker paramilitärischen Ausrichtung, die die USA mit einem robusteren Polizeiansatz und einem deut-
lich erhöhten Personal- und Geldeinsatz über Sicherheitsfirmen in der Breitenausbildung übernahmen. Die Aus-
bildungszeiten wurden deutlich verkürzt, und es wurde – verglichen mit den von Deutschland gesetzten Standards 
– mit deutlich geringeren Qualifikationen gearbeitet.238 
Die ANP wurde größtenteils in eine paramilitärische Truppe umgewandelt, die im Rahmen der Aufstandsbe-
kämpfung bis zuletzt an vorderster Front kämpfte. Damit wurde die Polizei zu einem Instrument der Aufstands-
bekämpfung – anstatt zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. 
Erst mit den Planungen zur Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die Afghanen hat die NATO eine Neu-
ausrichtung eher weg von der Aufstandsbekämpfung und stärker hin zur zivilen Polizeiarbeit in den Fokus ge-
rückt.239 Koordiniert wurde der Einsatz der Polizeiausbilder durch das im Jahr 2006 aufgestellte Combined 
Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A) in Kabul, das die einheitliche Ausstattung von der Beklei-
dung über Waffen bis zum Großgerät sicherstellte. Es folgte alles US-Standards.  
2006 standen CSTC-A insgesamt 600 Berater für die ANP zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt verfügte das 
deutsche GPPO zeitgleich lediglich über 40 erfahrene Polizisten und Polizistinnen von Bundespolizei und Län-
der-Polizeien. Aufgrund der personellen Unterausstattung des GPPO erfolgte im April 2007 eine Verstärkung 
der deutschen Polizeiausbildung durch 30 Feldjäger. Auf deutsche Initiative übergab das GPPO am 17. Juni 2007 
seine führende Rolle bei der internationalen Polizeiaufbauhilfe an die neue EU-Mission EUPOL AFGHANIS-
TAN, geleitet von einem ehemaligen Kommandeur der GSG 9. 
Die Absicht, mit einer EU-Mission die Schlüsselaufgabe der Unterstützung des Polizeiaufbaus mit mehr Schul-
tern zu stärken, erfüllte sich mit EUPOL AFG nicht. Neben EUPOL leistete Deutschland auch weiter bilaterale 
Polizeihilfe über das German Police Project Team (GPPT).  
Ab 2008 errichtete Deutschland in Mazar-e Sharif die Afghan National Police Academy (ANPA) und in Kunduz 
und Faizabad je ein Police Training Center (PTC), in denen Polizeianwärter aus den nördlichen Provinzen aus-
gebildet wurden. Über die Project Implementation Unit (PIU) der Deutschen Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ)240 – finanziert vom AA – konnten weitere Ausbildungsstätten und Hauptquartiere der Po-
lizei erbaut werden. In Abstimmung mit den zuständigen afghanischen Ministerien entwickelte die PIU ein Pro-
gramm „Alphabetisierung und nachholende Grundbildung“ für Polizisten, das ab 2009 in immer mehr Provinzen 
realisiert wurde.241 
Erst im Juli 2010, acht Jahre nach Beginn des Afghanistaneinsatzes, wurde der GPPT-Zielumfang von 200 deut-
schen Polizistinnen und Polizisten, einschließlich Kurzzeittrainern, erreicht. 2007 war die deutsche Polizeihilfe 
erstmalig Thema im Bundestag. 

 
235  Vgl. Friesendorf (2009), S. 11; siehe Webseite LOTFA (United Nations - Multi-partner Trust Fund Office - MPTF (2023a). 
236  Vgl. United Nations - Multi-partner Trust Fund Office - MPTF (2023b). 
237  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 2. 
238  Ebd., S. 2: „ANP training … the U.S. military reported that of Afghanistan’s 34,000 “trained” police officers, only 3,900 had been 

through the basic 8-week course, while the remainder had attended a 2-week transition course.” [Übersetzung durch den Sprachen-
dienst des Deutschen Bundestages: Ausbildung der ANP... das US-Militär berichtete, dass von den 34.000 ‚ausgebildeten‘ afghani-
schen Polizisten nur 3.900 das 8-wöchige Basistraining absolviert hatten, während der Rest an einem 2-wöchigen Lehrgang teilge-
nommen hatte.] 

239  Vgl. NATO (2012). 
240  Seit 2011 „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ). 
241  Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2012b). 
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Während der Polizeiaufbau in deutschen fachspezifischen Veröffentlichungen kritisch beleuchtet wurde, fand 
das Thema keinen Eingang in die gesellschaftliche Debatte.242 Der deutsche Beitrag wurde jedoch vereinzelt 
aufgegriffen.243 
Ab Ende 2007 führte CSTC-A das Focused District Development Programm (FDDP) ein. Nach der Evaluierung 
der Sicherheitslage in einem Distrikt wurden die dort eingesetzten afghanischen Polizisten abgezogen und inner-
halb von acht Wochen in einem der Police Training Center (PTC) ausgebildet. Während dieser Zeit wurden sie 
durch eine Einheit der Afghan National Civil Order Police (ANCOP) ersetzt. 
Nach dieser Ausbildung gingen die Polizisten zurück in ihren Distrikt. Dort wurden sie durch internationale 
Mentoren und Partner, den Police Mentor Teams (PMT) und Police Operational Mentoring and Liaison Teams 
(POMLT) nachbetreut.  
Zwischen 2009 und 2011 beteiligte sich auch die deutsche Polizei im Norden am landesweiten, mit CSTC-A 
abgestimmten FDDP. Aus jeweils einem Distrikt wurde die lokale Polizei in die Afghan National Police Academy 
(ANPA) in Mazar-e Sharif für mehrere Wochen zur Ausbildung kommandiert. 2010 stellte Deutschland zehn 
PMTs mit je vier Polizisten und Feldjägern sowie fünf Soldaten als Schutzkomponente. Neben Ausbildungs- und 
Ausrüstungshilfe stärkten die PMTs die ANP im jeweiligen Distrikt auch durch die Verbesserung von Infrastruk-
tur, vor allem den Bau von Polizeistationen.244 
Die deutsche Teilnahme wurde aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage durch das Bundesministe-
rium des Innern (BMI) selbständig wieder eingestellt. Eine ressortübergreifende Abstimmung wie auch eine Ko-
ordination mit ISAF fand nicht statt. Es war eine vertane Chance und hat, wie so viele andere Entscheidungen 
auch, viel Reputation und Vertrauen bei den afghanischen Partnern gekostet.245  
Ab 2012 begann die Schließung der Provincial Reconstruction Teams (PRTs, siehe 6.1. Glossar) und damit auch 
die Übergabe der Ausbildungseinrichtungen der afghanischen Polizei. Im Oktober 2012 erfolgte die Übergabe 
des PRT und des PTC Faizabad und im Oktober 2013 des PRT und des PTC Kunduz. In der Afghan National 
Police Academy (ANPA) in Mazar-e Sharif wurde noch bis zum Juni 2021 weiter ausgebildet, aber mit deutlich 
reduziertem Personaleinsatz. 
Seit der endgültigen Machtübernahme der Taliban im August 2021 ist unklar, was aus den ausgebildeten Poli-
zistinnen und Polizisten geworden ist. Ihre bis zum Schluss durch den Westen über LOTFA sichergestellte Be-
zahlung wurde eingestellt. 

4.1.3.2.1 Zwischenbilanz 
„Der Polizeiaufbau wird durch Menschen betrieben, die das System afghanische Polizei, an dem 
sie arbeiten und es verändern wollen, nicht kennen und verstehen. Zugebenermaßen ist aber auch 
die Handlungsweise der vielfältigen und schlecht bis gar nicht koordinierten Aktivitäten der inter-
nationalen Gemeinschaft im Polizeiaufbau ein schwer zu verstehendes System. Die bisherigen Be-
mühungen, diesen allseits bekannten Missstand über ein internationales Koordinierungsgremium 
zu beheben, sind zumindest bislang nicht erfolgreich gewesen.“246 

So die Bilanz von Jan Hieber, der 2008/09 das EUPOL-Team in Nordafghanistan leitete. 
Es fehlte ein Gesamtkonzept zum Aufbau der afghanischen Polizei. Die Erwartung der internationalen Gemein-
schaft wie auch der Afghaninnen und Afghanen wurde enttäuscht. Ein Aufbau von Polizeikräften in einem dys-
funktionalen Staat muss gleichzeitig sowohl von oben wie auch von unten erfolgen. Diese Aufgabe wurde von 
Deutschland bei der Übernahme der Verantwortung bei der Petersberger Konferenz unterschätzt. 
Die vereinbarte Arbeitsteilung wurde durch unterschiedliche nationale Interessen und Polizeikulturen, unter-
schiedliche Wahrnehmungen der Bedrohungslage und fehlende strategische Geduld relativ rasch ausgehebelt. 
Eine internationale Koordination fand in Ansätzen statt, wirkte sich aber aufgrund fehlender Verbindlichkeit 
nicht aus. Der Polizeiaufbau beruhte nicht auf den Gegebenheiten vor Ort und war nicht darauf ausgelegt, afgha-
nische Eigenverantwortung zu stärken. 

 
242  Vgl. Friesendorf (2009), S. 11 f. 
243  Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2009); vgl. Die Zeit (2019); vgl. Ulrich und Wiegrefe (2019). 
244  Vgl. Friesendorf und Krempel (2010), S. 15. 
245  Vgl. Vollmer, Jörg, General a. D., Kommandeur RC NORTH 2009 und 2013/14, Stellungnahme in der Projektgruppe 1 der Enquete-

Kommission (Sitzung am 18.09.2023). 
246  Hieber (2009), S. 3. 
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Die jeweiligen nationalen Engagements in Form von Personal und Geldmitteln blieben in nationaler Hoheit. Eine 
weisungsgebende Instanz und für alle verbindliche Vorgaben gab es nicht und wäre als Eingriff in die jeweilige 
nationale Verantwortung gewertet worden. Davon unbenommen ist die einheitliche Ausstattung durch die USA 
übernommen und die Koordination ab 2006 durch CSTC-A gewährleistet worden. Die Ausgestaltung und Durch-
führung der Ausbildung in den von Deutschland erbauten und betriebenen Ausbildungseinrichtungen in Mazar-
e Sharif, Kunduz und Faizabad erfolgte in nationaler Verantwortung. 
Die Überschneidungen der Bereiche und notwendige verzahnte Reformen wurden nicht ausreichend koordiniert. 
Eine erfolgreiche Polizeireform muss eng abgestimmt sein mit der Justiz- und Verteidigungsreform, der Drogen-
kontrolle und der Demobilisierung, Entwaffnung und Reintegration von ehemaligen Kombattanten (DDR).247 
Die unterschiedlichen DDR-Programme, die in Afghanistan aufgelegt wurden, haben nur begrenzt die beabsich-
tigten Wirkungen erzielt.248 
Das fehlende Verständnis für den lokalen Kontext wurde zum Hindernis für effektives Handeln der Polizei. Es 
wurde versäumt, eine systematische Untersuchung durchzuführen, um festzustellen, ob die ethnische Zusammen-
setzung einen Einfluss auf die Leistung der Polizei hatte. In der ANP dominierten ethnische Ungleichheiten und 
Spannungen in allen Dienstgradgruppen. Beispielsweise wurden 2003 zwölf der fünfzehn Polizeistationen in 
Kabul von Panjshiri-Tadschiken geleitet. Ethnische und stammesbedingte Ungleichgewichte förderten „starke 
Spannungen und Feindseligkeiten“ im ganzen Land und untergruben die Autorität der Zentralregierung und das 
Vertrauen in die Polizei.249 
Die Anzahl der Frauen in der Polizei war sehr gering, auch wenn es als Erfolg gezählt werden sollte, dass sie 
überhaupt Polizistinnen werden konnten. Obwohl Strukturen vorgesehen waren, um die Zahl von Rekrutinnen 
zu erhöhen, wurden entsprechende Reformen weder durch das afghanische Innenministerium noch auf lokaler 
Ebene aktiv gefördert. Sexualisierte Gewalt gegenüber Polizistinnen innerhalb der Polizeistrukturen war verbrei-
tet.250 
Die Bedeutung von Polizistinnen für das Vertrauen in den Staat und die Sicherheit aller Menschen muss im 
Aufbau von polizeilichen Strukturen mitgedacht werden. Afghanistan hatte und hat noch immer weltweit eine 
der höchsten Raten von Gewalt gegen Frauen. Gleichzeitig wird sie in der Gesellschaft als Tabu gesehen. Soziale 
Normen hindern afghanische Frauen oft daran, Polizisten in Notfällen zu kontaktieren und Gewalttaten gegen sie 
zu berichten. Mehr Polizistinnen bedeuten mehr Möglichkeiten für Frauen, sich gegen diese Gewalt zu schützen 
und einen besseren Zugang zum Recht zu erhalten. 
Die Ausbildung und der Aufbau einer effektiven ANP stellten sich unter den politischen Gegebenheiten als Her-
ausforderung heraus. Lokale Machthaber, die selbst teilweise durch Menschenrechtsverletzungen oder Drogen-
handel vorbelastet waren, wurden zu Polizeikommandeuren ernannt. Politische Entscheidungen zur Wiederein-
gliederung „demobilisierter“ ehemaliger Parteikämpfer in die Polizei untergruben die Entwicklung der ANP zu-
sätzlich. 
In den meisten Fällen besetzten ehemalige Parteikommandeure, die in die Polizei berufen wurden (oder das 
Kommando übernahmen), ihre Ämter mit ihren unqualifizierten Anhängern und korrupten Verbündeten. Die 
Dominanz lokaler Loyalität und die Verbindungen zu korrupten Netzwerken trugen zusammen mit der schlechten 
Ausbildung und der niedrigen Bezahlung zur endemischen Korruption in der Polizei bei. Es fehlte an ethischem 
Handeln im Staatsdienst und in den Verwaltungsstrukturen, die zur Förderung von Professionalität und Verant-
wortlichkeit beitragen müssen.251 
Dass Deutschland die Lead-Rolle angetragen wurde, war durch die konstruktive Polizeikooperation vor der 
Kriegszeit, d. h. vor dem Einmarsch der sowjetischen Armee 1979 und dem folgenden Bürgerkrieg ab 1989, 
begründet, ein Vertrauensbeweis und eigentlich eine besondere Chance. Durch weit verbreitete Korruption in der 
afghanischen Polizei wurde die Akzeptanz in der Bevölkerung unterminiert und durch Unterausstattung und ge-
ringen Ressourceneinsatz die Chance für eine effektive Sicherheitssektorreform zusätzlich beeinträchtigt. 

 
247  Vgl. Friesendorf und Krempel (2010), S. 9. 
248  Vgl. DDR Programme: Afghanistan New Beginning Programme 2003-05, Disbandment of Illegal Armed Groups ab 2005, parallel 

dazu die Programme Tahkim Sulh/Strengthening Peace Programme 2005-10 und das Afghanistan Peace and Reconstruction Pro-
gramme 2010-16. 

249  Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 62. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deut-
schen Bundestages]. 

250  Vgl. Hancock (2013), S. 21. 
251  Vgl. Jalali (2016), S. 8; vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 64. 
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Der Kräfteansatz war von Beginn bis zum Ende zu gering. Obwohl formal in der Verantwortung, hat Deutschland 
keine wirksame multinationale Koordinierung für Gesamtafghanistan übernommen. Diese Aufgabe wurde 
Deutschland durch die USA entzogen und CSTC-A übertragen. 
Auch im Norden im Regional Command North (RC-N) bzw. später im Train Advise Assist Command-North 
(TAAC-N) hat Deutschland diese koordinierende Rolle nur für die Provinzen übernommen, in denen deutsche 
PRTs stationiert waren. Eine Koordination mit den norwegischen, schwedischen, türkischen und ungarischen 
PRTs erfolgte nicht. 
Eine funktionierende Polizei hat eine entscheidende Bedeutung und Verantwortung für die nachhaltige Stabili-
sierung eines Landes wie Afghanistan nach 2001. Bei den jährlich wiederkehrenden Mandatsberatungen für den 
Einsatz der Bundeswehr wurde die Polizeikomponente fast nie thematisiert.  
Die polizeiliche Komponente als Teil des Vernetzten Ansatzes muss wie auch die diplomatische, militärische 
und entwicklungspolitische im Rahmen der parlamentarischen Begleitung und Kontrolle regelmäßig mitbetrach-
tet werden. 

4.1.3.3 Aufbau der Armee (Afghan National Army – ANA) 
Die afghanischen Sicherheitskräfte mussten vollständig neu aufgebaut werden. Anfängliche Planungen der USA, 
die im Mai 2002 begannen, die ersten afghanischen Soldaten auszubilden und auszurüsten, liefen zunächst nur 
auf eine Truppenstärke der afghanischen Armee (ANA) von etwa 65.000 Mann hinaus.252 Ziel in der Anfangs-
phase war es, möglichst rasch eigene Kräfte abzulösen. Ausbildung und Einsatz erfolgte nach US-Grundsätzen, 
da die USA die Führungsrolle für die Ausbildung, die materielle Ausstattung und den Einsatz der ANA über-
nommen hatten. In der Anfangsphase erfolgte dies noch unter Abstützung auf vorhandenes sowjetisches Material. 
Um den angestrebten personellen Umfang in kurzer Zeit sicherzustellen, haben die USA die vollständige Aus-
stattung mit US-Material sichergestellt. 
Mit Beginn des Kriegs im Irak im Jahr 2003 verlagerte sich der US-Schwerpunkt und die Ausbildung wurde 
durch Einheiten der US National Guard durchgeführt. Eine Aufstockung der internationalen Kräfte und damit 
weitergehende Unterstützung in der Ausbildung und insbesondere in der Begleitung der afghanischen Kräfte im 
Gefecht erfolgte zunächst nicht.  
Die afghanischen Sicherheitskräfte waren von Beginn an auf internationale Hilfsgelder angewiesen. Die US-
amerikanische Regierung als mit Abstand größter Geber richtete im Jahr 2005 den nationalen „Afghan Security 
Forces Fund“ (ASFF) ein. Die NATO folgte 2007 mit dem „Afghan National Army (ANA) Trust Fund“. Deutsch-
land war seit 2009 größter Beitragszahler.253 
Von den Gesamtkosten des Aufbaus der afghanischen Sicherheitskräfte, d. h. einschließlich Armee und Polizei, 
von ca. 90 Milliarden US-Dollar über zwanzig Jahre haben die USA die Hauptlast getragen. Die Vereinigten 
Staaten haben den afghanischen Sicherheitskräften in diesem Zeitraum über 600.000 Handwaffen, 300 Luftfahr-
zeuge, 80.000 Fahrzeuge, Funkgeräte, Nachtsichtgeräte und biometrische Systeme übergeben. Diese Unterstüt-
zung machte mehr als 60 Prozent der gesamten US-Hilfen für Afghanistan aus.254 Vom Sold über Kasernen bis 
zu Gerät und Instandhaltung finanzierten die USA alles. 
Erst später konzentrierten sich die Aktivitäten auch auf die Bildung von Kapazitäten, die über Infanteriefähig-
keiten hinausgingen, wie Logistik, Führung sowie Einsatz- und Kampfunterstützung.255 
Die afghanischen Streitkräfte wurden zu einer Streitkraft nach US-Vorbild aufgebaut, gegliedert und entspre-
chend ausgestattet, mit einer Fokussierung auf Spezialkräfte und Luftnahunterstützung.256 
Die materielle Ausstattung der afghanischen Sicherheitskräfte erfolgte ausschließlich durch die Vereinigten Staa-
ten, einschließlich der Versorgung mit Munition und Ersatzteilen. Bis zum Schluss verfügten die afghanischen 
Kräfte über keine Bestandsübersichten, was in welchem Umfang ausgeliefert und wo und in welchem Umfang 
eingelagert war.257 

 
252  Vgl. Kargar (2016), S. 180. 
253  Vgl. Bundesregierung (2014d), S. 62. 
254  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 1. 
255  Vgl. Cordesman (2019), S. 35. 
256  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 2. 
257  Vgl. Ebd., S. 14 ff. 
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Im Jahr 2006 stellten die USA das Combined Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A) auf, verant-
wortlich für Ausbildung, Beratung, Unterstützung und Ausstattung aller afghanischen Sicherheitskräfte.258 Die 
2009 aufgestellte NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A) war im Unterschied dazu für die Organisation 
und Ausbildung der höheren Stäbe und an den Schulen verantwortlich. In beiden Dienststellen waren auch deut-
sche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt, in der Schlussphase von RSM auch in führender Verantwortung in der 
NTM-A. 
Die Ausbildung der ANDSF erfolgte in unterschiedlichen Ausbildungseinrichtungen der Streitkräfte und der Po-
lizei. Die hierfür notwendigen Ausbildungseinrichtungen wurden durch die Nationen von ISAF aufgebaut, ins-
besondere auch infrastrukturell, und über einen langen Zeitraum betrieben. Die Übergabe in afghanische Verant-
wortung erfolgte schrittweise ab 2012, als der Rückzug aus der Fläche begonnen wurde. 
Die Ausbildung unter der Leitung des im Juli 2006 in Dienst gestellten Afghan National Army Training Command 
(ANATC) sah eine Grundausbildung durch afghanische Militärausbilder vor. Die US-amerikanischen Streit-
kräfte übernahmen die fortgeschrittene Ausbildung. Großbritannien und Frankreich leiteten in Kabul die Ausbil-
dung von Offiziersanwärtern. 
Bei der Ausstattungshilfe waren die afghanischen Sicherheitskräfte weitestgehend auf US-Lieferungen angewie-
sen. Die meisten anderen Verbündeten, darunter Deutschland, hielten sich aus dieser Aufgabe heraus. Das hatte 
für eine einheitliche Ausbildung und Logistik große Vorteile, aber es entsprach nicht immer den realen Fähig-
keiten und Bedarfen der Streitkräfte und Polizei und hat diese dementsprechend in der Anwendung oft überfor-
dert. 
Ohne das durch die USA beigestellte Wartungs- und Instandsetzungspersonal (contractors) waren die afghani-
schen Sicherheitskräfte nur eingeschränkt oder unzureichend in der Lage, ihr Großgerät selbständig zu handha-
ben. Bei den Landfahrzeugen schaffte die ANA zum Schluss nur noch 20 Prozent der Instandhaltung aus eigener 
Kompetenz. Dazu erklärte Barnett Rubin der Kommission, die USA  

„statteten die afghanischen Streitkräfte mit Waffensystemen aus, die mit denen der NATO interope-
rabel waren (obwohl man in Afghanistan seit den 1950er-Jahren Waffen sowjetischer bzw. russi-
scher Bauart verwendet hatte), und mit hochentwickelten Systemen für Intelligence-, Überwa-
chungs- und Aufklärungsaufgaben, die von Kampftruppen bedient werden mussten, die nicht ein-
mal die Handbücher für diese Ausrüstung lesen konnten, sofern sie überhaupt lesen konnten.“259 

Die afghanische Armee wurde durch westliche Streitkräfte unterstützt. Der Erfolg im Gefecht beruhte maßgeb-
lich auf der westlichen Unterstützung, insbesondere mit Spezial- und Luftstreitkräften. 
Der Einsatz der afghanischen Armee erfolgte ausschließlich im Inland zur Bekämpfung der Taliban. In der Regel 
waren an Operationen immer auch Einheiten der Polizei (ANP), der Grenzpolizei (ABP) und des Sicherheits-
dienstes (NDS) beteiligt. In seltenen Fällen auch örtliche Milizen. In kritischen Lagen waren die Spezialeinheiten 
häufig die Entscheidungsträger. 
Die Einsätze waren stark abhängig von Luftnahunterstützung. Diese erfolgte durch die USA, in einzelnen Fällen 
auch durch andere Koalitionsstreitkräfte. Der Aufbau der afghanischen Luftwaffe (AAF) war langwierig und bis 
zum Abzug der westlichen Truppen nicht abgeschlossen. Luftnahunterstützung war für die angegriffenen 
ANDSF überlebensnotwendig. 
Der Aufbau der Streitkräfte erfolgte im ständigen Einsatz derselben. Dennoch haben zunächst die westlichen 
Streitkräfte die Hauptlast der Gefechte im Süden und Osten getragen. Die Entscheidungen zum Abzug der west-
lichen Truppen folgten den jeweiligen nationalen Agenden. Die formale Übergabe der Sicherheitsverantwortung 
an die afghanischen Sicherheitskräfte in den ersten von 34 Provinzen ab 2012 und für Gesamtafghanistan im Jahr 
2013 folgte politischen Entscheidungen und nicht der tatsächlichen Sicherheitslage vor Ort. 
Die Afghanische Nationalarmee konnte bis zum Schluss nur in einem Stützkorsett externer Hilfen existieren. Die 
USA hatten 2021 nur noch 2.500 Soldaten im Land, doch allein das US-Verteidigungsministerium bezahlte mehr 
als 18.000 „Contractors“ für militärische Dienstleistungen, damit die ANA funktionierte – vor allem für die 
Luftwaffe. 

 
258  Vgl. Ebd., S. 2. 
259  Rubin (2023), S. 4. 
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Afghanische Eigenverantwortung wurde damit nicht gefördert. Es ist davon auszugehen, dass die „Contractors“, 
die durchgehend und besonders zuletzt einen Großteil der Unterstützung vor Ort geleistet haben, nicht in einen 
umfassenden Ansatz der Sicherheitssektorreform eingebunden waren. Sie unterstanden nicht derselben Kontrolle 
wie nationale Truppen.  
Nicht nur für Kampfeinsätze war die Luftkomponente entscheidend, an ihr hing auch die Operationslogistik. Die 
Versorgung am Boden war zunehmend nicht mehr durchführbar, da Konvois ständigen Angriffen ausgesetzt 
waren und Straßen gesprengt wurden. Die 2.200 km lange „Ring Road“, ein ringförmiges Netz aus Fernstraßen, 
das viele und vor allem die größten afghanischen Städte miteinander verbindet, war ab 2019 fest in der Hand der 
Taliban. 

4.1.3.3.1 Exkurs – Counterinsurgency-Konzept (COIN) 
Der ISAF-Einsatz war ab 2006 zunehmend mit einem Guerillakrieg konfrontiert, geprägt durch Terroranschläge, 
Hinterhalte und infanteristische Gefechte seitens der Taliban, oft inmitten der Bevölkerung. Dem entgegen stan-
den modern ausgestattete westliche und zunehmend ebenso ausgestattete afghanische Sicherheitskräfte. Das 
Netzwerk der Taliban konnte nicht nachhaltig zerschlagen werden. Parallelstrukturen etablierten sich zuneh-
mend, zunächst im paschtunisch geprägten Süden und Osten des Landes, ab 2008 auch im nicht-paschtunisch 
dominierten Westen und Norden. Schattengouverneure, die Rechtsprechung nach der Scharia und das Stammes-
recht haben den Aufbau zivil- und rechtsstaatlicher Strukturen unterminiert. 
Das counterinsurgency concept (COIN) verfolgte das Ziel, eine Aufstandsbewegung von der Bevölkerung zu 
isolieren und die „hearts and minds“ der Bevölkerung zu gewinnen. Mit den Phasen „Shape – Clear – Hold – 
Build“ sollten militärische Kräfte zunächst die Sicherheit herstellen und danach die Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und staatlichen Ordnung den Polizeikräften übergeben, um damit die Voraussetzung für einen langfris-
tigen wirtschaftlichen Aufbau zu schaffen. 
Das Konzept wurde aufgrund der Erfahrungen im Irak-Krieg 2006 federführend durch die amerikanischen Ge-
neräle David H. Petraeus und James F. Amos erarbeitet und als Handbuch zur Aufstandsbekämpfung mit dem 
Titel Field Manual (FM) 3-24 Counterinsurgency herausgegeben, das ab Anfang 2007 im Irak und ab 2009 in 
Afghanistan angewendet wurde. In Deutschland war es zunächst aufgrund seines Titels umstritten, wurde aber 
vor Ort durch die Truppe im Rahmen des „Partnering“ umgesetzt. 
Das Hauptproblem über die Jahre war, dass die Armee nicht in die Offensive kam, da der konventionelle Unter-
bau der ANA durch den ständigen Gefechtseinsatz, hohe Verluste und ebensolche Abwesenheitsraten nur einge-
schränkt einsatzbereit blieb. Die in sieben Korps und eine Hauptstadt-Division gegliederte Nationalarmee 
schaffte es nicht, freigekämpfte Räume zu sichern und zu halten. Spezialkräfte nebst Luftwaffe waren als Feuer-
wehr im ganzen Land unterwegs, die Taliban-Attacken zu zerschlagen, allerdings ohne nachhaltigen Effekt. 
Ein Symbol dafür waren die circa 10.000 ANA-Checkpoints im ganzen Land. Mit zehn bis zwanzig Soldaten 
bemannt, ohne Führung durch einen Offizier vor Ort und logistische Unterstützung waren diese Posten militä-
risch wertlos. 
Das COIN-Konzept muss vom Ende her gedacht und umgesetzt werden. Wenn Klarheit darüber besteht, was und 
wie aufgebaut werden soll, kann daraus abgeleitet werden, wie und mit welchen Kräften Rechtsstaatlichkeit durch 
Polizei und Justiz geschützt werden müssen. Diese Kräfte müssen in ausreichender Zahl ausgebildet, ausgestattet 
und einsatzbereit sein. Das benötigt Zeit.  
Bevor dies nicht erreicht ist, droht die vorangehende militärische Bekämpfung ins Leere zu laufen. Eine ressort-
übergreifende Abstimmung in Deutschland fand nicht statt. Das COIN-Konzept mit seinem Übergang von mili-
tärischen (clear) zu polizeilichen Aufgaben (hold) bedarf eines vorausschauenden Verständnisses der notwendi-
gen Kräfte und Mittel.  
Als der deutsche Kommandeur des Regional Command North (RC-N) 2009 eine Ausbildungsoffensive zur Stär-
kung der äußerst schwachen Polizei in der Provinz Kunduz empfahl, wurde dieser realitätstüchtige Vorschlag im 
politischen Berlin zurückgewiesen. In der Folge verpuffte der durch die Streitkräfte erzielte Erfolg (clear), da 
nicht ausreichend Kräfte zur flächendeckenden Sicherung (hold) der Provinz zur Verfügung standen. 
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Abgesehen von diesen Fehlern bei der Umsetzung war das COIN-Konzept bereits im Ausgangspunkt kein ge-
eigneter Ansatz für Afghanistan. Die Grundannahme der Legitimität der unterstützten Regierung entsprach nicht 
der Realität.260 Ferner ignoriert COIN die Bedeutung von Faktoren wie sozialer Identität und religiöser Grup-
penidentitäten, indem es unterstellt, dass die „hearts and minds“ allein durch gute Regierungsarbeit und Sicher-
heit gewonnen werden können.261 
Vorbehalte gegen die COIN-Strategie wurden teilweise auch von NGO-Seite vorgebracht. Der Verband Entwick-
lungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) etwa befürchtete eine Unterordnung von Ent-
wicklungszusammenarbeit und Aufbauhilfe in Afghanistan262 für Ziele der militärischen Aufstandsbekämpfung 
(vgl. Abschnitt 4.2.5.3.3.3).263 

4.1.3.3.2 Aufgabe der Bundeswehr 
Die Bundeswehr war in der Anfangsphase zunächst in Kabul eingesetzt und hat hier in der Ausbildung unter-
stützt. Der deutsche Beitrag zum Aufbau der ANDSF begann mit gemeinsamen Patrouillen von deutschen Sol-
daten mit afghanischen Polizisten und deren sechstägiger Kurzausbildung sowie einem mobilen Training Team 
der Bundeswehr als Ausbildungshilfe für die ANA (Fernmelde, Kfz, medizinische Ausbildung). Ein Konzept zur 
verstärkten Ausbildungshilfe war in Arbeit. 
Die Bundeswehr hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in ihrem Verantwortungsraum die Vorgaben der ISAF 
bzw. der Vereinigten Staaten unterstützt: mit der ANA-Logistikschule in Kabul und der Pionierschule in Mazar-
e Sharif. 
In Kabul unterstützte die Bundeswehr zusammen mit Frankreich die Erweiterung der Schule für Kraftfahrer und 
Mechaniker zu einer Logistikschule. Deutschland hatte mit seiner German Armed Forces Technical Advisory 
Group (GAFTAG) die Federführung. Im Juli 2009 begann die neue Schule mit der Ausbildung von Fachpersonal. 
In Mazar-e Sharif baute die Bundeswehr die Pionierschule der ANA auf, sowohl mit Ausbildern als auch mit 
dem Bau der Infrastruktur. 
Mit beiden Schulen förderte die Bundeswehr dringend notwendige, eigenständige Fähigkeiten der ANA und da-
mit Nachhaltigkeit in einem zentralen Bereich. 
Nach der Ausweitung von ISAF in die Fläche war die Bundeswehr mit Schwerpunkt ausschließlich in den neun 
nördlichen Provinzen eingesetzt; unter der Führung des RC North ab dem 1. Juni 2006 und ab dem 1. August 
2014 des Train Advise Assist Command (TAAC) North/Resolute Support Mission (RSM). Damit übernahm 
Deutschland als sogenannte lead nation die Verantwortung für die neun Provinzen im Norden Afghanistans, mit 
einer Fläche von 162.000 Quadratkilometern. 
2006 wurde das international abgestimmte Konzept der „Operational Mentoring and Liaison Teams“ entwickelt, 
die die ANA auf den Ebenen Zug, Kompanie, Bataillon und Brigade ausbilden und danach im Rahmen von 
Operationen begleiten und beraten sollten. Die Bundeswehr übernahm die Verantwortung für die Aufstellung 
von OMLTs in der Nordregion und stellte ihr erstes OMLT im August 2006 in Kunduz in Dienst. 
Die sich sukzessive verschärfende Bedrohungslage wurde in Deutschland in Politik und Öffentlichkeit nur unzu-
reichend zur Kenntnis genommen. Erst nach der deutlichen Zunahme an komplexen Angriffen und intensiven 
Feuergefechten wurden die Verhaltensregeln (Rules of Engagement) 2009 für das deutsche Kontingent geändert 
und der zunehmenden letalen Bedrohung Rechnung getragen. 
Im August 2010 wurde der QRF-Verband (Quick Reaction Force) im Norden aufgelöst und in zwei Ausbildungs- 
und Schutzbataillone (ASB) überführt, jeweils eines in Kunduz und eines in Mazar-e Sharif, wobei jedes Batail-
lon aus etwa 1.200 deutschen Soldatinnen und Soldaten bestand. Diese Bataillone gingen zusammen mit den 
afghanischen Truppen in den Einsatz und blieben in bestimmten Schwerpunktgebieten über Wochen zusammen 
mit ihren afghanischen Kameraden vor Ort (Partnering-Konzept).  
Eine wesentliche Rolle spielte auch hier die Luftnahunterstützung, deren Wirkmittel unter anderem durch die 
USA, Großbritannien und Frankreich bereitgestellt wurden. 

 
260  Vgl. Rudolf (2011), S. 11. 
261  Vgl. Fitzsimmons (2008), S. 1; Rudolf (2011), S. 8 und 15. 
262  Vgl. Rudolf (2011), S. 15. 
263  Vgl. VENRO-Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (2009). 
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Der Einsatz der Bundeswehr erfolgte im Rahmen der NATO. Das deutsche Engagement wurde auf den jeweiligen 
Ebenen abgestimmt und in nationale Befehlsgebung umgesetzt. Die für die deutschen Streitkräfte verbindlichen 
Verhaltensregeln (Rules of Engagement) wurden national erarbeitet und umgesetzt. Sie legten fest, wie in wel-
chen Situationen zu handeln war. Eine Anpassung der Einsatzregeln erfolgte im Bedarfsfall, allerdings oft zeit-
verzögert und erst auf Druck aus dem Einsatz. Die Regeln für den Einsatz militärischer Gewalt etwa waren für 
die Bundeswehr in Afghanistan zunächst restriktiv ausgelegt. Diese wurden erst 2009 der realen Entwicklung der 
Bedrohungslage angepasst.  
Das Partnering-Konzept ist elementar gewesen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Es erfordert 
aber eine erhöhte Risikobereitschaft der eigenen Truppe und Führung. Nach der Schließung der PRTs und mit 
dem Wechsel von ISAF zu RSM beschränkte sich die Ausbildung im deutschen Verantwortungsraum ausschließ-
lich auf das Hauptquartier des 209. ANA-Korps, die Hauptquartiere der ANP und ABP und die Pionierschule in 
Mazar-e Sharif. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde zunächst sporadisch, dann auch permanent das Hauptquartier 
des 217. ANA-Korps in Kunduz begleitet, zu dem die Ausbilder ausschließlich mit dem Hubschrauber transpor-
tiert wurden. 
Es ist unerlässlich, den Erfolg der Ausbildung begleitend beobachten und bewerten zu können. Der Rückzug aus 
der Fläche darf daher erst dann erfolgen, wenn die Sicherheitsverantwortung verlässlich durch die lokalen Si-
cherheitskräfte übernommen werden kann. Das war 2012 und in den Folgejahren in Afghanistan nicht der Fall. 
Wie die jeweilige Beratung der höheren Hauptquartiere, das sogenannte Mentoring, durch die afghanischen Si-
cherheitskräfte im nachgeordneten Bereich umgesetzt wurde, konnte nicht mehr überprüft werden. Das Gefühl 
für die Sicherheitslage schwand schlagartig. Der Aufwuchs und der Einfluss der Taliban wuchsen und bereiteten 
damit den Boden für die rasche Eroberung aller Provinzen im Frühsommer 2021. 

4.1.3.3.3 Exkurs – Ausbildung und Vorbereitung der Bundeswehrsoldat/-innen 
Die Soldatinnen und Soldaten, die im Januar 2002 in Kabul eintrafen, waren nur begrenzt auf ihre Aufgaben 
vorbereitet. Von der politischen Entscheidung der Entsendung bis zum Abflug vergingen nur wenige Tage. 
Mit jedem folgenden Kontingent wurde die Truppe besser vorbereitet. Die Ausbildung folgte einem mehrstufigen 
Konzept: Erwerb der notwendigen Einzelqualifikationen, einschließlich Landeskunde, und Ausbildung im Ver-
band unter Berücksichtigung der parallel durch das Vorgängerkontingent erworbenen Erfahrungen vor Ort. Die 
Vorbereitung dauerte bis zu einem Jahr und beinhaltete immer auch sogenannte Führerreisen nach Afghanistan, 
um die Erfahrungen der Vorgänger/-innen in die Ausbildung einfließen zu lassen. 
Die Herausforderung war das frühzeitige Zusammenführen der Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, da sich 
die Kontingente aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Verbänden teilstreitkraftübergreifend zusammensetz-
ten. 
Die Ausbildung des eigenen Personals muss – wo immer möglich – ressortübergreifend erfolgen. Eine Schlüs-
selrolle in der Vorbereitung und Durchführung vor Ort kommt den Interkulturellen Einsatzberater/-innen zu.  
Ab 2010 erfolgte die abschließende Ausbildung der Stäbe des Regionalkommandos Nord und der Provincial 
Reconstruction Teams unter Leitung des Joint Force Training Centre (JFTC) im polnischen Bydgoszcz, unter 
Beteiligung der anderen Nationen und wann immer möglich auch den Vertreterinnen und Vertretern der anderen 
Ressorts. Stets waren dabei auch afghanische Sicherheitskräfte in Bydgoszcz integriert. 

4.1.3.3.4 Korruption und ANDSF 
Die von Präsident Karsai und ab 2014 von Präsident Ghani eingesetzten Gouverneure und Polizeikommandeure 
waren oft ihre Vertrauenspersonen, die nicht vorrangig auf Grund ihrer Qualifikation eingesetzt wurden. Sie 
waren in Teilen korrupt, ineffektiv und handelten willkürlich, auch zum Vorteil ihrer eigenen Familien und ge-
nossen wenig Unterstützung in der lokalen Bevölkerung. 
Erheblich zur exzessiven Korruption beigetragen hat die zeitweilig regelrechte Flutung des Landes mit Wieder-
aufbaugeldern – weit über alle Absorptionsfähigkeiten und konkreten Bedarfe hinaus.264 

 
264  Vgl. Whitlock (2021), Kap. 13, 15. 
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Die Legitimität der ANDSF basierte auf der Legitimität der Regierung, dementsprechend sowohl auf politischer 
Anerkennung der Bevölkerung als auch auf der Effektivität des Regierungshandelns. Dazu zählt auch die Fähig-
keit, das Gewaltmonopol umzusetzen, u. a. dadurch, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleis-
tet wird. Die Legitimität der afghanischen Regierung hat immer wieder an einem Mangel an strukturellen Kapa-
zitäten, besonders auf regionaler und lokaler Ebene, gelitten. Dies ließ Raum für lokale Akteure, ihre eigene 
Macht aufzubauen, die genutzt wurde, um Netzwerke zu knüpfen und Institutionen in ihrem Sinne und ohne 
Rücksicht auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu gestalten.265 
Das Fehlen stabiler staatlicher Strukturen und eines gefestigten politischen Zentrums ist ursächlich für das Schei-
tern von externen Versuchen, funktionsfähige Streitkräfte in anderen Staaten aufzubauen. Je weniger stabil das 
politische Zentrum eines Staates ist, desto weniger erfolgversprechend ist die Unterstützung externer Akteure, 
seine Sicherheitskräfte zu ertüchtigen. Umgekehrt gilt, je stabiler das Zentrum, desto aussichtsreicher der Aufbau 
der Sicherheitskräfte.266 
Die Einflussnahme von afghanischen Politiker/-innen, hohen Regierungsbeamtinnen und -beamten und anderen 
machtvollen Akteuren wie Warlords bei Fragen von Beförderungen innerhalb der Streitkräfte untergrub die pro-
fessionelle Effektivität von Armee und Polizei sowie die Moral und die Motivation der Sicherheitskräfte, zu 
kämpfen. Sie verfügten weder über polizeiliche Erfahrungen noch über eine entsprechende Ausbildung und han-
delten nach eigenem „Recht“.267 Dies förderte die Korruption. Regelmäßig erlangten für den jeweiligen Posten 
unzureichend geeignete Offiziere und Kommandeure Posten, die dem Erhalt von persönlichen politischen Macht-
strukturen dienen sollten. Sie verfolgten eigene Interessen und stellten strategisch notwendige Entscheidungen 
für einen erfolgreichen Kampf gegen die Taliban hinten an.  
Korruption, mangelnde öffentliche Verwaltungsstrukturen und Instrumentalisierung der ANP zum Erhalt von 
lokalen Machtstrukturen haben einen effektiven Einsatz der Polizeikräfte vor Ort erschwert.268 
Die alle Bereiche und Ebenen umfassende Korruption war von Beginn an bekannt, wurde toleriert und seitens 
der westlichen Staatengemeinschaft nicht konsequent und nachhaltig bekämpft, zum Teil sogar unbeabsichtigt 
befördert. Das hat das Ansehen der westlichen Akteure in Afghanistan nachhaltig beschädigt. 
Korruptionsbekämpfung muss Teil der umfassenden strukturellen Stärkung der nationalen Sicherheitskräfte sein. 
Das erfordert einen gesamtstaatlichen Ansatz, da endemische Korruption jegliche Reputation von Legislative 
und Exekutive untergräbt. 

4.1.3.4 Bewertungen und Lehren 
• Unterhalb der abstrakten Mandatsziele muss das zu erreichende Ziel möglichst schnell ressortgemeinsam 

festgelegt werden, basierend auf einem fundierten Kontext- und Konfliktverständnis. Das bedingt ein ein-
heitliches, ressortübergreifendes nationales Ziel. Was will Deutschland unter Beachtung der afghanischen 
Eigenverantwortung und in internationaler Abstimmung erreichen, was sind deutsche Interessen? 

• Daraus abgeleitet sind die Schritte festzulegen, wie dieses Ziel zu erreichen ist: mit einem Zeitplan und mit 
definierten Zwischenzielen, die regelmäßig und ehrlich zu evaluieren sind. Darin sind auch die Verantwort-
lichkeiten der Ressorts festzulegen und gemeinsam abzustimmen. 

• Zielsetzungen können nur dann effektiv sein, wenn sie sich den sicherheitspolitischen und kulturellen Ge-
gebenheiten anpassen. Regelmäßige Evaluierung der Ziele im Hinblick auf Dynamiken von laufenden Kon-
flikten muss Teil der strategischen Planung sein. Die Zielsetzung braucht entsprechende Flexibilität.  

• Eine effektive internationale Zusammenarbeit, wie sie in der afghanischen Sicherheitssektorreform forciert 
wurde, muss auf einem gemeinsamen Verständnis von Sicherheit und Standards, afghanischer Führung des 
Prozesses, ausreichend Ressourcen für den Aufbau der Sicherheitsstrukturen, inklusive ziviler Kapazitäten, 
und einer regionalen Herangehensweise beruhen, die kontextspezifische Bedürfnisse und Gegebenheiten 
mitdenkt. 

• Der Aufbau afghanischer Sicherheitskräfte startete ohne vorhandene Streitkräftestrukturen. Nahezu von Be-
ginn an standen die afghanischen Kräfte im Kampf; unter andauernder Führung der USA mit ihren Einsatz-

 
265  Vgl. Jalali (2016), S. 8. 
266  Vgl. Münch (2022), S. 3. 
267  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2010a), S. 7. 
268  Vgl. Schroeder und u.a. (2022). 
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grundsätzen, Strukturen und Waffensystemen, die nicht am afghanischen Bedarf orientiert waren. Wesent-
liche Aufgabe wäre gewesen, den strukturellen Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte so zu begleiten, 
dass er den zivilgesellschaftlichen Prozess selbsttragend abgesichert, geschützt und konsolidiert hätte. Ein 
selbsttragender Prozess im Sinne von Afghan Ownership wurde somit beim Streitkräfteaufbau vernachläs-
sigt. 

• Nationale Interessen werden immer die Gestaltung eines internationalen Einsatzes beeinflussen. Es ist des-
halb im deutschen Interesse, sich in den Gremien internationaler Organisationen, wie der VN, der NATO 
und der EU, einzubringen. Um nationale Alleingänge zu vermeiden, muss daher explizit eine gemeinsame 
Zielsetzung basierend auf nationaler Eigenverantwortung aufgebaut werden. 

• Die Weisungen für den Einsatz in Afghanistan erfolgten parallel in den jeweiligen deutschen Ressorts und 
waren nicht abgestimmt. Es fehlte verbindliche ressortübergreifende Koordination, um über die gemeinsa-
men Ziele zu entscheiden und die daraus abgeleiteten Maßnahmen einvernehmlich umzusetzen. Für zukünf-
tige Einsätze ist dies verbindlich zu regeln. 

• Der Aufbau fremder Streitkräfte bedarf Zeit, eine tragfähige Einsatzmotivation der aufzubauenden Sicher-
heitskräfte und gesellschaftlichen Rückhalt. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten und Polizistinnen und 
Polizisten haben im Rahmen ihres Auftrages unter hohem Einsatz und teilweise mit erheblichen Einsatzri-
siken wichtige Beiträge zur Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte geleistet, dafür verdienen sie Aner-
kennung und Wertschätzung von Politik und Gesellschaft, deren Interessen sie in Afghanistan vertreten 
haben. Das übergreifende Ziel, eine legitime und effiziente Armee und Polizei aufzubauen, wurde aber nicht 
erreicht. Streitkräfteaufbau, Ausrüstung und Ausbildung brauchen einen langfristigen Plan mit definierten 
Zwischenzielen, die ständig evaluiert werden müssen. Allein die erreichten Ziele dürfen die Grundlage für 
weiterführende Entscheidungen bilden; im Sprachgebrauch der NATO als nicht „time based“, sondern 
„condition based“. 

• Die Ausbildung des eigenen Personals muss – wo immer möglich – ressortübergreifend erfolgen. Eine 
Schlüsselrolle in der Vorbereitung und Durchführung vor Ort kommt den Interkulturellen Einsatzberater/-
innen zu.  

• Die Bedeutung von Polizistinnen für das Vertrauen in den Staat und die Sicherheit aller Menschen muss im 
Aufbau von polizeilichen Strukturen mitgedacht werden. Afghanistan hatte und hat noch immer weltweit 
eine der höchsten Raten von Gewalt gegen Frauen. Gleichzeitig wird sie in der Gesellschaft als Tabu gese-
hen. Soziale Normen hindern afghanische Frauen oft daran, Polizisten in Notfällen zu kontaktieren und 
Gewalttaten gegen sie zu berichten. Mehr Polizistinnen bedeuten mehr Möglichkeiten für Frauen, sich gegen 
diese Gewalt zu schützen und einen besseren Zugang zum Recht zu erhalten. 

• Eine funktionierende Polizei hat eine entscheidende Bedeutung und Verantwortung für die nachhaltige Sta-
bilisierung eines Landes wie Afghanistan nach 2001. Bei den jährlich wiederkehrenden Mandatsberatungen 
für den Einsatz der Bundeswehr wurde die Polizeikomponente fast nie thematisiert. 

• Die polizeiliche Komponente als Teil des Vernetzten Ansatzes muss wie auch die diplomatische, militäri-
sche und entwicklungspolitische im Rahmen der parlamentarischen Begleitung und Kontrolle regelmäßig 
mitbetrachtet werden. 

• Das COIN-Konzept muss, wenn es sich für den Einsatz eignet, vom Ende hergedacht und umgesetzt werden. 
Wenn Klarheit darüber besteht, was und wie aufgebaut werden soll, kann daraus abgeleitet werden, wie und 
mit welchen Kräften Rechtsstaatlichkeit durch Polizei und Justiz geschützt werden müssen. Diese Kräfte 
müssen in ausreichender Zahl ausgebildet, ausgestattet und einsatzbereit sein. Das benötigt Zeit. Bevor dies 
nicht erreicht ist, droht die vorangehende militärische Bekämpfung ins Leere zu laufen. 

• Das Fehlen stabiler staatlicher Strukturen, eines gefestigten politischen Zentrums, ist ursächlich für das 
Scheitern von externen Versuchen, funktionsfähige Streitkräfte in anderen Staaten aufzubauen. Je weniger 
stabil das politische Zentrum eines Staates ist, umso weniger erfolgversprechend ist die Unterstützung Ex-
terner, seine Sicherheitskräfte zu ertüchtigen. Umgekehrt gilt, je stabiler das Zentrum, desto aussichtsreicher 
der Aufbau der Sicherheitskräfte. 

• Von Beginn an waren Korruption, mangelnde öffentliche Verwaltungsstrukturen und Instrumentalisierung 
der nationalen Sicherheitskräfte zum Erhalt von lokalen Machtstrukturen bekannt. Sie wurden toleriert und 
seitens der westlichen Staatengemeinschaft nicht stringent bekämpft. Das hat das Ansehen der westlichen 
Akteure in Afghanistan nachhaltig beschädigt. 
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• Korruptionsbekämpfung muss Teil der umfassenden strukturellen Stärkung der aufzubauenden Sicherheits-

kräfte sein. Das erfordert einen gesamtstaatlichen Ansatz, da endemische Korruption jegliche Reputation 
von Legislative und Exekutive untergräbt. 

• Der Aufbau staatlicher Sicherheitsstrukturen in Afghanistan erforderte Zeit und Vertrauen, sowohl in Kabul 
als auch in der Bevölkerung im gesamten Land. Diese Zeit hat gefehlt, da sowohl die Erfordernisse unter-
schätzt als auch in der Umsetzung Entscheidungen ohne Einbindung der afghanischen Regierung und vor 
allem der Bevölkerung getroffen wurden. Der Aufbau der PRTs und die Durchführung des FDDP sind zwei 
Beispiele, die vielversprechend und im Konsens mit den lokalen Führungsstrukturen und mit Billigung der 
Bevölkerung in den Provinzen umgesetzt, aber auf der Grundlage jeweils nicht-afghanischer Entscheidun-
gen eingestellt wurden. Sie sind Beispiele dafür, wie Vertrauen bei den afghanischen Partnern verloren ge-
gangen ist. Zusagen und die damit verbundene Umsetzung müssen zukünftig immer vom Ende gedacht 
werden. Erwartungen dürfen nur geweckt werden, wenn wir auch bereit sind, sie zu erfüllen bzw. zu reali-
sieren. 

4.1.4 Afghanistaneinsatz und Parlamentsbeteiligung 

4.1.4.1 Verfahren der Parlamentsbeteiligung 
Mit seinem Urteil vom 12. Juli 1994 bekräftigte das Bundesverfassungsgericht den Charakter der Bundeswehr 
als „Parlamentsarmee“, der im Grundgesetz mit der besonderen Stellung des Verteidigungsausschusses und 
der/dem Wehrbeauftragten als Hilfsorgan des Parlaments angelegt ist. Demnach kann sich Deutschland gemäß 
Artikel 24, Absatz 2, des Grundgesetzes Systemen kollektiver Sicherheit anschließen und sich daraus ergebende 
Pflichten wie militärische Einsätze „out of area“, d. h. außerhalb der eigenen Landes- und Bündnisgrenzen, 
übernehmen. Seit der rechtlichen Klarstellung bedürfen Einsätze bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb 
des Bündnisgebietes der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages. Mit dem Parlamentsbeteili-
gungsgesetz vom 18. März 2005 wurde das Verfahren der Parlamentsbeteiligung konkretisiert.269 Ein Einsatz 
bewaffneter Streitkräfte liegt gemäß Paragraph 2 Absatz 1 des Gesetzes vor, wenn Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind oder dies zu erwarten ist. Humanitäre Hilfseinsätze 
gehören in der Regel nicht dazu. Der Antrag der Bundesregierung an den Bundestag muss gemäß Gesetz den 
Einsatzauftrag, das Einsatzgebiet, die rechtlichen Grundlagen, die Höchstzahl der einzusetzenden Soldat/-innen 
und die Fähigkeiten der einzusetzenden Streitkräfte, die geplante Dauer, die voraussichtlichen Kosten und die 
Finanzierung beinhalten. Der Bundestag kann den Antrag nicht verändern. Er kann ihm nur zustimmen oder ihn 
ablehnen – und ihn darüber hinaus durch politische Beschlüsse flankieren. 
Über Mandate stimmt der Deutsche Bundestag immer namentlich ab, so dass das individuelle Abstimmungsver-
halten aller Abgeordneten öffentlich dokumentiert wird. 
Der Deutsche Bundestag hat als Mitauftraggeber bei Auslandseinsätzen ein so weitreichendes Mitbestimmungs-
recht wie kaum ein anderes Parlament. 

4.1.4.2 Erste Mandatsbeschlüsse (OEF und ISAF) und Folgemission Resolute Support 
Die politische Willensbildung zur Beteiligung an einem multinationalen Kriseneinsatz findet zwischenstaatlich 
im komplexen Mehrebenensystem von VN, NATO und EU und in Deutschland durch Abstimmungen innerhalb 
der Bundesregierung und im parlamentarischen Beratungsprozess statt. Die öffentliche Meinung hat ebenfalls 
Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung zu Auslandseinsätzen.  
Die Absicht der Bundesregierung zu einer deutschen Beteiligung an der Anti-Terror-Operation Enduring Free-
dom (OEF) mit einem Teilkontingent für Afghanistan stellte die Parlamentsbeteiligung vor besondere Heraus-
forderungen: Angesichts der Einschätzung einer weiter unberechenbaren Terrorgefahr und der bekundeten Soli-
darität gegenüber den USA war der Handlungsdruck enorm. Zugleich waren Einschätzungen zur Lage und zu 
Handlungsmöglichkeiten in dem riesigen Einsatzraum höchst unübersichtlich, ja in großen Teilen unbekannt. 
Unterrichtungen durch die Bundesregierung und eigenständige Beratungsgespräche der Fraktionen ermöglichten 
einen groben Überblick, änderten aber grundsätzlich wenig an der Ungewissheit, in die das Bundeswehrkontinent 
entsandt werden sollte. Der geplante Afghanistan-Einsatz war in den Medien, insbesondere unter Anhängern der 

 
269  Vgl. Deutscher Bundestag (2005). 
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Koalitionsparteien, sehr umstritten. Wenige Monate vor den Listenaufstellungen zur nächsten Bundestagswahl 
standen etliche Abgeordnete unter erheblichem Druck.270 
Bei den parlamentarischen Beratungen standen Legitimität und Einhegung militärischer Gewalt im Vordergrund, 
weniger die Fragen nach einer möglichst genauen Lage- und Bedrohungsanalyse und Wirkungsorientierung. Die 
Mandatsentscheidung des Bundestages zu OEF war mit 336 zu 326 Stimmen so knapp wie keine andere Manda-
tierung bis heute. Ein Bruch der rot-grünen Koalition konnte nur knapp verhindert werden. Die Koalition über-
wand die durch die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers selbst geschaffene Hürde der „eigenen Mehrheit“ aus 
mehreren Gründen: In Afghanistan brach das Taliban-System schneller als erwartet zusammen. Ein flankierender 
Entschließungsantrag der rot-grünen Koalition zu einer umfassenden Terrorismusbekämpfung und eine Proto-
kollerklärung von Außenminister Fischer zur Einhegung des Einsatzgebietes signalisierten Distanz gegenüber 
einem von Teilen des Parlaments befürchteten entgrenzten militärischen „War on Terror“. Ohne den Druck der 
Vertrauensfrage des Kanzlers hätte es aller Wahrscheinlichkeit nach keine Koalitionsmehrheit für den OEF-An-
trag gegeben.271 Stimmen aus Union und FDP, die den Einsatz inhaltlich mittrugen, hätten das aber mehr als 
ausgleichen können. 
Insgesamt gaben 94 Abgeordnete persönliche Erklärungen zur Abstimmung ab, davon 67 der SPD, 22 der Grünen 
und vier der Union – ein Zeichen, wie strittig die Entscheidung unter Abgeordneten der Koalitionsfraktionen 
war.272 
Anders verlief die Beschlussfassung zur deutschen Beteiligung an der VN-mandatierten ISAF-Truppe, die gemäß 
Petersberger Vereinbarung nach dem Sturz der Taliban den Aufbau „dauerhafter staatlicher Institutionen“273 ab-
sichern sollte: 536 Abgeordnete stimmten dem ISAF-Mandat zu, 35 votierten dagegen, acht Abgeordnete ent-
hielten sich. Die parlamentarischen Beratungen verliefen binnen zwei Tagen wenig kontrovers und mit relativ 
wenig Beratungsaufwand. Bundeskanzler wie Außenminister betonten, dass es sich „um ein von den Aufgaben 
her, vom Einsatzort her und von der Zeit her begrenztes Mandat“ 274 handele. Aus den Lehren bisheriger Einsätze 
abgeleitete Empfehlungen des deutschen Peacekeeping-Experten Winrich Kühne für den „zweifellos bisher 
größten und schwierigsten“275 Friedenseinsatz fanden dabei erkennbar keine Beachtung. 
13 Jahre nach Start des deutschen Afghanistan-Einsatzes votierte der Bundestag am 18. Dezember 2014 mit 472 
Stimmen für die deutsche Beteiligung an der NATO-geführten Beratungsmission Resolute Support bei 102 Ge-
genstimmen und 18 Enthaltungen. Viele Einsatzerfahrene hatten im Vorfeld vor einem terminfixierten, nicht an 
Übernahmefähigkeit orientierten ISAF-Abzug gewarnt, der von den Taliban nur noch abgewartet werden musste. 
Die gewachsene Afghanistan-Müdigkeit im Bundestag war unübersehbar – und angesichts der Entwicklungen 
des Afghanistan-Einsatzes und konkurrierender neuerer Krisen erklärbar. In den Medien fand die Debatte kaum 
noch Widerhall. Im Bundestag setzte sich eine Neigung zum weniger genauen Hinsehen fort: Ignoriert wurde, 
dass es im ISAF-Abzugsjahr so viele Zivilopfer und mit mehr als 5.000 gefallenen Polizisten und Soldaten so 
viele gefallene Einsatzkräfte gab wie nie seit 2002. In der Südprovinz Helmand waren es zwischen Juni und 
November 2014 allein 1.300 Tote. Ungeprüft blieb die Frage, ob die in Aussicht genommenen rund 100 Militär-
berater für die Spitzenebene der ANA in der ganzen Nordregion ohne jedes Partnering überhaupt Sinn machten 
oder nur Symbolpolitik waren.276 

4.1.4.3 Parlamentarische Begleitung und Kontrolle der Einsätze 
Die Parlamentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen endet nicht mit der Mandatsentscheidung, sondern setzt sich 
in der Begleitung und laufenden Kontrolle eines Einsatzes und mit weiteren Entscheidungen über die Verlänge-
rung und Veränderung von Mandaten fort. 

 
270  Vgl. Nachtwei (2011b). 
271  Vgl. Fried (2011), S. 6. 
272  Vgl. Deutscher Bundestag (2001d), S. 19891, 19898 ff. 
273  Petersberger Konferenz (2001), S. 1.  
274  Deutscher Bundestag (2001f), S. 20823. 
275  Kühne (2001), S. 1. 
276  Vgl. Nachtwei (2011d). 
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4.1.4.3.1 Unterrichtungen durch die Bundesregierung 
Unterrichtungen durch die Bundesregierung sind Voraussetzung parlamentarischer Einsatzkontrolle: diese er-
folgt seit 1991 schriftlich in den wöchentlichen „Unterrichtungen des Parlaments“ zu allen Einsätzen, mündlich 
und umfangreich im Verteidigungsausschuss, weniger häufig und umfassend im federführenden Auswärtigen 
Ausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, selten im Innenausschuss. 
Insbesondere die Oppositionsfraktionen nutzten rege das Instrument der Großen und Kleinen Anfragen, um von 
der Bundesregierung vertiefende Informationen zu erhalten. Im Bereich Staats- und Regierungsaufbau zum Bei-
spiel stellten Fraktionen des Bundestages zu den Themen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in Afghanistan 
drei Kleine Anfragen im Jahr 2008 und eine weitere 2010. Große Anfragen beschränkten sich auf den Wieder-
aufbau insgesamt (2007) und die deutsche Unterstützung für den Polizeiaufbau in Afghanistan (2010). Diese 
umfangreichen regierungsoffiziellen Unterrichtungen waren nach Einschätzung von Parlamentariern nützlich, 
für ein umfassendes und realistisches Lagebild aber nicht hinreichend.277 Ein Teil der Abgeordneten bewertete 
die häufigen Einstufungen von Regierungsberichten und -dokumenten als zu weitgehend und hinderlich bei der 
Herstellung von Transparenz. Zur Sicherheitslage wurde nur ereignisbezogen mit dem Fokus auf den deutschen 
Verantwortungsbereich informiert, landesweite Schwerpunkte und Trends wurden im ersten Einsatzjahrzehnt 
nicht berichtet. Mit dem Kriterium „sicherheitsrelevante Vorfälle“ wie Feuerwechsel/Gefechte, Sprengstoffan-
schläge und indirekter Beschuss wurde in erster Linie die Sicherheitslage der eigenen Kräfte dargestellt, nicht 
aber das „sichere Umfeld“, das zu fördern der Kernauftrag von ISAF war. Ein realistisches Lagebild stand den 
Abgeordneten über weite Strecken nicht zur Verfügung.278 Über die Geheimeinsätze des KSK bei OEF und ISAF 
wurden die Obleute von Auswärtigem und Verteidigungsausschuss regelmäßig nachträglich unterrichtet. Von 
einer parlamentarischen Kontrolle war das aber weit entfernt. 

4.1.4.3.2 Eigenrecherche 
Es lag in der Hand der Fraktionen und einzelner Abgeordneter, die offiziellen Informationen zu vertiefen, zu 
verifizieren und zu hinterfragen. Das konnte außer durch Befragungen in den Ausschüssen und parlamentarische 
Anfragen durch eigenständige Recherchen, Nutzung von Netzwerken, Beratungen mit Fachexpertinnen und 
Fachexperten, Gespräche mit Einsatzrückkehrer/-innen und Besuche in Afghanistan geschehen. 
Abgeordnetenbesuche, des Öfteren auch in einer Ministerdelegation, waren wichtig, um den Einsatzrealitäten 
näher zu kommen. Besuche im Einsatzgebiet konnten einen erheblichen Erkenntnisgewinn bringen, wenn das 
Besuchs- und Gesprächsprogramm vielseitig war, wenn die Einsatzkräfte Klartext sprachen und die Besucherin-
nen und Besucher gut vorbereitet und interessiert waren, hinhörten und fragten. Bei Begegnungen mit militäri-
schen und zivilen Einsatzkräften wie auch zivilgesellschaftlichen Afghaninnen und Afghanen entstand Respekt 
für diese unter widrigen Umständen besonders engagierten Menschen. Abgeordnetenbesuche wurden dann frag-
würdig, wenn mittels reibungsloser Besuchsorganisation Fortschritt nur vorgespielt wurde279, wenn Besucher/-
innen nur ihre Meinungen bestätigt sehen wollten oder meinten, mit ihrer Kurzvisite einen Überblick über die 
Gesamtlage gewonnen zu haben. Wenn Abgeordnete einen Kommandeur aufforderten, zu erklären, warum deut-
sche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan seien, weckte das Zweifel an der Haltung parlamentarischer Auf-
traggeber.280 Defizit dieser Besuche war zudem, dass sie fast nur dem Bundeswehrkontingent, weniger der Ent-
wicklungszusammenarbeit und selten den Polizeiberatern galten, dass afghanische Gesprächspartner/-innen 
meist aus Reformkreisen, nicht aus der Landbevölkerung kamen und dass man mit der Verschärfung der Sicher-
heitslage nicht mehr aus den Feldlagern herauskam. Wo Schulen und Entwicklungsprojekte besucht wurden, 
ergaben sich immer wieder ermutigende Begegnungen und Einblicke. Da aber ein über Projekte und Programme 
hinausgehendes ziviles Lagebild zum Beispiel für eine ganze Provinz fehlte, war nicht zu erkennen, ob die Ein-
zelprojekte Tropfen auf den heißen Stein oder Teil eines „kühlenden Wasserstrahls“ waren. Während die Obleute 
der Fraktionen im Verteidigungsausschuss im ersten Jahrzehnt durchschnittlich einmal im Jahr das Einsatzgebiet 
der Bundeswehr besuchten,281 hatte es bis Ende 2008 von Seiten des Innenausschusses noch keinen Besuch in 
Afghanistan gegeben. Eine Delegation des Entwicklungsausschusses besuchte 2010 erstmalig das Land. 

 
277  Vgl. Aussagen von Abgeordneten der Koalition und Oppositionen: von Krause (2011), S. 186 ff. 
278  Vgl. Nachtwei (2009); Zusammenfassungen der UNAMA-Zivilopferberichte (mit Ergänzungen von SIGAR u. a.), in: Nachtwei 

(2019a). 
279  Vgl. Reinhold Robbe: Bei angekündigten Besuchen habe man „stets ein geschöntes und von A bis Z inszeniertes Bild von der Bun-

deswehr dargeboten“ bekommen, in: Robbe (2023), S. 4. 
280  Vgl. Buske (2015), S. 64. 
281  Vgl. Lohse (2008). 
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4.1.4.3.3 Frühwarnungen aus dem Einsatzgebiet 
Anfang 2006 veröffentlichte der Senlis Council eine Studie über die „Rückkehr der Taliban“ in Süd-Afghanis-
tan.282 Mit der ISAF-Süderweiterung waren nun britische, kanadische, niederländische und US-Kontingente mit 
einer breiten Aufstandsbewegung konfrontiert und seitdem mit vielen tausenden Soldatinnen und Soldaten in jah-
relange und opferreiche Aufstandsbekämpfung verwickelt, insbesondere in den Provinzen Helmand und Kanda-
har. 
Seit 2006 erfuhren die Obleute des Verteidigungsausschusses bei Afghanistan-Besuchen in Briefings von den 
beunruhigenden Lageverschärfungen landesweit und auch in der Nordregion. Hier hatten sich seit 2005 die Si-
cherheitsvorfälle vervielfacht, allein im Juni von vier auf 36.283 Im Herbst 2008 berichtete ihnen in Kunduz der 
deutsche PRT-Kommandeur, dass sich die Bedrohungslage in der Provinz seit einem Jahr erheblich verschärft 
habe, dass die Polizei der Provinz um 40 Prozent reduziert worden sei, dass ISAF die Initiative verloren habe 
und mit dem jetzigen Kräfteansatz nicht zurückgewinnen könne.284 In Berlin erhielten die Obleute auf diese 
alarmierenden Berichte von Seiten der Bundesregierung nur abwiegelnde Antworten. Der ehemalige Wehrbe-
auftragte Hellmut Königshaus erinnert sich, dass der Öffentlichkeit und auch den Abgeordneten „die Verschär-
fung der Situation (…) nicht vermittelt“ wurde und die Bundesregierung versuchte, „die Entwicklungen im Ein-
satzgebiet besser darzustellen als sie waren.“285 Der ehemalige Kanzleramts-, Innen- und Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière erklärte zum Widerspruch zwischen Regierungskommunikation und meist geheimen BND-
Berichten zur Sicherheitslage:  

„Bestimmte besorgniserregende Entwicklungen konnte man nicht zum Gegenstand einer öffentli-
chen Berichterstattung machen. Und wenn man für die Fortsetzung des Einsatzes wirbt, dann wird 
man natürlich so beschreiben, dass die Fortsetzung des Einsatzes Sinn macht.“286 

Bei einer US-Spezialoperation gegen mutmaßliche Terroristen wurden am frühen Morgen des 22. März 2009 auf 
dem Grundstück des Bürgermeisters von Imam Shahib, Zentralort des gleichnamigen Distrikts in der Provinz 
Kunduz, vier Personen gefangengenommen und fünf Gehilfen des Bürgermeisters getötet. Das PRT und ISAF 
waren nur kurzfristig über die Landung von Transportmaschinen informiert worden. Von der Operation erfuhr 
man aus der Presse. Fragen von Abgeordneten im Verteidigungsausschuss wurden von der Bundesregierung nach 
etlichen Wochen entlang der offiziellen US-Version beantwortet. Der Vorfall verwies auf das grundsätzliche 
Problem des Nebeneinanders verschiedener militärischer Operationen mit unterschiedlichen Zielen und Operati-
onsweisen, wo deutsche Offiziere des Öfteren von mangelnder Abstimmung berichteten.287 
Im Austausch mit Einsatzkräften erhielten zuständige Parlamentarierinnen und Parlamentarier immer wieder ein 
ungeschminktes Lagebild. Dabei wurde häufig beklagt, dass Berichte aus dem Einsatz auf dem Weg nach oben 
immer wieder abgemildert und schöngeschrieben wurden. So konnten vorauseilender Gehorsam einerseits und 
ein vorherrschender Primat innenpolitischer Interessen andererseits Realitätsverlust und eine Abkoppelung der 
Politik vom Einsatzbedarf befördern.288 
Die erhebliche Verschlechterung der Sicherheitslage seit 2014/15, der Schock der Kunduz-Besetzung im Herbst 
2015, das Aufkommen des afghanischen IS-Ablegers „Provinz Khorasan“ und die Entgrenzung der Terrorkam-
pagnen, die extremen Zahlen an Zivilopfern und gefallenen afghanischen Polizisten und Soldaten, die strategi-
sche Unterlegenheit der afghanischen Sicherheitskräfte – all das wurde laufend von UNAMA, der Afghanistan 
Independent Human Rights Commission, dem Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
(SIGAR), Studien des Center for Strategic and International Studies (CSIS) und anderen detailliert dokumentiert. 
In den parlamentarischen Unterrichtungen der Bundesregierung und in den Debatten im Bundestag zu den Ver-
längerungen von Resolute Support tauchten diese Warnberichte allenfalls am Rande auf.  

 
282  Vgl. Senlis Council (2006). 
283  Vgl. Nachtwei (2006b). 
284  Vgl. Nachtwei (2008). 
285  Königshaus (2023), S. 3. 
286  Enquete-Kommission (2023am), S. 16.  
287  Zu diesem Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

Sachverständigen Reiner Haunreiter vor.  
288  Vgl. Buske (2015), S. 63: „Die Warnungen und Forderungen der Truppe waren bekannt, gemeldet auf den militärischen Meldesträngen 

und artikuliert in der Presse, vertreten gegenüber parlamentarischen Repräsentanten als auch (…) Kontrollorganen wie dem Verteidi-
gungsausschuss. Man hat die Augen verschlossen und gehofft, dass man die Lage irgendwie doch noch in den Griff bekommen könnte. 
(…) Man sprang zu kurz. Anstatt zu klotzen wurde gekleckert. Deutsche Soldaten haben das mit ihrem Leben bezahlt.“  
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4.1.4.3.4 Einsatzkräfte, Ausstattung, Einsatzregeln 
Immer wieder meldeten deutsche ISAF-Kommandeure, dass angesichts einer sich verschärfenden Bedrohungs-
lage und der Größe des Einsatzraumes die Zahl der infanteristischen Kräfte und ihre Bewaffnung nicht ausreich-
ten und die Einsatzregeln zu eng waren.289 Betont wurde auch, dass eine glaubwürdige und wirksame Ausbil-
dungsunterstützung für die ANA mit einem Partnering (Begleitung im Einsatz) einhergehen müsse. Diese For-
derungen aus dem Einsatz wurden lange sowohl von der höheren militärischen und der politischen Führung, aber 
auch von der Mehrheit der Abgeordneten nicht ernst genommen. Kontingentobergrenzen galten vielen als 
Bremse gegen eine schleichende Ausweitung des Einsatzes („mission creep“), schwerere Waffen als unverhält-
nismäßig und als dem Anspruch eines Stabilisierungseinsatzes zuwiderlaufend, Partnering galt als zu riskant. 
Der ehemalige Wehrbeauftragte Hellmut Königshaus wies in Bezug auf den Luftschlag am Kunduz-Fluss darauf 
hin,  

„dass der Kommandeur des PRT Kunduz am 04.09.2009 keine Luftunterstützung hätte anfordern 
müssen, wenn ihm zu diesem Zeitpunkt die erforderlichen Waffensysteme zur Verfügung gestan-
den hätten.“290 

Zur Wende in der Einsatzpolitik kam es erst mit dem Strategiewechsel von ISAF zur counterinsurgency und der 
Lagezuspitzung in Kunduz im Sommer 2009, die ein deutsches Scheitern in dieser Provinz näher rücken ließ. 

4.1.4.3.5 Ressortübergreifende Wahrnehmung und Kooperation 
Im Einsatzumfeld Afghanistan wurde spätestens mit der ISAF-Ausweitung und der Etablierung von PRTs deut-
lich, dass die verschiedenen Ressorts aufeinander angewiesen waren und trotz unterschiedlicher Ressortkulturen 
ein viel engeres Zusammenarbeiten lernen mussten. Bei offiziellen Unterrichtungen in den Ausschüssen des Bun-
destages wie bei Besuchen im Einsatzgebiet wurde die Praxis des Vernetzten Ansatzes durchweg als „harmonisch 
und effektiv“ dargestellt.291 Während der notwendige „Vernetzte Ansatz“ (in den ersten Jahren „vernetzte Si-
cherheit“) seit dem sicherheitspolitischen Weißbuch292 von 2006 vor allem für das Verteidigungsressort als zent-
rale Kategorie galt, praktizierte der Bundestag weiterhin in seinen Ausschüssen das herkömmliche Ressortprin-
zip, wo ressortübergreifende Wahrnehmung und Kommunikation nur formal durch „Mitberatung“ von parlamen-
tarischen Vorlagen geregelt war, realiter aber – außer in den Fraktionen – kaum praktiziert wurde. 
In kritischen Phasen des Afghanistaneinsatzes bildeten mehrere Fraktionen ressortübergreifende Arbeitsgruppen. 
Am 25. November 2008 trafen 15 Abgeordnete aus allen Fraktionen zur Gründung eines „Freundeskreis Afgha-
nistan“ zusammen. 
Zivil-militärische Zusammenarbeit und ihre Umsetzung in den PRTs, Drogenbekämpfung, Polizeiaufbau, För-
derung von Staatlichkeit wären gemeinsame Themen gewesen, wurden aber weitgehend der separaten (Nicht-
)Bearbeitung durch die Fachausschüsse überlassen. Die „Verteidiger“ sahen die Polizeiaufbauhilfe als zentrale 
Brücke zu nachhaltiger Sicherheit. Viele Innenpolitiker sahen die Entsendung von Polizisten in Aufbauprojekte 
eher als Belastung für ihre innerdeutsche Hauptaufgabe. Das Ergebnis war, dass der Bundestag erstmalig im 
November 2007, sechs Jahre nach Start, über die deutsche Polizeiaufbauhilfe für Afghanistan debattierte, nach-
dem Deutschland von Verbündeten scharf wegen seiner unzureichend wahrgenommenen Lead-Rolle beim Poli-
zeiaufbau kritisiert worden war. Am 15. Dezember 2008 führte der Innenausschuss erstmalig eine öffentliche 
Anhörung zum Thema durch.  

4.1.4.3.6 Betreuung und Fürsorge, Einsatzgeschädigte 
Wohl in keinem Ressort stehen Minister/-innen und Abgeordnete so sehr in Verantwortung für die Ausführenden 
ihrer Politik wie im Verteidigungsressort. Das wird gespürt bei Truppenbesuchen, bei kritischen Mandatsent-
scheidungen – und ganz besonders bei Trauerfeiern für im Einsatz gefallene Soldatinnen und Soldaten. Der Um-
gang mit körperlichen und psychischen Verwundungen, insbesondere Posttraumatischen Belastungsstörungen 
(PTBS) bei Einsatzrückkehrer/-innen wurde zu einem Prüfstein der parlamentarischen Verantwortung. 

 
289  Vgl. Ebd., S. 59 f. im Jahr 2008. 
290  Königshaus (2023), S. 3. 
291  Robbe (2023), S. 5. 
292  Vgl. Bundesministerium der Verteidigung - BMVg (2006), S. 22 f. 
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Die Wehrbeauftragten als Hilfsorgan des Bundestages sind bei der Wahrnehmung der politischen und menschli-
chen Verantwortung für die Bundeswehrangehörigen und für die Umsetzung der Inneren Führung eine höchst 
bewährte und verlässliche Unterstützung. Dank der Praxis unangemeldeter Besuche gewannen sie ein umfänglich 
realistisches Bild über die Arbeits-, Einsatz- und Lebensbedingungen der Soldatinnen und Soldaten. In seinem 
Jahresbericht 2005 ging der neue Wehrbeauftragte Reinhold Robbe erstmalig explizit auf PTBS ein und verwies 
auf eine mutmaßlich hohe Dunkelziffer. 2007 ließen sich 130 ISAF-Rückkehrer wegen einer einsatzbedingten 
PTBS-Erkrankung in einem Bundeswehr-Krankenhaus behandeln, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.293 
Im selben Jahr trafen auf Einladung des Bundeswehrverbandes mehrere Mitglieder des Verteidigungsausschusses 
mit PTBS-geschädigten Einsatzrückkehrer/-innen zusammen. Aus dem Treffen entstand eine Berichterstatter-
gruppe PTBS im Verteidigungsausschuss. Als erste Fraktion brachte die FDP im November 2007 einen Antrag 
zu PTBS in den Bundestag ein, in dem sie die Einrichtung eines „Kompetenzzentrums für Posttraumatische Be-
lastungsstörungen“ forderte. Nach der Ablehnung des Antrages durch die Koalitionsfraktionen dauerte es bis 
zum 12. Februar 2009, bis ein interfraktioneller Antrag von Union, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der weitgehend dem FDP-Antrag von 2007 entsprach, einstimmig beschlossen wurde. Kurz vorher hatte in der 
ARD der Fernsehfilm „Willkommen zu Hause“ erstmalig große Aufmerksamkeit für das Schicksal psychisch 
verwundeter Afghanistan-Rückkehrer geschaffen. Erst Ende 2011 gelang eine Novellierung des Einsatzversor-
gungsgesetzes von 2004. Der Friedens- und Konfliktforscher Berthold Meyer beurteilte die ersten sieben Jahre 
des parlamentarischen Umgangs mit Posttraumatischen Belastungsstörungen von Einsatzkräften, davon inzwi-
schen der weit größte Teil aus Afghanistan, als „chronique scandaleuse“.294 

4.1.4.3.7 Vermittlung des Afghanistaneinsatzes gegenüber der Wählerschaft und Öffent-
lichkeit 

Die mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1994 verfassungsrechtlich begründete Zustimmung des Bun-
destages zum Afghanistaneinsatz der Bundeswehr stärkte dessen demokratische Legitimation. Da Auslandsein-
sätze immer unter einem besonderen Begründungs- und Rechtfertigungszwang stehen, waren Bundestagsabge-
ordnete gefordert, den Einsatz in der Wählerschaft und Öffentlichkeit persönlich zu vermitteln, zu begründen 
und zu erläutern. Die Wahrnehmung war jedoch weitestgehend durch die Medienberichterstattung geprägt. So-
lange der Einsatz primär als Aufbauunterstützung mit militärischer Flankierung wahrgenommen werden konnte, 
wurde er in Umfragen mehrheitlich positiv bewertet. Die Zustimmung kippte Ende 2009 zu einer mehrheitlichen 
Ablehnung des Einsatzes, nachdem sich ab 2008 Hinterhalte und eigene Opfer häuften, der deutsche ISAF-Ein-
satz unübersehbar zu einem Kampfeinsatz wurde und die Bundesregierung wie auch die Mehrheit der Abgeord-
neten lange die Realität von Krieg am Boden leugnete.295 Der Wehrbeauftragte Reinhold Robbe hatte nach meh-
reren Besuchen in Afghanistan den Eindruck gewonnen, 

„dass es für die Soldatinnen und Soldaten nicht mehr akzeptabel war, wenn die regelmäßigen 
schweren Gefechte zwischen den ISAF-Kräften und den Taliban-Kämpfern, bei denen es Gefallene 
und Schwerverwundete gab, nach dem Willen des damaligen Verteidigungsministers Franz-Josef 
Jung nicht als „Krieg“ bezeichnet werden durften.“296 

Von da an fanden fortgesetzte parlamentarische Mehrheiten für alle weiteren Afghanistanmandate nur noch bei 
einer Minderheit der Bevölkerung Zustimmung.297 Erheblich befördert wurde dieser Akzeptanzverlust durch eine 
Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, der es an ressortgemeinsamer strategischer Orientierung, ehrlicher 
Realitätsnähe und Glaubwürdigkeit mangelte. Das reiche Erfahrungspotenzial der zivilen wie militärischen Ein-
satzpraktiker wurde für die öffentliche Wahrnehmung des Afghanistaneinsatzes nicht systematisch genutzt. 

 
293  Vgl. Meyer (2012), S. 45. 
294  Ebd., S. 58. 
295  Vgl. Geist (2022), S. 45. 
296  Robbe (2023), S. 4 f., Reinhold Robbe weiter: „Da der Minister seinerzeit nicht bereit war, die Realitäten beim Namen zu nennen, 

habe ich in einem Spiegel-Interview das Thema öffentlich gemacht […].“; zum „Diskursstrang ‚Krieg‘ oder ‚Nicht-Krieg‘“ vgl. von 
Krause (2011), S. 217 ff.  

297  Vgl. ARD-Deutschlandtrend, in: Der Spiegel (2009); Laut alljährlicher Bevölkerungsumfrage des Zentrums für Militärgeschichte und 
Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) wurden verschiedene Auswirkungen des Einsatzes aber differenziert bewertet: vgl. 
Graf (2021). 
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4.1.4.3.8 Wirksamkeitskontrolle 
Der Bundestag befürwortete in Debatten und Abstimmungsverhalten mit großer Mehrheit den umfassenden, auf 
Stabilisierung, die Förderung von verlässlicher Staatlichkeit, Menschen- und Frauenrechten und Entwicklung 
zielenden Ansatz des deutschen Afghanistaneinsatzes. Die Erwartung war, darüber strukturelle Ursachen von 
Terrorismus überwinden zu können. Für den Bundestag galt aber auch, was der ehemalige außen- und sicher-
heitspolitische Berater von Bundeskanzler Schröder, Botschafter a. D. Michael Steiner, für die deutsche und 
internationale Afghanistanpolitik konstatierte:  

„Afghanistan war ein großes, fernes, armes, hartes, von Stammesrealitäten beherrschtes Land, das 
durch Jahrzehnte Schrecken und Gewalt traumatisiert war. Der Grundfehler war die Illusion, und 
ich würde sogar sagen, die selbstgerechte Hybris, man könne von außen in Afghanistan in kurzer 
Zeit den Grundstein für eine demokratische Gesellschaft nach unseren westlichen Vorstellungen 
legen. Das funktioniert auch mit noch so vielen Dollars und hochgerüsteten Soldaten nicht. Wenn 
man von außen in einem völlig anderen Land interveniert, ist Demut vor der anderen Realität un-
abdingbar.“298  

Nicht bewusst war in den Reihen des Parlaments, wie die afghanische Gesellschaft mit ihrem extremen Partiku-
larismus strukturiert war, funktionierte und dass sie nicht von Institutionen, sondern von Personen, informellen 
Machtstrukturen und Beziehungen geprägt war.299 

„Wir wissen nicht, wer mit wem redet, welche Abhängigkeiten es gibt, wer wem verpflichtet ist, 
woher und durch wen Geldmittel kommen. De facto sind wir von einer geradezu unvorstellbaren 
Naivität geprägt und tapsen im Dunkeln herum.“300 

Kommandeuren zugeordnete Interkulturelle Einsatzberater301 konnten mit der Zeit dazu beitragen, mehr Kennt-
nisse des gesellschaftlichen Umfelds zu gewinnen. Bei Abgeordnetenbesuchen wurde in der Regel vor Gesprä-
chen auf eine interkulturelle Beratung verzichtet und Interkulturelle Einsatzberater wurden nicht hinzugezogen. 
Wo es an Verständnis für Wirkungsmöglichkeiten in dem sehr komplexen afghanischen Umfeld mangelte, grif-
fen auch dann Machbarkeitsillusionen um sich, wo ausdrücklich ein überstülpender state building-Export abge-
lehnt wurde. 
In Bundestagsdebatten dominierte oft ein Rechtfertigungsdiskurs um das Für und Wider der Fortsetzung des 
Einsatzes. Fragen der Klarheit und Erfüllbarkeit von Aufträgen und Zwischenzielen, der Kohärenz der staatlichen 
Akteure, der (Un-)Ausgewogenheit der Mittel und einer systematischen Wirksamkeitskontrolle des Einsatzes 
kamen im Bundestag kaum zur Sprache. Der ehemalige UNAMA-Sonderbeauftragte und Vorsitzende des Men-
schenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages wies darauf hin, dass es im Bundestag weder  

„eine systematische und unideologische Diskussion der sowjetischen Entwicklungserfahrungen 
und deren militärisches Scheitern in Afghanistan gegeben [habe] noch wurden Phänomene wie die 
rasante Zunahme von Selbstmordattentaten seit 2005 und die Wirkung der von ISAF verursachten 
Civilian Casualties („Kollateralschäden“) auf die Zielerreichung der Mission genauer betrach-
tet.“302  

Zumindest im ersten Einsatzjahrzehnt gab es unter den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern keine Verständi-
gung über die Prioritäten der parlamentarischen Einsatzkontrolle. Bei Begegnungen zwischen Soldat/-innen und 
Abgeordneten standen meist Fragen der Durchführung und des Einsatzalltages im Vordergrund. Im Verteidi-
gungsausschuss dominierte über weite Strecken eine Neigung zur Mikrokontrolle. Die parlamentarische Haupt-
aufgabe, die politisch-strategische Kontrolle und systematische Wirkungsbewertung des Einsatzes, unterblieb. 
Neun Jahre nach Einsatzbeginn veranstaltete der für Auslandseinsätze federführende Auswärtige Ausschuss erst-
malig eine öffentliche Anhörung zu „Kriterien zur Bewertung des Afghanistan-Einsatzes“.303 Die von Dezember 

 
298  Michael Steiner, Botschafter a. D., in: Enquete-Kommission (2022b), S. 9. Im selben Sinn äußerte er sich auch in der Titelgeschichte 

„Ein deutscher Krieg“, in: Beste u.a. (2011), S. 87. 
299  Vgl. Schetter (2022c), S. 1 ff. 
300  Buske (2015), S. 53. 
301  Vgl. Tappe (2015), S. 156 ff.; zum Einsatz Interkultureller Einsatzberater in Afghanistan ab 2003: Schiebold (2022), S. 58 f.; vgl. 

Buske (2015), S. 54 ff. 
302  Koenigs (2023), S. 2. 
303  Vgl. Auswärtiger Ausschuss (2010); vgl. Kurzbericht bei Deutscher Bundestag (2010i): Die Anhörung wurde von bis zu 40 Abgeord-

neten des Auswärtigen, Verteidigungs- und Entwicklungsausschusses verfolgt. 
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2010 bis November 2014 von der Bundesregierung veröffentlichten halbjährlichen „Fortschrittsberichte Afgha-
nistan“ brachten einen Zugewinn an Informationen, konnten aber eine unabhängige und ressortübergreifende 
Wirkungsevaluierung des deutschen Afghanistaneinsatzes nicht ersetzen. Eine solche wurde ab 2004 von ein-
satzerfahrenen Offizieren und verschiedenen Oppositionsfraktionen gefordert, bis 2021 aber von wechselnden 
Koalitionsmehrheiten abgelehnt.304 
Auf dem Feld der Polizeihilfe begnügte sich die Bundesregierung generell mit Berichten zu Ausbildungs- und 
Infrastrukturmaßnahmen ohne jede Wirksamkeitsabschätzung. Wo keine überprüfbaren Zwischenziele gesetzt 
waren, konnte auch keine Zielerreichung bewertet werden. Ihren Tiefpunkt erlebte die parlamentarische Kon-
trolle von Auslandseinsätzen bei der Operation Enduring Freedom. Hier ließen Bundesregierung und Koaliti-
onsmehrheit über Jahre Fragen nach der Wirksamkeit der Gesamtoperation OEF in Afghanistan regelmäßig un-
beantwortet.305 
Im Hinblick auf nicht intendierte und möglicherweise rechtswidrige Wirkungen des Einsatzes konstituierte sich 
der Verteidigungsausschuss zweimal als Untersuchungsausschuss: zu dem „Misshandlungsvorwurf des ehema-
ligen Guantanamo-Häftlings Murat Kurnaz gegenüber Angehörigen des Kommando Spezialkräfte im US-Gefan-
genenlager Kandahar“ (November 2006 bis September 2008) und zur „Untersuchung zur Informationspolitik der 
Bundesregierung in Bezug auf Abläufe und Folgen des Bombardements von zwei entführten Tanklastern am 
Kunduz-Fluss am 4. September 2009“ (Dezember 2009 bis Oktober 2011).306 Die Ergebnisse folgten mit ihren 
Mehrheits- und Minderheitenberichten und Sondervoten einer „strikten Fraktionsorientierung“.307 Beim Kurnaz-
Untersuchungsausschuss erfuhren beteiligte Abgeordnete das Dilemma, dass der extensive Zeitaufwand für die 
Ausschussarbeit auf Kosten einer sorgfältigen Einsatzbegleitung in einer kritischen Phase gehen konnte.308 
Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Fraktionen standen immer wieder im Austausch mit wissenschaftlichen 
und politischen Afghanistan-Expertinnen und -Experten, insbesondere der Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP) und der politischen Stiftungen. Der 2008 gemachte Vorschlag der Wissenschaftlichen „Arbeitsgemein-
schaft Afghanistan“ zu einer ständigen wissenschaftlichen Begleitung des Einsatzes wurde von den Ressorts wie 
den Fraktionen nicht aufgenommen.309 Ein kontinuierlicher Austausch zwischen Parlament und wissenschaftli-
cher Afghanistan-Kompetenz kam nicht zustande. Wahrnehmungsschwächen gegenüber für Fremde schwer 
durchschaubaren afghanischen Realitäten und Entwicklungen wurden damit begünstigt. 

4.1.4.3.9 Erfahrungslernen und Wissensmanagement 
Einsätze sind ganz besonders herausfordernde, komplexe und dynamische Lernorte. Hier schnell in der Praxis zu 
lernen, war notwendig, ja lebensnotwendig und wurde von den verschiedenen Ressorts bei Projekten und Pro-
grammen und auf der taktischen und operativen Ebene organisiert betrieben. 
Lernprozesse fanden auch auf Seiten des Parlaments statt, allerdings mehr personengebunden, wenig institutio-
nell. Erste Besuche in Kabul 2002 und 2003, das Ausmaß der Zerstörungen aus dem Bürgerkrieg, die extreme 
Armut, die Begegnungen mit deutschen Soldat/-innen, Polizistinnen und Polizisten und Entwicklungsexpertin-
nen und -experten, die glaubwürdig den Unterstützungsansatz praktizierten, Hoffnung machende Aufbaufort-
schritte, Trauerfeiern für Gefallene – Schlüsselerfahrungen, die die weitere politische Arbeit von Abgeordneten 
prägten. Zum politischen Lernen von Sicherheitspolitikern gehörte, sich bei Mandatsentscheidungen an klaren 
Kriterien310 zu orientieren (neben der Notwendigkeit und Legitimität vor allem von Wirkungsorientierung und 
Verantwortbarkeit) und bei der Einsatzkontrolle auf Ehrlichkeit und Fehlerkultur zu drängen. Mit dem Wechsel 
von Ausschusszugehörigkeiten und dem Ende von Legislaturperioden geht regelmäßig viel an individuellen 
Lernerfahrungen verloren. Ein Transfer dieser Erfahrungspotenziale kann in Einzelfällen stattfinden, ist insge-
samt aber nicht organisiert. Das entsprach dem Zustand des institutionalisierten Lernens, das Winfried Nachtwei, 
damals Mitglied im Verteidigungsausschuss und sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission, als „oft 

 
304  Laut Auskunft des stellvertretenden Stabsabteilungsleiters FüS V (Einsatz) vom 23.10.2021 gegenüber einem Mitglied der Enquete-

Kommission verfolgten im Sommer 2004 die Planer im BMVg einen Ansatz zur externen, ressortübergreifenden und permanenten 
Evaluierung des Einsatzes. Dies sei am Widerstand von BMZ und AA gescheitert. Vgl. Deutscher Bundestag (2007e); vgl. Deutscher 
Bundestag (2010e). 

305  Vgl. von Krause (2011), S. 190. 
306  Vgl. Geist (2022), S. 290 f.; sog. „Kurnaz-Untersuchungsausschuss“: Deutscher Bundestag (2008g); Deutscher Bundestag (2011b). 
307  Vgl. Geist (2022), S. 291. 
308  Vgl. Noetzel und Schreer (2007b), S. 4. 
309  Die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft Afghanistan, ein „Verbund von über 200 Wissenschaftlern (…), die seit den 1950er und 

1960er-Jahren zu Afghanistan gearbeitet hatten“, wurde „völlig ignoriert“, Conrad Schetter, in: Schetter (2022c), S. 19. 
310  Vgl. Mair (2007). 
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lückenhaft und träge“ 311 erlebt hatte. Um künftig durch Wahlperiodenwechsel bedingte Wissens- und Erfah-
rungsbrüche zu vermeiden, könnte in den Empfehlungen der Enquete-Kommission die Einrichtung eines an das 
Parlament „angedockten“ strategischen Begleitgremiums vorgeschlagen werden. Ein solches Gremium könnte 
vorhandenes Wissen koordiniert zusammenführen und Brüche vermeiden. 

4.1.4.4 Folgeentscheidungen: Mandatsverlängerungen und -veränderungen 
Seit den Balkaneinsätzen waren Bundesregierungen bestrebt, bei Mandatsentscheidungen größere, auch Opposi-
tionsfraktionen einschließende parlamentarische Mehrheiten zu gewinnen. Dies sollte der außenpolitischen Ver-
lässlichkeit Deutschlands dienen und den politischen Rückhalt für die entsandten Bundeswehranghörigen ver-
breitern.312 Über die Jahre waren Bundesregierungen jeder Couleur gut beraten, den Bundestag in Gestalt ihrer 
Außen- und Verteidigungspolitiker/-innen frühzeitig informell in die Mandatserstellung einzubeziehen. Dabei 
hatten Koalitionsfraktionen einen besseren Zugang zu Informationen und zumindest potenziell mehr Kontroll- 
und Wirkungsmöglichkeiten. Wieweit diese wahrgenommen wurden, konnte mit dem Interesse der Koalitions-
fraktionen an der Stabilität und dem Erhalt der „eigenen“ Regierung konkurrieren. Hier war auschlaggebend, 
wieweit die Bundesregierung die sie stützenden Fraktionen über deren Vorsitzende einbinden und Fachpolitike-
rinnen und Fachpolitiker ihre spezifische Kompetenz zur Geltung bringen konnten und sich nicht als bloße Mehr-
heitsbeschaffer verstanden. In seiner Dissertation zur „Rolle des Verteidigungsausschusses in der Sicherheitspo-
litik der Bundesrepublik Deutschland“ kommt Wolfgang Geist zu der Bewertung, dass die Abgeordneten dieses 
Ausschusses „nicht die Avant Garde der sicherheitspolitischen Lagebeurteilung und Planung, sondern treue Frak-
tionsgefolgsleute“ gewesen seien.313 Der Politikwissenschaftler und Generalleutnant a. D. Ulf von Krause beo-
bachtet als weitere, die kritische parlamentarische Kontrolle bremsende Elemente einen „Rally Round the Flag“-
Effekt und eine Pfadabhängigkeit der Entscheidungen von Fraktionen, die in früherer Regierungsverantwortung 
Entsendebeschlüsse mitgetragen hatten.314 
Die Afghanistan-Mandate erfuhren im Laufe der Jahre eine deutliche Ausweitung des Auftrages: ab 2003 Unter-
stützung von Sicherheitssektorreform (SSR) und Demilitarisierung, Demobilisierung und Reintegration (DDR), 
ab 2010 auch Schutz der Bevölkerung, des Einsatzgebietes und der Einsatzkräfte von 1.200 zu Beginn auf 5.350 
im Jahr 2010. Zu einer generellen Ausweitung des Bundeswehreinsatzes insbesondere in den Süden kam es nicht. 
Im Laufe der Jahre wurde deutlich, dass die Mandate der zentralen Forderung des Brahimi-Reports nach realis-
tischen, klaren und glaubwürdigen Aufträgen nicht entsprachen. Der Bundestag unterließ es, die Bundesregie-
rung zu der notwendigen Auftrags- und Zielklarheit zu veranlassen: 
• Die Aufträge wurden immer sehr allgemein und losgelöst von der konkreten Lageentwicklung und ohne 

Bezug zum maßgeblichen NATO-Operationsplan formuliert. Die Verschärfung der Sicherheitslage im deut-
schen Verantwortungsbereich seit 2008 und der Übergang eines Stabilisierungs- zu einem Kampfeinsatz 
spiegelten sich nicht im Mandat wider. Der unveränderte Auftrag „Aufrechterhaltung der Sicherheit“ ver-
schwieg die Realität der NATO-Aufstandsbekämpfung. 

• Die Mandate wurden nicht in einem Folgedokument auf konkrete und überprüfbare Teilziele herunterge-
brochen, an denen der Grad der Auftragserfüllung hätte gemessen werden können. 

• Die „Mandatsanpassungen“ waren in der Regel reaktiv. Sie waren kurzfristige Kompromisse zwischen ope-
rativem Bedarf und Bündnisforderungen einerseits und innenpolitischen Rücksichtnahmen andererseits. 
Personelle Obergrenzen waren des Öfteren zu knapp bemessen, begrenzten die operativen Handlungsspiel-
räume Deutschlands als Rahmennation, ließen keine Reserven im Hinblick auf eine kurzfristig sich ändernde 
Sicherheitslage, ja erschwerten sogar einen reibungslosen Kontingentwechsel.315 

• Schließlich beschränken sich die Mandatstexte auf die militärischen Aufgaben, Fähigkeiten und Kapazitä-
ten, ließen die diplomatischen, entwicklungspolitischen und polizeilichen Aufgaben außer Acht und nannten 
sie erst später in den Begründungen. Das hatte bis heute zur Folge, dass bei den Mandatsdebatten die in der 
Öffentlichkeit vorherrschende Verkürzung von zivil-militärischen Kriseneinsätzen auf ihre militärische 
Komponente fortgesetzt und der Vernetzte Ansatz nur beschworen, aber selten praktiziert wurde. Im Bun-

 
311  Nachtwei (2019b), S. 375. 
312  Vgl. Deutscher Bundestag (2015b), S. 19 („Rühe-Kommission“). 
313  Geist (2022), S. 307. 
314  Vgl. von Krause (2011), S. 193. 
315  Vgl. Deutscher Bundestag (2015b), S. 25, 38 („Rühe-Kommission“). 
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destag wurden diese Defizite gelegentlich angesprochen, aber von keiner der verschiedenen Koalitionsfrak-
tionen wirksam angegangen. Die sog. „Rühe-Kommission“ empfahl 2015, „dass die zivilen Aufgaben und 
Komponenten einer umfangreicheren, multidimensionalen Krisenreaktionsmission in der parlamentarischen 
Beratung über einen bewaffneten Einsatz der Streitkräfte verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. […] Eine Ein-
beziehung der zivilen bzw. polizeilichen Auslandseinsätze in den konstitutiven Parlamentsvorbehalt ist 
nicht Zweck der parlamentarischen Beratung oder einer eventuell begleitenden Beschlussfassung zu Aspek-
ten der nichtmilitärischen Komponenten. […].“316 

Das sinnvolle Bemühen von Regierungskoalitionen, bei Mandatsentscheidungen auch Unterstützung aus der Op-
position zu gewinnen, stieß in der Parlamentspraxis immer wieder an deutliche Grenzen: Anträge aus der Oppo-
sition zur Verbesserung der Einsatzkontrolle und Einsatzpraxis sowie zu nichtmilitärischen Aspekten des Ge-
samteinsatzes wurden seitens verschiedener Koalitionsfraktionen grundsätzlich abgelehnt, auch wenn ihre Fach-
politiker ihnen inhaltlich zustimmten. So wurden Möglichkeiten der Einsatzoptimierung vertan. Gelegentlich 
konnte das Bemühen um breitere Mehrheiten in einen Konsenszwang umkippen, wenn Nichtzustimmungen aus 
der Opposition, die mit Kritik an der konkreten Afghanistan- und Einsatzpolitik der Bundesregierung begründet 
wurden, als generelle Aufkündigung von Solidarität gebrandmarkt wurden. 

4.1.4.5 Möglichkeiten und Grenzen der Parlamentsbeteiligung – Bewertungen und Lehren 
Der Deutsche Bundestag hat ein so weitreichendes Mitbestimmungsrecht bei militärischen Auslandseinsätzen 
wie kaum ein anderes Parlament. Die Parlamentsbeteiligung durch öffentliche Debatte, Abstimmung über die 
Mandatsanträge der Bundesregierung und Einsatzkontrolle machte den Bundestag zum Mitauftraggeber des Af-
ghanistaneinsatzes und verbreiterte seine demokratische Legitimation und Transparenz. Soldatinnen und Solda-
ten, die Staatsbürger in Uniform im und für den Rechtsstaat sein sollen und wollen, bewerten das als zentral für 
den Sinn eines Einsatzes, den gesellschaftlichen Rückhalt und ihre Einsatzmotivation.  
Im Prozess der Parlamentsbeteiligung wurden die sicherheitspolitische Notwendigkeit eines deutschen Einsatz-
beitrages, seine völkerrechtliche Legitimität, Leistbarkeit und Verantwortbarkeit geprüft und damit die Chancen 
einer verantwortlichen Einsatzpolitik verbessert.317 Notwendige Voraussetzung einer verantwortungsvollen Par-
lamentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen und Krisenengagement ist eine umfassende und realitätsnahe Unter-
richtung des Parlaments, angefangen bei integrierten und ungeschönten Lagebildern. 
Der verbreitete Begriff der „Parlamentsarmee“ geht des Öfteren mit der Annahme einher, der Bundestag sei der 
alleinige Auftraggeber von Einsätzen. In Wirklichkeit sind Bundesregierung und Bundestag gemeinsam Auftrag-
geber, wobei die Bundesregierung das größere politische Gewicht hat: Bei ihr liegt das alleinige Initiativrecht zu 
einem Einsatz und die Formulierung des Mandatsauftrages. Für die politische wie operative und taktische Ein-
satzführung sind verschiedene Ebenen der Exekutive bzw. von multilateralen Bündnissen zuständig. Die Bun-
desregierung verfügt über einen strukturellen Informationsvorsprung. Ulf von Krause sieht bei  

„Entscheidungen über Einsätze der Bundeswehr ein weitgehendes Informationsmonopol – das je-
doch teilweise durch investigativen Journalismus und Initiativen einzelner Abgeordneter aufge-
weicht wird –, indem sie über die einsatzrelevanten Fakten verfügt, über Geheimhaltungsvorschrif-
ten den Empfängerkreis von Informationen begrenzt oder ausweitet und Vor-Ort-Besuche der Ab-
geordneten organisiert, bei denen sie über die Programmgestaltung auch das Informationsangebot 
steuern kann.“318 

Mit dem Afghanistaneinsatz waren so viele Abgeordnete so lange und intensiv befasst wie mit kaum einem an-
deren Thema internationaler Politik. Angesichts der Risiken für die in ein Krisen- bzw. Kriegsgebiet entsandten 
Einsatzkräfte waren Mandatsentscheidungen vor allem in der Anfangsphase in hohem Maße Gewissensentschei-
dungen. Abgeordneten, die an Trauerfeiern für gefallene Soldatinnen und Soldaten teilgenommen oder die 
Schicksale insbesondere von psychisch Verwundeten kennengelernt hatten, war dies besonders bewusst. Dies 
schlug sich in dem fraktionsübergreifenden Engagement des Verteidigungsausschusses und des Bundestages für 
physisch und psychisch einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten nieder.  

 
316  Ebd., S. 40 („Rühe-Kommission“). 
317  Vgl. von Ondarza (2012), S. 41. 
318  von Krause (2011), S. 191. 



Drucksache 20/10400 – 76 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Dennoch blieb die Praxis der Parlamentsbeteiligung hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Parlamentsbeteili-
gung hatte wohl eine „gewisse transparenzfördernde Wirkung“, da die Regierung ihre Entscheidungen immer 
wieder begründen musste.319 Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Einsatz fokussierte sich aber 
auf eine „Detailkontrolle der Durchführungsebene“.320 Eine regelmäßige und systematische politisch-strategische 
Kontrolle unterblieb. Eine solche wurde trotz wiederholter Forderungen aus der Opposition, der Bundeswehr, 
der Konfliktforschung und den Kirchen von wechselnden Koalitionsfraktionen auch nicht eingefordert, ge-
schweige den durchgesetzt. Eine Wirksamkeitsevaluierung hätte zur Vorbedingung künftiger Mandatszustim-
mung gemacht werden können. Das niederländische Parlament setzte durch, dass die Regierung nach jeder Mis-
sion einen unabhängigen Evaluierungsbericht vorlegen muss. Klare, realistische und überprüfbare Aufträge und 
Zwischenziele wurden vom Bundestag nicht gefordert und befördert. Die sog. „Rühe-Kommission“ schlug vor, 
„eine Pflicht zur Vorlage von regelmäßigen bilanzierenden Bewertungen und zur Vorlage eines Evaluierungsbe-
richts nach Abschluss eines Einsatzes“ in das Parlamentsbeteiligungsgesetz aufzunehmen. Deren Aufgabe sei es, 
basierend auf transparenten Indikatoren eine ressortübergreifende Bewertung der Wirksamkeit einer Mission 
vorzunehmen.321 
Mit der Ausweitung des zivil-militärischen Einsatzes ab 2004 in die Fläche nach Norden und der Errichtung von 
PRTs wurde die Notwendigkeit einer ressortübergreifenden Vernetzung und Zusammenarbeit der deutschen 
Kräfte unübersehbar. Während im Einsatzland die militärischen, diplomatischen, polizeilichen und entwick-
lungspolitischen Entsandten zunehmend zusammenfanden, gab es bei den „Afghanistan-Ausschüssen“ des Bun-
destages keine Fortschritte zu mehr ressortübergreifender Zusammenarbeit und Kohärenz. Das seit September 
2003 fortentwickelte ressortübergreifende Afghanistan-Konzept der Bundesregierung war „niemals Gegenstand 
einer gleichrangigen Parlamentsdebatte oder Abstimmung […] wie die mit ihm eng verknüpften Bundeswehr-
Missionen.“322 
In den ersten Jahren des ISAF-Einsatzes waren Abgeordnete mit mehr Einsatznähe wichtige Vermittler des fer-
nen Afghanistaneinsatzes, seiner Ziele, Herausforderungen, Fortschritte und Risiken – und nicht zuletzt der Leis-
tungen der Entsandten. Im Laufe der vielen alljährlichen Mandatsverlängerungen entwickelten sich zunehmend 
Debattenrituale, die kaum noch mediale Aufmerksamkeit fanden und dem fortschreitenden Akzeptanzverlust des 
Einsatzes in der Bevölkerung und den Zweifeln und dem Sinnverlust vieler Einsatzsoldat/-innen immer weniger 
entgegensetzen konnten. In den Mandatsdebatten der letzten Jahre kam der Ernst der realen Lage in Afghanistan 
nur unzureichend zum Ausdruck. Dass von den besonders gefechtserfahrenen Soldatinnen und Soldaten des Jah-
res 2010 nur 17 Prozent meinten, die Politik stehe hinter ihnen, war ein äußerst beunruhigendes Zeichen für den 
großen Vertrauensverlust der politischen Führung bei Einsatzsoldat/-innen.  
Im August 2021 endete der größte, teuerste und bei weitem opferreichste Kriseneinsatz der (vor allem westlichen) 
Staatengemeinschaft und der NATO mit einem „strategischen Scheitern“, so General Mark Milley, Chef des US-
Generalstabs.323  
Angesichts der Fremdheit und Komplexität des Konfliktlandes Afghanistan und seiner fragmentierten, kriegs-
zerrütteten Gesellschaft, der Heterogenität des internationalen militärischen und zivilen Afghanistan-Engage-
ments, der anhaltenden Häufung internationaler Krisen und des unumgänglichen politischen Multitasking von 
Bundestagsabgeordneten drängt sich die Einschätzung auf, dass die Fachausschüsse und Abgeordneten in ihrer 
bisherigen Aufstellung mit einem Stabilisierungseinsatz mit so anspruchsvollen Zielen strukturell überfordert 
waren. Einsätze zur Stabilisierung, Krisenbewältigung und Friedensförderung (Peacebuilding) sind angewiesen 
auf strategische Orientierung und Geduld sowie politische Durchhaltefähigkeit. Diese in der Schnelllebigkeit des 
Parlaments- und Politikbetriebes trotz alledem zu fördern, ist eine zentrale Herausforderung. Um eine wirksame 
ressortübergreifende, parlamentarische Kontrolle von Einsätzen zu gewährleisten, erscheint in Ergänzung der 
bisherigen Hauptausschüsse ein Sonderausschuss zur Einsatzbegleitung /-kontrolle unabdingbar. 

 
319  Ebd., S. 201. 
320  Ebd., S. 199 ff. 
321  Vgl. Deutscher Bundestag (2015b), S. 43 ("Rühe-Kommission"). 
322  Naumann (2008), S. 34 f. 
323  Hahn (2021). 
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4.1.5 Sondervotum der CDU/CSU-Fraktion zu Abschnitt 4.1.1.4324 
Das Kapitel 4.1.1.4 unterschlägt die anfänglich enge, symbiotische Beziehung zwischen den Taliban und Al-
Qaida. Diese Beziehung entwickelte sich im Rahmen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan 1996,325 
war ideologisch begründet und erfüllte operative Zwecke. Im Austausch für den durch die Taliban gebotenen 
Schutz- und Rückzugsraum rekrutierte Al-Qaida ausländische Kämpfer für die Taliban.326  
Diese damalige symbiotische Beziehung war die Grundlage, dass sich die Taliban mehrfach weigerten, Osama 
Bin Laden an die US-Behörden oder internationale Gerichte auszuliefern. Das änderte sich weder nach den Al-
Qaida Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam 1998 noch nach dem Anschlag auf die 
USS Cole im Jahre 2000. Selbst das durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 1999 eingerichtete 1267-
Sanktionsregime,327 welches die Taliban unmissverständlich aufforderte, Bin Laden auszuliefern und das Füh-
rungspersonal der Taliban mit Sanktionen belegte, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, führte zu keiner 
Verhaltensänderung der Taliban-Führung.  
Dass diese seinerzeitige symbiotische Beziehung und das 1267-Sanktionsregime keine Erwähnung im Kapitel 
finden ist geeignet, sowohl die Wahrnehmung beider Gruppen im Kapitel als auch die Darstellung der Vorge-
schichte des internationalen Einsatzes in Afghanistan zu verzerren. Der Beginn der Bekämpfung des Taliban-
Regimes Ende 2001 war nicht auf ein Missverständnis328 der Unterschiede zwischen den Taliban und Al-Qaida 
zurückzuführen, sondern der Endpunkt jahrelanger Versuche, auf diplomatischen Wegen die Auslieferung Bin 
Ladens zu erreichen, während gleichzeitig die internationalen Anschläge Al-Qaidas bis 2001 stetig an Größe und 
Schwere gewannen. 
Das Kapitel enthält weitere unscharfe Formulierungen: 
Vierter Absatz: 
Hier wird davor gewarnt, „die Taliban als internationale oder gar transnationale Terrororganisation zu bezeich-
nen.“ 
Dieser Satz, welcher nicht belegt wird (beispielsweise durch eine Fußnote), stellt weder die aktuelle noch die 
damalige Rechtslage korrekt dar. Die durch die Europäische Union umgesetzten Sanktionen gegen die Taliban 
machen spätestens seit dem 2011 eingerichteten 1988-Sanktionsregime329 des Sicherheitsrates klar, dass es sich 
bei den Taliban gerade nicht um eine Terrorgruppe handelt. Ein Verweis auf diese Rechtslage fehlt im Kapitel. 
Siebter Absatz: 
Die Gleichstellung der Gruppierungen in dieser Passage ist problematisch. Es handelt sich um eine Mischung 
aus international sanktionierten Terrorgruppen (wie dem IS-Ableger in Afghanistan, welcher erst ab 2015 in 
Afghanistan existierte) und Taliban-Teilorganisationen: 
„IS-Khorasan“: Der in Afghanistan operierende regionale Ableger des globalen IS-Netzwerkes. Er entstand 2015 
und ist seit 2019 durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als Terrorgruppe sanktioniert.330 
„Haqqani Netzwerk“: Fraktion der Taliban, existiert bis heute. Sein Führungspersonal besetzt aktuell in Kabul 
mehrere Schlüsselministerien, insbesondere das Innenministerium des aktuellen Taliban-Regimes.331 

 
324  Für den Inhalt des Sondervotums sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

325  Siehe: Anne Stenersen, Al-Qaeda in Afghanistan, Cambridge University Press 2017, Kapitel 4, 
https://www.cambridge.org/core/books/alQaeda-in-afghanistan/6513A9F0963D02AF1D7750A51D2F3021. Georgy G. 
Machitidze, Al-Qaeda and the Taliban. Ambivalent Partnership, in: World Economy and International Relations, 2022, vol. 66, 
no. 4, Seiten 44 bis 53 

326  Siehe z. B. Barbara Elias, Why the Taliban Won’t Quit al Qaeda, Foreign Policy, 21 September 2021, https://foreignpol-
icy.com/2021/09/21/taliban-al-qaeda-afghanistan-ties-terrorism/ 

327  http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267  
328  Die in Abschnitt 3.1 im zweiten Absatz postulierte „Gleichsetzung“ der Taliban mit Al-Qaida durch die Bundesregierung ist 

fachlich inkorrekt. Sowohl bei den Sicherheitsbehörden als auch in den relevanten Ministerien wurden Al-Qaida und die Taliban 
nicht nur in getrennten Referaten, sondern zum Teil auch in getrennten Abteilungen bearbeitet. Daher war auch administrativ 
niemals unklar, dass es sich hier um unterschiedliche Gruppierungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen handelte. 

329  http://unscr.com/en/resolutions/doc/1988  
330  https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-iraq-and-levant-khorasan-isil-k  
331  Melissa Skorka, Afghanistan’s Most Dangerous Threat. Why America Can’t Take on the Haqqani Network Alone, Foreign Af-

fairs, 24 January 2022, https://www.foreignaffairs.com/central-asia/afghanistans-most-dangerous-threat  

https://www.cambridge.org/core/books/alqaida-in-afghanistan/6513A9F0963D02AF1D7750A51D2F3021
https://foreignpolicy.com/2021/09/21/taliban-al-qaeda-afghanistan-ties-terrorism/
https://foreignpolicy.com/2021/09/21/taliban-al-qaeda-afghanistan-ties-terrorism/
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267
http://unscr.com/en/resolutions/doc/1988
https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-iraq-and-levant-khorasan-isil-k
https://www.foreignaffairs.com/central-asia/afghanistans-most-dangerous-threat
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Ziel und Zweck der Auflistung bleiben im Dunkeln, weshalb sie weniger zur Erhellung, denn zur Verwirrung 
beiträgt. 

4.1.5.1 Replik des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak 
(AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zum Sondervotum der 
CDU/CSU-Fraktion zu Abschnitt 4.1.1.4332 

Die von diesem Sondervotum behauptete „symbiotische Beziehung“ bestand anfänglich, wie das Sondervotum 
auch festhält. Allerdings veränderte sie sich und der international anerkannte Experte Ahmed Rashid analysiert 
deutlich tiefer und gut begründet, wie sich das Verhältnis von Osama bin Laden und den Taliban entwickelte. 
1998 z. B. betrachteten die Taliban diesen sogar im Rahmen ihrer kulturellen Verpflichtungen, die das Sonder-
votum völlig missachtet333, als Verhandlungsobjekt im Dialog mit den USA um eine diplomatische Anerkennung 
und sie schlugen Kompromisse vor. Diese wiederum waren für die USA nicht akzeptabel. 

4.1.6 Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim 
Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zu Abschnitt 
4.1.1.4334 

Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion ist die Enquete-Kommission dem Auftrag aus dem Einsetzungsbeschluss 
vom 5. Juli 2022 nicht umfassend genug nachgekommen. Die „Interessenlage und Einflussnahme der regionalen 
Staaten, insbesondere Pakistans, ...und ...bedeutsamer globaler staatlicher Akteure auf die Entwicklung 
Afghanistans und die Chancen eines erfolgreichen Engagements der Staatengemeinschaft“335 wurden zu wenig 
betrachtet. Deshalb wird dies hier in knapper Form nachgeholt. 

Afghanistan liegt in der Mitte Zentralasiens, bildete historisch einen Übergangs- und Transitraum und spielte seit 
jeher eine wichtige Rolle für die Machtverteilung oder die Definition von Einflusszonen in der Region. Treffend 
wurde dieses Ringen um Macht und Einfluss in Afghanistan als “Great Game“ bezeichnet.336 Diese 
Rahmenbedingungen prägten auch die anfänglich weltweit und auch von besonders einflussreichen und 
geopolitisch wichtigen Staaten in der Region unterstützte westliche, von den Vereinten Nationen mandatierte und 
den USA angeführte Intervention nach dem 11. September 2001. 

Zu diesen besonders einflussreichen Staaten337 zählen vor allem Pakistan, Indien, der Iran, China und die 
Russische Föderation338. Gemeinsam war und ist diesen Staaten erstens das Interesse an der Verhinderung des 
Exports von islamischem Extremismus oder Terrorismus in das eigene Land, zweitens die Unterbindung von 
Drogenexporten und drittens die Verhinderung von Flüchtlingsströmen aus Afghanistan. Die vielfältigen 
Interessen, Rivalitäten und widersprüchlichen Verhaltensweisen, besonders seitens des Irans und Pakistans, 
beeinflussten maßgeblich den Verlauf und Misserfolg des westlichen, inklusive deutschen, Engagements. 

China verblieb während der westlichen Intervention weitgehend in einer beobachtenden und hinsichtlich der 
NATO- und US-Präsenz in der Region misstrauischen Haltung. Mit der Einschätzung eines nachlassenden US-
Engagements verstärkte China 2014 seine Unterstützung der afghanischen Regierung, suchte aber zugleich den 
Kontakt zu den Taliban339 und verfolgte so u. a. sein wirtschaftliches Interesse an der Nutzung der afghanischen 
Bodenschätze.340 

Russlands vorrangiges Interesse war Stabilität in dem als eigene Einflusszone betrachteten Zentralasien. Von 
daher bewertete es den Kampf gegen den Terrorismus zunächst eher positiv und unterstützte den westlichen 

 
332  Für den Inhalt der Replik und die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

333  Vgl. hierzu Rashid, Ahmed: Taliban – The Story of the Afghan Warlords, London 2002, S.128ff. 
334  Für den Inhalt des Sondervotums sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

335  Bundestagsdrucksache 20/2570, S.6. 
336  Jalali, Ali Ahmad: A Military History of Afghanistan: From the Great Game to the Global War on Terror (Modern War Studies), 

Kansas 2017 sowie Sergeev, Evgeny: The Great Game, 1856-1907: Russo-British Relations in Central and East Asia, Balti-
more 2013. 

337  Die Türkei nahm als NATO-Mitglied an der Intervention teil und Usbekistan war für die Logistik der Bundeswehr zentral. Tur-
kmenistan und Tadschikistan beschränkten sich weitgehend auf eine neutrale Rolle. 

338  Im Folgenden verkürzt als Russland bezeichnet. 
339  Vgl. Khan Totakhil, Habib and Chin, Josh: China Creates New Avenue for Afghan Peace Talks, in: https://www.wsj.com/arti-

cles/china-creates-new-avenue-for-afghan-peace-talks-1420564492 (letzter Aufruf: 01.02.2024). 
340  Vgl. Zhang, Feng: China´s New Engagement after the Withdrawal, in: https://ppr.lse.ac.uk/articles/10.31389/lseppr.52 (letzter 

Aufruf: 01.02.2024), S.1ff. 
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Einsatz logistisch und nachrichtendienstlich.341 Zugleich misstraute Russland der NATO und vorrangig den USA 
und vermutete der Intervention zugrundeliegende geopolitische Absichten für eine dauerhafte Präsenz in der 
Region. Mit Russlands militärischer Unterstützung von Syrien verstärkten sich die geopolitischen Spannungen 
ab 2015 mit den USA. Und auch vor diesem Hintergrund bewertete Russland den NATO-Einsatz in Afghanistan 
kritischer und entwickelte eigene diplomatische Aktivitäten, die im November 2018 zu einem ersten offiziellen 
Kontakt mit Vertretern der Taliban führten.342 

Nachdem der Iran 1998 kurz davorgestanden hatte, Afghanistan unter den Taliban den Krieg zu erklären, begrüßte 
er deren Sturz 2001, unter anderem auch vor dem Hintergrund der über 1,4 Millionen afghanischen Flüchtlinge343 
und der begründeten Erwartung einer Remigration. Er unterstützte auf den Geberkonferenzen 2002 in Tokio 
und 2006 in London den Wiederaufbau des Nachbarlandes mit über 660 Millionen US-Dollar. Ungeachtet dessen 
bewertete er die Präsenz von US-Militär direkt an seiner Grenze von Beginn an kritisch. Der Iran spielte aus US-
Sicht eine “ambiguous role“, da er zugleich einzelne Talibangruppen mit Ausbildung und militärischer Hilfe 
unterstützte und eine Gefahr für Missionen darstellte.344 Dieser Ambiguität entspricht auch die iranische 
Bewertung des Abzugs aus Afghanistan als „unverantwortlich“345. 

Indien unterstützte die neue afghanische Regierung ab 2001 mit über 650 Millionen US-Dollar vor allem in den 
Bereichen Luftverkehr, Energie, Gesundheit, Bildung (z. B. mit Stipendien) und Trainingsprogrammen für 
Diplomaten, Beamte, Soldaten und Polizisten. Doch ging es Indien dabei nicht nur um die Stärkung der 
regionalen Stabilität, sondern es wollte dabei stets auch dem Einfluss Pakistans in Kabul346 und später Chinas347 
entgegenwirken. Zugleich nutzte Indien seine Botschaft und die 2002 eröffneten vier Konsulate in Afghanistan 
trotz wiederholter Dementis, um von dort aus zumindest Kontakte zu Belutschen und Sindhi-Aufständischen 
zu pflegen, mit denen es im Falle einer Auseinandersetzung militärische Kräfte Pakistans im Rahmen einer 
Zwei-Fronten-Strategie hätte binden können.348 

Seit der Staatsgründung Pakistans war das Verhältnis zu Afghanistan schwierig349, u. a. aufgrund der von keiner 
afghanischen Regierung anerkannten gemeinsamen Grenze, der Durand-Linie. Zentrales pakistanisches 
Interesse war es vor dem Hintergrund des Konfliktes mit Indien strategische Tiefe zu gewinnen und hierfür 
strebte Pakistan in Afghanistan stets eine befreundete oder schwache Regierung an, um die Durand-Linie nicht 
zu gefährden. Nach dem 11. September 2001 entschied es sich, den US-Krieg gegen den Terror zu unterstützen 
und ermöglichte bis zum Abzug der US-Truppen 2021 die US- und NATO-Logistik, in dem es Land- und 
Lufttransporte genehmigte. Trotz der erklärten Unterstützung fungierte es ab 2001 als Rückzugsgebiet der 

 
341  Vgl. Ahmadzai, Ahmad: China and Russia Shared Threat of Terrorism from Afghanistan, ORF Issue Brief, Nr. 636, April 2023, 

S. 17f. 
342  Vgl. https://afghanistan.ru/doc/124745.html (letzter Aufruf: 01.02.2024). 
343  Vgl. Emry, Margaret and Ruiz, Hiram: Afghanistan´s Refugee Crisis, in: https://merip.org/2001/09/afghanistans-refugee-crisis/ 

(letzter Aufruf: 01.02.2024). 
344  McChrystal, Stanley A.: “COMISAF’S Initial Assessment, Secretary of Defense Memorandum June 2009, Initial United States 

Forces – Afghanistan (USFOR-A) Assessment,” Headquarters, International Security Assistance Force, Afghanistan, Au-
gust 30, 2009; General McChrystal’s exact words were, “Iran plays an ambiguous role in Afghanistan, providing developmental 
assistance and political support to GIRoA while the Iranian Qods Force is reportedly training fighters for certain Taliban groups 
and providing other forms of military assistance to insurgents. Iran’s current policies and actions do not pose a short-term threat 
to the mission, but Iran has the capability to threaten the mission in the future.”, in: https://ctc.westpoint.edu/irans-ambiguous-
role-in-afghanistan/ (letzter Aufruf: 01.02.2024). 

345  Taghi Jahanbakhsh, Mohammad and Shah Mohammad, Parisa: Iran’s Perspective on the Evolving Situation in Afghanistan, in: 
https://www.ipis.ir/files/mfaipisen/PDF/Iran.pdf (letzter Aufruf: 01.02.2024), S.120. Es handelt sich hierbei um renommierte ira-
nische Autoren aus regierungsnahen Think Tanks in Teheran. 

346  Vgl. hierzu Tarzi, Amin: Afghanistan; Kabul´s India ties worry Pakistan, in: https://www.rferl.org/a/1067690.html (letzter Auf-
ruf: 01.02.2024). 

347  Vgl. hierzu Shaik, Ayesha: Afghanistan´s Fate in the Balance – China and India`s Quest for Influence, in:  
https://southasianvoices.org/afghanistans-fate-in-the-balance-china-and-indias-quest-for-influence/ (letzter Aufruf: 22.01.2024). 

348  Vgl. zu diesen pakistanischen Anschuldigungen (u. a. https://web.archive.org/web/20120430194436/http:/www.pak-
times.com/2008/09/05/raw-creating-trouble-for-nato-in-afghanistan/ letzter Aufruf: 01.02.2024), Dementis aus Indien 
(https://indianexpress.com/article/news-archive/print/no-evidence-that-india-aiding-pak-baloch-rebels/ letzter Aufruf: 
01.02.2024) und einer späteren Bestätigung durch den ehemaligen Chef des afghanischen Geheimdienstes Nabil 
(https://www.24newshd.tv/02-Dec-2022/former-afghan-spy-chief-exposes-indian-involvement-in-pakistan letzter Aufruf: 
01.02.2024). 

349  Vgl. hierzu die Einleitung von Hippler, Jochen, in: Huma Baqai and Nausheen Wasi (Eds.): Pakistan-Afghanistan Relations: 
Pitfalls and the Way Forward, Islamabad 2021, in: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/pakistan/18346.pdf (letzter Aufruf: 
01.02.2024). 
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Taliban, die sich dort nicht nur mit der Duldung, sondern auch durch aktive Unterstützung reorganisieren und 
den Krieg gegen die ausländischen Truppen aufnehmen konnten: 

„Die Intervention in Afghanistan (hatte) von Anfang an kaum Aussicht auf Erfolg, da die USA und ihre 
Verbündeten die ideologischen Motive und geopolitischen Absichten der pakistanischen Hintermänner der 
Taliban nicht wahrhaben wollten. Ohne die verdeckte Ausbildung und Ausstattung durch den pakistanischen 
Geheimdienst ISI, ohne seine politische und öffentlichkeitswirksame Rückendeckung seit den 1990er-Jahren 
wäre die Machtübernahme der Taliban 2021 nicht möglich gewesen.“350 

Das deutsche Engagement im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zugunsten von Afghanistan wurde von 
den Nachbarstaaten generell wohlwollend betrachtet. Doch entscheidend für die jeweils eigene nationale Bewer-
tung der westlichen Intervention insgesamt und der entsprechenden Politik der Nachbarn waren der Verlauf des 
zunehmend erfolglos werdenden Militäreinsatzes der NATO im Kampf gegen den Terror bzw. die wieder erstar-
kenden Taliban. Spätestens seit dem Doha-Abkommen vom 29. Februar 2020 und in der Erwartung des westli-
chen Abzugs sowie einer Machtübergabe an die Taliban suchten alle Staaten in der Region ihre Positionierung 
gegenüber der neuen Regierung. Sie orientierten sich dabei nicht an Menschenrechtsstandards, sondern pragma-
tisch an den jeweils eigenen nationalen Interessen. 

4.1.7 Sondervotum der Sachverständigen Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala, Egon Ramms 
und Jörg Vollmer zu Abschnitt 4.1.1.8351 

In Bezug auf die Diskussion in Abschnitt 4.1.1.8 über den Erfolg der Terrorismusbekämpfung in Afghanistan, 
erscheint uns eine ausgewogenere Perspektive notwendig. Die deutliche Schwächung von Al-Qaidas Fähigkeit, 
komplexe Anschläge durchzuführen, wie beispielsweise die Tötung Osama bin Ladens im Jahr 2011 und die 
Reduzierung der Führungsstruktur, ist ein unbestreitbarer Erfolg. Die nach dem 11. September 2001 erfolgten 
Anschläge hatten nicht die Komplexität und Tödlichkeit der Anschläge vom 11. September oder des Angriffs auf 
die USS Cole. Dies deutet darauf hin, dass die Antiterroroperationen, trotz aller Herausforderungen, wesentlich 
zur Verringerung der globalen Terrorbedrohung beigetragen haben. Der komplexe Einsatz und langwierige 
Kampf gegen den Terrorismus in Afghanistan war somit ein Erfolg. 

4.1.7.1 Replik der Sachverständigen Winfried Nachtwei, Prof. Dr. Anna Geis, Dr. Katja 
Mielke, Prof. Dr. Ursula Schröder sowie der Abgeordneten Schahina Gambir, MdB 
(Bündnis 90/Die Grünen) und des Abgeordneten Philip Krämer, MdB (Bündnis 
90/Die Grünen) zum Sondervotum der Sachverständigen Prof. Dr. Carlo-Antonio 
Masala, Egon Ramms und Jörg Vollmer zu Abschnitt 4.1.1.8352 

Dass Al Qaida durch die Terrorismusbekämpfung in Afghanistan in seiner Fähigkeit zu komplexen Anschlägen 
deutlich geschwächt wurde, soll nicht bestritten werden. Klar widersprochen werden muss aber der Schlussfol-
gerung, „dass die Antiterroroperationen (…) wesentlich zur Verringerung der globalen Terrorbedrohung beige-
tragen haben. Der komplexe Einsatz und langwierige Kampf gegen den Terrorismus in Afghanistan war somit 
ein Erfolg.“ 
Ziel der internationalen Antiterror-Koalition in Afghanistan war über die Bekämpfung von Al Qaida hinaus die 
Bekämpfung aller Formen des Terrorismus und ihrer Nährböden. Das gelang nicht, im Gegenteil. Laut Bericht 
des US-Verteidigungsministeriums an den Kongress im Juni 2017 gab es mit 20 Aufständischen- und Terror-
gruppen in der Region Afghanistan-Pakistan die höchste Konzentration von extremistischen und Terrorgruppen 
weltweit.353 
Im Kontext des bewaffneten Konflikts in Afghanistan fielen Abertausende Zivilpersonen terroristischen Anschlä-
gen zum Opfer. Allein 2018 wurden 1.404 Zivilpersonen durch „targeted killings“ ermordet, 886 durch Suizid- 
und komplexe Angriffe, 1.361 durch IED`s.354 

 
350  Seidt, Hans-Ulrich: Irrwege am Hindukusch – Ursachen und Folgen des westlichen Scheiterns in Afghanistan (2001-2021), in: 

Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 15, 2022, S. 48. 
351  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
352  Für den Inhalt der Replik sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

353  US Department of Defence, Enhancing Security and Stability in Afghanistan, Report to Congress, Juni 2017, S. 1, https://dod.de-
fense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf    

354  UNAMA, Reports on the Protection of Civilians in Armed Conflict 2019/ S. 37 ff., https://unama.unmissions.org/sites/de-
fault/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019.pdf    

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/June_2017_1225_Report_to_Congress.pdf
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Laut Global Terrorism Index war Afghanistan von 2017 bis 2021 das Land mit den bei weitem meisten Terror-
toten weltweit, 2018 mit 46% (7.379 Getötete), 2019 mit 41% (5.725 Getötete).355 
Laut dem jüngsten Bericht des U.N. Sanctions Monitoring Teams soll Al Qaida acht neue Ausbildungslager in 
Afghanistan errichtet haben und Madrasen in fünf Provinzen unterhalten. Die hohe Konzentration von Terror-
gruppen in Afghanistan unterminiere die Sicherheit in der Region. Die größte Bedrohung gehe vom „Islamischen 
Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) aus mit seiner Fähigkeit, in die Region und darüber hinaus zu wirken.356 
Von erfolgreicher Terrorbekämpfung im Sinne der unmittelbaren, gar nachhaltigen Eindämmung terroristischer 
Gewalt und der Austrocknung ihrer Nährböden kann in Afghanistan keine Rede sein. Der „War on Terror“ schei-
terte in Afghanistan strategisch.  
 

4.1.8 Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim 
Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zu Abschnitt 
4.1.2.4357 

Die Gründe für den schnellen Zusammenbruch „des afghanischen Staates und seiner Sicherheitskräfte“ lagen 
aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion auch darin, dass sich nur wenige Afghanen überhaupt für das vom „Westen 
geschaffene“ Afghanistan einsetzten. So existierte das auch von Deutschland über zwei Jahrzehnte mit viel Steu-
ergeld ausgebildete und mit Waffen ausgestattete Sicherheitspersonal in Teilen zahlenmäßig nur auf dem Papier. 
Diese sogenannten Geistersoldaten und/oder Geisterpolizisten, flüchteten, als es im Frühjahr und Sommer 2021 
auf sie angekommen wäre, größtenteils entweder ins Ausland, ergaben sich praktisch kampflos oder wechselten 
sogar die Seiten. 
Überdies legen Erkenntnisse und Zeugenaussagen im 1. Untersuchungsausschuss der 20. Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages nahe, dass es sich eher um eine Machtübergabe an die Taliban handelte, die, anders als 
in vielen Medien dargestellt, weitestgehend friedlich verlief. Laut des ehemaligen Senior Civilian Representative 
der NATO für Afghanistan, Stefano Pontecorvo, kam es in der Nacht des 14. August 2021 in Doha (Katar) noch 
zu einem Abkommen zwischen der politischen Führung der Taliban und hochrangigen Vertretern der Islamischen 
Republik Afghanistan, welches den Afghanen, den Taliban und den verbliebenen westlichen Interessen im Land 
genutzt hätte.358 Auch Markus Potzel, ehemaliger Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und 
Pakistan, spricht von einem geplanten Machtübergang.359 
Der Terroranschlag vom 26. August 2021 am Kabuler Flughafen ging nicht auf das Konto der Taliban, sondern 
der IS („Islamischer Staat“) reklamierte diesen für sich.360 Die Taliban hatten keinerlei Interesse daran, ihr Ziel, 
den Abzug aller westlichen Streitkräfte, in letzter Sekunde noch zu gefährden. Die USA haben die Taliban letzt-
lich sogar gebeten, für Kontrolle und Ordnung in Kabul zu sorgen, da sie zuvor in einer „Nacht-und-Nebel-
Aktion“ ihre Botschaft geräumt sowie ihre Verbündeten in der “green zone“ (Gebiet, in dem viele westliche Bot-
schaften und afghanische Institutionen angesiedelt waren/sind) zunächst uninformiert und nahezu ungeschützt 
zurückgelassen hatten. Wie sich später herausstellte, geschah dieses US-amerikanische Handeln unreflektiert und 
lediglich aus einer überzogenen Emotion heraus. Erst nachdem der damalige Präsident Ashraf Ghani am Mittag 
des 15. August 2021 von der nächtlichen ad-hoc-Verlegung der USA an den Flughafen erfuhr, flüchtete er nach 
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate).361 

 
355  Institute for Ecomomics & Peace, Global Terrorism Index 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, Sydney 
356  UN Sicherheitsrat 2023: Fourteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to res-

olution 2665 (2022) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace stability 
and security of Afghanistan, S/2023/370 (1.6.23), https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/125/36/pdf/n2312536.pdf?to-
ken=7E5wRYhGv1kAXjPIzj&fe=true. 

357  Für den Inhalt des Sondervotums sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 
358  Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw09-pa-1ua-afghanistan-934900 (letzter Aufruf: 01.02.2024). 
359  Vgl. WDR Doku: „Die wahren Gründe für den Fall Kabuls“ https://www.youtube.com/watch?v=LIaLA3xckEU (letzter Aufruf: 

01.02.2024). 
360  Vgl. https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-04/afghanistan-kabul-flughafen-anschlag-is-verantwortlicher-tod (letzter Aufruf: 

01.02.2024). 
361  Vgl. WDR Doku: „Die wahren Gründe für den Fall Kabuls“ https://www.youtube.com/watch?v=LIaLA3xckEU (letzter Aufruf: 

01.02.2024). 

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/125/36/pdf/n2312536.pdf?token=7E5wRYhGv1kAXjPIzj&fe=true
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/125/36/pdf/n2312536.pdf?token=7E5wRYhGv1kAXjPIzj&fe=true
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw09-pa-1ua-afghanistan-934900
https://www.youtube.com/watch?v=LIaLA3xckEU
https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-04/afghanistan-kabul-flughafen-anschlag-is-verantwortlicher-tod
https://www.youtube.com/watch?v=LIaLA3xckEU
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Obwohl die Taliban bei der Evakuierung ebenso kooperierten, sich im Umfeld des Hamid Karzai International 
Airports, dessen Namensgeber im Übrigen heutzutage in Koexistenz mit den Taliban in Kabul lebt, mit eigenen 
Bustransporten sowie verschiedenen Lebensmittelangeboten bemühten, eine gewisse Ordnung in das Chaos zu 
bringen, und sogar den afghanischen Regierungsmitarbeitern eine Amnestie versprachen, wollten viele Afghanen 
nicht in ihrer Heimat bleiben. Auch in Berlin glaubte man den Versprechungen (u. a. Generalamnestien) der Ta-
liban, die es bereits seit dem Frühjahr 2020 gab, nicht, sodass etlichen Ortskräften sowie zehntausenden vom 
Auswärtigen Amt gefährdet angesehenen Afghanen eine Aufnahme in Aussicht gestellt wurde. Die erste Konse-
quenz war ein riesiger Ansturm auf den oben genannten Flughafen. 
Auf Nachfrage musste die Bundesregierung im August 2023 einräumen, dass ihr keine Fälle von ehemaligen 
Ortskräften bekannt sind, die durch die Taliban nach dem 15. August 2021 Gewalt erlitten haben.362 Die auch 
eher nur geschürte Angst vor den und Gefährdung durch die Taliban hat sich somit nach Einschätzung der AfD-
Bundestagsfraktion als unbegründet erwiesen. Die wesentliche Grundlage für die erteilten Visa steht daher auf 
tönernen Füßen. 

4.1.8.1 Replik der CDU/CSU-Fraktion zum Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte 
(AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des Sachverständigen  
Reiner Haunreiter zu Abschnitt 4.1.2.4363 

Die Darstellung im Sondervotum der AfD, es sei am 14. August 2021 zum Abschluss eines Abkommens zwi-
schen der Regierung der Republik Afghanistan und den Taliban gekommen, entspricht nicht den historischen 
Fakten. Dies wird durch verschiedene Äußerungen und Darstellungen von afghanischen und deutschen Zeitzeu-
gen evident. Besonderes deutlich wurden die Abläufe durch Herrn Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Gießmann in 
der öffentlichen Befragung vor dem 1. Untersuchungsausschuss der 20. Wahlperiode am 09. November 2023 
dargestellt. Herr Prof. Gießmann begleitete – finanziert durch das Auswärtige Amt – die innerafghanischen Frie-
densverhandlungen und war im Gegensatz zu Herrn Pontecorvo am 14. August als Vermittler aktiv an den Ent-
wicklungen in Doha beteiligt. 
Die CDU/CSU-Fraktion wies in der Befragung auf schriftliche Berichte der Berghof Foundation zu signifikanten 
Fortschritten in den Verhandlungen mit den Taliban hin und fragte nach der Rolle der Berghof Foundation und 
der Veränderung der Qualität der Verhandlungen. Dazu führte der Zeuge Prof. Gießmann aus, dass es während 
der letzten Tage nicht mehr um Friedensverhandlungen gegangen sei. Vielmehr sei es das Ziel gewesen, einen 
ordentlichen Übergang zu ermöglichen. Dazu sei eine Reise des ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai und des 
Vorsitzenden des Hohen Rates für Nationale Versöhnung Abdullah Abdullah nach dem 15. August 2021 geplant 
gewesen. Die Berghof Foundation habe hierzu Vorschläge gemacht, und es habe bereits ein weitgehendes Ver-
ständnis zu den Inhalten dieser Gespräche gegeben. Die Taleban hätten sich vor diesem Hintergrund bereit er-
klärt, Kabul in den nächsten Tagen nicht militärisch zu erobern. 
Diese weit gediehenen, aber letztlich noch nicht abgeschlossenen Gespräche, seien jedoch an der Flucht von 
Präsident Aschraf Ghani am 15. August 2021 gescheitert. So führte der Zeuge Prof. Gießmann aus, dass beide 
Parteien immer noch miteinander gesprochen hätten, als die Flucht des Präsidenten bekannt geworden sei. Da-
nach habe sich der Charakter der Gespräche erneut verändert, und die sofortige Übergabe sei verhandelt worden. 
So sollte der Einmarsch der Taleban in Kabul auf Wunsch der Regierung und der USA Chaos und Blutvergießen 
minimieren. Die Berghof Foundation sei von diesen Verhandlungen informiert gewesen, habe sich jedoch nicht 
mit eigenen Vorschlägen beteiligt.  
In einem späteren Teil der Befragung führte der Zeuge Prof. Gießmann auf die Frage des Vorsitzenden des Un-
tersuchungsausschusses aus, dass seine Erinnerung nicht mit den Aussagen von Herrn Pontecorvo, dem höchsten 
zivilen Repräsentanten der NATO in Afghanistan, übereinstimmten. Der Vorgang hinsichtlich eines Abkommens 
vor der Flucht Ghanis sei ihm nicht bekannt. 

 
362  Vgl. Antwort auf die Einzelfrage des Abgeordneten Jan Nolte, Bundestagsdrucksache 20/7945, Frage 39. 

363  Für den Inhalt der Replik sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
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4.1.8.2 Replik der Sachverständigen Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Gießmann, Prof. Dr. Anna 
Geis, Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala, Winfried Nachtwei, Egon Ramms, Prof. Dr. 
Ursula Schröder und André Wüstner zum Sondervotum des Abgeordneten Jan 
Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des Sachverständigen 
Reiner Haunreiter zu Abschnitt 4.1.2.4364 

Die unter Bezugnahme auf Aussagen des NATO-Vertreters, Stefano Pontecorvo, und des ehemaligen Sonderbe-
auftragten der Bundesregierung, Markus Potzel, getroffene Feststellung, dass „es in der Nacht des 14. August 
2021 in Doha (Katar) noch zu einem Abkommen der politischen Führung der Taliban und hochrangigen Vertre-
tern der Islamischen Republik Afghanistan (gekommen sei), welches den Afghanen, den Taliban und den ver-
bliebenen westlichen Interessen im Land genutzt hätte“, ist unzutreffend.  
Es gab kein entsprechendes Abkommen zwischen der politischen Führung der Taliban mit hochrangigen Vertre-
tern der Republik Afghanistan. Dies wurde auf Rückfrage am 6. Februar 2024 durch den ehemaligen Sonderbe-
auftragten Markus Potzel zu der im Sondervotum getroffenen Feststellung ausdrücklich bestätigt. Insofern ist 
auch nicht zu belegen, dass ein solches Abkommen beiden Seiten und „den verbliebenen westlichen Interessen 
im Land“ genutzt hätte. 

4.1.9 Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim 
Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zu Abschnitt 
4.1.4.3.3365 

Die AfD hält es der Klarheit, Wahrheit und Präzision halber geboten, hier auf das häufig nicht abgestimmte 
Nebeneinander der zwei militärischen Operationen von ISAF und OEF und der geheimdienstlichen Operationen 
durch die CIA hinzuweisen. 

4.2 Ziviler Aufbau und Friedensförderung366 

4.2.1 Friedensdiplomatie 

4.2.1.1 Deutsche Afghanistandiplomatie (2001-2005/06) 

Die deutsche Afghanistan-Diplomatie in der Frühphase des Einsatzes 

Der globale Schock, den die Anschläge vom 11. September 2001 auslösten, beeinflusste die erste Reaktion auch 
der Bundesregierung. Solidaritätsbekundungen verbündeter Nationen erfolgten vielfach, noch bevor die US-Re-
gierung ihre Entscheidung über eigene Maßnahmen getroffen hatte. Sie entsprachen der allgemeinen Beistands-
verpflichtung367 gemäß Artikel 5 NATO-Vertrag. Deutschland erklärte den USA sogar die „uneingeschränkte 
Solidarität“.368 Ein dezidiertes Afghanistankonzept der Bundesregierung gab es damals nicht, auch keine frie-
densdiplomatische Strategie für die Abwehr von Bedrohungen durch Terrorismus. 

Das Petersberger Übereinkommen 

Das Petersberger „Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan“369 vom 5. Dezember 2001 ent-
schied über die Machtübergabe an eine Interimsverwaltung unter Führung von Hamid Karzai.370 Es umfasste auf 
Basis des vom VN-Sonderbeauftragten für Afghanistan, Lakhdar Brahimi, vorgelegten 5-Punkte Programms371 
einen Fahrplan („Bonn-Prozess“) bis zu demokratischen Wahlen einer Übergangsverwaltung und einer verfas-
sungsgebenden Loya Jirga. 

 
364  Für den Inhalt der Replik sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
365  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
366  Zu diesem Abschnitt liegt ein Sondervotum der CDU/CSU-Fraktion und der Sachverständigen Dr. Ellinor Zeino vor.  
367  Gemäß Artikel 5 NATO-Vertrag entscheiden die Mitglieder über die konkrete Form des Beistands, den sie „für notwendig erachten“. 

NATO (1949). 
368  Bundeskanzler Gerhard Schröder, Deutscher Bundestag (2001a). 
369  Petersberger Konferenz (2001). 
370  Ruttig, Enquete-Kommission (2022c), S. 11. 
371  Brahimi (2001). 
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Laut dem ehemaligen Afghanistan-Beauftragten der Bundesregierung, Michael Koch, verfolgte das diplomati-
sche Engagement zunächst drei „wechselseitig voneinander abhängige Ziele“: (1) durch Schaffung eines „demo-
kratischen Staatswesens“ dafür zu sorgen, dass „das Land auf Dauer als Ausgangspunkt des internationalen Ter-
rorismus ausgeschaltet werde“ und hierfür die „Vertreibung der Taliban nachhaltig zu machen“, (2) die „interna-
tionale Ordnungspolitik“ in der Region zu festigen, und (3) „den Hoffnungen und Erwartungen des afghanischen 
Volkes für eine bessere Zukunft zu entsprechen“.372 

Allerdings gab es im Auswärtigen Amt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt auch skeptische Stimmen, ob weitrei-
chende Ziele überhaupt realistisch waren. Dort hieß es u. a.: „Wir können froh sein, wenn wir heil wieder her-
auskommen und das Land als halbwegs friedliche Despotie weiterfunktioniert“.373 

Enttäuschte Erwartungen 

Die Petersberg-Konferenz im Dezember 2001 versammelte Delegationen von nur vier Einflussgruppen vormali-
ger Eliten.374 Repräsentativ war die Teilnahme in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht damit nicht.375 Die 
Taliban, „militärisch wie politisch signifikant geschwächt“376, waren nicht eingeladen, was im Nachgang von 
Lakhdar Brahimi als „Ursünde“ („original sin“377) bezeichnet wurde.378 Weder aber hatten vor allem die USA 
ein Interesse an der Beteiligung des geschlagenen Feindes379, noch passte dies, „obwohl es aus heutiger Sicht 
wünschenswert, ja sogar erforderlich gewesen wäre (…), in die Pläne einer ad-hoc organisierten Interim-Regie-
rung“.380 

Die Privilegierung nur weniger Einflussgruppen und der Ausschluss oppositioneller Kräfte ließen die Einladung 
und die Beschlüsse der Petersberg-Konferenz als einen von den USA und ihren Verbündeten organisierten elitä-
ren Machtverteilungsakt erscheinen.381 Die von den USA vorgenommene faktische Gleichsetzung von Taliban 
und Al-Qaida382 vergab zudem, so rückblickend der spätere Leiter der Republik-Delegation bei den intra-afgha-
nischen Verhandlungen in Doha, Masoom Stanekzai, die Chance zur „Reintegration der Taliban“ in die Gesell-
schaft zu einem Zeitpunkt, als die dafür bestehenden Voraussetzungen und Kräfteverhältnisse noch vergleichs-
weise günstig waren.383 

Den dadurch entstandenen Makel eines fremdinstallierten Regimes wurden die Regierungen von Hamid 
Karzai und später auch Ashraf Ghani in großen Teilen der afghanischen Gesellschaft nicht mehr los.384 Die 
Taliban wussten dies für eigenen Rückhalt in der Bevölkerung zu nutzen. Es bescherte ihnen angesichts 
schlechter Regierungsführung und wuchernder politischer Korruption zunehmenden Zulauf für ihren be-
waffneten Aufstand. 

Auf Seiten der afghanischen Regierung wurde beklagt, dass Deutschland zu passiv geblieben sei385, und seine 
Diplomatie zu stark den strategischen Prioritäten der USA unterordnete.386 

 
372  Verfasst vom Sonderbeauftragten der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Koch: Bundesregierung (2014d), S. 37 f. 
373  Volmer (2013), S. 133. 
374  Siehe auch Abschnitt 4.3.2.2.1. 
375  Eingeladen und zugelassen wurden aus der Diaspora die sogenannten Rom-, Zypern-, und Peshawar-Gruppen. Eingeladen und nicht 

zugelassen blieb eine sogenannte „fünfte Gruppe“ prodemokratischer Kräfte. Vgl. Ruttig, Enquete-Kommission (2022c), S. 11. Dar-
über hinaus waren auch nur drei Frauen, Habiba Sarabi, Fatima Gailani und Roza Mansuri, beteiligt. 

376  Ruttig (2022c). 
377  Brahimi, Enquete-Kommission (2023l), S. 3. 
378  Nach der Ernennung von Hamid Karzai als Chef der Interimsregierung boten einige führende Taliban eine Mitwirkung an der Regie-

rung und eine Reintegration in die Gesellschaft im Austausch gegen eine Amnestie an. Sie weigerten sich jedoch, der Forderung der 
Bush-Regierung nachzukommen, Osama bin Laden an die USA auszuliefern. Die Avancen der Taliban wurden deshalb von den USA 
und auch von Karzai abgelehnt. 

379  Ruttig zitiert George W. Bush: „Mit Terroristen wird nicht verhandelt“, Enquete-Kommission (2022c). 
380  Spanta, Enquete-Kommission (2023aq). 
381  Zur „bedingten Repräsentativität“ der Konferenz, siehe: Ruttig, Enquete-Kommission (2022c). 
382  Steiner, Enquete-Kommission (2022b), S. 8. 
383  Stanekzai (2023), S. 33. Nach der Ernennung von Karzai als Interimsregierungschef boten Taliban-Führer eine Bereitschaft zur politischen 

Reintegration an, sofern im Gegenzug Straflosigkeit gewährt worden wäre. Beides lehnten sowohl die USA als auch Karzai ab. 
384  Beispielhaft Baktash Siawash, jüngster Abgeordneter und ehemals Chefberater des Parlamentspräsidenten: „Was die zwei Präsidenten 

angeht, die Afghanistan in den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte – so bestand ihre einzige Qualifikation darin, dass sie ausgespro-
chen pro-westlich und pro-amerikanisch waren. Präsident Ghanis starke Seite ist, dass er gut Englisch spricht.“ Thörner (2021). 

385  Afghanischer Politiker, Enquete-Kommission (2023a). 
386  Stanekzai (2023), S. 9, 36. So auch: Basir Feda, Enquete-Kommission (2023ar). 
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Bewertung 

War die Vereinbarung eines konkreten Fahrplans für die Regierungsbildung ein diplomatischer Erfolg auch für 
Deutschland387, so galt dies nicht für das Ziel, die tieferliegenden Konfliktursachen in Afghanistan durch Aus-
söhnung – wie im Mandat als Ziel genannt – anzugehen. Weder sendete die Konferenz ein klares Signal der 
Notwendigkeit zur Aussöhnung seitens der internationalen und afghanischen Beteiligten an die Opposition, noch 
bildete sie den Auftakt, um die tief verwurzelten Rivalitäten zwischen den alten afghanischen Eliten zu überwin-
den. Für letztere bildete das Übergangsregime nur einen Kompromiss zur vorläufigen Aufteilung von Macht 
untereinander. 
Die Petersberg-Konferenz hätte den Auftakt für ein strategisches, kohärentes und auf Aussöhnung setzendes in-
ternational unterstütztes Friedens- und Aufbauprogramm bilden können. Indem das Erfordernis einer nationalen 
Anstrengung zur gesellschaftspolitischen Transformation ausgespart blieb und der Fokus der internationalen Un-
terstützung auf die Stabilisierung von Machtbalancen gerichtet wurde, stellte sie falsche politische Weichen. 

Zudem vergab die Bundesregierung in den Folgejahren eine Chance zur Bildung einer breiteren als auf Sicher-
heitspolitik fokussierten – diplomatischen – Allianz. Beobachter wie Thomas Ruttig sprechen davon, dass 
„[w]enn sich Deutschland nach der guten Initiative, die Petersberg-Konferenz zu hosten, hingesetzt und die Like-
Minded Countries zusammengenommen hätte […], hätte man sicher einige Dinge anders machen können“.388 

Bezogen auf die beiden anfänglich formulierten friedensdiplomatischen Ziele von Sicherheit und Aussöhnung 
bleibt festzuhalten, dass auf Regimestabilität ausgerichtete Diplomatie in den ersten Jahren klar dominierte. Es 
mangelte an Verständnis für die komplexe Konfliktgeschichte Afghanistans und ebenso an der Bereitschaft, sich 
in der akuten Drucksituation politischer Entscheidungen auf tiefergehende Analysen der afghanischen Ge-
schichte und Gesellschaft einzulassen.389 Insofern liefert der diplomatische Umgang mit den historisch tief ver-
wurzelten multiplen Konflikten ein Beispiel für das oft unreflektierte und an Interessen ausgerichtete außenpoli-
tische Handeln und eine Diplomatie, die zu Pragmatismus und Vereinfachung neigt, zudem kurzfristig angelegt 
ist, und die Konfliktursachen unzureichend berücksichtigt. So hätte 2001 in Betracht gezogen werden müssen, 
warum es den Taliban Mitte der 1990er bereits einmal in kurzer Zeit gelingen konnte, die Macht an sich zu reißen, 
indem sie die führenden Gewaltakteure der vormaligen Bürgerkriegsparteien in die Flucht schlugen. 

Die mithilfe der internationalen Gemeinschaft nach 2001 ermöglichte Rückkehr von Akteuren an die Macht, von 
denen nicht wenige sich in den 1990er-Jahren Menschenrechtsverletzungen und sogar Kriegsverbrechen schuldig 
gemacht hatten, und die in weiten Teilen der gespaltenen Gesellschaft verhasst auch nach der Vertreibung der 
Taliban blieben, wurde zum Geburtsfehler der Islamischen Republik, der diese bis zu ihrem Ende begleitete und 
der Aufstandserzählung der Taliban dienlich war. 

Lehren 

• Kapazitäten zur vorausschauenden Analyse und Entwicklung von Strategiefähigkeit waren nicht ausrei-
chend vorhanden, wurden nicht einsatzspezifisch ergänzt sowie in enger Zusammenarbeit mit den Verbün-
deten und den wichtigsten lokalen Partnern weiterentwickelt und fortschreitend evaluiert. 

• Die Überwindung politischer und sozialer Gewalt in fragmentierten Gesellschaften konnte nicht allein durch 
militärische Instrumente oder die Stabilisierung traditioneller Hierarchien bewerkstelligt werden, sondern 
hätte von Anfang an einer konsequenteren und transparenten begleitenden Unterstützung zur Aussöhnung 
und Förderung gesellschaftlichen Zusammenhalts bedurft, zu der auch Diplomatie beitragen kann. 

• Die von außen auf Regimestabilität ausgerichtete Politik wirkte über die Zeit zwangsläufig destabilisierend, 
weil sie vornehmlich zwar den lokalen Eliten nutzte, jedoch die Belange, Interessen und Sorgen der Bevöl-
kerung eines Einsatzlandes nicht ausreichend berücksichtigte. 

 
387  Da infolge der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist laut Auswärtigem Amt keine Originalakten zur Petersberger Konferenz vorgelegt 

werden konnten, ist der konkrete Beitrag Deutschlands zu deren Zustandekommen und den Ergebnissen allerdings nur bedingt nach-
zuvollziehen. 

388  Ruttig, Enquete-Kommission (2022c). 
389  Siehe auch Abschnitt 4.1.2.1. 
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4.2.1.2 Friedensdiplomatie von 2006 bis 2012/13 

Ein deutscher Gesprächskanal wird entwickelt … 

Eine ernsthafte internationale Friedensdiplomatie entwickelte sich nur zögerlich und erst als Folge eines bereits 
deutlichen Erstarkens der Aufstandsbewegung. 

Deutschland setzte, abgesehen von seiner aktiven Beteiligung an den jährlichen Geberkonferenzen und an der 
ISAF-Mission sowie seinem Anteil an der internationalen Bereitstellung von Humanitärer Hilfe und Entwick-
lungszusammenarbeit lange keine eigenständigen friedensdiplomatischen Impulse. Weder gab es erkennbaren 
politischen Willen zur Übernahme von Führungsverantwortung, noch waren die hierfür notwendigen Ressourcen 
vorhanden. Hinzu kam, dass die Bundesregierung nach der Verlagerung der Interessen der USA auf den Irak 
bemüht war, die durch die eigene Nichtbeteiligung am Irak-Krieg (2003) entstandenen „außenpolitischen Trüm-
mer“ im Verhältnis mit den USA wegzuräumen390 und eine weitere Spaltung der westlichen Allianz im laufenden 
Einsatz zu verhindern. 

Im Jahr 2010 nahm der deutsche Sonderbeauftragte Michael Steiner einen, in Abstimmung mit dem erfahrenen 
US-Diplomaten Richard Holbrooke gemeinsam entwickelten, diskreten Gesprächskanal mit Taliban-Vertretern 
auf, die mutmaßlich über einen direkten Zugang zu deren Führer, Mullah Omar, verfügten.391 Ziel der deutschen 
Gesprächsbemühungen war es, im Vergleich zur Forderung der Taliban in umgekehrter Reihenfolge zunächst 
sich in Verhandlungen auf ein inklusives Regierungsmodell zu einigen, um nachfolgend392 mit dem internatio-
nalen Truppenabzug zu beginnen. Darüber hinaus sollte den Taliban erlaubt werden, ein Verbindungsbüro in 
Doha (Katar) zu eröffnen.393 Dies sollte ihre Ausgrenzung vom Staatsbildungs- und Aussöhnungsprozess korri-
gieren.394 Für die Taliban bot der Gesprächskanal eine Chance, ihre anhaltende internationale Isolation zu über-
winden. Die Regierung in Kabul hatte die Hoffnung, mit Hilfe Deutschlands eine international unterstützte Ver-
handlungsbasis mit den Taliban zu entwickeln. 

… und scheitert doch nach kurzer Zeit 

Die Verhandlungen über konkrete Fortschritte verliefen zäh und früh ergaben sich Umstände, die den Pro-
zess bereits 2013 schließlich scheitern ließen: 

Erstens, in den USA vertieften sich Differenzen zwischen Pentagon und State Department hinsichtlich der Ziele 
einer weiteren US-Präsenz in Afghanistan.395 Holbrooke, der eine entscheidende Rolle für den diplomatischen 
Neuansatz spielte, verstarb unerwartet im Dezember 2010, was den Akteuren in den USA, die keinerlei Erwar-
tungen im Hinblick auf eine innerafghanische politische Lösung hegten, deutlichen Einflusszuwachs be-
scherte.396 Deutschland verlor damit den wichtigsten Garanten für die Aufrechterhaltung des gemeinsam entwi-
ckelten Gesprächskanals mit den Taliban. Zweitens, nach der Tötung Bin Ladens am 2. Mai 2011397, erhielt die 
Hoffnung in Washington auf einen militärischen Durchbruch neuen Auftrieb und verringerte die Bereitschaft, 
etwaige Machtkompromisse überhaupt auch nur zu erwägen.398 Die US-Regierung war damals um die anhaltende 
Unterstützung des Kongresses besorgt und entschloss sich zu einer härteren Gangart, einschließlich einer befris-
teten erheblichen Truppenverstärkung. Drittens, nach der Ermordung des Vorsitzenden des Hohen Friedensrates, 
Ex-Präsident Burhanuddin Rabbani, am 20. September 2011, sah Präsident Hamid Karzai, auch auf Druck der 
Nordallianz, von weiteren Verhandlungsschritten ab. Als wegen einer provokanten Flaggenzeremonie das gerade 

 
390  Hacke (2003). 
391  Bereits ab 2005 hatte der BND angeblich Kontakte zum „mittleren Management“ der Taliban und war nach Medienberichten später 

auch beim Zustandekommen und der Organisation des gemeinsam mit den USA entwickelten Gesprächskanals beteiligt. Eine Anfrage 
der Enquete-Kommission zu einem Hintergrundgespräch über die Art der Unterstützung der deutschen Diplomatie durch den BND 
beim Zustandekommen der Kontakte wurde allerdings mit der Begründung abgelehnt, dass dies die Zusammenarbeit zwischen den 
Diensten gefährden könne. Der Spiegel (2007); siehe auch: Wörmer (2012), S. 4 f. 

392  Der Fahrplan der Taliban sah als Reihenfolge vor: erst Abzug, dann Einigung auf ein Regierungssystem. 
393  Ursprünglich für Kabul vorgesehen, wurde das Büro schließlich auf Wunsch der Taliban durch den Emir von Katar in Doha bereitge-

stellt. Von ihm erhofften sich die Taliban mehr Schutz und Bewegungsfreiheit. Ungeachtet der kurz darauf erfolgten Schließung des 
Büros ist die nunmehr „inoffizielle“ Präsenz der Taliban in Doha bis heute ein Anlaufpunkt für internationale Kontakte mit den Tali-
ban. 

394  Steiner, Enquete-Kommission (2022b). 
395  Rubin (2022), S. 76 ff. 
396  Whitlock (2021), S. 266 ff. 
397  Zu den kritischen Punkten u. a. Tagesschau (2011). 
398  Whitlock (2021), S. 199 ff. 
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erst eröffnete Büro der Taliban im Juni 2013 auf Karzais Drängen hin wieder geschlossen wurde, versandete der 
zunächst verheißungsvoll anmutende Prozess.399 

Aus der Bundesregierung hieß es trotz des empfindlichen Rückschlags: „Letztlich wird nur ein Dialogprozess 
mit den regierungsfeindlichen Kräften dem Land eine nachhaltige Friedensperspektive eröffnen“.400 Im Zuge der 
von den USA betriebenen Truppenverstärkungen zeigten sich die Taliban zunächst jedoch nicht mehr bereit, an 
einem Dialog über die Beendigung ihres Aufstands oder auch nur über eine Gewaltreduzierung teilzunehmen. 

Bewertung 

Zwischen 2010 und 2012 schien sich kurzzeitig für Deutschland eine Chance zur Unterstützung von Verhand-
lungen zu eröffnen.401 Der Aufbau eines Gesprächskanals mit den Taliban kam aber zu spät402, und konnte nach 
Holbrookes Tod auch nicht weitergeführt werden. Eine überzeugende Alternative, welche die maßgeblichen po-
litischen und gesellschaftlichen Akteure und die Taliban für eine Beendigung der Gewalt hätte gewinnen können, 
war nicht erkennbar. Deutschland hatte keine übergeordnete friedenspolitische Agenda, der Gesprächskanal be-
ruhte auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit handelnder Personen. Ob damit der Gesprächskanal tatsächlich 
eine glaubwürdige Verhandlungsoption hätte eröffnen können, bleibt in rückblickender Perspektive fraglich. 

Die Taliban blieben bei ihrer notorischen Linie, zuerst nur mit den USA und auch nur über einen Truppenabzug 
reden zu wollen. Deutschlands Diplomatie zeigte sich nach dem Scheitern ihres Gesprächskanals ernüchtert: 
„Wir sind von den Blütenträumen runter. Von einer ‚Schweiz am Hindukusch‘ redet keiner mehr“.403 

Um die Abhängigkeit der deutschen Diplomatie von den USA abzumildern, hätte Deutschland sich dafür einset-
zen können, ein stärkeres europäisch koordiniertes Vorgehen zu entwickeln. Wie schon nach 2001 wurde diese 
Möglichkeit aber nicht ernsthaft verfolgt, auch weil nach Ansicht des früheren Bundesaußenministers Fischer in 
einer Anhörung der Enquete-Kommission, die Abhängigkeit von den USA zu groß gewesen sei, um eigenstän-
dige Initiativen ohne Zustimmung der USA zu verfolgen.404 

Lehren 

• Deutschland kann Friedensdiplomatie in Kooperation mit Partnern erfolgreich initiieren. 
• Ihr Erfolg hängt aber davon ab, ob die Konfliktparteien ernsthaft bereit sind, ihre Differenzen gewaltfrei 

beizulegen. Sofern eine oder alle Parteien hierzu nicht bereit sind, bedarf es militärischer Druckmittel bzw. 
geeigneter Anreize zur direkten Einflussnahme auf das Handeln und die Verhandlungsbereitschaft der be-
treffenden Parteien. Weder das eine noch das andere war in Afghanistan ausreichend gegeben, um die Tali-
ban zur Abkehr von ihrer Hauptforderung, dem bedingungslosen Abzug der US-Truppen und ihrer Verbün-
deten, zu bewegen. 

4.2.1.3 Friedensdiplomatische Bemühungen von 2015 bis 2021 

Perspektiven eines Friedensdialogs 

Die Bundesregierung war angesichts der sich ab 2014 rapide verschlechternden Sicherheitslage zunehmend alar-
miert: Es war spätestens „im Sommer 2018405 klar, dass wir den Einstieg in den Ausstieg finden mussten. (…) 
Denn uns war natürlich klar, dass das deutsche Parlament nicht auf Ewigkeiten jedes Jahr die Mandate für das 
militärische Engagement in Afghanistan verlängern würde“.406 Trotzdem beschloss die Bundesregierung, ihr 

 
399  Die USA hielten ihren Gesprächskanal allerdings offen. 2014 wurde über einen Gefangenenaustausch verhandelt. 
400  Bundesregierung (2014d), S. 47. 
401  Stanekzai (2023), S. 34. 
402  Vgl. Steiner (2010). Siehe auch: US-Envoy Zalmay Khalilzad: „Vielleicht waren wir nicht […] klug genug, frühzeitig auf die Taliban 

zuzugehen, weil wir dachten, wir hätten sie besiegt und müssten sie vor Gericht bringen, anstatt eine Einigung mit ihnen zu suchen 
oder eine Aussöhnung anzustreben.“ Zitiert in: Whitlock (2021), S. 55. 

403  Steiner, Taz (2011). 
404  Fischer, Enquete-Kommission (2023am), S. 14, „keine Illusionen“. Laut Potzel „brauchten [sie] aus innenpolitischen Gründen eine 

aktive deutsche Mitwirkung aber auch“, nicht zuletzt wegen der guten Zugänge in alle afghanischen Lager. Enquete-Kommission 
(2023as). 

405  Im Juli 2018 begannen die Vorbereitungsgespräche für die bilateralen Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban. 
406  Enquete-Kommission (2023a). 
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„diplomatisches, ziviles und militärisches Engagement zur jetzigen Zeit in Abstimmung mit ihren Partnern im 
bestehenden Umfang fort[zu]setzen“.407 

Ab 2015 sendete das inoffizielle Doha-Office der Taliban nach jahrelanger Funkstille neue Signale einer politi-
schen Dialogbereitschaft aus. Es verfolgte das Ziel, Voraussetzungen für Verhandlungen zur Beendigung der 
internationalen militärischen Präsenz zu schaffen und sich auf die Mitwirkung an einem innerafghanischen ge-
sellschaftlichen Dialog – allerdings ohne Beteiligung der afghanischen Regierung – vorzubereiten, um sich als 
legitime politische Kraft zur Übernahme von Regierungsverantwortung national, vor allem aber auch internatio-
nal zu präsentieren. Der angestrebten Image-Verbesserung dienten ein für drei Tage eingehaltener landesweiter 
Waffenstillstand anlässlich Eid-ul-Fitr408 im Juni 2018 und die Teilnahme von einigen Taliban-nahen Religions-
gelehrten an einem Treffen von 3.000 Ulama im Juni 2018 in Kabul. Beide Ereignisse blieben jedoch Strohfeuer. 
Eine Wende tat sich nicht auf. Die Taliban beharrten darauf, weitere Abmachungen über einen Waffenstillstand 
zwingend mit konkreten Abzugszusagen zu verknüpfen sowie darüber nicht mit der afghanischen Regierung409, 
sondern nur mit den USA zu verhandeln.410 Die USA machten ihrerseits die Bereitschaft zu Verhandlungen ab-
hängig von der Bereitschaft der Taliban zur parallelen Entwicklung eines innerafghanischen Dialogprozesses. 

In dieser Situation bot sich aus deutscher Sicht erstmals die reelle Chance zur Unterstützung eines innerafghani-
schen Dialogansatzes. 

Das Auswärtige Amt knüpfte einen eigenen Draht zum Doha-Office ab 2018 neu, aber auch zu einflussstarken 
Akteuren411, die über einen direkten Zugang zum engeren Führungszirkel der Taliban in Pakistan verfügten. 
Flankiert wurde dies 2017 bis 2018 durch technische Workshops, durchgeführt von der deutschen Berghof Foun-
dation, zur Vorbereitung innerafghanische Gespräche mit dem Doha-Office der Taliban und dem Hohen Frie-
densrat in Kabul, die als vorbereitende Maßnahme auf eine Stärkung der Dialogfähigkeiten abzielten. Dieser 
Zugang hatte für Deutschland neben der gewährten Unterstützung für den Dialogprozess strategische Relevanz: 

Erstens, war – wie bereits belegt – der Bundesregierung ab 2018 klar, dass eine gewaltfreie Konfliktlösung für 
die Islamische Republik nur noch bei Einbeziehung der Taliban in das Regierungssystem möglich sein würde.412 
Konkrete Ideen gab es nicht. Die Entscheidungshoheit zur Zukunft des Landes lag aus deutscher Sicht auf afgha-
nischer Seite. 

Zweitens, konnte der Gesprächskanal genutzt werden, um die immer größer werdenden Risiken für die deutschen 
zivilen Einsatzkräfte in den von den Taliban kontrollierten Gebieten in Afghanistan zu verringern.413 

Drittens, bot ein direkter Gesprächskanal die Chance, der ohnehin breiten Befürwortung einer stärkeren deut-
schen Rolle für die Überwindung des Konflikts in allen afghanischen Lagern durch einen sichtbaren friedensdip-
lomatischen Fußabdruck zu entsprechen. 

Die Aufnahme von direkten Gesprächen der USA mit den Taliban im Juli 2018 in Doha machte deutlich, dass 
die Trump-Regierung unter allen Umständen entschlossen war, die eigenen Truppen kurzfristig aus Afghanistan 
abzuziehen – gegebenenfalls auch ohne Beteiligung der afghanischen Regierung und auch ohne direkte Mitspra-
che der Verbündeten oder der Vereinten Nationen. Der Verhandlungsführer des USA, Zalmay Khalilzad, war es, 
der 2019 zuerst die Idee der gemeinsamen Ausrichtung eines Friedensdialogs durch Katar und Deutschland lan-
cierte. So konnte er sich auf die Vereinbarung von bilateralen Abzugsregeln mit den Taliban fokussieren, ohne 
sich durch die sehr viel komplexeren Herausforderungen eines gesellschaftspolitischen Dialogs binden zu lassen. 

 
407  Bundesregierung (2019), S. 6. 
408  Clark (2018). 
409  Der afghanischen Regierung wurde von den Taliban konsequent jegliche Anerkennung verweigert. Sie wurde bis August 2021 als 

„Kabul-Administration“ bezeichnet, das heißt als begrenzte Verwaltung unter amerikanischer Vorherrschaft. 
410  Unmissverständlich formulierte es anlässlich eines Treffens im sogenannten „Moskau-Format“ von Taliban und einer inoffiziellen 

afghanischen Delegation der damalige Taliban-Sprecher Suhail Shaheen so: „Wenn in Anwesenheit internationaler Beobachter der 
Zeitplan für den Abzug der ausländischen Truppen gesetzt ist, werden wir die Gespräche mit den afghanischen Parteien beginnen, aber 
wir werden nicht mit der Kabul-Administration als einer Regierung sprechen“. Al Jazeera (2019). 

411  Besonderen Stellenwert hatten die Kontakte zu den sogenannten Guantanamo-5, fünf ehemaligen hochrangigen Taliban mit großem 
Einfluss innerhalb der Taliban-Bewegung, die nach langer Haft und Gefangenenaustausch 2014 nach Doha überstellt worden waren. 
Clark (2014). 

412  Die Freilassung Mullah Baradars und dessen Übernahme der Verhandlungsführung für die Taliban war für die Bundesregierung ein 
untrügliches Indiz dafür, dass die USA eine Beendigung des Einsatzes mit den Taliban für realistischer erachteten als eine Vereinba-
rung in Zusammenarbeit mit der Regierung. Potzel, Enquete-Kommission (2023as). 

413  Ebd. 
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Aus sicherheitspolitischem Eigeninteresse aber auch aus Gründen der langjährigen vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit afghanischen Partnern war für Deutschland zu entscheiden, wie unter diesen Bedingungen die erreich-
ten Fortschritte in den Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung bewahrt werden konnten und ein Fort-
bestand der Islamischen Republik bestmöglich zu unterstützen war. 

Die deutsche Unterstützung der „Innerafghanischen Dialogkonferenz“ in Doha (7.-8. Juli 2019) 

Katar und die Bundesregierung einigten sich im Frühjahr 2019 darauf, gemeinsam einen innerafghanischen Di-
alog in Doha unter einer möglichst repräsentativen Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der verschie-
denen Einflussgruppen Afghanistans und den Taliban vorzubereiten.414 

Aus Sicht der USA und der Taliban behielt der bilaterale Verhandlungsstrang über die Konditionen eines Abzugs 
der US-Truppen aber weiterhin absoluten Vorrang. Anders als der zunehmend unter Druck stehende Präsident 
Ghani und die afghanische Regierung, hatten die Taliban kein Interesse, an einem Dialogprozess teilzunehmen 
und beharrten stattdessen auf einer Dialogkonferenz. Sie weigerten sich zudem strikt, die Regierung Afghanistans 
als offizielle Partner anzuerkennen. Sie erklärten lediglich ihre Bereitschaft, sich selbst als geschlossene Delega-
tion mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Bevölkerung an einen Tisch zu setzen. 

Die Konferenz fand am 7./8. Juli 2019 in Doha statt. In einer austarierten Quotenregelung trafen erstmals jeweils 
15 Teilnehmende aus dem Regierungslager, den politischen Parteien Afghanistans, der Zivilgesellschaft und der 
Taliban direkt aufeinander. Abgesehen von der Verabschiedung einer Abschlusserklärung per Akklamation hatte 
die Konferenz keine nachhaltige Wirkung, auch weil es keine Fortsetzung und somit keinen Prozess gab. Vor 
dem Hintergrund der folgenden Entwicklungen erachten einige Konferenzbeteiligte das Ergebnis rückblickend 
als Täuschungsmanöver der Taliban. Diese hätten kein aufrichtiges Interesse an einem ernsthaften Dialog oder 
gar Aussöhnung gehabt.415 

Dass das Momentum der Dialogkonferenz in Deutschlands Friedensdiplomatie ungenutzt verstrich, war mehre-
ren annähernd zeitgleichen Umständen geschuldet. Nach einem Anschlag der Taliban in Kabul, bei dem auch ein 
US-Soldat getötet wurde, ließ Präsident Trump die Verhandlungen mit den Taliban am 8. September 2019 zu-
nächst platzen. Einer zeitweilig erwogenen Einladung Deutschlands an die Taliban ausgerechnet zu diesem Zeit-
punkt zu einer weiteren Dialogkonferenz hätten die USA kaum zugestimmt. Afghanistan befand sich zudem, 
angesichts der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am 28. September 2019 und eines tiefen Misstrauens zwi-
schen den wichtigsten Wettbewerbern, in einem Ausnahmezustand, der sich nach dem hochumstrittenen Ergebnis 
bis zum Frühjahr 2020 fast unvermindert fortsetzte. Monatelang blieb die Führung der Republik in ihrer Hand-
lungsfähigkeit gelähmt.416 Nach der Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen mit den Taliban im Dezember 2019 
und infolge andauernder politischer Agonie in Kabul hatten die USA kein Interesse mehr an einem möglicher-
weise längeren Dialogprozess, der aus ihrer Sicht den auf kurze Frist angelegten Abzug der eigenen Streitkräfte 
lediglich hinauszögern konnte. Auch für die Taliban bestand das Interesse weiterhin erstrangig darin, die US- 
und NATO-Truppen möglichst schnell aus dem Land zu bekommen, um dadurch die eigenen Machtoptionen in 
Afghanistan deutlich zu verbessern. 

Die Bundesregierung ließ die Idee eines fortgesetzten Dialogprozesses fallen und setzte stattdessen auf eine be-
ratende Unterstützung417 der Verhandlungen zwischen den Taliban und der Delegation der Islamischen Republik. 

Die deutsche Unterstützung der intra-afghanischen Verhandlungen (12. August 2020 bis 15. August 2021) 

Das am 29. Februar 2020 geschlossene bilaterale Abkommen zwischen den USA und den Taliban überließ Af-
ghanistan aus Kabuler Sicht seinem Schicksal.418 Es erhob die Taliban zu einer „Regierung im Wartestand“.419 

 
414  Die Bundesregierung wurde bei der Durchführung der Konferenz von der Berghof-Foundation unterstützt. 
415  Enquete-Kommission (2023a). 
416  Erst im Februar 2020, als der Deal zwischen USA und Taliban fast perfekt war, erzielten Ghani und Abdullah einen Kompromiss zur 

Regierungsbildung, der aber ihre Zuständigkeitskonflikte in Bezug auf die Verhandlungen nicht beseitigte. 
417  Neben der Bereitstellung eigener Mediationsexpertise (Abteilung S03 des Auswärtigen Amts) nutzte die Bundesregierung auch die 

Vermittlungserfahrungen dritter Akteure für die Begleitung der Verhandlungen, darunter der VN und der Schweiz. 
418  In den Worten von Mohammad Natiqi, einem Mitglied des Verhandlungsteams, führte das Doha-Abkommen die Republik „wie ein 

Schaf auf die Schlachtbank.“ Stanekzai (2023), S. 22. 
419  Gießmann (2021). 
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Die zuvor noch militärisch unterstützte Verhandlungsmacht wurde selbst nach Ansicht von hochrangigen US-
Militärs unnötigerweise420 aufgegeben. 

In zahlreichen Reisen, u. a. der Regierungsbeauftragten Markus Potzel und Jasper Wieck nach Kabul, suchte die 
Bundesregierung weiterhin die afghanischen Stakeholder/-innen von der Notwendigkeit einer politischen Eini-
gung mit den Taliban zu überzeugen. Die Berghof Foundation bereitete die Delegation der Islamischen Republik 
in technisch-methodischen Seminaren auf die Verhandlungen vor.421 

Die Taliban erachteten die Verhandlungen jedoch ausschließlich als Umsetzungsteil der von ihnen mit den USA 
zuvor geschlossenen Abmachung.422 Sie waren vom ersten Tag an mit jeder Äußerung darauf bedacht, aus dem 
Doha-Abkommen allein die konkreten Vereinbarungen zum Truppenabzug der USA fristgemäß einzuhalten und 
den Ausgang der intra-afghanischen Verhandlungen in Doha bis dahin offenzuhalten. Ihre Verhandlungstaktik 
war von Verzögerung und zirkulären Debatten bestimmt. 

Die Republik-Delegation setzte ihre Hoffnung auf deutsche Unterstützung. Neben den USA, Norwegen und Ka-
tar verfügte auch Deutschland während des gesamten Zeitraums über den „engsten“423 Kontakt zu beiden ver-
handlungsführenden Parteien. Weder aber Deutschland noch eine andere Partei, mit Ausnahme der USA, schon 
gar nicht die Delegation der Republik, verfügten über genügend einsetzbare Verhandlungsmacht, um zu errei-
chen, was allein den USA und den Taliban vorbehalten war. 

Fehlende Verhandlungsmacht und höchster Zeitdruck verwandelten die zuletzt von der afghanischen Regierung 
noch verfolgte Idee einer Machtteilung mit den Taliban spätestens ab Mai 2021 in eine Illusion. Innerhalb von 
nur wenigen folgenden Wochen brach in Afghanistan der Widerstand gegen die vorrückenden Taliban zusam-
men. Letzte Versuche der internationalen Unterstützer, das Schlimmste zu verhindern, scheiterten, weil die Ta-
liban sich in Doha der Suche nach einem Kompromiss nunmehr strikt verweigerten.424 Die noch in Doha befind-
liche Verhandlungsdelegation der Republik wurde praktisch sich selbst überlassen, sie erhielt kaum noch Instruk-
tionen der bereits in Auflösung befindlichen Führung in Kabul. Die letzten friedensdiplomatischen Optionen 
auch Deutschlands waren damit ausgeschöpft. 

Bewertung 

Zu spät entwickelte sich eine systematische, den Afghanistan-Einsatz begleitende Friedensdiplomatie. War ein 
begrenzter diplomatischer Spielraum durch die Anerkennung einer beratenden Begleitung durch Deutschland 
seitens der beiden verhandelnden Parteien eine Zeitlang noch vorhanden, so blieb die Wirkung der von Deutsch-
land kommunizierten Angebote zur Unterstützung sowie vor allem der unternommenen praktischen Schritte hin-
ter den Erwartungen der afghanischen Partner, letztlich aber auch in Teilen der Bundesregierung selbst, zurück. 
Das politische Einflusspotenzial Deutschlands war und blieb begrenzt. Die erzielten Wirkungen der Unterstüt-
zung standen hinter dem Umfang der Aktivitäten auf den verschiedenen Ebenen zurück, auch, weil Deutschland 
zwar das Vertrauen der USA und seiner afghanischen Partner genoss, jedoch selbst kein glaubwürdiges Druck-
potenzial in die Waagschale werfen konnte. Zudem blieben die Beratungsstränge von Anbeginn an ungleich 
stark: Während auf der Republik-Seite durchweg Zugang zu allen entscheidungsverantwortlichen Führungskräf-
ten bestand, waren die Kontakte auf der Taliban-Seite auf das für Gespräche mit westlichen Staaten offenere 
Doha-Office beschränkt, deren Führungskräfte zwar auch dem erweiterten Führungszirkel der Taliban zuzurech-
nen waren, nicht jedoch dem engsten Kreis um deren Anführer Haibatullah Akhundzada, der von Pakistan aus 
die entscheidenden Positionen der Taliban bestimmte. 
Die dominierende Rolle der USA425 für den Gesamtprozess wurde am Rande der intra-afghanischen Verhand-
lungen von deutscher Seite gelegentlich beklagt, jedoch auch infolge der herausragenden Absicherung des Ein-
satzes durch die USA völlig akzeptiert. Die Bundesregierung wurde von den USA regelmäßig konsultiert und 
auch informiert, jedoch nicht immer umfassend. Der Austausch half zwar, das angespannte bilaterale Verhältnis 
mit den USA im Laufe der Verhandlungen deutlich zu verbessern. Auf afghanischer Seite wuchs allerdings, 

 
420  Petraeus, Enquete-Kommission (2023ac), S. 4. 
421  Insgesamt fünf intensive Verhandlungstrainings, virtuell und in Kabul, wurden mit Delegationsmitgliedern von August 2019 bis Au-

gust 2020 durchgeführt. Mit Taliban-Vertretern gab es vor und während der Verhandlungen keine weiteren Workshops mehr. 
422  Semple u.a. (2021), S. 29. 
423  Potzel, Enquete-Kommission (2023as). 
424  Stanekzai (2023), S. 32. 
425  Die USA hatten schlicht das Sagen (wörtlich: „calling the shots“). Potzel, Enquete-Kommission (2023as). 
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angesichts einer als zu eng und angepasst angesehenen Ausrichtung Deutschlands an den Vorgaben der USA426, 
die Enttäuschung hinsichtlich der deutschen Bereitschaft, sich stärker eigenverantwortlich in die Unterstützung 
der Verhandlungen einzubringen. 

Das Scheitern der intra-afghanischen Verhandlungen wird rückblickend oft auf das bilaterale Abkommen zwi-
schen den USA und den Taliban zurückgeführt. Diese Perspektive greift zu kurz. Von Gewicht sind drei weitere 
Gründe: 

Erstens hatten die USA bereits zuvor das Vertrauen in die Reformfähigkeit der Islamischen Republik verloren. 
Befürchtet wurde in Washington ein „ewiger Krieg“. Verstanden wurde, dass ein Krieg zu beenden sei, der nicht 
zu gewinnen ist.427 Deutschland hat die einseitige Entschlossenheit dieser Entscheidung der Führungsmacht der 
Mission zu lange unterschätzt und aus Sorge vor den möglichen Folgen für Europa bei einer abrupten Preisgabe 
der Mission auf eine andere politische Lösung gesetzt, die von der US-Regierung jedoch bereits nicht mehr als 
erreichbar angesehen wurde. Die militärischen Fähigkeiten der USA waren für den Ausgang des Verhandlungs-
prozesses am Ende ausschlaggebend. Der angekündigte Abzug dieser Fähigkeiten entzog dem Friedensprozess 
die erforderliche Verhandlungsmacht gegenüber den Taliban, die auch durch eine aktivere Friedensdiplomatie 
Deutschlands und anderer Staaten nicht zu kompensieren war. 

Zweitens setzten sich die teilweise personalisierten innenpolitischen Konflikte, die durch die mehrmonatige Re-
gierungskrise nach den Präsidentschaftswahlen im September 2019 verschärft wurden, auch nach deren formeller 
Beilegung im Frühjahr 2020 fort und schwächten dadurch den Zusammenhalt und das Auftreten der afghanischen 
Republik gegenüber den Taliban. Letzteren wurden Tore geöffnet für separate Geheimkontakte mit afghanischen 
Kräften, denen eine Entfernung Präsident Ghanis von der Macht näher am Herzen schien, als eine Rückkehr der 
Taliban an die Macht zu verhindern. Selbst im Angesicht der drohenden Niederlage428 gelang es der deutschen 
Diplomatie nicht, die Rivalitäten unter den afghanischen Eliten abzumildern, wodurch sich keine gemeinsame 
Position zur Verteidigung der Republik gegenüber den Taliban bildete. 

Drittens schließlich, verfügten die Taliban über eine Alternative zum Scheitern der Verhandlungen: einen Erfolg 
verheißenden Waffengang. Die Islamische Republik hatte für ihr eigenes Überleben diese Alternative nicht. 

Lehren 

• Deutschland konnte, realistisch betrachtet, aktive Friedensförderung durch Verhandlungen nicht im Allein-
gang leisten, sondern dies hätte eines starken kollektiven politischen und militärischen Rückhaltes der 
NATO und bei lokal begrenzten Missionen wenigstens in der Europäischen Union bedurft. Militärische und 
zivile Druckmittel sind in partnerschaftlicher Kooperation in internationalen Friedensmissionen kein Ge-
gensatzpaar, sollten kontextbedingt zusammengedacht werden, d. h. einander nicht behindern, sondern stra-
tegisch und operativ klug ergänzen. In Afghanistan ist dies nicht gelungen. 

• In festgefahrenen innergesellschaftlichen Konflikten sind die Optionen für einen Interessenausgleich mög-
lichst breit und flexibel zu halten. Dazu zählen neben Verhandlungen auch inklusive Dialogformen zur Aus-
söhnung und Mediation zur Veränderung von Einstellungen, Verhalten und Beziehungen der Konfliktpar-
teien. Diese drei Ansätze wurden in Deutschland nicht ausreichend zusammen gedacht und komplementär 
zueinander umgesetzt. 

4.2.1.4 Deutschlands multilaterale Friedensdiplomatie 

Deutsche Afghanistan-Diplomatie wurde international in mehreren Formaten betrieben, die teilweise parallel 
stattfanden, teilweise aber auch in Konkurrenz429 zueinander standen, jeweils mit oder auch ohne afghanische 
Beteiligung.430 Deutschland hatte, gemeinsam mit Afghanistan, den Co-Vorsitz in der internationalen Kontakt-
gruppe mit mehr als 60 Staaten und internationalen Organisationen431 inne und dadurch Einfluss auf das agenda 

 
426  Afghanischer Politiker, Enquete-Kommission (2023a). 
427  Whitlock (2021), S. 346 f. 
428  van Thiel (2023), S. 2. 
429  Die Konkurrenz entwickelte sich teilweise zu einem „ungesunden Wettbewerb“ (unhealthy competition). Feda, Enquete-Kommission 

(2023ar). 
430  van Thiel (2023), S. 1. 
431  Die Internationale Kontaktgruppe (ICG) wurde 2009 auf Anregung von Richard Holbrooke gebildet. Details u. a. in: Bundesregierung 

(2014a), S. 6. 
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setting und die Koordination in der internationalen Gebergemeinschaft. Deutschland war in der Endphase des 
Einsatzes im Sommer 2021 auch in einer „kleinen Kontaktgruppe“ gemeinsam mit den USA, Norwegen, Katar, 
Usbekistan und Indonesien vertreten. Mit den Sonderbeauftragten u. a. von China, Russland, Türkei, Iran, Indo-
nesien, Usbekistan und Pakistan bestanden zudem regelmäßige bilaterale Kontakte. Vor allem aber verfügte 
Deutschland, durch seine langjährigen Beziehungen mit Afghanistan, anders als jedes andere Partnerland der 
Europäischen Union über einen vertrauensbasierten Zugang zu allen wesentlichen afghanischen Akteuren, die 
ihrerseits von Deutschland ein besonderes Engagement erwarteten. Neben den USA hatten lediglich Deutschland, 
Norwegen und Katar dauerhaftes Gewicht und Einfluss auf den Dialog- und Verhandlungsprozess. Obwohl sie 
einander regelmäßig konsultierten, verfolgten sie aber jeweils eigene Gesprächskanäle mit der Islamischen Re-
publik und den Taliban und waren jeweils um den besten Zugang zu allen Akteuren bemüht. Deutschland galt 
jedoch nach Einschätzung des Sonderbeauftragten der Bundesregierung auf Seiten aller afghanischen Parteien 
als ehrlicher, d. h. unparteiischer, den Prozess unterstützenden Partner.432 

Bewertung 

Vielstimmigkeit und die oft als mangelhaft kritisierte Transparenz der unterschiedlichen Formate erwiesen sich 
als Belastung einer wirksameren Einflussnahme, zumal sich parallel zu den Formaten mit deutscher Beteiligung 
auch noch andere Gruppen hinzugesellten, initiiert u. a. von Russland, China und der Türkei, die vor allem af-
ghanische Kräfte versammelten, die sich als Opposition zu Präsident Ghani verstanden. 

Ein wesentliches Manko der multilateralen Friedensdiplomatie bestand darin, dass in wichtigen Formaten die 
afghanische Regierung zwar beteiligt war, aber in letztliche Entscheidungen der internationalen Akteure nicht 
direkt einbezogen wurde. Multilaterale Friedensdiplomatie fand kaum unter dem Dach der Vereinten Nationen 
oder der Europäischen Union statt, sondern lag vielmehr in den Händen einer kleinen, faktisch selbstmandatierten 
Gruppe von Staaten, zu der auch Deutschland gehörte. Im Auswärtigen Dienst der EU wurde mangelnde Trans-
parenz der deutschen Unterstützung für Afghanistan gegenüber den europäischen Partnern bemängelt.433 Zu-
gleich war jedoch festzuhalten, dass es der EU selbst zu keinem Zeitpunkt gelang, eine gemeinschaftliche Hal-
tung zum Friedensprozess zu entwickeln. Ähnliches gilt für die NATO, deren politisches, diplomatisches und 
auch personelles Gewicht während der Verhandlungen weit hinter der singulär um Vieles gewichtigeren Rolle 
der USA zurückstand. 

Lehren 

• Deutschland verfügt in vielen Ländern über einen guten Ruf als Partnerstaat, vor allem auch in Ländern, in 
denen es zum Beispiel kein koloniales Erbe zu verantworten hat, über vertrauensvolle Zugänge als Anbieter 
guter Dienste zur Unterstützung von Krisenprävention und Konfliktbearbeitung. Diese Zugänge zu nutzen, 
ohne Sonderwege zu beschreiten, bietet Chancen für einen wirkungsvollen, selbstbewussten und sichtbaren 
deutschen Beitrag zur internationalen Friedensdiplomatie. In Afghanistan konnten diese Chancen nicht er-
folgreich genutzt werden. Eine realistische Einschätzung des Einflusspotenzials, über das Deutschland ver-
fügt, aber auch der Grenzen seines Potenzials, erlaubte eine frühzeitigere und realistischere Bestimmung 
von Erfolgswahrscheinlichkeiten deutschen diplomatischen Engagements. 

• Notwendig gewesen wäre eine engere Abstimmung von Interessen und die Stärkung institutioneller und 
kollektiver Verhandlungsmacht, insbesondere gemeinsam mit den USA und den europäischen Partnern. 

4.2.1.5 Nationale Strukturen der deutschen Afghanistandiplomatie 

Wesentliche Instrumente der internen Koordinierung der Bundesregierung wurden erst spät gebildet: ab 2006 die 
auf Initiative des BMVg geschaffene sogenannte Afghanistan-Staatssekretärsrunde sowie die ab 2009 erfolgte 
Ernennung von Sonderbeauftragten der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Dass beide Gremien erst 

 
432  Potzel, Enquete-Kommission (2023as). 
433  Der damalige Afghanistan-Sonderbeauftragte der EU formulierte es so: „The EU External Action Service expressed regrets about the 

lack of transparency and European spirit of the German action on Afghanistan, failing to build a Europeanized action that would have 
given Europeans a much stronger united stance in the negotiations both vis-à-vis the US and the Taliban” [Übersetzung durch den 
Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Der Europäische Auswärtige Dienst bekundete sein Bedauern über das von einem Mangel 
an Transparenz und europäischem Geist geprägte deutsche Vorgehen in Afghanistan, mit dem es nicht gelungen sei, an europäischen 
Belangen ausgerichtete Maßnahmen zu beschließen, die den Europäern ein deutlich geschlosseneres Auftreten in den Verhandlungen 
sowohl gegenüber den USA als auch gegenüber den Taliban ermöglicht hätten.] Kobia nach: Gießmann (2020). 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 93 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

fünf bzw. acht Jahre nach dem Beginn des Afghanistaneinsatzes geschaffen wurden, belegt den zögerlichen Lern-
prozess in der Bundesregierung zur Notwendigkeit einer engeren internen Abstimmung. Es ist aber auch Aus-
druck der allgemein starken Eigenverantwortung der Ressorts für die jeweilige Konzipierung der eigenen Poli-
tikbereiche und der Implementierung ihrer Budgets. Nach Einschätzung eines früheren Sonderbeauftragten für 
Afghanistan und Pakistan war regierungsintern eine über den Afghanistan-Einsatz hinausgehende Institutionali-
sierung von „strategischer“ oder „zentraler“ Kontrolle durch personal- und zeitintensive „Sonderstrukturen“ nicht 
zu begründen. Das größere – und im Ergebnis unzureichend gelöste – Problem für eine koordinierte Implemen-
tierung einer kohärenten Friedensdiplomatie war jedoch ohnehin vielmehr, so die Einschätzung, ein fortbeste-
hendes Defizit in der Personalausstattung von AA, BMI und BMZ.434 Im Auswärtigen Amt wurden erst im Er-
gebnis des „Review-Prozesses“ ab 2015 die friedensdiplomatischen Ressourcen gebündelt und die Kapazitäten 
dafür deutlich verstärkt. 2015 wurde die Querschnittsabteilung zur Krisenprävention, Stabilisierung, Friedens-
förderung und Humanitäre Hilfe (Abteilung S) gebildet. 2017 wandelte das Auswärtige Amt den vormaligen 
Arbeitsstab Afghanistan/Pakistan in ein eigenständiges Referat (AP 05) in der neu geschaffenen Abteilung 
Asien/Pazifik um. 

Gemessen an den komplexen Herausforderungen blieb die Personaldecke für eine engere Zusammenarbeit im 
operativen Bereich jedoch dünn. Ebenso wirkte sich die Unterschiedlichkeit und fehlende Breite landeskundli-
cher sowie sprachlicher Kenntnisse nachteilig aus. Die vergleichsweise kurzen Standzeiten des entsandten Per-
sonals in Krisengebieten wie Afghanistan sowie die etatmäßige Personalrotation in den Ministerien, insbesondere 
im Arbeitsbereich des Auswärtigen Amts, erwiesen sich als hinderlich für ein systematisches, auf lange Perspek-
tiven ausgerichtetes Engagement. Hinzu kamen Differenzen in den Zielprojektionen der Ressorts. Schließlich 
erwies sich auch die einzelministerielle Budgetverantwortung in einander überschneidenden Politikfeldern (z. B. 
Friedensförderung) für die Erschließung von Synergien in der Implementierung der Budgets als Nachteil.435 Eine 
vor allem auf Seiten von Nichtregierungsorganisationen beobachtete Konkurrenz zwischen den Ministerien 
wurde in Hintergrundgesprächen auf Leitungsebene436 und Referatsebene zwar nicht offiziell bestätigt, jedoch 
wurden operative Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Häusern in Bezug auf Zuständigkeit und Arbeits-
teilung beim Krisenmanagement und in der Friedensförderung auch nicht geleugnet.437 

Auch wurde in einer der Anhörungen der Enquete-Kommission durch einen Diplomaten eine „mangelnde Feh-
lerkultur“ innerhalb des Auswärtigen Amts moniert.438 Dass allerdings Vorgaben aus Berlin die Lagebeurteilung 
der Botschaft vor Ort „überwölbt hätten“439, wurde seitens anderer Quellen aus dem Auswärtigen Amt bestrit-
ten.440 

Die monatliche Runde der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre wurde als das für die Abstimmung zwischen 
den Ressorts vorgesehene Gremium insgesamt als nützlich wahrgenommen. Als ungeeignet erwies sich das For-
mat jedoch für die Entwicklung von ressortübergreifenden Strategien und Einsatzkonzepten, die operative Zu-
sammenarbeit zwischen den Ressorts vollzog sich so vor allem auf Beamtenebene. Die Zusammenarbeit in der 
Referatsleitungs-Runde wurde von den Beteiligten als konstruktiv bewertet. 

Bewertung 

Des Problems der fehlenden politisch-strategischen Kohärenz war man sich in der Bundesregierung offenbar 
durchaus bewusst. In einem retreat von maßgeblich mit Afghanistan befassten Beamtinnen und Beamten wurde 
im November 2021 u. a. die Frage (allerdings „ergebnislos“441) behandelt, ob die Impulse für die Afghanistan-
Strategie in den Jahren zuvor eher vom mandatsgebenden Parlament oder von den das Parlament informierenden 
Beamtinnen und Beamten der Bundesregierung ausgingen. 

 
434  Bundesregierung (2014d), S. 53. 
435  Enquete-Kommission (2023b). 
436  Hintergrundgespräche u.a. mit: Wieczorek-Zeul, Enquete-Kommission (2023y); Enquete-Kommission (2023b); Potzel, Enquete-

Kommission (2023as). 
437  Enquete-Kommission (2023c); Enquete-Kommission (2023b). 
438  van Thiel (2023), S. 7. 
439  Ebd., S. 3. 
440  Enquete-Kommission (2023c). 
441  Ebd. 
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Lehren 

• Der Bedarf einer verbesserten politisch-strategischen Koordinierung, einer systematischen Bedarfserfas-
sung, von Fähigkeiten zur Analyse und strategischen Vorausschau über Ressortgrenzen trat über den Ge-
samtverlauf der Mission offen zutage. 

• Friedensdiplomatie hätte stärker als Mehrebenen-Diplomatie gedacht, konzipiert und gestärkt werden müs-
sen. Hierdurch könnten Synergien im Handeln zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren systema-
tischer identifiziert und systematisch gefördert werden. 

• Darüber hinaus zeigten sich Defizite in Bezug auf die Ausbildung von sprachlichen sowie anderen Kennt-
nissen und interkulturellen Fähigkeiten, die für eine effektive Friedensdiplomatie Deutschlands, insbeson-
dere für die Verhandlungsführung, zur Dialogförderung, Mediation und Mediationsunterstützung von Be-
lang sind. 

4.2.2 Lokale Friedensprozesse und Friedensförderung 

4.2.2.1 Vorbemerkung 
Lokale Friedensförderung blieb neben den anderen Herausforderungen (Sicherheit – Staatsaufbau – Wirtschafts-
aufbau und Verbesserung der Lebensverhältnisse) auch nach dem Erstarken der Taliban-Aufstandsbewegung ab 
2006 ein Bereich, dem politisch wenig Relevanz oder Beachtung beigemessen wurde. Erst mit der Aufnahme 
offizieller Verhandlungen mit den Taliban 2018 erlangte der Bereich der Friedensförderung mit zahlreichen in-
ternationalen Dialoginitiativen und Meinungsumfragen (peace surveys) ein hohes Maß an internationaler Auf-
merksamkeit. Die afghanische Gesellschaft lebte jedoch seit Jahrzehnten in separaten sozialen, kulturellen, eth-
nisch-konfessionellen und regionalen Lebenswelten mit wenig Raum für persönliche Begegnungen und interkul-
turellen Austausch. 
Das Kapitel betrachtet innerafghanische Friedensprozesse, Prozesse der Übergangsjustiz (Transitional Justice) 
und von Deutschland geförderte lokale Ansätze der Friedensförderung. 

4.2.2.2 Aussöhnungs- und Friedensinitiativen der afghanischen Regierung442 

4.2.2.2.1 Vereinbarte Machtteilung unter den Siegerparteien (ab 2001) 
In der Folgezeit der Petersberger Vereinbarung vom 5. Dezember 2001 schlug die sich neuformierende Taliban-
Bewegung aus dem Umstand, nicht beteiligt gewesen zu sein, politisches Kapital, unter anderem indem sie die 
neue, vom Ausland eingesetzte Regierung als illegitim und die Anwesenheit internationaler Truppen als Okku-
pation bezeichnete. Ab 2003 kehrten die Taliban als Aufstandsbewegung zurück, sie betrachteten ihr Emirat als 
fortexistierend, eine Kapitulation kam für sie nicht mehr in Frage. 

4.2.2.2.2 Erste Einbindungsversuche der Taliban und anderer Konfliktparteien (ab 2008) 
Aufgrund des Erstarkens der Aufstandsbewegung initiierte die Karzai-Regierung ab 2008 erste Prozesse der Ver-
söhnung. Diese zielten darauf ab, am bewaffneten Konflikt beteiligte Individuen oder Gruppen Immunität für 
vergangene Gewaltakte unter der Bedingung der Aufgabe der Gewalt, der Distanzierung zum Terrorismus und 
der Anerkennung der Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan zu gewähren. 
Im September 2010 wurde von Präsident Hamid Karzai der Hohe Friedensrat (HPC) mit dem Ziel gebildet, Frie-
densgespräche mit Taliban-Mitgliedern aufzunehmen und bewaffnete Aufständische für den Friedensprozess zu 
gewinnen. Der Rat umfasste über 70 Mitglieder, darunter ehemalige Kriegsfürsten und Gewaltakteure, wieder-
eingegliederte Taliban sowie einige wenige Frauen.443 
Im September 2016 unterzeichnete die afghanische Regierung unter Ashraf Ghani ein Friedensabkommen mit 
der aufständischen Partei Hisb-e Islami Afghanistan (HIA), die teilweise an der Seite der Taliban gegen interna-
tionale Truppen gekämpft hatte. Im Gegenzug für eine Amnestie für HIA-Parteianhänger stellte die Hisb-e Islami 

 
442  Zu den afghanischen staatlichen Institutionen der Friedensförderung zählten der Hohe Friedensrat (HPC, 2010-2019), das Friedens-

ministerium (2019-2021), der Hohe Rat für Nationale Versöhnung (HCNR, 2020-2021), die verfassungsrechtlich verankerte Afgha-
nische Menschenrechtskommission (AIHRC) sowie die Provincial Peace Committees auf lokaler Ebene. 

443  Die Einbindung ehemaliger Taliban-Mitglieder wurde von einigen Stimmen jedoch als strukturelles Hindernis für einen Versöhnungspro-
zess mit der Taliban-Bewegung bewertet, da Taliban-Überläufer eher als Feinde der Bewegung gesehen wurden. Nixon (2011), S. 23. 
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ihre Gewalt sowie Verbindungen zu Terrorgruppen, wie Al-Qaida, ein und erkannte die afghanische Verfassung 
an. Das Abkommen umfasste zudem die Freilassung von HIA-Mitgliedern aus afghanischen Gefängnissen. 
HIA-Parteiführer Gulbuddin Hekmatyar rief 2017 die Taliban und andere Aufständische auf, den Krieg zu been-
den. Während es einerseits öffentlichen Protest gegen die Amnestie von Hekmatyar und seiner Anhängerschaft 
gab, bestand gleichzeitig auf afghanischer wie internationaler Seite Hoffnung, dass das Abkommen als Vorlage 
für ein späteres Friedensabkommen mit den Taliban dienen könnte.444 

4.2.2.2.3 Direkte Verhandlungen mit den Taliban (ab 2018) 
Im Februar 2018 unterbreitete Präsident Ghani den Taliban ein bedingungsloses Angebot für Friedensverhand-
lungen und stellte ihnen eine Zukunft als politische Partei mit Regierungsbeteiligung in Aussicht (sogenannter 
„Kabul-Prozess“). Als vertrauensbildende Maßnahmen erklärte die afghanische Regierung zu den muslimischen 
Eid-Feiertagen 2018 und 2019 einseitig eine Waffenruhe und entließ ab Juni 2019 über 800 von insgesamt 15.000 
Taliban-Gefangenen. Auf afghanischer wie internationaler Seite bestanden große Hoffnungen auf eine verhan-
delte Friedenslösung und ein Ende der Gewalt.445 
Im Zuge des von den USA initiierten Verhandlungsprozesses mit der Taliban-Führung in Doha (sogenannter 
„Doha-Prozess“) ab Anfang 2019 trat die Friedensinitiative der afghanischen Regierung in den Hintergrund. Die 
afghanische Regierung wurde von den Taliban bis zuletzt nicht als Verhandlungspartner anerkannt. 
Im Juli 2019 wurde der Hohe Friedensrat von Präsident Ghani aufgelöst und an seiner Stelle ein Friedensminis-
terium geschaffen. Im August 2020 wurde der Hohe Rat für Nationale Versöhnung (HCNR) von Präsident Ghani 
als offizielles Organ für die Begleitung der Friedensverhandlungen eingesetzt. Der HCNR, unter dem Vorsitz 
von Abdullah Abdullah, sollte das Friedensministerium sowie das von Präsident Ghani eingesetzte 21-köpfige 
Verhandlungsteam inhaltlich anleiten.446 Die formelle Übergabe der Verantwortung für den Friedensprozess an 
Abdullah war das Ergebnis eines ausgehandelten machtpolitischen Kompromisses im Mai 2020 zwischen Präsi-
dent Ghani und Chief Executive Abdullah nach einer anhaltenden Regierungskrise. 
Angesichts des ab Sommer 2021 landesweiten militärischen Vorrückens der Taliban floh Präsident Ghani am 
15. August 2021 für alle Seiten überraschend und ohne Übergabe der Regierungsverantwortung ins Exil. Die 
Taliban übernahmen die politische Macht und staatliche Ordnung und unterstützten den Abzug der internationa-
len Kräfte. Die Kampfhandlungen wurden beendet. Ein innerafghanischer Aussöhnungsprozess wurde von der 
neuen Regierung nicht weiterverfolgt. 

4.2.2.3 Ursachen für das Scheitern des Friedensprozesses 

4.2.2.3.1 Fehlende afghanische Eigenverantwortung im Friedensprozess 
Ein afghanisch verantworteter und geführter Friedensprozess galt ab 2010 als ein von der internationalen Ge-
meinschaft unterstütztes Grundprinzip.447 Dennoch zeigte sich von Beginn an eine fehlende afghanische Eigen-
verantwortung im Friedens- und Versöhnungsprozess, die nicht zuletzt in der sicherheitspolitischen, wirtschaft-
lichen und finanziellen Abhängigkeit des Landes begründet war. Zivilgesellschaftliche Interessen und Friedens-
initiativen traten im vorherrschenden Spannungsfeld zwischen lokalen Machtstrukturen, international vernetzten 
Eliten und den Interessen der internationalen Geber oftmals in den Hintergrund. Lokale Vorstellungen von Frie-
den und Stabilität in Afghanistan erhielten nicht die notwendige internationale Rückendeckung und wurden in 
den letztmaligen Verhandlungen von den USA weitgehend ignoriert bzw. durch eigene ersetzt. Die untergeord-
nete Rolle der afghanischen Regierung sowie der Zivilgesellschaft und lokalen Bevölkerung im Friedensprozess 
zeigte sich zuletzt im Verhandlungsprozess mit den Taliban. Der Doha-Prozess ab 2018 blieb im Ergebnis ein 
bilaterales Abkommen zwischen den USA und den Taliban. 

 
444  Rahim (2019). 
445  The Institute of War and Peace Studies (IWPS) (2020), S. 25–27: 80 Prozent der Befragten sprachen sich für eine Verhandlungslösung, 

20 Prozent für eine militärische Lösung aus. Die Zustimmung für eine Verhandlungslösung war geringer unter Menschen mit religiö-
sem Bildungshintergrund (67 Prozent) oder ohne Bildungshintergrund (76 Prozent) und variierte unter den Regionen. 

446  Adili (2020). 
447  European Parliament (2010). 
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4.2.2.3.2 Ausschluss zahlreicher gesellschaftlicher Kräfte 
Auf internationaler Seite und in unterschiedlichen (aber nicht allen) afghanischen Lagern bestand weitgehend 
Einvernehmen, dass ein nachhaltiger Frieden nur über eine inklusive Einbindung aller als relevant bewerteten 
gesellschaftlichen Kräfte erreicht werden kann. Die nach 2001 etablierte Machtbeteiligung der verschiedenen 
ethnischen Gruppen ermöglichte eine vertiefte ethnisch-religiöse Inklusivität in Politik und Staatsverwaltung.448 
Zivile und demokratische Kräfte, die sich für Menschen-, Frauen- und Minderheitenrechte und demokratische 
Partizipation einsetzten, fühlten sich jedoch in entscheidenden Institutionen und Plattformen zugunsten von Par-
tei- und Milizenführern an den Rand gedrängt.449 Dies zeigte sich bereits 2001, als die Konferenz der Zivilge-
sellschaft in Bad Honnef separat von den eigentlichen Verhandlungen am Petersberg stattfand.450 Auch knapp 
ein Jahrzehnt danach spiegelten die Mitglieder des 2010 gegründeten Hohen Friedensrats weiterhin eher die alten 
Machtverhältnisse wider. Mitglieder aus Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft, Medien sowie Frauen waren kaum 
vertreten.451 Der 2020 aufgestellte Hohe Rat zur Nationalen Versöhnung sowie das Doha-Verhandlungsteam der 
Islamischen Republik, u. a. mit einigen Söhnen von Milizenführern und nur vier Frauen waren nur wenig diverser 
hinsichtlich des Einbezugs von Frauen, Zivilgesellschaft und der jungen Generation.452 Die einfache, überwie-
gend traditionell-konservative Landbevölkerung hatte in der Republik bis zuletzt keine Stimme für ihre Belange. 
Regionale Milizenführer, die die Interessensvertretung ihrer jeweiligen lokalen, ethnischen Bevölkerungsgrup-
pen beanspruchten, verfolgten eher eigene persönliche Interessen. Angesichts des Vertrauensverlusts gegenüber 
der Regierung, den staatlichen Institutionen oder den eigenen Stammesführern sahen Teile der wenig begünstig-
ten ländlichen wie auch zugewanderten städtischen Bevölkerungsgruppen ihre Belange zunehmend in der Auf-
standsbewegung der Taliban vertreten oder duldeten diese aus Angst bzw. als das kleinere Übel.453 Die Taliban-
Bewegung konnte zudem in den letzten Jahren der Republik auch staatliche Institutionen und Gesellschaftsgrup-
pen in den Städten unterwandern. Ihr tatsächlicher Rückhalt in der Bevölkerung ließ sich jedoch nur schwer 
ermitteln.454 
Darüber hinaus gab es innerhalb der gesellschaftspolitischen Lager unterschiedliche Ansichten, wie eine ange-
messene Inklusivität aussehen müsse. Inklusivität im engeren Sinne bezog sich auf die Abbildung eines ethni-
schen und machtpolitischen Proporzes. Im weiteren Sinne meint dies die Einbindung unterschiedlicher ethni-
scher, konfessioneller, stammesbezogener, sozialer und politischer Gruppen ebenso wie die Teilhabe von Frauen, 
der jungen Generation sowie von Kriegsopfern und Vertriebenen. Dies wurde nicht von allen Menschen gleich-
ermaßen geteilt.455 Die Frage nach einer gerechten Repräsentation der gesellschaftlichen Gruppen und Interessen 
in Friedensverhandlungen blieb bis zuletzt schwierig und umstritten. Zudem bestanden unterschiedliche Ansprü-
che und Erwartungshaltungen zwischen der internationalen Gebergemeinschaft und den vorherrschenden Vor-
stellungen in der afghanischen Bevölkerung.456 
Umso wichtiger erschienen transparente und als fair bewertete Auswahlverfahren für politische Ämter, Positio-
nen in internationalen Organisationen oder ein Sitz am Verhandlungstisch. Frauen und Angehörige der jungen 
Generation waren seit der Ghani-Regierung ab 2014 verstärkt in verantwortungsvolle Ämter gekommen und 

 
448  Sadr (2020), S. 172, 216. 
449  Nicht alle pro-demokratischen Kräfte waren dem westlich-internationalen Engagement positiv gegenüber eingestellt. Die kritische 

Friedensforschung bemängelte u. a. den fehlenden Einbezug anderer Perspektiven bei der Schaffung von „gültigem“ und „anerkann-
tem“ Wissen. Exo (2015), S. 181–198. 

450  Schmeidl, Enquete-Kommission (2022c). Zudem gab es Kritik an der Dominanz der Nordallianz-Vertreter in den Petersberger Ver-
handlungen. 

451  van Bijlert (2010); Nixon (2011). 
452  2019 gaben 46,2 Prozent der befragten Menschen an, sich in den Friedensgesprächen nicht ausreichend repräsentiert zu fühlen. Akseer 

und Rieger (2019), S. 173. 
453  Oftmals ließen sich Personen nicht genau zuordnen. Menschen unterstützten die Taliban aus unterschiedlichen Gründen als Sympa-

thisant/-innen, Mitläufer/-innen, Opportunist/-innen oder auch aus Angst. Siehe: Mettelsiefen und Reuter (2010), S. 5. 
454  Weigand (2022), S. 193–194: Die Taliban waren nach 2001 mehr bemüht um ihre Akzeptanz und Legitimität in der lokalen Bevölke-

rung. Zur tatsächlichen Wahrnehmung der Taliban in der lokalen Bevölkerung gibt es nur wenig verlässliche Daten, da der Zugang zu 
Taliban-kontrollierten oder umkämpften Gebieten bis zuletzt erschwert blieb. 

455  17-28 Prozent der Befragten (je nach Bildungshintergrund) sprachen sich 2020 gegen eine Einbindung von Frauen in den Friedens-
verhandlungen aus. Siehe: The Institute of War and Peace Studies (IWPS) (2020), S. 42–44. 2020 gaben die meisten Befragten (39 Pro-
zent) an, dass die Regierung am besten ihre Interessen in den Friedensgesprächen vertreten könnte. Andere sahen ihre Interessen am 
besten vertreten durch Kriegsopfer (15 Prozent), Zivilgesellschaft (13 Prozent), Frauen (10 Prozent), politische Parteien (9 Prozent), 
religiöse oder und Stammesführer (7 Prozent) oder Vertreter der Jugend (7 Prozent). Siehe: Salah Consortium (2020), S. 21–22. 

456  Hassan und Wardak (2020). 
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konnten ihre politische Stimme verstärkt in den Friedensprozess und in die innerafghanischen Dialoge und Ver-
handlungen ab 2019 einbringen.457 
Nach 2001 entstand eine breite afghanische Zivilgesellschaft und Medienlandschaft, wie auch eine offene De-
battenkultur, die theoretisch eine zivile Begleitung der Friedensprozesse und Friedensarbeit ermöglichte. Gleich-
zeitig spiegelten sich gesellschaftliche Machtstrukturen jedoch auch in der Zivilgesellschaft wider. Städtische 
Eliten und im Ausland ausgebildete Fachkräfte, die den westlichen Vorstellungen von Zivilgesellschaft entspra-
chen, hatten bessere Zugänge zu internationalen Geldern und Förderprogrammen sowie das geforderte Know-
how. Lokalen Graswurzel-Initiativen fehlte hierzu oftmals der Zugang, wie auch Kapazitäten und Wissen zur 
Umsetzung. Weite Teile der jungen sowie ländlichen Bevölkerung mit ihren Visionen von Frieden und politi-
schen und kulturellen Wertvorstellungen wurde von der afghanischen wie internationalen Seite kaum erfasst oder 
politisch eingebunden.  

4.2.2.3.3 Die Rolle der zurückgekehrten Diaspora im Konflikt 
In der afghanischen Gesellschaft blieb die Frage um den Einfluss der (zurückgekehrten) Diaspora im Friedens- 
und Versöhnungsprozess ein sensibles und umstrittenes Thema. Bereits unter den auf der Petersberg-Konferenz 
2001 anwesenden Afghaninnen und Afghanen hatte ein Großteil lange Zeit in der Diaspora gelebt, weit entfernt 
von den Lebensrealitäten ihrer in Afghanistan verbliebenen Landsleute. Ab 2001 kamen viele gut ausgebildete 
Afghaninnen und Afghanen aus dem Exil zurück, um ihr Land mit aufzubauen. Sie wurden von der internatio-
nalen Gemeinschaft, aufgrund beruflicher und sprachlicher Kenntnisse sowie der kulturellen Nähe, in der Zu-
sammenarbeit oft bevorzugt und kamen rasch in führende Positionen in Regierung, Parlament, Staatsunterneh-
men und internationalen Organisationen. Neben den positiven Effekten der Rückwanderung von Fachkräften 
etablierten sich darüber von der lokalen Gesellschaft losgelöste Parallelgesellschaften, da die Auslandsafghanin-
nen und -afghanen die Bedarfe der breiten Bevölkerung unzureichend repräsentierten. Unter der Ghani-Regie-
rung hatten nicht nur die Anzahl von Afghaninnen und Afghanen mit doppelter Staatsbürgerschaft sowie mit 
Zweitwohnsitz und Familien im Ausland, sondern auch Korruption und Kapitalflucht ins Ausland einen Höchst-
stand erreicht. Die geringe lokale Verwurzelung und Rechenschaftspflicht der staatlichen Eliten verschärften die 
soziale Ungleichheit und trugen zur Delegitimierung der Regierung bei. In der Folge bescherte dies den Taliban 
weiteren Zulauf und erschwerte den innerafghanischen Aussöhnungsprozess. 

4.2.2.3.4 Klientelnetzwerke und Korruption als Konflikttreiber 
Eine nicht immer gewährleistete Absorptionsfähigkeit internationaler Fördergelder458 hat die Bildung neuer staat-
licher und zivilgesellschaftlicher Eliten und einer „Friedensökonomie“ zugelassen, die zunehmend auf Selbster-
halt, statt auf nachhaltige Wirkung ausgerichtet war. Die von deutschen und internationalen Einrichtungen ge-
zahlten Löhne, Gehälter und Honorare lagen teils deutlich über lokalen Einkommens- und Gehaltsniveaus. Dies 
beförderte nicht nur eine Verzerrung des Arbeitsmarktes, sondern auch eine Abkopplung international geförder-
ter Lobbygruppen sowie eine „Neidkultur“. Auch innerhalb internationaler Einrichtungen konnten sich soziale, 
politische oder ethnische Konfliktstrukturen duplizieren. Ortskräfte fungierten teils als Gatekeeper zwischen 
Auslandsmitarbeiter/-innen und lokalen Dienstleister/innen, Bewerber/-innen, oder Antragssteller/-innen459 und 
konnten Informationen und Angebote nach persönlichen Interessen oder Neigungen filtern und selektieren, ei-
gene persönliche Netzwerke begünstigen oder bestimmte Gruppen ausschließen. Darüber hinaus wirkten Kor-
ruption und Selbstbereicherung in allen staatlichen Bereichen (Regierung, Parlament, Justiz, Staatsunternehmen 
und staatliche Dienstleister) sowie eine wenig konsequente Korruptionsbekämpfung konfliktverstärkend. 
Gewalt und Konflikte basierten mitunter auf einer Neidkultur zwischen Gruppen und Klientelnetzwerken mit 
Zugang zu internationalen Geldern oder der Möglichkeit, sich und ihr Eigentum im Ausland in Sicherheit zu 
bringen, und jenen Teilen der Gesellschaft, die davon ausgeschlossen blieben. Benachteiligte Gruppen entwi-
ckelten nicht nur eine zunehmende Ablehnung gegenüber dem Staat und seinen Eliten, sondern hatten auch eine 
höhere Neigung, sich Aufstandsbewegungen anzuschließen.460 Die zahlreichen Akteure in Staat und Verwaltung, 
die sich auf integre Weise für Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung einsetzten, wurden nicht ausreichend 

 
457  Kritik dazu von: Exo (2021). 
458  Siehe auch Abschnitt 4.3.5.7. 
459  Ehemalige afghanische Journalistin, Enquete-Kommission (2023a). 
460  Haqbeen (2009). 
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unterstützt und geschützt und konnten nicht verhindern, dass die Regierung und demokratischen Institutionen in 
der gesellschaftlichen Wahrnehmung zunehmend an Legitimität einbüßten. 

4.2.2.3.5 Das Do-no-harm-Prinzip blieb vielfach unberücksichtigt 
Das für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) postulierte Handlungsprinzip des Do-no-harm (DNH) 
zur Vermeidung möglicher negativer Folgen von EZ blieb ein theoretisch-intellektuelles Konstrukt, das in der 
Praxis in der Friedensförderung, wie auch in allen Bereichen der internationalen Intervention, an seine Grenzen 
stieß. Im BMZ-Strategiepapier von 2013 heißt es: 

„Die deutsche Entwicklungspolitik verfolgt das Do-no-harm-Prinzip und damit den Anspruch, 
durch ihr Engagement Konflikte, Fragilität und Gewalt nicht zu verschärfen. Angesichts der […] 
Dilemmata und Zielkonflikte ist dies oft eine große Herausforderung. Wenn die internationale Ge-
meinschaft etwas zu dominant auftritt und damit die Legitimität der Partner untergräbt, kann sie 
negative Dynamiken verschärfen. Zudem können externe Maßnahmen, die nicht inklusiv geplant 
sind, wichtige Konfliktparteien oder benachteiligte Gruppen weiter marginalisieren oder einzelne 
Gruppen unverhältnismäßig stärken. Wenn staatliche Institutionen oder Partnerregierungen ent-
wicklungspolitische Aktivitäten für ihre Zwecke instrumentalisieren, kann dies zum Beispiel 
schlechte Regierungsführung verfestigen und legitimieren. Besondere Herausforderungen können 
entstehen, wenn neben dem zivilen Engagement auch militärische Interventionen stattfinden. Des-
halb ist die konsequente Einhaltung des Do-no-harm-Prinzips ein grundsätzliches Handlungsprin-
zip für die deutsche Entwicklungspolitik […].“461 

DNH blieb eine theoretische Absichtserklärung, die in der Praxis in der deutschen wie internationalen Friedens-
förderung, wie auch in allen Bereichen der internationalen Intervention, an ihre Grenzen stieß. Die dadurch ent-
stehenden Dilemmata und Zielkonflikte schwächten die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der internationalen In-
terventionsmächte, wie auch ihrer lokalen Partner und trug damit ungewollt und indirekt zur Stärkung der Auf-
standsbewegung und weiteren Konflikten und sozialen Spaltungen in der lokalen Gesellschaft bei. 

4.2.2.4 Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (DDR) 
Eine Herausforderung für eine umfassende Stabilisierung ab 2001 war die Entwaffnung, Demobilisierung und 
Reintegration (DDR) der verschiedenen bewaffneten Gruppen und Kämpfer. Die Petersberger Vereinbarung von 
2001 rief alle bewaffneten Gruppen auf, sich unter das Kommando der neuen Interimsverwaltung zu stellen. 
Regelungen zur DDR oder zu einer Sicherheitssektorreform (SSR) wurden in der Vereinbarung nicht getroffen 
und die Entscheidung darüber der Übergangsverwaltung überlassen. In den Folgejahren gab es afghanische wie 
international angestoßene Programme. 
Das vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) ins Leben gerufene Afghan New Beginning 
Program (2003-2005) unterstützte die afghanische Regierung bei der DDR ehemaliger Militärstreitkräfte (Af-
ghan Military Forces, AMF). Das 2005 von den USA initiierte Allegiance Program zielte auf Versöhnung mit 
ehemaligen Taliban-Kämpfern ab und sah eine Freilassung von 80 Taliban-Insassen pro Monat aus US-amerika-
nischer Haft vor. Es wurde durch das von der afghanischen Regierung verantwortete und mit den USA koordi-
nierte Programm Program-e Takhim-e Solh (PTS, 2005-2010) abgelöst. Das neue Programm unter der Leitung 
von Sibghatullah Mojaddedi (Vorsitzender der „Nationalen Kommission für den Frieden in Afghanistan“) um-
fasste die Freilassung von Gefangenen und die Einbindung lokaler Kämpfer, denen Amnestie gegen Abgabe ihrer 
Waffen und Anerkennung der neuen Verfassung angeboten wurde. 2007 zählte das PTS über 4.500 „versöhnte“ 
Kämpfer, die Mehrheit unter ihnen war seit längerem nicht mehr in Kämpfe verwickelt gewesen. Nur wenig 
ranghohe Kommandeure nutzten das Programm. 
Das vom Hohen Friedensrat verantwortete und von der UNDP und acht Geberstaaten umfangreich finanzierte462 
Afghanistan Peace and Reintegration Programme (APRP) von 2010-2016 bot aufständischen Kämpfern wie 
auch hochrangigen, versöhnungswilligen Kommandeuren Amnestie und Reintegrationsprogramme gegen Ent-
waffnung und Anerkennung der Verfassung. Das Programm wurde durch Entwicklungsmaßnahmen auf Ge-
meinde-Ebene ergänzt. Die Entwaffnung wurde durch die afghanischen Sicherheitskräfte (Polizei und Armee) 

 
461  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2013). 
462  Die acht Geberstaaten waren Japan, Deutschland, Dänemark, Spanien, Italien, die USA, die Niederlande und Südkorea. Japan und 

Deutschland als größte Geber finanzierten das Programm mit jeweils insgesamt 67.171,86 bzw. 39.521,92 US-Dollar. Vgl. United 
Nations Development Programme - UNDP (2017), S. 18–47. 
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und den Inlandsgeheimdienst (NDS) durchgeführt.463 Die Gouverneure auf Provinz- und Distriktebene sowie 
Friedenskomitees in den Provinzen (Provincial Peace Committees) spielten eine wesentliche Rolle für weitere 
friedensfördernde Maßnahmen mit der Lokalverwaltung, Stammesführern, Geistlichen sowie Vertreterinnen und 
Vertretern der Zivilgesellschaft und Bildungseinrichtungen. Während seines Bestehens hat das Programm nach 
eigenen Angaben insgesamt 11.074 aufständische Kämpfer und Kommandeure wiedereingegliedert.464 

4.2.2.4.1 Bewertung 
Die Demobilisierungs- und Reintegrationsprogramme waren nur bedingt erfolgreich und wurden durch verschie-
dene inhärente wie äußere Faktoren beeinträchtigt. Sie konnten nur eine begrenzte Anzahl an Kämpfern erreichen 
und einbinden. Bereits die Definition des Begriffs „Kämpfer“ war in einem Kriegsland, in dem ein Großteil der 
männlichen Bevölkerung Waffen trug, problematisch. Ein Großteil der Reintegrierten waren keine Kämpfer im 
eigentlichen Sinne.465 
Aufgrund der lukrativen ausländischen Förderung von Programmen wie dem Program-e Takhim-e Solh (PTS) 
gab es auf der staatlichen Seite den Anreiz, die Erfolgsstatistiken für versöhnte und wiedereingegliederte Kämp-
fer möglichst hochzuhalten, ohne die tatsächlichen Hintergründe oder weiteren Werdegänge der Personen zu 
berücksichtigen. Ein Monitoring oder eine Nachverfolgung der Reintegration fanden kaum statt. Es gelang den 
Programmen oftmals nicht, dauerhafte alternative Einkommensperspektiven für ehemalige Kämpfer zu schaf-
fen.466 
Die Programme setzten zudem keine Bedingungen für schwere Gewaltakteure und schufen teils ungewollte An-
reize zur Fortsetzung der Kriegswirtschaft, indem sie Kämpfer mit Leistungen und Prämien belohnten.467 Die 
Programme trugen mitunter auch zur Vertiefung von Konflikten auf lokaler Ebene bei, insbesondere wenn ehe-
malige Kämpfer in fremde Gemeinden eingegliedert wurden und sie weder Netzwerke noch das Vertrauen der 
lokalen Bevölkerung besaßen.468 
Die allgemeine Sicherheitslage erschwerte darüber hinaus die Bemühungen. Ehemalige Kämpfer, aber auch 
Geistliche, Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten und Vertreter/-innen der Friedenskomitees, die sich für 
die Wiedereingliederung stark machten, waren gefährdet und wurden Opfer von Anschlägen. Ein zunehmendes 
Problem stellten ausländische Kämpfer dar. Ab 2015 erschwerte insbesondere die Zunahme von ausländischen 
Kämpfern des „Islamische Staat in der Provinz Khorasan“ (ISKP) die Demobilisierungsprogramme. Zudem un-
terhöhlten grenzüberschreitende Rückzugsräume und Pakistans verdeckte Unterstützung der Aufstandsbewe-
gung die Reintegrationsbemühungen.469 

4.2.2.5 Übergangsjustiz und Transitional-Justice-Prozesse 
Die Dokumentation und Katalogisierung von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen sind zum einen 
bedeutend für mögliche spätere gerichtliche Verfahren, um Täter zur Rechenschaft ziehen zu können. Zum an-
deren können sie einen wichtigen Beitrag zur Wahrheitsfindung, zum Verständnis der verschiedenen Konfliktdi-
mensionen, wie auch zur gegenseitigen Anerkennung des erfahrenen Leids und Unrechts auf allen Seiten leis-
ten.470 
Transitional-Justice-Prozesse und Versöhnungsarbeit im weiteren Sinne umfassen Maßnahmen wie Mediation 
auf lokaler Ebene, bildungspolitische oder literarisch-künstlerische Aufarbeitung, Bearbeitung von Kriegstrau-
mata oder konfliktsensible Forschung und Medienberichterstattung. 
Bereits 2001 wurde das Spannungsfeld zwischen Frieden und Gerechtigkeit deutlich. Beruhend auf der Annahme, 
dass zwischen Frieden (Stabilität) und Gerechtigkeit (Wahrheit und Wiedergutmachung) ein Zielkonflikt be-
stünde, wurden die Weichen zugunsten von Stabilität und Einbindung ehemaliger Gewaltakteure gelegt. In der 

 
463  Bis 2016 sollen insgesamt 9.380 Waffen unterschiedlichen Typs konfisziert worden sein. UNDP - United Nations Development Pro-

gramme (UNDP) (2017), S. 16. 
464  Ebd., S. 9. 
465  Nathan (2009). 
466  Swiss Peace u.a. (2018); Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2019). 
467  Nathan (2009). 
468  Swiss Peace u.a. (2018), S. 7. 
469  United Nations Development Programme - UNDP (2017), S. 16, 39–40. 
470  Gossman (2013), S. 7. 
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Petersberger Vereinbarung von 2001 wurde Transitional Justice nicht als ein notwendiger Baustein des Wieder-
aufbaus benannt. Ein Amnestie-Verbot für schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen konnte 
sich nicht durchsetzen.471 2007 verabschiedete das Parlament eine Generalamnestie für Kriegsverbrechen mit 
dem „Gesetz zur Nationalen Versöhnung, Allgemeinen Amnestie und Nationalen Stabilität“. Eine rechtliche 
Aufarbeitung von Kriegsverbrechen hätte viele aktive Mitglieder des ersten Parlaments bzw. Regierungsangehö-
rige betroffen.472 Das Inkrafttreten der Generalamnestie 2008 koinzidierte zeitlich mit dem Beginn eines ersten 
ernsthaften Gesprächsprozesses mit den Taliban. Mit Blick auf eine mögliche Verhandlungslösung mit den Ta-
liban wären Maßnahmen der Übergangsjustiz möglicherweise ebenfalls als störend gesehen worden. 

4.2.2.5.1 Dokumentation von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen 
Die Petersberger Vereinbarung von 2001 erteilte implizit der neu zu bildenden Unabhängigen Menschenrechts-
kommission Afghanistans (AIHRC) das Mandat, Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen.473 Die AIHRC 
führte die bis dahin ausführlichste Dokumentation der von 1978 bis 2001 begangenen Kriegsverbrechen und 
Menschrechtsverletzungen durch und erstellte einen über 800-seitigen Bericht („Conflict-Mapping Report“), in 
der Hoffnung, einen landesweiten Prozess der Aufarbeitung anzustoßen. Die Veröffentlichung des 2012 finali-
sierten Berichts wurde jedoch sowohl von Präsident Karzai als auch von Präsident Ghani unterbunden.474 Es 
bestanden Befürchtungen, dass der Bericht zu einer tieferen politischen Spaltung und Destabilisierung oder auch 
zu Vergeltungsmaßnahmen mutmaßlicher Täter führen könnte. 
Der AIHRC-Bericht hätte eine Grundlage für eine gemeinsame, nationale Erinnerungskultur legen und einen 
wichtigen Beitrag für die kollektive Bewältigung des erfahrenen Leids und Unrechts leisten können. Andere 
Ansätze der Dokumentation konnten diesen Umfang einer Aufarbeitung nicht leisten. Letztlich blieb die über-
parteiliche Dokumentation ziviler Opfer durch UNAMA eine der wichtigsten Dokumentationen der Gewalt im 
laufenden Kriegsgeschehen.475 

4.2.2.5.2 Übergangsjustiz und juristische Ahndung 
Der von der AIHRC entworfene und 2016 von der Regierung angenommene Aktionsplan für Frieden, Versöh-
nung und Gerechtigkeit sah verschiedene Maßnahmen der Übergangsjustiz wie Wahrheitsfindung, institutionelle 
Reformen und symbolische Reparationen vor. Mit seinem Ausschluss von Amnestien für Kriegsverbrechen stand 
der Aktionsplan im Widerspruch zum 2008 in Kraft getretenen Amnestie-Gesetz. 
Afghanische und internationale Menschenrechtsgruppen bemühten sich um eine Untersuchung zu vergangenen 
Kriegsverbrechen durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), dessen Mitglied Afghanistan seit 2003 ist. 
Diese Bemühungen wurden nicht zuletzt auch von den USA abgelehnt, um Angehörige der US-Streitkräfte und 
des US-Geheimdienstes nicht einem möglichen Gerichtsverfahren auszusetzen.476 Die Bundesregierung betonte 
ihre enge Zusammenarbeit mit dem IStGH, lehnte eine Druckausübung auf den Gerichtshof aus Respekt vor 
dessen Unabhängigkeit jedoch entschieden ab.477 Der IStGH hat zuletzt eine Aufnahme von Untersuchungen von 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seitens der Taliban-Bewegung und der jihadisti-
schen Gruppe „Islamische Staat in der Provinz Khorasan“ (ISKP) priorisiert und die Untersuchung von Kriegs-
verbrechen und schweren Menschenrechtsverletzungen, wie außergerichtliche Hinrichtungen, Drohnenangriffe 
gegen Zivilpersonen und Folter seitens internationaler Kräfte in Afghanistan zurückgestellt. Von afghanischen 
Menschenrechtsgruppen und Opferfamilien wurde dies als Fortsetzung von Straffreiheit und westliche Doppel-
moral kritisiert.478 

4.2.2.5.3 Bewertung: Übergangsjustiz im Kontext eines anhaltenden Konflikts 
Die Mehrheit der Menschen in Afghanistan gab nach 2001 an, Opfer von Menschenrechtsverletzungen geworden 
zu sein und forderte eine strafrechtliche Verfolgung der vor 2001 verübten Kriegsverbrechen.479 Die international 

 
471  Rubin (2003), S. 567–581. 
472  Vgl. Gossman und Kouvo (2013), S. 29. 
473  Vgl. Rubin (2003). 
474  Ehemaliger afghanischer Mitarbeiter der Menschenrechtskommission, Enquete-Kommission (2023a). 
475  UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2023); Salih (2020). 
476  Speri (2021). 
477  Vgl. Deutscher Bundestag (2021a), S. 3–4. 
478  Human Rights Watch (2022). 
479  Vgl. Nemat und Bose (2020), S. 23. 
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mitgetragene Amnestie und politische Einbindung ehemaliger Gewaltakteure und Kriegsverbrecher erschwerte 
die Aufarbeitung von Leid und Unrecht. Die Aufgabe von Prozessen und Maßnahmen der Übergangsjustiz zu-
gunsten einer erhofften Kontinuität und Stabilität beförderte eine Kultur der Straffreiheit und das Misstrauen in 
politische Eliten und ihre internationalen Verbündeten. 
Prozesse und Institutionen der kollektiven und individuellen Aufarbeitung von Unrecht seit dem Bürgerkrieg der 
1990er-Jahre wie Wahrheits- und Beschwerdekommissionen, Dokumentation durch neutrale Beobachter, Ent-
schädigung von Opfern oder Hinterbliebenen oder Gespräche zwischen Konfliktparteien über das erfahrene Leid 
fanden kaum oder gar nicht statt. Für eine umfassende Aufarbeitung gab es auch unter den internationalen Ge-
berstaaten keine ausreichend starken Fürsprecher. 
Übergangsjustiz und Transitional-Justice-Prozesse finden in der Regel erst nach bereits abgeschlossenen „hei-
ßen“ Konfliktphasen statt. Haupteinwand von afghanischer wie internationaler Seite gegen stärkere Elemente 
einer Übergangsjustiz war der anhaltende Konflikt mit einer durchgehend prekären Sicherheitslage und einer 
politischen Polarisierung, die in Zeiten politischer Machtwechsel wiederholt in Gewalt auszuarten drohte. Die 
Frage, ob und wann in Afghanistan ein günstiger Zeitpunkt für eine Übergangsjustiz und vertiefte Aufarbeitung 
der Vergangenheit bestand, bleibt offen. Die Petersberger Vereinbarung wäre jedoch möglicherweise eine ein-
malige Chance gewesen, um Grundprinzipien der Übergangsjustiz festzuschreiben. Im afghanischen Konflikt-
Kontext hätte möglicherweise ein integrierter Ansatz, der einen Prozess der Aussöhnung und Einbindung von 
Gewaltakteuren mit Elementen der Wahrheitsfindung, Anerkennung des Leids aller Seiten (einschließlich der 
Taliban und deren Opferfamilien) und (symbolischen) Gesten der Gerechtigkeit für Opfer von Gewalt stärker 
verknüpft, hilfreich sein können. 

4.2.2.6 Gewalt und Menschenrechtsverletzungen seitens internationaler Akteure 
Die militärische Gewalt und zivilen Opfer („Kollateralschäden“), verursacht durch internationale (NATO-)Streit-
kräfte, trugen im Kriegsverlauf entscheidend zur Verhärtung des Konflikts und Stärkung der Aufstandsbewegung 
bei. Hierunter fallen zum einen Anschuldigungen schwerer Menschenrechtsverletzungen, wie Folter oder Exe-
kutionen durch ISAF-Angehörige480 sowie Luftschläge und nächtliche Razzien (night raids) durch ausländische 
Militärs und der von diesen unterstützten afghanischen Spezialkräften.481 Der schwerwiegendste Luftangriff un-
ter deutscher Verantwortung war die am 4. September 2009 durchgeführte Bombardierung zweier Tanklaster in 
der Provinz Kunduz mit ca. 90 getöteten Zivilpersonen.482 2019 wurden etwa zehn Prozent der zivilen Opfer 
durch Luftschläge verursacht. Mit 1.045 zivilen Opfern durch Luftschläge war dies die höchste Opferzahl der 
vorangegangenen fünf Jahre. Für die Mehrheit der zivilen Opfer durch Luftschläge (72 Prozent) waren interna-
tionale Streitkräfte verantwortlich.483 Suchoperationen (search operations), oft gemeinsam durchgeführt durch 
internationale und afghanische pro-Regierungskräfte und in Form nächtlicher Razzien, waren die drittgrößte Ur-
sache ziviler Opfer, die durch internationales Militär verantwortet wurden. Die Praxis (nächtlicher) Razzien in 
Privathäusern sowie in Anwesenheit von Frauen und Kindern wurde in der betroffenen Bevölkerung als beson-
ders belastend und erniedrigend sowie als schwerer Verstoß gegen kulturelle Werte, Ehrvorstellungen und Würde 
empfunden. Sie verstießen zudem gegen Artikel 38 der afghanischen Verfassung, dem zufolge die Privatwoh-
nung unverletzlich ist. 

 
480  Der Bundesregierung liegen keine Berichte in Afghanistan eingesetzter deutscher Soldatinnen und Soldaten über Exekutionen gefan-

gener Taliban durch ISAF-Truppen oder über die Tötung von Zivilbevölkerung durch Angehörige von ISAF-Truppen vor. Siehe: 
Deutscher Bundestag (2021a), S. 2. 

481  Nemat und Bose (2020), S. 14–15. 
482  Im Fall der Bombardierung zweier Tanklaster im Distrikt Chardara 2009 auf deutschen Befehl kam der eingesetzte Kunduz-Untersu-

chungsausschuss des Deutschen Bundestages durch Mehrheitsvotum zum Ergebnis, „[...] dass im Zusammenhang mit der Aufarbei-
tung des Luft-Boden-Einsatzes am 4. November 2009 in Kunduz der Bundesregierung keinerlei Vorwurf gemacht werden kann [...]“, 
auch wenn sie „militärisch nicht angemessenen“ war (Deutscher Bundestag [2011b], S. 210 f.). Die Sondervoten des Berichts geben 
einen Eindruck davon, wie umstritten der Befund der Ausschussmehrheit war. Vgl. Ebd., S. 213–414. Zu den geschätzten Todesopfern 
liegen unterschiedliche Zahlen vor. Zur schwierigen Hintergrundrecherche zu den Opfern, siehe auch: Reuter (2023), S. 181–185; 
Mettelsiefen und Reuter (2010), S. 4–5. 

483  UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan (2019). 
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4.2.2.7 Deutschlands Beitrag zur Friedensförderung im weiteren Sinne 

4.2.2.7.1 Der Zivile Friedensdienst (ZFD) und deutsche Friedensfachkräfte 
Der 1999 gegründete Zivile Friedensdienst (ZFD) als vom BMZ finanziertes staatlich-zivilgesellschaftliches Ge-
meinschaftswerk war ein zentrales Element der deutschen Entwicklungs- und Friedenspolitik in Afghanistan.484 
Das 2004 initiierte Afghanistan-Programm des ZFD war sein weltweit größtes Programm. Kernelement des ZFD 
ist nach eigener Aussage die Entsendung von deutschen Friedensfachkräften, die eingebettet vor Ort eng mit 
lokalen Partnern zu einer gewaltfreien Konflikttransformation, zum Abbau von direkter, struktureller und kultu-
reller Gewalt und Stärkung einer Friedenskultur beitragen sollten. Die einzige staatliche Durchführungsorgani-
sation des ZFD war der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) bzw. ab 2011 die GIZ.485 Die drei Komponenten 
des ZFD-Programms in Afghanistan waren (1) Bildungs- und Versöhnungsarbeit, (2) Stärkung lokaler Strukturen 
der Konfliktbearbeitung und (3) Konfliktberatung und Do-no-harm (DNH). Ab 2004 wurden vom ZFD zwölf 
Stellen für Friedensfachkräfte geschaffen. DED-Friedensfachkräfte wurden u. a. in der afghanischen Menschen-
rechtskommission, im Hohen Friedensrat und in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) einge-
setzt. 
Die integrierten Fachkräfte des ZFD wurden von ehemaligen Mitarbeitern als ein deutsches „Instrument mit 
Alleinstellungsmerkmal“ beschrieben.486 DED-Fachkräfte lebten eingebettet im afghanischen Alltag und hatten 
oftmals praktisch orientierte Berufshintergründe. Ehemalige DED-Fachkräfte erfuhren nach eigener Aussage je-
doch eine Abwertung gegenüber den finanziell besser gestellten GIZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.487 

Bewertung 

Die vom BMZ beauftragte Evaluierung des ZFD, für den Zeitraum von 1999 bis 2010 anhand von acht Länder-
fallbeispielen, nannte die Außenperspektive der entsandten Friedensfachkräfte auf den jeweiligen Konfliktkon-
text als den wichtigsten Mehrwert.488 ZFD-Projekte konnten „im unmittelbaren Umfeld der Partnerorganisatio-
nen zur Prävention und zur Schlichtung kleinerer, lokaler Konflikte und Familienstreitigkeiten beitragen“, jedoch 
zielten sie weniger auf Veränderungen des gesamtgesellschaftlichen Kontextes ab. 
ZFD-Entsandte nach Afghanistan arbeiteten ab 2004 in zahlreichen Organisationen, die Teil einer sich formie-
renden und professionalisierenden Zivilgesellschaft waren. Als Fachkräfte vor Ort konnten sie zwar kaum auf 
umfangreiche Länderexpertisen zu Afghanistan und Informationen zur Verfassung der afghanischen Gesellschaft 
zurückgreifen, das BMZ als Zuwendungsgeber gewährte dem ZFD jedoch umfassende Gestaltungsfreiheit. Der 
ZFD und andere deutsche Akteure wie das zivik-Programm des Instituts für Auslandsbeziehungen oder die poli-
tischen Stiftungen griffen teils auf dieselben lokalen Partner zurück, jedoch ohne sich untereinander zu koordi-
nieren. Die meisten Programme fanden ohne Austausch oder Koordinierung parallel zueinander statt. 
Der Befund zeigt auf, dass der ZFD als ein Programm mit bedeutendem Potenzial, einen Beitrag zur systemati-
schen Friedensförderung aus der Gesellschaft heraus zu leisten – nämlich über langfristige Partnerarbeit im Bil-
dungs- und Medienbereich, also Multiplikatoren-Schnittstellen mit wichtigen Wirkungseffekten, z. B. durch Frie-
denscurricula und Schulbücher – nicht ernsthaft genutzt wurde. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der ZFD bis 
2010 nicht als vollumfängliches Instrument der deutschen Krisenpräventions- und Friedenspolitik (Diplomatie-
Ebene 2.0 bis 2.5; siehe „Friedensdiplomatie“ im Glossar) anerkannt war. 

4.2.2.7.2 Lokale Konfliktbearbeitung und Vertrauensbildung 
Aufgrund des anhaltenden Zermürbungskriegs setzte sich in der späten Phase des internationalen Engagements 
in weiten Teilen die Ansicht durch, dass der afghanische Konflikt nicht mit militärischen Mitteln lösbar sei und 
stärkere Zugänge und Ansätze für vertrauensbildende Maßnahmen mit den Taliban als Hauptkonfliktpartei er-
fordere. Nur wenige Staaten, darunter v. a. Deutschland und Norwegen, besaßen langjährig aufgebaute Kontakte 

 
484  Ziviler Friedensdienst (ZFD) (2014). 
485  Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) fusionierte am 1. Januar 2011 mit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenar-

beit (GTZ) und der Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) zur Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). 

486  Birtsch, Enquete-Kommission (2023aj). 
487  Ebd. 
488  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2011). Die acht Fallstudienländer waren Burundi, 

Guatemala, Israel/Palästina, Kambodscha, Kolumbien, Niger, Serbien und Uganda. 
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und Gesprächskanäle zur Taliban-Seite.489 Vertrauensbildende Dialoge mit wertefremden Akteuren wie Mullahs, 
Imamen und Religionsgelehrten, Vertretern sogenannter Mujaheddin-Parteien oder Vertretern aus dem Taliban-
Spektrum gab es im internationalen wie auch deutschen Engagement jedoch nur vereinzelt. Auf den von der 
afghanischen Regierung und der Organisation Islamischer Staaten (OIC) initiierten Ulama-Konferenzen verur-
teilten afghanische und internationale muslimische Religionsgelehrte Selbstmordanschläge und Gewalt gegen 
Zivilpersonen.490 Da diese Initiativen jedoch nicht die eigentliche Konfliktpartei einbezogen, wurden sie ebenso 
zum Ziel von Anschlägen der Taliban. 
Ab 2018 befand man sich mit den Taliban im Spannungsfeld zwischen Kämpfen und Verhandeln. Auch während 
der Doha-Verhandlungen mit den Taliban ab 2018 überwog die deutsche wie internationale Lobbyarbeit mit 
gleichgesinnten Interessensgruppen (Frauen- und Menschenrechtsgruppen, liberale Medien). Dialoge mit nicht-
gleichgesinnten Akteuren aus dem religiös-konservativen, Taliban-nahen Spektrum blieben trotz des hohen Ge-
sprächs- und Informationsbedarfs und Vertrauensdefizits eine Ausnahme, möglicherweise auch aus Rücksicht 
gegenüber der afghanischen Regierung. Zugleich waren Gespräche und Dialoge im Umfeld der Taliban, die man 
gleichzeitig militärisch bekämpfte, ein schwieriges Unterfangen. 
Auf lokaler Ebene blieben wirksame Mechanismen des Konfliktmanagements und der Streitschlichtung in Kon-
flikten um Land, Ressourcen, Eigentumsverhältnisse oder persönliche Fehden ein wesentliches Element, um lo-
kale Gemeinwesen und ein friedliches lokales Umfeld intakt zu halten. Insbesondere in ländlich geprägten Regi-
onen spielten traditionelle geistliche Akteure, Stammesältere und Gemeindeinstitutionen (Schuras491) eine we-
sentliche Rolle. Zudem war es im ländlichen Raum üblich, dass staatliche Rechtsinstitutionen (Distriktgerichte) 
Streitfälle für die lokale Bearbeitung und Entscheidung an ebendiese Autoritäten auf Gemeindeebene delegierten, 
v. a. bei Familien- und Ressourcenkonflikten. Gleichzeitig war das staatliche Rechtssystem in weiten Teilen des 
Landes, aufgrund von Korruption und Ineffizienz, dysfunktional (siehe auch Abschnitt 4.3.3), so dass die ländli-
che und einkommensschwache Bevölkerung, darunter auch Frauen, Rechtsschutz bei mobilen Taliban-Gerichten 
suchten, um schnell und effizient ihr Recht in Eigentums- oder familienrechtlichen Streitfällen einzuklagen.492 
Von Deutschland geförderte Ansätze der lokalen Konfliktbearbeitung, Streitschlichtung und Vertrauensbildung 
wurden u. a. durch den ZFD, das Institut für Auslandsbeziehungen, die Berghof Foundation und die politischen 
Stiftungen umgesetzt. Die Max-Planck-Stiftung förderte ab 2021 ein Projekt zur „Stärkung der Menschenrechte 
zum Zwecke des Friedens“ in Partnerschaft mit der Afghanischen Menschenrechtskommission (AIHRC).493 Das 
vom Auswärtigen Amt geförderte zivik-Programm des Instituts für Auslandsbeziehungen und die Initiative Steps 
for Peace unterstützte ab 2004 lokale Partner im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung und Streitschlichtung 
mit einem langfristigen Ausbildungsprogramm für afghanische Trainerinnen und Trainer. Die Stärke des Pro-
gramms war seine über Jahre entwickelte Ausrichtung auf dauerhafte Beziehungen und Langfristigkeit sowie die 
Nähe auch zu kleineren, lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen.494 
Wichtige Dialogarbeit auch mit Akteuren der traditionellen Zivilgesellschaft leisteten diverse deutsche Stiftun-
gen in Afghanistan. Eine von der Heinrich-Böll-Stiftung mitfinanzierte afghanische Nichtregierungsorganisation 
The Liaison Office (TLO), die ab 2003 über eigene regionale Verbindungsbüros Netzwerke zwischen Stammes-
vertretern, afghanischer Regierung und internationalen Organisationen aufbaute, um auf lokaler Ebene die Ge-
sundheitsversorgung, Bildung und die örtliche Sicherheitslage zu verbessern, arbeitete u. a. in den Themenberei-
chen Friedensaufbau und Gerechtigkeit, traditionelle Konfliktlösungsmechanismen und natürliche Ressourcen/ 
Umwelt.495 Das 2020 von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der afghanischen Organisation Equality for Peace 
and Democracy (EPD) etablierte Dialogforum „Women Peace Mediators“ führte vertrauensbildende Gespräche 

 
489  In der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wurde stets betont, dass man den afghanischen Institutionen verpflichtet sei. Siehe 

auch: Hopp-Nishanka (2023b), S. 6: „Kontakte zu den Taliban wurden strikt abgelehnt und Verhandlungen oder andere Abstimmungen 
fanden im Rahmen der EZ nicht statt. Daher fand in den 2010er-Jahren ein Rückzug aus Gebieten statt, in denen die Taliban die 
Kontrolle gewannen.“ 

490  Sida Helpdesk on Human Security and Humanitarian Assistance (2019), S. 8. 
491  Zum Begriff „Schura“ mit seinen unterschiedlichen Bedeutungen im afghanischen Kontext, siehe auch: Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2014), S. 32–34. 
492  Taliban-Gerichte wurden von der Bevölkerung teils als besser zugänglich, schneller, effizienter und fairer bewertet. Jackson und Wei-

gand (2020), S. 5 ff. 
493  Nach Aussagen des Auswärtigen Amts waren die bewilligten Mittel des Projekts 826.451 Euro, (tatsächlich verausgabte Mittel 

715.879,64 Euro). Laufzeit des Projekts war vom 01.01.2021-31.12.2022 (Auskunft des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der En-
quete-Kommission 2023). 

494  Ehem. Friedensfachkraft (ZFD), Enquete-Kommission (2023d); siehe auch: Wittschorek (2018). 
495  Marion Müller und Sarah Weiß (Heinrich-Böll-Stiftung), Enquete-Kommission (2023ak). 
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und politische Dialoge zwischen lokal verankerten afghanischen Frauen (keine Exil-Afghaninnen) sowie Religi-
onsgelehrten, Mullahs, Imamen sowie Mujaheddin- und Taliban-Vertretern.496 Diese dienten dazu, grundlegen-
des Vertrauen zwischen Konfliktparteien und Interessensgruppen aufzubauen, und bestenfalls religiös-konserva-
tive Autoritäten als Fürsprecher für Frauen- und Menschenrechte zu gewinnen. Die vom AA finanzierte Berghof 
Foundation war ab 2013 im Bereich der Vertrauensbildung und Stärkung von lokalen Akteuren und Institutionen 
der Friedensförderung aktiv. Unter anderem unterstützte sie den Hohen Friedensrat und später das Friedensmi-
nisterium beim Aufbau und Vernetzung der staatlichen Friedensinfrastruktur und organisierte Lehrgänge zur 
Vorbereitung auf den Verhandlungsprozess, einschließlich technischer Workshops mit Taliban-Vertretern. 

Bewertung 

Es gab in Afghanistan ein breites Spektrum an internationalen Maßnahmen der Friedensförderung. Die deutschen 
Organisationen belegten jeweils ihre eigenen Nischen in der lokalen Friedensförderung. Während jedes Pro-
gramm für sich genommen einen Mehrwert und kleinen Beitrag zur Friedensförderung leistete, fehlte insgesamt 
jedoch (auch aufgrund fehlender zeitlicher und personeller Kapazitäten), eine Koordinierung und Kohärenz unter 
den einzelnen Projekten, um größere Synergieeffekte zu erzielen. Oftmals waren Projekte nicht langfristig ange-
legt und blieben einmalige Maßnahmen.497 
Infolge des deutschen wie internationalen Engagements entstand eine professionalisierte Zivilgesellschaft, die 
sich zum Einwerben von Mitteln in ihren Konzepten und ihrer Sprache zunehmend an den Interessen der inter-
nationalen Geber statt an den lokalen Bedürfnissen ausrichtete. Erfahrene und qualifizierte afghanische Ausbil-
derinnen und Ausbilder wurden zudem von internationalen Organisationen teilweise untereinander abgeworben. 
Deutsche Beiträge zur Stärkung der Zivilgesellschaft in der Friedensförderung bewegten sich – wie auch in an-
deren Bereichen des Engagements – im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach einer Professionalisierung 
und Befähigung ziviler Akteure einerseits und Stärkung ihrer lokalen Eigenverantwortung und Unabhängigkeit 
andererseits. 
Lokale Partnerstrukturen umfassten oftmals sprachlich wie geografisch „zugängliche“ und westlichen Akteuren 
kulturell nahestehende Reform- und Dialogpartner. Zusammenarbeit mit religiös-konservativen Akteuren als Re-
formpartner oder Multiplikatoren wurde von deutscher Geberseite teils mit Vorbehalten und Skepsis begegnet. 
Dies beruhte u. a. auf der Tatsache, dass religiöse Autoritäten, darunter auch der staatlich finanzierte nationale 
Ulama-Rat, streng- bis radikal-islamische Positionen mit Blick auf Religionsfreiheit (Blasphemie), Todesstrafe 
und öffentlicher Moral vertraten. Andererseits erschwerte der mangelnde Zugang zu diesen Autoritäten das Ver-
ständnis für die religiösen Diskurse und lokalen Konfliktdynamiken und verhinderte eine Breitenwirkung der 
Ansätze. Gespräche und vertrauensbildende Dialoge mit Konfliktparteien, insbesondere des Taliban-nahen 
Spektrums, wurden erst relativ spät und in sehr begrenztem Umfang begonnen. Deutschlands Vertrauenspoten-
zial hätte hier möglicherweise stärker und früher genutzt werden können, um eine Wirkung zu entfalten. 
Die lokal verwurzelte Zivilgesellschaft und lokale Autoritäten (Stammesältere, Mullahs, Imame) hätten stärker 
als Reform- und Dialogpartner zur Friedensförderung und Konfliktprävention einbezogen werden können. Tra-
ditionelle Akteure (Gemeindevorsteher wie Maliks, Arbabs und Wakils oder lokale religiöse Führer wie Mullahs, 
Imame und Maulawis) und bereits vorhandene lokale Strukturen und Mechanismen der Konfliktbearbeitung 
(Räte, Schuras) wurden nicht ausreichend genutzt.498 Ihr Einflusspotenzial wurde von deutscher wie internatio-
naler Seite nicht genügend anerkannt bzw. von den politischen Machteliten, die lokalen, traditionell-religiösen 
oder Graswurzel-Ansätzen tendenziell kritisch gegenüberstanden, ausgeschlossen. Gleichzeitig war eine Einbin-
dung nicht immer spannungsfrei, da unter den verschiedenen lokalen Autoritäten und Strukturen teils unter-
schiedliche Auffassungen und Konflikte bestanden. Auf deutscher wie internationaler Seite wurde die Komple-
xität dieser lokalen Strukturen und Interessen teils unterschätzt oder zu stark auf bestimmte Akteure fokussiert. 
Hier wurden möglicherweise erhebliche Chancen der Vertrauensbildung, des lokalen Zugangs und der Breiten-
wirkung vertan. 
Gleichzeitig riskierten Akteure und Organisationen, die mit ausländischen Organisationen zusammenarbeiteten, 
diskreditiert oder gefährdet zu werden. Eine zu offene, von ausländischen Organisationen oder Exil-Afghanen 
betriebene Lobbyarbeit für die Rechte und Interessen von Frauen oder Minderheiten riskierte, diese als „auslän-
dische Agenda“ zu diskreditieren (siehe auch Abschnitt 4.2.4.2.4), ihre Akzeptanz und Glaubwürdigkeit in Teilen 

496  Zu den Women Peace Mediators, siehe: Konrad-Adenauer-Stiftung, Regionalprogramm Südwestasien (2021). 
497  Enquete-Kommission (2023d). 
498  Haqbeen (2009). 
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der Gesellschaft zu schmälern oder sie Sicherheitsgefährdungen auszusetzen. Viele Frauen, Aktivistinnen und 
Aktivisten lehnten daher eine (offene) Zusammenarbeit mit ausländischen Organisationen ab. 
Die afghanische Regierung, wie auch anerkannte religiöse Akteure, wurden nicht ausreichend darin gestärkt, die 
Deutungshoheit über den religiösen Diskurs einzunehmen. Die religiösen Diskursräume wurden zunehmend von 
radikal-salafistischen oder Taliban-nahen Stimmen eingenommen.499 Nachhaltige Ansätze der Extremismusprä-
vention unter Jugendlichen wurden nicht entwickelt. 
Das Bereitstellen von geschützten und „hierarchiefreien“500 Räumen jenseits von sozialen oder politischen Hie-
rarchien und Konflikten war ein besonderer Mehrwert, den deutsche Institutionen vor Ort leisten konnten.501 Dies 
wurde insbesondere im Zuge der sich verschlechternden Sicherheitslage ab 2015 bedeutender, als es nur noch 
wenige sichere Begegnungsräume gab und politische, zivilgesellschaftliche sowie religiöse Akteure im Bereich 
der Friedensförderung zunehmend bedroht oder zum Ziel von Anschlägen wurden. 

4.2.2.7.3 Ziviler Dialog mit Pakistan und den Nachbarländern 
Pakistan galt durch seine tiefe Verstrickung in den afghanischen Konflikt als Schlüsselland für Frieden und Sta-
bilität in Afghanistan. Gleichzeitig waren die bilateralen Beziehungen fast vollständig auf die Ebene der Regie-
rung und Sicherheitsbehörden reduziert. Ein zivilgesellschaftlicher Austausch, der die lokalen und zivilen Inte-
ressen und die Bedürfnisse der Bevölkerung in der Grenzregion hätte adressieren können, war im Klima des 
Misstrauens fast unmöglich. Die paschtunische Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze geriet zunehmend in 
die Frontlinie zwischen Antiterrorkampf, politischer Polarisierung und ideologischer Radikalisierung. 
Von deutschen und anderen Institutionen gab es wiederholt Ansätze eines zivilen afghanisch-pakistanischen bzw. 
regionalen Dialogs. Die von 2012 bis 2021 laufende Arbeitsplattform Afghanistan Policy Group der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) zielte darauf ab, mit FES Policy Groups aus Indien und Pakistan eine regionale Kooperation 
auf Track 1.5-Ebene (siehe „Friedensdiplomatie“ im Glossar) zu stärken. Die Policy Groups verwiesen auf regi-
onale Lösungsansätze zur friedlichen Einbindung Afghanistans in die Region.502 Die von deutschen Exil-Afgha-
nen gegründete Mediothek e.V. förderte einen vertrauensbildenden Austausch zwischen afghanischen und pakis-
tanischen Journalisten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung initiierte ab 2014 eine afghanisch-pakistanische Summer 
School mit Vertreterinnen und Vertretern von Universitäten, Think-Tanks und der Zivilgesellschaft sowie einen 
afghanisch-pakistanischen Parlamentarieraustausch. Die Dialoge und Austauschprogramme mussten, aufgrund 
der sich verschlechternden politischen Beziehungen, ab 2017 eingestellt werden. Ab 2020 konnten afghanisch-
pakistanische Gesprächsformate nur sehr vorsichtig neu initiiert werden. 

Bewertung 

Insgesamt wurde der Ansatz zur Stärkung von zivilen, afghanisch-pakistanischen Beziehungen zwischen Vertre-
terinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, Universitäten, Medien oder auch Parlamentarierinnen und Parla-
mentariern nicht durchgehend verfolgt. Grund dafür waren die sich kontinuierlich verschlechternden bilateralen 
Beziehungen. Rückblickend hätte ein ziviler afghanisch-pakistanischer Dialog und Austausch von deutscher wie 
internationaler Seite stärker mitgedacht, unterstützt oder eingefordert werden können. 
Als besonders wirksam und nachhaltig wurden im Nachhinein Austauschprogramme wie Jugend- und Studieren-
denaustausch oder universitäre Summer Schools in Afghanistan und den Nachbarstaaten beschrieben.503 Junge 
Menschen, Studierende oder Nachwuchswissenschaftler/-innen unterschiedlicher ethnischer oder sozialer Her-
kunft aus unterschiedlichen Provinzen oder Lebenswelten hatten so die Möglichkeit, sich trotz der schwierigen 
Sicherheitslage kennenzulernen und langanhaltende Kontakte und Freundschaften zu knüpfen. 

 
499  Privaten Religionsschulen (Medressen), die eine radikale Auslegung der Religion predigten und oftmals aus dem muslimischen Aus-

land finanziert wurden, wurde von der afghanischen Regierung kein Einhalt geboten. Samar, Enquete-Kommission (2023n); Mielke 
und Miszak (2017). 

500  Akteure und Konfliktparteien können zumindest zeitweise und teilweise aus ihren bestehenden Hierarchie- und Abhängigkeitsverhält-
nissen herausgeholt werden und sich für neue Meinungen und Perspektiven öffnen. Dieses Phänomen konnte ebenso auf Dialogver-
anstaltungen und organisierten Gesprächen im Haus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul beobachtet werden. 

501  Birtsch, Enquete-Kommission (2023aj). 
502  Friedrich-Ebert-Stiftung (2014). 
503  Enquete-Kommission (2023d). 
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4.2.2.8 Bewertung des deutschen Engagements im Bereich der Friedensförderung 
Lokale Friedensförderung führte bis zuletzt ein „Nischendasein“ im deutschen wie internationalen Engagement 
und erhielt eine geringe politische Gewichtung innerhalb des zivilen Engagements. Es fehlte ein klarer strategi-
scher Wille seitens der Zuwendungsgeber, wie auch der Durchführungsorganisationen, lokale Friedensförderung 
zu einem prioritären Wirkungsbereich zu erklären. Der Dialog- und Versöhnungsarbeit sowie der Aufarbeitung 
von Leid und Kriegsverbrechen wurde keine vorrangige Relevanz für eine nachhaltige Stabilisierung Afghanis-
tans eingeräumt. 
Deutschland und das deutsche zivile Engagement erfuhren bis zuletzt in weiten Teilen der afghanischen Gesell-
schaft eine breite Vertrauensbasis, welche die lokale Akzeptanz deutscher Institutionen und Programme erleich-
terte. Dies hätte von Deutschland auch bereits vor 2015 stärker und konsequenter für den Zugang zu lokalen 
Akteuren und Konfliktparteien wie auch für das Bereitstellen sicherer Gesprächs- und Dialogräume in der Frie-
densförderung genutzt werden können. 
Auf der Umsetzungsebene bestanden Schwächen hinsichtlich Auswahl und Diversität lokaler Partner jenseits 
von kulturell oder sprachlich nahestehenden Akteuren, des Zugangs zu lokalen Akteuren auf Graswurzel-Ebene 
sowie der Kenntnisse der gesellschaftspolitischen Diskurse und Bedürfnisse. 
Das für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit postulierte Handlungsprinzip des Do-no-harm zur Vermei-
dung ungewollter Wirkungen blieb ein theoretisch-intellektuelles Konstrukt, das in der Praxis in der Friedens-
förderung, wie auch in allen Bereichen der internationalen Intervention, an seine Grenzen stieß. 
Deutsche Fördergelder im Bereich der lokalen Friedensförderung waren im Vergleich zu den Gesamtausgaben 
des deutschen zivilen Engagements eher gering. Die wichtigsten Ressourcen für eine wirkungsvolle Friedensför-
derung blieben Fachkräfte mit interkultureller Kompetenz, Konfliktsensibilität und Zugängen zu lokalen Akteu-
ren sowie langfristig aufgebaute, vertrauensvolle lokale Beziehungen, um die Nachhaltigkeit wie auch Glaub-
würdigkeit von Programmen zu garantieren. 
Insgesamt erhielt die von Deutschland in unterschiedlichen, meist nicht untereinander vernetzten Nischenberei-
chen geleistete Friedensarbeit weitgehend das Vertrauen und die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung. Die An-
sätze konnten jedoch keine größeren Synergieeffekte erzielen und wurden im Ergebnis von strukturellen Fehlern 
auf der strategisch-politischen Ebene und in anderen Bereichen des internationalen Engagements unnötig ge-
schwächt. 

4.2.3 Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen, Förderung von Bildung und Medienent-
wicklung504 

4.2.3.1 Einleitung: Übergeordnete Zielsetzungen im Bereich Bildung und Medien 
Der (Wieder-)Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in Afghanistan sollte der Förderung von demokratischen 
Werten und Normen, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftlicher Teilhabe dienen. Deutsche Akteure engagierten 
sich für die Stärkung von Menschenrechten, die Förderung einer vielfältigen und freien Medienlandschaft sowie 
insbesondere für den Auf- bzw. Ausbau von Bildungsinstitutionen (Grundbildung, berufliche Bildung, Hoch-
schulsektor). Im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wurden überdies Mittel zum Erhalt des 
kulturellen Erbes, der Förderung von kulturellen Aktivitäten in Afghanistan und des kulturellen Austausches 
eingesetzt. Die Etablierung zivilgesellschaftlicher Strukturen und der breitere Zugang zu Bildung galten als wich-
tiges Pendant zur Förderung von Staatlichkeit und guter Regierungsführung505: „Eine menschenrechtsverbun-
dene, demokratische Zivilgesellschaft in Afghanistan kann nur durch längerfristige und intensive Aufbauarbeit 
im Bildungs-, Kultur- und Mediensektor entstehen.“506 
Die Ziele wurden in den Afghanistan-Konzepten der Bundesregierung konkretisiert, im Konzept von 2008 für 
den Bereich Bildung erstmals ausführlicher. Die Bundesregierung werde: 

504  Zu diesem Abschnitt wurden folgende Hintergrundgespräche geführt: Martin Gerner, 11.05.2023; Dr. Almut Wieland-Karimi, 
30.05.2023; Prof. Dr. Michael Daxner, 26.05.2023; Sharmila Hashimi, 01.06.2023; Anne Eberhard, 06.06.2023; Christine-Felice 
Röhrs, 06.06.2023; Carsten von Nahmen und Schamz Mayel (gemeinsames Gespräch), 08.06.2023; Dr. Hazrat Bahar und Dr. Anja 
Wollenberg (gemeinsames Gespräch), 04.07.2023; Waslat Hasrat-Nazimi, 10.07.2023. 

505  Im Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ der Bundesregierung wird die große Bedeu-
tung dieser gesellschaftlichen Dimensionen für deutsche Friedenspolitik und Krisenprävention hervorgehoben und im Detail beschrie-
ben. Bundesregierung (2004a). 

506  Deutscher Bundestag (2006b), S. 64. 
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„[…] – die afghanische Regierung bei ihrer Bildungsoffensive weiterhin maßgeblich unterstützen. 
Die Bundesregierung setzt sich für die Umsetzung des nationalen Bildungsplans landesweit finan-
ziell und über Beratung zur Lehrkräfteausbildung sowie im Norden durch den Bau von Schulen und 
Ausbildungszentren für Lehrkräfte ein. Im Bereich der Hochschulbildung wird die Bundesregie-
rung ihr umfassendes Programm zum akademischen Wiederaufbau Afghanistans fortsetzen und 
v. a. die Qualifikation des afghanischen Universitätslehrkörpers vorantreiben; 

– das afghanische Bildungsministerium beim Wiederaufbau und Betrieb Technischer Schulen, bei-
spielsweise in Kabul, Kandahar und Khost, verstärkt unterstützen, um somit insbesondere jungen 
Schulabgängern eine qualifizierte Ausbildung in nachgefragten Berufszweigen zu ermöglichen; 

– dazu beitragen, dass Frauen stärker in den Entwicklungsprozess integriert werden und in beson-
derer Weise von Maßnahmen der Alphabetisierung, Aus- und Fortbildung sowie der Schaffung von 
Einkommensmöglichkeiten profitieren; […]“.507 

Das deutsche zivile Engagement in Afghanistan in den Bereichen Bildung und Medien bzw. im breiteren Bereich 
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wurde von institutionellen Akteuren wie AA, BMZ, Deutscher 
Entwicklungsdienst (DED), GIZ, KfW, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), der Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut508, deutschen politischen Stiftungen und der Deutschen 
Welle, in Kooperation mit zahlreichen Nichtregierungsorganisationen und lokalen Partnern umgesetzt. Auch in 
diesen Bereichen lag eine mangelnde Koordination zwischen internationalen wie nationalen Gebern vor. Zudem 
bringen unterschiedliche Akteure jeweils unterschiedliche Interessen ein, die u. a. von den jeweiligen politischen 
Kulturen der Geberländer und deren nationalen Interessen geprägt sind.509 

4.2.3.2 Bereich Bildung (Schule, berufliche Bildung, Hochschule) 
Der Aufbau bzw. Ausbau eines funktionierenden Bildungssystems, in dem Jungen und Mädchen Zugang zu Bil-
dung haben, war ein Schwerpunkt des deutschen Engagements. Deutschland beteiligte sich u. a. durch den Auf-
bau der notwendigen Infrastruktur (z. B. Bau oder Renovierung von Schulgebäuden) sowie an der Bildung selbst 
(z. B. durch Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern). Die Erfolge wurden anhand von stark steigen-
den und oft fragwürdigen Zahlen gemessen und insbesondere auch an dem verbesserten Zugang von Mädchen 
zu Bildungseinrichtungen. So resümierte die Bundesregierung beispielsweise im Jahr 2008: Mit dem Bau von 
landesweit 3.500 Gebäuden verfüge fast die Hälfte aller Schulen wieder über feste Räumlichkeiten, die Zahl der 
Lehrkräfte habe sich seit 2001 versiebenfacht und unter deutscher Beteiligung seien rund 30.000 afghanische 
Lehrer/-innen aus- und fortgebildet worden.510 Laut GIZ wurden im Zeitraum von 2009-2017 durch deutsche 
Beteiligung 400 Ausbildungsstätten neu gebaut, erweitert oder renoviert (davon 180 Grundschulen, 161 weiter-
führende Schulen, 18 Universitäten, 45 berufsbildende Schulen).511 
In ihrer Anhörung durch die Enquete-Kommission am 3. Juli 2023 sprach die frühere Ministerin für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, auch rückblickend von einer „Bildungs-
revolution“, die in Afghanistan stattgefunden habe.512 
Im Jahr 2015 nennt die Bundesregierung, unter Verweis auf Angaben des afghanischen Statistikamts, die Zahl 
von 8,2 Millionen eingeschulten Kindern, davon 3,3 Millionen Mädchen (ca. 40 Prozent).513 
Die Bundesregierung unterstützte die afghanische Regierung in der Ausbildung der Lehrer/-innen mit zahlreichen 
Maßnahmen, die sich nicht nur auf die Bereitstellung von Infrastruktur erstreckten, sondern auch die Qualität der 
Lehrinhalte verbessern sollten: so u. a. bei der Lehrplan- und Lehrmethodenentwicklung, der Erstellung von 
Lehrmaterialien, der Erprobung und Evaluierung von Lehrplänen und Lehr- und Lernmaterialien in Modellschu-

 
507  Bundesregierung (2008b), S. 30–31. 
508  Das Goethe-Institut in Afghanistan wurde 1991 aufgrund des Bürgerkriegs geschlossen und nahm 2003 als eine der ersten europäi-

schen Kulturinstitutionen die Arbeit dort wieder auf; vgl. Winkler (2007); Eberhard (2013). Im Jahr 2017 beendete es aus Sicherheits-
gründen seine Arbeit vor Ort. 

509  Dies wurde in Hintergrundgesprächen zum Thema Medien und Bildung erwähnt, u.a. mit Daxner, Enquete-Kommission (2023ae); 
sowie Bahar und Wollenberg, Enquete-Kommission (2023ap). 

510  Vgl. Bundesregierung (2008a), S. 27. 
511  Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2017), S. 2. 
512  Wieczorek-Zeul (2023), S. 4. 
513  Vgl. Deutscher Bundestag (2015a), S. 39. 
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len sowie der „Vermittlung von bewährten Lehransätzen in landesweiten Schulungen für Dozenten an 34 Päda-
gogischen Hochschulen im Land und Beratung ausgewählter Lehrerausbildungszentren mit deutschen Exper-
ten.“514 
Auch im Bereich der beruflichen Bildung engagierte sich Deutschland mit dem Auf- und Ausbau der Infrastruk-
tur und der Ausbildung von Lehrkräften. Zudem trug Deutschland zur Sicherung von Lehrkräftegehältern bei, 
über den von der Weltbank verwalteten afghanischen Treuhandfonds.515 Die Unterstützung des afghanischen 
Bildungsministeriums beim Aufbau eines Systems beruflicher Qualifizierung wurde als wichtiges Element des 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus sowie auch der gesellschaftlichen Integration einer insgesamt sehr jungen Be-
völkerung betrachtet.516 Wichtige Sektoren im Bereich der Berufsbildung waren KfZ-Technik, Elektrotechnik, 
Bau, Holz und Bekleidung. Es sollte sowohl die vollschulische Berufsausbildung gestärkt werden, die vor allem 
kleine und mittlere Unternehmen betrifft, als auch die Stärkung der traditionellen Berufsausbildung, von der 
häufig die Kleinstbetriebe profitieren.517 
Bei der Berufsbildung sollte auch an vorhandene Traditionen angeknüpft werden: So gab es nach Angaben der 
GIZ in Afghanistan eine „mehrjährige, informelle Lehrlingsausbildung“, die in Handwerks- und Handelsbetrie-
ben auf Basaren durchgeführt werde und die ca. 35 bis 60 Prozent der Jugendliche durchlaufen würden, jedoch 
häufig keine richtige Anerkennung fände.518 Daher sollte die GIZ mit ihren Projekten auch zur „Modernisierung“ 
der traditionellen Lehrlingsausbildung beitragen: So sollte die informelle Ausbildung mit dem institutionalisier-
ten System verknüpft sowie berufsbildende Inhalte in das nationale allgemeinbildende Schulcurriculum und be-
rufsbildende Fächern in die Sekundarschule ab der 7. Klasse integriert werden. Zudem sollten mehr Berufsaus-
bildungsstätten bzw. technische Schulen gebaut werden.519 
Die Förderung der beruflichen Bildung (Technical Vocational Education and Training, TVET) bewertete die 
Bundesregierung auch in den späten Jahren des Engagements als „besonders erfolgreich“520 im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit: 

„Das Vorhaben hat 50 Pilotschulen ausgestattet, Curricula für 7 Gewerke und analoge Prüfungs-
systeme mit der Privatwirtschaft ausgearbeitet und Trainings für Berufsschullehrkräfte entwickelt. 
Das Vorhaben hat außerordentliche Errungenschaften bei der Modernisierung der traditionellen 
Lehrlingsausbildung erzielt und genießt eine hohe politische Aufmerksamkeit der afghanischen 
Partner.“521 

Auch im Bereich der universitären Bildung spielten deutsche Akteure eine nennenswerte Rolle. Afghanistan hat 
einen besonders hohen Anteil an jungen Menschen in der Bevölkerung. So sollen z. B. 2018 rund 63 Prozent der 
Bevölkerung unter 25 Jahre alt gewesen sein. Dies, wie auch eine hohe Arbeitslosenrate unter jungen Menschen, 
setzte das System der höheren Bildung unter erhöhten Anpassungsdruck.522 Der höhere Bildungssektor war ab 
2001 durch eine deutliche Expansion charakterisiert: Zahlreiche Universitäten in Afghanistan wurden im Zeit-
raum 2001-2021 neu gegründet und die Zahl der Studierenden nahm deutlich zu.523 Beispielsweise wurden für 
2003 insgesamt 17 Hochschuleinrichtungen gezählt (elf Universitäten, davon vier in Kabul, und sechs pädagogi-
sche Institute) sowie rund 31.200 Studierende landesweit, davon waren 19 Prozent weiblich.524 Ab 2006 durften 

 
514  Deutscher Bundestag (2010a), S. 7. Genauere Zahlen zur Ausbildung in Deutscher Bundestag (2011a), S. 12. Die Bundesregierung 

stellte 2019 klar, dass sie die Entwicklung und Herstellung von Schulbüchern in Afghanistan nicht finanziere,  (2010a), S. 7; vgl. 
Deutscher Bundestag (2019d), S. 1–2. 

515  Vgl. Deutscher Bundestag (2010a), S. 6–7. 
516  Vgl. z. B.: Bundesregierung (2008b), S. 31; Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2014), 

S. 3–4; sowie Küper (2012), S. 20–21. 
517  Vgl. Deutscher Bundestag (2019a), S. 13. 
518  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2017), S. 2. 
519  Siehe: Reier (2016); Deutscher Bundestag (2010a), S. 6–7. Beispiele, die mit Unterstützung der KfW bzw. GIZ gebaut bzw. ausge-

stattet wurden: TVEA (Technical Vocational Education Academy) Kabul für 720 Schüler/-innen; AVI (Agricultural Veterinary Insti-
tute) Kunduz für 800 Schüler/-innen; TMAC (Technical/Mechanical & Accounting / Commerce) Taloquan für 720 Schüler/-innen; 
sowie der TVET Campus Takhta Pul nahe Mazar mit drei berufsbildenden Schulen für je rund 720 Schüler/-innen. Siehe: PEM Consult 
(2020). Bei einigen der genannten Projekte sind auch Unterkünfte für Schüler/-innen erbaut worden. 

520  Deutscher Bundestag (2019c), S. 3. 
521  Ebd., S. 3. 
522  Vgl. Suroush und Roehrs (2015); Arooje und Burridge (2020), S. 22–23. 
523  Vgl. Kazemi (2023). 
524  Vgl. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2021), S. 29. 
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auch private Hochschulen eingerichtet werden. Im Jahr 2019 wurden 154 tertiäre Bildungseinrichtungen gezählt, 
rund 370.600 Studierende, davon knapp 25 Prozent weiblich.525 
Die Qualität der Universitäten war sehr unterschiedlich: Einerseits hatten sich in Kabul private Universitäten und 
Forschungszentren auf internationalem Niveau angesiedelt. Dazu zählten z. B. die American University of Af-
ghanistan (AUAF), die Kardan University und das Afghanistan Center at Kabul University. Andererseits konnten 
die öffentlichen Universitäten oft nur eine geringe fachliche Qualität aufweisen und waren auch in den wenigsten 
Fächern forschungsorientiert aufgestellt.526 Dies lag u. a. auch an der fachlichen Ausbildung der Professorinnen 
und Professoren, die teils lediglich Master-Abschlüsse hatten. Dennoch spielten auch zahlreiche aus dem Ausland 
zurückkehrende und dort (im Westen und der Sowjetunion) wissenschaftlich gebildete Afghaninnen und Afgha-
nen eine wichtige Rolle im Wiederaufbau der Universitäts-Landschaft nach 2001. Trotz formal niedriger Ab-
schlüsse konnte die fachliche Qualität dieser Personen faktisch höherwertig sein.527 
Die Stärkung des afghanischen Hochschulsektors war ein bedeutsames Element des zivilen Engagements der 
Bundesregierung. Das Auswärtige Amt machte dem DAAD, der das deutsche Engagement koordinierte, jedoch 
kaum strategische Vorgaben.528 Im Bereich der universitären Bildung und der Wissenschaftskooperation konnte 
das deutsche Engagement quantifizierbare Erfolge erzielen. Beispielsweise konnten über die Projektförderung 
(85 Prozent), wie über die Individualförderung (15 Prozent) afghanischer Studierender und Lehrkräfte, durch den 
DAAD rund 15 Prozent der afghanischen Universitätsangehörigen mittelbar oder unmittelbar erreicht werden.529 
Deutsche Akteure engagierten sich zudem für Hochschulreformen, die aus politischen Gründen scheiterten, wie 
die Erarbeitung eines Hochschulgesetzes 2004 oder die Etablierung einer Hochschulrektorenkonferenz.530 Der 
DAAD fungierte als Mittlerorganisation und musste auf das große Engagement von Einzelpersonen oder Fach-
bereichen an deutschen Universitäten/Forschungseinrichtungen setzen. Der DAAD fokussierte seine Fördermaß-
nahmen auf von Deutschland bevorzugte Regionen (sowie Herat und Kandahar). Einzelne deutsche Universitäten 
und Forschungseinrichtungen entwickelten zeitgemäße Curricula531 und etablierten enge Wissenschaftskoopera-
tionen532, z. B. in den Studienrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Medizin/Pharmazie, Naturwis-
senschaften, Geowissenschaften, Germanistik (Deutsch als Fremdsprache) und Good Governance. Ziel war es, 
veraltete Lehrmethoden und Lehrmaterialien zu ersetzen, neue Infrastrukturen zu etablieren, Lehrkräfte aus- und 
fortzubilden und die zuvor jahrelang isolierte afghanische Wissenschaft enger in internationale Kooperationen 
mit westlichen Akteuren einzubinden. Der DAAD finanzierte zudem Studienaufenthalte in Deutschland.533 
Auch deutsche politische Stiftungen engagierten sich: Beispielsweise gründete die Konrad-Adenauer-Stiftung 
2003 das National Centre for Policy Research (NCPR). Dieses war ein auf dem Campus der Universität Kabul 
gelegener Think-Tank, der neben Politik-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialstudien auch ein Zentrum für Friedens- 
und Konfliktforschung unterhielt. Die landesweite Vernetzung des NCPR mit Universitäten in den Provinzen, 
Provinzverwaltungen und Teilen der traditionellen Zivilgesellschaft (Stammesältere) ermöglichte dem NCPR 
landesweite Zugänge und Informationen zur Bedürfnislage in den Provinzen.534 
Das Young Leaders Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zählte zu den bekanntesten Nachwuchsförderpro-
grammen in Afghanistan. Aus den 17 Jahren seines Bestehens gingen ca. 320 Alumni-Mitglieder hervor. Die 
Mitglieder repräsentierten die intellektuelle Elite des Landes und nahmen führende Positionen in Staat, Regie-
rung, Medien und Zivilgesellschaft ein. Das Programm rekrutierte in seiner Anfangszeit v. a. englischsprachige 

 
525  Vgl. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2019), S. 3–4. 
526  Vgl. Daxner und Schrade (2013), S. 31. 
527  Vgl. Daxner, Enquete-Kommission (2023ae). 
528  Vgl. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2021), S. 8, 11, 43. 
529  Vgl. Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2019), S. 6, 9. 
530  Vgl. Prof. Michael Daxner war als Berater des westlich orientierten afghanischen Hochschulministers Prof. Sharif Fayez federführend 

an der Ausarbeitung eines Hochschulgesetzentwurfes beteiligt (der dann im Wahlkampf durch Präsident Karzai von der Agenda ge-
nommen wurde), siehe Daxner und Schrade (2013), S. 32; Daxner (2019).  

531  Für einen Erfahrungsbericht eines Teams der Universität Potsdam, siehe: Reichard (2020). 
532  Ausführliche Aufstellung in: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2021); Für eine Zwischenbewertung des deutschen 

Engagements im Bildungs- und Kultursektor, siehe auch: Küper (2012). 
533  Im Zeitraum 2008-2018 erhielten ca. 250 Afghaninnen und Afghanen ein Stipendium für ein Studium bzw. einen Forschungsaufenthalt 

in Deutschland (Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) [2021], S. 224). Der DAAD berichtet an anderer Stelle (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2019), S. 2.) von knapp 30.000 im Ausland studierenden Afghaninnen und Afghanen (ca. 
7,42% aller afghanischen Studierenden). Beliebteste Zielländer waren demnach im Jahr 2019: 1. Iran, 2. Indien, 3. Türkei, 4. Saudi-
Arabien, 5. Malaysia. Hier spielten sprachliche Anforderungen, kulturelle Verbindungen und bürokratische Regelungen, z. B. Visums-
vergabe, eine Rolle. 

534  Vgl. Röhrs und Schuck (2010). 
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und in Pakistan ausgebildete sowie nicht-paschtunische, der ehemaligen „Nordallianz“ nahestehende Mitglieder. 
Der Hinweis der FES auf die Notwendigkeit einer stärkeren sozialen, politischen und regionalen Diversität stieß 
teils bei den Young Leaders selbst auf Widerstand. So gab es Bedenken gegen die Aufnahme von religiös-kon-
servativen Mitgliedern. Spätere Jahrgänge gingen über Kabul und die urbanen Zentren hinaus und umfassten 
auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Süden Afghanistans. Ein großer Teil der Young Leaders suchte 
seine Zukunft außerhalb Afghanistans. Bereits 2015 hatte ca. ein Drittel der Alumni Afghanistan verlassen. Ein 
anderer Teil vertrat den Wunsch, möglichst in Afghanistan zu bleiben. Nach 2021 haben alle Alumni bis auf 
wenige Ausnahmen Afghanistan verlassen.535 

4.2.3.3 Bewertungen und Schlussfolgerungen 
Im Laufe der Interventionszeit 2001-2021 konnten insgesamt Fortschritte im Wiederaufbau und Ausbau des af-
ghanischen Bildungswesens erzielt werden. Allerdings waren auch hier zahlreiche Probleme und Misserfolge zu 
verzeichnen: Erfolge im Ausbau, insbesondere der Grundbildung, wurden durch zahlreiche Gewaltakte gegen 
Einrichtungen und Menschen gefährdet, die sich nicht nur, aber in großem Maße, gegen Mädchenschulen rich-
teten und von den Taliban und anderen aufständischen Gruppierungen begangen wurden.536 Die deutsche Bot-
schaft berichtete erstmals 2003 über Angriffe auf Mädchenschulen und meldete 2006 schon über 200. Im Laufe 
der Jahre nahmen Gewaltakte gegen Schulen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, sowie Morddrohungen zu. 
Staatliche Bildungseinrichtungen wurden häufiger angegriffen als private, was nahelegt, dass der afghanische 
Staat das eigentliche Ziel war. Diese Zunahme an Gewalt hätte als Indikator für mögliche Gegenreaktionen beim 
Wiederaufbau des Bildungssektors unter Einbringung westlicher Menschenrechtsstandards erkannt werden kön-
nen. Zugleich hätte man diese Zunahme auch als Vorbote des Wiedererstarkens der Taliban-Bewegung werten 
können. Jedoch war die Haltung der Taliban zu Frauen- und Mädchenbildung lokal unterschiedlich und änderte 
sich auch im Zeitverlauf. Neben einer anfänglichen strikten Ablehnung von Mädchenschulen, wurden später 
moderatere Dekrete („Layha“) von der Taliban-Führung erlassen. Zudem „kooptierte“ die Taliban-Bewegung 
später in vielen Distrikten, die unter ihrer stabilen Kontrolle standen, die staatlich geförderten Schulen, indem sie 
die Lehrer/-innen beeinflussten oder unter Druck setzten.537 
Das deutsche wie das internationale Engagement im Bildungsbereich in Afghanistan hatte Erfolge hervorge-
bracht, die sich in Zahlen widerspiegeln. Allerdings sind die kursierenden Zahlen nicht zuverlässig. Sie wurden 
auch zu politischen Zwecken seitens der afghanischen Regierung und lokal Verantwortlichen genutzt, um die 
Unterstützung der Geber zu erhalten. Berichte über „Geisterschulen“, die nicht existierten oder nicht in Betrieb 
waren, völlig überhöhte oder widersprüchliche Schülerzahlen, Gehälter für nicht existierende Lehrer/-innen, hohe 
Abwesenheitsraten von Schülern/-innen sowie wegen der Sicherheitslage geschlossene Schulen unterstreichen, 
dass trotz unbestreitbarer Verbesserungen, zahlreiche Defizite im Bildungssystem existierten.538 Auch wenn sich 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler stark erhöht hatte und auch die niedrige Alphabetisierungsrate insgesamt 
gestiegen war539: Dennoch gingen etwa 40 Prozent der Kinder (60 Prozent der Mädchen) im schulfähigen Alter 
nicht oder nicht regelmäßig in die Schule. Die geografische Entfernung von Schulen, Armut, Kinderarbeit, die 
schwierige Sicherheitslage, Vertreibung von Familien oder die frühe Verheiratung von Mädchen sind einige Er-
klärungen dafür.540 Die Rate der Analphabetinnen und Analphabeten in Afghanistan blieb insgesamt relativ hoch, 
vor allem in ländlichen Gebieten und bei Frauen: So gab die UNESCO die Alphabetisierungsrate im Jahr 2015 
für 15- bis 24-Jährige mit rund 64 Prozent an, davon waren nur 29 Prozent weiblich. Bei den über 65-Jährigen 
sollen im Jahr 2011 insgesamt nur rund 14 Prozent der Bevölkerung alphabetisiert gewesen sein, davon 2 Prozent 
Frauen; bei der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren 31 Prozent insgesamt, davon 17 Prozent weiblich.541 
Auch die Schulabschlussraten auf den Primärschulen blieben relativ gering.542 

 
535  Mitarbeiter/-in der Friedrich-Ebert-Stiftung, Enquete-Kommission (2023e). 
536  Siehe: Adili (2017); O’Malley (2010). 
537  Vgl. Clark (2011), S. 14, 25–26; Amiri und Jackson (2021). 
538  Arooje und Burridge (2020), S. 6, 18–19; Adili (2017). Bei Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfragen von Fraktionen 

wurden solche Probleme für den deutschen Verantwortungsbereich negiert, siehe z. B. Deutscher Bundestag (2008b); Deutscher Bun-
destag (2010a). 

539  Die Alphabetisierung hängt stark von Alter, Geschlecht und urbaner/ländlicher Gegend ab, siehe statistische Zahlen bei UNESCO. 
540  Vgl. Arooje und Burridge (2020), S. 6, 17; UNICEF - United Nations Children’s Fund (2018a);  (2018b). 
541  Vgl. UNESCO. 
542  Vgl. Arooje und Burridge (2020), S. 10. 
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Dass überproportional Mädchen eine Schulbildung verweigert wurde, ist auch im Lichte lokaler Sitten und Ge-
bräuche zu betrachten.543 Mädchen in den ländlichen Gebieten wurden häufig ab der Pubertät aufgrund des sozi-
alen Drucks aus dem lokalen Umfeld von der Schule genommen. Der lokale Moralkodex forderte oftmals ein, 
dass Frauen und Mädchen ab der Pubertät nicht mehr in der Öffentlichkeit sichtbar sein durften. Eltern, denen 
die Schulbildung für ihre Töchter wichtig war, haben oft dem sozialen Druck aus der Nachbarschaft nachgege-
ben. 
Der Aufbau eines formellen Berufsbildungssystems in Afghanistan war ein wichtiger Bestandteil deutscher EZ-
Maßnahmen. Die Bundesregierung hat ihr Engagement im Bereich der beruflichen Bildung als Erfolg einge-
stuft.544 Angesichts der sehr hohen Anzahl junger Menschen und der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung 
konnte das Berufsbildungssystem einerseits nicht die erforderlichen hohen Kapazitäten in kurzer Zeit bereitstel-
len. Es wäre z. B. auch eine weit höhere Zahl an Berufsschullehrerinnen und -lehrern nötig gewesen. Andererseits 
fanden zahlreiche junge Menschen auch keine entsprechenden Arbeitsplätze545 (siehe auch Abschnitt 4.2.5). In 
den früheren Jahren des internationalen Engagements im Bereich Berufsbildung kam es mitunter auch zu Veren-
gungen der Optionen auf traditionelle Tätigkeitsbereiche für Frauen, etwa Ausbildung zur Schneiderin, was bei 
einem gesättigten Kleidungsmarkt nicht zukunftsträchtig ist.546 Zudem beendeten zahlreiche Lehrlinge auch die 
Unterrichtsteilnahme vorzeitig, etwa weil die Fahrtkosten zu den Schulen zu hoch waren, aber auch, weil die 
Berufschullehrer/-innen vielfach zu gering qualifiziert waren und der Schulbesuch in unterschiedlichsten Sekto-
ren nicht als weiterführend erlebt wurde.547 
Im universitären Bildungssektor konnten messbare Erfolge erzielt werden, jedoch blieben in qualitativer Hinsicht 
(z. B. Ausbildungsstand der Lehrkräfte, Lehrmaterial, Infrastruktur) zahlreiche Mängel. Zudem wurde der ge-
samte Bildungssektor durch starkes Bevölkerungswachstum und die hohe Anzahl an rückkehrenden Familien 
überfordert.548 Eine nachhaltige Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte und die Verbesserung der wissenschaftli-
chen Qualität insgesamt benötigten sehr viel Zeit, die letztlich nicht gegeben war. Deutlich mehr Schulabgänger/-
innen strebten an die Universitäten, als diese (trotz Schichtbetrieb) Plätze bereitstellen konnten, was bei jungen 
Menschen Unzufriedenheit über ihre Perspektiven schürte.549 
Zudem sind zahlreiche Afghanen/-innen, die im Ausland eine akademische Aus- bzw. Weiterbildung absolviert 
haben, nicht nach Afghanistan zurückgekehrt („brain drain“). In Deutschland galt dies stärker für die sozialwis-
senschaftliche Studienrichtung Good Governance, als etwa für Informatik oder Wirtschaftswissenschaften. Die 
Machtübernahme der Taliban führte nach 2021 zu einem weiteren Verlust von qualifizierten Menschen, die ins 
Ausland flüchteten. 
Vor diesem Hintergrund hätten der regionale akademische und wissenschaftliche Austausch sowie Studierenden-
austausche mit den Nachbarstaaten mehr gefördert werden können. Afghanische Bildungseinrichtungen sowie 
Wissenschaftler/-innen, die international nicht konkurrenzfähig waren, hätten durch Austausch, Vernetzung und 
capacity building in der Region (z. B. Bangladesch, Indien, Malaysia) bedarfsgerechter kooperieren können. 
Ebenso hätte der regionale Bildungsaustausch den Blick stärker auf die Potenziale und auch möglichen Karrier-
ewege in der Region legen können. Dies hätte langfristig den „brain drain“ aus der Region und die einseitige 
Ausrichtung nach Europa zu reduzieren vermocht. 
Die sich verschlechternde Sicherheitslage wirkte sich auch im universitären/wissenschaftlichen Bereich auf das 
deutsche Engagement aus, da Personal abgezogen wurde und Gastdozenturen eingestellt wurden. Auch Univer-
sitätsangehörige mussten um ihre alltägliche Sicherheit fürchten. Mit dem geplanten Abzug der Truppen verrin-
gerte sich auch das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache. Umgekehrt wurden die von deutscher Seite 
finanzierten Angebote für Deutsch-Kurse reduziert. Die starke Zunahme von afghanischen Geflüchteten in 
Deutschland seit 2015/16 beförderte auch neue Initiativen für Bildungsprojekte in Deutschland und Afghanistan. 

 
543  Vgl. Hasrat-Nazimi (2022), S. 32–38, 187–229; Haqiqat (2022). 
544  Dies wird z. B. in verschiedenen Antworten auf Kleine Anfragen deutlich, siehe z. B. Deutscher Bundestag (2019a), S. 6;  (2019c), S. 

3. 
545  In einem Positionspapier des BMZ kündigt das Ministerium eine Verbesserung des arbeitsmarktorientierten Kapazitätsaufbaus an, der 

bis dahin offenbar nicht gut entwickelt war: „Trotz hoher Arbeitslosigkeit leidet Afghanistan an einem Fachkräftemangel. Nur fünf 
Prozent der jungen Afghaninnen und Afghanen kann an einer formalen vollschulischen Berufsausbildung teilnehmen. Die Qualität 
dieser Ausbildung ist zumeist mangelhaft und nicht an den Bedarfen des Arbeitsmarktes ausgerichtet. Daher mündet sie häufig nicht 
in einem Beschäftigungsverhältnis.“ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2018), S. 8. 

546  Siehe: Savage und Brennan (2011), S. 19. 
547  Vgl. Reier (2016), S. 44–45; für die früheren Jahre auch: Küper (2012), S. 33; Agrawal (2013), S. 17–18. 
548  Vgl. Suroush und Roehrs (2015).  
549  Vgl. Arooje und Burridge (2020), S. 23–24. 
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Insgesamt strebte die deutsche Regierung jedoch eine Verringerung der Zahl an Geflüchteten an. Dazu wäre auch 
eine nachhaltigere Förderung von Bildungs- und Beschäftigungsperspektiven in Afghanistan, aber auch eine 
Verbesserung der Sicherheitslage notwendig gewesen. 
Insgesamt betrachtet konnten vor der erneuten Machtübernahme der Taliban 2021 vielfältige Kooperationen zwi-
schen dem deutschen und dem afghanischen Wissenschaftssektor gestiftet werden. Dem afghanischen Staat fehl-
ten jedoch die Ressourcen, um den universitären Sektor in Eigenverantwortung angemessen ausstatten zu kön-
nen. Die afghanische Regierung war nicht in der Lage, drängende Probleme, wie Zulassungsverfahren, Korrup-
tion im Prüfungssystem oder den erforderlichen weiteren Ausbau des höheren Bildungssystems, zu beheben.550 
Die Taliban führen seit 2021 eine starke Umgestaltung des universitären Bildungssystems und der Lehrinhalte 
durch. Das Universitätsverbot für Frauen und auch der weitestgehend unterbundene Besuch von Sekundarschulen 
durch Mädchen machen die Veränderungen besonders deutlich. Im Falle Afghanistans konnten die großen In-
vestitionen internationaler Geber, die angestrebte Qualitätssteigerung in der Lehre und auch die mit dem interna-
tionalen Engagement verbundenen ideologischen Inhalte somit nicht aufrechterhalten werden.551 

4.2.3.4 Medienentwicklung in Afghanistan 
Die Medienlandschaft, die sich seit 2001 in Afghanistan entwickelte, wird einerseits häufig als vielfältig und 
„lebhaft“ beschrieben und als vergleichsweise „frei“ in dieser Region. Mehrere tausend Medienformate, private 
und staatliche, im Bereich TV, Rundfunk, Print und Online wurden vor der erneuten Machtübernahme der Tali-
ban gezählt.552 Die rasante Entwicklung dieser vielfältigen Medienlandschaft, die von der internationalen Ge-
meinschaft gefördert wurde, gilt als einer der größten Erfolge.553 Allerdings waren die Medien bis zuletzt sehr 
stark von internationalen Gebern abhängig, unter denen es zudem wenig Koordination gab. Private Medien, die 
während der Interventionszeit ebenfalls zahlreiche Hilfen von externen Geldgebern erhalten haben, müssen sich 
u. a. über Werbeeinnahmen finanzieren können. Die sich verschlechternde Sicherheitslage, die mangelnde öko-
nomische Entwicklung des Landes sowie die Verringerung der internationalen Unterstützung entzogen vielen 
Medien die finanzielle Basis – bereits vor der Machtübernahme der Taliban mussten zahlreiche private Medien 
aufgrund ihrer finanziellen Lage aufgeben.554 
Zahlreiche der neu entstandenen Medien waren partikularistischen Interessengruppen oder einzelnen Akteuren 
zuzuordnen, etwa lokalen „power brokers“ oder Unternehmerinnen und Unternehmern. Viele Medien hatten 
auch nur eine sehr begrenzte Reichweite, was u. a. auf den Alphabetisierungsgrad, die lokale Infrastruktur oder 
Bedürfnisse bzw. Kommunikationsgewohnheiten lokaler Bevölkerungsteile zurückzuführen war. 
Ein landesweiter öffentlich-rechtlicher Rundfunk hätte prinzipiell in Form des traditionellen Radio Television 
Afghanistan (RTA) etabliert werden können. Internationale Geber, auch deutsche Akteure (s.u.), strebten eine 
tiefgreifende Reform von RTA an, die jedoch nicht gelang.555 RTA galt als Sprachrohr der Regierung, als 
„schwerfällig“ und „überaltert“, zu wenig aufgeschlossen gegenüber zeitgemäßen Standards der Berichterstat-
tung und auch als zu wenig geeignet, den Bedarfen der ländlichen Bevölkerung gerecht zu werden.556 
Insgesamt konnten sich in dem fragilen Staat im Bereich von TV, Rundfunk und Printmedien nicht die instituti-
onellen Strukturen entwickeln, die in freiheitlichen politischen Systemen zum Schutz und zur Unabhängigkeit 
von Journalistinnen und Journalisten beitragen. Es fehlte ein übergreifendes Medienregulierungssystem, das die-
sen mehr Unabhängigkeit und Handlungssicherheit gegeben hätte, sowie eine Etablierung journalistischer Be-
rufsverbände und die Entwicklung eines Berufsethos.557 Das Massenmediengesetz von 2009 konnte den Erwar-
tungen der liberalen Zivilgesellschaft nicht entsprechen. Es fehlte auch eine Verpflichtung von Medieneigentü-
merinnen und Medieneigentümern zur wirtschaftlichen Transparenz und journalistischen Sorgfalt.558 Allerdings 

 
550  So schon: Daxner und Schrade (2013), S. 33, 39–42. 
551  Vgl. Kazemi (2023), S. 5. 
552  Hier kursieren sehr unterschiedliche Zahlen: Zur Orientierung einige Angaben: 2010 soll es über 100 private Radiostationen, ein paar 

Dutzend TV-Stationen und 2009 etwa 700 Printmedien gegeben haben. 2019 werden dann (nach Regierungsangaben) insgesamt 1879 
lizensierte Medien gezählt: 96 TV-Sender, 65 Radiostationen, 911 Printmedien in Kabul und 107 TV-Sender, 284 Radiostationen und 
416 Printmedien in den anderen Provinzen; vgl. Ruttig (2022a); Qaane (2022). 

553  Vgl. Hamidi (2015). 
554  Details in: Qaane (2022). 
555  Dazu ausführlich die Studie von Wakili (2013). 
556  Zur Kritik an RTA, siehe z. B. Finn (2011); Siddiqi (2011), S. 118, 123; Bjelica (2016). 
557  Vgl. Hamidi (2015). 
558  Siehe: Siddiqi (2011); Hamidi (2015), S. 6. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 113 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

sollte die Messlatte für einen der ärmsten Staaten der Welt auch nicht zu hoch gelegt werden, wie z. B. schon 
2010 in einer kritischen Bewertung des Medienaufbaus in Afghanistan festgehalten wurde.559 
Die Bundesregierung (über Projektförderungen durch BMZ und AA) unterstützte seit 2002 den Aufbau einer 
freien und pluralistischen Medienlandschaft in Afghanistan. Schwerpunkte in den früheren Jahren lagen hier auf 
der Errichtung eines FM-Senders in Kabul durch die Deutsche Welle (DW) sowie auf der Produktion von Nach-
richtenprogrammen in Dari und Pashtu für Afghanistan. 
DW-TV und DW-Radio boten seit Mitte 2002 ein Programm in den beiden wichtigsten Landessprachen Afgha-
nistans. Nach Auskunft der Bundesregierung war DW-TV im Jahr 2005 mit einer wöchentlichen Einschaltquote 
von 42 Prozent der erwachsenen Bevölkerung der seinerzeit erfolgreichste Auslandssender in Afghanistan. DW-
Radio, das seit 1970 Hörfunkprogramme in den Landessprachen ausstrahlt, hätten im Jahr 2005 knapp 9 Prozent 
der Bevölkerung wöchentlich gehört.560 Radio spielte in Afghanistan, u. a. angesichts der Analphabetenrate und 
der Infrastruktur, eine besonders wichtige Rolle. Ab 2007 kooperierte die DW mit dem UKW-Radiosender Ari-
anaFM. Die Bedeutung des Radios spiegelte sich z. B. in einem Projekt wider, das die Deutsche Welle 2009 bis 
2010 förderte: In dem Hörspielprogramm „Learning by Ear“ thematisierten afghanische Autoren/-innen und 
Sprecher/-innen gesellschaftliche und politische Fragen. Das Programm wurde über einen Rundfunksender aus 
Kabul landesweit ausgestrahlt und richtete sich insbesondere an Mädchen und Frauen, die nicht lesen oder zur 
Schule gehen konnten.561 
Zusammen mit französischen und britischen Partnern sollte die Deutsche Welle Akademie bei der Reform von 
RTA zur Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt nach europäischem Vorbild mitwirken, die jedoch – 
wie oben erwähnt – insgesamt an den starren Strukturen scheiterte. Mitte 2005 begann die DW-Akademie mit 
dem Aufbau einer internationalen Nachrichtenredaktion bei RTA, was ihr bisher größtes Projekt in Afghanistan 
war. Nach den ersten Jahren der Durchführung erwies sich dieses Projekt als nicht nachhaltig, u. a. da die zuge-
sagte Finanzierung durch die afghanische Regierung nicht umgesetzt wurde. 
Eine weitere Säule des deutschen Engagements stellte die Aus- und Fortbildung für Radio- und Fernsehjourna-
listinnen und -journalisten dar. Hier wurden in den früheren Jahren insbesondere bei der staatlichen afghanischen 
Rundfunkanstalt RTA und in den Nordprovinzen des Landes Trainingsmaßnahmen für Journalisten/-innen 
durchgeführt.562 Auch in den späteren Jahren des Engagements führten deutsche Akteure zahlreiche solcher Trai-
nings durch, an denen neben einzelnen Journalisten/-innen institutionelle Akteure, wie beispielsweise die Deut-
sche Welle Akademie, politische Stiftungen oder NGOs, wie die (bereits 1993 gegründete) deutsch-afghanische 
„Mediothek Afghanistan e.V.“563 oder die „Initiative Freie Presse e.V.“564, beteiligt waren. 
Die Inhalte der Trainings wurden in Kooperation mit den afghanischen Kooperationspartnern entwickelt und 
umfassten sehr basale Themen des journalistischen Handwerks, ebenso wie ethische Fragen und investigativen 
Journalismus. Ein erfolgreiches und nachhaltiges Konzept waren „train the trainers“-Programme, die afghani-
schen Journalistinnen und Journalisten, etwa in Kabul, die Möglichkeit der Weiterbildung gab und vorsahen, ihre 
erworbenen Kenntnisse anschließend selbst in den Provinzen des Landes in Form von Trainings weiterzuge-
ben.565 

4.2.3.5 Soziale Medien 
Wie in anderen Teilen der Welt konnte sich auch in Afghanistan mit der allmählichen Verbreitung von Mobil-
funkanschlüssen und Internet eine rege Nutzung von sozialen Medien wie Facebook, YouTube und Kurznach-
richtendiensten entwickeln. Die dort verbreiteten Audio- und Video-Inhalte sind auch für jene Menschen nutzbar, 

 
559  Siehe: Fraenkel u.a. (2010), S. 38–39. 
560  Diese Zahlen stammen aus einer Umfrage im Auftrag der Voice of America aus dem Jahr 2005, die von der Bundesregierung in 

Deutscher Bundestag (2007b), S. 35 zitiert werden. 
561  Aus Sicht einer Beteiligten: Babori (2022), S. 221–224. 
562  Vgl. Deutscher Bundestag (2007b), S. 34–35. Siehe für eine ausführliche Darstellung der Tätigkeiten der Deutschen Welle und der 

DW Akademie die Unterrichtungen durch die Deutsche Welle (DW) in: Deutscher Bundestag (2006a);  (2009);  (2010c); Kimmerle 
(2023). 

563  Vgl. Karimi (2007). Die 1993 gegründete Mediothek e.V. hatte zum Ziel, afghanischen Journalistinnen und JournalistenSchutz, Un-
terstützung und Vernetzung zu bieten, einen professionellen und konfliktsensiblen „Friedensjournalismus“ zu stärken sowie den Erhalt 
afghanischer Kultur (Literatur, Musik) zu unterstützen. Die Mediothek betrieb zeitweise fünf Medienhäuser in Afghanistan sowie 
eines jenseits der Grenze in Peshawar, Pakistan. Im Rahmen des ZFD wurden regelmäßig deutsche Journalistinnen und Journalisten 
als DED-Fachkräfte entsendet. Siehe auch: Röhrs (2010). 

564  Vgl. Deutschlandfunk Kultur (2005). 
565  Vgl. Wieland-Karimi, Enquete-Kommission (2023af). 



Drucksache 20/10400 – 114 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
die nicht lesen und schreiben können. Aus Sicht von Journalistinnen und Journalisten konnten Inhalte hierüber 
auch mit einem geringeren Ressourceneinsatz als bei traditionellen Medien verbreitet und dadurch auch eher 
sensible Themen angesprochen werden.566 Soziale Medien und Internet wurden in Afghanistan nicht zensiert.567 
Mit der Beauftragung der Afghan Wireless Communications Company begann der Aufbau des Internets ab 2002. 
Dieser breitete sich jedoch wegen infrastruktureller und politischer Probleme nur langsam aus. 2006 lag der An-
teil der Bevölkerung, der über Internetzugang verfügte, noch bei 1,1 Prozent und war zusätzlich auf Städte be-
schränkt.568 Erst ab 2010 wurde Internetnutzung zu einem weiter verbreiteten Phänomen, besonders unter städti-
schen Eliten mit Kontakten ins Ausland. Die Einführung des 3G-Netzes führte zu einem erneuten Anstieg der 
Nutzerzahlen ab 2012. Im Jahr 2018 sollen rund 2,2 Millionen Menschen Internet genutzt haben. Diese Zahlen 
sind allerdings wenig aussagekräftig, da in Familien und sozialen Zusammenkünften insbesondere in ländlichen 
Regionen zahlreiche „Mit-Nutzer/-innen“ hinter einem einzelnen Account oder einem Smartphone stehen.569 
Die sozialen Medien ermöglichten es afghanischen Nutzerinnen und Nutzern in einer multiethnischen Gesell-
schaft, in der Öffentlichkeit tabuisierte Themen kritisch zu diskutieren. Auch für marginalisierte Bevölkerungs-
gruppen, besonders Frauen, eröffneten sich so Wege, überhaupt am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen.570 
In einer positiven Lesart der sozialen Medien ließe sich argumentieren, dass sich darin eine Art „kleines Afgha-
nistan“ widerspiegelte: in seiner gesellschaftlichen Vielfalt und auch unter Beteiligung von Frauen. Allerdings 
waren gleichzeitig Stigmatisierungstendenzen und massive Anfeindungen zu beobachten, die insbesondere die 
Frauen betrafen, die sich politisch äußerten bzw. betätigten. Daher beteiligten sich speziell Frauen in gesellschaft-
lichen Debatten häufig ohne Foto, mit falschem Foto oder Namen in den sozialen Medien.571 
Wie in anderen Ländern, wurden die sozialen Medien auch in Afghanistan genutzt, um zivilgesellschaftliche 
Kampagnen und Protestbewegungen zu mobilisieren572, sowie sich mit der Diaspora-Gemeinde weltweit zu ver-
netzen. Auch die afghanische Regierung nutzte die sozialen Medien zunehmend für ihre Zwecke. Dadurch wurde 
auch die potenzielle Filterfunktion durch traditionelle Medien weiter erschwert, welche die Informationen aus 
einem bestimmten Ministerium in traditionellen Medienberichten zumindest prinzipiell kontextualisieren und 
überprüfen können. Ob sie dieser Verantwortung tatsächlich nachkommen konnten, ist angesichts der insgesamt 
problematischen Medienstrukturen eine offene Frage, jedoch kommt durch die sozialen Medien eine Herausfor-
derung hinzu: Die Verlagerung der politischen Kommunikation auf soziale Medien verstärkt in einer Gesellschaft 
mit einer relativ geringen Alphabetisierungsrate und Medienkompetenz die Gefahr, dass die Grenze zwischen 
direkter, transparenter Vermittlung von Inhalten und Propaganda und der Verbreitung von Desinformation ver-
schwimmt.573 
In Abkehr ihrer früheren Ablehnung des Internets in ihrer ersten Herrschaftszeit, lernten die Taliban digitale 
Kommunikation im Laufe ihres Kampfes gegen die internationalen Truppen erfolgreich einzusetzen. Die Selbst-
darstellung der Taliban wurde „immer professioneller und offensiver“, ihre Nachrichten verbreiteten sie „schnel-
ler als die Regierung und die Koalitionskräfte […]“.574 Die Taliban nutzten die sozialen Medien schon 2009 
aktiv, zuerst durch die Etablierung eines eigenen YouTube-Kanals, dann einer Facebook-Gruppe und schließlich 
über verschiedene Twitter-Konten. So wurden u. a. regelmäßig Videos von Anschlägen online gestellt. Sie sollten 
als Werbung dienen, um neue Mitglieder zu rekrutieren.575 Die Taliban nutzten soziale Medien auch in der Wie-
dereroberung Afghanistans, etwa, um vielfach Siegesmeldungen zu verkünden.576 

 
566  Vgl. Hossaini (2018). 
567  Vgl. Bahar (2020). Dies bezieht sich auf die Zeit vor der erneuten Machtübernahme der Taliban. 
568  Vgl. Orfan (2021), S. 2. 
569  Vgl. Hashimi, Enquete-Kommission (2023ah); Die Zahl 2,2 Millionen wird hier genannt: Hossaini (2018). 
570  Siehe: Falke (2014); Hossaini (2018); Hamidi (2020). 
571  Vgl. Enquete-Kommission (2023ah); auch Joya (2016); Hossaini (2018). 
572  Vgl. Bose u.a. (2019). 
573  Vgl. Bahar (2020). 
574  Schetter und Mielke (2022), S. 87. 
575  Vgl. Hossaini (2018). 
576  Vgl. Brooking (2021). 
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4.2.3.6 Bewertungen und Schlussfolgerungen 
Die Entwicklung der Medienlandschaft in der Zeit 2001-2021 wird häufig als großer Erfolg der internationalen 
Gemeinschaft dargestellt. In internationalen Rankings zur Pressefreiheit schnitt Afghanistan indes auch in besag-
tem Zeitraum relativ schlecht ab577, was insbesondere den erheblichen Sicherheitsrisiken für Journalistinnen und 
Journalisten geschuldet war. Gezielte Einschüchterungen, Terroranschläge gegen Journalistinnen und Journalis-
ten und Medieneinrichtungen bis hin zu Auftragsmorden sowie sexuelle Gewalt und Diffamierung von Journa-
listinnen waren auch in der Interventionszeit 2001-2021 verbreitet. Die NGO Afghan Journalist Safety Commit-
tee, die in Kooperation mit internationalen Partnern in Kabul eröffnet wurde, setzte sich in den Provinzen für den 
Schutz von Journalistinnen und Journalisten und für die Pressefreiheit ein und berichtete regelmäßig über die 
Gefährdungen und Tötungen von Journalistinnen und Journalisten.578 
Zudem sollte eine „vielfältige“ Medienlandschaft nicht mit einer „freien“ verwechselt werden579: Es gab immer 
wieder Auseinandersetzungen mit Regierungsmitgliedern über die zu „kritische“ Berichterstattung, etwa, was 
Korruption anbelangte, bis hin zu persönlichen Bedrohungen einzelner Journalistinnen und Journalisten. Zudem 
setzten sich Journalistinnen und Journalisten Gefahren aus, wenn sie Medieninhalte produzierten, die in den Au-
gen sehr konservativer oder extremistischer religiöser Gruppierungen mit dem Islam nicht zu vereinbaren wa-
ren.580 Die Bedrohungen kamen von unterschiedlichen Seiten, in hohem Maße jedoch von den Taliban in den 
Provinzen.581 Vor diesem Hintergrund war es auch schwierig, noch mehr Frauen für den Journalismus-Beruf zu 
gewinnen. Den Trainingsprogrammen für Journalistinnen ist zu entnehmen, wie mühsam es häufig war, die Fa-
milien der Frauen von diesem Berufsweg zu überzeugen.582 
Viele der traditionellen Medienformate waren in Kabul angesiedelt. An großen Teilen der ländlichen Bevölke-
rung gingen die Kommunikationsinhalte dieser urbanen Medien vorbei.583 Internationale Geber sollten Medien-
angebote für unterschiedliche ethnische Gruppen, unterschiedliche Sprachen und Dialekte, für die Bedarfe und 
Realitäten der ländlichen Bevölkerung passender ausrichten. Dies wäre heute angesichts der starken Verbreitung 
von Internet und sozialen Medien deutlich leichter als noch zu Beginn der Intervention im Jahr 2001, sofern die 
entsprechende technologische Infrastruktur in der Fläche aufgebaut ist. Bei einem hohen Anteil analphabetischer 
Menschen erreichen Printmedien nur bestimmte Teile der Bevölkerung. 
Die Medienarbeit fand im Kontext fragiler Staatlichkeit und in einer stark fragmentierten Gesellschaft statt, was 
bedeutete, dass viele „power broker“ und Interessengruppen sich der Medien für eigene Zwecke bedienten. Auch 
die Taliban übermittelten ihre Botschaften medial an die Bevölkerung. So handhabten es auch die afghanische 
Regierung und die internationalen Truppen, die sich über Kommunikation und Öffentlichkeit, in einem zuneh-
menden Klima des Misstrauens, zu legitimieren versuchten. Dieses komplexe Zusammenspiel von Kommunika-
tion und Öffentlichkeit in Gewaltkontexten sollte von Interventionskräften selbstkritischer reflektiert werden. Sie 
waren selbst ebenfalls „Akteure“ in dieser Öffentlichkeit, die ihre Legitimität demonstrieren und kommunizieren 
mussten, nicht zuletzt, als die zivilen Opfer in Afghanistan zunahmen. Entsprechend sollte eine kulturell ange-
messene Kommunikationsstrategie, die unterschiedliche Teile der Bevölkerung anspricht, entwickelt werden. 
Afghanische Journalistinnen und Journalisten hatten oft keinen direkten Zugang zu den Vertreter/-innen der in-
ternationalen Gemeinschaft, sodass ihnen Informationen über den Einsatz und seine Folgen verwehrt geblieben 
sind.584 Durch eine solche Umgangsweise, die auch als mangelnder Respekt empfunden wurde, schadeten sich 
die Interventen selbst. 
Insgesamt waren die materiellen und strukturellen Voraussetzungen in Afghanistan nicht gegeben, um eine hohe 
Qualität von kritischem Journalismus nachhaltig etablieren zu können. In den Redaktionen fehlte es häufig an 
Ressourcen für Qualitätsmanagement, um Fakten und Quellen zu überprüfen. Dies wiederum kann zum Entste-
hen von Gerüchten beitragen, was gerade in einer von Gewaltkonflikten gezeichneten Gesellschaft problemati-
sche Konsequenzen haben kann. 

 
577  In den Pressefreiheits-Rankings der Organisation „Reporters Without Borders“ wurde Afghanistan 2011 auf Platz 150 eingestuft (von 

179 Staaten); und landete 2019 auf Platz 121 (von 180 Staaten). Vgl. Reporters Without Borders (2023). 
578  Siehe: Afghan Journalists Safety Committee (2023). 
579  Kritisch dazu z. B. Gerner (2011); Samandary (2013). 
580  Vgl. Babori (2022), S. 225–226; Samandary (2013). 
581  Vgl. Qaane (2022). 
582  Vgl. Babori (2022), S. 227; sowie Hashimi, Enquete-Kommission (2023ah). 
583  Vgl. Fraenkel u.a. (2010). 
584  So die Auskunft in verschiedenen Hintergrundgesprächen. 
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Die Medienlandschaft in Afghanistan war in besonders hohem Maß von externen Gebern abhängig. Zum einen 
konnten sich nach Einstellung der finanziellen Unterstützung nur wenige Medien halten – der große private Sen-
der Tolo TV bildet nach 2021 weiterhin eine Ausnahme. An dieser Stelle zeigt sich, wie eng die Handlungsfelder 
in Afghanistan verknüpft waren: Da die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans wenig Fortschritte im Laufe 
der Interventionsphase zeigte, waren auch die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche private Medienarbeit 
nur rudimentär gegeben (siehe auch Abschnitt 4.2.5). 
Zum anderen dürfte es angesichts der massiven Abhängigkeit von externen Geldgebern für Journalistinnen und 
Journalistenauch schwieriger sein, kritisch über die Intervention und ihre Folgen zu berichten, um ihre Weiterfi-
nanzierung nicht zu gefährden. Die Geberländer verfolgten auch eigene politische Zwecke bei der Förderung der 
Medien und orientierten sich weniger an den Bedarfen, kulturellen Traditionen oder den Partizipationswünschen 
der afghanischen Bevölkerung.585 
Zudem wird kritisiert, dass – ähnlich wie in Teilen der EZ – zu viel Geld unkoordiniert zwischen Gebern in den 
Medienbereich gelenkt wurde, gleichzeitig wenig Gespür für die langfristige Aufgabe eines soliden Medienauf-
baus existierte. So hätte auch mit deutlich weniger Geld ggf. eine Unterstützung von Medienhäusern bei Miete 
oder Strom positive Wirkungen zeigen können.586 Allerdings bestehen hier Dilemmata: Eine immer weiter fort-
gesetzte Förderung schreibt die Abhängigkeit afghanischer Akteure von externer Unterstützung immer weiter 
fort. 

4.2.3.7 Lehren 
• Die Koordination zwischen Gebern in Deutschland und international könnte auch in den Bereichen Bildung 

und Medienentwicklung verbessert werden. Afghanistans Bildungssystem war durch staatliche und private, 
wie auch religiöse und säkulare Institutionen geprägt.587 Westliche Geber vernachlässigten die für Afgha-
nistan bedeutsame religiöse Bildungsinfrastruktur. Dies, wie auch die schwache Kontrolle der afghanischen 
Regierung dieser Infrastruktur, ermöglichte die starke Einflussnahme externer privater Akteure etwa aus 
Pakistan und den arabischen Golfmonarchien auf Infrastruktur und Curricula und öffnete so auch Räume 
für die Vermittlung radikaler religiöser Inhalte.588 Insgesamt könnten sich westliche Geber, inklusive 
Deutschland, bildungspolitisch stärker strategisch positionieren. 

• Der Aufbau von Bildungssystemen und Medien erfordert sehr lange Zeithorizonte (Generationenaufgabe). 
Geber haben jedoch Interesse an raschen, sichtbaren Erfolgen. Hier sollte bei Gebern von vornherein mit 
deutlich längeren Zeithorizonten geplant werden. 

• Zudem herrschte eine starke Orientierung an quantitativen Erfolgskriterien vor. Dies sollte überdacht wer-
den, zumal die Zahlen im Bildungsbereich oft unzuverlässig waren. Geber sollten stärker auch auf qualita-
tive und langfristige Wirkungen achten.589 

• Ein zu „westlich“ geprägtes Verständnis von „Zivilgesellschaft“ führte zum Ausschluss wichtiger Akteure, 
insbesondere religiöser Akteure, die deutlich andere Werte vertraten. Der Umgang insbesondere mit diesen 
Akteuren sollte selbstkritisch reflektiert werden. 

• Die Verschlechterung der Sicherheitslage erzeugte weitere Probleme im zivilen Engagement: Durch Abzug 
von Personal verringerten sich die Direktkontakte von deutschen Akteuren und der Bevölkerung weiter. 
Gerade in einer Kultur, in der langfristig aufgebaute persönliche Beziehungen und Vertrauensverhältnisse 
besonders bedeutsam waren, erwiesen sich die begrenzten bzw. schwindenden Direktkontakte als abträg-
lich. Möglicherweise können hier auch durch digitale Infrastruktur in Zukunft zumindest „Online“-Formen 
des Austauschs genutzt werden, um Vertrauensbeziehungen zu stabilisieren. 

• Der Umgang mit Afghaninnen und Afghanen war häufig durch „Paternalismus“ geprägt. Die Geber sollten 
ihr Bewusstsein schärfen für die historischen Entwicklungen (Kultur, Bildung), die es bereits im Land gab, 
und an die man anknüpfen könnte. 

 
585  Vgl. Bahar und Wollenberg, Enquete-Kommission (2023ap). 
586  Auch dies ist eine Einschätzung aus verschiedenen Hintergrundgesprächen. 
587  Einen Gesamtüberblick über das Bildungssystem und die geschätzten Zahlen der Schüler/-innnen je nach Institutionentyp bieten 

Arooje und Burridge (2020); Österreichisches Rotes Kreuz (2020). Private sowie religiöse Bildungsinstitutionen bildeten eine deutli-
che Minderheit. 

588  Vgl. Mielke und Miszak (2017), S. 3–5. Für einen Überblick über die politisch-ideologischen Auseinandersetzungen über das Bil-
dungssystem, siehe: Ruttig (2019). 

589  Siehe dazu auch: Goethe-Institut (2016). 
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• Die mangelnde Kommunikation der Interventionskräfte mit der Bevölkerung und den Journalistinnen und 
Journalisten vergrößerte das Misstrauen. Die Interventen sollten mehr Bereitschaft zur Selbstkritik zeigen 
und lokalen Journalistinnen und Journalisten besseren Zugang zu Informationen gewähren. 

• Eine professionelle und systematische Auswertung der lokalen sozialen Medien hätte der internationalen 
Gebergemeinschaft wichtige Informationen zu den gesellschaftspolitischen Diskursen und Belangen liefern 
können. Dies könnte auch für andere Bereiche und für zukünftige Auslandseinsätze eine wertvolle Investi-
tion sein, um aus den eigenen abgeschotteten Informationszirkeln herauszutreten und frühzeitig für den Ein-
satz relevante soziale Tendenzen zu erkennen. Denkbar wäre, zum Beispiel, eine institutionalisierte Aus-
wertung der lokalen, fremdsprachlichen Medien (inkl. sozialer Medien) für alle deutschen Akteure im Be-
reich des Vernetzten Ansatzes zur Verfügung zu stellen. 

• Bei der Personalpolitik in der Medienentwicklungsarbeit, auch der Deutschen Welle, sollte (im Sinne des 
Do-no-harm-Prinzips) darauf geachtet werden, die vorherrschenden Spannungen in der Gesellschaft nicht 
weiter zu verschärfen. Auswahlverfahren für zu besetzende Stellen sollten fair und transparent ablaufen und 
sich weniger auf personalisierte Netzwerke stützen. Zudem sollte es Ombudspersonen und Beschwerdestel-
len geben, an die sich Journalistinnen und Journalisten im Diskriminierungsfall anonym wenden können. 

• Bei der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten wurden vor allem Grundlagen der Medienarbeit 
vermittelt. Angesichts der prekären finanziellen Basis vieler Medienformate reichte diese Ausbildung nicht 
aus. Es sollten in der Ausbildung auch Kenntnisse vermittelt werden, die es ermöglichen, die materielle 
Geschäftsgrundlage aufrechtzuerhalten. So könnten z. B. marktwirtschaftlich orientierte Beratungen zur 
Umsatzsteigerung, statt „Hilfs- und Projektgeldern“, oder Bewerbungstrainings für angehende Journalistin-
nen und Journalisten hilfreich sein. Angesichts der heutigen Verbreitung von sozialen Medien müsste auch 
im Umgang mit Fehlinformationen, Gerüchten und Fake News weiter sensibilisiert werden. 

• „Mittelnde“ Deutsch- oder Diaspora-Afghaninnen und -Afghanen spielten eine bedeutsame und mitunter 
ambivalente Rolle in Afghanistan. Die wissenschaftliche Forschung sollte sich intensiver der Rolle dieser 
Akteursgruppe widmen. 

4.2.4 Operative Stärkung von Menschenrechten 

4.2.4.1 Vorbemerkung 
Dieses Kapitel wird sich einerseits mit den Erwartungen und der Zielsetzung im Bereich der operativen Stärkung 
von Menschenrechten beschäftigen und andererseits die Wirkmechanismen des deutschen Engagements in die-
sem Feld beleuchten und bewerten. Darüber hinaus werden die Folgen des deutschen Wirkens für die Stärkung 
der Menschenrechte auf die afghanische Gesellschaft, die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung und der Rück-
halt aus derselben kritisch betrachtet. 
Der Fokus wird in diesem Kapitel bewusst auf die Trias Menschen-, Frauen- und Minderheitenrechte gelegt. Das 
allgemein niedrige Durchschnittsalter der afghanischen Bevölkerung (heute sind 40 Prozent der Bevölkerung 
unter 15, 60 Prozent unter 25 Jahre alt590) lässt eine konsequent von der Gesamtbevölkerung getrennte Betrach-
tung der Jugend nicht zu. 

4.2.4.2 Beschreibung 
Die operative Stärkung von Menschen- und Minderheitenrechten sowie insbesondere die Stärkung von Frauen-
rechten waren als Teil der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur politisch gewünscht, sondern von Anfang 
an591 als Querschnittsthemen in den Programmen und Projekten der Bundesregierung angelegt.592 

 
590  Vgl. Zeino (2022). 
591  Eine Ausnahme bilden die ISAF-Mandate für die Bundeswehr. Hier finden Menschenrechte erstmals 2006, Frauenrechte erstmals 

2010 Erwähnung. Vgl. Bundesregierung (2006b);  (2010b). 
592  Die Rede ist konkret von der „Förderung von kultureller Identität, intra- und interkulturellem Dialog sowie sozialer Integration und 

Toleranz. Bildung, Trauma- und Versöhnungsarbeit sowie Förderung von Frauen und Jugendlichen [...]. Alle Maßnahmen des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Afghanistan wurden von Beginn an im Einverneh-
men mit dem Auswärtigen Amt (AA) durchgeführt und sie ordneten sich in die internationale Gesamtstrategie für den Wiederaufbau 
Afghanistans ein.“ Vgl. Deutscher Bundestag (2002a), S. 2. Sexuelle Minderheiten waren nicht Teil des Engagements zur Minderhei-
tenförderung. Siehe: Deutscher Bundestag (2007b), S. 9. 
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4.2.4.2.1 Frauenförderung 
Die Förderung von Frauen und Kindern wurde als ein besonderes Anliegen des deutschen Engagements im Wie-
deraufbau beschrieben.593 Hierbei wollte die Bundesregierung „zur Stärkung der Frauenrechte ihren Dialog mit 
der afghanischen Regierung fortsetzen und auf eine angemessene Berücksichtigung von Fragen der Geschlech-
tergerechtigkeit hinwirken“.594 Kernbereiche umfassten Projekte gegen Missbrauch und häusliche Gewalt, 
Rechtsberatung, Bildung, Ausbau des Radio- und Kommunikationsnetzes und Wirtschaftsförderung. 
Formulierungen zu den deutschen Zielsetzungen in den beschriebenen Bereichen blieben in der Regel vage. Häu-
fig wurde auf die Verankerung der Menschenrechte oder der Geschlechtergleichstellung in der afghanischen 
Verfassung aus dem Jahr 2004 verwiesen595, die es nun umzusetzen gelte. In der afghanischen Verfassung war 
jedoch ebenfalls verankert, dass kein Gesetz im Widerspruch zu den Grundsätzen und Bestimmungen des Islam 
stehen dürfe.596 
Missbrauch und häusliche Gewalt spielen sich häufig in der privaten Sphäre ab. In Afghanistan blieb diese für 
Entwicklungshelferinnen und -helfer, Mitarbeiter/-innen der Humanitären Hilfe oder Angestellte des afghani-
schen Staates meist unzugänglich. Durch die Unterstützung von Frauenhäusern597 wurde jedoch dabei geholfen, 
für Betroffene eine Möglichkeit zu schaffen, aus dem Kontext ihres Missbrauchs oder ihrer Gewalterfahrungen 
auszubrechen. Für Kinder zählten beispielsweise Vernachlässigung, physischer und sexueller Missbrauch und 
mangelnder Zugang zu Bildung zu den schlimmsten menschenrechtlichen Missständen.598 Während die Kinder-
sterblichkeit über die Zeit des Einsatzes stark rückläufig war, blieben Kinderheirat und Kinderarbeit kinderrecht-
liche Probleme.599 Rechtsberatung und -hilfe, insbesondere für Frauen, sowie zivilgesellschaftliche Aufklärung 
zu individuellen Rechten sollten einen Schwerpunkt des Engagements im Justizbereich darstellen.600 
Die junge afghanische Gesellschaft, vor allem Frauen, sollten an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes 
teilhaben und diese selbst voranbringen. Dafür sollten Frauen „stärker in den Entwicklungsprozess integriert 
werden und in besonderer Weise von Maßnahmen der Alphabetisierung, Aus- und Fortbildung sowie der Schaf-
fung von Einkommensmöglichkeiten profitieren“.601 
Eine berufliche Tätigkeit trug für viele Frauen maßgeblich zu einer gewissen Unabhängigkeit bei. So erlangten 
sie neue Freiheiten, beispielsweise in ihrer Mobilität, und der Beitrag zum Haushaltseinkommen trug zu einer 
besseren Stellung der Frauen innerhalb ihrer Familien bei. Ein Beispiel für eine berufliche Einbindung von 
Frauen sind die 80.000 Lehrerinnen, von denen das United Nations Development Programme (UNDP) 2021 
berichtete und welche eine besondere Rolle in der Beschulung von Mädchen spielten, da viele Familien Vorbe-
halte gegenüber einer Unterrichtung ihrer Töchter durch männliche Lehrer besaßen.602 
Auch in der politischen Repräsentation ließen sich Fortschritte verzeichnen. In der Verfassung war ab 2005 eine 
Frauenquote für das afghanische Parlament verankert.603 25 Prozent der Sitze des afghanischen Unterhauses und 
17 Prozent des Oberhauses waren für Frauen reserviert.604 
Nach anfänglichen Erfolgen verschlechterte sich die Situation von Frauen und Mädchen in Teilen allerdings 
wieder. Sowohl in der familiären Sphäre als auch im weiter gefassten Bezug zur Gesellschaft fand keine nach-
haltige Veränderung der Stellung der Frau statt.605 Der Anteil der Frauen im öffentlichen Dienst verringerte sich 
beispielsweise zwischen 2006 und 2010 von 31 auf 18,5 Prozent.606 „Diskriminierung im politischen, ökonomi-
schen und familiären Bereich prägten den Alltag vieler afghanischer Frauen (…)“.607 Der Rückgang der Zahl im 
öffentlichen Dienst beschäftigter Frauen lässt sich mit ihrer besonderen Gefährdung erklären. Allein im Jahr 2008 

 
593  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2006), S. 16. 
594  Vgl. Bundesregierung (2008b), S. 23. 
595  Vgl. Bundesregierung (2008a), S. 11. 
596  Vgl. Hozyainova (2014), S. 3. 
597  Die Beschreibungen dieser Unterstützung in Quellen bleiben jedoch so unkonkret, dass eine evaluative Betrachtung des deutschen 

Beitrags schwerlich erfolgen kann. Sie sei dennoch an dieser Stelle als ein Beitrag zur akuten Hilfe für Opfer von häuslicher und 
sexueller Gewalt erwähnt. 

598  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2010b), S. 11. 
599  Vgl. UNICEF - United Nations Children’s Fund (2021). 
600  Vgl. Bundesregierung (2008b), S. 23. 
601  Ebd., S. 31. 
602  Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2023), S. 7 f. 
603  Vgl. Hahn (2010). 
604  Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2023), S. 9. 
605  Vgl. Zürcher (2020), S. 37. 
606  Vgl. Bundesregierung (2011), S. 44. 
607  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2014), S. 9. 
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wurden zehn Afghaninnen in öffentlichen Ämtern (das heißt Lehrerinnen, Rechtsanwältinnen, Journalistinnen, 
Polizistinnen oder Politikerinnen) ermordet.608 2020 war der Anteil der weiblichen Beschäftigten des afghani-
schen Staates wieder auf 35 Prozent gestiegen.609 Auch, wenn 46 Prozent der Bevölkerung nach wie vor gegen 
eine Beschäftigung von Frauen außerhalb des Hauses waren, erreichte die weibliche Beschäftigung laut Weltbank 
2019 insgesamt eine Quote von 22 Prozent.610 
Die meisten Frauen standen weiterhin in einem doppelten Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Ehemännern. Zum 
einen waren sie finanziell von ihnen abhängig: Das unveränderte Erb- und Scheidungsrecht, in dem die Frauen 
strukturell benachteiligt waren, erschwerte es für sie, ein eigenes Vermögen aufzubauen. Zum anderen waren sie 
sozial von ihren Ehemännern abhängig. Dies galt besonders für traditionelle, ländliche Dorfgemeinschaften, in 
denen eine soziale Stellung der Frau außerhalb ihrer Familie kaum denkbar war. Diese Abhängigkeiten konnten 
nur sehr schwer abgebaut werden. Lediglich bei wenigen Frauen aus der urbanen Elite gab es besonders starke 
Veränderungen.  
Für viele afghanische Frauen bleiben die Jahre zwischen 2001 und 2021 aber auch eine Periode, die geprägt war 
durch einige neue Freiheiten und viele neue Hoffnungen. Projekte wie die Errichtung zahlreicher Frauenhäuser, 
Rechtsberatungen, Trainingsprogramme, einkommensschaffende Maßnahmen sowie Projekte im Bereich der 
Aus- und Fortbildungen611 wirkten jedoch auch über Frauenförderung im Speziellen hinaus. Sie schufen allesamt 
Räume für einen Austausch und somit einen Prozess zur Herausbildung einer organisierten und kritischen Zivil-
gesellschaft. Dieser konnte zudem durch die Förderung von Kommunikation und Vernetzung verschiedener Be-
völkerungsteile beschleunigt werden. So wurde zielgerichtete Hilfe für Frauen auch mit deutscher Unterstützung 
im Rahmen von digitalen und analogen Angeboten verbreitet, z. B. durch den erfolgreichen, von der GTZ (Deut-
sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) geförderten, Radiosender612 für Frauen in Kunduz oder durch 
den Ausbau der Internet-Infrastruktur für den Zugang zu zahlreichen internetbasierten Plattformen. Hierzu trugen 
auch massive Erhöhungen in der Netzabdeckung bei. Nachdem im Jahr 2001 von einem Telekommunikations-
netz nicht die Rede sein konnte, waren im Jahr 2006 „ca. 2,52 Millionen Mobiltelefone in Gebrauch, vorrangig 
in den großen Städten. Innerhalb von zwei Jahren, bis 2008, wuchs diese Zahl auf mehr als das Doppelte – ca. 
5,4 Millionen Mobiltelefonanschlüsse – an“.613 Der technologische Wandel trug auf diese Weise zu einer ver-
besserten Vernetzung innerhalb der organisierten Zivilgesellschaft sowie innerhalb der marginalisierten Gruppen 
bei.614 

4.2.4.2.2 Staatliche Hürden bei der Umsetzung von Frauenrechten 
Staatlich-institutionelle Organisationen spielten in der deutschen Unterstützung der Stärkung von Menschenrech-
ten eine zentrale Rolle. Als „Wächterin über die Wahrung der Menschenrechte“615 und als Institution mit Ver-
fassungsrang, leistete die Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) einen großen Beitrag 
zum Benennen und Aufklären der Menschenrechtsdefizite in Afghanistan. Auch das afghanische Frauenministe-
rium wurde von Deutschland unterstützt und mit der 2009 gegründeten Human Rights Support Unit sollte der 
Menschenrechtsaspekt in das Regierungsprogramm und in Gesetzesvorhaben integriert werden. 
Die Schwäche des Frauenministeriums616, aber auch der Afghanistan Independent Human Rights Commission 
war darüber hinaus mit einem mangelnden politischen Willen bei Vertreterinnen und Vertretern sämtlicher af-
ghanischer Staatsgewalten verbunden. So verlängerte beispielsweise Präsident Karzai erst auf internationalen 
Druck hin das Mandat der Kommission, nachdem dieses anfänglich nur bis 2004 gegolten hatte. Auch vonseiten 
der Judikative gab es Widerstand gegen die menschenrechtlichen Institutionen. Fazl Hadi Shiwari, ein erklärter 
religiöser Gelehrter und oberster Richter des afghanischen Supreme Courts von 2001 bis 2006, leitete direkt zu 
Beginn der Arbeit der Afghanistan Independent Human Rights Comission 2002 einen Prozess gegen ihre Vorsit-
zende, Sima Samar, ein. Der Anklagepunkt: Blasphemie.617 

 
608  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2010b), S. 9 f. 
609  Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2023), S. 9. 
610  Vgl. Ebd., S. 9. 
611  Vgl. Deutscher Bundestag (2007b), S. 44–45. 
612  Die Rede ist von „Radio Zora“ in Kunduz, wo Frauen für Frauen Radiosendungen produzierten; vgl. Deutscher Bundestag (2008c), S. 

18157. 
613  Peroz (2011), S. 36. 
614  Vgl. Deutscher Bundestag (2007d), S. 4; Bundesregierung (2008a), S. 15. 
615  Bundesregierung (2014a), S. 27. 
616  Vgl. Zürcher (2020), S. 20. 
617  Vgl. Torunn Wimpelmann u.a. (2011). 
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An der Ausübung durch den Rechtsstaat scheiterte vielerorts auch das 2009 eingeführte Elimination of Violence 
Against Women-Gesetz (EVAW). So berichteten Nichtregierungsorganisationen 2009 von hunderttausenden se-
xuellen Übergriffen.618 Die 19 zu diesem Zeitpunkt vom afghanischen Frauenministerium betriebenen Frauen-
häuser boten zwar Zuflucht und ermöglichten es einigen Frauen, sich mit Bitte um Rechtsbeistand an das Minis-
terium zu wenden.619 Trotz hunderttausender Übergriffe beschränkte sich die Zahl der Anklagen laut afghani-
schem Innenministerium jedoch auf nur 172.620 Das formelle Justizsystem erwies sich insofern als dysfunktional 
im Umgang mit Fällen von Gewalt gegen Frauen und der Zugang zu Gerichten war nach wie vor für viele Frauen 
eine Hürde.621 Nicht selten, weil Richter/-innen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder Strafverteidiger/-in-
nen die Regelung nicht akzeptierten oder nicht kannten. 

4.2.4.2.3 Erfolgsfaktor: Frauenrechte als Querschnittsthema 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung benannte die Förderung von 
Frauen und Mädchen klar als ein Querschnittsthema, welches als „integrale, mit eigenen Zielen und Mitteln ver-
sehene Programmkomponente“ aufgebaut werden sollte.622 Diese enge Verknüpfung gesellschaftlicher Ziele mit 
Projekten, die an die Alltagsbedürfnisse der Menschen anschlossen, kann als beispielhaft erachtet werden und 
gilt als eine Stärke des deutschen Engagements. 
In verschiedenen Ministerien wurden gender units durch die GTZ (heute: Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit) aufgebaut, welche zu beruflichen Perspektiven für Frauen in der öffentlichen Verwaltung 
führen sollten.623 Projekte, die ein gesellschaftliches Umdenken oder eine Veränderung der Geschlechterverhält-
nisse als primäres Ziel hatten, konnten hingegen kaum nachweisbare Erfolge erzielen.624 
Das Gender-Mainstreaming ist ein Beispiel für die Einbettung frauenrechtlicher Ziele in Projekte und Vorhaben 
aller Art. Hierbei wurden die Interessen und Lebenssituationen von Frauen in anderen Bereichen, beispielsweise 
der Bildung, dem Polizeiaufbau oder der Vermittlung von Fertigkeiten für eine wirtschaftliche Teilhabe berück-
sichtigt, die nah an ihrer Lebensrealität ansetzten.625 Es erwies sich gegenüber „reinen“ Frauenrechtsprojekten, 
wie Frauenrechts-Workshops, als effektiver und nachhaltiger.626 
Auf dem Land konnten gerade die Projekte mit moderater Zielsetzung627 eine vergleichsweise nachhaltige Ver-
besserung der Lebenssituation der Frauen erzielen.628 Dazu gehörten etwa die Alphabetisierung von Frauen, ein 
verbesserter Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und die Ausbildung landwirtschaftlicher Fähigkei-
ten in Bereichen, die traditionell frauenspezifisch waren. Es gab jedoch auch Fälle, bei denen die Ziele des Pro-
jektes stärker gewichtet wurden, als die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Beispiel dafür ist, 
dass Frauen und Mädchen dazu ermutigt wurden, an Schneiderkursen teilzunehmen, auch wenn sie Studienam-
bitionen äußerten und der Kurs mit ihrem Berufswunsch nichts gemein hatte.629 

4.2.4.2.4 Situation von Minderheiten 
In Afghanistan gibt es eine Vielzahl an Minderheiten, die sich in ethnischer Zugehörigkeit630, Sprache, Stammes-
zugehörigkeit oder Religion unterscheiden. Gerade die Gebiete im Norden des Landes, in denen sich ein Großteil 
des deutschen Engagements verorten ließ, zeichneten sich durch eine hohe Pluralität aus. Bei Konflikten um 

 
618  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2010b), S. 10. 
619  Vgl. Ebd., S. 10. 
620  Vgl. Ebd., S. 10. 
621  Vgl. Qazi Zada (2021). 
622  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2014), S. 14. 
623  Vgl. Birtsch und Hedayat (2016). 
624  Vgl. Zürcher (2020), S. 20. 
625  In einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage von 2002 ist zu lesen: “Die Stärkung der Rolle der Frau in 

der Zivilgesellschaft ist dabei eine wichtige Querschnittsaufgabe für alle Programme.” Deutscher Bundestag (2002a), S. 4. 
626  Vgl. Zürcher (2020), S. 20. 
627  Gemeint sind hier in erster Linie Projekte im Rahmen der Grundversorgung, z. B. im Bereich Gesundheit (Müttergesundheit) oder 

Nahrungsmittelproduktion (Geflügelzucht und Sonderkulturen, z. B. Kräutergärten). 
628  Ein Beispiel ist das inzwischen abgeschlossene und immer noch wirkende Projekt der Genossenschaft Safran produzierender Frauen 

in Herat der Welthungerhilfe e.V. (vgl. Glinski (2021).). Ebenfalls anzuführen ist das Projekt des NAZO e.V., bei welchem trächtige 
Kühe für bedürftige afghanische Landfrauen gekauft wurden und welches ihnen ein grundlegendes Maß an wirtschaftlicher Autonomie 
bescherte (vgl. Dwersteg (2022).). In Deutscher Bundestag (2019b), S. 8 wird betont, dass das deutsche Engagement zur nachhaltigen 
Wirtschaftsentwicklung insbesondere solche Wertschöpfungsketten förderte, in denen Frauen bereits aktiv waren, wie bspw. in der 
Landwirtschaft. 

629  Vgl. Enquete-Kommission (2023q). 
630  Die vier größten Gruppen sind die Paschtunen, die schiitischen Hazara, die Tadschiken und die Usbeken. 
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Land oder Macht sowie bei politischen Konflikten wurden religiöse und ethnische Unterschiede instrumentali-
siert, wodurch Minderheiten verstärkt Verfolgung, Landraub und Übergriffen ausgesetzt waren.631  
In Bezug auf die Förderung von ethnischen Minderheiten ist anzumerken, dass es hier mit Ausnahme einzelner 
Kulturprojekte632 keine oder nur wenige explizite Förderprogramme durch die Bundesregierung gegeben hat. 
Dennoch legten Programme und Projekte in anderen Bereichen in der Praxis häufig Wert auf die Berücksichti-
gung der Belange von Minderheiten. Zudem hatten viele ausländische Einrichtungen, aber auch einige afghani-
sche Organisationen, überwiegend Tadschiken, Hazara oder Angehörige weiterer nicht-paschtunischer Minder-
heiten als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Einbindung erfolgte neben der geografischen Lage des deut-
schen Engagements aus Gründen der verstärkten Offenheit einiger Minderheiten gegenüber dem westlichen En-
gagement als solches sowie aus der Angst vor pro-Taliban Innentätern.633 
Die in Afghanistan jahrhundertelang verfolgte und benachteiligte Volksgruppe der Hazara war im Verlauf der 
letzten 20 Jahre überaus erfolgreich, wenn es um die Anwerbung von westlichen Unterstützungsmaßnahmen (z. 
B. im Bereich der Bildung sowie der Infrastruktur) ging. Ebenso ist es den Vertreterinnen und Vertretern der 
Hazara gelungen, sich in diesem Zeitraum im politischen System zu etablieren, indem sie einen guten Organisa-
tionsgrad bei demokratischen Wahlen und ein hohes Maß an parlamentarischer Vertretung erreichen konnten. 
Der Grad der Beschulung von Kindern aus Hazara-Familien ist in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen und 
die Studentinnen und Studenten aus Hazara-Familien verzeichneten exzellente Ergebnisse bei Aufnahmeprüfun-
gen an den Universitäten.634 Dadurch, dass es innerhalb der Gruppe der Hazara einen deutlich geringeren Wider-
stand gegen Bildung und Arbeit für Frauen gab, konzentrierten sich viele Projekte, insbesondere frauenspezifi-
sche, auf eine Zusammenarbeit mit ihnen. Im Zuge der sich verschlechternden Sicherheitslage wurden die Hazara 
jedoch Opfer einer doppelten Diskriminierung. Zur historischen Verfolgung kam zunehmend terroristische Ge-
walt gegen schulische und kulturelle Einrichtungen der Hazara. Diese wurde von den Drahtziehern oft als Strafe 
für die Zusammenarbeit mit den westlichen Geldgebern und als Maßnahme zur Schwächung des westlichen En-
gagements betrachtet.635 
Der „Islamische Staat in der Provinz Khorasan“ (ISKP) trägt die Verantwortung für die schwersten Terroran-
schläge der Geschichte Afghanistans und stellt für schiitische Minderheiten eine der größten, unmittelbaren Be-
drohungen dar. So richten sich die Anschläge immer wieder gezielt gegen die Hazara.636 Dies zeigt sich bei-
spielsweise darin, dass ein Großteil der Anschläge systematisch im überwiegend von Hazara bewohnten Stadtteil 
Dasht-e-Barchi in Kabul verübt wurde.637 
Die internationale Gemeinschaft und auch die afghanische Regierung verloren bei einem Teil der afghanischen 
Bevölkerung an Glaubwürdigkeit in Bezug auf den Einsatz für Menschenrechte, da sie mit ehemaligen Warlords 
des afghanischen Bürgerkrieges kooperierten beziehungsweise diese in die Regierung einbanden. Regionale 
Machthaber stellten außerhalb Kabuls häufig über Patronage-Systeme und die ihnen unterstellen Milizen die 
lokalen De-facto-Machthaber dar. Einigen ehemaligen Warlords wurden teils schwere Menschenrechtsverbre-
chen vorgeworfen (so beispielsweise Abdul Rashid Dostum, u. a. Vizepräsident von 2014-2019, welcher mehr-
fach mit Menschenrechtsverstößen seiner Milizen international Schlagzeilen machte).638 Gulbuddin Hekmatyar, 
der sich im afghanischen Bürgerkrieg durch den Beschuss Kabuls den Beinamen „Schlächter von Kabul“ ver-
schafft hatte, wurde 2016 durch Präsident Ghani von seinen Straftaten freigesprochen und kandidierte 2019 bei 
den Präsidentschaftswahlen selbst. 
Darüber hinaus hatte die internationale Gemeinschaft bei Teilen der Afghaninnen und Afghanen mit dem Ruf zu 
kämpfen, sich selbst nicht an die eigenen menschenrechtlichen Standards zu halten. So kursierten beispielsweise 
Berichte von Menschenrechtsverletzungen auf dem US-Marinestützpunkt Guantánamo.639 Auch die Inhaftierung 
von 600 Gefangenen im, von den USA bis 2012 geführten, Militärgefängnis Bagram prägte das Bild der westli-
chen Interventen negativ. In Bagram wurden einige Gefangene – viele von ihnen ehemalige Taliban-Kämpfer – 

 
631  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2010b), S. 8. 
632  Siehe das Engagement rund um die Konservierung der Buddha-Statuen von Bamiyan. Vgl. Bundesregierung (2008a), S. 35. 
633  Die Kommission dankt an dieser Stelle den Hinweisen von Frau Dr. Ellinor Zeino (sachverständiges Mitglied). 
634  Vgl. Samar (2021). 
635  Vgl. Gesellschaft für bedrohte Völker (2018). 
636  Vgl. Zeit Online (2016). 
637  Vgl. Jeska (2021). 
638  Vgl. Matthey (2013). 
639  Vgl. Amnesty International (2015). 
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jahrelang ohne eine Verurteilung festgehalten. Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten kritisierten die Haft-
bedingungen in Bagram scharf.640 Auch in Haftanstalten des afghanischen Staates kam es zu Menschenrechts-
verletzungen. Die UN-Mission für Afghanistan (UNAMA) machte 2015 in einem Bericht auf diese aufmerksam 
und verwies auf Folter und Misshandlungen, denen die Insassen in afghanischen Gefängnissen ausgesetzt waren. 
In dem Bericht wird jedoch auch gleichzeitig von einer schrittweisen Verbesserung der Zustände in den Haftan-
stalten berichtet.641 

4.2.4.3 Bewertung 
Es lässt sich festhalten, dass die Stärkung der Menschen-, Frauen- oder Minderheitenrechte erfolgreicher war, 
wenn sie als Querschnittsprojekt in andere Vorhaben und Strukturen eingegliedert war und ihr eine moderate 
Zielsetzung zugrunde lag. 
Die Bundesregierung beschrieb bereits 2011 folgerichtig die relative Schwäche von staatlichen Institutionen wie 
dem Frauenministerium, aber auch der Afghanistan Independent Human Rights Commission und teilweise inter-
nen Widerstand aus dem afghanischen Staat gegen diese als wichtigstes Hindernis bei der Erreichung menschen-
rechtlicher Fortschritte.642 
Der Transitional-Justice-Prozess (siehe auch Abschnitt 4.3.3), der zur Aufklärung und Verfolgung von Men-
schenrechtsverbrechen der vorangegangenen Jahrzehnte beitragen sollte, scheiterte am Widerstand der konser-
vativen Parlamentsmehrheit, bestehend, unter anderem, aus einer Vielzahl ehemaliger Mujaheddin. So kam er 
2009 gänzlich zum Erliegen, nachdem 2007 das Amnestiegesetz verabschiedet worden war, welches ehemalige 
Mujaheddin vor der Strafverfolgung begangener Menschenrechtsverbrechen schützte.  
Dies soll nicht bedeuten, dass es keine Unterstützer für menschen- und frauenrechtliche Fortschritte gab. Auch 
liberale Kräfte waren im Parlament vertreten und waren, auch wenn ihr Einfluss nicht groß gewesen sein mag, 
eine bedeutende Stimme der Afghaninnen und Afghanen, die sich eine Umsetzung der Menschenrechte wünsch-
ten. Und es muss auch zwischen den Regierungen Hamid Karzais und Ashraf Ghanis unterschieden werden. So 
hatte Letzterer eine Reihe junger Frauen in sein Kabinett berufen und Frauenrechten einen größeren politischen 
Stellenwert eingeräumt643: Doch selbst wenn man Fortschritte auf oberster politischer Ebene errungen hatte, ver-
blasste ihre Wirkung in der Umsetzung, wie das Elimination of Violence Against Women-Gesetz (EVAW) bei-
spielhaft zeigte. Die genannten Defizite im Bereich der Rechtsanwendung und Rechtsdurchsetzung wirkten sich 
auch negativ auf die Implementierung von Menschenrechten sowie Rechten für Frauen und für Minderheiten 
aus. Rechtsbeistand für Frauen verbesserte ihre rechtliche Situation und Frauenhäuser schützten Opfer von Miss-
brauch und Gewalt bis hin zu akuter Todesgefahr. Doch die verbreitete Straflosigkeit bei sexueller und häuslicher 
Gewalt blieb ein beständiges Problem. 
Trotz einiger erheblicher Fortschritte wie im Gesundheitsbereich blieb die Stellung der Frauen innerhalb der 
Familie und der Gesellschaft in Afghanistan aber größtenteils unverändert. So verzeichnete Afghanistan zwi-
schen den Jahren 2005 und 2021 nur eine leichte Verbesserung im Gender Inequality Index (kurz: GII) des UNDP 
und schnitt in Bezug auf die Geschlechtergleichstellung konstant deutlich schlechter ab als das globale Mittel.644 
Frauen blieben vielerorts Diskriminierung ausgesetzt und befanden sich in Abhängigkeitsverhältnissen zu ihren 
Ehemännern. Es kann dennoch festgehalten werden, dass die Situation der Frauen und Mädchen im Vergleich 
zur ersten Taliban-Herrschaft substanziell verbessert werden konnte. So ist allein die Müttersterblichkeit im Zeit-
raum von 2001 bis 2021 um 54 Prozent gesunken.645 Durch die Senkung der Kinder- und Müttersterblichkeit 
konnte die Überlebenswahrscheinlichkeit mehrerer Generationen von Frauen verbessert bzw. erst gewährleistet 
werden. Dennoch blieben die Fortschritte während der Zeit des deutschen Engagements hinter den Erwartungen 
zurück. 
Viele Fördermaßnahmen zur operativen Stärkung der Menschen- und Frauenrechte haben jedoch insgesamt zu 
einem besseren politischen Bewusstsein sowie zu einer Steigerung der Resilienz innerhalb der afghanischen Be-
völkerung beigetragen. Die Tatsache, dass Frauen weiterhin vor Ort aktiv sind und versuchen zu arbeiten, ist 

 
640  Vgl. Schmitt (2009). 
641  Vgl. Taz (2015). 
642  Vgl. Bundesregierung (2011), S. 55. 
643  Vgl. Windsor (2015). 
644  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2023a). 
645  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2023b). 
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ebenso Folge des internationalen Engagements wie des deutschen. Afghanische Frauen sind erkennbar organi-
sierter als vor 20 Jahren und sprechen inner- und außerhalb des Landes deutlicher mit einer gemeinsamen 
Stimme.646 
Das deutsche Engagement trug zur Stärkung der Gruppenidentität und zu einer verbesserten Binnenvernetzung 
von Minderheiten, insbesondere der Hazara, bei und sorgte für einen höheren Bildungsgrad und eine bessere 
politische Repräsentation.647 Historisch benachteiligte ethnische Gruppen und religiöse Minderheiten, wie die 
Tadschiken und die Usbeken im Norden, die Volksgruppe der Hazara im zentralen Hochland sowie im Norden 
von Afghanistan oder die in Kabul ansässigen Gemeinschaften zahlreicher ethnischer und religiöser Minderhei-
ten648, profitierten vom Engagement westlicher Länder. Ab dem Jahr 2001 bekleideten immer wieder Angehörige 
der Hazara Regierungsämter, so etwa auch der Politiker und spätere Vizepräsident Sarwar Danish, die Provinz-
gouverneurin von Bamiyan Habiba Sarabi oder die Vorsitzende der Unabhängigen Menschenrechtskommission 
Sima Samar. Zwischen 2005 und 2010 konnten Vertreter/-innen der Hazara (und anderer schiitischer Bevölke-
rungsteile) ihren Anteil an Sitzen im Parlament von 16,4 auf 24,5 Prozent erhöhen.649 Verschiedenste Projekte, 
die meist einen inklusiven Ansatz verfolgten, etwa bei der Nachwuchsförderung der politischen Stiftungen650 
oder den Good-Governance-Programmen der GIZ651, trugen zur Binnenvernetzung innerhalb der Gemeinschaf-
ten, zur besseren Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und zur gezielten Stärkung der Gruppenidentität bei. Selbiges 
leisteten auch von Deutschland geförderte kulturelle Projekte, beispielsweise die Konservierung und Katalogi-
sierung der Fragmente der Buddha-Statuen von Bamiyan.652 
Dank der verbesserten Telekommunikation konnten Verbrechen und Verstöße gegen die Menschenrechte besser 
dokumentiert und einer kritischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Vorbehalte bei der Kontaktauf-
nahme zwischen Bevölkerungsgruppen wurden abgebaut und der Zusammenhalt, auch innerhalb von marginali-
sierten Gruppen, wurde gefördert. Die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen waren quantitativ betrachtet ein 
Erfolg, auch wenn es in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Bestandsfähigkeit große Defizite gegeben hat. 
Die Herausbildung und Ausübung der notwendigen Kontrollfunktion, die man von einer organisierten Zivilge-
sellschaft in Bezug auf die Verwirklichung der Menschen- und Frauenrechte in der Breite der Gesellschaft hätte 
erwarten können, blieb jedoch zu sehr auf die privilegierteren und gebildeteren Schichten in Kabul und in den 
anderen größeren Städten beschränkt. Des Weiteren standen die Träger der organisierten afghanischen Zivilge-
sellschaft in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zu internationalen Geldgebern. 
Die vollständige Durchsetzung der Menschenrechte wurde zwar auf deutscher Seite als eine „Generationenauf-
gabe“653 erkannt, dieser Umstand fand aufgrund erschwerter operativer Voraussetzungen in der strategischen 
Zielsetzung und der Gestaltung von Programmen und Projekten jedoch nur unzureichende Berücksichtigung. 
Fortschritte in der Gesellschaft erfolgten „langsam, aber stetig“.654 Projekte, die auf ein rasches, gesellschaftli-
ches Umdenken abzielten, blieben hingegen ohne nachhaltige Erfolge.655 Die Dimension der Zeit wurde in ihrer 
Bedeutung für gesellschaftliche Prozesse unterschätzt. Unmittelbare, direkte Erfolge konnten lediglich jene Pro-
jekte verzeichnen, die auf lokaler Ebene bedürfnisorientiert mit den Zielgruppen zusammenarbeiteten. Die Ziel-
setzung dieser Art der Projekte entstand aus den dringlichsten Bedürfnissen vor Ort, statt von einem gewünschten 
Endzustand her erdacht zu sein. Je größer jedoch die Wirkabsicht, das heißt, je größer die gewünschte Verände-
rung und je mehr Menschen von dieser betroffen sein sollten, desto wichtiger wurde ein realistischer Zeitrahmen 
für ihre Umsetzung. Eine breite Reichweite und reichlich finanzielle Mittel allein konnten hier nicht zu bestands-
fähigen Fortschritten beitragen. 
Die operativen Rahmenbedingungen, unter denen das deutsche Engagement erfolgte, erschwerten es, den lang-
wierigen Prozess angemessen begleiten zu können. Aus häufigen Personalwechseln sowohl bei staatlichen Akt-
euren als auch bei Nichtregierungsorganisationen erfolgte ein Wissens- und Erfahrungsverlust in Bezug auf das 

 
646  Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2023), S. 21 f. 
647  Vgl. Deutscher Bundestag (2016), S. 18. 
648  Kleinere religiöse Minderheiten sind beispielsweise Hindus, Sikhs, Ismailiten und viele mehr. Darüber hinaus findet sich in Afghanis-

tan eine Vielzahl sehr kleiner ethnischer und kultureller Gruppen, die teilweise nur einzelne Täler bevölkern, in Kabul ansässig sind 
oder nomadisch Leben. 

649  Vgl. Schetter (2022a), S. 144. 
650  Als Beispiel wäre das seit 2002 arbeitende Young Leader-Programm der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul zu nennen. 
651  Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2016), S. 26–27. 
652  Vgl. Bundesregierung (2008a), S. 35; Deutscher Bundestag (2010h), S. 8. 
653  Bundesregierung (2014a), S. 41. 
654  Bundesregierung (2011), S. 55. 
655  Vgl. Zürcher (2020), S. 20. 
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Verständnis der gesellschaftlichen Gegebenheiten vor Ort. Kurze Bewilligungszeiträume von Geldern ermög-
lichten es NGOs häufig nicht, die Projekte und Programme in Zeitrahmen zu gestalten, die für eine Entwicklung 
gesamtgesellschaftlicher Grundüberzeugungen nötig gewesen wären. Dennoch wäre es falsch zu behaupten, von 
dem Verständnis für Menschen-, Minderheiten- und Frauenrechte habe nichts das westliche Engagement über-
dauert. So gibt es Berichte darüber, wie Afghaninnen und Afghanen gegenüber den Taliban nach deren Macht-
übernahme, mit Verweis auf ihre Menschen- und Frauenrechte, protestierten.656 Dieser Gedanke mag sich in der 
heutigen politischen Realität in Afghanistan nicht wiedererkennen lassen, dennoch besteht er in den Köpfen ge-
rade jüngerer Afghaninnen und Afghanen, selbst aus niedrigen Bildungsschichten, auf bemerkenswerte Weise 
fort.657 
Das Engagement zur Stärkung der Menschenrechte unterlag auch der allgemein vorhandenen doppelten Prekari-
tät von entwicklungspolitischem und militärischem Engagement. Für die Entwicklungszusammenarbeit war es 
schwierig, in Zeiträumen zu planen, die gesellschaftlich verankerte, bestandsfähige Ergebnisse liefern würden. 
Denn es war unklar, inwieweit das militärische Engagement von Dauer sein würde. Gleichzeitig war es dadurch 
zu allen Zeiten schwierig, den militärischen Einsatz zu beenden, ohne große Teile der entwicklungspolitischen 
Errungenschaften aufs Spiel zu setzen. 

4.2.4.4 Lehren 
Während der Rückhalt aus dem Ausland für das anfängliche Entstehen von Menschenrechtsinstitutionen wie der 
Afghanistan Independent Human Rights Commission entscheidend war, muss daraufhin längerfristig eine Ver-
ankerung in der Bevölkerung folgen. Die breite Unterstützung der Bevölkerung ist einerseits nötig, damit die 
beschriebenen Institutionen effektiv in die Bevölkerung hinein wirken können. Andererseits ist diese Unterstüt-
zung die Basis, auf die sich die menschenrechtlichen Institutionen in politischen Konflikten berufen können, um 
sich zu behaupten. 
Für das Vorantreiben gesellschaftlicher Prozesse, wie einer nachhaltigen Veränderung der Stellung von Frauen 
innerhalb einer Gesellschaft, muss in realistischen Zeitrahmen gedacht und geplant werden. In Deutschland lagen 
zwischen der Einführung des Frauenwahlrechts und der Anerkennung der Geschäftsfähigkeit verheirateter 
Frauen 51 Jahre. Dies muss sich auch in der Finanzierung der Programme vor Ort niederschlagen. Der Prozess 
muss anstelle von einzelnen Projekten in den Mittelpunkt der Förderung rücken. Durch eine umfassende Ausei-
nandersetzung mit den Verhältnissen vor Ort und der Lebenssituation der Zielgruppen können den Menschen die 
nötigen Instrumente an die Hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen, die Realisierung der Menschen-
rechte selbst, eigenverantwortlich und aus eigener Überzeugung voranzutreiben. Dazu zählen Bildung, wirt-
schaftliche Unabhängigkeit und eine politische Stimme. Die Förderung von Frauenrechten als Querschnittsthema 
in verschiedenen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit ist hierbei ein Erfolgsfaktor. 
Für ein besseres Kontextverständnis wären eine klare wissenschaftliche Bestandsaufnahme der zivilgesellschaft-
lichen Strukturen zu Beginn eines Einsatzes und eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Konzept 
einer Zivilgesellschaft notwendig. Dazu gehört auch die, den Einsatz begleitende, Betrachtung des sozialen, kul-
turellen und sprachlichen Kontextes. Am Beispiel Afghanistan lässt sich zeigen, dass die Verkennung der bereits 
existierenden Zivilgesellschaft den Boden für Fehleinschätzungen und kulturelle Stereotypen bereitet hat. 
Eine Kenntnis der religiösen und ethnischen Unterschiede ist für ein umfassendes Kulturverständnis wichtig. 
Doch ist darauf zu achten, die Instrumentalisierung von Religion und Ethnie nicht zu reproduzieren und somit 
nicht den Weg zu bereiten für Verfolgung und Gewalt, die sich auf Religion oder Ethnie beziehen. Die Inklusion 
und Förderung von benachteiligten Gruppen ist ein wichtiger Bestandteil des Engagements zur Stärkung der 
Menschenrechte, jedoch unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit der Beteiligten gewährleistet werden kann. 
Die möglichen Gefahren einer Ethnisierung und Instrumentalisierung marginalisierter Gruppen durch Dritte soll-
ten in Lageanalysen und später in Projekten und Programmen stets Berücksichtigung finden. 
Ziele und Gestalt der Projekte sollten sich stark an den Gegebenheiten und Lebensrealitäten vor Ort orientieren, 
um eine nachhaltige Wirkung erzielen zu können. Die Bedürfnisse der Zielgruppen müssen hierbei in den Mit-
telpunkt der Projekte rücken. Sogenannte „grass-roots“-Projekte, die auf lokaler Ebene diesem Ansatz folgten, 
zeichneten sich nicht nur durch höhere Effektivität, sondern auch durch eine größere Akzeptanz vor Ort aus. Wo 

 
656  Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2023), S. 21 f. 
657  Vgl. Zeino (2022). 
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es die Sicherheitslage zulässt, sollten deutsche Akteure möglichst direkt mit der lokalen Bevölkerung zusammen-
arbeiten und Intermediäre vermeiden. Dieser Ansatz ist zwar mit einem erhöhten Personalaufwand bei den Hilfs-
organisationen verbunden, kann aber auch zur Verringerung von Korruption und Mittelveruntreuung beitragen. 
Projekte zur Stärkung der Zivilgesellschaft und der Menschenrechte sollten sich künftig stärker an den Kriterien 
der sprachlichen Vielfalt, des Dialogs mit religiösen Akteuren658, der Dezentralität, einer Förderung von gleich-
wertigen Lebensverhältnissen und an Nachhaltigkeit orientieren. Des Weiteren sollten sich zukünftige Förder-
maßnahmen stark an den Gegebenheiten des Landes, z. B. an den gesprochenen Sprachen orientieren. Eine ein-
seitige Verengung auf die Beherrschung des Englischen sollte vermieden werden, um die Zusammenarbeit nicht 
nur auf eine geschlossene Gruppe zu beschränken. Ausbildungsstrukturen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
westlicher Organisationen das Erlernen der Landessprache anböten, würden dabei helfen, Sprachbarrieren abzu-
bauen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, die möglichen Spannungen zwischen dem Vorantreiben eines Friedensprozesses 
und der Stärkung von Menschenrechten zu bedenken. Eine Einbindung früherer Konfliktparteien im Staatsaufbau 
kann zur Aussöhnung ehemaliger Feinde beitragen. Gleichzeitig kann die Einbindung ehemaliger Warlords, wie 
es in Afghanistan geschah, den jungen Staat von Beginn an Legitimation in Hinblick auf Menschenrechte kosten. 
Besonders für die Arbeit rund um gesellschaftliche Prozesse ist das Anstreben einer breiten Akzeptanz für die 
Projekte und ihre Ergebnisse unumgänglich. Hierbei geht es auch darum, den Rückhalt Nicht-Begünstigter zu 
gewinnen. Das bedeutet, das Umfeld der Zielgruppe bei der Gestaltung der Projekte mitzudenken. Dort, wo Kon-
flikte aufkommen können, die sich in Anfeindung, Diskriminierung oder sogar Gewalt entladen, soll die Schaf-
fung von Akzeptanz und Rückhalt aus dem Umfeld der Zielpersonen als Projektbestandteil begriffen werden.659 
Bei der Förderung von Einrichtungen wie Frauenhäusern, die Frauen akut helfen und sie vor Gewalt schützen, 
sollte den Betroffenen auch langfristig Perspektiven für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben in ihrem 
Umfeld eröffnet werden. 
Den Rückhalt der Familie zu gewinnen war essenziell, wenn es um die Teilnahme von Frauen an Projekten ging, 
die zu einer wirtschaftlichen Teilhabe und folglich einer verbesserten Stellung im sozialen Gefüge beitragen 
sollten. Einzelne Leuchtturmprojekte mit Autoritäten aus dem religiösen Milieu hätten dazu beitragen können, 
die Unterstützung für Projekte der Frauenförderung auch außerhalb der städtischen Eliten zu steigern. Dies hätte 
ein ausgesprochenes Feingefühl für die kulturellen Gegebenheiten im Land erfordert, wie es vereinzelt auch 
schon in Projektdesigns eingeflossen war.660 Die Zusammenarbeit mit Sensibilität gegenüber gemäßigten, tradi-
tionellen Akteuren ermöglichte Erfolge, die einen Beitrag dazu leisteten, Frauen im ländlichen Milieu ein Stück 
zu den Frauen in den Städten aufschließen zu lassen, anstatt die Kluft weiter zu vergrößern. 
Beim Engagement zur Stärkung der Menschenrechte sollten sowohl der lokale Referenzrahmen als auch lokale 
Autoritäten in moralischen und ethischen Fragen bedacht werden.661 Aber auch die Förderung frauenfreundli-
cherer Interpretationsweisen des Islam hätte gerade in ländlichen Regionen, in denen der Widerstand gegen 
„westlich importierte“ Wertekonzepte groß war, mehr Akzeptanz für frauenrechtliche Fortschritte bringen kön-
nen. Eine solche Herangehensweise, die von einem Dialog mit lokalen, religiösen Autoritäten profitiert hätte, 

 
658  Stichwortgeber für dieses Konzept war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Steinmeier hatte 2016 als Außenminister das 

Projekt „Religion und Außenpolitik“ ins Leben gerufen, das sich auch als Forderung im Koalitionsvertrag von 2021 wiederfindet. 
659  Die Arbeit des Aga Khan Development Network (AKDN) verfolgte einen ähnlichen Ansatz, indem dafür gesorgt wurde, dass Nach-

bargemeinden des Projektstandorts der Entwicklungsprojekte auch einen Gewinn im Projekt sahen. Dadurch beugten sie Konflikten 
vor und schützten ihre Zielgruppe vor Anfeindung und Gewalt. Dieser Ansatz beruhte beim AKDN auf einem hohen Maß an Landes-
kenntnis (vgl. Mukherjee [2017], S. 359). 

660  So zum Beispiel bei Projekten der Grundbildung im Norden, bei denen den Mädchen Speisepakete mit nach Hause gegeben wurden, 
sodass ihre Teilnahme als Gewinn für den Familienhaushalt aufgefasst wurde. Die Akzeptanz der Väter wurde gewonnen und Vorbe-
halte wurden abgebaut. 

661  Die Ulama – islamische Religionsgelehrte – stellen in Afghanistan wichtige Autoritäten in religiösen Fragen dar und spielten eine 
bedeutende Rolle in der Interpretation des Islam und des islamischen Rechts. Gleichzeitig war in vielen ländlichen Regionen Afgha-
nistans das Stammespatriarchat ein bedeutender Faktor in den lokalen Vorstellungen von Moral und Recht. Sowohl islamisches Recht 
als auch das „Paschtunwali“ – eine Sammlung aus Ehr- und Moralprinzipien für Paschtunen – sind starke Einflussfaktoren auf die 
repressive Taliban-Ideologie (vgl. Nagamine [2015]). Doch gibt es zwischen islamischem Recht und den Moralprinzipien der 
paschtunischen (und anderer) Volksgruppe teilweise erhebliche Widersprüche. Diese Verbindungen und Widersprüche zu kennen, 
bietet nicht nur die Möglichkeit einer Dekonstruktion der Taliban-Ideologie, sondern erlaubt auch punktuell menschen- und frauen-
rechtliche Verbesserungen zu erzielen, indem beispielsweise Konzepte und Referenzen des islamischen Rechts genutzt werden, um 
repressivere Praktiken des Gewohnheitsrechts zu ersetzen und umgekehrt. So gibt es im islamischen Recht keinen Brautpreis, wie er 
in der paschtunischen Tradition an den Vater der Braut entrichtet wird. Hingegen erhält die Braut das mahr, das sie im Scheidungsfall 
finanziell absichert (vgl. Kreile [2002]). 
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würde für die Praxis jedoch auch bedeuten, dass Veränderungen in Bezug auf Frauenrechte deutlich langsamer 
und in kleineren Schritten erfolgt wären. Nichtsdestotrotz hätte hier ein Potenzial für Veränderungen in besonders 
traditionellen, ländlichen Gegenden gelegen. 

4.2.5 Deutsches Engagement zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Afghanis-
tan: Aspekte der Aktivitätenfelder Wirtschaftsaufbau, Entwicklungszusammenar-
beit und Humanitäre Hilfe 

4.2.5.1 Einführung 
Im vorliegenden Unterkapitel steht das deutsche Engagement zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 
afghanischen Bevölkerung im Fokus. Die Verbesserung der Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung 
war ein wichtiges Kernanliegen des zivilen Wiederaufbaus in Afghanistan.662 Die Bundesregierung sah damit 
unmittelbar deutsche Interessen berührt, denn Hilfe bei der Verbesserung der Lebensbedingungen und der paral-
lel angestrebte Aufbau transparenter, leistungs- und durchsetzungsfähiger Regierungsinstitutionen sollten staat-
lichen wie gesellschaftlichen Wiederaufbau absichern und verhindern, dass Afghanistan erneut ein Rückzugs-
raum für Terroristen wird und/oder die Taliban wieder erstarken.663 Deutschland engagierte sich als zweitgrößter 
bilateraler Geber in Afghanistan664 und trug signifikante Anteile an den multilateralen Programmen von Organi-
sationen wie der Weltbank, den Vereinten Nationen oder der Europäischen Kommission. Deutsche Akteure en-
gagierten sich in drei Interventionsbereichen für die Verbesserung der Lebensbedingungen: mit Maßnahmen des 
Wirtschaftsaufbaus665, der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Not- und 
Katastrophenhilfe.666 Was für viele der Aussagen in diesem Bericht gilt, hat auch hier besondere Relevanz: Der 
Anteil, den explizit die deutsche Wirtschaftsförderung sowie das deutsche bilaterale und multilaterale Engage-
ment in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe hinsichtlich Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
hatten, lässt sich angesichts Dutzender Geber, Wirtschaftsakteure, internationaler Umsetzungs- und nationaler 
Durchführungsorganisationen sowie einem Vielfachen an Unterauftragnehmern nicht konkret abgrenzen. 
Im Folgenden wird zuerst eine Bilanzierung des deutschen Engagements im Bereich Wirtschaftsaufbau, Ent-
wicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe versucht und ein Überblick über den Mitteleinsatz gegeben 
(siehe auch Abschnitt 4.2.5.2). Die Bewertung fällt dabei gemischt aus: Während punktuelle Effekte erzielt wur-
den, ist die systemische Wirkung und damit eine umfassende Verbesserung der Lebensbedingungen in den 
20 Jahren des Einsatzes ausgeblieben. Die nachfolgenden Ausführungen erkunden die Gründe dafür und identi-
fizieren neben strukturellen Ursachen (siehe auch Abschnitt 4.2.5.3.1) vor allem Lücken auf der Gesellschafts-, 
der Umsetzungs- und der Strategieebene des entwicklungspolitischen und humanitären Engagements sowie dar-
aus zu ziehende Lehren.  

4.2.5.2 Verbesserung der Lebensbedingungen: Bilanz und Mitteleinsatz 

4.2.5.2.1 Bilanz: Stand der Human Development Indicators/Indikatoren für die menschliche 
Entwicklung in Afghanistan 2021 

Obwohl es zwischen 2001 und 2021 Fortschritte in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung und Infra-
strukturaufbau gab, zeigen die Statistiken zum Stand von Entwicklung, Armut und Ungleichheit eine ernüch-
ternde Bilanz. Bis zum Ende des Afghanistan-Engagements der internationalen Gemeinschaft blieb Afghanistan 
eines der ärmsten Länder der Welt und belegte im Human Development Index 2021 Platz 180 von 191 Ländern 

 
662  Vgl. Bundesregierung (2003a);  (2006a);  (2007);  (2008b);  (2009);  (2010a). 
663  Vgl. Bundesregierung (2008b). 
664  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2019). 
665  Die Etablierung eines stabilen, auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruhenden Wirtschaftssystems in Afghanistan war ein klar be-

nanntes Ziel der Bundesregierung. Vgl. die Konzeptpapiere der Bundesregierung (2003a), S. 8;  (2006a), S. 16;  (2007);  (2008b);  
(2009);  (2010a). Zudem wird der Förderung des privatwirtschaftlichen Aufbaus in der 2014 durch das BMZ veröffentlichten „Neue[n] 
entwicklungspolitische[n] Strategie für die Zusammenarbeit mit Afghanistan im Zeitraum 2014–2017“ neben anderen Themen der 
finanziellen Zusammenarbeit signifikanter Raum zugestanden. Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung - BMZ (2014). Im 2018 veröffentlichten BMZ-Positionspapier „Afghanische Verantwortung stärken“ setzt sich dies fort. 
Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2018). 

666  Das Unterkapitel erhebt weder den Anspruch, die diversen Aktivitätsbereiche von Privatwirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
und Humanitärer Hilfe über die Zeit aufzuarbeiten, noch den, eine ressortbezogene Bilanzierung vorzunehmen. Diese erfolgte syste-
matisch im Rahmen der Ressortgemeinsamen strategischen Evaluierung des zivilen Engagements der Bundesregierung 2013–21; vgl. 
DEval/ DHPol/ GFA (2023). 
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und Gebieten weltweit. Der Human Development Index (HDI)667 ist eine vom Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen (UNDP) jährlich bestimmte kumulative Länderkennzahl für die Bewertung des langfristigen 
Fortschrittes der „Human Development“ in drei grundlegenden Dimensionen: erstens, ein langes und gesundes 
Leben – gemessen an der Lebenserwartung; zweitens, Zugang zu Wissen – basierend auf den Indikatoren der 
erwarteten und tatsächlichen durchschnittlichen Schulzeit; drittens, ein angemessener Lebensstandard – unterlegt 
durch das pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen. Trotz einer Steigerung des Gesamt-Indexwertes zwischen 2001 
und 2021 um 42 Prozent von 0,337 auf 0,478 fällt Afghanistan im internationalen Vergleich in die Kategorie der 
Länder mit einem „Low Human Development“.668 
Aufgeschlüsselt weisen die Werte zwar eine positive Entwicklung auf, fallen in der Bilanz aber teilweise be-
scheiden aus: Die durchschnittliche Lebenserwartung669 der afghanischen Menschen bei der Geburt stieg im Zeit-
raum 2001-2021 um 6,2 Jahre von 55,8 auf 62 Jahre (zwischen 1990 und 2000 um 9,3 Jahre, von 46 auf 55,3), 
die durchschnittliche Schulzeit um 1,5 Jahre (von 1,5 auf 3 Jahre) und die erwartete Schulzeit um 4,5 Jahre (von 
5,8 auf 10,3). Das Bruttonationaleinkommen pro Kopf hat sich zwischen 2001 und 2021 etwas mehr als verdop-
pelt, betrug 2021 aber nur 67 Prozent des Pro-Kopf-BNE von 1990.670 
Der Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung veränderte sich zwischen 2001 und 2021 um 35 Prozent 
zugunsten der Frauen, im Vergleich zu 1990 um 14 Prozent. Im Index der Geschlechterungleichheit belegte Af-
ghanistan 2001 den viertletzten Platz (167) von 170 Ländern. Die Müttersterblichkeit sank zwischen 2001 und 
2021 um mehr als die Hälfte (von 1.390 Frauen pro 100.000 Lebendgeburten auf 638), die Geburtenraten jugend-
licher Mütter im Alter zwischen 15 und 19 Jahren reduzierte sich von 151 auf 83 pro 1.000 Geburten. Die Er-
werbsquote von Frauen, die älter sind als 15 Jahre, hat sich laut der VN-Statistik unterm Strich kaum verändert, 
sie betrug demnach 1990 15,2 Prozent, 2001 14,9 Prozent und 2021 14,8 Prozent. Trotzdem kann aufgrund des 
Bevölkerungswachstums davon ausgegangen werden, dass sich sukzessive mehr Frauen in Arbeit befanden. Der 
Höchstwert der weiblichen Erwerbsquote betrug 21,6 Prozent im Jahr 2019. 
Die Zunahme der Armut671 in der Bevölkerung konnte trotz massiver ausländischer Investitionen, wirtschaftli-
cher Aufbau- und Entwicklungsbemühungen bis 2021 nicht nachhaltig begrenzt werden. Afghanistan blieb eines 
der ärmsten Länder der Welt. Während 2003 etwa 51 Prozent der afghanischen Bevölkerung von der Weltbank 
als arm eingestuft wurden, verringerte sich die Zahl auf etwa 36 Prozent (2007/08)672, stieg aber nach 2012 wieder 
an und war 2016-17 mit 55 Prozent höher als 2003673. Bereits 2018 drohte einem weiteren Drittel der Bevölke-
rung das Absinken unter die Armutsgrenze.674 Der als Alternative für einkommensbasierte Armutsmessung an-
erkannte Index mehrdimensionaler Armut bezieht sich in seiner aktuellen Ausgabe für Afghanistan vom Juli 
2023 aufgrund der schlechten Datenlage für seine Schätzung auf jüngste öffentlich zugängliche Erhebungsdaten 
von 2015/16. Nach diesen Schätzungen waren 2015/16 55,9 Prozent der Bevölkerung Afghanistans (äquivalent 
zu 22,4 Millionen Menschen im Jahr 2021) multidimensional arm, während weitere 18,1 Prozent als potenzielle 
Betroffene von multidimensionaler Armut eingestuft wurden (7,3 Millionen Menschen im Jahr 2021).675 Dafür 
waren die Entbehrungen in den Dimensionen Lebensstandard und Bildung maßgeblich verantwortlich (90 Pro-
zent), im Gesundheitsbereich belief sich die Benachteiligung auf geringe 10 Prozent gegenüber fast dreimal hö-
heren Entbehrungen, die der regionale Durchschnitt in Südasien im Bereich Gesundheit mit 28 Prozent aufweist. 
Afghanistans regional überdurchschnittlicher Zugang zu Gesundheitsversorgung weist somit auf einen Erfolg 
hin, dies stimmt mit den zuvor aufgeführten Daten zur reduzierten Müttersterblichkeit und Steigerung der Le-
benserwartung überein. 

 
667  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2023b). 
668  Vgl. Ebd. 
669  Lebenserwartung der Frauen 1990: 48,8 Jahre, 2000: 56,9 Jahre, 2001: 57,3 Jahre, 2021: 65,3 Jahre; der Männer 1990: 43,7 Jahre, 

2000: 53,8 Jahre, 2001; 54,3 Jahre, 2021: 58,9 Jahre. Vgl. Ebd. 
670  Alle Zahlen (auch für die folgenden Abschnitte) aus den jährlich aufgelisteten HDI-/GDI-Daten, vgl. UNDP - United Nations Deve-

lopment Programme (UNDP) (2023) unter Country data (csv) für den Zeitraum 1990–2021, dort berechnet mit Konstanter Kaufkraft-
parität 2017 (constant 2017 PPP$). 

671  Pauschalisierte Aussagen über „Armut“ sind aufgrund sich verändernder Kriterien (Verfügung über weniger als 1 versus 2 US-Dollar 
pro Tag) und Berechnungsgrundlagen schwierig, besonders im Falle Afghanistans, wo die Datenlage und Zugänge für Datenerhebun-
gen grundlegend schlecht sind. In der Regel wird deshalb der Indikator Ungleichheit bevorzugt. 

672  Vgl. Ministry of Economy Islamic Republic of Afghanistan (2015). 
673  Vgl. Government of Afghanistan (2017b), S. 97. 
674  Vgl. World Bank (2018), S. 5. 
675  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2023c). 
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4.2.5.2.2 Deutsche Akteure und Mitteleinsatz 
Die folgenden zwei Grafiken (Abbildung 7 und 8) visualisieren die Ausgaben der Bundesregierung für öffentli-
che Entwicklungsleistungen (ODA) in Afghanistan in den Jahren 2001-2021. Abbildung 7 stellt die deutschen 
Aufwendungen mit den Ausgaben aller DAC-Länder (orange Linie) in Bezug. Der Anteil des deutschen zivilen 
Engagements am Gesamtengagement betrug im Zeitverlauf zwischen 5 und 15 Prozent. Deutsche ODA-Mittel 
betrugen demnach 7,85 Milliarden Euro im Gesamtzeitraum 2001-2021.676  

Abbildung 7:   Öffentliche Entwicklungsleistungen (ODA) für Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe 
in Afghanistan 2001-2021 im Vergleich mit anderen DAC-Ländern.677 

 

Abbildung 8:   Öffentliche Entwicklungsleistungen (ODA) für Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe 
in Afghanistan 2001-2021.678 

 

 
676  Vergleiche Datensatz im Anhang 6.6., Quelle: OECD (2023). 
677  Eigene Darstellung mit Daten von: Ebd., Dataset: Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DAC2a]. 
678  Ebd. 
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Der Einsatz deutscher Soldaten und ziviler Kräfte in Afghanistan hat nach Angaben der Bundesregierung mehr 
als 17,3 Milliarden Euro gekostet.679 Das BMVg, das eine autarke Infrastruktur und schweres Gerät zu finanzie-
ren hat, gab 12,3 Milliarden Euro680 aus, das AA 2,48 Milliarden Euro681, das BMZ 2,46 Milliarden Euro.682 
Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung war über den gesamten Zeitraum 2002-2021 ein Schwerpunktsektor des 
BMZ-Engagements im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Die Ausgaben für humanitäre Hilfe betrugen le-
diglich 425 Millionen Euro.683 Das große Ungleichgewicht zwischen militärischem und zivilem Engagement684 
stand bis 2014 im Verhältnis 2,5 zu 1 und veränderte sich erst nach dem Ende von ISAF. Im AA-Budget nahm 
der Stabilitätspakt mit jährlich 180 Millionen Euro das größte Mittelvolumen ein, im Vergleich belief sich das 
Budget des AA für humanitäre Hilfe auf max. 45 Millionen Euro pro Jahr bis 2020.685 Aus dem Stabilitätspakt 
Afghanistan des AA wurden parallel zum BMZ-Engagement entwicklungspolitische Projekte und Maßnahmen, 
u. a. in den Bereichen Bildung und Gesundheitsversorgung, finanziert. Das Afghanistan-Portfolio des BMZ belief 
sich in den letzten Jahren auf etwa 250 Millionen Euro pro Jahr (inkl. Haushaltstitel Krisenbewältigung und 
Wiederaufbau, Infrastruktur/strukturbildende Übergangshilfe (KWI/ÜH)).686 Im Zeitverlauf fällt auf, dass die 
deutschen ODA-Mittel anfänglich (2003 und 2004) rückläufig waren, signifikante Erhöhungen der BMZ-För-
dermittel für Afghanistan wurden erstmals 2007 und ab 2010 verzeichnet. 
Schwerpunkte der deutschen humanitären Hilfe687 in Afghanistan zwischen 2001 und 2020 waren Hilfsmaßnah-
men für Binnenvertriebene und (potenzielle) Rückkehrer – u. a. afghanische Geflüchtete im Iran – Ernährungs-
sicherung, Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung (WASH), Unterkunft, Schutz und Gesundheit sowie huma-
nitäre Katastrophenvorsorge. Darüber hinaus unterstützte Deutschland Projekte des humanitären Minen- und 
Kampfmittelräumens und der Minenopferfürsorge.688 
Die grundlegenden Ziele der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bestanden darin, in Afghanistan eine „sich 
selbst tragende Entwicklung“ in Gang zu setzen „die Afghanistan unabhängiger von internationaler Hilfe macht 
und an regionaler wirtschaftlicher Entwicklung teilhaben lässt“, entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen und die Situation der Menschen vor Ort unmittelbar zu verbessern.689 Dafür legte das BMZ ab 2002 
seine Schwerpunkte auf die Sektoren Energie, nachhaltige Wirtschaftsförderung690 und Wasser/Sanitärversor-
gung. Hinzu kamen 2005 Bildung und 2012 Regierungsführung als Schwerpunktsektoren.691 2010 hat die Bun-

 
679  Vgl. Deutscher Bundestag (2021c). Im Vergleich: Die USA haben von der Invasion in Afghanistan im Jahr 2001 bis zum Abzug im 

August 2021 etwa 2,3 Billionen US-Dollar für den Krieg inklusive der Operationen in Afghanistan und Pakistan ausgegeben. Vgl. 
Watson Institute for International and Public Affairs (2021). 

680  Vgl. Deutscher Bundestag (2021b), S. 9. Angabe BMVg für Zeitraum 2001 bis 31.12.2020. Die Kosten wurden als sog. einsatzbedingte 
Zusatzausgaben angegeben. 

681  Vgl. Ebd., S. 9. Die AA-Kosten umfassen sog. projektbezogene Personal- und Sachkosten, ausgenommen sind Personal- und Betriebs-
kosen des AA, die im regulären diplomatischen Betrieb entstehen. 

682  Laut BMZ-Eigenauskunft 2022 tätigte das Ressort über 2,6 Milliarden Euro Gesamtinvestitionen allein zwischen 2009 und 2021. 
Zudem beinhaltet diese Zahl nicht die Fördermittel des BMZ an Nichtregierungsorganisationen sowie multilaterale Organisationen. 
Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2022). 

683  Vgl. Deutscher Bundestag (2021b), S. 10, Angabe für Zeitraum 2001 - 31.12.2020. 
684  Vgl. Bernd Schütt, Enquete-Kommission (2023n), S. 10. 
685  Vgl. Berichte der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland: Auswärtiges Amt - AA (2006);  (2010a);  (2014);  

(2022b), jeweils Anlage 2. 
686  Vgl. Deutscher Bundestag (2019b), S. 1, 3. Die am BMZ angesiedelte entwicklungsfördernde und strukturbildende Übergangshilfe 

soll Lebensgrundlagen schnell wirksam wiederherstellen und Basisdienstleistungen durch staatliche Akteure absichern. 
687  Humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Übergangshilfe werden seit 2013 gemeinsam vom Auswärtigen Amt und Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verantwortet, wobei das AA für Maßnahmen zur Krisenprävention und Huma-
nitären Hilfe zuständig ist, die als Sofort- und Nothilfe in akuten Krisensituationen Grundbedürfnisse decken soll. 

688  Vgl. Deutscher Bundestag (2021b), S. 10, Angabe für Zeitraum 2001–31.12.2020. 
689  Vgl. z. B. Bundesregierung (2008b), S. 11. 
690  Die der Enquete-Kommission vom BMZ zur Verfügung gestellten Daten zu in Afghanistan durchgeführten Vorhaben im Zeitraum 

2001–21 erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch lassen sich innerhalb der beschriebenen Vorhaben 5,7 Prozent der 
Gesamtmittelzuweisungen im Bereich der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung verorten (z. B. Vorhaben zur nachhaltigen Wirt-
schaftsentwicklung im Norden und in Kabul), sowie 7,8 Prozent der Gesamtmittelzuweisungen im Bereich Energie (z. B. Vorhaben 
zur dezentralen Stromversorgung durch erneuerbare Energien). Dem Bereich Governance/Regierungsführung wurden 70 Prozent der 
Gesamtmittel zugewiesen. Unter diesen finden sich allerdings auch solche, die Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung haben 
können (z. B. Förderung der Regierungsführung im Rohstoffsektor, Verwaltung von regionalem Strukturentwicklungsfonds). Vgl. 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2023a). 

691  Die grundlegende Ausrichtung dieser Schwerpunktsetzung blieb über die Zeit erhalten, allerdings wurde zeitweise stärker die Absicht 
betont, in den ländlichen Raum auszugreifen (2010 bis 2013, 2014 bis 2017), aber mit der sich verschlechternden Sicherheitslage und 
dem Vorsatz, nicht in unsicheren Distrikten oder solchen ohne Regierungskontrolle umzusetzen, verschob sich der geographische 
Schwerpunkt in die Städte. So war ein ab 2018 verfolgter Schwerpunktsektor Stadtentwicklung und kommunale Infrastruktur (Strom 
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desregierung eine „Verdoppelung“ der Mittel (von 220 auf 430 Millionen Euro) für den zivilen Aufbau im Rah-
men der sogenannten Entwicklungsoffensive Nord(-Afghanistan) vorgenommen692, um die Transition und Über-
gabe der Verantwortung in afghanische Hände bis Ende 2014 zu unterstützen. Der hohe Mitteleinsatz wurde in 
der Transformationsdekade ab 2015 im Verhältnis zum internationalen Engagement annähernd beibehalten. In 
der Entwicklungszusammenarbeit erfolgte die Umsetzung über die Instrumente Technische Zusammenarbeit 
(TZ) und Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) maßgeblich durch die beiden staatlichen Durchführungsorganisatio-
nen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, bis 2010 GTZ, Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit) und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Da die im Wirtschaftsaufbau anvisierten Ziele in Afghanistan sich durch privatwirtschaftliches Engagement als 
nicht realisierbar herausstellten (siehe Abschnitt 4.2.5.3.1), wurde Wirtschaftsentwicklung maßgeblich durch die 
GIZ und KfW (u. a. in den Bereichen Energieversorgung, Infrastrukturentwicklung, Chancenverbesserung für 
kleine und mittelständische Unternehmen, KMU) im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit finanziert und 
implementiert. 

4.2.5.2.3 Fazit 
Die selbstgesteckten Ziele der Bundesregierung, die Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung zu ver-
bessern und investitionsfördernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Wirtschaftssektor 
aufzubauen, wurden nur punktuell erreicht. Wie die oben angeführten Zahlen des HDI belegen, sind die Wirkun-
gen des zwanzigjährigen internationalen und deutschen Engagements überaus bescheiden und systemische Ef-
fekte auf gesellschaftlicher Ebene blieben aus. Dies wirft die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mitteleinsatz 
und erzielten Wirkungen auf. Die deutschen Bemühungen zum Aufbau der Wirtschaft und Entwicklungszusam-
menarbeit konnten lediglich partiell Strukturen schaffen, die das Leben der Bevölkerung nachhaltig verbessert 
haben. Punktuelle Wirksamkeit des deutschen Engagements ist in den Bereichen Basisversorgung der Bevölke-
rung (Zugang zu Wasser, Grundbildung, Gesundheitsdienstleistungen), insbesondere im Norden und in Kabul, 
festzustellen.693 Im Bereich Infrastrukturausbau wurden hunderte von Vorhaben – der Bau von Straßen, Brücken, 
Ausbildungsstätten, Verwaltungs- und Regierungsgebäuden, Gesundheitseinrichtungen, Elektrizitäts- und Was-
serversorgungsmaßnahmen – in etwa der Hälfte der afghanischen Distrikte landesweit über die Zeit694 realisiert, 
u. a. der Bau des Flughafens in Mazar-e Sharif. Von Trainings und Weiterbildungsmaßnahmen zum Aufbau von 
Rechtsstaatlichkeit, des Bildungssektors und guter Regierungsführung profitierten hunderttausende Afghaninnen 
und Afghanen. Es ist davon auszugehen, dass diese Kompetenzzuwächse auf individueller Ebene nachhaltig be-
deutsam sind. 
Allerdings wirft die Lücke zwischen Zielen/beabsichtigten Wirkungen und Mitteleinsatz für eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen auf der einen Seite und dem Erreichten auf der anderen Seite die Frage nach den Gründen 
für das Scheitern im Großen und lediglich punktuellen Erfolgen im Kleinen auf. Die folgenden Abschnitte the-
matisieren wesentliche Gründe und ihnen unterliegende Spannungsfelder/Dilemmata, die sich u. a. im deutschen 
Engagement zeigten. Die Auswahl erfolgt ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jeden Abschnitt ergänzt eine 
Reihe von Lehren. 

4.2.5.3 Gründe für die unzureichende Verbesserung der Lebensverhältnisse 

4.2.5.3.1 Strukturelle Gründe: Sozioökonomische Ausgangsbedingungen 
Afghanistan befand sich zum Ausgangspunkt der internationalen Intervention Ende 2001 bereits mehr als zwei 
Jahrzehnte in einem (Bürger-)Kriegszustand, der alle Lebensbereiche der Bevölkerung, inkl. der sozialen und 
wirtschaftlichen Bedingungen maßgeblich beeinträchtigt hatte. So existierte weitgehend eine Kriegsökonomie, 
da staatliche Strukturen seit den 1980er-Jahren bis zum Emirat der Taliban von 1996-2001 einen Großteil ihres 
Budgets für das Militär und Verteidigung aufwandten. Parallel hatten sich aufgrund der wenig durchsetzungsfä-
higen Ordnungspolitik der verschiedenen Regime illegale Schattenwirtschaftsstrukturen herausgebildet, die eng 

 
und Wasser), neben Regierungsführung und Nachhaltiger Wirtschaftsförderung; Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung - BMZ (2018). 

692  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 6;  (2011); auch: Deutscher Bundestag (2010f), S. 41. 
693  Vgl. Zürcher (2020), S. 17–22;  (2023); Zürcher und Saraya (2020), S. 7, 47. 
694  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2022), S. 1. Demnach haben BMZ und GIZ 

zwischen 2009 und 2021 allein mehr als 250 Vorhaben in Afghanistan in 188 Distrikten (von ca. 400 insgesamt) landesweit umgesetzt. 
Allerdings steht gerade die Nachhaltigkeit von Infrastruktur und Einrichtungen angesichts der Instandhaltungskosten nach 2021 in 
Frage. 
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mit der territorialen Kontrolle lokaler Kommandeure und deren Besteuerung der lokalen Bevölkerung oder der 
Ausbeutung von Rohstoffvorkommen (Edelsteine, Holz, Kohle, Öl) für private Einkünfte verbunden waren. Pat-
ron-Klient-Beziehungen dominierten wirtschaftliche Abläufe, die Durchsetzung von Eigentumsrechten oblag 
keinem Gesetz, sondern dem Recht des/der Stärkeren.695 Bereits in den 1990er-Jahren wurde Afghanistan zu 
einem der Hauptanbaugebiete von Schlafmohn und weltweit wichtigen Produzenten von Opium. Die Bevölke-
rung war zu einem großen Teil ins benachbarte Ausland geflohen und überlebte im Land maßgeblich von Sub-
sistenzwirtschaft, Hilfen von Verwandten aus dem Ausland oder durch Beteiligung am bewaffneten Konflikt und 
dessen kriminellen Auswüchsen. Zu Beginn des internationalen Engagements in Afghanistan Ende 2001 hatte 
die Wirtschaft einen präzedenzlosen Niedergang, aufgrund einer mehrjährig andauernden Dürre und paralleler 
internationaler Wirtschaftssanktionen gegen das Taliban-Regime, erfahren. Die seit jeher wichtigen agrarischen 
Strukturen, die Subsistenz ermöglichten, waren kurz vor dem Kollaps, es gab kaum Kapital im Land und traditi-
onell wenig ausgebildete einheimische Produktionskapazitäten und keine nennenswerte Industrie.696 Für privat-
wirtschaftliche Reformen und Wirtschaftsaufbau notwendige Institutionen wie eine Handelskammer existierten 
zum Zeitpunkt 2001 nicht mehr.697 
Bereits vor dem Krieg war die afghanische Wirtschaft eine der schwächsten der Welt. Afghanistan umfasst einen 
Naturraum, der aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten wirtschaftliche Produktivität und Überschüsse 
nur begrenzt erlaubt/e.698 Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich im Zuge des Kalten Krieges eine konkur-
rierende ausländische Hilfen ausnutzende Rentenökonomie (Rentierstaat). Das heißt, wichtige Infrastruktur- und 
wirtschaftliche Entwicklungsprojekte wurden sowohl von Entwicklungsagenturen aus den USA und West-
deutschland als auch der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik zur Verfügung gestellt. Im 
Zuge der Kriegsökonomie ab den 1980er-Jahren dominierten ausländische Zuschüsse die Haupteinnahmen des 
afghanischen Staates. Während die afghanische Wirtschaft bis Ende der 1970er-Jahre zwar schwach, aber immer 
noch in der Lage war, die Bevölkerung des Landes ausreichend zu ernähren699, war dies ab 1978 nicht mehr der 
Fall. Es kam zur Herausbildung einer Hilfsökonomie basierend auf ausländischen Zuschüssen, der Staat war nicht 
auf eigene Einnahmen angewiesen, aber hochgradig von ausländischen Geldern abhängig. 
Massive ausländische Entwicklungsinvestitionen führten dazu, dass zwar wirtschaftliches Wachstum gefördert 
wurde700, sich aber mittel- und langfristig existierende Ungleichheiten verschärften und die Abhängigkeit von 
internationalen Finanztransfers massiv anwuchs. Die afghanische Wirtschaft verzeichnete zwischen 2003 und 
2012 jährliche Wachstumsraten von ca. 9 Prozent701 bei geringer Inflation. Allerdings wurde der Großteil des 
wirtschaftlichen Ertrags, schätzungsweise 80-90 Prozent, in der informellen Ökonomie erwirtschaftet. Im Be-
reich der legalen Wirtschaft dominierten Bau- und Transportaktivitäten, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit Bedarfen der Interventionsakteure erwuchsen. Neben dem Rohstoffsektor potenziell aussichtsreiche Wirt-
schaftssparten, wie die Weiterverarbeitungsindustrie, der Erneuerbare Energiesektor, der Wassersektor und die 
Teppichindustrie, wurden nicht systematisch entwickelt.702 Sozioökonomische Indikatoren schienen sich, ange-
sichts des katastrophalen Ausgangszustands und vor dem Hintergrund, dass die Dürre 2002 geendet hatte, zu 
verbessern. Dies führte u. a. dazu, dass mehr als 920.000 Afghaninnen und Afghanen bis 2014 aus dem Ausland 
zurückkehrten.703 Allerdings stagnierten die Armutsraten bei etwa 36 Prozent im Zeitraum 2007-2012.704 Mit der 
Ankündigung des schrittweisen Ressourcenabzuges der internationalen Gemeinschaft (nach vorheriger Erhöhung 
der zivilen Mittel) ab Ende 2014 verringerte sich das Wachstum des BIP wieder signifikant. Im Finanzjahr 2015-

 
695  Vgl. Fishstein und Amiryar (2015), S. 2. 
696  Vgl. Hagenlocher und Leidner (DEG & ACGF), Enquete-Kommission (2023an); Kreutzmann und Schütte (2010). 
697  Vgl. Peschka (2011). 
698  Afghanistan hat keinen Zugang zum Meer. Fast drei Viertel des Territoriums sind von produktiver Nutzung ausgeschlossen (Wüsten, 

Hochgebirge), nur 12 Prozent des Landes kultivierbar und davon 23 Prozent bewässerbar. Deshalb gab es kaum produktives Potenzial 
zur Erwirtschaftung von Überschüssen, ein Großteil der Bevölkerung lebte von Subsistenzwirtschaft und Arbeitsmigration, v. a. in 
den Iran. Da Afghanistan aufgrund seiner Lage seit jeher ein Durchgangsraum war, dominierten Handel und Krieg als historisch 
bedeutende Einnahmequellen. Die Kriegsökonomie bedingte einen hohen Grad an Informalität und Schattenwirtschaftsaktivitäten, 
z. B. den grenzüberschreitenden Handel mit illegalen Gütern. Wirtschaftliches Potenzial birgt der Rohstoffsektor: Afghanistan besitzt 
bescheidene Gas- und Öl-Reserven und beträchtliche Vorkommen von Kupfer und Lithium (bekannt seit 2010). Darüber hinaus Eisen, 
Gold und Seltene Erden. 

699  Vgl. Ruttig (2019). 
700  Vgl. Beath u.a. (2013), S. 47. 
701  Vgl. Ministry of Economy Islamic Republic of Afghanistan (2015). 
702  Vgl. Byrd, Enquete-Kommission (2023ad); Ringel (2021). 
703  Vgl. UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (2015). 
704  Vgl. World Bank (2016), S. 1. 
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16 reduzierte sich das Wachstum auf 0,9 Prozent (bei Berücksichtigung der Opiumproduktion) bzw. auf ein Mi-
nus von 2,4 Prozent in den Bereichen der legalen Wirtschaftsaktivitäten.705 Dies verdeutlicht die finanzielle Ab-
hängigkeit, die Afghanistans Wirtschaft von den internationalen Akteuren im Zuge deren Engagements aufgebaut 
hat. Zudem zeigte sich im Übergang von der sogenannten Transition zur Transformationsdekade (2015-2024), 
dass der wirtschaftliche Aufbau sich bis dato maßgeblich an den Bedarfen der internationalen Truppen und der 
sie flankierenden zivilen Maßnahmen ausgerichtet hatte.706 
Der in der afghanischen Verfassung (2004, Artikel 10)707 verankerte Aufbau der Wirtschaft nach marktwirt-
schaftlichen Prinzipien basierte implizit auf der idealistischen, aber falschen Annahme stabiler wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen in einem normalen Post-Konfliktland. Wirtschaftliche Reformpläne – festgeschrieben in 
der mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft entwickelten Interim Afghanistan National Development Strategy 
(IANDS, 2005) und der Afghanistan National Development Strategy (ANDS, 2008) – fokussierten auf die Etab-
lierung eines privatwirtschaftlichen Sektors, die Schaffung von Märkten708 und eines attraktiven Umfelds für 
ausländische Direktinvestitionen.709 Konkret sollten dafür Infrastrukturinvestitionen (z. B. im Energiesektor) ge-
tätigt und logistische Strukturen (Fluggesellschaften, Telekommunikation) aufgebaut710, das Management von 
Staatseinnahmen verbessert und die staatlichen Institutionen generell gestärkt werden.711 Landwirtschaft und 
rurale Industrien sollten gefördert werden, um wirtschaftliche Alternativen zum Drogenanbau zu schaffen und 
die Subsistenzwirtschaft durch eine kommerzielle Landwirtschaft mit Exportpotential und weniger Importabhän-
gigkeit ersetzt werden.712 Vorgesehen wurde zudem der Aufbau der Bergbauindustrie713, die Etablierung eines 
Berufsbildungssystems für die Fachkräfteausbildung714 sowie der Schutz von Eigentumsrechten durch die Etab-
lierung eines Grundbuchsystems und der Regelung von Landrechten.715 Im Verständnis der Entwicklungsakteure 
setzten die genannten Maßnahmen die Öffnung der Wirtschaft für den Weltmarkt, die Senkung der Zölle und die 
umfassende Privatisierung wenig staatseigener Unternehmen voraus.716 Dies führte allerdings dazu, dass die ein-
heimische Wirtschaft gegenüber dem Weltmarkt ungeschützt blieb, z. B. lokale Produkte und Firmen angesichts 
ins Land schwemmender ausländischer Waren nicht mehr konkurrenzfähig waren und sich ein beträchtliches 
Handelsbilanzdefizit – von 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2009717 – einstellte, das chronische Züge annahm.718 
Die freie Handelsgesetzgebung erlaubte Nachbarstaaten ein Preisdumping, das potenzielle afghanische bzw. in 
Afghanistan investierende Investorinnen und Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmern vom Markt 
drängte.719 Die Entwicklung afghanischer Produktionsstrukturen, die u. a. eine Voraussetzung für nachhaltige 
Beschäftigungssysteme und Investitionsanreize gewesen wären, wurde durch die marktradikalen Reformansätze 
langfristig unterminiert.720 

 
705  Vgl. Central Statistics Organisation of the Islamic Republic of Afghanistan (2016). 
706  Indikatoren waren die Immobilienblase und der Einbruch der Immobilienpreise mit Abzug der internationalen Truppen und zivilen 

Kräfte zum 31.12.2014; zudem waren die Profite v. a. im Zuge der Abwicklung militärischer Transporte und im Sicherheits- und 
Versorgungssektor für die Internationalen vor Ort gewonnen worden. 

707  Vgl. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2004)., Die Verfassung der Islamischen Republik 
Afghanistan, Artikel 10 lautet: „Der Staat fördert und schützt private Investitionen und Unternehmen auf der Grundlage der markt-
wirtschaftlichen Ordnung und garantiert deren Sicherheit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen.“ 

708  Insbesondere das Vorhaben, in Afghanistan Märkte zu schaffen, zeigt die Fehleinschätzung der internationalen Gemeinschaft bezüg-
lich des lokalen Kontexts, denn „[w]enn es in Afghanistan einen stabilen Faktor gibt, dann sind es die lokalen Märkte. Die haben die 
sowjetische Invasion genauso überstanden wie die Taliban oder die US-geführte Intervention. Aber diese Märkte sehen eben nicht so 
aus, wie sich westliche Augen das vorstellen.“ Zitiert aus: Schomerus (2023b); vgl. auch Schomerus (2023a). 

709  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 17;  (2008a), S. 7. 
710  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 77, 84;  (2008a), S. 10, 93. 
711  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 17;  (2008a), S. 75. 
712  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 75;  (2008a), S. 12. 
713  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 84;  (2008a), S. 8. 
714  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 137;  (2008a), S. 11. 
715  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 79;  (2008a), S. 45. 
716  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 84;  (2008a), S. 7, 83 f. 
717  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 85. 
718  Vgl. Germany Trade & Invest (2009), S. 8. Der Ausgleich des Importüberschusses (z. B. Export von Gütern: 2013 0,7 Milliarden 

Euro, 2014 0,8 Milliarden Euro; Import von Gütern: 2013 9,2 Milliarden Euro, 2014 8,9 Milliarden Euro) erfolgte über internationale 
Finanzmittel. Vgl. Byrd (2016), S. 83; Ringel (2021). 

719  Vgl. Fishstein und Amiryar (2015), S. 12. 
720  Vgl. Johnson und Leslie (2008), S. 186; del Castillo (2008), S. 177. 
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Aufgrund von investitionshemmenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren Investitionen in Afghanistan 
zur Zeit des internationalen Engagements weder für afghanische noch für internationale Unternehmen attraktiv. 
Deutsche Unternehmen beteiligten sich daher nicht am Wirtschaftsaufbau in Afghanistan. Für die deutsche Wirt-
schaft potenziell profitable Sektoren wie der Abbau fossiler Rohstoffe und Erze (Bergbausektor)721, die Produk-
tion und Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte, der Sektor erneuerbarer Energien und Wasserkraft 
sowie die Teppichindustrie722 waren aufgrund des unsicheren Kontextes (Eigentumsrechte/fehlende Rechtssi-
cherheit, Korruption723, Sicherheitslage724 etc.) wenig attraktiv für die Privatwirtschaft.725 Sie wurden entweder 
maßgeblich von anderen internationalen Akteuren (im Rohstoffsektor China, Indien) oder vor allem staatlichen 
Entwicklungsagenturen vereinnahmt. Ein investitionsmotivierendes wirtschaftliches Umfeld konnte in Afgha-
nistan nicht etabliert werden.726 In seltenen Fällen gab es in späteren Phasen des Einsatzes konkrete Investitions-
interessen deutscher Firmen. Die deutschen Firmen Hochtief und Giesecke+Devrient sollen ein grundsätzliches 
Interesse gehabt haben, in Afghanistan zu investieren727, Siemens Energy plante z. B. ab 2020 die Etablierung 
eines nachhaltigen Energiesystems in Afghanistan.728 Gerade im letzten Punkt zeigte sich die Diskrepanz zwi-
schen dem Anspruch, Afghanistan mit den geplanten Maßnahmen als Energiedrehscheibe in Zentralasien zu 
etablieren729 und den Alltagsrealitäten der Bevölkerung. Lediglich 28 Prozent der afghanischen Bevölkerung 
waren bis 2020 mit Elektrizität versorgt.730 Weitere investitionshemmende Faktoren waren das weitgehende Feh-
len einer logistischen und einer Verkehrsinfrastruktur731, ungeregelte bzw. nicht durchsetzungsfähige Bodenei-
gentumsrechte732 sowie ein Mangel an einheimischen Fachkräften733 und deren gezielter Aus- und Fortbildung.734 
Das BMZ unterstützte zwischen 2001 und 2004 den Aufbau der Afghan Investment Support Agency (AISA), 
welche privatwirtschaftliche Investitionen motivieren, fördern und unterstützen sollte735, sowie den Aufbau der 
Export Promotion Agency Afghanistan (EPAA) zur Stärkung des internationalen Exporthandels Afghanistans.736 
Ein wichtiges Vorhaben im Bereich des wirtschaftlichen Aufbaus in den früheren Jahren der Intervention war 
die Etablierung des Afghanischen Kreditgarantiefonds. Dieser wurde durch die DEG (Tochtergesellschaft der 
KfW), gemeinsam mit USAID 2005 etabliert. Als Kreditversicherungsinstitution sollte dieser wirtschaftliche 

 
721  Ein systematisch durchgeführter Geologischer Survey durch die U.S. Department of Defense Task Force for Business and Stability 

Operations und den Afghanistan Geological Survey 2010 zeigte, dass Afghanistan neben den bekannten Vorkommen von Öl und Gas 
sowie Eisen und Kupfer signifikante Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden aufweist. Vgl. Peters u.a.(hrsg.) (2011).  

722  Vgl. Byrd, Enquete-Kommission (2023ad); Ringel (2021). 
723  Vgl. Enquete-Kommission (2023ad); Fishstein und Amiryar (2015), S. 5, 6; Fishstein und Amiryar (2016), S. 102; Iyengar Plumb u.a. 

(2017), S. 28. 
724  Die Sicherheitslage in Afghanistan schwankte über den Zeitraum der Intervention, war allerdings durchgehend instabil und unbere-

chenbar. Vgl. Fishstein und Amiryar (2016), S. 101. Seit Mitte der 2000er-Jahre haben sich die Sicherheitsumstände in Afghanistan 
zunehmend verschlechtert. 

725  Eine Ausnahme bildet der Telekommunikationssektor, der maßgeblich von Aga Khan (Roshan) und der VAE-basierten Firma Etisalat 
besetzt wurde. Vgl. Fishstein und Amiryar (2015), S. 5. 

726  Vgl. Fishstein und Amiryar (2016), S. 100; Schrade, Enquete-Kommission (2023w); Shahalimi, Enquete-Kommission (2023p). Ein 
Weltbank-Papier schildert, wie die Reformen zur Privatsektorförderung in Postkonfliktländern auf Standardmodelle, die wenig auf 
den jeweiligen lokalen Kontext angepasst sind, zurückgriffen. So übernahm beispielsweise USAID die Verantwortung für Investiti-
onsreformen in Afghanistan, woraufhin ein entsprechendes Gesetz von USAID-Consultants entworfen und mit einer geringen Zahl 
von afghanischen Regierungsvertretern/-innen abgestimmt wurde, mit nur minimalem Einbezug von Vertretern/-innen der Privatwirt-
schaft und beschränkt auf Kabul. Entsprechend kritisch wurde das Ergebnis von Angehörigen der Privatwirtschaft in Afghanistan 
bewertet, die beklagten, dass afghanische Realitäten völlig außen vor gelassen wurden, insbesondere der Kontext schwacher staatlicher 
Strukturen und korrupter Regierungsinstitutionen.Vgl. Peschka (2011), S. 31. 

727  Vgl. Ringel (2021). 
728  Vgl. Siemens Energy (2020). 
729  Vgl. Ebd. 
730  Vgl. Ebd.; Fishstein und Amiryar (2015), S. 11. 
731  Vgl. Price (2021); Karokhail (2008), S. 3. 
732  Vgl. Karokhail (2008), S. 2; Kreutzmann und Schütte (2010), S. 13. Der Monopolbildung lokaler Machthaber und dessen aktiver 

Aufrechterhaltung wurde so nicht effektiv entgegengesteuert (vgl. Minoia und Schrade [2018], S. 4), teilweise sogar noch durch den 
Abflussdruck öffentlicher Gelder seitens der Geberländer bestärkt (vgl. Fishstein und Amiryar [2016], S. 100–101, 104; Iyengar Plumb 
u.a. [2017], S. 28; Ringel [2021]; Siemens Energy [2020]). 

733  Vgl. Fishstein und Amiryar (2016), S. 102. Vergleichsweise hohe Gehälter in afghanischen Behörden sowie in internationalen Orga-
nisationen, die finanziell gut ausgestattete internationale Projekte implementierten, verursachten eine Art „brain drain“ lokaler quali-
fizierter Fachkräfte zu diesen Einrichtungen und verstärkte den Fachkräftemangel auf dem afghanischen privatwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt. 

734  Vgl. Ebd., S. 105; Fishstein und Amiryar (2015), S. 2. 
735  Die AISA verselbständigte sich allerdings mit der Zeit zu einer profitorientierten Agentur, dessen Verantwortungsbereiche sich zu-

nehmend mit denen des Handelsministeriums überschnitten. Das Ziel, das mit dem Agenturaufbau verfolgt wurde, wurde nicht er-
reicht. Vgl. Enquete-Kommission (2023ad). 

736  Vgl. Karokhail (2008), S. 2. 
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Investitionen afghanischer Akteure vor Ort motivieren. Der Fonds existiert, mittlerweile unabhängig von der 
DEG, bis heute fort. Abgesehen davon war die DEG, welche besonders mit der Privatsektorförderung im inter-
nationalen Kontext betraut ist, in Afghanistan kaum aktiv. Die Bundesregierung blieb in Bezug auf direkte För-
derungen privater, sowohl deutscher als auch afghanischer Akteure für wirtschaftliche Investitionen in Afgha-
nistan durch Investitionsgarantien oder andere Investitionsanreizinstrumente nach derzeitigem Kenntnisstand 
größtenteils inaktiv.737 Das Bundeswirtschaftsministerium mit seiner Abteilung zur Außenwirtschaftsförderung 
(Abt. V) wurde nicht aktiv, um die Hürden für Investitionsgarantien in sich im Aufbau befindenden Volkswirt-
schaften zu senken oder Außenwirtschaftsvorhaben zu fördern. Privatwirtschaftliche Akteure waren nicht Teil 
des Engagements zum zivilen Aufbau, da ihr Engagement einen förderlichen Kontext für Investitionsentfaltung 
und eine gewisse Risikoakzeptanz voraussetzt. Stattdessen setzte die Entwicklungszusammenarbeit einen 
Schwerpunkt auf nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigungsförderung, um die Schaffung eines in-
vestitionsfördernden Umfelds zu unterstützen. 

Fazit 

Der Ausgangskontext für das internationale Engagement in Afghanistan war gekennzeichnet durch fehlende 
strukturelle Voraussetzungen für wirtschaftliche Prosperität, gepaart mit einer hohen Abhängigkeit von interna-
tionalen Geldflüssen zur Aufrechterhaltung des Staatsapparates, die zur Herausbildung einer Hilfsökonomie 
führte. Dies wurde von den internationalen und deutschen Akteuren unzureichend verstanden und zu spät erkannt. 
Die ambitionierten Ziele für den Wirtschaftsstandort Afghanistan – u. a. eine auf dem Privatsektor gestützte 
exportorientierte Wirtschaft, die in der Lage sein würde, notwendige Staatseinnahmen zu generieren – standen 
in starkem Kontrast zu den skizzierten Ausgangsbedingungen. In der Folge wurden wirtschaftliche Reformpro-
zesse angestoßen, die dem sozioökonomischen Kontext wenig angemessen waren. Der Landeskontext wurde von 
Beginn an nicht in die Planung und Zielformulierung einbezogen, im besten Fall wurde er grundlegend unter-
schätzt, im schlimmsten Fall komplett ignoriert. Die Bedarfe des Interventionslandes und seiner diversen Akteure 
wurden nicht wahrhaft ermittelt und weder mit deutschen Zielen und Strategien, noch international kohärent 
abgestimmt. Nicht intendierte Effekte dieses Kontextunverständnisses waren die Schaffung von Anreizen für die 
Entstehung von Parallelwirtschaften, durch ausländische Nachfrage generierte Immobilienblasen, komplexes 
Unterauftragnehmertum und Marktverzerrungen. Wirtschaftsentwicklungsmaßnahmen haben kein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum befördert und keinen nachhaltigen Effekt auf die Minderung von Armut und Ungleichheit 
in Afghanistan erzielen können. Eine systematische Aufarbeitung von Sachständen im Hinblick auf den Kontext 
vor Ort, durch zum Beispiel Forschungsförderung an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen, hat 
nicht stattgefunden und verhindert, dass auf der Grundlage von Wissen über tatsächliche Wirkungszusammen-
hänge realistisch, konfliktsensibel und in Übereinstimmung mit beabsichtigten Wirkungen geplant, gesteuert und 
vor Ort operiert wurde (zum Beispiel im Vergleich zur Praxis des Think Tank ODI im Vereinigten Königreich). 
Für den Bereich des wirtschaftlichen Aufbaus ergeben sich daraus folgende Lehren: Es bedarf der gleichzeitigen 
Beachtung von makroökonomischen Weichenstellungen (FZ), strukturbildender Entwicklungszusammenarbeit 
(großangelegte Infrastruktur- und einkommensschaffende Maßnahmen und Ausbildungsinitiativen (TZ)) und 
von humanitären Bemühungen, zudem der Kompetenzen staatlicher und nichtstaatlicher Akteure. Zum Beispiel 
können auf lokaler Ebene Nichtregierungsorganisationen Strukturen schaffen, die das Leben der Bevölkerung 
unmittelbar verbessern. Eine entsprechende Ausgewogenheit und Abstimmung (Strategie) kann besser auf die 
Gleichzeitigkeit von Anforderungen (humanitär, strukturell) in unterschiedlichen Gebieten eines Landes und de-
ren Relevanz für diverse Gruppen reagieren. Die Existenz von Energieversorgung und Transportinfrastruktur ist 
neben ausreichender Sicherheit (staatliches Gewaltmonopol) und einem Arbeits- und Fachkräfteangebot eine 
wichtige Voraussetzung für die Entfaltung von Außenwirtschaftsvorhaben und Investitionen. Bei der Finanzie-
rung von Vorhaben sollten die deutschen öffentlichen Auftraggeber sowie auch ihre Durchführungsorganisatio-
nen darauf achten, dass Aufträge zur lokalen Umsetzung öffentlich ausgeschrieben werden und der lokale pri-
vatwirtschaftliche Wettbewerb gefördert wird. Privatwirtschaftliche Investitionen einheimischer Akteure könn-
ten beispielsweise durch FZ-Aktivitäten von der DEG oder durch anderweitige Investitionsabsicherungen unter-
stützt werden. Eine Weiterführung wirtschaftlicher Aufbaumaßnahmen sollte auch bei Veränderungen der Ak-
teurskonstellationen künftiger Engagements, zum Beispiel dem Abzug des Militärs aus dem Einsatzland, erfol-
gen, sofern die Sicherheitslage und andere Kosten-/Nutzenerwägungen dies zulassen. 

 
737  Vgl. Hagenlocher und Leidner (DEG & ACGF), Enquete-Kommission (2023an). Eigene Recherchen hierzu brachten keine Ergebnisse. 
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4.2.5.3.2 Wissens- und Aufmerksamkeitslücke: Das Dilemma der Umsetzung ohne afghani-
sche Eigenverantwortung 

Seit Abschluss der Petersberg-Konferenz 2001 dominierte unter Gebern und Umsetzungsorganisationen die Vor-
stellung, dass die Aufbaubemühungen der internationalen Gemeinschaft hin zu Frieden und Wiederherstellung 
der Lebensgrundlagen der afghanischen Bevölkerung linear, im Sinne eines stetigen Fortschritts, verlaufen wür-
den. Allen am deutschen Afghanistan-Engagement beteiligten Ressorts fehlten konkrete Lagebeurteilungen über 
die Situation im Land und daraus abzuleitende realistische Handlungsmöglichkeiten.738 Ausgehend von der 
fälschlichen Annahme, dass Afghanistan ein Post-Konfliktland und somit ein normales EZ-Land739 sei, wurde 
gerade in der Anfangsphase zu schnell und zu umfassend der Fokus auf strukturbildende Maßnahmen gelegt, 
ohne dass grundlegende humanitäre Bedarfe in Afghanistan nach 20 Jahren Krieg abgedeckt wurden.740 Die aus-
ländischen Hilfen ermöglichten ab 2002 zwar ökonomisches Wachstum (s. oben), den Ausbau des öffentlichen 
Sektors sowie Straßen- und Infrastrukturausbau, jedoch wirkte sich das Wirtschaftswachstum nicht armutsmin-
dernd aus und schuf keine nachhaltigen Beschäftigungsstrukturen, stattdessen wuchsen sozioökonomische Un-
gleichheiten.741 Außerdem wurde der Landeskontext durch viele internationale Akteuere, auch Deutschland, als 
Agrarland, dessen Bewohner mehrheitlich von Subsistenzwirtschaft lebten, unterschätzt. Die Konzepte und An-
sätze der internationalen Unterstützung für den Landwirtschaftssektor waren wenig kongruent mit den Vorstel-
lungen und Zielen von Bauern, Bäuerinnen und lokalen Behörden wie auch der afghanischen Regierung zur 
Rehabilitierung der Landwirtschaft.742 Die Vorstellung, man könne in einem Agrarland eine nachholende 
schnelle Modernisierung einleiten, indem anderswo bewährte Vorgehensweisen einfach übernommen werden743, 
stellte sich im Nachhinein als fehlgeleitet heraus. 
Zudem wirkten sich die Hilfsabhängigkeit und der kontinuierliche bedingungslose Zufluss ausländischer Gelder 
grundlegend negativ auf Rechenschafts- und Verantwortungsstrukturen aus. Die afghanische Regierung fühlte 
sich vor allem internationalen Geldgebern verantwortungs- und rechenschaftspflichtig, weniger den Bürgerinnen 
und Bürgern Afghanistans.744 Kurze Projektlaufzeiten und Zielhorizonte für die Gewährung von Entwicklungs-
zusammenarbeit sowie partikulare Geberagenden in einer fragmentierten Geberlandschaft setzten einen Kreislauf 
in Gang, in dem die afghanische Regierung stets erneut für weitere Hilfen lobbyieren musste. Dadurch gerieten 
langfristige Ziele und Entwicklungsprioritäten der afghanischen Regierung aus dem Blick. Der afghanischen 
Regierung und den Partnerbehörden wurde zu lange keine Eigenverantwortung (ownership) übertragen.745 Ein 
fehlender Elitenkonsens erschwerte einerseits den Erfolg von komplexeren Projekten, weil die zerstrittenen Eli-
ten kein gemeinsames Interesse an der Umsetzung von Reformen hatten. Andererseits beklagte die afghanische 
Seite, dass die meisten Geber eine eigene Agenda verfolgten und deren Kohärenz untereinander zu wünschen 
übrig ließ. Laut der afghanischen Regierung erklärte dies auch die geringe Eigenverantwortung der staatlichen 
Strukturen und Entscheidungsebenen.746 
Deutsche öffentliche Mittel der Entwicklungszusammenarbeit (von AA und BMZ) wurden maßgeblich über mul-
tilaterale Fonds als off-budget-Förderinstrumente, also außerhalb des afghanischen Staatshaushalts, eingesetzt. 
Zwischen 2002 und 2009 hat die internationale Gemeinschaft 82 Prozent (2015: 60 Prozent, 2016: 41 Prozent) 
ihrer in das Afghanistanengagement investierten Gelder außerhalb der afghanischen Etats abgewickelt, nur 
18 Prozent (2015: 40 Prozent, 2016: 59 Prozent) über die afghanische Regierung (Kernbudget, on-budget aid).747 
Das BMZ zahlte in den von der Weltbankgruppe verwalteten Fonds für Wiederaufbau ARTF (Afghanistan 
Reconstruction Trust Fund) allein zwischen 2012 und 2021 618 Millionen Euro ein.748 Hauptziel des ARTF war 

 
738  Vgl. Schütt, Enquete-Kommission (2023n), S. 11. 
739  So wurde die offizielle Darstellung, dass sich Afghanistan in der sogenannten Transformationsdekade 2014 bis 2024 aus einer Phase 

der Stabilisierung hin zu „Konsolidierung“ entwickeln und danach wieder ein „normales Entwicklungszusammenarbeit-Land“ sein 
würde, bis zuletzt nicht offen hinterfragt. Enquete-Kommission (2023z). 

740  Vgl. Donini (2004); Enquete-Kommission (2023t). 
741  Gut abzulesen anhand der beiden NRVA-Studien 2007 bis 2008 und 2011 bis 2012, vgl. World Bank und Ministry of Economy Islamic 

Republic of Afghanistan (2015). 
742  Vgl. Christoplos (2004), S. 7–17. 
743  Vgl. Pain und Huot (2018). 
744  Vgl. Bizhan (2018). 
745  Vgl. Zürcher (2020); Zia (Minister a. D.), Enquete-Kommission (2023aa); Haqbeen (ACBAR), Enquete-Kommission (2023ab). 
746  Vgl. Preuß (2022), S. 11. 
747  Zahlen für 2002–2009, vgl. Bizhan (2018), S. 154; für 2015 bis 2016: Ruttig und Bjelica (2018). 
748  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2022), S. 1 f. Die Weltbank wurde vom US-

Afghanistan auditor SIGAR mehrfach kritisch hinsichtlich Effizienz und Effektivität des ARTF evaluiert, um besonders Defizite in 



Drucksache 20/10400 – 136 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
die Unterstützung Afghanistans beim Aufbau staatlicher Strukturen in unterschiedlichen Bereichen. So wurden 
daraus u. a. die Gehälter des öffentlichen Dienstes (inkl. Polizei) und soziale Dienstleistungen bezahlt. Erst die 
BMZ-Strategie 2014-2017749 enthielt das explizite Ziel, mindestens 50 Prozent der Gebermittel enger an den 
afghanischen Haushalt zu binden (on-budget), nachdem die internationalen Geber sich auf der Kabul-Konferenz 
2010 für den Zeitraum ab 2012 darauf verständigt hatten.750 Während der Transitionsperiode zu größerer afgha-
nischer Verantwortungsübernahme (2010-14) sollte die afghanische Regierung notwendige Reformen zur Stär-
kung ihres öffentlichen Haushaltsmanagements umsetzen, Korruption eindämmen und den Zugriff auf öffentli-
che Einnahmen erhöhen.751 Die Verlagerung von mehrheitlich off-budget- zu on-budget-Finanzierungen, unter 
Einbezug des afghanischen Staates, ist als Versuch zu bewerten, dem Dilemma zwischen zwei Ansprüchen Ge-
nüge zu tragen, nämlich der Erreichung von Effektivität auf der einen und von ownership durch die afghanischen 
Partner auf der anderen Seite. Während off-budget-Hilfen v. a. vor dem Hintergrund geringer Absorptionskapa-
zitäten und dem Risiko der Zweckentfremdung bereitgestellter Gelder ersterer Rechnung trugen, waren on-
budget-Finanzierungen die Grundlage dafür, dass afghanische Partnerbehörden die Gelder selbst verwalten und 
so Eigenverantwortung ausüben können würden. So befindet die Weltbank, dass off-budget-Hilfen maßgeblich 
in die Taschen korrupter, nicht am Gemeinwohl orientierter Akteure gelangte, was nicht nur die afghanische 
Regierung, sondern auch internationale Geber in den Augen der Bevölkerung delegitimierte und keine dauerhaf-
ten Wirkungen erlaubte.752 
Problematisch war zudem, dass ein Großteil der bereitgestellten Gelder in die Geberländer zurückgeflossen ist753, 
Schätzungen zufolge zwischen 40 und 90 Prozent der Hilfen seit 2001.754 Die Weltbank gab für 2008 an, dass 
nur 38 Cents eines jeden US-Dollars die afghanische Wirtschaft erreichten.755 Laut einer Oxfam-Studie von 2008 
wurde die Hälfte der Hilfsgelder 2001-2008 an den Erwerb von Gütern und Leistungen der Geberländer gebun-
den. Dies ermöglichte Auftragnehmern (contractors) mit reiner Dienstleistungsorientierung Gewinnmargen von 
bis zu 50 Prozent.756 Dienstleistungs-Consultings sind zu einem eigenem Sektor geworden und stellten in Afgha-
nistan eine Art „Zweitbeamtentum“, dessen ausländische Berater/-innen und Expertinnen und Experten (Kurz-
zeitkonsultantinnen und Kurzzeitkonsultanten; und afghanische Expertinnen und Experten bzw. Rückkehrer/-
innen aus dem Ausland) einen Großteil des Geldes für den Wiederaufbau kosteten.757 Dies hat zu Spannungen 
zwischen afghanischen und ausländischen (auch zurückgekehrten afghanischen) Expertinnen und Experten ge-
führt, die nie ausgewanderten Afghaninnen und Afghanen fühlten sich gehaltsmäßig diskriminiert.758 
Die auf den internationalen Afghanistan-Konferenzen von der afghanischen Regierung vorgelegten Entwick-
lungspläne richteten sich stets nach verfügbaren Geldern aus dem Ausland.759 Im Finanzjahr 2017/18 wurde der 
afghanische Staatshaushalt zu 66 Prozent aus dem Ausland finanziert, nur 33 Prozent durch eigene Staatseinnah-
men, obwohl sich diese seit 2009 verdreifacht hatten. 2018 finanzierten ausländische Finanzmittel 80 Prozent der 
öffentlichen Ausgaben des afghanischen Staatshaushalts (55 Prozent des BIP).760 Die Höhe der bereitgestellten 
finanziellen Mittel führte zu einem hohen Mittelabflussdruck der Geber, dem stand aber eine geringe Absorpti-
onskapazität der afghanischen Partner entgegen.761 Zum einen gab es nicht die entsprechend hohe Zahl von Pro-

 
der Verwendung und Überwachung der ARTF-Mittel, die an die afghanische Regierung ausbezahlt wurden, und die Intransparenz 
gegenüber Gebern zu überkommen. Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2011);  (2018);  (2022a). 

749  Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ (2013). Das BMZ-Strategiepapier 2014 bis 
2017 stellt die erste ausformulierte ressortspezifische Strategie des BMZ für sein Afghanistan-Engagement dar. Es basierte auf einem 
2010 in Auftrag gegebenen und 2013 abgeschlossenen strategischen Portfolio-Review; vgl. Zürcher u.a. (2013). 

750  Vgl. International Crisis Group (ICG) (2011), S. i. 
751  Vgl. Ebd., S. 9. 
752  Vgl. Haque u.a. (2023), S. 28. 
753  Vgl. International Crisis Group (ICG) (2011), S. 14. 
754  Vgl. Waldman (2008), S. 7. 
755  Vgl. Ruttig und Bjelica (2018). 
756  Waldman (2008), S. 5. 
757  2011 waren laut International Crisis Group (ICG) (2011), S. 14.; allein im afghanischen Innenministerium 282 ausländische Berater/-

innen tätig, davon 120 Auftragnehmer (contractors), die zusammen 36 Millionen US-Dollar jährlich kosteten. In der Logistikabteilung 
des Innenministeriums betrug das Verhältnis von Beratern/-innen zu Beratenen 45:14 (Waldman [2008], S. 5). 

758  Vgl. Farhang (2005), S. 173, 189. Die direkt durch internationale Finanzmittel unterstützten privaten Einrichtungen erhielten aufgrund 
des Abflussdrucks der hohen öffentlichen Finanzmittel so viel finanzielle Unterstützung, dass diese im Kampf um qualifizierte Orts-
kräfte im Vergleich sehr hohe Gehälter anbieten konnten. Dies führte zu einer Art brain drain lokaler qualifizierter Fachkräfte zu 
diesen Einrichtungen und verstärkte den Fachkräftemangel auf dem afghanischen privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt.  

759  Vgl. Berlin-Konferenz (2004); Islamic Republic of Afghanistan (2005) (I-ANDS); Islamic Republic of Afghanistan (2008a) (ANDS). 
760  Vgl. Haque u.a. (2023). 
761  Vgl. Schwickert, Enquete-Kommission (2023a). 
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jekten, in die Mittel sinnvoll hätten gelenkt werden können. Dies hatte zum anderen mit den begrenzten Kapazi-
täten der afghanischen Verwaltung zu tun. Diese wurde lange überschätzt, da die afghanische Verwaltung zu 
großen Teilen vom sogenannten „Zweitbeamtentum“ geführt wurde.762 Hinzu kommt, dass Durchführungsorga-
nisationen und Nichtregierungsorganisationen an hohen Projektvolumina durchaus Interesse haben, um ihre in 
fragilen Kontexten hohen strukturellen Kosten zu decken.763 Da in einem instabilen Umfeld wie Afghanistan aus 
Sicherheitsgründen aber Projekte häufig ganz ohne Präsenz des Projektpersonals vor Ort durchgeführt wurden, 
sind die finanziellen Mittel abgeflossen, ohne dass die geplanten Wirkungen erzielt oder auch nur die vereinbar-
ten Leistungen erbracht wurden. Das reichte bis zu Phantomprojekten, die zwar abgerechnet, aber niemals durch-
geführt wurden.764 Eine Folge hiervon war ein zunehmender Vertrauensverlust der Bevölkerung in die neu ge-
schaffenen Verwaltungsstrukturen und gegenüber dem Engagement der internationalen Gemeinschaft.765 
Erst ab 2010 versuchte die Bundesregierung, ihre Unterstützung zunehmend an Reformen zu binden, und setzte 
entsprechende Anreize und Bedingungen (Konditionalisierung)766 auf Grundlage der zwischen der Gebergemein-
schaft und der afghanischen Regierung vereinbarten Reformagenda Geneva Mutual Accountability Framework 
(GMAF, 2018) sowie des diesem vorausgehenden Self Reliance and Mutual Accountability Framework (SMAF, 
2015). In Bereichen, in denen die Reformanstrengungen der afghanischen Partner hinter den Erwartungen zu-
rückgeblieben sind, hat das BMZ Teile seiner Unterstützung gestrichen oder verringert. Wegen Nichterfüllung 
von Konditionen wurden 2016 beispielsweise 31 Millionen Euro einbehalten.767 2017 wurden die Bedingungen 
erfüllt, so dass erst dann neue Zusagen für Wasser- und Energievorhaben getätigt wurden. Die Bundesregierung 
nannte als größte Reformhemmnisse in Afghanistan die volatile Sicherheitslage, den stockenden Friedenspro-
zess, die unzureichenden personellen und administrativen Kapazitäten der Regierung sowie die schwierige Haus-
haltslage768 – größtenteils Hindernisse, die von der afghanischen Regierung vor dem Hintergrund der Hilfsab-
hängigkeit und strukturellen Faktoren nicht eigenverantwortlich hätten gelöst werden können. Trotz der punktu-
ellen Blockade von Geldern (ihr Anteil am Gesamtvolumen der Entwicklungszusammenarbeit war gering) ist zu 
konstatieren, dass die ab 2012 eingeführten Konditionalisierungsbemühungen keine Wirkungen hervorbrachten. 
Zudem zielten sie nicht darauf ab, die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber der Bevölkerung und die 
Adressierung afghanischer Bedarfe zu erhöhen: 

„[... Die Hilfe] spiegelt eher die Erwartungen der Geberländer und das wider, was westliche Wähler 
als Wiederaufbau- und Entwicklungserfolge ansehen würden, als das, was die afghanischen Ge-
meinschaften wollen und brauchen. Die Projekte haben zu oft versucht, eine vorgefasste Vorstel-
lung von Fortschritt durchzusetzen, anstatt die Fähigkeiten entsprechend den afghanischen Wün-
schen zu fördern, zu unterstützen und zu erweitern.“769 

Nur gut ein Drittel der Zahlungen aus dem Ausland erfolgten zwischen 2012 und 2014 in Abstimmung mit den 
Nationalen Prioritätenprogrammen der Regierung, der Rest der Mittel wurde laut des Berichts der afghanischen 
Regierung zur Geberkoordinierung 2016 an Bedarfen und Prioritäten der Regierung vorbei alloziert.770 

Fazit 

Ein fehlendes Kontextverständnis der deutschen und internationalen Akteure bedingte, dass die vielseitigen In-
teressen, Ziele und Bedarfe der afghanischen Bevölkerung nicht ausreichend in die Planung und Umsetzung des 
zivilen Aufbaus einbezogen wurden. Dies war mitverantwortlich dafür, dass ownership und Eigenverantwortung 
der Afghaninnen und Afghanen (Bevölkerung, Regierung, Partnerbehörden) begrenzt blieben. Umsetzungsbe-
mühungen ohne afghanische Eigenverantwortung haben unbeabsichtigte Nebenwirkungen ausgelöst. Diese woll-
ten deutsche wie andere internationale Akteure nicht sehen bzw. anerkennen, obwohl viele Indikatoren vorhan-
den waren, die auf Missstände und das Unterlaufen von Effektivität, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Maß-
nahmen hindeuteten. Ausländische Budgethilfen für den zivilen Aufbau, anstelle von durch Zölle oder Steuern 
generierten Staatseinnahmen, haben zu einer Verzerrung des öffentlichen Finanzsektors geführt und negative 

 
762  Vgl. Enquete-Kommission (2023t). 
763  Vgl. Preuß (2022), S. 17. 
764  Vgl. Broschk (2023), S. 8. 
765  Vgl. Recker (2023), S. 4. 
766  Vgl. Bundesregierung (2018), S. 6. 
767  Vgl. Deutscher Bundestag (2019c). 
768  Vgl. Ebd. 
769  Waldman (2008). 
770  Vgl. Government of Afghanistan (2017a). 
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Wirkungen wie Hilfsabhängigkeit und Korruptionsanreize befördert. Weder wurden rechtzeitig ausreichend An-
reizsysteme für die Schaffung von Staatseinnahmen geschaffen,771 noch signifikante Mittel (on-budget aid) über 
den Staatshaushalt kanalisiert, um afghanische Eigenverantwortung zu fördern. Die Abstützung des zivilen Auf-
baus in Afghanistan durch maßgeblich externe Finanzierung vergrößerte die Abhängigkeit des Staatsapparates 
von ausländischen Geldern. Fehlende Absorptionsfähigkeiten der zur Verfügung gestellten Mittel und das Fehlen 
effektiver Kontrollmechanismen für ihre Verwendung auf afghanischer Seite beförderten unbeabsichtigt Korrup-
tion. Eigenverantwortung wurde zudem durch einen unverhältnismäßig hohen Anteil ausländischer Berater/-in-
nen sowie Expertinnen und Experten verhindert, die Umsetzungsprozesse dominierten und einen Großteil der für 
den zivilen Aufbau gedachten Gelder aufbrauchten. Es bestand ein Spannungsfeld zwischen angestrebter Eigen-
verantwortung und fehlenden Absorptionsfähigkeiten der afghanischen Akteure. Konditionalisierungsbemühun-
gen der deutschen wie internationalen EZ-Akteure, die darauf abzielten, weitere Zahlungen an Reformfortschritte 
zu binden und damit eine stärkere Eigenverantwortung der afghanischen Partner zu erzeugen, fruchteten nicht. 
Konditionalisierung war in Afghanistan ein unzureichendes Mittel, um nachhaltige Reformen zu erwirken. Es 
sollte systematisch überprüft werden, ob, wann und unter welchen Umständen Konditionalisierung überhaupt 
sinnvoll und effektiv sein kann. Um der Entwicklung einer Hilfsökonomie entgegenzustehen, muss der Abfluss-
druck deutscher und internationaler Finanzmittel verringert werden und Transparenz in der Mittelzuweisung vor-
herrschen. Die Qualität der zugewiesenen Finanzhilfen muss über deren quantitativen Abfluss stehen, Auflagen 
für Finanzmittelzuweisungen im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sollten hohe Standards aufweisen 
und beachtet werden. 

4.2.5.3.3 Die Umsetzungslücke zwischen Mikro- und Makroebene: Warum erzeugten 
Effekte von der lokalen Ebene keine Wirkungen auf übergeordneten Ebenen? 

Entwicklungszusammenarbeit hat, anders als erwartet, in Afghanistan kaum zu Stabilisierungszielen, wie einer 
Verringerung von Gewalt, verbesserter Regierungsführung oder der Stärkung von Regierungskapazitäten, beige-
tragen.772 Humanitäre Hilfe wurde in der Praxis nicht immer klar von Entwicklungszusammenarbeit abgegrenzt. 
Angesichts des volatilen Sicherheitsumfelds, in dem die Regierung mit der Aufstandsbewegung um territoriale 
Kontrolle und die „Herzen und Köpfe“773 der Bevölkerung konkurrierte, konnte Entwicklungszusammenarbeit 
kaum stabilisierende Effekte hervorbringen. EZ-Maßnahmen wirkten nur dort stabilisierend, wo grundlegende 
Sicherheit herrschte und die Regierung Kontrolle ausübte.774 Wo die Sicherheitslage volatil war, konnte Entwick-
lungszusammenarbeit in der Regel keinen Beitrag zu Stabilisierung leisten und barg – ähnlich wie im Wirtschafts-
aufbau – stattdessen das Potenzial, Korruption und bestehende Konflikte zu vergrößern.775 Bis 2007 korrelierte 
zwar „mehr EZ“ (gemessen an Projekten) statistisch gesehen mit einer besseren Bewertung der subnationalen 
Verwaltung durch die lokale Bevölkerung Nordostafghanistans776, allerdings war in diesem Zusammenhang kein 
kumulativer Effekt nachweisbar, der die Schlussfolgerung erlaubt, dass Entwicklungszusammenarbeit die Legi-
timität der afghanischen subnationalen Verwaltung und deren Leistungsfähigkeit in den Augen der lokalen Be-
völkerung nachhaltig verbesserte. 

 
771  Das BMZ hatte zum Beispiel mit der afghanischen Regierung vereinbart, einen Teil der für den ARTF vorgesehenen Mittel bis zur 

Verabschiedung des Rohstoffgesetzes zu konditionalisieren. Ziel dieser Maßnahme war es, höhere Staatseinnahmen zu generieren. 
772  Diese Erkenntnis, dass externe Hilfe (aid) in Kontexten anhaltender Gewaltkonflikte nicht zu Stabilisierung beiträgt, ist durch zahlrei-

che Studien in Bezug auf Afghanistan (Findley [2018]; Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR [2018]; 
Zürcher [2017]; Zürcher [2020]); und über Afghanistan hinaus durch eine international vergleichende Meta-Evaluation belegt (Zürcher 
[2022], die auf 15 Evaluationen in Afghanistan, 18 in Mali und 12 im Süd-Sudan basiert.). Zudem existiert eine umfangreiche akade-
mische Evidenz dazu, dass externe Akteure kaum erfolgreich bei der Stärkung von Institutionen in sog. fragilen Staaten sind (Barnett 
und Zürcher (2008); Bliesemann De Guevara (2010); Chowdhury (2017); De Waal (2015); Englebert und Tull (2008); Gisselquist 
(2014); Ottaway (2002). Es gibt keine geeinte Definition oder Strategie, was unter Stabilisierung zu verstehen ist. Mit Stabilisierung 
werden sehr unterschiedliche Ziele und Ansätze von verschiedenen Akteuren assoziiert und verfolgt. Darüber hinaus gibt es gegen-
sätzliche Meinungen dazu, ob und inwieweit Entwicklungszusammenarbeit zu Stabilisierung beitragen kann. 

773  Der Ansatz, die „Herzen und Köpfe“ der Bevölkerung in der Interventionsgesellschaft zu gewinnen, basiert auf der Annahme in mili-
tärischen und außenpolitischen Kreisen, dass Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiges Instrument im Sinne von "soft power“ ist, 
um Zustimmung zu gewinnen und die Stabilisierungs- und Sicherheitsziele zu fördern. Der Ansatz ist Teil der Doktrin der Aufstands-
bekämpfung (COIN), die die Bedeutung von humanitärer und Wiederaufbauhilfe, oft in Form von quick impact projects, mit dem Ziel, 
„Herzen und Köpfe“ zu überzeugen, verknüpft. Vgl. Fishstein und Wilder (2012), S. 8; siehe auch: Beath u.a. (2012). 

774  Beath u.a. (2012); Zürcher (2017). 
775  Vgl. Sexton (2016); Zürcher (2020). Zur Potenzialität möglicher unbeabsichtigter Nebenwirkungen von Entwicklungszusammenar-

beit, siehe unten. 
776  Vgl. Koehler u.a. (2010), S. 28 f., 35; Böhnke u.a. (2015), S. 3. 
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Die Meta-Evaluation über Entwicklungszusammenarbeit in fragilen und konfliktiven Kontexten kommt zu dem 
Schluss, dass v. a. die besondere politische Ökonomie in fragilen Staaten, fehlende staatliche Kapazitäten, ende-
mische Gewalt und die „Überambitioniertheit“ der Interventionen wichtige Gründe ausmachen, warum Entwick-
lungszusammenarbeit in fragilen Kontexten in den Bereichen Stabilisierung, Kapazitäten-Aufbau der Regie-
rungsbehörden und gute Regierungsführung nicht effektiv ist bzw. diese Ziele nicht erreicht.777 Die wissenschaft-
liche Evidenz belegt eindeutig, dass Effektivität von Entwicklungszusammenarbeit in fragilen und Konfliktkon-
texten und die in ihnen bestehenden wichtigsten Herausforderungen – Aufbau von Regierungskapazitäten, Qua-
lität der Regierungsführung und Stabilitätsgewinn – nicht durch die Anpassung von Modalitäten der Entwick-
lungszusammenarbeit (z. B. durch bessere Anpassung an lokale Kontexte, Erhöhung der Mittel, langfristigeres 
Engagement) erhöht werden kann.778 Jedoch wurden gerade für Stabilisierung immense Mittel verausgabt. Be-
scheidenere Zielsetzungen des Einsatzes in Afghanistan wie ein Fokus auf Armutsbekämpfung und Resilienz-
Stärkung vulnerabler Gruppen im Rahmen überschaubarer Projekte hätten ggf. die Grundlage dafür legen kön-
nen, langfristig Stabilität zu erreichen. 

4.2.5.3.3.1 Wirksamkeit und Nachhaltigkeit durch kleine, lokal verankerte Projekte und Prio-
risierung des Machbaren 

In der Entwicklungszusammenarbeit erwiesen sich kleine, lokal eingebettete Projekte zur Basisversorgung der 
Bevölkerung als effektiver, resistenter und nachhaltiger als Projekte, die umfangreiche Investitionen beinhalteten 
oder auf strukturellen Wandel und Verhaltensänderungen abzielten. In Konfliktgebieten haben bescheidene, lokal 
eingebettete und partizipativ umgesetzte Projekte mit unmittelbarem, greifbarem Nutzen für die Bevölkerung am 
besten funktioniert.779 So konnten auch großflächige ländliche Entwicklungsprogramme wie das National Soli-
darity Programme (NSP), die durch neu begründete gemeindebasierte Entscheidungsgremien auf Gemeinde-
ebene organisiert und implementiert wurden, zu einer Ausweitung kleinräumiger Infrastruktur beitragen. 
Dadurch wurde der Zugang zu Infrastruktur und Basisdienstleistungen (Straßen, Elektrizität, Bewässerungsinf-
rastruktur) verbessert, darüber hinausgehende Effekte für einen Wandel der Lebensverhältnisse auf dem Land, 
wie die Schaffung von Beschäftigungsstrukturen oder Förderung der Privatwirtschaft etc., wurden durch diese 
Maßnahmen nicht hervorgebracht.780 Ähnlich verhielt es sich mit einer Reihe von Infrastrukturfonds, die auf 
deutsche Initiative hin im Norden auf Provinzebene aufgelegt worden sind.781 Teilweise hatten Maßnahmen zur 
Förderung des sozialen Zusammenhalts, z. B. über die Zusammenarbeit mit lokalen Autoritäten, potenziell posi-
tive Effekte auf die lokale Stabilität.782 
Es ist davon auszugehen, dass kleinere, lokal verankerte Projekte außerdem nachhaltigere Wirkungen davontra-
gen, weil die jeweiligen Gemeinden Eigenverantwortung/ownership als Voraussetzung für den Bestand und die 
Weiterführung/-nutzung entwickelt haben oder auch Kapazitätszuwächse auf individueller Ebene langfristig an-
dauern (z. B. junge Afghaninnen und Afghanen, die eine Berufsausbildung absolviert haben). Allerdings wird 
hierbei die Skalierbarkeit der Effekte auf die gesamtgesellschaftliche Ebene (trickle-up) bezweifelt. So stellt sich 
die Frage, wie die Transition von Effekten auf der Mikroebene auf die nationale Makroebene in fragilen Staaten 
gelingen kann.783 Die Meta-Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit für Afghanistan kam zum Schluss, 
dass die meisten der ehrgeizigeren Ziele verfehlt wurden: „Die internationale Gemeinschaft hat wiederholt über-
schätzt, was sie selbst und ihre afghanischen Partner leisten können, um einen raschen sozialen Wandel herbei-
zuführen. Komplexe Projekte, die auf wirtschaftliche Entwicklung, Verhaltensänderungen, den Aufbau instituti-
oneller Kapazitäten in der afghanischen Verwaltung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder Geschlechterge-
rechtigkeit abzielten, waren seltener erfolgreich.“784 De facto hat die unrealistische Art und Weise der Planung 
und Durchführung von Projekten in diesen Bereichen die eigentlichen Ziele unterminiert. Die Bundesregierung 

 
777  Vgl. Zürcher (2022), S. 23 f. 
778  Vgl. Ebd., 2022:S. 26. 
779  Vgl. Zürcher (2020); Schwickert, Enquete-Kommission (2023a). 
780  Vgl. Koehler u.a. (2010). 
781  Vgl. Zürcher u.a. (2013). 
782  Vgl. Enquete-Kommission (2023t); Schwickert, Enquete-Kommission (2023a). 
783  Vgl. Schrade, Enquete-Kommission (2023w). 
784  Zürcher (2020). 
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bilanzierte 2018: Weiterhin war die afghanische Verwaltung nicht effektiv. Korruption, Flucht und Arbeitslosig-
keit existierten immer noch.785 Die erreichten Erfolge seien unzureichend und nicht nachhaltig und bedürften 
noch länger andauernder externer Unterstützung, um Rückschritte zu verhindern.786 
Angesichts wahrgenommener unendlicher entwicklungspolitischer (und humanitärer) Bedarfe in Afghanistan sa-
hen die verantwortlichen Akteure wenig Anlass, relevante Maßnahmen und Programme mit den bestmöglichen 
Erfolgsaussichten zu priorisieren. Stattdessen wurden Bedarfe und Relevanz gleichgesetzt, basierend auf dem 
Missverständnis unter Gebern, dass alles und überall einzig Verbesserungen bewirken könne – so wurden Mittel 
und Projekte nach dem Gießkannenprinzip verteilt, was u. a. dazu führte, dass viele öffentliche Mittel für Vor-
haben ausgegeben wurden, die weniger Aussicht auf Erfolg hatten, weil für sie dort keine explizite Nachfrage 
bestand (z. B. business development services, Kühlhäuser für Ernte, Industrieparks). Stattdessen hätte es eines 
kontextspezifischen Abwägens von Bedarfen und potenziell positiven Wirkungen bedurft. 

4.2.5.3.3.2 Entwicklungszusammenarbeit braucht ein sicheres Umfeld 
Die Konzentration von Entwicklungszusammenarbeit und Humanitärer Hilfe in besonders konfliktbehafteten 
Regionen im Rahmen von so genannten Quick-Impact-Projekten durch die USA hat falsche Anreizstrukturen 
gesetzt und signalisiert, dass Unsicherheit und Gewalt belohnt werden787, während vergleichsweise friedliche 
Regionen mit hohen Armutsraten weniger oder keine internationalen Mittel bekamen. Die Durchführung von 
Projekten in von Taliban und Regierung umkämpften Gebieten hat potenziell mehr Gewalt verursacht, da Pro-
jekte entweder aufgrund von Gewaltandrohungen durch die Taliban beendet wurden oder durch die Taliban be-
steuert wurden. Dadurch waren sie zudem in der Lage, ihre Legitimität in der Bevölkerung zu erhöhen, weil sie 
Entwicklungsprojekte erlaubten.788 Deutschen Akteuren fehlte es an der grundlegenden Einsicht, dass jede ent-
wicklungspolitische und humanitäre Intervention lokale Konfliktdynamiken beeinflusst. Das deutsche, wie das 
internationale Engagement in Afghanistan, war zu wenig konfliktsensibel und unzureichend an Do-no-harm-
Prinzipien orientiert, um ungewollte Nebenwirkungen im Verlauf des Einsatzes effektiv und zeitnah zu vermei-
den. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit nicht legitimen Partnern auf lokaler und nationaler Ebene, die Be-
vorzugung bestimmter Gruppen in der Zusammenarbeit (Warlords, ethnische und politische Netzwerke), die be-
dingungslose Vergabe von Projekten und Mitteln an die Zentralregierung sowie die Vergabe an Akteure für 
kurzfristige politische Ziele ohne Berücksichtigung der langfristigen Konsequenzen, u. a. für die Legitimität der 
internationalen Akteure. Dies hat Korruption und Konfliktdynamiken befördert.789 
Mögliche Zielkonflikte der Stabilisierungsbemühungen unterschiedlicher Ressorts bestehen für das AA zwischen 
inhärent politischen Stabilisierungsmaßnahmen und Humanitärer Hilfe.790 Hinzuzufügen sind aber auch Zielkon-
flikte mit afghanischem Gemeinwohl versus Eliteninteressen sowie mit angestrebten (Langzeit-)Wirkungen der 
Entwicklungszusammenarbeit. So konnte das AA entwicklungspolitische Maßnahmen aus dem Stabilitätspakt 
als Anreize für politische Ziele einsetzen, z. B. den Bau einer Schule oder einer Krankenstation in einem Distrikt, 
um das Wohlwollen des lokalen Distriktgouverneurs oder Polizeichefs zu erhöhen, ohne Rücksicht darauf, ob 
dieser Akteur von der Bevölkerung als legitim angesehen und die Infrastruktur dem Gemeinwohl unparteiisch 
zur Verfügung stellen würde. Zudem wurden entwicklungspolitische Maßnahmen in unsicheren Gebieten als 
kurzfristige Türöffner für sicherheitspolitische Zwecke (Wohlwollen, Informationen) eingesetzt, beispielsweise 
im zivil-militärischen PRT-Ansatz (siehe unten). Bei solchen Einsätzen von humanitären und entwicklungspoli-
tischen Projekten und Maßnahmen blieben EZ-Kriterien, wie Nachhaltigkeit und Wirksamkeit im Sinne der Ver-
besserung der Lebensbedingungen, sekundär, da „das kalkulierte Eigeninteresse der Interventen in lokaler Ei-
gensicherung“ hier klar im Vordergrund stand.791 

4.2.5.3.3.3 Zivil-militärische Zusammenarbeit in der Praxis 
Die Ressorts hatten unterschiedliche Positionen und Verständnisse hinsichtlich zivil-militärischer Zusammenar-
beit, insbesondere BMZ versus BMVg. Ein Konflikt bestand deshalb vor allem auf der Umsetzungsebene, wo 
beispielsweise die Bundeswehr anfangs als Implementierer von Humanitärer Hilfe und Entwicklungsmaßnahmen 

 
785  Vgl. Bundesregierung (2018), S. 1. 
786  Vgl. Ebd., S. 1. 
787  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2018), S. 166–169. 
788  Vgl. Zürcher (2022), S. 28. 
789  Vgl. Zürcher (2020), S. 24 f. 
790  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2022a), S. 15. 
791  Vgl. Zdunnek und Zitelmann (2016), S. 201. 
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wahrgenommen wurde, weil sie Hilfsgütertransporte organisierte, Brunnen bohrte, Schulen baute und öffentliche 
Infrastruktur reparierte.792 Diese Maßnahmen gingen auf die zivil-militärischen (CIMIC-)Teams eines jeden PRT 
zurück und dienten auch dazu, die militärische Präsenz vor Ort zu legitimieren, Informationen zu gewinnen und 
sich Zugänge zur lokalen Bevölkerung zu schaffen bzw. offen zu halten. Zudem sah das Mandat der Bundeswehr 
vor, die Sicherheit für die zivilen Akteure zu gewährleisten – entlang der Vorstellung, dass Sicherheit die Grund-
voraussetzung für „Entwicklung“ und Wiederaufbau sei. Im Gegensatz dazu wehrten sich viele Nichtregierungs-
organisationen und ursprünglich auch das BMZ dagegen, dass staatlich geförderte Projekte als Mittel der Auf-
standsbekämpfung dienen und der Sicherheitslogik der Bundesregierung untergeordnet werden sollten. Sie be-
tonten die Orientierung an den Bedarfen der Afghaninnen und Afghanen und stellten die Absicht, Armut zu 
reduzieren und Menschenrechte zu wahren, als Beitrag zu menschlicher Sicherheit in den Vordergrund. In dieser 
Logik würden Sicherheit und „Entwicklung“ einander bedingen (Security-Development Nexus). Die Auseinan-
dersetzungen um zivil-militärische Kooperation war seitens vieler Nichtregierungsorganisationen dadurch moti-
viert, dass sie fürchteten, als Helfer der sogenannten Aufstandsbekämpfung ins Visier der „Aufständischen“ zu 
geraten und ihre Arbeit nicht mehr ausführen zu können. Deshalb lehnten viele die Zusammenarbeit mit den 
Provincial Reconstruction Teams (PRTs) mehr oder weniger kategorisch ab.793 
Die Erwartungshaltung, dass Entwicklungszusammenarbeit zur Stabilisierung beiträgt, wurde durch den 
Stabilisierungsansatz des AA (vor 2017) bestärkt.794 Dieser setzte voraus, dass Zeithorizonte, Prioritäten 
und Umfang von Förderungen sowie die Personal- und Partnerwahl vor Ort politischen Zielen wie der Ter-
rorismusbekämpfung untergeordnet werden, die nur bedingt deckungsgleich mit den Bedarfen der afghani-
schen Bevölkerung waren. Akteure, die sich solch einer Politisierung ihrer Ziele unterwarfen, riskierten 
einen Vertrauensverlust bei Partnern und Zielgruppen in Afghanistan durch die Unterminierung von ge-
meinwohlorientierten unter politische Zielsetzungen (oftmals deutscher Innenpolitik und außenpolitischer 
Bündnispolitik).795 An humanitären Prinzipien orientierte Nichtregierungsorganisationen gerieten allseits 
unter (Rechtfertigungs-)Druck796 und nicht selten übernahmen profitorientierte Umsetzungsfirmen (contrac-
tors) die Implementierung von Projekten und Programmen als Auftrag- und Unterauftragnehmer mit dem 
Versprechen, Gelder schnellstmöglich umzusetzen. 
Angesichts der vom BMZ 2010 aufgelegten Fazilität für Nichtregierungsorganisationen, die vorsah, dass Nicht-
regierungsorganisationen sich im Gegenzug für eine BMZ-Förderung in Abstimmungsrunden und Informations-
austausch mit der Bundeswehr eingliedern sollten, erfuhr die Debatte um vernetzte Sicherheit in Deutschland 
eine Zuspitzung.797 Deutsche Nichtregierungsorganisationen bemühten sich im Rahmen ihrer Vernetzung im 
Dachverband VENRO um eine Positionierung hinsichtlich der Unabhängigkeit versus Zusammenarbeit mit der 
Bundeswehr in Afghanistan798 und ein parallel eingeleiteter Klärungsprozess zu zivilmilitärischen Schnittstellen 
mit BMVg und AA führte 2013 zur Veröffentlichung von „Empfehlungen zur Interaktion von VENRO-Mitglied-
sorganisationen mit der Bundeswehr“.799 Der Austauschprozess wurde von Vertreterinnen und Vertretern sowohl 
der zivilen als auch der militärischen Seite positiv gewertet. Bei Bundeswehroffizieren sei durch den Austausch 
mit Nichtregierungsorganisationen die Einsicht zu den Grenzen des Militäreinsatzes gewachsen.800 In der Folge 
gab es Nichtregierungsorganisationen, die sich weiter kategorisch vom Militär abgrenzten801, wenn sie es sich 
finanziell leisten konnten, andere kooperierten mit der Bundeswehr und argumentierten, dass dies ihr Ansehen 

 
792  Vgl. Listen Humanitäre Hilfe des AA 2001-2021 (Auswärtiges Amt - AA (2006);  (2010a);  (2014);  (2022b). Daraus geht hervor, 

dass das BMVg im Zeitraum 01.03.-31.10.2002 sieben solcher Projekte mit einem Gesamtvolumen von 482.000 Euro implementiert 
hat. Vgl. auch: Schütt, Enquete-Kommission (2023n), S. 18. 

793  Vgl. Recker und Röder, Enquete-Kommission (2023u), S. 20. Einige Organisationen, beispielsweise Kinderberg, pflegten einen prag-
matischen Umgang mit der Bundeswehr. 

794  Vgl. Schwickert, Enquete-Kommission (2023f). 
795  Vgl. Harsch (2011). Ein Indikator der Unterschiede zwischen BMZ-Entwicklungs- und AA-Stabilisierungspolitik besteht beispiels-

weise in dem Umstand, dass BMZ-Maßnahmen mit dem Partnerland im Rahmen von Regierungskonsultationen regelmäßig sektoral 
verhandelt werden, während die AA-Stabilisierungsmaßnahmen nicht bilateral verhandelt, sondern vom AA vorgegeben wurden. En-
quete-Kommission (2022a). 

796  Nichtregierungsorganisationen wurden aufgefordert, sich politisch zu positionieren, indem sie die von Gebern vorgegebenen Rahmen-
bedingungen akzeptieren oder nicht für staatliche Förderung in Frage kommen. Vgl. Recker (2023). 

797  Vgl. Ebd.; Enquete-Kommission (2023g); VENRO-Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (2013);  (2012). 
798  Vgl. VENRO (2012). VENRO-Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (2012). 
799  VENRO-Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (2013). 
800  Vgl. Enquete-Kommission (2023x). 
801  Vgl. von Butler, Enquete-Kommission (2022b), S. 12. 
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in der lokalen Bevölkerung nicht kompromittieren würde, da letztendlich die Qualität und Kontinuität ihrer Ar-
beit in den lokalen Gemeinden für ihre Legitimität und Sicherheit entscheidend sein würden.802 An humanitären 
Prinzipien ausgerichtete Nichtregierungsorganisationen konnten sich teilweise im Vergleich mit staatlichen 
Durchführungsorganisationen freier im Land bewegen, wenn die Sicherheitslage kritischer wurde. Dies wurde 
zunehmend schwierig, wo private Sicherheitsfirmen und private Dienstleister mit der Bedienung von zivilmili-
tärischen Schnittstellen (zum Beispiel DAI, ehemals Development Alternatives Inc.) und der Umsetzung von 
beispielsweise Quick-Impact-Projekten beauftragt wurden. 
Eine Studie fand heraus, dass Entwicklungszusammenarbeit keinen Einfluss auf die Akzeptanz der internationa-
len Streitkräfte bei der afghanischen Bevölkerung hatte und somit nicht zur Legitimierung dieser genutzt werden 
sollte. Die Einstellung gegenüber den Soldaten wurde vielmehr durch die Sicherheitslage bestimmt und so sank 
bei zunehmender Unsicherheit die Akzeptanz rapide.803 Allerdings hat die Existenz von PRTs lokale Repräsen-
tanten und Gemeinden motiviert, sich direkt an PRTs zu wenden, um Projektziele zu realisieren. Im Zuge der auf 
Nachfrage reagierenden Planung und Durchführung von Quick-Impact-Projekten804 seitens der PRTs wurden 
einzelne PRT-Vertreter/-innen, insbesondere afghanische Übersetzer/-innen, unverhältnismäßig ermächtigt, in-
dem sie gegenüber den Gemeinden eine außerordentliche Machtstellung erhielten und Zuwendungsentscheidun-
gen beeinflussten.805 Die von PRTs durchgeführten Maßnahmen waren nicht mit lokalen staatlichen Behörden 
abgestimmt und haben diese ignoriert, was im besten Fall keine Effekte hatte, im schlimmsten Fall zu ihrer Un-
terminierung beitrug, weil parallele Strukturen zum Staat geschaffen wurden. Darüber hinaus hat die Zusammen-
arbeit der PRTs (unter anderem in Kunduz) mit einzelnen einflussreichen Kommandeuren, die in den Augen der 
Bevölkerung keine Legitimität besaßen, weil sie Kriegsverbrecher waren, dem Ansehen des internationalen En-
gagements geschadet. Zudem wurden diese Einflusspersonen weiter gestärkt, weil sie entweder als Vermieter/-
innen von Liegenschaften für PRTs oder Standorte der Entwicklungszusammenarbeit am ausländischen Engage-
ment gut verdienten oder im Gegenzug für „Sicherheitsgebühren“ die Präsenz der internationalen Helfer/-innen 
„schützten“ – und nicht minder gut daran verdienten und ihre Macht ausbauen konnten.806 

4.2.5.3.3.4 Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Durchführungsor-
ganisationen807 

Die Arbeit lokaler (nicht-staatlicher) Durchführungsorganisationen folgte in der Regel dem Prinzip, sich durch 
kontinuierliche Präsenz vor Ort, den Aufbau von Vertrauen durch partizipative Umsetzung, Transparenz und 
Zusammenarbeit mit lokal akzeptierten Autoritäten (traditionelle Zivilgesellschaft) sowie qualitativ gute Arbeit, 
Sicherheit zu schaffen. Dies war eine Voraussetzung für die Arbeit im ländlichen Raum. Der unmittelbare Fokus 
der strukturbildenden Entwicklungszusammenarbeit auf die Schaffung langfristiger Strukturen und „Entwick-
lung“ ab 2002 sowie die Masse dafür verfügbarer Gelder hat für vormals Nothilfeleistende – und oftmals finan-
ziell prekär aufgestellte Nichtregierungsorganisationen – einen hohen Ausführungsdruck bedeutet, der reflexive 
Partnerarbeit einerseits und lokale Bedarfe der afghanischen Bevölkerung in unterschiedlichen Landesteilen an-
dererseits in den Hintergrund geraten ließ.808 Dies führte zu negativen Effekten, u. a. unzureichende Deckung 
humanitärer Bedarfe, und einer zunehmenden Skepsis gegenüber nicht-staatlichen Implementierungsorganisati-
onen in der Bevölkerung. Deshalb haben zahlreiche Nichtregierungsorganisationen ab 2008-2010 damit begon-
nen, ihr Engagement zunehmend über lokale Mitarbeiter zu realisieren und dafür in vielfältige Fortbildungsakti-
vitäten der Mitarbeitenden über lange Zeiträume zu investieren. 
VENRO thematisierte die Zusammenarbeit mit afghanischen zivilgesellschaftlichen Partnern ab etwa 2008 mit 
dem Ziel, eine resiliente Zivilgesellschaft aufzubauen, die unabhängig von internationalen Geldern sein würde. 

 
802  Vgl. Enquete-Kommission (2023t). 
803  Vgl. Böhnke u.a. (2015), S. 3. 
804  Diese wurden von Soldaten in Uniform umgesetzt und waren von humanitären und/oder Entwicklungsprojekten nicht zu unterschei-

den, weder in der Substanz noch in der Wahrnehmung der begünstigten Gemeinden. So ist es nicht verwunderlich, dass sich Nichtre-
gierungsorganisationen in der Folge fortwährend dem Verdacht ausgesetzt sahen, mit dem Militär verbunden zu sein und somit nicht 
„neutral“ im Sinne des Gemeinwohls Projekte implementieren, sondern möglicherweise eine geheime Agenda verfolgen. Diese Ideen 
wurden mit der zunehmenden Zuspitzung der Sicherheitslage und dem Ausgreifen der Aufstandsbewegung („Talibanisierung“) in den 
ländlichen Räumen relevant.  

805  Vgl. Sarari, Enquete-Kommission (2022d). 
806  Zia, ehem. Minister MRRD, Enquete-Kommission (2023aa). 
807  Zu diesem Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

Sachverständigen Reiner Haunreiter vor.  
808  Vgl. Enquete-Kommission (2023t). Die Nichtregierungsorganisationen waren 2002 trotz ihrer differenzierten Einschätzung der Be-

darfe in der Bevölkerung gezwungen, sich auf strukturell ausgerichtete EZ-Projekte für Finanzierungen zu bewerben. 
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Dies war Teil der sogenannten Lokalisierungsdebatte, bei der es neben der Zusammenarbeit auch um die Part-
nerwahl ging. Wo private Träger im zivilen Bereich (von Nichtregierungsorganisation zu Nichtregierungsorga-
nisation) durch kontinuierliche Präsenz langfristig Organisationsstrukturen und Kapazitäten von Mitarbeitenden 
in Partnerorganisationen und Vertrauen in der Bevölkerung aufgebaut haben, erwies sich dies bis 2021 ver-
gleichsweise nachhaltiger als Projekte, die im Auftrag des BMZ von profitorientierten Umsetzungsorganisatio-
nen kurzfristig und einmalig implementiert wurden. Nichtregierungsorganisationen haben in der Regel die Äl-
testenräte konsultiert, um bedarfsorientiert zu arbeiten und die Sicherheit für die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu garantieren.809 Die Zusammenarbeit mit lokal legitimierten Akteuren – die teilweise auch Verbin-
dungen zur Schattenadministration der Taliban unterhielten – ermöglichte, dass diese Nichtregierungsorganisa-
tionen ihre Aktivitäten auch nach dem Abzug 2021 unverändert fortsetzen konnten.810 Allerdings wurde die durch 
partizipative Ansätze und Transparenz erreichte Nachhaltigkeit in vielen Fällen mit der Ausreise der meisten 
Mitarbeitenden einzelner deutscher Nichtregierungs- und Durchführungsorganisationen nach der Machtüber-
nahme der Taliban im August 2021 hinfällig.811 Um insbesondere auf die Bedarfe an Nothilfe ab 2022 reagieren 
zu können, mussten diese Nichtregierungsorganisationen komplett neues Personal vor Ort rekrutieren. 
Die afghanische Regierung sah Nichtregierungsorganisationen aus vielen Perspektiven skeptisch: Ihnen wurde 
vorgeworfen, Gelder außerhalb des nationalen Budgets umzusetzen für kurzfristige Projekte ohne Nachhaltigkeit 
und Eingebundenheit in einen kohärenten Rahmen. Zudem hätten sie neu geschaffene ländliche Entscheidungs- 
und Mitbestimmungsstrukturen (Gemeinderäte aka Community Development Councils [CDCs]) bei der Imple-
mentierung von Anschlussprojekten des National Solidarity Programme torpediert und grundlegend würden 
Maßnahmen von humanitär arbeitenden Nichtregierungsorganisationen zu Hilfsabhängigkeit812, Missbrauch von 
Maßnahmen und Korruption einladen und humanitäre Hilfe die Taliban legitimieren. 
Nachdem während der ersten Herrschaft der Taliban 1996-2001 die Vereinten Nationen und Nichtregierungsor-
ganisationen die einzigen internationalen Organisationen waren, die humanitär aktiv waren, übernahmen ab 2002 
internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen mit dem Geld von Gebern und multilateralen Finan-
zinstitutionen Entwicklungs- und Staatsaufbauinitiativen in Afghanistan, darunter 60 staatliche Geber, inklusive 
47 truppenstellende Nationen, und Tausende neu engagierte internationale Nichtregierungsorganisationen (2000 
in 2004).813 Neben internationalen Nichtregierungsorganisationen haben internationale Consultingfirmen als 
reine Dienstleister sowohl in der Umsetzung (von Projekten und Programmen) als auch in der Unterstützung von 
Regierungsstellen (Kapazitäten-Entwicklung) gewirkt. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat sehr 
schnell den Fokus auf strukturbildende Maßnahmen und Programme gelegt und über ihre beiden Durchführungs-
organisationen GIZ (bis 2010 GTZ)814 für technische Zusammenarbeit und die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) für finanzielle Zusammenarbeit implementiert. Zwischen beiden leidet, laut der Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development (OECD), die Effizienz aufgrund von fehlender Kooperation und den darunter 
liegenden Eigenlogiken sowie Rivalitäten. Zudem fehlten Anreizstrukturen für mehr Qualität statt Quantität in 
der Umsetzung von Programmen einerseits und eine ehrliche Berichterstattung andererseits.815 Dass strukturbil-
dende Entwicklungszusammenarbeit, die sowohl durch FZ- und TZ-Maßnahmen befördert wurde, nur unzu-
reichend funktionierte und weit hinter den beabsichtigten Ergebnissen zurückblieb sowie angesichts der Hilfsab-
hängigkeit kaum nachhaltig war, blieb zu lange ohne Konsequenzen. 
Seitens der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und der Regierung wurden Partner im ländlichen Raum 
außerhalb der Städte oft nicht kontinuierlich eingebunden, sodass es zu wenig Engagement – bei weitem nicht 
flächendeckend – auf dem Land gab. Entwicklungszusammenarbeit konzentrierte sich größtenteils auf die Städte 
und somit auf Gebiete, welche bereits ein gewisses Maß an Sicherheit aufwiesen, um hier die angestrebten Wir-
kungen (Aufbau von Kapazitäten und guter Regierungsführung) zu erzielen. Dennoch nahm man zu wenig zur 
Kenntnis, dass mehr als drei Viertel der afghanischen Bevölkerung auf dem Land leben und nicht alle ruralen 
Gebiete gleich unsicher waren. Politikerinnen und Politiker aus Deutschland besuchten zudem am ehesten Ver-
treterinnen und Vertreter aus Politik und die städtische Zivilgesellschaft, fast nie die ländliche Bevölkerung.816 

 
809  Vgl. Ebd. 
810  Vgl. Ebd. 
811  Vgl. Ebd. 
812  Vgl. Ebd. 
813  Vgl. Bizhan (2018), S. 83. 
814  Vgl. 2011 fusionierten GTZ, DED und InWent zur GIZ mit dem Ziel der Effizienzsteigerung. 
815  Vgl. Erforth und Keijzer (2022). 
816  Vgl. Nachtwei (2022), S. 88–89. 
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Gründe hierfür waren das teilweise auftretende höhere Sicherheitsrisiko im ländlichen Raum sowie logistische 
Herausforderungen bei der Zugänglichkeit der Gebiete.817 

Fazit 

Der Einsatz von EZ-Mitteln in Afghanistan für Stabilisierung, die Verbesserung von Regierungsführung und den 
Aufbau von Kapazitäten- für nationale und subnationale Regierungs- und Verwaltungsstrukturen in fragilen und 
Konfliktkontexten war nicht effektiv und erreichte die angestrebten Ziele nicht. Die Annahme, dass wirtschaftli-
che Entwicklung – ausgedrückt in der bloßen Steigerung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, wie dem BIP oder 
BNE, ohne Beachtung von Umverteilung und Gleichheitsindikatoren – die Legitimität der Regierung stärkt, war 
eine Fehleinschätzung. Die Art und Weise der Planung und operativen Umsetzung von Entwicklungszusammen-
arbeit und Stabilisierungsmaßnahmen des Stabilitätspakts hat tendenziell Instabilität gefördert, statt, wie ange-
strebt, Staatsaufbau und Stabilität zu fördern. Konfliktsensibilität und Do-no-harm-Prinzipien – im Sinne von 
Bemühungen, den Interventionskontext in Afghanistan umfassend zu verstehen und entsprechend zu handeln, 
um negative Wirkungen zu minimieren und positive zu maximieren – sind weitgehend theoretische Konzepte 
geblieben und haben afghanische Realitäten und Vorstellungen in der Regel nicht oder zu wenig einbezogen.818 
Jenseits der Standardtools, wie projektbasierter Friedens- und Konfliktanalysen (PCAs) und Kontextanalysen, 
hat keine konkrete konfliktsensible Programmentwicklung und Umsetzungsbegleitung stattgefunden. Ebenso 
fehlten ressortübergreifende Konfliktanalysen und die Entwicklung ressortübergreifender Länderstrategien als 
Voraussetzung ressortgemeinsamen Handelns. Das sich im Laufe des Afghanistan-Einsatzes entwickelnde Ver-
ständnis von Stabilisierung wurde erst 2017 in den sog. Leitlinien819 als ressortgemeinsamer Ansatz festgeschrie-
ben. Bis dahin dominierten insbesondere Zielkonflikte zwischen entwicklungspolitischen und militärischen Sta-
bilisierungsbemühungen, die sich im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit anhand des PRT-Konzepts 
und COIN zeigten. Die deutschen Auseinandersetzungen um zivil-militärische Zusammenarbeit waren für die 
beteiligten Akteure wichtig, hätten nach 2013 weiter kontinuierlich reflektiert werden müssen, wurden aber von 
den politischen Weichenstellungen (Ende der ISAF-Mission 2014) überholt. Das zivile Engagement wurde ab 
etwa 2006 weitgehend sicherheitspolitischen Prämissen untergeordnet. Als Element von Bemühungen um Si-
cherheitssektorreformen und zur Steigerung der Legitimität der afghanischen Regierung war es strategisch fehl-
geleitet. Die Implementierungslogik nicht-staatlicher Durchführungsorganisationen folgte einem erweiterten Si-
cherheitsbegriff und ermöglichte die Umsetzung von Projekten auch außerhalb der Städte, während staatliche, 
strukturbildende Entwicklungszusammenarbeit den ländlichen Raum nicht ausreichend abdeckte. Da deren 
Hauptansprechpartner staatliche Akteure sind, waren sie größtenteils auf strukturbildende Entwicklungszusam-
menarbeit in den urbanen Zentren fokussiert. Die Anreizstruktur für Durchführungsorganisationen, Erfolg mit 
der Zahl der Projekte – Quantität statt Qualität – und umgesetzten Mittel zu belegen, war fehlgeleitet.  
Für eine bessere Umsetzung lassen sich aus dem Afghanistan-Engagement zahlreiche Lehren ziehen: Entwick-
lungszusammenarbeit als Instrument kann am ehesten in sicheren Regionen zur Verbesserung der Grundbedürf-
nisse beitragen und sollte daher dort konzentriert sein.820 Potenziell effektive Maßnahmen in den Erfolgssektoren 
Grundbildung, Gesundheitsversorgung und Kleinstinfrastruktur sind in hinreichend stabilen Kontexten nur dann 
nachhaltig, wenn sie auf lokaler Ebene finanzierbar sind. Sobald staatliche oder ausländische Unterstützung für 
die dauerhafte Basisversorgung notwendig ist, ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Effektivität und Nachhal-
tigkeit. Zukünftige entwicklungspolitische Strategien in sogenannten fragilen und Konfliktkontexten sollten 
demgegenüber Mittel für Maßnahmen und Projekte vergeben, die eine hohe Wirkungswahrscheinlichkeit in die-
sen Kontexten aufweisen. Dies sind v. a. Maßnahmen zur Versorgung mit Wohnraum, Grundbildung, verbesser-
tem Zugang zu Gesundheitsversorgung sowie zur Erhöhung von Ernährungssicherheit. Entwicklungszusammen-
arbeit kann potenzielle Wirkungen in Konfliktkontexten (sog. „fragile Staaten“) oder Krisensituationen am ef-
fektivsten und nachhaltigsten mit bescheideneren Ansprüchen und Projekten erreichen, die auf kleine, greifbare 
Erfolge auf lokaler Ebene abzielen. Dabei sollten die Kapazitäten der Partner nicht überschätzt, der Implemen-
tierungskontext berücksichtigt sowie Investitionen in potenziell wirksame Sektoren der Vorzug gegeben werden. 

 
817  Vgl. Enquete-Kommission (2023t);  (2023f). 
818  Zu Zielkonflikten zwischen dem internationalen zivil-militärischen Vorgehen und afghanischen Realitäten und Wahrnehmungen, die 

weitgehend in Frustration und Unverständnis resultiert haben, vgl. Azarbaijani-Moghaddam u.a. (2008). 
819  Vgl. Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“. Vgl. Bundesregierung (2017). 
820  Eine Ausnahme gibt es in der Regel bei Standorten, zu denen Sicherheitsprobleme zurückkehren. Hier können Maßnahmen über 

Ortskräfte per Fernsteuerung fortgesetzt werden. Dies funktioniert in einer Reihe von Standorten – sogar unter Einschluss des Stra-
ßenbauvorhabens Kunduz-Kholm. 
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Die Mittelvergabe sollte langsam und maßvoll erfolgen, um lokale Absorptionsfähigkeiten und Bedarfsorientie-
rung zu beachten und negative Effekte wie Zweckentfremdung der Mittel oder die Legitimierung falscher Partner 
zu vermeiden. Ein ernstgemeinter Aufbau lokaler Partnerkapazitäten braucht Zeit und Ressourcen, gerade außer-
halb der Städte, da hier – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – mit den Partnern gearbeitet werden muss, die dort 
verwurzelt sind. Diese verfügen oftmals über geringe Kapazitäten und sind organisatorisch eher schwach aufge-
stellt, sodass strukturierte Zusammenarbeit erst wachsen muss. Programme und Förderstrukturen sollten dies 
ermöglichen. 
Der Fokus deutscher und internationaler Akteure auf strukturbildende Wirkungen durch komplexe Projekte zur 
wirtschaftlichen Entwicklung, mit dem Ziel von Verhaltensänderungen (Rechtsstaatlichkeit, Geschlechterge-
rechtigkeit) hätte an den lokalen Realitäten ausgerichtet werden und ggf. bescheidener und im Einklang mit der 
gleichzeitigen Deckung humanitärer Bedarfe wie Bemühungen um Friedensförderung vorgenommen werden 
müssen. Es bedarf der Berücksichtigung von Konfliktsensibilität und Do-no-harm-Prinzipien – im Sinne von 
Bemühungen, den Interventionskontext in Afghanistan umfassend zu verstehen und entsprechend zu handeln, 
um negative Wirkungen zu minimieren und positive zu maximieren, konkreter konfliktsensibler Programment-
wicklung und Umsetzungsbegleitung. Es sollten ressortübergreifende Konfliktanalysen durchgeführt und ress-
ortübergreifende Länderstrategien als Voraussetzung ressortgemeinsamen Handelns entwickelt werden. Die Be-
dürfnisse der lokalen Bevölkerung sollten abgefragt werden und die Projektvorhaben diese Bedarfe ernst nehmen. 
Genauso sollte gegenüber lokalen Gemeinden klar kommuniziert werden, über welche Zeiträume die Unterstüt-
zung stattfindet. Von Anfang an sollten die Verantwortung und das Mitwirken der Zivilgesellschaft gefördert 
und dies über den gesamten Projektzyklus beibehalten werden mit dem Ziel, dass die lokale Bevölkerung Projekte 
langfristig eigenständig übernehmen kann. In informellen Runden mit lokalen Autoritäten sollten offene Gesprä-
che geführt werden, um Kritik aus afghanischer Sicht zu erfahren. Die Strukturen einer Dorfgemeinschaft sollten 
hierfür genau studiert werden und hierbei auch weibliche Führungskräfte identifiziert und auf diese ein besonde-
rer Fokus gelegt werden. Die afghanische Kultur und ihre stark religiös geprägten informellen Rechts- und Wer-
tesysteme sollten in der deutschen Außenpolitik mehr Berücksichtigung finden. 
Es bedarf grundsätzlicher Reflexionen, wie das Verhältnis von zivilem versus militärischem Engagement vor 
dem Hintergrund welcher strategischen Ziele aussehen sollte. Die Abstimmung der Mandate muss auf einer Ver-
ständigung über Ziele, Interessen und operative Konsequenzen erfolgen, zumal ein zivil-militärisches Vorgehen 
bei einer Naturkatastrophe anders gelagert ist als bei einem Post-Bürgerkriegs- oder Konfliktszenario, in dem die 
Bundeswehr in Teilen der Bevölkerung als Gegner wahrgenommen werden kann. Dies erfordert ein angemesse-
nes Kontextverständnis, das nicht allein von militärischen Interessen im Einsatzumfeld geleitet und kompromit-
tierbar sein sollte (zweifelhafte Kommandeure als Informationsquellen und Partner von CIMIC-Teams vor Ort). 
Die Nachhaltigkeit von Maßnahmen und mögliche Exit-Strategien sollten frühzeitig mit bedacht werden. 
Die Lernerfahrung der staatlichen Durchführungsorganisationen aus Afghanistan war eine Anpassung ihrer Ar-
beit an sog. fragile und gewaltgeladene Kontexte mittels neuer Methoden und Instrumente. Vor dem Hintergrund 
der neuesten Erkenntnisse, dass die strukturbildende Entwicklungszusammenarbeit in ihren Stabilisierungsbe-
mühungen (Gewaltreduktion, verbesserte Regierungsführung, erhöhte Legitimität der Regierung) trotz einer Fo-
kussierung auf diese Ziele im volatilen Kontext Afghanistans nicht erfolgreich war (s. oben), ist die zukünftige 
Schwerpunktsetzung der staatlichen Durchführungsorganisationen in Bereichen der Dienstleistungserbringung 
und Projektumsetzung in „fragilen“ Kontexten mit den bisherigen Instrumenten grundsätzlich zu analysieren. 
Die jeweiligen Auftraggeber sollten ihre Steuerungsverantwortung mit dem Ziel der Effizienzsteigerung und Er-
höhung der Wirksamkeit der EZ durch eine engere Verzahnung von GIZ und KfW intensivieren. 

4.2.5.3.4 Die Strategielücke: Die Abwesenheit ressortübergreifender Planung und Strate-
giebildung im Vernetzten Ansatz 

Die Erfahrungen hinsichtlich ressortübergreifender Abstimmungen im Bereich Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre Hilfe liegen weit auseinander. Während sich die beteiligten Ressorts aus Sicht der GIZ und des 
BMZ Einzelaussagen zufolge gut miteinander abstimmten,821 gaben befragte Nichtregierungsorganisationen und 
andere Akteure an, dass die Kommunikation mit den Ressorts gut war, aber zwischen den Ministerien eher 
schlecht, und es an klaren Absprachen fehlte.822 Bis 2014 war das BMVg aufgrund seiner bereits etablierten 
Strukturen, Anzahl des Personals und der Möglichkeit, schnell finanzielle Mittel bereitstellen zu können, dem 

 
821  Vgl. Broschk (2023), S. 3; Hopp-Nishanka (2023b). 
822  Vgl. NGO-Befragung (2023); Wieland-Karimi, Enquete-Kommission (2023l), S. 8. 
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AA und BMZ gegenüber deutlich im Vorteil.823 Darüber hinaus gab es viele Reibereien und ausgelebte Rivalitä-
ten zwischen dem BMZ und dem AA, da die Aufgabenteilung nicht klar geregelt und Wirkungslogiken unter-
schiedlich waren.824 Dies zeigte sich u. a. in unterschiedlichen Verständnissen zwischen den Ressorts zu Stabili-
sierung. Während aus den Wirkungsevaluierungen des BMZ ableitbar ist, dass entwicklungspolitische Stabilisie-
rung als ein Endziel seiner strukturbildenden Bemühungen verstanden wurde – unterlegt durch die Indikatoren 
Gewaltreduktion, verbesserte Regierungsführung und erhöhte Kapazitäten der Regierung825 – waren die Maß-
nahmen des AA-Stabilitätspakts politischer Natur, um kurzfristig Situationen zu stabilisieren. Das BMVg ver-
folgte Stabilisierung über COIN und das PRT-Konzept im Sinne eines engen Sicherheitsbegriffs. Erst in den 
Leitlinien 2017 wurde Stabilisierung erstmals als ressortübergreifendes Konzept dokumentiert und definiert.826 
In der Praxis waren humanitäre Hilfe, Projekte des Stabilitätspakts und Entwicklungszusammenarbeit nicht 
strikt getrennt827 und so war die Umsetzung der Mittel auch nicht eindeutig zugewiesen. Aus dem bereitge-
stellten Haushaltstitel des Stabilisierungspakts wurden Mittel so auch in Maßnahmen investiert, die sich mit 
dem Portfolio des BMZ überschnitten, beispielsweise wo in den Bau von Schulen und Krankenhäusern 
investiert wurde. Die Vermischung der Zuständigkeiten existierte bis zum Ende. Die interne Logik des AA 
war, schnell wirksame Maßnahmen, u. a. durch so genannte quick impact projects, umzusetzen. Dabei 
wurde nicht ausreichend geprüft, ob diese nachhaltig waren.828 Obwohl der Stabilitätspakt des AA ODA-
Mittel nutzte, die, entsprechend der OECD-DAC-Kriterien829, Verwendung finden sollten, hat das AA mit 
Anschlussfähigkeit830 einen eigenen Maßstab formuliert, der hinter dem Anspruch von Nachhaltigkeit – als 
Dauerhaftigkeit von Wirkungen – zurückbleibt. Im Idealfall kann Anschlussfähigkeit mit der Übergabe von 
Projekten und Einrichtungen an andere Geber die Voraussetzung für Nachhaltigkeit sein, diese ist aber nicht 
das Kriterium der Projektbewilligung und -bewertung.831 Im Rahmen einzelner Stabilisierungsvorhaben 
wurden politische Projekte, wie der Bau von Schulen oder Krankenhäusern im Einflussbereich eines lokalen 
Machthabers, um dessen Rückhalt in der Bevölkerung zu stärken, als anschlussfähig deklariert.832 

Deutsches Entwicklungsengagement bettete sich in internationale und afghanische Kontexte ein, die in den Ge-
berkonferenzen vereinbart wurden. Politische Ziele und die Annahme eines undifferenzierten „viel Geld hilft 
viel“ – massive Hilfsinjektionen seien „irgendwie“ effektiv, ohne zu priorisieren – dominierten das internationale 
Engagement und hatten auch Auswirkungen auf Elemente des deutschen bilateralen Engagements in Afghanis-
tan.  

4.2.5.3.4.1 Monitoring und Evaluierung 
Es gab weder in Deutschland, noch in Afghanistan eine offene Fehlerkultur, und so wurden Erkenntnisse über 
Misserfolge verschwiegen, aus denen hätte gelernt werden können. Ergebnisse von projektbezogenen Studien 
zeigen eine klare Verbesserung von Output-Indikatoren in den Sektoren Regierungsführung, Nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung und Wasserversorgung. Ein ähnliches Fazit auf Output-Ebene ziehen auch die meisten Eva-
luierungen anderer bi- und multilateraler Geber. Jedoch gibt es kaum empirische Nachweise für die Wirkungen 
(outcomes und impacts) der Projekte der Entwicklungszusammenarbeit oder gar der Schwerpunktprogramme. 
Die vorliegenden Evaluationen sagen wenig darüber aus, ob durch die Projekte am Ende auch entwicklungspo-
litische Ziele erreicht wurden. Im Laufe des Afghanistan-Einsatzes fehlte es an abgestimmten Indikatoren, nach 

 
823  Vgl. Enquete-Kommission (2022a);  (2023t). 
824  Vgl. Opitz, Enquete-Kommission (2023v), S. 13. 
825  Vgl. Zürcher (2022). 
826  Demnach dienen Stabilisierungsbemühungen „konkret dazu, ein sicheres Umfeld zu schaffen, kurzfristig Lebensbedingungen zu ver-

bessern und Alternativen zu Kriegs- und Gewaltökonomien aufzuzeigen.“ Vgl. Leitlinien, Bundesregierung (2017), S. 71. Dazu sollen 
diplomatische, entwicklungs- und sicherheitspolitische Maßnahmen flexibel und aufeinander abgestimmt („vernetzt“) eingesetzt wer-
den, was das Zusammenwirken von Aktivitäten aller Ressorts voraussetzt. 

827  Vgl. Bundesministerium für Finanzen - BMF (2018), S. 7. 
828  Vgl. Zürcher, Enquete-Kommission (2023s). 
829  Vgl. OECD (2019). 
830  Das Kriterium der Anschlussfähigkeit wird für Maßnahmen in den Bereichen Krisenprävention/Stabilisierung/Konfliktnachsorge zu-

grunde gelegt. Vgl. Bundesrechnungshof (2020). 
831  Stattdessen bedurfte es gemäß Evaluierungsrahmenkonzept des AA lediglich der Überprüfung, ob die Anschlussfähigkeit von AA-

geförderten Projekten an längerfristige Maßnahmen anderer Akteure von Beginn an strategisch mitgedacht, geplant und bei entspre-
chender Gelegenheit umfassend kohärent umgesetzt und stetig angepasst wurde, vgl. DEval/ DHPol/ GFA (2023), S. 100. 

832  Dazu heißt es in Bundesregierung (2017), S. 71.: „Stabilisierungsmaßnahmen können auch der Festigung legitimer politischer Auto-
ritäten dienen, indem diese dabei unterstützt werden, der Bevölkerung ein überzeugendes und inklusives Angebot zu machen, das 
attraktiver ist als konkurrierende Modelle politischer Machtausübung.“ 
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denen man Stabilität hätten bemessen können; infolgedessen gab es auch keine ressortübergreifenden strategi-
schen (Wirkungs-)Evaluationen833 und es wurden keine Anreize gesetzt, Konkretisierungen und Anpassungen 
vorzunehmen. Monitoring- und Evaluationspraktiken waren quantitativ und qualitativ (wenig realistische Indi-
katoren)834 unzureichend und zu wenig kontextspezifisch ausgerichtet. Unbeabsichtigte Wirkungen wurden nicht 
systematisch erfasst. 
Die meisten Evaluationen konzentrierten sich auf die Output-Ebene. Einerseits, weil die Ziele – z. B. der Ent-
wicklungsoffensive – in Outputs ausgedrückt wurden. Andererseits, weil die prekäre Sicherheitssituation im 
Land feldstudienbasierte Wirkungsanalysen erschwerte. Ein weiterer Faktor ist, dass Projekte in der Entwick-
lungszusammenarbeit erst nach längerer Zeit eine nachhaltige Wirkung erreichen. Zusätzlich war die große Auf-
merksamkeit der deutschen Öffentlichkeit gegenüber dem Afghanistan-Einsatz835 problematisch836 und hat zu 
einer kontinuierlichen Nachfrage nach Fortschrittsberichten geführt.837 Weil Output-orientierte Evaluierungen 
dominierten, wurden Effekte nachhaltiger Wirkungen, die durch diese nicht abgebildet werden können, wenig 
berücksichtigt. 
Private Träger, Drittmittelempfänger und Nichtregierungsorganisationen haben regelmäßig Evaluationen ihrer 
Arbeit durchgeführt oder haben diese durchführen lassen. Herausforderungen bei der Evaluierung der Projekte 
von Nichtregierungsorganisationen ähnelten sich mit denen der öffentlichen Akteure, wie zum Beispiel: geringe 
Auswahl potenzieller Beraterinnen und Berater, die auch bereit waren, nach Afghanistan zu reisen; fehlende 
Kapazitäten für die Datenerhebung; Sicherheit vor Ort und Reisemöglichkeiten in rurale Gebiete; Zugang zu 
Projektstandorten (vor allem aufgrund von Infrastruktur und Witterungsbedingungen); erhöhte Mobilität der Be-
günstigten; Nachverfolgung bei kurzfristigen Nothilfeprogrammen und Kritik wird kulturell bedingt nur sehr 
vorsichtig geäußert.838 Es bleibt offen, weshalb deutsche Ressorts diese Evaluierungsebenen nicht analysierten. 
Ein Grund könnte sein, dass die Erfolgskontrolle der eigenen Projekte auf Geberseite schwieriger ist. 
Die Bundesregierung gibt auf Anfrage im Jahr 2021 an, als „Ergebnis von Portfolio-Prozessen wurde die Ent-
wicklungszusammenarbeit in Afghanistan kontinuierlich angepasst, unter anderem durch den weitgehenden Ver-
zicht auf komplexe Neuvorhaben mit großen Umsetzungsrisiken“.839 Doch die ersten kritischen Evaluierungen 
kamen auch erst 2018. Ein Grund dafür war der sehr hohe Gruppenzwang unter den Gebern, gute Ergebnisse zu 
liefern. Außerdem wurden Evaluierungsberichte teils nicht an das BMZ weitergegeben oder vorab überarbei-
tet.840 Dennoch gab es laut Nichtregierungsorganisationen durchaus ein klares Verständnis dafür, was funktio-
nierte, und was nicht und demnach hat man seine Aktivitäten angepasst.841 Zusätzlich war es für die Politik 
schwierig, der eigenen deutschen Bevölkerung zu verdeutlichen, dass man mit so vielen Soldatinnen und Solda-
ten vor Ort im Einsatz war, um beispielsweise Schulen zu bauen.842 Insgesamt fehlte es an einer offenen Fehler-
kultur in Deutschland843 und auch unter den Nichtregierungsorganisationen nach außen, denn diese befanden sich 
in einem Wettbewerb um ähnliche Geldgeber. Dementsprechend waren alle eher zurückhaltend und Kritik wurde 
nicht nach außen kommuniziert, sondern es wurde „einfach weitergemacht“.844 

 
833  Eine von Oppositionsfraktionen bereits 2010 geforderte Wirkungsanalyse der deutschen Beteiligung an ISAF und des deutschen und 

internationalen Engagements für den Wiederaufbau Afghanistans wurde nicht durchgeführt. Vgl. Deutscher Bundestag (2010e). Erst 
2022-2023 kam die erste ressortübergreifende Evaluation des zivilen Engagements der Bundesregierung zustande. 

834  Vgl. Zürcher (2022), S. 27 f. 
835  Vgl. Schneiderhan, Enquete-Kommission (2023l), S. 10. 
836  Zu dieser Aussage liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

Sachverständigen Reiner Haunreiter vor. 
837  Vgl. Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) und Kirsch (2014), S. 2. 
838  Vgl. Enquete-Kommission (2023t). 
839  Deutscher Bundestag (2021c). 
840  Vgl. Enquete-Kommission (2023f). 
841  Vgl. Enquete-Kommission (2023t). 
842  Vgl. Zürcher, Enquete-Kommission (2023s). 
843  Vgl. Schetter, Enquete-Kommission (2022b), S. 26; Wieland-Karimi, Enquete-Kommission (2023l), S. 8. 
844  Enquete-Kommission (2023t). 
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4.2.5.3.4.2 Deutsche Förderstrukturen und -politik 
Bürokratische Logiken der Mittelvergabe und Projektförderung deutscher Ministerien stellten nicht unwesentli-
che Hürden für eine effektive Wirkung des zivilen Engagements dar. Das Prinzip kurzer Förderzeiträume (Jähr-
lichkeit bis zweijährige und in Ausnahmefällen auch dreijährige Projektlaufzeiten für AA-Förderungen)845 er-
schwerten Prozessförderung. Diese oft kritisch „Projektitis“ genannte haushälterische Projektsteuerung über 
kurze Zeiträume erwies sich im Nachhinein als hinderlich im Hinblick auf Afghanistan, weil langfristige Unter-
stützungsbedarfe bekannt waren („Generationenaufgabe“) und zudem eine Herausforderung darin bestand, nicht-
lineare Entwicklungen unterstützend zu begleiten. Für Planung, Steuerung und Nachhaltigkeit hätte es einen gro-
ßen Unterschied gemacht, wäre das AA an Afghanistan mit einem Zeithorizont von 20 Jahren oder auch zehn 
Jahren herangegangen versus maximal zehnmal für zwei Jahre.846 Aufgrund der kurzen Laufzeiten mit ein- bis 
zweijährigen Projektfinanzierungen (Verausgabungspflicht) befanden sich viele Nichtregierungsorganisationen 
in einer dauernden Ungewissheit darüber, ob Projekte weitergehen, Haushaltstitel und Programme der Entwick-
lungszusammenarbeit weiter bestehen würden. 
Aufgrund fehlender Alternativen haben viele Nichtregierungsorganisationen entsprechend viele Projekte gleich-
zeitig implementiert, während sie ständig neue oder Anschlussfinanzierungen eruieren mussten, für die jeweils 
Innovationscharakter gegenüber der vorherigen Förderung nachzuweisen war. Dies führte zu einem Flickentep-
pich an Projektförderungen, die der Nachhaltigkeit von Maßnahmen und dem Ansehen der Nichtregierungsorga-
nisationen im lokalen Umfeld nicht förderlich waren.847 Nichtregierungsorganisationen kritisieren, dass sie unter 
dem Fördertitel „Private Träger“ des BMZ bis 2021 keinen Zugang zu Mitteln der Übergangshilfe hatten. Zudem 
kam es im Zeitverlauf zu einer Verwässerung von Humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit, was im 
zunehmend gefährlichen Konfliktumfeld in Afghanistan (Kontrolle und Dominanz der Taliban in den ländlichen 
Räumen848) insofern problematisch war, als dass humanitäre Prinzipien (zum Beispiel Neutralität) schwer nach 
außen vermittelbar waren. 
Weitere Kritikpunkte, die die These untermauern, deutsche Förderstrukturen und -politik wären mehr an innen-
politischen Bedarfen und bürokratischen Logiken ausgerichtet gewesen als an beabsichtigten Wirkungen, bezie-
hen sich auf folgende Beobachtungen der Gesprächspartner in Hintergrundgesprächen849: 
• ein gewisses Misstrauen der Förderseite gegenüber Maßnahmen, bei denen afghanische Partner Deutschland 

besuchen würden, weil befürchtet wurde, dass sie bei der Gelegenheit Asyl in Deutschland beantragen wür-
den; 

• die Konzentration der Förderung der lokalen Zivilgesellschaft auf Kabul und die großen wahrnehmbaren, 
registrierten Organisationen mit Audit- und Finanzabteilungen; 

• die Schwerpunktverlagerung auf multilaterale Förderinstrumente (Fonds wie den Afghanistan Reconstruc-
tion Trust Fund (ARTF), etc.) zu Ungunsten humanitär arbeitender Nichtregierungsorganisationen; 

• komplizierte Antragstellungen und unattraktive Bedingungen für Nichtregierungsorganisationen im BMZ-
Titel „Private Träger“ durch das Zwischenschalten von der Beratungsstelle für Private Träger in der Ent-
wicklungszusammenarbeit (Bengo); 

• die Feststellung, dass Reflexionsformate für einen kritischen Austausch im Bereich Humanitäre Hilfe feh-
len, da der Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe durch den Förderer selbst (AA) maßgeblich geleitet 
wird. 

Fazit 

Es gab keine übergreifende Strategie der Bundesregierung für die Verbesserung der Lebensbedingungen der af-
ghanischen Bevölkerung. Die Aufgabenteilung und Kommunikation zwischen den deutschen Ressorts (AA, 

 
845  Die Förderung von Auslandsprojekten regelt das ursprünglich für Vergaben im Inland ausgelegte Zuwendungsrecht, definiert in der 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und weiteren Verwaltungsvorschriften. Der Bundesrechnungshof hat 2020 die zuwendungsrechtliche 
Vereinheitlichung der Bewilligungsprozedere zwischen AA und BMZ angemahnt, vgl. Bundesrechnungshof (2020). Das Förderkon-
zept des Stabilitätspakts Afghanistan 2017 ist zum 30.06.2022 ausgelaufen. Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2017). Seitdem fördert das 
AA auf der Grundlage der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung, vgl. im: Gemeinsamen Minis-
terialblatt (2019). 

846  Vgl. Enquete-Kommission (2022a). 
847  Vgl. Enquete-Kommission (2023t). 
848  Vgl. Enquete-Kommission (2023f). 
849  Vgl. Enquete-Kommission (2023ag). 
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BMZ und BMVg) war unzureichend und es fanden keine strategischen Diskussionen für eine ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit und ressortübergreifend anzustrebende Wirkungen statt. Die Abwesenheit einer offenen 
Fehlerkultur verhinderte, dass Erkenntnisse über Misserfolge weitergegeben und aus ihnen gelernt wurde. Mo-
nitoring- und Evaluationspraktiken waren quantitativ und qualitativ (im Sinne wenig realistischer Indikatoren) 
unzureichend und zu wenig kontextspezifisch ausgerichtet. Unbeabsichtigte Wirkungen wurden nicht systema-
tisch erfasst. Weil Output-orientierte Evaluierungen dominierten, wurden Effekte nachhaltiger Wirkungen, die 
durch diese nicht abgebildet werden können, wenig berücksichtigt und der Anschein von Erfolg erweckt. Deut-
sche Förderstrukturen und -politik waren von eigenen bürokratischen Logiken und den sich daraus ergebenden 
Anforderungen geprägt und weniger an beabsichtigten Wirkungen ausgerichtet. 
Daraus ergeben sich für den Bereich Strategiebildung und Lernen folgende Lehren: Es bedarf grundsätzlich der 
Definition von Zielgrößen für den zivilen Aufbau. Idealerweise sollten diese in einem kombinierten zivil-militä-
rischen Mandat definiert sein und das Verhältnis zwischen zivilen und militärischen Mitteln sich daraus begrün-
den. Der Mitteleinsatz einzelner Ressorts in einzelnen Krisenländern sollte auf einem gemeinsamen Lagebild und 
einer abgestimmten Strategie beruhen und zivilgesellschaftliche Partner vor Ort frühzeitig einbeziehen. Die Mo-
tive und Ziele eines Einsatzes sollten ehrlich und offen sowie ressortübergreifend bestimmt werden, mit einem 
realistischen Zeithorizont und bereits vorab festgelegter Exit-Strategie. Die Bundesregierung hätte von Anfang 
an ihr Ziel, über die Verbesserung der Lebensbedingungen indirekt zur Terrorbekämpfung beizutragen, souverä-
ner gegenüber den USA kommunizieren können. Für ein effektives Monitoring bedarf es der klaren Definition 
von Indikatoren, um beispielsweise Stabilität oder auch Wirksamkeit, Effektivität und Nachhaltigkeit von Maß-
nahmen und Programmen zu messen. Nur so werden diese evaluierbar und ressortübergreifende strategische 
(Wirkungs-)Evaluationen können routinemäßig durchgeführt werden. Begleitendes Monitoring und Evaluierun-
gen sollten auf realistischen Indikatoren für Wirksamkeit basieren (quantitativ und qualitativ) und kontextspezi-
fisch ausgerichtet sein, um auch unbeabsichtigte Wirkungen systematisch zu erfassen. 
Finanzierungsinstrumente bedürfen der ständigen kritischen Evaluierung und Anpassung an sich ändernde Kon-
textbedingungen. Im Sinne einer verbesserten Partnerarbeit – und damit verbesserter Wirkungen und Nachhal-
tigkeit – sind mehrjährige Programmfinanzierungen mit jährlicher Fortschrittskontrolle zur Unterstützung von 
Prozessen, nicht nur Projekten, sinnvoll. Die Anforderung, dass Förderanträge zur Weiterführung von Maßnah-
men im Vergleich zur vorherigen Förderung immer einen Innovationscharakter haben sollten, gilt es dringend zu 
überdenken. Im Sinne der zuvor genannten Notwendigkeit von Prozessförderungen bedarf es hier eines Vertrau-
ensvorschusses der Mittelgeber gegenüber den Umsetzern, dass die Mittel in der Fortführung ohne Beweis neu-
erlicher Innovation im Sinne der angestrebten Wirksamkeit eingesetzt werden. Für die Interventions- und 
Schwerpunktländer deutscher Entwicklungszusammenarbeit sollten kurzfristige Förderzeiträume zukünftig nicht 
praktiziert und haushälterisch neue Standards gesetzt werden. Sozialer Wandel findet nicht in engen Projektzeit-
räumen statt. Mit Revision der jährlichen Verausgabungspflicht könnte dem jährlich zum Jahresende erzeugten 
Mittelabflussdruck vorgebeugt werden. Dies könnte erfolgen durch eine Änderung der Bundeshaushaltsordnung, 
einer Reformierung der Förderrichtlinien des BMZ und der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung. 

4.2.5.4 Bewertung 
Die Motive und Ziele des Afghanistan-Einsatzes wurden nicht klar und eindeutig kommuniziert. Es gab von 
Anfang an unterschiedliche Mandate (ISAF, OEF) und Ansprüche: die USA priorisierten die Terrorismusbe-
kämpfung, während die deutsche Herangehensweise war, über die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
afghanischen Bevölkerung Unsicherheit und Terrorismus den Nährboden zu entziehen. Zudem war keine inter-
nationale Kohärenz auf Strategie- und Umsetzungsebene gegeben. Auf nationaler Ebene fehlte ressortübergrei-
fend eine gemeinsame Strategieentwicklung und -anpassung im zivilen Bereich. Dies zeigte sich unter anderem 
in der unzureichenden Aufgabenteilung und Kommunikation zwischen den deutschen Ressorts (AA, BMZ und 
BMVg). Es bestand beispielsweise keine Klarheit darüber, wie Sicherheit, Entwicklung und Staatsaufbau mitei-
nander zu verschränken sind und es fehlte eine abgestimmte Strategie zur Stabilisierung – auch die Leitlinien der 
Bundesregierung im Jahr 2017 enthielten keine spezifischen Aussagen zur Ausgestaltung des Stabilisierungsan-
satzes. 
Hinsichtlich zivil-militärischer Zusammenarbeit hatten insbesondere das BMZ und das BMVg unterschiedliche 
Positionen und Verständnisse. Es gab keine zivilen oder explizit gemischten zivilen und militärischen Mandate 
und Zielgrößen, der zivile Aufbau wurde in den militärischen Mandaten mitbehandelt, aber in untergeordneter 
Weise. Dies hat Kritik an der Dominanz des Militärischen befördert und die Wahrnehmung, dass Entwicklungs-
zusammenarbeit und Humanitäre Hilfe grundlegend zur Legitimation des Militäreinsatzes betrieben wurden, 
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nicht als Selbstzweck. Strategisch nicht aufeinander abgestimmte Mandate und operative Programme haben nicht 
intendierte Nebenwirkungen hervorgerufen, beispielsweise Instabilität statt Stabilisierung. Konfliktsensibler 
Steuerung und der Berücksichtigung von Do-no-harm-Prinzipien wurden außerdem weder ressortspezifisch noch 
ressortübergreifend die notwendige Bedeutung beigemessen. 
Die in Konzepten der Bundesregierung genannten Ziele und intendierten Wirkungen wurden auf Umsetzungs-
ebene verfehlt. Die deutschen Bemühungen zum Aufbau der Wirtschaft und die Entwicklungszusammenarbeit 
konnten kaum Strukturen schaffen, die das Leben der Bevölkerung nachhaltig verbessert haben. Von Trainings- 
und Weiterbildungsmaßnahmen zum Aufbau von Rechtsstaatlichkeit, des Bildungssektors und guter Regierungs-
führung profitierten hunderttausende Afghaninnen und Afghanen. Es ist davon auszugehen, dass diese Kompe-
tenzzuwächse auf individueller Ebene nachhaltig bedeutsam sind. Konditionalisierungsbemühungen der deut-
schen wie internationalen Akteure, die darauf abzielten, weitere Zahlungen an Reformfortschritte zu binden und 
damit eine stärkere Eigenverantwortung der afghanischen Partner zu erzeugen, fruchteten nicht. Die Lücke zwi-
schen Zielen/intendierten Wirkungen und Mitteleinsatz für eine Verbesserung der Lebensbedingungen auf der 
einen Seite und dem Erreichten auf der anderen Seite, wirft die Frage nach den Gründen für das Scheitern im 
Großen und punktuelle Erfolge im Kleinen auf. 
Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan dienten in der Wahrnehmung zahlreicher 
Akteure zur Legitimierung und der Akzeptanzstärkung des militärischen Afghanistan-Einsatzes in Deutschland. 
Der zivile Mittelansatz lag weit unter dem des Militärs, das eine autarke Infrastruktur und schweres Gerät zu 
finanzieren hatte. Zudem waren Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit nicht strikt getrennt und so 
die Umsetzung der Mittel auch nicht eindeutig zugewiesen. Darüber hinaus war die Finanzierung nicht flexibel 
genug. Kleine, lokal eingebettete Projekte haben im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit am besten funk-
tioniert. Generell lag der Fokus hierbei aber zu sehr auf den Städten und man hat die ländlichen Gebiete vernach-
lässigt. Die Art und Weise der Planung und operativen Umsetzung von Entwicklungszusammenarbeit hat teil-
weise zudem bestehende Konfliktkonstellationen verschärft oder zu ihrer Verstetigung beigetragen und damit 
tendenziell Instabilität gefördert, statt wie angestrebt Staatsaufbau und Stabilität zu fördern. 
Konfliktsensibilität und Do-no-harm-Prinzipien – im Sinne von Bemühungen, den Interventionskontext in Af-
ghanistan umfassend zu verstehen und entsprechend zu handeln, um negative Wirkungen zu minimieren und 
positive zu maximieren – sind weitgehend theoretische Konzepte geblieben. Jenseits der Standardtools wie pro-
jektbasierte Friedens- und Konfliktanalysen (PCAs) sowie Kontextanalysen hat keine konkrete konfliktsensible 
Programmentwicklung und Umsetzungsbegleitung stattgefunden. Ebenso fehlten ressortübergreifende Konflik-
tanalysen und die Entwicklung ressortübergreifender Länderstrategien als Voraussetzung ressortgemeinsamen 
Handelns. Die Durchführungsorganisationen der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit agierten entlang ei-
gener Logiken, die einer effizienteren Verzahnung von Aktivitäten in den Bereichen technische und finanzielle 
Zusammenarbeit im Wege stehen. Da ihre Hauptansprechpartner zudem staatliche Akteure waren, waren sie 
größtenteils auf strukturbildende Entwicklungszusammenarbeit in den urbanen Zentren fokussiert. Die Anreiz-
struktur für Durchführungsorganisationen, Erfolg mit der Zahl der Projekte – Quantität statt Qualität – und um-
gesetzten Mittel zu belegen, war fehlgeleitet. Damit waren die staatlichen Durchführungsorganisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit, KfW und BMZ, stets bemüht, mehr Geld zu bekommen und umzusetzen. Dies hat 
auch eine Kultur der Positivberichterstattung über teilweise vermeintliche Erfolge gefördert. Dadurch gab es 
weder in Deutschland noch in Afghanistan eine offene Fehlerkultur, und so wurden Erkenntnisse über Misser-
folge verschwiegen, aus denen hätte gelernt werden können. Evaluierungen waren meist auf Projektebene ange-
legt und nicht auf der strategischen Ebene. Darüber hinaus fehlte eine Exit-Strategie, die von Anfang an festlegt, 
wann und unter welchen Bedingungen das deutsche Engagement enden soll und wie die Nachhaltigkeit der Maß-
nahmen und Projekte sichergestellt wird. 
Die extreme Abhängigkeit von ausländischen Geldern, das Fehlen effektiver Kontrollmechanismen auf afghani-
scher Seite für ihre Verwendung sowie eine Diskrepanz zwischen afghanischen Bedarfen und Geberinteressen 
haben den Staatsaufbau in Afghanistan von Anfang an untergraben. Der hohe Mittelabflussdruck der Geber stand 
außerdem geringen Absorptionskapazitäten gegenüber, wodurch unbeabsichtigt Korruption befördert wurde. 
Deutsches Entwicklungsengagement richtete sich mehr nach internationalem und innenpolitischem Druck sowie 
organisationsinternen Rahmenbedingungen, als nach afghanischen Bedarfen. Dadurch wurden die Interessen, 
Ziele und Bedarfe der afghanischen Bevölkerung bei der Gestaltung von Projektvorhaben nicht ausreichend ein-
bezogen. Die Eigenverantwortung (ownership) und der politische buy-in der afghanischen Seite (Bevölkerung, 
Regierung, Partnerbehörden) waren aufgrund verschiedener Faktoren begrenzt. Obgleich es wissenschaftliche 
Analysen zu Afghanistan auch in der deutschsprachigen Forschung gab, herrschte ein weitgehendes Kontextun-
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verständnis über das Einsatzland und die Gesellschaften sowie grenzübergreifende Konfliktdynamiken. Das Kon-
zept vernetzter Sicherheit im Rahmen des PRT-Ansatzes sowie von COIN erwies sich zudem aus Sicht vieler 
ziviler nichtstaatlicher Akteure als kontraproduktiv, da sie den Verlust von Vertrauen und Akzeptanz in der Be-
völkerung wahrnahmen und somit ihre Eigensicherung verloren und Projekte in der Konsequenz gerade im länd-
lichen Raum einstellen mussten. Insgesamt war das deutsche Erwartungsmanagement bezüglich des Einsatzes 
nicht realistisch und Realitäten vor Ort sind außerdem unzureichend in die Öffentlichkeit wie auch an viele Be-
teiligte kommuniziert worden. 

4.2.6 Sondervotum der CDU/CSU-Fraktion und der Sachverständigen Dr. Ellinor Zeino 
zum Abschnitt 4.2 und 4.3850 

Die Kapitel 4.2 und 4.3 bieten wichtige Erkenntnisse, doch bedarf es nach unserer Einschätzung einer nuancier-
teren und differenzierten Betrachtung, um ein vollständigeres Bild der Thematik zu zeichnen, denn eine ausge-
wogene Beleuchtung der Rolle der Zivilgesellschaft im Kontext staatlicher Institutionen ist wesentlich, um so-
wohl ihre Stärken als auch mögliche Schwächen zu berücksichtigen.  
Zivilgesellschaftliche Akteure leisten wichtige Beiträge, doch eine - zum Teil im Text erfolgte - unkritische 
Überhöhung ihrer Rolle gegenüber den staatlichen Akteuren ist problematisch. Wie die Befunde zeigen, agieren 
zivilgesellschaftliche Gruppen oft als Lobbygruppen mit eigenen Interessen. Die Übertragung eigentlich staatli-
cher Aufgaben auf diese Akteure, beispielsweise in Form von Daseinsvorsorge oder Sicherheitsdienstleistungen, 
birgt das Risiko des Kontrollverlusts und die Herausforderung, Partikularinteressen einzudämmen und Befan-
genheit zu vermeiden. Die Wirkung ist stark abhängig vom Konfliktkontext und der Qualität sowie der Nachhal-
tigkeit der bereitgestellten Mittel und Ressourcen. Deutschland sollte daher Art und Umfang seiner Ressour-
cenallokation in den Bereichen der Friedensförderung und -diplomatie, der Friedens- und Konfliktforschung, 
aber auch in Entwicklungs-, Wirtschafts- und Stabilisierungskontexten sorgfältig abwägen. 
Ursächlich für diese Verzerrung der Perzeption könnten unter anderem sein: 
Der Kontext, in dem die Verbesserung der Lebensbedingungen (HDI) stattgefunden hat, hätte differenzierter 
betrachtet werden müssen. Die Kritik an den Ergebnissen der Entwicklungs-, Stabilisierungs- und Wirtschafts-
zusammenarbeit sollte die Bevölkerungsentwicklung und die zunehmende Instabilität im Lande berücksichtigen. 
Trotz der Verdoppelung der Bevölkerungszahl in Afghanistan im betrachteten Zeitraum ist eine Stabilisierung 
und teilweise Verbesserung des HDI-Wertes erzielt worden, was bemerkenswert ist. 
Die Veränderungen in Gebieten, in denen vorrangig deutsche Akteure aktiv waren, insbesondere in den sechs 
Fokusprovinzen Nordafghanistans, wurden nicht ausreichend differenziert betrachtet. Eine detaillierte Analyse 
der Wirksamkeit und Auswirkungen spezifischer Instrumente der verschiedenen dort tätigen Akteure wäre für 
eine umfassende Bewertung unerlässlich gewesen. 
Die Berücksichtigung von Kontextfaktoren wie Bevölkerungsentwicklung und Instabilität des Landes kommt in 
der Analyse zu kurz. Die Bevölkerungszunahme und die gleichzeitige Zunahme der Instabilität sind wesentliche 
Faktoren, die bei der Bewertung von Stabilisierungserfolgen und der Verbesserung des HDI-Wertes berücksich-
tigt werden müssten. Darüber hinaus wäre eine differenzierte Betrachtung der Veränderungen in den vor allem 
von deutschen Akteuren beeinflussten Gebieten notwendig. 
Das BMZ hat über sein Personal vor Ort und die Durchführungsorganisationen intensiv mit Partnerorganisatio-
nen in den Distrikten, Provinzen und Partnerministerien interagiert, basierend auf durchgeführten Shuras mit der 
Zielgruppe sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum. Die verschiedenen staatlichen Förderinstrumente 
wie die humanitäre Hilfe und die Stabilisierungsansätze des AA und die Maßnahmen des BMZ in der Übergans-
hilfe, der Förderung privater Träger, der Unterstützung von Wirtschaft und Handel und der längerfristigen struk-
turellen Entwicklungszusammenarbeit wurden jedoch nicht ausreichend differenziert betrachtet. Die Forderun-
gen der NGOs zielen auf eine Transformation hin zu einer Rolle der NGOs als Durchführungsorganisationen 
parallel zu GIZ oder KfW. Teilweise ist erkennbar, dass bei einigen NGO eine Tendenz zur Durchführung eigener 
Programme mit staatlicher Finanzierung ohne Beauftragung durch die Bundesregierung als erstrebenswert gese-
hen wird. 
Eine realistische und differenzierte Darstellung von Entwicklungszusammenarbeit, des BMZ und Stabilisie-
rungsansätzen sowie humanitärer Hilfe des AA ist wesentlich. Die unterschiedlichen Förderinstrumente und ihre 

 
850  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
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spezifischen Wirkungen sollten in ihrer Vielfalt und Komplexität bewertet werden, um ihre Effektivität realis-
tisch einzuschätzen und künftige Strategien darauf aufzubauen. 
Die Bewertung, dass Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe zur Legitimation des Militäreinsatzes 
betrieben wurden und nicht als Selbstzweck, spiegelt eine Perspektive wider, die bereits während des Einsatzes 
von NGOs vertreten wurde. In der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit wurden Maßnahmen jedoch in enger 
Abstimmung mit Zielgruppen und Regierungspartnern entwickelt und umgesetzt. Der flexible und VE-basierte 
Mitteleinsatz in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit sowie die Flexibilität der Mittel des Stabilisie-
rungspaktes zeigen, dass eine differenziertere Betrachtung erforderlich ist. Der im Text postulierte Eindruck, dass 
Kleinprojekte im ländlichen Raum allein zu besseren Wirkungen geführt hätten, bedarf einer fundierten Evidenz. 

4.2.7 Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim 
Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zu Abschnitt 
4.2.5.3.3.4 und Abschnitt 4.2.5.3.4.1 

Sondervotum zu Abschnitt 4.2.5.3.3.4851 

Laut der „Ressortgemeinsamen strategischen Evaluierung des zivilen Engagements der Bundesregierung in Af-
ghanistan“ wurden die Taliban „mit Ressourcen unterstützt und indirekt legitimiert.“852 Zwei „gut dokumentierte 
Mechanismen“ möchte die AfD-Bundestagsfraktion an dieser Stelle explizit festgehalten wissen: 
1. Dort, wo Maßnahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, also auch von der Bundesrepublik, 

umgesetzt wurden, erzielten die Taliban stets „höhere Steuereinnahmen“. 
2. Als Gegenleistung „für Sicherheitsgarantien“ „trieben die Taliban von Implementierungsorganisationen 

eine informelle Registrierungsgebühr… ein.“ Interviews mit Beteiligten vor Ort deckten auf, dass die von 
deutschen Akteuren beauftragten lokalen Partner, etwa Baufirmen, „einen Teil ihrer (von Deutschland aus 
Steuermitteln finanzierten) Honorare als Schutzgelder an die Taliban zahlten.“853 

Sondervotum zu Abschnitt 4.2.5.3.4.1854 

Diese Formulierung ist mindestens irritierend. Nach Lektüre des hier als Fußnote angegebenen Wortprotokolls 
und den darin ersichtlichen Aussagen von General a.D. Wolfgang Schneiderhan (Generalinspekteur der Bundes-
wehr von 2002 bis 2009) möchte die AfD-Bundestagsfraktion, vielleicht auch im Sinne des Urhebers, klarstellen, 
dass eine „große Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit“ nicht nur „gegenüber dem Afghanistan-Einsatz“, 
sondern generell auf die deutsche Politik sehr zu begrüßen und keineswegs „problematisch“ ist. 

4.3 Staats- und Regierungsaufbau 

4.3.1 Entwicklung von Staatlichkeit in Afghanistan und Ausgangslage im Jahr 2001 
Nach dem schnellen Fall der Taliban Ende 2001 rückten die Stabilisierung und der Aufbau des kriegszerrütteten 
Landes in den Fokus. Hierfür schuf das Petersberger Abkommen vom 5. Dezember 2001 das politische Gerüst. 
Deutschland hat mit der Ausrichtung der Petersberg-Konferenz in Bonn von Beginn an politische Verantwortung 
für den Aufbau des Landes übernommen. Schon während der Konferenz übte der grüne Außenminister Joschka 
Fischer entscheidenden Druck auf den Chef der afghanischen Nordallianz Burhānuddin Rabbāni aus, um ein 

 
851  Für den Inhalt des Sondervotums sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

852  Kommissionsdrucksache 20(28)38 „Ressortgemeinsamer Evaluierungsbericht Afghanistan_final_12.12.2023“, S.95. 
853  Ebd., S.95f. 

854  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
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Scheitern der Verhandlungen zu verhindern.855 Letztlich einigten sich die Konferenzteilnehmenden auf die Bil-
dung einer Interimsregierung856 unter Hamid Karzai, welche Afghanistan als Souverän innen- und außenpolitisch 
vertreten sollte.857  
Der eingeläutete Petersberg-Prozess beauftragte die afghanische Interimsregierung, mithilfe der Vereinten Nati-
onen zentrale staatliche Institutionen wie Armee, Oberster Gerichtshof, Zentralbank, Menschenrechtskommis-
sion, Verwaltungsapparat sowie Behörden auf nationaler, provinzieller und kommunaler Ebene aufzubauen und 
eine außerordentliche Loya Jirga zur Bestätigung Karzais als Präsidenten einzuberufen. Im Jahr 2004 verabschie-
dete eine Constitutional Loya Jirga die neue Verfassung des Landes. Die Verfassung sah ein zentralisiertes Prä-
sidialsystem auf Grundlage demokratischer Prinzipien (Partizipation, Geschlechtergleichstellung, verantwor-
tungsvolle Regierungsführung) im Einklang mit dem Islam und einem Zweikammer-Parlament (Wolesi Jirga, 
Meschrano Jirga) vor.858 
Die internationale Aufbauunterstützung blieb zunächst auf Kabul begrenzt. Militärisch wurde sie durch die In-
ternational Security Assistance Force (ISAF) abgesichert. Dabei stand die internationale Gemeinschaft von vor-
neherein vor der enormen Herausforderung, den Staatsaufbau in Afghanistan als failed state zu unterstützen.859 
Die deutsche Bundesregierung und der Bundestag haben den Ansatz eines militärisch gestützten Staats- und 
Regierungsaufbaus mehrheitlich von Anfang an unterstützt.  

„Staatlichkeit“ 

„Staatlichkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Staates zur (Durch-)Setzung verbindlicher Regeln und des Ge-
waltmonopols. Konsolidierte Staaten sind kontinuierlich dazu in der Lage, in diesem Sinne zu herrschen (Herr-
schaft). In historischer und globaler Perspektive ist das faktische Durchsetzungspotential der meisten Staaten 
jedoch begrenzt – [das heißt] eingeschränkt in Bezug auf Gebiete, Politikfelder oder soziale Gruppen. In diesen 
Fällen sprechen wir von Räumen begrenzter Staatlichkeit. Zu unterscheiden ist Staatlichkeit im Übrigen von 
der internationalen Anerkennung. Diese prägt zwar allgemeine Erwartungen an den Staat, und sie hat auch 
einen Einfluss auf staatliche Machtmittel. Die internationale Anerkennung eines Staates ist aber analytisch 
unabhängig von seinem Vermögen zu herrschen“.860 

Diese Definition von Staatlichkeit ist abzugrenzen von dem in Afghanistan weit verbreiteten Staatsverständnis. 
Das Konzept des (National-)Staats nahm seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert in Afghanistan Konturen an. 
Abdur Rahman (1880 bis 1901), der als Begründer des modernen Afghanistans gilt, definierte seine Herrschaft 
darüber, dass er sich als der „Hüter des Islam“ verstand. Aufgrund der gesellschaftlichen und kulturellen Diver-
sität stellte der Islam den gemeinsamen kleinsten Nenner für alle Afghaninnen und Afghanen dar. Dieses Ver-
ständnis von staatlicher Herrschaft im Namen des Islam wurde während des 20. Jahrhunderts in Krisen- und 
Konfliktzeiten immer wieder erfolgreich ins Feld geführt und erfuhr eine Bestätigung. Dagegen stießen Staats-
verständnisse, die sich auf ethnische Gruppen (vor allem Paschtuninnen und Paschtunen) oder gar auf den demo-
kratischen Willen (das Volk) beriefen, immer wieder auf Gegenwehr. Bis heute verstehen daher viele Afghanin-
nen und Afghanen unter Staat in erster Linie die Herstellung einer politischen Ordnung im Namen Allahs.861 
Zur Einordnung der deutschen Beiträge für den Staats- und Regierungsaufbau in Afghanistan ab 2001 ist es 
hilfreich, die Geschichte des Staates und von Staatlichkeit, die Ausgangslage in Afghanistan 2001 und vorange-
gangene Versuche eines externen state building vor 2001 zu skizzieren. 

 
855  Vgl. Raijer (2001). 
856  Die Begriffe Interimsregierung und Übergangsregierung markieren unterschiedliche Phasen. Ihre Bedeutungen leiten sich aus dem 

Petersberger Abkommen vom Dezember 2001 ab und werden auch in Mandatspapieren der Vereinten Nationen verwendet. Die Be-
griffe beinhalten demnach unterschiedliche Aufgaben, Personen und Legitimationen. Auf der Petersberg-Konferenz wurde eine so 
genannte Interimsregierung bis zur Abhaltung einer außerordentlichen Loya Jirga festgelegt. Diese große Versammlung verabschie-
dete eine Verfassung und bestimmte Hamid Karzai im Juni 2002 zum Präsidenten einer Übergangsregierung – die wiederum bis zu 
den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2004 im Amt blieb, vgl. Maaß (2002), S. 8. 

857  Zu diesem Thema wurden auch VS-eingestufte Dokumente eingesehen, aus welchen jedoch gemäß der Geheimschutzordnung des 
Bundes weder direkt noch indirekt Inhalte wiedergegeben werden dürfen. Protokolle der Petersberg-Konferenz 2001 waren im politi-
schen Archiv des AA nicht vorhanden. 

858  Vgl. United Nations (2001); Maaß (2002), S. 9; Schetter (2020), S. 82–90. 
859  Vgl. Maaß (2007), S. 10. 
860  Sonderforschungsbereich 700 „Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit“ (2023). 
861  Vgl. Roy (1990). Ein großer Dank geht an dieser Stelle an Prof. Dr. Conrad Schetter für die Unterstützung bei der Definition des 

afghanischen Staatsverständnisses. 
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„State building“ 

„Das Vereinte Nationen- (VN-)Konzept des externen State Buildings „ist aus der westlichen Ideen- und Herr-
schaftsgeschichte hervorgegangen und orientiert sich an dem Modell des demokratischen Rechts- und Wohl-
fahrtsstaates. Diese normative Vorgabe suchen die VN-Friedensmissionen mit der Strategie ‚Frieden durch 
Demokratisierung, Liberalisierung und Marktbildung‘ umzusetzen. Der Ansatz beruht auf der Annahme, dass 
sich gesellschaftliche Konflikte entschärfen lassen, wenn Auseinandersetzungen nicht mehr mit Waffen, son-
dern mit dem politischen Mittel des Wahlzettels ausgetragen werden und die Kräfte des freien Marktes eine 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern und dadurch soziale Spannungen vermindern“.862 

4.3.1.1 Historische Entwicklung des Staates und von Staatlichkeit in Afghanistan 
Die Geschichte von Staatlichkeit in Afghanistan ist geprägt von einer Verfassungstradition ab dem 20. Jahrhun-
dert, die zwar mit staatlichen Zentralisierungs- und Einheitsbestrebungen einherging, jedoch immer wieder in 
Konflikt zu den de-facto-politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten im Land geriet, so dass 
afghanische Staatlichkeit vor 2001 nicht mit jener westlicher Nationalstaaten vergleichbar war und schon gar 
nicht mit der Idee eines „Anstaltsstaates“, also einem Verständnis von Staat als einer Ordnung schaffenden bü-
rokratischen Organisation mit Gewaltmonopol.  
Nach westlichem Verständnis war Afghanistan historisch von einer rudimentären Staatlichkeit gekennzeichnet. 
So erfolgte die Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols in Aushandlung mit lokalen Gewaltakteuren und die 
Durchdringung staatlicher Regierungs- und Verwaltungsstrukturen reichte nie bis auf die lokale Ebene von Pro-
vinzen. Vielmehr stützte sich das Regierungsmodell auf Repräsentationsmechanismen, die zwar de jure parla-
mentarisch verfasst waren (Verfassung 1964), aber de facto von historisch gewachsenen personenbezogenen 
Netzwerken dominiert wurden. Trotzdem standen aufgrund von Modernisierungsbestrebungen in Politik und 
Gesellschaft seit den 1960er-Jahren Anknüpfungspunkte für den Aufbau eines neuen afghanischen Staates nach 
der 2001 begonnenen militärischen Intervention zur Verfügung, die im Folgenden umrissen werden.863  
Die Wurzeln des heutigen Afghanistans gehen auf das Reich von Ahmad Khan Durrani zurück, welches dieser 
im Jahr 1747 gründete. Historisch war afghanische Staatlichkeit von imperialem Charakter, gekennzeichnet von 
fließenden Grenzen parallel zur Ausdehnung und Kontraktion von Einflusssphären sowie indirekter Herrschaft, 
die aufgrund von Loyalität im Gegenzug für Unterstützungsleistungen funktionierte. So stieß seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts die britische Weltmacht im Kampf der imperialistischen Mächte Großbritannien und Russland um 
die Vorherrschaft in Zentralasien (The Great Game) mehrfach an ihre Grenzen: Im ersten anglo-afghanischen 
Krieg wurden die britischen Kolonialtruppen 1842 verheerend geschlagen. Im zweiten anglo-afghanischen Krieg 
erlitten die britischen Truppen in der Schlacht von Maiwand bei Kandahar (1880) eine Niederlage, die bis heute 
im kollektiven Gedächtnis in Afghanistan sehr präsent ist. Eine eigenständige Rolle blieb den Afghaninnen und 
Afghanen somit lange verwehrt: Erst im Zuge der geopolitischen Abgrenzungsversuche zwischen Britisch-Indien 
und dem zaristischen Russland im 19. Jahrhundert entstand das Territorium des heutigen Afghanistans als briti-
sches Quasi-Protektorat zwischen beiden Mächten. Abdur Rahman, den die Briten als Emir einsetzten, unterwarf 
innerhalb der von den Briten festgelegten Grenzen, die dem heutigen Staatsgebiet Afghanistans entsprechen, mit 
eiserner Hand opponierende Stämme und etablierte erste zentralstaatliche Strukturen.864 
Unter König Amanullah (1919-1929) erwarb Afghanistan formale Unabhängigkeit und außenpolitische Souve-
ränität und gab sich erstmals eine Verfassung. Wichtigster Partner von Amanullahs sozialer und politischer Mo-
dernisierungspolitik wurde Deutschland, mit dem 1926 ein Freundschaftsvertrag abgeschlossen wurde. König 
Zahir Shah (1933-1973) etablierte 1964 erstmals explizit eine konstitutionelle Monarchie.865 Politische Parteien 
blieben von Wahlen ausgeschlossen. Es entstanden in der Folge kommunistische und islamistische Parteien, die 
die Monarchie bekämpften und vor allem in den Städten an Zulauf gewannen. 1973 putschte sich der Cousin des 
Königs, Mohammad Daoud, im Verbund mit der marxistischen Demokratischen Volkspartei Afghanistans 

 
862  Maaß (2007), S. 12; vgl. auch Paris (2004), S. 5–6. 
863  Vgl. Ruttig (2008), S. 12. 
864  Vgl. Gerber (2007), S. 17–19. 
865  In der Literatur wird im Zusammenhang mit der afghanischen Verfassung von 1931 teilweise bereits von einer konstitutionellen Mo-

narchie gesprochen. „Die Staatsform wurde (…) nicht direkt genannt, alles deutet aber auf eine konstitutionelle Monarchie hin.“ (Vgl. 
Ebd., S. 26.) 
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(DVPA) an die Macht. Zahir Shah ging ins Exil nach Italien. Armee und Wirtschaft wurden mit Hilfe sowjeti-
scher Berater umgebaut. Die Verfassung von 1977 begründete Afghanistan als Republik.866 
1978 stürzte die DVPA Daoud. Der Putsch markierte den Beginn jahrzehntelanger und blutiger Bürgerkriege in 
Afghanistan. Die UdSSR intervenierte 1979 nach einem DVPA-internen Gegenputsch auf Bitten der Kabuler 
Regierung, die sich allein nicht an der Macht halten konnte, in der Annahme, sie könnte die Lage innerhalb 
weniger Wochen stabilisieren.867 Afghanistan avancierte zu einem der zentralen Konfliktzonen im Kalten Krieg. 
Die USA, Saudia-Arabien und Pakistan unterstützten massiv den antikommunistischen Widerstand (sogenannte 
Mujaheddin). Eine breite Massenmobilisierung gegen die Kabuler Regierung und ihre sowjetischen Unterstützer 
war erfolgreich, da beide in Afghanistan als anti-islamisch betrachtet wurden. Aufgrund der Beharrlichkeit des 
Widerstands und des politischen Wandels in der UdSSR (Glasnost; Perestroika) regelte 1988 das Genfer Ab-
zugsabkommen das Ende des sowjetisch-afghanischen Kriegs (Februar 1989). 1,3 Millionen afghanische Zivil-
personen und Kämpfer verloren ihr Leben in dem Krieg, auf sowjetischer Seite starben etwa 15.000 Soldaten. 
Die Hälfte der damals 15 Millionen Afghaninnen und Afghanen musste fliehen (circa drei Millionen nach Pakis-
tan, circa zwei Millionen in den Iran).868 
Die kommunistische Regierung in Kabul konnte sich bis 1992 an der Macht halten. Erst als Moskau die finanzi-
elle Unterstützung des Kabuler Regimes einstellte, gelang es miteinander rivalisierenden Mujaheddin-Parteien 
und Kriegsfürsten im April 1994, die Hauptstadt einzunehmen. Die neuen Machthaber teilten das Land unter sich 
auf und bekämpften sich gleichzeitig vor allem in Kabul in einem zerstörerischen Bürgerkrieg (1992-1996). Um 
den Bürgerkrieg im Land zu beenden, formierte sich ab 1994 die sogenannte Taliban-Bewegung zuerst im Süden 
in der Region um Kandahar, bevor sie bis 1996 ihre Macht bis auf Kabul und fast das ganze Land ausdehnen 
konnten.  
Der unumstrittene Führer seit den Anfängen der Bewegung war Muhammad Omar, der alle Gewalten des von 
den Taliban geführten Staates auf sich vereinte. Die in Kandahar ansässige Oberste Schura, die von engen 
Kampfgefährten Omars – meist Durrani-Paschtunen aus der Region Kandahar – dominiert wurde, bildete das 
wichtigste Entscheidungsorgan der Taliban. Die Kabuler Schura entwickelte sich unter der Führung von Moham-
mad Rabbāni zur De-facto-Regierung Afghanistans. Da diese der Obersten Schura unterstellt war, verfügte sie 
jedoch über wenig wirksame Regierungsmacht. Alle strategischen Entscheidungen wurden von Omar getroffen. 
Diese Entwicklung verfestigte sich im Oktober 1997, als die Taliban Omar durch die Umbenennung Afghanistans 
in ein islamisches Emirat als Amir al-Mu'minin (Oberster Führer der islamischen Gemeinschaft) auch formal 
zum Staatsoberhaupt ernannten. Der Taliban-Staat regierte mit einer unterdrückenden Politik vor allem gegen-
über Frauen, die gekennzeichnet war von zahlreichen Dekreten sowie öffentlichen Auspeitschungen und Hin-
richtungen. Innerhalb der Bürokratie ersetzten die Taliban hochrangige nicht-paschtunische Beamte durch un-
qualifizierte, aber loyale Paschtunen. Dadurch wurde die Arbeit der Ministerien und Behörden nahezu vollständig 
lahmgelegt. Religionspolizei und die Armee waren die einzigen funktionsfähigen Instanzen im Taliban-Staat.869 

4.3.1.2 Gründe für die begrenzte afghanische Staatlichkeit 
Das afghanische Staatsverständnis als islamische Ordnung unterscheidet sich vom westlichen Verständnis eines 
zentralisierten Staates, an dem sich die internationale Gemeinschaft in Afghanistan von Beginn an orientierte. 
Dabei lassen sich mehrere Gründe herausstellen, warum Zentralstaatlichkeit in Afghanistan historisch begrenzt 
war.  
Zunächst ist Afghanistan ein Vielvölkerstaat, der sich durch kulturelle Vielfalt auszeichnet. Die größte Bevölke-
rungsgruppe gehört der Ethnie der Paschtunen an. Weitere große Bevölkerungsgruppen sind die Tadschiken, 
Usbeken und Hazara. Daneben gibt es viele kleinere Ethnien wie unter anderem Belutschen, Turkmenen, Kirgi-
sen, Sikhs, mit eigener Sprache und jeweiligen Dialekten.870 Die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung sind 
Sunnitinnen und Sunniten, die der hanafitischen Rechtsschule folgen. Die Hazara sind größtenteils Schiitinnen 
und Schiiten. Seit der Staatsgründung 1919 stellten die Paschtuninnen und Paschtunen die herrschende Volks-
gruppe dar. Es galt in Afghanistan als ungeschriebenes Gesetz, dass ein Paschtune – als König oder Präsident – 
über das Land herrschen muss.871 Andere Ethnien sahen sich in Afghanistan deshalb lange benachteiligt. Im 

 
866  Vgl. Ebd., S. 20–40. 
867  Vgl. Schattenberg (2017), S. 535–536. 
868  Vgl. Chiari (2020), S. 55–68. 
869  Vgl. Rashid (2022), S. 158–188. 
870  Vgl. Gerber (2007), S. 15. 
871  Vgl. Schetter (2022c), S. 5. 
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Verlauf des Bürgerkriegs von 1989 bis 2001 kam es im Land zu einer „Politisierung der Ethnien“ und Radikali-
sierung im Namen des Islam. Beide ideologischen Strömungen förderten die Fragmentierung und Schwächung 
des afghanischen Staates. Daher stellten die ethnische sowie religiös-ideologische Zuordnung eine zentrale Kon-
fliktlinie zu Beginn der internationalen Intervention 2001 dar.872 
Neben der kulturellen Vielfalt ist Afghanistan historisch durch einen extremen Partikularismus gekennzeichnet. 
„Dörfer, Talschaften, Clans, Stammesgruppen und religiöse Gemeinschaften stellten in Afghanistan die wich-
tigsten Identitäts- und Handlungsbezüge dar, auf denen Patronage- und Klientelsysteme aufbauten.“873 Auch aus 
diesen lokalen Identitätsbezügen entwickelten sich immer wieder Autonomiebestrebungen und alternative 
Machtzentren, die einer zentralen Staatlichkeit in Afghanistan entgegenwirkten. 
Ein weiterer Indikator für eine schwach ausgeprägte Staatlichkeit in Afghanistan liegt im Stadt-Land-Gegensatz, 
der auch als Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne beschrieben werden kann.874 So kristallisierte sich 
im Laufe des 20. Jahrhunderts eine immer größer werdende Kluft zwischen Stadt und Land in Afghanistan her-
aus. Auf der einen Seite waren die urbanen Gebiete, welche die Modernisierung Afghanistans im 20. Jahrhundert 
vorantrieben und sich zu Zentren von Staatlichkeit entwickelten. Auf der anderen Seite stehen die ländlichen 
Distrikte und Provinzen, in denen es die zuständigen Verwaltungen nur geringfügig schafften, bestehende Struk-
turen zu verändern.875 Die Wahrnehmung der Staatsverwaltungen als fremde und teilweise feindliche Größe be-
einträchtigte die Entwicklung einer gesamtafghanischen Identität und baute keine Loyalität zum afghanischen 
Staat auf. Die Zentralisierungs- und Modernisierungsversuche der verschiedenen Regierungen in Afghanistan 
bedrohten regelmäßig die traditionellen Einflussbereiche des Klerus, der Ulama, in Afghanistan (Lebensweise, 
Rechtsprechung, Einfluss auf ländliche Gebiete) und führten immer wieder zu Konflikten mit Vertretern der 
Ulama.876 Die Machtübernahme der DVPA im Jahr 1978, verbunden mit dem Versuch, eine rasche Modernisie-
rung in den ländlich, tribal und religiös geprägten Gebieten Afghanistans voranzutreiben, führte schließlich zu 
einem offenen Bruch zwischen der Kabuler Regierung und der Landbevölkerung. 
Auch Konflikte um die geringen wirtschaftlichen Ressourcen erschwerten den Aufbau einer legitimen und effi-
zienten Staatlichkeit in Afghanistan. Afghanistan ist größtenteils von kargen Hochgebirgen, Wüsten und Step-
penlandschaften durchzogen. Obgleich Afghanistan reich an Bodenschätzen ist, sind diese nicht einfach zugäng-
lich. Gunsträume für landwirtschaftliche Nutzung sind Oasen und Flusstäler. „Aufgrund der Bedeutung, die die 
Landwirtschaft für das Überleben in dieser lebensabweisenden Region darstellt, drehen sich bis heute die meisten 
Konflikte in Afghanistan um den Zugang zu und den Besitz von Wasser, Land und Weiden. Trotz der ideologi-
schen Aufladungen während der seit 1979 anhaltenden Afghanistankriege (unter anderem Kommunisten versus 
Mudschaheddin; Taliban versus westliche Interventen) bedingen Streitigkeiten um die lokale Ressourcenkon-
trolle und -verteilung die meisten gewaltsamen Konflikte.“877 Hieraus resultiert, dass der afghanische Staat auf-
grund fehlender wirtschaftlicher Ressourcen immer Schwierigkeiten hatte, sein Gewaltmonopol durchzusetzen. 
Neben den Erschütterungen durch den Bürgerkrieg konnte durch mangelndes Steueraufkommen kein sich selbst 
tragender Staatsbildungsprozess im Land erwachsen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts blieb Afghanistan ein Ren-
tierstaat, der etwa im Jahr 1988 26 Prozent seiner Staatseinnahmen über Entwicklungsgelder von anderen Staaten 
bezog.878 Ab den späten 1980er-Jahren gewannen zudem schrittweise Wirtschaftsweisen in Afghanistan an Be-
deutung, die von dem Fehlen staatlicher Kontrolle profitierten: sogenannte Bürgerkriegsökonomien wie Abhol-
zung von Wäldern, Schmuggel und vor allem der Opiumanbau.879 
Das Jahr 1979 und der Einmarsch der Sowjetunion zerschlugen das staatliche Gewaltmonopol in Afghanistan 
vollständig. Die ineffektive Armee wurde von Warlords abgelöst, die den bewaffneten Widerstand gegen die 
Sowjetunion führten. Dabei wechselten militärische Verbände je nach finanziellen Anreizen und politischer Lage 
ständig die Seiten und Afghanistan zerfiel in eine Vielzahl von Herrschaftsgebieten, die räumlich kaum fixierbar 
waren und bis Mitte der 1990er-Jahre von autonomen Machthabern und Kommandeuren kontrolliert wurden.880 

 
872  Vgl. Ebd., S. 5. 
873  Schetter (2022b), S. 12. 
874  Vgl. Schetter (2022c), S. 4. 
875  Vgl. Schetter (2004), S. 8. 
876  Vgl. Gerber (2007), S. 16. 
877  Schetter (2022c), S. 4. 
878  Vgl. Rubin (2020). 
879  Vgl. Schetter (2004), S. 11. 
880  Vgl. Ebd., S. 12. 
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4.3.1.3 Ausgangslage und Machtverteilung in Afghanistan 2001 
Im Jahr 2001 war die Infrastruktur des Landes infolge des jahrzehntelangen Bürgerkriegs komplett zerstört. 
Afghanistan galt als eines der ärmsten Länder weltweit. Die Lebenserwartung der Afghaninnen und Afghanen 
betrug 2001 durchschnittlich 55,8 Jahre (global: 68 Jahre). Der Human Development Index (HDI) des Landes lag 
2001 mit 0,337 deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 0,650 (vgl. Abschnitt 4.2.5.2.1). Außerdem ver-
fügte Afghanistan zu dieser Zeit über kein nennenswertes Humankapital. 2001 betrug die durchschnittliche Länge 
der Schulbildung im Jahr 1,5 Jahre im Vergleich zu sieben Jahren im Rest der Welt.881 In Folge besaß das Land 
eine überdurchschnittlich hohe Analphabetenrate.882 
Nach vier Jahren Taliban-Regime galt Afghanistan 2001 aufgrund fehlender Sicherheits-, Wohlfahrts- und 
Rechtsstaatsfunktion als fragiler Staat.  

„Fragiler Staat“ 

„Fragility, according to the OECD, is the combination of exposure to risk and insufficient coping capacities 
of the state, system and/or communities to manage, absorb or mitigate those risks. It occurs in a spectrum of 
intensity across six dimensions: economic, environmental, political, security, societal and human.“883 

Trotz der historischen Schwäche des afghanischen Staates hatten 2001 dennoch Elemente und Traditionen von 
Staatlichkeit überdauert, an welche die internationalen und nationalen Akteure beim (externen) state building 
hätten anknüpfen können. Afghanistan besaß eine eigene Nationalsymbolik (Flagge, Hymne, etc.). Außerdem 
verfügte es mit Ausnahme der Paschtunistanfrage über ein unstrittiges Staatsgebiet und war international aner-
kannt sowie außenpolitisch handlungsfähig, wodurch eine äußere (völkerrechtliche) Souveränität des Landes ge-
währleistet war. Darüber hinaus waren in Afghanistan Reste einer Bürokratie vorhanden. Mit dieser hatten die 
wechselnden Regime der vorherigen Jahrzehnte versucht, Grundfunktionen des Staates für die Bevölkerung auf-
rechtzuerhalten. So behielten alle Bürgerkriegsparteien und staatlichen Akteure die historisch gewachsene 
Grundstruktur des Kabinetts884 und der Provinzen bei. 
Neben den Bestrebungen, in Afghanistan einen demokratischen Staat nach westlichem Vorbild zu etablieren, 
wurde kurzzeitig auch eine Rückkehr des ehemaligen Königs Zahir Shah als Staatsoberhaupt in Erwägung gezo-
gen. Bereits kurz nach Beginn des von den USA angeführten Krieges gegen das Taliban-Regime in Afghanistan 
bot sich der Ex-Monarch im Oktober 2001 als Vermittler an und gehörte zu den treibenden Kräften, die unter 
anderem durch die Einberufung einer Loya Jirga einen geordneten Neubeginn ermöglichten. Die Einsetzung 
einer parlamentarischen Demokratie mit Zahir Shah an der Spitze (der explizit nicht als Monarch wirken sollte) 
wurde letztlich durch die USA verhindert, obwohl eine Mehrheit der Delegierten der Loya Jirga die Rückkehr 
des Königs befürwortete.885 
Nach dem Sturz der Taliban war die Macht in Afghanistan im Jahr 2001 auf mehrere (innerstaatliche) Akteure 
verteilt und stark zersplittert. 
Die Taliban-Bewegung entstand Anfang der 1990er-Jahre im Süden Afghanistans rund um Kandahar. Viele die-
ser Taliban der ersten Stunde stammen aus der strikten, ländlichen, dörflichen Gesellschaft und kämpften vormals 
als Mujaheddin gegen die sowjetischen Besatzer.886 Vor allem Pakistan unterstützte die Taliban, die von 1996 
bis zur internationalen Intervention Ende 2001 regierten. Die Taliban rekrutierten sich überwiegend aus der länd-
lichen paschtunischen Bevölkerung in Süd- und Ostafghanistan und beherrschten während dieser Zeit 90 bis 95 
Prozent des Landes mit Ausnahme des Nordostens.887 Hinsichtlich staatlicher Funktionen fokussierten sich die 

 
881  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2023b). 
882  Vgl. Schetter (2004), S. 16. 
883  OECD (2022), S. 11. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Die OECD definiert Fragilität als Kombi-

nation aus Risikoexposition und unzureichender Kapazität des Staates, des Systems und/oder der Gemeinschaften, diese Risiken zu 
bewältigen, aufzufangen oder zu mindern. Sie tritt in einem Intensitätsspektrum in sechs Dimensionen auf: Wirtschaft, Umwelt, Poli-
tik, Sicherheit, Gesellschaft und Mensch.] 

884  Vgl. Ruttig (2008), S. 12. 
885  Vgl. Ebd., S. 17. 
886  Vgl. Enquete-Kommission (2023k), S. 2–3. 
887  Vgl. Gerber (2007), S. 52. 
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Taliban vor allem auf Sicherheit und Justiz (Rechtsprechung) sowie eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsideo-
logie.888 
Die Entscheidung, die Taliban bei den Verhandlungen auf der Petersberg-Konferenz 2001 nicht miteinzubezie-
hen, hatte weitreichende Folgen und untergrub einen inklusiven Aufbau effizienter und legitimer staatlicher In-
stitutionen.889 
Der zweite zentrale Akteur im Staat Afghanistan waren 2001 die ehemaligen Mujaheddin, die im Bürgerkrieg 
teilweise zu Warlords mit eigenen Einflusszonen geworden waren (unter anderem Ahmad Schah Masoud, Ismail 
Khan, Atta Mohammad Noor) und sich im Widerstand gegen die Taliban zur sogenannten Nordallianz zusam-
menschlossen. Jeder Warlord befehligte seinen eigenen Kampfverband, welcher anhand ethnischer und konfes-
sioneller Linien Gelegenheitskämpfer vereinte.890 Diese Kriegsfürsten spielten eine zentrale Rolle bei der Peters-
berg-Konferenz zum Wiederaufbau Afghanistans im Jahr 2001 und erhielten wichtige Kabinettsposten in der 
Übergangsregierung. Diese Wiedereingliederung ehemaliger Warlords konterkarierte von Beginn an durch feh-
lende transitional justice das Ziel eines militärisch gestützten state building und den Aufbau eines demokrati-
schen Rechtsstaats. 
Der Einfluss Pakistans, das während der 1980er-Jahre die Gelder und Waffen des Westens an den Widerstand 
der Mujaheddin in Afghanistan kanalisierte und diesen einen sicheren Rückzugsraum bot sowie in den 1990er-
Jahren die Taliban-Bewegung unterstützte, war auch nach 2001 relevant, als Pakistan den Taliban nach anfäng-
licher Zurückhaltung ab 2005 Bewegungsfreiheit ermöglichte und diese weiter protegierte.891 
Regionaler Kooperation und Sicherheit kam auch beim Staats- und Regierungsaufbau in einem nicht-konsoli-
dierten Staat wie Afghanistan eine Schlüsselfunktion zu. Neben den zentralen Kompetenzen innerhalb der Staats-
grenzen (Gewalt-, Extraktions- und Rechtskompetenz) ist auch die Außenkompetenz und somit das politische 
Verhalten der Nachbarstaaten in seiner ganzen Bandbreite zentraler Bestandteil von Staatlichkeit. Das Versäum-
nis sowohl der afghanischen Übergangsregierung als auch der internationalen Gemeinschaft beim Aufbau einer 
solchen afghanischen Außenkompetenz war, dass neben Pakistan weitere Anrainerstaaten wie Indien, Iran oder 
China zu wenig in den langfristigen Unterstützungsprozess des afghanischen Staats- und Regierungsaufbau ein-
bezogen wurden.892 
Der Kopf der für die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 in den USA verantwortlichen Terrorgruppe Al-
Qaida, Osama bin Laden, genoss das in der paschtunischen Stammestradition verankerte Gastrecht in Afghanis-
tan und wurde trotz der Forderung der USA nach dem 11. September 2001 sowie bereits nach den Terroranschlä-
gen von Al-Qaida in Ostafrika 1998 nicht ausgeliefert. Berichten zufolge erwog ein hochrangiger Taliban-Führer 
(Kabir) die Auslieferung von Bin Laden, auch nach Deutschland.893 Die USA jedoch verlangten unmittelbar nach 
den Anschlägen eine Auslieferung innerhalb von 24 Stunden. Die Taliban gaben an, aus logistischen Gründen 
dieser Forderung nicht nachkommen zu können.894 Dieser Schutz, der Al-Qaida durch die Taliban gewährt wurde, 
führte dann im Jahr 2001 zur Intervention in Afghanistan durch die von den USA geführte Antiterrorismus-
Koalition. Der anfängliche Fokus vor allem der USA auf die Zerschlagung von Al-Qaida und der Taliban, aber 
auch eigene sicherheitspolitische Interessen der einzelnen internationalen Interventen kollidierten mit dem Ziel 
eines demokratischen Staatsaufbau in Afghanistan. Der Dissens zwischen militärischer Terrorbekämpfung auf 
der einen Seite (überwiegend durch die USA) und militärisch abgesicherter Aufbauunterstützung (VN und auch 
Deutschland) wurde beim externen state building zwischen den Verbündeten nicht aufgelöst.895 

4.3.1.4 Externe Versuche eines Staats- und Regierungsaufbaus in Afghanistan vor 2001 
Bereits vor 2001 und der Petersberg-Konferenz gab es internationale Initiativen zum Staats- und Regierungsauf-
bau in Afghanistan.  
Der Grundstein für die Beziehungen zwischen Afghanistan und der Europäischen Union (EU) beziehungsweise 
der Europäischen Gemeinschaft (EG) wurde bereits in den 1950er-Jahren gelegt und in den 1960er- und 1970er-

 
888  Vgl. Enquete-Kommission (2023k), S. 3. 
889  Vgl. Enquete-Kommission (2022c), S. 5, 14; Enquete-Kommission (2023l), S. 6. 
890  Vgl. Gerber (2007), S. 52 f. 
891  Vgl. Enquete-Kommission (2023k), S. 4 f. 
892  Vgl. Wilke (2006), S. 385–386. 
893  Vgl. Der Spiegel (2001b). 
894  Vgl. Der Spiegel (2004). 
895  Vgl. Rubin (2023), S. 6. 
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Jahren mit der Common Agricultural Policy und zunehmender Nahrungsmittelhilfe ausgeweitet.896 Der anfäng-
liche Fokus der europäischen Unterstützung lag auf humanitärer Hilfe und Entwicklung im Rahmen der wirt-
schaftlichen Modernisierung. Diese Unterstützung wurde mit dem Einmarsch der Sowjetunion 1979 zurückge-
fahren. Nach Abzug der Sowjetunion nahm die EG beziehungsweise EU die Hilfsmaßnahmen und Entwicklungs-
programme zur Unterstützung Afghanistans wieder auf, wurde dabei aber wie andere internationale Akteure von 
der sich verschlechternden Sicherheitslage im Land in den 1990er-Jahren stark behindert.897 
Auch die Vereinten Nationen (VN) hatten bereits vor 2001 politische Initiativen für einen inklusiven Friedens-
prozess in Afghanistan aufgelegt. Die United Nations Special Mission to Afghanistan (UNSMA) als Vorgänger-
mission der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) hatte hierfür vor der von den VN 
organisierten Petersberg-Konferenz im November/Dezember 2001 bereits über zwei Jahre Vorarbeit geleistet. 
Mit ihrem Mandat und über Pendeldiplomatie hatte die VN-Mission versucht, die beiden Kriegsparteien Taliban 
und Nordallianz zu Friedensgesprächen zu bewegen. Nach dem Scheitern dieses Prozesses führte die UNSMA 
bereits vor dem 11. September 2001 track-two-Gespräche mit verschiedenen afghanischen politischen Kräften, 
um einen neuen innerafghanischen Friedensprozess zu befördern. Diese Vorarbeit für eine Friedenslösung unter 
Einbezug sämtlicher Konfliktparteien und der afghanischen Gesellschaft bildete das Grundgerüst für den Ent-
wurf, den die VN auf der Petersberg-Konferenz unter Ausschluss der Taliban für das spätere Bonner Abkommen 
vorgelegt haben.898 
Deutschland hatte sich zwar in den 60er- und 70er-Jahren umfassend unter anderem im Rahmen der Humanitären 
Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan engagiert, nutzte diese Erfahrungen aber zu wenig 
und fing mit Blick auf seine Aufbauunterstützung, die sich im Endeffekt an den Erfahrungen auf dem Balkan in 
den 1990er-Jahren orientierte, gewissermaßen bei „null“ an. Laut Michael Schmunck, deutscher Sonderbotschaf-
ter für Afghanistan und erster Afghanistanbeauftragter des Auswärtigen Amtes sowie Leiter des Sonderstabs 
Afghanistan im Auswärtigen Amt von 2002 bis 2004, musste man sich die Situation damals „wie ein[en] Prozess 
des Getriebenseins auf der Regierungsseite, auf der Seite des Parlaments, des Deutschen Bundestages […] im 
Rahmen unserer engsten Alliierten und im Zusammenspiel mit den Vereinten Nationen“899 vorstellen. Um ein 
politisches Vakuum durch den Sturz der Taliban zu verhindern, reagierte Deutschland im Verbund mit den Ver-
einten Nationen und initiierte auch auf Druck der USA die Petersberg-Konferenz.900 Die deutsche Delegation 
versuchte, dass die afghanische Zivilgesellschaft stärker in die Verhandlungen auf dem Petersberg für eine Über-
gangsregierung einbezogen wurde.901  
Die Ausgangslage für den Aufbau von Staats- und Verwaltungsstrukturen stellte sich 2001 für die afghanische 
Übergangsregierung und ihre internationalen Unterstützer kompliziert dar: Zum einen sollte ein zentralstaatliches 
System nach westlichem Vorbild installiert werden. Zum anderen war aufgrund der geringen lokalen Durchdrin-
gung die afghanische Übergangsregierung kaum in der Lage, die politischen Strukturen jenseits der Provinz-
hauptstädte anzutasten. Gleichzeitig untergrub der Ausschluss der Taliban aus dem politischen Prozess den Auf-
bau legitimer und effizienter Strukturen. Insgesamt ist die internationale Gemeinschaft in eine Black Box hinein-
gegangen. Weder der Konflikt noch die Akteure und Strukturen in Afghanistan waren hinreichend bekannt. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Bedarfe der afghanischen Zivilgesellschaft trotz der Vermittlung der VN zu 
wenig für den Aufbauprozess berücksichtigt wurden. Damit fehlte es der afghanischen Übergangsregierung an 
einer gesellschaftlichen Basis.902  
In den folgenden Abschnitten wird besonders der deutsche Beitrag für den Aufbau des Landes in den Bereichen 
Demokratieförderung und Politisches System, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, Rechtsdurchsetzung und 
Gewaltmonopol sowie Budget und Finanzen im Zeitraum von 2001 bis 2021 näher beleuchtet und bewertetet.  

 
896  Vgl. Hassan (2023), S. 5. 
897  Vgl. Ebd., S. 5–6. 
898  Vgl. Enquete-Kommission (2022e). 
899  Ebd., S. 3. 
900  Vgl. Ebd., S. 2–3. 
901  Vgl. Bauer (2001); Swiss Peace (2001). 
902  Vgl. Enquete-Kommission (2022c), S. 7, 9. 



Drucksache 20/10400 – 160 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
4.3.2 Politisches System und Demokratieförderung 

4.3.2.1 Einleitung 
Die Bewertung des Erfolges von Maßnahmen zur Demokratieförderung hat für den Auftrag dieser Kommission 
sowohl in der Rück- als auch der Vorausschau zentrale Bedeutung. Argumente des Themenclusters Demokra-
tieförderung nahmen (neben universellen Werten) in den Bundestagsdebatten zur Beteiligung am und Fortset-
zung des Afghanistan-Einsatzes zwischen 2001 und 2011 durchweg eine dominante Rolle ein.903 Obwohl, insbe-
sondere durch die Erfahrungen des Afghanistan-Einsatzes selbst, die diskursive Verknüpfung von Demokra-
tieförderung und Auslandseinsätzen seither abgenommen hat, stellt „das Eintreten für Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit, menschliche Entwicklung und Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen als Voraussetzung für nachhaltige 
Sicherheit“ weiterhin ein explizites Interesse der Bundesrepublik Deutschland dar.904 Vor diesem Hintergrund 
ist zu erwarten, dass Demokratieförderung auch zukünftig ein Handlungsimperativ der Außenpolitik der Bun-
desregierung bleiben wird und für den Vernetzten Ansatz zentral bleibt. 
In einem engen Verständnis befasst sich die Beurteilung von Demokratisierungsmaßnahmen mindestens mit der 
Möglichkeit des demos, seinem Willen politisch Geltung zu verschaffen: „Der sichtbarste Ausdruck der reprä-
sentativen Demokratie sind freie, faire und allgemeine Wahlen.“905 Folglich umreißt dieser Abschnitt die Unter-
stützung der Bundesregierung bei der Durchführung der afghanischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. 
Aufgrund der begrenzten Bedeutung der Provinzratswahlen wird auf diese nicht im Detail eingegangen.906 Es 
soll argumentiert werden, dass die hohe Salienz von nationalen Wahlen teilweise zu einer zu geringen Aufmerk-
samkeit für andere Aspekte von Demokratieentwicklung, insbesondere demokratische Institutionen und die Aus-
prägung einer demokratischen Kultur geführt hat. Da dieses Grundproblem sich bereits weitestgehend im Peters-
berg-Prozess angelegt findet, fokussiert sich dieser Abschnitt auf die Weichenstellungen der Frühphase des deut-
schen Afghanistan-Engagements und umreißt die Entwicklungen nach 2014 nur rudimentär. 
Es soll argumentiert werden, dass Fehlentscheidungen hinsichtlich des politischen Systems und der Demokra-
tieförderung in Afghanistan maßgeblich auf einer Mischung aus einerseits mangelnder Kenntnis über das Land 
und die politisch-kulturell-gesellschaftlichen Gegebenheiten sowie andererseits fehlerhaften theoretischen 
Grundannahmen über Demokratieentwicklung basierten. Hierzu wird zunächst ein chronologischer Abriss über 
die wichtigsten Entscheidungen und Entwicklungen des politischen Systems und der Demokratieentwicklung in 
Afghanistan gegeben, dem sich eine Analyse anschließt.  

4.3.2.2 Chronologie 

4.3.2.2.1 Der Petersberg-Prozess 
Mit der Einnahme Kabuls durch die Nordallianz im November 2001 und dem dadurch absehbaren Zusammen-
bruch der Talibanherrschaft stellte sich innerhalb kürzester Zeit die Frage nach einem politischen System, das an 
dessen Stelle treten könne. Auf Basis der Sicherheitsratsresolution 1378 (2001) mit ihrer nachdrücklichen Unter-
stützung für die Bildung einer Regierung, die „das gesamte afghanische Volk uneingeschränkt vertreten“ und 
„bei den internationalen Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus“ kooperieren solle,907 wurde vom 27. 
November bis zum 5. Dezember 2001 zur Afghanistan-Konferenz unter Leitung des VN-Sonderbeauftragten 
Lakdhar Brahimi auf dem Bonner Petersberg eingeladen. Die Einladung und Finanzierung der Konferenz durch 
Deutschland wurden insbesondere mit deren guten diplomatischen Beziehungen zu und Reputation bei allen Be-
teiligten sowie dem damaligen deutschen Vorsitz der Afghanistan Support Group begründet.908 Von außeror-
dentlicher Bedeutung für das spätere politische System sollte sich die Auswahl der Konferenzteilnehmenden 

 
903  Vgl. Müller und Wolff (2011), S. 207–209. 
904  Bundesregierung (2023), S. 21. 
905  Bundesregierung (2010c), S. 58. 
906  Obwohl die Provinzräte theoretisch ein Gegengewicht zu der Zentralisierung des Präsidialsystems darstellen hätten können, hatten sie 

in der Praxis aus mehreren Gründen nur geringen Einfluss: Unter anderem war ihr verfassungsrechtlicher Auftrag unklar definiert, sie 
wurden sowohl durch den Präsidenten als auch das Parlament politisch bekämpft und sie waren finanziell von den Provinzgouverneu-
rinnen und Provinzgouverneuren abhängig, vgl. Qaane und Ruttig (2015). Die geplante Überarbeitung des Gesetzes ab 2014/15 löste 
diese Probleme nicht, sondern führte im Gegenteil durch die damit verbundenen Machtkämpfe dazu, dass nach 2014 (durch wieder-
holte Verschiebungen) keine Provinzratswahlen mehr stattfanden, und die Ratsmitglieder deutlich über ihr Mandat hinaus im Amt 
blieben, vgl. Adili u.a. (2021). 

907  Vereinte Nationen (2001c), Operative Clause 1. 
908  Vgl. Meienberg (2012a), S. 99 f. 
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erweisen. Mit der Einladung der Nordallianz, der royalistischen Rom-Gruppe, der Iran-nahen Zypern-Gruppe 
sowie der Pakistan-nahen Peschawar-Gruppe wurde zwar ein Austausch zwischen unterschiedlichen afghani-
schen Stakeholdern ermöglicht. Zugleich waren innerafghanische Interessensgruppen, Vertreter der afghanischen 
Zivilgesellschaft sowie Stimmen von Afghaninnen909 kaum vertreten. Darüber hinaus wurden die Taliban voll-
ständig von der Konferenz ausgeschlossen. 
Die Zusammensetzung und Verhandlungen der Konferenz stellten die Weichen für den darauffolgenden Peters-
berg-Prozess, jedoch in gewissem Maße auch für die gesamte politische Entwicklung Afghanistans der nächsten 
20 Jahre. Deutschland hatte den Anspruch, sich im Rahmen der Konferenz bewusst politisch zurückzuhalten910 
und nahm lediglich einen Beobachterstatus ein. Ihre Unterstützung „hinter den Kulissen“ wurde aber durch die 
VN gelobt.911 Trotz dieser Unterstützung ist ihr Einfluss als begrenzt zu bewerten. Eine der wichtigsten Wei-
chenstellungen der Petersberg-Verhandlungen bestand in der Benennung Hamid Karzais als Chairman der Inte-
rimsverwaltung.912 Die Rom-Gruppe, welche sich für eine Wiedereinführung von König Mohammed Zahir Shah 
als konstitutionelle Integrationsfigur aussprach, konnte sich letztlich nicht durchsetzen.913 Obwohl das Petersber-
ger Abkommen keine konkreten Festlegungen jenseits des Übergangsprozesses und bestimmter Prinzipien wie 
den Grundsatz afghanischer Eigenverantwortung festlegte,914 bereitete es das spätere zentralisierte Präsidialsys-
tem maßgeblich mit vor. 
Konkret forderte das Petersberger Abkommen eine Emergency Loya Jirga sechs Monate nach Einsetzung der 
Interim Administration, zur Entscheidung über eine Transitional Administration (Absatz I. 4), welche fristgerecht 
am 13. Juni 2002 Hamid Karzai zum Übergangspräsidenten wählte. Deutschland leistete für die Emergency Loya 
Jirga wesentliche logistische und organisatorische Unterstützung.915 Obwohl die Wahl der Teilnehmenden der 
Emergency Loya Jirga zu einem „beginnende[n] Bewusstseinswandel in der Bevölkerung“ führte, war sie den-
noch geprägt von „allzu offensichtlichen Machtkungeleien“.916 Neben Karzai gab es keine realistische Alterna-
tive für das Amt des Übergangspräsidenten. 
Des Weiteren forderte das Petersberger Abkommen die Abhaltung einer verfassungsgebenden Loya Jirga spä-
testens 18 Monate nach Einsetzung der Übergangsregierung, welche auf der vorbereitenden Arbeit einer Verfas-
sungskommission mit VN-Unterstützung aufbauen sollte (Absatz I. 6). Für die Interimszeit wurde die afghani-
sche Verfassung von 1964 mit Ausnahmen wiedereingesetzt (Absatz II. 1). Die verfassungsgebende Loya Jirga 
nahm im Januar 2004 den Verfassungsentwurf der Übergangsregierung (welchen diese nach der Veröffentli-
chung eines Entwurfes durch die verfassungsgebende Kommission vorlegte) an, welcher maßgeblich auf Ele-
menten der Verfassung 1964 basierte. Insbesondere sah die neue Verfassung ein starkes Präsidentenamt vor, 
welches die Befugnisse des früheren Königs- und Premierministersamtes in sich vereinte.917 „This obviously 
resulted from the insistence of the President of the Transitional Administration, Hamid Karzai, and his allies that 
in the present unstable circumstances […], Afghanistan cannot afford a weak and fragmented central author-
ity.”918 Vor diesem Hintergrund lässt sich eine direkte Entwicklungslinie zwischen der Einsetzung Karzais als 
Chairman und dem späteren politischen System ziehen. 
Die beiden Höhepunkte des Petersberg-Prozesses stellten die in der neuen Verfassung vorgesehenen Wahlen des 
Präsidenten im Oktober 2004 und des Parlaments im September 2005 dar. Beide wurden international als großer 
Erfolg betrachtet. Als ausschlaggebend für den Erfolg der Präsidentschaftswahl wurde insbesondere „the com-

 
909  An der Konferenz nahmen lediglich vier Frauen teil. Die Lage der Frauen wurde nach manchen Einschätzungen eher als „Nebenaspekt“ 

behandelt. Vgl. Ebd., S. 107. 
910  Vgl. Ebd., S. 100. 
911  Vgl. Kulick (2001). 
912  United Nations (2001), Annex IV. 
913  Das Ergebnis des Ringens um die Königsfrage fand mit der Formulierung einer höflichen Ablehnung des Interimsvorsitzes durch den 

König in das Petersberger Abkommen Eingang, vgl. Ebd., Abs. III A. 2. 
914  Vgl. Maaß (2002), S. 5 f. 
915  Vgl. Ebd., S. 8. 
916  Ebd., S. 12. 
917  Vgl. Grote (2004), S. 902–904. 
918  Ebd., S. 904. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Dies war offenkundig ein Ergebnis der beharrlichen 

Meinung des Präsidenten der Übergangsregierung, Hamid Karzai, und seiner Verbündeten, dass Afghanistan sich unter den derzeitigen 
instabilen Umständen [...] keine schwache und zersplitterte Zentralbehörde leisten könne.] 
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mendable degree of Afghan ownership“, „strong voter participation“ und „solid international support, particu-
larly in providing security on election day“ gesehen.919 Neben einer Aufstockung des deutschen Truppenkontin-
gents im Vorfeld der Wahl920 unterstützte die Bundesrepublik diese mit 5,1 Millionen Euro, insbesondere bei 
Wählerregistrierung und Informationskampagnen.921 Trotz oder gerade wegen des großen Erfolges der Präsident-
schaftswahl wurde noch im selben Monat durch die OSZE darauf hingewiesen, dass die damit verbundenen ho-
hen, teils unrealistischen Erwartungen der afghanischen Bevölkerung die Gefahr einer raschen Enttäuschung vom 
demokratischen System mit sich bringen können.922 
Obwohl letztlich ebenfalls als Erfolg betrachtet, stellte die Durchführung der Parlamentswahlen eine größere 
Herausforderung dar. Ursprünglich für Juni 2004 angesetzt, musste die Wahl mehrmals verschoben werden, ei-
nerseits aufgrund von Sicherheitsbedenken,923 aber auch aufgrund von inhaltlichen und Verfahrensfragen wie 
etwa der Ausgestaltung der Wahlkreise.924 Im Kontrast zu rund 84 Prozent Wahlbeteiligung im Vorjahr, gaben 
nur knapp die Hälfte der registrierten Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ab.925 Maßgebliche Kritik wurde 
ebenfalls am Wahlsystem selbst geübt. „Gegen den Rat der Europäer wurde ein System der faktischen Mehrheits- 
und Direktwahl (single-non-transferable-vote-System) eingeführt“, welches der Bildung von Parteien und Frak-
tionen vorbeugte und eine „Zersplitterung des Parlaments“ bedingte.926 Daneben wurde die Verwendung von 
Parteinamen und -symbolen bei der Wahldurchführung durch die afghanische Wahlaufsichtsbehörde verboten.927 
Die Zersplitterung des Parlaments führte aufgrund der insgesamt schwach ausgeprägten demokratischen Tradi-
tion dazu, dass es seine institutionellen Funktionen als Gegengewicht zur Exekutive nur bedingt erfüllen 
konnte.928 Mit der erfolgreichen Durchführung der Parlamentswahlen galt der Petersberg-Prozess als abgeschlos-
sen. 

4.3.2.2.2 Afghanistan Compact 
Die zweite Phase der internationalen Kooperation wurde mit dem auf der Londoner Afghanistan-Konferenz im 
Januar beziehungsweise Februar 2006 verabschiedeten Afghanistan Compact eingeläutet. Mit dem Untertitel 
Building on Success legte die afghanische Regierung (neben anderen Maßnahmen) im Bereich der Regierungs-
führung Pläne zur Reform der Zivilverwaltung, einer umfassenden Volkszählung, zur Stärkung des Parlaments 
sowie der Stärkung zukünftiger Wahlprozesse vor. Hinsichtlich letzterem sollten insbesondere eine verstärkte 
Eigenfinanzierung von Wahldurchführungen und die Etablierung eines zentralen Wählerregisters umgesetzt wer-
den.929 Als wichtigste Einzelereignisse fallen in den Zeithorizont des Afghanistan Compact die zweite reguläre 
Präsidentschaftswahl zwischen August und November 2009, welche von umfassenden Irregularitäten begleitet 
war, sowie die zweite Parlamentswahl im September 2010.  
Die Präsidentschaftswahl 2009 stellte sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht einen Rückschritt gegen-
über 2004 dar. Die Wahlbeteiligung sank von zuvor circa 84 Prozent auf 39 Prozent,930 was mit der Desillusio-
nierung der Bevölkerung hinsichtlich demokratischer Prozesse aufgrund von Unsicherheit, Fällen von Betrug 
und Machtmissbrauch sowie Unkenntnis der Prozesse während der ersten Legislaturperiode zu erklären ist.931 Im 
Vorfeld der Wahl schränkte die Regierung die Medienberichterstattung am Wahltag ein und intervenierte in die 
Arbeit der afghanischen Independent Election Commission (IEC).932 Aufgrund von Unklarheiten der Auszählung 

 
919  Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2004), Paragraph 7. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deut-

schen Bundestages: Als ausschlaggebend für den Erfolg der Präsidentschaftswahl wurden insbesondere das „lobenswerte Maß an 
afghanischer Eigenverantwortung“, die „hohe Wahlbeteiligung“ und die „breite internationale Unterstützung, insbesondere bei der 
Gewährleistung der Sicherheit am Wahltag“ gesehen.] 

920  Vgl. Deutsche Welle (2004). 
921  Vgl. Bundesregierung (2004b). 
922  Vgl. Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2004), Paragraph 9. 
923  Noch während der letztlichen Durchführung der Wahl im September wurden 34 Provinzen von der EU als zu unsicher für die Entsen-

dung von Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachtern eingestuft. Vier Kandidaten wurden im Vorfeld Opfer von Attentaten. Vgl. 
Werkhäuser (2005). 

924  Vgl. Synovitz (2005). 
925  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021a), S. 24. 
926  Khalatbari und Ruck (2007), S. 78–79. 
927  Vgl. National Democratic Institute for International Affairs (NDI) (2006), S. 8. 
928  Vgl. Khalatbari und Ruck (2007), S. 79. 
929  Vgl. United Nations Peacekeeper(hrsg.) (2006), S. 7. 
930  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021a), S. 24. 
931  Vgl. Akbar und Akbar (2011), S. 2. 
932  Vgl. France 24 (2009). 
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der ersten Wahlrunde forderte die VN-geführte Electoral Complaints Commission (ECC) eine Neuauszählung.933 
Hieraus folgend erklärte sie das durch die IEC veröffentlichte Ergebnis (welches eine absolute Mehrheit für Ha-
mid Karzai verkündete) für ungültig,934 was eine Stichwahl erforderlich machte. Bevor diese durchgeführt wer-
den konnte, trat der Herausforderer Abdullah Abdullah zurück, wodurch Karzai am 2. November 2009 ohne 
zweite Wahlrunde zum Sieger erklärt wurde.935 Als Konsequenz für das politische System ging Präsident Karzai 
mit gestärkter Position aus der Wahl heraus, allerdings auf Basis seines persönlichen Patronatssystems.936 Offi-
zielle Institutionen verloren im Vergleich an Bedeutung: „Personalities rather than enduring and credible national 
institutions dictate the course of politics. 937“  
Die Parlamentswahl 2010 litt weitestgehend unter demselben Legitimitätsdefizit und Vertrauensmangel der Be-
völkerung wie die Präsidentschaftswahl im Vorjahr.938 Anfang 2010 versuchte Präsident Karzai mithilfe einer 
Wahlgesetzanpassung den Einfluss internationaler Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter, insbesondere in-
nerhalb der ECC, zu beschneiden, und verstärkten Regierungseinfluss auf die Zusammensetzung der IEC zu 
nehmen. Trotz ursprünglicher nahezu einstimmiger Ablehnung des Gesetzes durch die Wolesi Jirga konnte Kar-
zai es unter Berufung auf die afghanische Verfassung durchsetzen.939 Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 35 
Prozent940 ähnlich niedrig wie die des Vorjahres. Das Ergebnis der Wahl führte zu einer Neubesetzung von zwei 
Dritteln des Unterhauses und entsprechenden Protesten gegen die IEC vonseiten der abgewählten Abgeordneten. 
Die reine Persönlichkeitswahl im Rahmen des single non-transferable vote wurde für die Parlamentswahl beibe-
halten. Eine Parteienlandschaft hatte sich entsprechend nicht ausgebildet.941 
Zur Unterstützung der Parlamentswahl stellte die Bundesregierung neun Millionen Euro für das VN support 
programm ELECT zur Verfügung sowie 2,5 Millionen Euro für die afghanische Wahlbeobachtungs-NGO 
FEFA.942 Darüber hinaus finanzierte sie politische Stiftungen sowie Programme zur Ausbildung von unabhängi-
gen Journalistinnen und Journalisten, um eine breite demokratische Kultur in der afghanischen Gesellschaft zu 
fördern.943  

4.3.2.2.3 Kabul-Prozess und fortfolgend 
Trotz der Irregularitäten der Parlamentswahl wurde positiv betont, dass es sich hierbei um die erste vollkommen 
eigenständig organisierte nationale Wahl Afghanistans handelte.944 Der an den Afghanistan Compact anschlie-
ßende Kabul-Prozess war durch das Thema Autonomie und vollständige Souveränität geprägt. Im Bereich der 
Demokratieförderung sah das Abschlusscommuniqué der Kabul-Konferenz insbesondere innerhalb von sechs 
Monaten einen umfassenden Wahlrechtsreformprozess vor. Zusätzlich sollte durch verschiedenste Maßnahmen 
die Vergabe von Regierungsämtern und die Ausbildung von Beamtinnen und Beamten modernisiert werden,945 
was langfristig Korruption und den politischen Einfluss von informellen Netzwerken reduzieren sollte. 
Die internationale Staatengemeinschaft und insbesondere die Bundesregierung fokussierten sich im Kontext der 
auf der London-Konferenz 2010 beschlossenen Übergabe der Sicherheitsverantwortung zunehmend auf die Aus-
bildung afghanischer Sicherheitskräfte. Im Bereich Demokratieförderung wurde ein zunehmend minimalistischer 
Ansatz gewählt. So äußerte sich die damalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel folgendermaßen: „Wir haben 
keine Illusionen hinsichtlich bestimmter Demokratievorstellungen nach unseren Kriterien.“946 Ebenso lässt sich 
dies durch die Regierungserklärung im Dezember 2010 des damaligen Außenministers Westerwelle auf den 
Punkt bringen, wonach man sich realistischerweise mit good enough governance abfinden müsse.947 

 
933  Vgl. Electoral Complaints Commission (ECC) und Independent Election Commission of Afghanistan (IEC) (2009). 
934  Vgl. Electoral Complaints Commission (ECC) (2009). 
935  Vgl. Boone und Tran (2009). 
936  Vgl. Humayoon (2010), S. 35. 
937  Vgl. Ebd., S. 35. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Nicht beständige und glaubwürdige nationale 

Institutionen bestimmen den politischen Kurs, sondern Personen.] 
938  Vgl. Akbar und Akbar (2011), S. 3. 
939  Vgl. Democracy International (2011), S. 17 f. 
940  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021a), S. 24. 
941  Vgl. Khalatbari (2010), S. 4 f. 
942  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2010b). 
943  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 60. 
944  Vgl. Ebd., S. 59. 
945  Vgl. The University of Edinburgh (2010), S. Absatz 9. 
946  Merkel (2010), S. 5. 
947  Vgl. Westerwelle (2010), S. 1 f. 



Drucksache 20/10400 – 164 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Die Präsidentschaftswahl 2014 sollte als Indikator des politischen Systems nochmals Bedeutung erlangen, da sie 
die erste friedliche Machtübergabe seit Vertreibung der Taliban darstellte. Präsident Karzai trat aufgrund der 
konstitutionellen Amtszeitbegrenzung nicht nochmals zur Wahl an. Die Wahl fand auf Basis einer angepassten 
Wahlgesetzgebung statt, welche insbesondere die ECC stärkte.948 Die Bundesregierung, welche keine aktive Un-
terstützung mehr bei der Durchführung der Wahl leistete, attestierte ihr „deutliche Fortschritte gegenüber ver-
gangenen Wahlgängen.“949 Dennoch kam es erneut zu umfassenden Fällen von Wahlbetrug oder Vorwürfen des-
sen.950 Die Wahlbeteiligung lag mit circa 39 Prozent im niedrigen Trend der vorherigen Wahlen.951 Erstmals kam 
es zur Durchführung einer Stichwahl zwischen den Kandidaten Abdullah Abdullah und Ashraf Ghani Ahmadzai. 
Aufgrund der Drohung des zweitplatzierten Abdullah, das Ergebnis nicht anzuerkennen, vermittelte Präsident 
Karzai letztlich ein Government of National Unity mit Ghani als Präsident und Abdullah als Chief Executive. 
Diese irreguläre Vermittlungslösung verdeutlicht nochmals die damalige Schwäche demokratischer Institu-
tionen: „Afghanistan’s 2014 presidential election led to a peaceful transfer of power to a new president, but not 
through a democratic process.”952 
Die ursprünglich für 2015 vorgesehenen Parlamentswahlen wurden aufgrund des Übereinkommens der Nationa-
len Einheitsregierung, welches eine umfassende Wahlrechtsreform noch vor der Wahl vorsah,953 mehrmalig ver-
schoben. Die 2017 verabschiedete Reform stärkte unter anderem die Befugnisse der IEC in der Zuschneidung 
von Wahlkreisen und sah eine Ablösung des SNTV durch ein first-past-the-post-System vor.954 Zusätzlich zur 
mehrmaligen Verschiebung wurde das Ergebnis der im Oktober 2018 abgehaltenen Parlamentswahl aufgrund 
vielfältiger Irregularitäten erst knapp sieben Monate nach dem Urnengang verkündet, was das Urteil eines Schei-
terns der Wahlrechtsreform untermauerte.955 Die Wahlbeteiligung lag bei circa 45 Prozent.956 
Quantitativ stellte die Präsidentschaftswahl 2019 mit circa 19 Prozent Wahlbeteiligung957 die größte Niederlage 
des Demokratisierungsprozesses dar. Eine detaillierte Betrachtung dieser Wahl soll an dieser Stelle ausgeklam-
mert werden, da sie bereits von den Doha-Verhandlungen und einer sich deutlich verschlechternden Sicherheits-
lage überschattet wird. 

4.3.2.3 Analyse 

4.3.2.3.1 Mangelnde Information 
„Das, was es an Wissensbeständen gab, wurde also nicht einbezogen, und eigentlich hat man sich 
bis heute nie bemüht, gezielt Wissensbestände zu Afghanistan aufzubauen.“958 

Eine Kernschwäche des deutschen Engagements bestand in der Unterschätzung des eigenen Informationsbedarfs. 
Wissen wurde bedarfsmäßig, jedoch kaum systematisch sowie aus nur einer begrenzten Zahl an Quellen bezogen. 
Dies führte nicht nur zu einer Unkenntnis über „Land und Leute”, sondern zusätzlich zu einem mangelnden 
Bewusstsein für diese Unkenntnis.  

Vorangegangene Versuche hin zu einer Demokratie wurden nicht tiefgehend genug analysiert und daher 
falsch interpretiert 

Trotz der Dominanz des Paradigmas von Afghanistan als „leerem Raum”959 bestand ein Bewusstsein dafür, dass 
die Etablierung einer liberalen Demokratie nur unter Berücksichtigung der Geschichte und kollektiven Erfahrun-
gen Afghanistans Erfolg haben könne. Die historisch größte Nähe zum modernen Verfassungsstaat bestand in 
der afghanischen Verfassung von 1964, welche entsprechend 2001 annähernd unverändert als Interimsverfassung 

 
948  Vgl. Ahmad (2013). 
949  Bundesregierung (2014b), S. 7. 
950  Für eine ausführliche Ausführung siehe Bundesregierung (2014d), S. 7. 
951  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021a), S. 24. 
952  Byrd (2015), S. 2. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan 

von 2014 bewirkten eine friedliche Machtübergabe an einen neuen Präsidenten, die allerdings nicht durch einen demokratischen Pro-
zess zustande kam.] 

953  Vgl. van Bijlert (2015). 
954  Vgl. Adili und van Bijlert (2017). 
955  Vgl. Adili (2019). 
956  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021a), S. 24. 
957  Vgl. Ebd., S. 24. 
958  Schetter, Enquete-Kommission (2022b), S. 19. 
959  Vgl. Enquete-Kommission (2023u), S. 6. 
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eingesetzt wurde.960 Dies ignorierte jedoch die Entwicklungen zwischen 1964 und 2001, insbesondere die poli-
tisch-militärisch-gesellschaftlichen Strukturen, welche sich in Reaktion zum sowjetischen Einmarsch gebildet 
und im Bürgerkrieg der 90er-Jahre fortgesetzt hatten. Diese umfassten neue Machtakteure, welche die Zentral-
gewalt herausfordern konnten und somit eine Bedrohung für jegliche staatliche Strukturen darstellten.961 Die 
Interims-Einsetzung der Verfassung von 1964 ist folglich als mindestens stark optimistisch zu beurteilen. Obwohl 
sie einen nützlichen Ausgangspunkt darstellte, hätten ihre Vorteile, aber auch ihre Grenzen im neuen Kontext 
stärker reflektiert werden müssen. Da dies nur begrenzt geschah, richtete sich der Fokus der Demokratisierung 
in Afghanistan zu sehr auf die städtische Elite, basierte auf Erfahrungen von Exilgruppen im Ausland, welche 
das Land seit Jahrzehnten nicht betreten hatten und ignorierte weitestgehend die Lebensrealität der ländlichen 
Bevölkerung. Hierdurch entstanden Parallelen zu historischen Versuchen einer politischen Modernisierung „von 
oben“, weshalb eine Akzeptanz in der Fläche des Landes und der Gesellschaft nicht zustande kam, und es zuneh-
mend sogar zu einer Gegenreaktion in Teilen der Gesellschaft führte.962 

Die vorherrschende Lage und gesellschaftliche Struktur wurden 2001 nicht ausreichend analysiert 

Die Analyse der ethnischen, kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte sowie der Sozialstruktur und des Stadt-
Land-Gefälles war unzureichend, um daraus ein Konzept zur Demokratisierung Afghanistans zu entwickeln.963 
Die Auswahl der zu hörenden afghanischen Akteurinnen und Akteure (vor allem das Gewicht der afghanischen 
Diaspora) schränkte die Sicht auf die vorherrschende Situation stark ein (siehe Abschnitt 4.3.2.2.1). Weite Teile 
der afghanischen Zivilgesellschaft, insbesondere die Interessen von Afghaninnen, wurden nicht ausreichend be-
rücksichtigt.964 Die Vernachlässigung der Zivilgesellschaft setzte sich in den Folgejahren fort. Hierunter verstan-
den westliche Staaten zuvorderst NGOs. Im afghanischen Kontext, insbesondere im ländlichen Raum, drückte 
sich die „traditionelle Zivilgesellschaft“ jedoch vielmehr durch „Ältestenräte, Schuras, Jirgas, aber auch Mo-
scheesysteme“ aus.965 Da sich die Zusammenarbeit überwiegend auf NGOs beschränkte,966 wurde nicht nur die 
Bevölkerung im ländlichen Raum nicht erreicht, sondern darüber hinaus auch in innerafghanische Verteilungs-
konflikte eingegriffen. In vielen Fällen dienten NGOs in erster Linie einem klientelistischen Zugriff auf Finanz-
mittel.967 Letztlich wurden derartige gesellschaftliche Konfliktlinien und Besonderheiten durch den deutschen 
Blick auf Afghanistan nicht ausreichend berücksichtigt. Entsprechend konnte der vermeintliche Erfolg nicht 
nachhaltig sein.  

Die Ziele, welche anfänglich für die Demokratisierung beziehungsweise den Staatsaufbau gesteckt wurden, 
waren unrealistisch 

Die im Petersberg-Prozess formulierten Ziele hätten eine grundlegende Reform des Verhältnisses von Bürger, 
Staat und Gesellschaft in Afghanistan bedeutet sowie eine deutlich stärkere staatliche Durchdringung des gesell-
schaftlichen Lebens vorausgesetzt. Die Kenntnisse über die afghanische Sozialstruktur waren hierfür schlichtweg 
nicht ausreichend. Unabhängig des tatsächlich vorhandenen Potentials für demokratische Strukturen, war die von 
den internationalen Verbündeten erhoffte Demokratisierung in dem angestrebten Zeithorizont und in ihrer Am-
bition nicht erreichbar.968 Ebenso konnte der afghanische Staat mittelfristig wesentliche staatliche Funktionen 
nicht hinreichend erfüllen.969 Eine intensivere Analyse der Rolle, die staatliche Institutionen in der afghanischen 
Gesellschaft vor der Intervention 2001 hatten, hätte diese Überambitioniertheit möglicherweise aufgedeckt. Zu-
sätzlich hätte sie verdeutlicht, dass das politische und militärische Engagement in keinem Verhältnis zu den Am-
bitionen stand.970 Der nüchterne Blick, mit dem die Bundesregierung in die London-Konferenz 2010 ging (vgl. 

960  Vgl. Ruttig (2008), S. 16. 
961  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 21. 
962  Vgl. Ebd., S. 21 f. 
963  Vgl. Schetter (2022c), S. 4. 
964  Als Beispiel für diese Vernachlässigung kann die kurzfristige Planung der VN-Zivilgesellschaftskonferenz, welche die Petersberg-

Konferenz begleiten sollte, dienen. Diese wurde lediglich acht Tage vor Veranstaltungsbeginn initiiert und dementsprechend durch 
Expertinnen und Experten als „after-thought“ bezeichnet. Vgl. Enquete-Kommission (2022c), S. 34. 

965  Vgl. Ebd., S. 7. 
966  Es gab zwar durchaus Kontaktansätze zur traditionellen Zivilgesellschaft. Diese wurden jedoch selbst wiederum teils durch NGO-

Strukturen geführt. Beispielhaft hierfür kann die vom Auswärtigen Amt geförderte NGO Tribal Liaison Office/The Liaison Office 
gesehen werden, welche unter anderem die Arbeit von Schuren in den Provinzen förderte. Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 46. 

967  Vgl. Enquete-Kommission (2022c), S. 33. 
968  Vgl. Ebd., S. 8. 
969  Vgl. Dodge (2011), S. 70. 
970  Vgl. Von Hauff (2021), S. 605. 
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Abschnitt 4.3.2.2.3), lässt sich vor diesem Hintergrund entweder als Kurskorrektur oder aber als Ernüchterung 
deuten. 
Methodologisch ist für das Verständnis zentral, dass Umstände herausgearbeitet werden, welche sich strukturell 
außerordentlich negativ auf die Entwicklung einer Demokratie in Afghanistan auswirkten. Eine Veränderung 
dieser Umstände allein hätte jedoch eine positive Entwicklung nicht garantiert. Insbesondere die in diesem Ab-
schnitt thematisierte bessere Kenntnis Afghanistans wird als zwingend notwendiger, jedoch nicht als für sich 
allein hinreichender Faktor des Erfolgs gesehen.  

4.3.2.3.2 Analytische Schwächen 
„Die Loya Jirga ist Teil der Kultur Afghanistans. […] Aber wenn wir über die zivile Modernisie-
rung in der ganzen Welt nachdenken, dann hätte es auch mehr auf der Grundlage von Gesetzen als 
der Kultur stattfinden können.“971 

Die Entscheidung für ein deutsches Engagement in Afghanistan und über die Ausgestaltung dieses Engagements 
ist nicht ohne den ideengeschichtlichen Kontext zu verstehen, in dem sie getroffen wurde. Die 90er- und frühen 
2000er-Jahre waren geprägt durch eine „vierte Welle der Demokratisierung“972, in der manche bereits einen end-
gültigen „Siegeszug der Demokratie“973 sahen. Das damit einhergehende Vertrauen in sich selbst und in die 
Stärke demokratischer Institutionen hatte weitreichende Auswirkungen auf das konkret in Afghanistan ange-
wandte Konzept von Demokratisierung und state building. 

Die Demokratieförderung fokussierte sich zu oberflächlich auf die positive afghanische öffentliche Mei-
nung und zu wenig auf demokratische Institutionen 

Das deutsche Afghanistanengagement ging davon aus, solange ein hinreichender Anteil der Bevölkerung und 
Stakeholder die Demokratisierungsbemühungen unterstützt, würden diese letztlich erfolgreich sein. Es wurde ein 
großer „Wille der Afghanen zur Demokratie“ wahrgenommen,974 die mit Demokratie jedoch zuallererst „Frie-
den“ und „Freiheit“ assoziierten, und nur sekundär konkrete demokratische Strukturen.975 Dieser oberflächliche 
Zuspruch bedingte einen analytischen Optimismus, durch den das Bewusstsein für den institutionellen Rahmen 
in den Hintergrund trat. Sobald konkrete Interessenskonflikte einzelner Gesellschaftsgruppen hervortraten, konn-
ten diese aufgrund der institutionellen Mängel nicht befriedigend zum Ausgleich gebracht werden.976 Somit 
wurde das politische System mittelfristig von der Bevölkerung weder als Ausdruck des gesamtgesellschaftlichen 
Interesses gesehen, noch als Schutz vor der Dominanz einzelner Akteure, sondern schlichtweg als neue Res-
source, welche die bestehenden Interessensgruppen zu kontrollieren versuchten.977 

Es wurde zu wenig Aufmerksamkeit auf Mechanismen zur Beschränkung und Teilung politischer Macht 
gelegt 

Im Kontext des ausgehenden gewaltsamen Konfliktes wurde 2001 der Befriedung und Stabilität Afghanistans 
ein besonderes Gewicht beigemessen. Entsprechend wurde auf eine starke Interimsregierung gesetzt, welche mi-
litärische Akteure der Nordallianz besonders berücksichtigte. Durch diese Fokussierung auf einen starken Staat, 
der die Taliban abwehren und ethnische Fragmentierung verhindern konnte, kam der Beschränkung staatlicher 
Macht zu wenig Aufmerksamkeit zu.978 Im Rahmen des konstituierenden Prozesses entstand somit „eine Verfas-
sung, die […] den Interessen der Elite diente “ .979 Die implizite Annahme, wonach sich checks and balances 

 
971  Dr. Habiba Sarabi, in: Enquete-Kommission (2022c), S. 6. 
972  Von Beyme (2014), S. 83. 
973  Arenhövel (2002), S. 161. 
974  Beispielsweise durch die hohe Wahlbeteiligung 2004 und 2005; Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 58. 
975  So versprachen sich die Befragten erst an fünfter Stelle ein „Govt. of the people“ als wichtigste Veränderung durch Demokratie. Vgl. 

The Asia Foundation (2006), S. 38. 
976  Beispielhaft zeigt sich dies am Nachspiel der Präsidentschaftswahl 2014 und dem Government of National Unity. Um größere politi-

sche Instabilität zu verhindern, musste Abdullah Abdullah kurzerhand mit der Schaffung eines neuen Regierungsamtes zufriedenge-
stellt werden. 

977  Beispielhaft hierfür lässt sich anführen, dass Government Ministers mit Werten von circa 55 Prozent, später unter 50 Prozent, fast 
durchweg von verschiedenen abgefragten Institutionen das geringste Vertrauen der Bevölkerung genossen. Vgl. Hopkins (2014), S. 
89. Ebenso wurde „Administrative corruption“ 2010 an erster Stelle (noch vor “Insecurity”) als “most important failure of the central 
government” genannt. Vgl. Rene (2010), S. 78. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Ebenso wurde 
„Korruption in der Verwaltung“ 2010 an erster Stelle (noch vor „Unsicherheit“) als „größtes Manko der Zentralregierung“ genannt.] 

978  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2023b), S. 21. 
979  Enquete-Kommission (2022c), S. 9. 
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nachträglich ergänzen ließen, erwies sich als verfehlt. Einerseits konnte sich die Regierung der Unterstützung der 
westlichen Staatengemeinschaft sicher sein, andererseits erhob sie den Anspruch, im Sinne des neuen politischen 
Systems durch Wahlen legitimiert den Willen des Volkes zu vertreten. Die Notwendigkeit zur Einbindung ande-
rer Akteure wurde durch die Regierung somit kaum wahrgenommen.980 

Die Legitimation staatlicher Institutionen beziehungsweise einer Regierung wurde mit der Durchführung 
von Wahlen gleichgesetzt 

Der Fokus des frühen Demokratisierungsprozesses lag auf der Durchführung von Wahlen, nicht zuletzt aufgrund 
deren leichterer Wahrnehmbarkeit und Vorzeigbarkeit. Entsprechend wurden insbesondere die ersten Parla-
mentswahlen 2005 als großer Erfolg betrachtet.981 Über die vereinfachte „logistische Übung von Wahlen  982 “
wurden jedoch andere Legitimationsquellen einer jungen Demokratie nicht ausreichend berücksichtigt.983 Die 
Schwächen dieses Konzeptes zeigten sich spätestens in der Präsidentschaftswahl 2009. Sowohl die gesunkene 
Wahlbeteiligung als auch die qualitativen Mängel der Wahl (siehe Abschnitt 4.3.2.2.2) unterminierten die Legi-
timität der neuen Regierung. In den vorangegangenen Jahren hätten weitere demokratische Institutionen etabliert 
(und demokratische Kräfte gestärkt) werden müssen, welche möglicherweise unscheinbarer als Wahlen wären, 
jedoch ebenso essenziell sind.984  

Die Stabilität neu etablierter Demokratien wurde insgesamt überschätzt 

Das Zusammenspiel der fälschlichen demokratietheoretischen Annahmen in Kombination mit dem Optimismus 
des Petersberg-Prozesses führte zu einem übermäßigen Vertrauen in die Stabilität der jungen Demokratie. Als 
primäres Hindernis der Demokratisierung wurde die instabile Sicherheitslage wahrgenommen, hierüber jedoch 
die mangelnde Kooperationswilligkeit der verschiedenen gesellschaftlichen Partikulargruppen vernachlässigt. 
Durch unzureichendes Erwartungsmanagement an den Demokratisierungsprozess konnten theoretisch mögliche 
Selbstverstärkungsmechanismen junger Demokratien nicht greifen. Die Überführung von traditionellen Interes-
senskonflikten in demokratische Aushandlungsprozesse unterblieb. Dagegen blieb die Bedeutung von autono-
men Machtbasen außerhalb des politischen Systems bestehen, da diese Machtbasen in der Regel im Namen einer 
Inklusion unerlässlicher Akteure mit Einfluss innerhalb des politischen Systems belohnt wurden.985 Insgesamt 
wurden die Erwartungen zu vieler Akteure nicht erfüllt und darüber hinaus dieser Mangel mit dem neuen politi-
schen System assoziiert. Es ist jedoch fraglich, ob lediglich ein anderes Vorgehen im eng gefassten Bereich des 
politischen Systems unter ceteris paribus des sonstigen Entwicklungsengagements dieses Problem hätte lösen 
können. Nicht alle Erwartungen waren politischer Natur. Ein großer Fokus der Bevölkerung lag auf der unmit-
telbaren „Verbesserung ihrer Existenzbedingungen […] – also eine[r] schnelle[n] Friedensdividende.“986 Hier 
hätte der Vernetzte Ansatz stärker zum Tragen kommen können. 

4.3.2.3.3 Konkrete Fehler 
„Wenn sich Deutschland nach der guten Initiative, die Petersberg-Konferenz zu hosten, hingesetzt 
und die Like-Minded-Countries zusammengenommen hätte, die wir auch später im EU-Rahmen 
immer als Unterstützung hatten: die Skandinavier, Kanada, als EU-Plus sozusagen, hätte man sicher 
einige Dinge anders machen können.“987 

Die in Abschnitt 4.3.2.3.1 thematisierte Unkenntnis über Afghanistan verband sich mit den in Abschnitt 4.3.2.3.2 
genannten naiven Vorstellungen über die Entwicklung von Demokratien und führte so zu Mängeln innerhalb des 

980  Vgl. Ebd., S. 17. 
981  Vgl. Khalatbari (2005), S. 5. 
982  Enquete-Kommission (2022c), S. 8. 
983  Vgl. Starr (2006), S. 109. „It [the international community, Anm. d. Verf.] believed that the main and essential measure needed to 

establish legitimacy was the holding of national elections. […] Most Afghans also disagreed about elections. […] [T]heir role was not 
so much to create legitimacy as to confirm it.” [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Sie [die interna-
tionale Gemeinschaft, Anm. d. Verf.] war der Auffassung, dass die wichtigste und unerlässliche Maßnahme zur Herstellung von Le-
gitimität die Durchführung nationaler Wahlen sei. [...] Die meisten Afghanen waren zudem uneins über Wahlen. [I]hre Rolle bestand 
weniger darin, Legitimität zu schaffen, als sie zu bestätigen.] 

984  Vgl. Ruttig (2008), S. 30. 
985  Siehe hierzu etwa die Ausführungen zum „Inklusionsdilemma“ bei Meienberg (2012b), S. 135 f. 
986  Wulf (2014), S. 195. 
987  Thomas Ruttig, in: Enquete-Kommission (2022c), S. 25. 
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dazugehörigen Entscheidungsprozesses. Es resultierte eine Vielzahl konkreter Fehlentscheidungen des anfängli-
chen Afghanistan-Engagements, sowohl auf internationaler als auch auf deutscher Seite. 

Wahlen wurden zu früh durchgeführt – Stabilisierung und Legitimation hätten zunächst anders als durch 
Wahlen gewährleistet werden müssen 

Zur Stärkung der gesellschaftlichen Kohäsion und zur Stabilisierung der Regierung sollte diese möglichst bald 
durch die Durchführung von nationalen Wahlen legitimiert werden. Es wurde davon ausgegangen, dass eine 
formale Ausweitung von Partizipationsrechten das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen stärken würde. 
Der im Petersberg-Prozess gewählte Zeitansatz war zwar im Kontext der Priorisierung einer baldigen afghani-
schen Selbstbestimmung nachvollziehbar (vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1), jedoch vor dem Hintergrund der mangelnden 
administrativen Infrastruktur und politischen Struktur zu ambitioniert. So lässt sich etwa die einmalig hohe Wahl-
beteiligung der Präsidentschaftswahl 2004 teilweise auf eine nicht vollständige Wählerregistrierung zurückfüh-
ren,988 trotz der Unterstützung der Bundesregierung hierbei (vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1). Insgesamt waren die Wah-
len nicht nachhaltig: „As an event the election was a success. [...] The enthusiasm and high turnout indicated that 
Afghans supported the nascent transition. As a vehicle of advancing that transition, however, the elections were 
less successful“, so Scott Smith.989 

Das System der Transferzahlungen der Verbündeten an afghanische Eliten behinderte den Aufbau demo-
kratischer Institutionen 

Die monetäre Unterstützung von afghanischen Stakeholdern durch ausländische Akteure erlaubte es Eliten, sich 
dem Demokratisierungsprozess zu entziehen.990 Durch die eigene finanzielle Basis bestanden keine Notwendig-
keit zur Kooperation mit der afghanischen Zentralregierung und kein Anreiz zum Aufbau rechtsstaatlicher und 
demokratischer Institutionen. Anstatt der gewählten Vorgehensweise hätte die finanzielle Unterstützung stärker 
an die Bedingung einer Integration in das demokratische System erfolgen müssen. Dies ordnet sich ein in ein 
Gesamtbild, wonach Finanzmittel schlichtweg zu unsystematisch und „ohne Prüfung gewährt“ 991 wurden. Letzt-
endlich blieb hierdurch das politische System Afghanistans die demokratische Fassade eines Systems der Patro-
nage. 

Der Einfluss Deutschlands auf die Auswahl der Staatsform bei der Petersberg-Konferenz war gering 

Obwohl Deutschland den Veranstaltungsort bereitstellte, sollte die eigene Position zum Verhandlungsprozess der 
Petersberg-Konferenz bewusst zurückhaltend ausfallen.992 Es bestand die Annahme, dass ein möglichst geringer 
Einfluss auswärtiger Akteure zur Stärkung des Demokratisierungs- und Selbstbestimmungsprozesses Afghanis-
tans beitragen würde.993 Über diese politische Grundlinie bestand jedoch ein mangelndes Bewusstsein für die 
indirekte, aber nicht weniger starke Einflussnahme, welche andere Akteure auf den Prozess ausübten. Im Zuge 
der Verhandlungen wurde man mit neuen Tatsachen konfrontiert und gewissermaßen kalt erwischt, als Hamid 
Karzai durch telefonische Zuschaltung als zentrale Bezugsperson und erfolgreicher Kämpfer am Boden präsen-
tiert wurde.994 Dieses Framing und die Dominanz der Nordallianz stellten die Weichen für das später beschlos-
sene Präsidialsystem (vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1), worauf im Nachhinein kaum noch Einfluss genommen werden 
konnte. 

988  Siehe hierzu die Datenlage bei Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021a), S. 24. Lediglich circa zwei 
Drittel der Wahlberechtigten Bevölkerung wurde demnach erfasst. 

989  Smith (2012), S. 19. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Als Ereignis war die Wahl ein Erfolg. [...] 
Die Begeisterung und hohe Wahlbeteiligung zeigten, dass die Afghanen den beginnenden Übergang unterstützten. Als Mittel zur 
Förderung dieses Übergangs waren die Wahlen jedoch weniger erfolgreich.] 

990  Für eine ausführliche Ausführung der schädlichen Effekte unkoordinierter internationaler finanzieller Unterstützung, insbesondere 
einer „elite capture of aid“ und der damit verbundenen Förderung von Klientelismus und Korruption, siehe Hassan (2023), S. 34–38. 

991  Enquete-Kommission (2022c), S. 16. 
992  Vgl. Meienberg (2012a), S. 100. 
993  Aus der Rede Außenministers Fischers zur Eröffnung der Konferenz: „Eine Voraussetzung für eine solche Entwicklung ist aber der 

Verzicht aller anderen Staaten darauf, die Konkurrenz unterschiedlicher nationaler Interessen auf dem Rücken und auf Kosten der 
Afghanen auszutragen.“ Fischer (2001). 

994  Vgl. Meienberg (2012a), S. 113 f. 
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Die Einführung eines zentralistischen Präsidialsystems auf Drängen der internationalen Staatengemein-
schaft berücksichtigte nicht die Interessen afghanischer Stakeholder 

Durch die höhere Salienz der afghanischen Diaspora wurde diese in der Entscheidungsfindung des Petersberg-
Prozesses über die zukünftige Staatsform besonders berücksichtigt. Darüber hinaus führten die Sicherheits- und 
Stabilitätsinteressen der internationalen Staatengemeinschaft, sowie der USA im Besonderen, zu einem massiven 
Einfluss der Nordallianz. Dies schlug sich letztlich in der Entscheidung für einen starken Zentralstaat mit Präsi-
dialsystem nieder (vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1). Aufgrund dieser unterschiedlichen Einflüsse wurden die Interessen 
innerafghanischer Stakeholder ohne eigene militärische Machtbasis nicht genug berücksichtigt. Insbesondere 
wurden Maßnahmen zur Machtbeschränkung der dominanten Akteure im politischen System unzureichend ver-
ankert. Ebenso erstreckten sich demokratische Mechanismen kaum auf die subnationalen Ebenen. Beispielsweise 
wurden Provinzgouverneurinnen und Provinzgouverneure nicht gewählt, sondern zentral aus Kabul heraus be-
stimmt.995 Hierdurch wurde eine neue Struktur der Ämterpatronage beziehungsweise eine korrupte „politische 
Ökonomie in dem Land etabliert“.996 Das Vorgehen der Zentralregierung war weder vertrauensstiftend noch ad-
ministrativ effizient, da eine „Blockade zwischen der Zentralregierung und den subnationalen Strukturen”997 ent-
stand. Entsprechend ließ sich die Entscheidung für das zentralistische Präsidialsystem im Rückblick noch nicht 
einmal durch deren integratives Potential rechtfertigen. 

Aufgrund des politischen Systems und einer konstanten Bedrohungslage konnte keine nachhaltige Partei-
enlandschaft entstehen 

Die angestrebte Entwaffnung und Integration von nichtstaatlichen Gewaltakteuren konnte im angestrebten Zeit-
raum nicht umgesetzt werden,998 wodurch die politische Landschaft von einem latenten Gewaltniveau geprägt 
war. In diesem war es demokratischen Parteien nur begrenzt möglich, gefahrlos ihre Anliegen zu formulieren.999 
Darüber hinaus behinderte die Gesetzeslage die Arbeit von Parteien. Die Verfassung sowie das Parteiengesetz 
von 2009 boten keinen ausreichenden Schutz vor Übergriffen der Exekutive oder hatten unverhältnismäßige bü-
rokratische Auflagen.1000 Das Wahlgesetz, insbesondere das System des single non-transferable vote, untergrub 
Parteien ebenso, da es hierdurch für Kandidierende keinerlei strukturellen Anreiz gab, sich in solchen zu organi-
sieren, während die Festlegung auf eine Parteilinie die Kandidierenden im Nachgang der Wahl in ihrer politischen 
Handlungsfreiheit beschränkte.1001 Die ungünstigen Startbedingungen für Parteien lassen sich teilweise mit dem 
zweifelhaften Ruf begründen, den Parteien historisch in Afghanistan hatten, da diese früher selbst häufig als 
partikulare Gewaltakteure (zum Beispiel Kommunisten, Mujaheddin) wahrgenommen wurden.1002 Aufgrund der 
mangelnden Kenntnisse der afghanischen Geschichte bestand kein ausreichendes Bewusstsein für diese Vorbe-
lastung.  

4.3.2.4 Bewertung 
Wie die Analyse herausstellen sollte, litt das deutsche Engagement zur Demokratieförderung unter strukturellen 
Mängeln, insbesondere im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit der afghanischen Gesellschaftsstruktur und 
Lebenswirklichkeit. Dies soll keineswegs heißen, dass die geleistete Unterstützung keine positiven Auswirkun-
gen hatte, wie etwa die logistische Unterstützung bei der Durchführung von nationalen Wahlen gezeigt hatte. 
Ebenso wenig soll dies heißen, dass manche positiven Auswirkungen nicht auch nachhaltig hätten sein können, 
sofern jüngere Entwicklungen anders verlaufen wären. Das Scheitern des Engagements zur Demokratieförderung 
ist stets im Kontext des Gesamtscheiterns des Afghanistan-Engagements durch den Sieg der Taliban zu sehen. 
Dennoch fehlte der Demokratisierungsförderung von Beginn ein systematischer Umgang mit relevanten Infor-
mationen, eine Herausarbeitung der zentralen Bedingungen für langfristigen Erfolg sowie ein realistisches Be-
wusstsein für die Beschränkungen der eigenen Ziele. Auf vorhandenes Wissen wurde kaum systematisch zuge-
griffen und zu wenige Strukturen geschaffen, um Neues zu generieren. Das eigene Engagement war anfänglich 

 
995  Vgl. Ebd., S. 166. 
996  Enquete-Kommission (2022b), S. 16. 
997  Ruttig (2008), S. 25. 
998  Vgl. Wulf (2014), S. 198. 
999  Vgl. National Democratic Institute for International Affairs (NDI) (2011), S. 44. 
1000  Vgl. Ebd., S. 36–38. 
1001  Vgl. Ebd., S. 39 f. 
1002  Vgl. Ebd., S. 45. 
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geprägt von übertriebenem Optimismus und fokussierte sich auf Aspekte, die man selbst mit erfolgreicher De-
mokratie assoziierte, die jedoch im konkreten Anwendungsfall Afghanistan geringere oder andere Bedeutungen 
hatten. Obwohl die Förderung von Wahlen im Rahmen jeder Demokratieförderung zentral sein muss, hätten 
andere Institutionen ebenfalls stärker in den Blick genommen werden müssen. Zuletzt mangelte es insgesamt an 
Konsistenz im Handeln. Die Vielzahl an Förderung war nur begrenzt aufeinander abgestimmt. Ebenso standen 
unterschiedliche Teilziele der Demokratieförderung zueinander im Konflikt (beispielsweise kurzfristige politi-
sche Stabilität einerseits und größtmögliche gesellschaftliche Partizipation andererseits, was sich in der Frage um 
das Präsidialsystem niederschlug) und behinderten sich so gegenseitig. 

4.3.3 Der Justizaufbau in Afghanistan 2001 bis 2021 

4.3.3.1 Einleitung 
Nach der Invasion der Sowjetunion (1979-1989), dem afghanischen Bürgerkrieg (1992-1996) und der Herrschaft 
der Taliban (1996-2001) war der afghanische Staat stark zerfallen.1003 Sowohl die Bürgerkriegsparteien als auch 
die Taliban hatten eine Herrschaft auf der Grundlage des islamischen Rechts angestrebt beziehungsweise reali-
siert. Einen demokratischen Rechtsstaat, der Sicherheit und Wohlfahrt garantiert, hatte es in Afghanistan auch 
historisch nicht gegeben. Nach dem Sturz des Taliban-Regimes 2001 mangelte es nicht nur an einer legitimen 
Regierung, sondern auch an einer funktionierenden Verwaltung. Soweit es überhaupt Richter gab, wandten sie 
zumeist Normen des islamischen Rechts (Scharia) an, die sie an religiösen Einrichtungen (Medressen) erlernt 
hatten. Ein großer Teil der Streitschlichtung erfolgte zudem auf der Grundlage von Gewohnheitsrecht in Ältesten- 
und Stammesräten (Jirgas beziehungsweise Schuras)1004, also außerhalb der staatlichen Justiz. 
Von Beginn an wurde dieses heterogene Rechtsverständnis in der Förderung der internationalen Geber wenig 
berücksichtigt. Zwar betonte das Petersberger Übereinkommen von Dezember 2001 nicht nur Rechtsstaatlichkeit 
als Ziel des Wiederaufbaus des afghanischen Staates;1005 es enthielt auch ein ausdrückliches Bekenntnis zur Be-
rücksichtigung der kulturellen Gegebenheiten und historischen Erfahrungen. In der Umsetzung lag der Fokus des 
Justiz-(Wieder-)Aufbaus jedoch auf der Errichtung staatlicher Strukturen zur Rechtsprechung und zur Rechts-
durchsetzung.1006 Die Dominanz dieses sogenannten Institutionenansatzes stand im Kontrast dazu, wie die af-
ghanische Gesellschaft traditionell funktionierte, die viel stärker von Beziehungen zwischen Personen und tradi-
tionellen Normen geprägt war als von staatlichen Institutionen und abstrakten Regelungen. In der Geberperspek-
tive dominierte die westliche Rechtsstaatskonzeption weitgehend ohne Anpassung an die kulturellen Gegeben-
heiten unter der Annahme, dass traditionelle Konfliktschlichtungsstrukturen grundsätzlich eher illegitim seien 
als das Justizsystem eines demokratischen Rechtsstaates.  
Deutschland war während der Intervention nach den USA die zweitgrößte Gebernation für den zivilen Wieder-
aufbau des Landes.1007 Die Planung und Steuerung der deutschen Beiträge erfolgte in Staatssekretärsrunden der 
Ressorts, die monatlich stattfanden. Ab 2009 wurden sie durch die Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pa-
kistan koordiniert. Mehrere Ressorts der Bundesregierung unterstützen den Justizaufbau mit unterschiedlichen 
Zielen. Während das Auswärtige Amt die Stabilität und das Bundesministerium des Innern die Ausbildung der 
zivilen Polizei in den Vordergrund stellten, fokussierte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung auf nachhaltige Entwicklung. Eine gemeinsame Ausrichtung der deutschen Beiträge und 
eine ressortübergreifende Kooperation im Bereich Justizaufbau kam nur gelegentlich zu Stande, etwa bei einer 
vorübergehenden Zusammenarbeit des Rechtsstaatsprojekts der GIZ und des Polizeiprojekts des BMI zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei in ausgesuchten Provinzen.1008 Evalu-
ierungen von Zwischenzielen der deutschen Beiträge für den Justizaufbau fehlten. Mit der sukzessiven Auswei-
tung des Engagements der ISAF-Mission auf Gesamtafghanistan und der Übernahme der Verantwortung 
Deutschlands für den Norden des Landes 2006 wurden die deutschen Beiträge für Justiz und Polizei zunehmend 

 
1003  Conrad Schetter spricht von einem „leeren“ Raum, als welchen die Interventen Afghanistan ab 2001 wahrnahmen, vgl. Schetter 

(2022c), S. 9. 
1004  Vgl. Hellali (2022), S. 157 f. Bekannt ist der paschtunische Ehrenkodex (Paschtunwali), aber auch andere ethnische Volksgruppen 

(Usbeken, Tadschiken, Hazara und so weiter) verfügen über eigene, traditionelle Regeln. 
1005  Vgl. Petersberger Konferenz (2001). 
1006  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 3, 10. 
1007  Vgl. Hellali (2022), S. 156. 
1008  Vgl. Plesmann und Tilmann (2022), S. 78. 
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auf den eigenen Verantwortungsbereich begrenzt. Sie endeten oftmals an den Provinzgrenzen1009 und konterka-
rierten damit die Zielsetzung der Rechtsstaatsförderung und des Justizaufbaus in Afghanistan, die von einem 
Top-Down-Prinzip geprägt waren: staatliche Strukturen und Institutionen sollten „von oben“ zentralstaatlich 
etabliert werden.1010 So sollten, ausgehend von der Zentralregierung in Kabul und später mithilfe der Provincial 
Reconstruction Teams (PRTs) in den Provinzen staatliche Strukturen und Institutionen ausgeweitet sowie die 
lokale Verwaltungs- und Rechtsdurchsetzung gefördert werden. Der Aufbau gestaltete sich von Beginn an 
schwierig. Unterschiedliche Rechtsstaatskonzeptionen, differierende Vorstellungen über die Ausgestaltung des 
Rechtssystems sowohl zwischen den Gebern als auch zwischen Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen 
Regierung und der internationalen Partner sowie zwischen Kabul und dem Rest des Landes bildeten von Beginn 
an Konfliktlinien, die den Aufbau einer effektiven Justiz erschwerten und einer nationalen Integration und Ver-
söhnung im Wege standen.1011 Auch die Frage, welche Aufgaben Justiz und Polizei übernehmen sollen und, 
damit verbunden, auf welchem Verständnis das neue Rechtssystem basieren sollte – Strafverfolgung, ausglei-
chende Streitschlichtung oder Mittel zur Aufstandsbekämpfung – wurde von den internationalen Gebern unter-
schiedlich beantwortet. An diesem Beispiel zeigt sich bereits eine weitere Hauptproblematik für den Justizaufbau: 
zwischen den internationalen und nationalen Partnern gab es keine funktionierende Abstimmung und effektive 
Gesamtkoordinierung der Förderung.1012 Zusätzliche Schwierigkeiten für den Justizaufbau bereitete die sich ste-
tig verschlechternde Sicherheitslage durch Taliban und andere Aufständische.  
2021 übernahmen die Taliban erneut die Herrschaft in Afghanistan. Einer der Gründe für den „Erfolg“ der Tali-
ban war, dass es in 20 Jahren nicht gelungen ist, ein funktionierendes Rechts- und Justizsystem aufzubauen, das 
sich an den Bedürfnissen und Gerechtigkeitsvorstellungen der afghanischen Zivilbevölkerung orientiert hätte.1013 
Das Justizsystem, das aufgebaut wurde, war zudem schnell von einer weitreichenden und gravierenden Korrup-
tion erfasst, die das historisch geringe Vertrauen in neue Institutionen während des gesamten Zeitraumes weiter 
verringerte. Auch die afghanische Nationalpolizei, deren Aufbaukoordinierung anfangs in der alleinigen Verant-
wortung Deutschlands lag, war kein funktionierendes Instrument der Rechtsdurchsetzung, sondern in den Augen 
vieler Afghaninnen und Afghanen eine dysfunktionale, ineffiziente und korrupte Behörde, die nicht zur Strafver-
folgung genutzt werden konnte, sondern paramilitärisch für die Aufstandsbekämpfung ausgebildet und eingesetzt 
wurde. 
Im Folgenden wird der Frage nach den wesentlichen Gründen nachgegangen, warum der Justizaufbau in Afgha-
nistan zwischen 2001 bis 2021 scheiterte. 

4.3.3.2 Der Justizaufbau in Afghanistan von 2001 bis 2021 – Entwicklungen  

4.3.3.2.1 Petersberg-Prozess (2001-2005) 
Die internationale Unterstützung für den Justizaufbau in Afghanistan begann mit der Konferenz auf dem Peters-
berg in Bonn (27. November-5. Dezember 2001) und dem damit eingeläuteten Petersberg-Prozess (2001-2005). 
Das Abschlussdokument war ein Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis zur Wieder-
herstellung dauerhafter staatlicher Institutionen (sogenanntes Petersberger Abkommen beziehungsweise Bonn 
Agreement)1014 und bildete die Grundlage für die Unterstützung zum Staatsaufbau Afghanistans auf der Basis 
eines Rechtspluralismus. Es basierte auf vier normativen Grundlagen für die Rechtsreform: islamische Grunds-
ätze, internationale Menschenrechtsvorschriften, Rechtsstaatlichkeit und afghanische Rechtstraditionen.1015 Die 
Interimsregierung setzte mit Unterstützung der Vereinten Nationen eine Justizkommission ein, um das inner-
staatliche Justizsystem wiederaufzubauen. Laut Petersberger Abkommen sollte das Justizwesen unabhängig und 
mit einem Obersten Gerichtshof ausgestattet sein, „in Einklang mit islamischen Prinzipien, internationalen Stan-
dards, dem Rechtsstaatsprinzip und afghanischen Rechtsstaatstraditionen“.1016 

 
1009  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 18. 
1010  Vgl. Schetter (2022c), S. 9. 
1011  Vgl. Glatzer (2003), S. 5 f. 
1012  Vgl. Röder (2023a), S. 5. 
1013  Vgl. Ebd., S. 3. 
1014  Vgl. United Nations (2001). 
1015  Vgl. Suhrke (2011), S. 14 f. 
1016  Krempel (2010), S. 6. 
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Auf der Geberkonferenz für Afghanistan in Tokio (International Conference on Reconstruction Assistance to 
Afghanistan) im Januar 2002 wurden die Zuständigkeiten für die Koordinierung der fünf Säulen der Sicher-
heitssektorreform (SSR) zugeordnet.1017 Italien wurde lead nation und damit verantwortlich für die Koordinie-
rung des Aufbaus eines rechtsstaatlichen Justizwesens.  
Im Juni desselben Jahres erfolgte die Gründung der Unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistans 
(Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC)). Die AIHRC war „eine nationale Menschen-
rechtsinstitution, die im Bereich des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte tätig ist. Sie wurde auf 
Grundlage des Bonner Abkommens [von 2001], eines Präsidialdekrets sowie des Artikels 58 der späteren Ver-
fassung Afghanistans eingerichtet […].“1018 Ihre Gründung war ein wichtiger erster Schritt im Aufarbeitungspro-
zess der Bürgerkriegsverbrechen und sollte einen Versöhnungs- und Friedensprozess in Afghanistan einläuten. 
Deutschland war von Beginn an an einem Transitional-Justice-Prozess in Afghanistan interessiert und unter-
stützte die Kommission durch das Auswärtige Amt über das BHKMR und die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
(2004-2011: 750.000 Euro). Außerdem förderte die Bundesregierung von der AIHRC durchgeführte Projekte zu 
Frauenrechten (2011: 150.000 Euro) und der Zivilgesellschaft (2012: 21.000 Euro).1019 
Im Jahr 2003 ratifizierte Afghanistan das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und fiel somit 
unter dessen Jurisdiktion, aber erst für ab 2003 begangene Verbrechen. Somit wurden einige der schlimmsten 
Menschenrechtsverletzungen, die zwischen 1978 und 2001 begangen wurden, nicht untersucht und verfolgt.1020 
Auf Wunsch der afghanischen Regierung – und begleitet von der Forderung nach mehr Sicherheit von knapp 80 
NGOs1021 – wurde das Operationsgebiet der International Security Assistance Force (ISAF) im Herbst 2003 
ausgeweitet, um auch außerhalb von Kabul für Sicherheit und Stabilität sorgen zu können. Deutsche Soldatinnen 
und Soldaten übernahmen auf Grundlage eines entsprechenden Bundestagsmandats das von den USA errichtete 
PRT in der nordafghanischen Provinz Kunduz. Im Zuge der weiteren Ausweitung des ISAF-Mandates betrieb 
die Bundeswehr ab Sommer 2004 ein weiteres PRT in Faizabad. Die deutschen PRTs waren, anders als die 
britischen und US-amerikanischen, die einzigen Wiederaufbau-Teams mit einer zivil-militärischen Doppel-
spitze.1022 Mit der Übernahme der beiden PRTs verlagerte sich auch der deutsche Beitrag zum Justizaufbau zu-
nehmend auf die nordafghanischen Provinzen. 
Mit zunehmender Gewalteskalation zunächst im Süden und Osten des Landes und spätestens ab 2007 bezie-
hungsweise 2008 auch im deutschen Verantwortungsbereich, konnten die PRTs ihrer Stabilisierungsaufgabe im-
mer weniger gerecht werden. In der Anfangsphase erhöhten sie in bestimmten Landesteilen noch die Stabilität, 
erleichterten abhängig von der Ausstattung logistisch die Umsetzung von Entwicklungsprojekten und stellten 
dafür auch selbst Ressourcen und Finanzierungen bereit. Mit der sukzessiven Verschlechterung der Sicherheits-
lage dienten PRTs zunehmend als Stützpunkte der Aufstandsbekämpfung, was eine Zusammenarbeit mit NGOs 
größtenteils unmöglich machte.1023 
Die Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer in den neu aufzubauenden afghanischen Staat und seine Struktu-
ren war wesentlich für die nationale Integration und Aussöhnung und sollte durch verschiedene Programme vo-
rangetrieben werden. Das Programm zur Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration (englisch: Disarma-
ment, Demobilization and Reintegration, DDR) von 2003 bis 2005 war der erste Versuch einer Wiedereinglie-
derung von ehemaligen Kämpfern in Afghanistan. Die Wiedereingliederungskomponente des Programms wurde 
allerdings schlechter geplant und durchgeführt als die Entwaffnungs- und Demobilisierungsphase. Infolgedessen 
wurden die Ex-Kombattanten nicht mit den notwendigen Mitteln ausgestattet, um sich in eine Wirtschaft zu 
integrieren, die ohnehin schon wenig Möglichkeiten bot.1024 
Die innerafghanische Grundlage für einen Rechtsstaat bildete die neue afghanische Verfassung von 2004. Diese 
gründet in ihrer Präambel zentral auf Rechtsstaatlichkeit und erkannte die Charta der Vereinten Nationen und die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte an.1025 Jedoch enthielt die Verfassung von Beginn an eine eklatante 
Schwäche. Sie verankerte eine Machtfülle in den Befugnissen des Präsidentenamtes. Damit knüpfte sie an die 

 
1017  Das Lead-Nation-Konzept wurde im April 2002 auf der G8-Geberkonferenz in Genf für Afghanistan umgesetzt, vgl. Bundesregierung 

(2014d), S. 42. 
1018  European Country of Origin Information Network (2020); vgl. auch Afghanistan Independent Human Rights Commission (2023). 
1019  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2023). 
1020  Vgl. Sevastik (2019), S. 2. 
1021  Vgl. AG Friedensforschung (2003). 
1022  Vgl. Hett (2005), S. 3. 
1023  Vgl. Röder (2023a), S. 2. 
1024  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2019), S. 14. 
1025  Vgl. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2004), S. 945. 
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monarchische Verfassung von 1964 an. Zu diesem Zeitpunkt konnte bereits auf eine vielfältige afghanische 
Rechtskultur zurückgeblickt werden. In den 1950er- und 1960er-Jahren hatte das afghanische Rechtssystem eine 
Modernisierung durchlaufen, indem staatliches Recht und nicht die Scharia Hauptquelle der Rechtsprechung 
wurde. Nach dem Militärputsch 1978 versuchte die sozialistische Regierung ein Rechtssystem nach sowjeti-
schem Vorbild einzuführen. Diese Änderungen wurden jedoch abgelehnt, bevor sie sich verfestigen konnten. Die 
nachfolgende Mujaheddin-Regierung berief sich wieder auf die Scharia als Grundlage des Staates, welche die 
Taliban weiter ausweiteten und vertieften, während sie an der Macht waren. Auch wenn diese unterschiedlichen 
Regime die Rechtssysteme politisch nutzten, trugen sie trotzdem zu einer vielfältigen Rechtskultur bei.1026 Auf 
der anderen Seite hatten die Instrumentalisierungen der Rechtssysteme für politische Zwecke – und die oftmals 
damit verbundene Korruption – die fatale Folge, dass sich die Bevölkerung vom Staat und von einem formalen 
Justizsystem entfremdete. Das im Aufbau befindliche Justizsystem hatte somit von Beginn an Legitimitätsprob-
leme.1027  
Formell bestand das Justizwesen aus dem Justizministerium mit der politischen Verantwortung für den Justiz-
sektor, dem Amt des Generalanwalts mit unabhängigen, staatsanwaltschaftlichen Befugnissen und dem Obersten 
Gerichtshof als höchste Gerichtsinstanz des Landes.1028 Die Verbindung von staatlich gesetztem Recht und isla-
mischem Recht ist Praxis in fast allen muslimischen Ländern. Der Versuch, in der afghanischen Verfassung von 
2004 modernes, staatlich gesetztes Recht und islamisches Recht miteinander zu vereinbaren, hätte zu einer grö-
ßeren Legitimation des neuen Rechtssystems führen können. Zumal die Verfassung innerhalb des islamischen 
Rechts die Berücksichtigung der hanafitischen Rechtsschule sowie – wo angemessen – die Beachtung der schii-
tischen Ja’afari Rechtsschule forderte. Formal folgte die Verfassung den Grundzügen liberal-demokratischer 
Verfassungsstaaten nach westlichem Vorbild. Unabhängige Justiz, Menschen- und Bürgerrechte sind in ihr ver-
ankert. Die Unschuldsvermutung (Artikel 25) und das Zeugnisverweigerungsrecht (Artikel 29/30) sind einige 
prominente Beispiele für rechtsstaatliche Standards zur Durchsetzung von Menschen- und Bürgerrechten. Die 
Gerichte wurden zur Anwendung der staatlichen Gesetzgebung (Artikel 130 f.) verpflichtet. Der Einbezug des 
islamischen Rechts hatte zwei Funktionen. Erstens sollten Regierung und Parlament sicherstellen, dass Gesetze 
nicht dem Glauben und den Bestimmungen des Islam widersprachen (Artikel 3). Zum anderen durften Gerichte 
islamische Regelungen subsidiär anwenden, wenn in den vorhandenen Gesetzen eine Norm fehlte, die zur Ent-
scheidung eines Gerichtsfalls gebraucht wurde (Artikel 130).1029 
Dennoch blieben normative Konflikte bestehen. So war die gesamte staatliche Gewalt gemäß Artikel 7 der Ver-
fassung auch an die Menschenrechte gebunden.1030 Dies stellte vor allem die Gesetzgebung vor erhebliche Her-
ausforderungen. Der Justiz gelang es schon deshalb kaum, das Recht einheitlich anzuwenden, weil die Richte-
rinnen und Richter entweder in islamischem oder staatlichem Recht ausgebildet waren und dementsprechend die 
Bestimmungen des einen oder des anderen Rechtskorpus bevorzugt anwendeten. Dementsprechend war die 
Rechtsanwendung inkonsistent und fragmentiert.1031 
Nicht nur an diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig es gewesen wäre, innerhalb der afghanischen Gesell-
schaft die Rolle und Bedeutung des Islam so fortzuentwickeln, dass sie zu moderner Staatlichkeit gepasst hätte. 
Dies gelang von Beginn an keiner Regierung. Insbesondere hätten moderate Religionsgelehrte (Ulama) dazu 
bewegt werden können, eine Idee für einen nicht-jihadistischen afghanischen Islam zu entwickeln. Dies wäre 
entlang historischer und religiöser Traditionen, aber auch mit Hilfe von religiösen Wohlfahrtsakteuren und Ana-
lysen der Radikalisierungsprozesse im pakistanischen Exil und in Flüchtlingslagern durchaus möglich gewesen. 
Stattdessen wurde kein einheitliches Curriculum verfasst und die Ulama-Ausbildung wurde mehrheitlich Akteu-
ren außerhalb Afghanistans überlassen, vorwiegend in den Grenzregionen Pakistans.1032 
Innenpolitisch wurde die Umsetzung einer islamisch geprägten und menschenrechtskonformen Gesetzgebung 
und Rechtsprechung zum Teil von Gerichten und vom Parlament verhindert. So blockierte beispielsweise eine 
parlamentarische Mehrheit religiös-fundamentalistischer Kräfte die reformorientierten Vorstöße. Die Umsetzung 
der afghanischen Verfassung, die durch die Vereinigung zweier Rechtsauffassungen ein durchaus anspruchsvol-
les Vorhaben war, wurde somit durch politische Entscheidungen beziehungsweise fehlende juristische Kontrolle 

 
1026  Vgl. Wardak (2004), S. 319. 
1027  Vgl. Ebd., S. 338. 
1028  Vgl. Krempel (2010), S. 11. 
1029  Vgl. Röder (2023a), S. 1. 
1030  Vgl. Hellali (2022), S. 157. 
1031  Vgl. Ebd., S. 158. 
1032  Vgl. Borchgrevink (2013), S. 74–76. 
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erschwert und zum Teil jahrelang verhindert.1033 Hinzu kam, dass die prägende Rolle von traditionellen Rechts-
strukturen und der Religion für die Rechtspraxis (einschließlich Gewohnheitsrecht) in Afghanistan für die Re-
form des Rechts- und Justizsektors zu wenig berücksichtigt wurden. Chancen zur Verbindung unterschiedlicher 
Rechtskulturen (Menschenrechte und Islam) wurden vertan. Zudem wurde der Integration traditioneller Streit-
beilegungsmechanismen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.1034 Das hatte weitreichende Folgen für die Legi-
timation des Justizsektors in der Bevölkerung. 
In Bezug auf den Justizaufbau wurde diese Phase von der Amtszeit des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes 
Fasl Hadi Schinwari geprägt. Während seiner Amtszeit sorgte Schinwari für Aufsehen, da er gezielt Richter mit 
rein islamischer Ausbildung einstellte. Zudem schürte Schinwari bis zu seiner Ablösung immer wieder den Kon-
flikt zwischen konservativen und fortschrittlichen Kräften durch seine provokanten Äußerungen und Entschei-
dungen (zum Beispiel zur Polygamie und zur Kinderehe). 2006 wurde Schinwari durch den afghanisch-amerika-
nischen Juraprofessor Abdul Salam Azimi ersetzt. Azimis Amtszeit war geprägt von Reformen innerhalb der 
Richterschaft und stärkerer Unterstützung für die weiteren Justizinstitutionen.1035 
Praktisch übernahm Italien 2004 als lead nation die Verantwortung für die Koordinierung des Justizwiederauf-
baus in Afghanistan. Das Justizprojekt war personell schwach besetzt und nur begrenzt funktionsfähig. Dieses 
Vakuum füllten teilweise internationale Organisationen und ab 2008 die national geführten PRTs. Allgemein 
konzentrierte sich die internationale Gemeinschaft darauf, den Einfluss des Justizsystems national auszuweiten. 
Dabei wurde die Existenz pluraler Rechtssysteme auf lokaler Ebene weitestgehend ignoriert.1036  
Die PRTs waren ein wichtiges Werkzeug des Wiederaufbaus. Die Tatsache, dass die PRTs nicht gleichmäßig, 
sondern – abhängig vom jeweiligen Kommando der jeweiligen teilnehmenden (NATO-)Streitmacht – mit unter-
schiedlichen Mitteln und Ressourcen ausgestattet wurden und wirken konnten, sorgte für eine Ungleichverteilung 
der Wiederaufbaumaßnahmen. Zusätzlich hatten die PRTs klar abgegrenzte, geografische Zuteilungen und wur-
den selten über ihre Provinzgrenze hinaus tätig. Eine überregionale, nachhaltige und institutionalisierte Koordi-
nierung der PRT-Ressourcen und des Personals fand im Bereich des Justizaufbaus nicht statt.1037 
Im Bereich Justiz lag der Fokus der internationalen Gemeinschaft, wie bereits erwähnt, auf dem Aufbau staatli-
cher Institutionen, in den mehr als 80 Prozent der Mittel flossen. Es wurden Gerichte auf Distrikts- und Provinz-
ebene sowie ein Oberster Gerichtshof installiert, der ein Kassationsrecht, die Hoheit über das Budget sowie die 
Besetzung der Richterstellen hatte. Der Oberste Gerichtshof war zudem zuständig für die Prüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit von Gesetzen. Die wichtigsten staatlichen Institutionen im Bereich Recht und Justiz waren die 
formell unabhängige Gerichtsbarkeit, die dem Justizministerium unterstellte Staatsanwaltschaft, das dem Justiz-
ministerium unterstellte Gefängniswesen, die huquq-Einheiten des Justizministeriums (mit Notars- und Media-
tionsfunktionen), die dem Innenministerium unterstellte (Kriminal-)Polizei, zusätzliche spezielle Organe zur 
Strafverfolgung in den Bereichen Antikorruption, Terrorismus, Militärjustiz sowie die unabhängige, außerhalb 
des Staates organisierte Anwaltschaft.1038 
Der innerafghanische Transitional-Justice-Prozess mündete in der Verkündung des Aktionsplans für Frieden, 
Gerechtigkeit und Versöhnung der afghanischen Regierung im Juni 2005. Deutschland (AA) beteiligte sich im 
Jahr 2007 finanziell mit 150.000 Euro für die Umsetzung von Teilaspekten dieses Plans.1039 Zu seinen wichtigs-
ten Zielen gehörten die Aufarbeitung und Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen und die Entfernung 
der Täter aus staatlichen Institutionen.1040 Nichts davon erfolgte.  

4.3.3.2.2 Afghanistan Compact (2006-2011) 
Mit der Londoner Konferenz im Januar und Februar 2006 und dem darin verabschiedeten Afghanistan Compact 
begann eine neue Phase bei der internationalen Unterstützung für den Justizaufbau in Afghanistan (2006-2011). 
Der Afghanistan Compact war eine politisch bindende Vereinbarung zwischen Afghanistan und der internatio-

 
1033  Vgl. Röder (2023a), S. 1. 
1034  Vgl. Hellali (2022), S. 158. 
1035  Vgl. Röder (2023b), S. 6–7. 
1036  Vgl. Barfield (2008), S. 350. 
1037  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 9. 
1038  Vgl. Röder (2023b), S. 4. 
1039  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2023). 
1040  Vgl. Government of the Islamic Republic of Afghanistan (2005), S. 8. 
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nalen Gemeinschaft hinsichtlich wichtiger sicherheits-, innen- und entwicklungspolitischer Ziele für die folgen-
den fünf Jahre.1041 Die afghanische Regierung verpflichtete sich, eine effizientere, rechenschaftspflichtige und 
transparente Verwaltung auf allen Regierungsebenen zu schaffen (Reform der öffentlichen Verwaltung) und zum 
koordinierten Aufbau funktionsfähiger Institutionen – einschließlich Zivilverwaltung, Polizei, Gefängnissen und 
Justiz – in allen afghanischen Provinzen. Die Maßnahmen sollten den Abschluss von Gesetzesreformen für den 
öffentlichen und den privaten Sektor, den Aufbau der Kapazitäten der Justizeinrichtungen und des Justizperso-
nals, die Förderung der Menschenrechte und des Rechtsbewusstseins und die Wiederherstellung der Justizinfra-
struktur umfassen. Außerdem sollte der Aktionsplan für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung der afghanischen 
Regierung umgesetzt werden.  
Der Friedens- und Aussöhnungsprozess wurde ab 2005 durch das Programm Disbandment of illegal Armed 
Groups (DIAG) als Nachfolgeprogramm des DDR-Programms fortgesetzt. Parallel wurde von 2005 bis 2010 das 
Program-e Tahkim-e Sulh (Strengthening Peace Programme) (PTS) ins Leben gerufen.1042 Neben der erneuten 
Vernachlässigung der Reintegrationskomponente blieben Ausstrahlung und Teilnehmerzahlen begrenzt. Teil-
weise trugen auch diese beiden Programme unbeabsichtigt zu einer weiteren Militarisierung der afghanischen 
Gesellschaft und Vertiefung von Konflikten auf lokaler Ebene bei.1043 
Ein zentrales Ereignis im Aufbau eines Rechtsstaates und im Transitional-Justice-Prozess in Afghanistan stellt 
das 2007 vom afghanischen Parlament verabschiedete Amnestiegesetz (National Reconciliation, General Amne-
sty and National Stability Law) dar, welches im Dezember 2009 in Kraft trat. Das Gesetz stellte in Aussicht, dass 
für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der letzten drei Jahrzehnte (kommunistische Ära, Bür-
gerkrieg von 1992-1996, radikal-islamisches Taliban-Regime) Straffreiheit gelten soll, mit der parlamentarischen 
Begründung, einen nachhaltigen Frieden in Afghanistan schaffen zu wollen. Dieses Gesetz beeinträchtigte die 
Entwicklung der Menschenrechte in Afghanistan und untergrub einen der wichtigsten universellen Grundsätze 
von Rechtsstaatlichkeit, nämlich dass die Regierung, ihre Beamteninnen und Beamten, Vertreterinnen und Ver-
treter sowie Einzelpersonen und private Einrichtungen vor dem Gesetz rechenschaftspflichtig sind.1044 Die af-
ghanische Regierung rechtfertigte dieses Gesetz damit, das Prinzip peace before justice zu verfolgen, obwohl die 
Regierung zu diesem Zeitpunkt einen offiziellen Friedensprozess ablehnte. 
Die Problematik des Amnestiegesetzes und der unzureichenden Bemühungen in Hinsicht auf transitional justice 
wird beim Blick auf die Wahl der afghanischen Partner vonseiten der deutschen Verantwortlichen besonders 
deutlich. Wie zu Beginn beschrieben, waren die Jahrzehnte vor 2001 von Kriegen, Gewalt und unzähligen 
Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen geprägt. Vor allem die Zivilbevölkerung war schutzlos gegenüber diesen 
Verbrechen, die von den Akteuren aller beteiligten Konfliktparteien begangen wurden. Es gab einzelne Überle-
gungen und mahnende Forderungen, aber nie konkrete Ansätze, geschweige denn abgeschlossene Prozesse in 
Fragen der öffentlichen Verurteilung, der juristischen Aufarbeitung und einer möglichen Aussöhnung dieser Ver-
brechen. Folgenschwer wurde bereits auf dem Petersberg 2001 versäumt, einen verbindlichen Transitional-Jus-
tice-Prozess zu vereinbaren. Die Folgen der Straflosigkeit vieler Gewaltakteure und der fehlenden, öffentlichen 
Akzeptanz wurden in Verbindung mit der zweifelhaften Wahl einiger zentraler afghanischer Partner zu Beginn 
des Einsatzes besonders deutlich.1045 
Die Frage der politischen Neuordnung Afghanistans war ein zentrales Thema der Petersberg-Konferenz im De-
zember 2001. Neben „politischen“ Eliten aus dem Exil nahmen Gewalteliten in Form afghanischer Warlords der 
verschiedenen Fraktionen der Nordallianz an dieser Konferenz teil, die zuvor in ihrem Kampf gegen die Taliban 
und bei der vorzeitigen Einnahme der Hauptstadt Kabul vonseiten der USA militärtechnisch unterstützt wurden. 
Der überwiegende Teil der militärischen Aktionen in Afghanistan wurde bis 2001 von Verbänden der Nordallianz 
geführt, die als unhinterfragte Sieger auf dem Petersberg die Mehrheit der Kabinettsposten erhielt. Auf diese 
Weise konnten sich Warlords – ehemalige Bürgerkriegskommandeure und Milizanführer – als Hauptakteure in 
der initialen, politischen Neuordnung platzieren. Sie dominierten ebenfalls die verfassungsgebende Große Rats-
versammlung (Loya Jirga) und wurden von den ersten Entscheidungen an in den Aufbauprozess involviert.1046 
Trotz der nachfolgenden Demobilisierungs-, Entwaffnungs- und Reintegrationsprogramme ab 2002 konnten 
diese Warlords ihre privaten Armeen informell erhalten, auch wenn sie teilweise in die staatlichen Polizei- und 

 
1041  Vgl. United Nations Peacekeeper (2006), S. 2. 
1042  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2019), S. 14. 
1043  Vgl. Ebd., S. 92–93. 
1044  Vgl. Sevastik (2019), S. 8. 
1045  Vgl. Wardak (2004), S. 331; Schetter (2022c), S. 11. 
1046  Vgl. Schetter (2022c), S. 11. 
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Militärstrukturen eingegliedert wurden. So untergruben Mitglieder der afghanischen Regierung aktiv und fort-
dauernd das staatliche Gewaltmonopol und förderten Rechtsdurchsetzung im Sinne eines „Recht des Stärkeren“, 
was eines der größten Probleme für den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit barg.1047 
Der Einbezug vieler so genannter Warlords in den Wiederaufbau des neuen afghanischen Staates ohne einen 
Aufklärungs- oder Aussöhnungsprozess beziehungsweise einen Prozess der transitional justice war eine der weit-
reichendsten Fehlentscheidungen der internationalen Gemeinschaft. Doch nicht nur zu Beginn, sondern auch im 
Verlauf des kompletten Einsatzes wurden Warlords mit unklaren politischen Motiven als Partner gewählt und 
falsche Kompromisse getroffen, die sich negativ auf den Aufbau von Rechtsstaatlichkeit auswirkten. Auch im 
deutschen Verantwortungsbereich der PRTs Kunduz und Faizabad kam es zu Kooperationen mit Warlords aus 
der Bürgerkriegszeit, die sich zum Vorteil der lokalen Machtstrukturen und zum Nachteil der afghanischen Be-
völkerung entwickelten.1048 Die Entscheidung zum Einbezug von Warlords aus dem afghanischen Bürgerkrieg 
wurde von den Verantwortlichen bei der Petersberg-Konferenz 2001 getroffen. Im praktischen Wiederaufbau 
zeigte sich deutlich, dass dieses Handeln im Interesse von Sicherheit und Stabilität zu nicht-intendierten Konse-
quenzen führte.1049 Diese doppelten Standards der Verantwortlichen in Hinsicht auf afghanische Warlords wur-
den von weiten Teilen der afghanischen Bevölkerung deutlich wahrgenommen und erschwerten den Wiederauf-
bau ab der ersten Stunde. Es konnte schlichtweg nicht genug kritische Masse der Bevölkerung für die Unterstüt-
zung eines neuen Rechtssystems mobilisiert werden, wenn sich dieses System in Teilen auf die Schultern nach-
weislicher Kriegsverbrecher und deren Truppen stützte.1050  
Ein 2007 vom United Nations Development Programme (UNDP) veröffentlichter Bericht konstatierte, dass 80 
Prozent der Konflikte im Land von Ältestenräten (Schuras/Jirgas) bearbeitet wurden.1051 Teilweise delegierten 
die huquq-Büros des Justizministeriums an sie Fälle zur Konfliktschlichtung auf die lokale Ebene. Staatliche 
Institutionen, in die fast alle Ressourcen der internationalen Geber flossen, waren weiterhin nicht hinreichend auf 
Provinz- und Distriktebene vorhanden. Wenn doch, wurden sie von der Bevölkerung vielfach als ineffektiv, kor-
rupt und fremd wahrgenommen.1052 
Auf der Rom-Konferenz im selben Jahr wurden daher konkrete Maßnahmen für den Justizaufbau in Afghanistan 
festgelegt, die auch die subnationale Ebene – zuvorderst die Provinzen – berücksichtigten.1053 Bis Ende des Jahres 
sollte ein umfassendes nationales Justizprogramm unter der Leitung des Obersten Gerichtshofs, des Justizminis-
teriums und der Generalstaatsanwaltschaft in Kraft gesetzt und durch den Afghanistan Reconstruction Trust Fund 
(ARTF) der Weltbank finanziert werden. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zahlte von 2001 bis 2021 
aus BMZ-Mitteln rund eine Milliarde Euro im Rahmen von 21 Tranchen in den ARTF-Fond ein.1054 Darüber 
hinaus wurde auf der Konferenz ein Prozess zur Unterstützung der afghanischen Regierung bei der wirksamen 
Verknüpfung der koordinierten Geberunterstützung mit dem nationalen Justizprogramm geplant. Zudem einigte 
man sich auf ein koordiniertes Vorgehen in zentralen Bereichen sowie in der Provinzebene durch die Einrichtung 
eines Provincial Justice Coordination Mechanism. Für die Einrichtung eines Rule-of-law-Feldbüros in Kunduz 
sowie eine Justizreformberatung für die afghanische Provinzregierung stellte das AA in Zusammenarbeit mit 
dem UNDP beziehungsweise mit UNAMA im Jahr 2008 500.000 Euro zur Verfügung.1055 
Im Jahr 2008 verabschiedete die afghanische Regierung ihre Afghan National Justice Sector Strategy.1056 Damit 
sollten die Qualität der afghanischen Justiz, aber auch die institutionelle Kapazität zur Erbringung nachhaltiger 
Justizdienstleistungen sowie die Koordination des Justizsystems intern und mit anderen staatlichen Institutionen 
verbessert werden. 
Die staatlichen Institutionen im Bereich Recht und Justiz wiesen erhebliche Schwächen auf. In vielen Distrikten 
gab es keine erstinstanzlichen Gerichte und huquq-Büros, die für die Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig 
waren. Der Zugang zu Recht war so für große Teile der dort lebenden Bevölkerung erheblich beeinträchtigt.1057 

 
1047  Vgl. Jensen (2011), S. 936. 
1048  Vgl. Münch (2013), S. 65. 
1049  Vgl. Nachtwei (2022), S. 89. 
1050  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 9. 
1051  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2007). 
1052  Vgl. Röder (2023a), S. 1. 
1053  Vgl. Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten, Frankreich (2023). 
1054  Vgl. Clausen (2023). 
1055  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2023); Bundesregierung (2018), S. 23. 
1056  Vgl. Islamic Republic of Afghanistan (2008b), S. 13 f. 
1057  Vgl. Röder (2023b), S. 4. 
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Hinzu kam, dass die Strafjustiz im Mittelpunkt der internationalen Rechtsstaatsförderung stand. Auch bei der 
Bekämpfung von Drogenkriminalität und Korruption wurde das Strafrecht als zentrales Instrument verwendet. 
Der Ansatz, auch bei kleineren Verstößen strafend gegen Individuen vorzugehen, stand jedoch im Gegensatz zu 
der afghanischen Tradition, über Konflikte in Ältestenräten zu beraten und sie möglichst im Konsens durch einen 
Ausgleich zwischen den Beteiligten beizulegen. 

4.3.3.2.3 Kabul-Prozess (2011-2014) 
Auf der Konferenz in Kabul im Jahr 2010 wurde der sogenannte Kabul-Prozess (2011-2014), die dritte Phase der 
Unterstützung zum Staats- und Justizaufbau in Afghanistan, beschlossen.1058 Dieser löste den Afghanistan Com-
pact ab und verfolgte eine zunehmende afghanische Eigenverantwortung. Auf der Konferenz wurde neben einer 
generellen Verbesserung des Zugangs zu Justiz für die Afghaninnen und Afghanen, auch eine Strategie zur Ver-
knüpfung von nationaler Justiz mit der informellen, traditionellen Justiz in Afghanistan entworfen. 
Die Abschlussdokumente der internationalen Konferenzen in Bonn (2011)1059 und London (2014)1060 betonten 
beide die Relevanz eines fortschreitenden afghanischen Friedens- und Aussöhnungsprozesses und lenkten die 
Aufmerksamkeit auf die sich verschlechternde Sicherheitslage im Land. Wie im Doha-Prozess ab 2014 ersicht-
lich, brachten beide Konferenzen aber kaum neue konkrete Schritte zur Unterstützung des Justizaufbaus in Af-
ghanistan. 

4.3.3.2.4 Doha-Prozess (ab 2014) 
Das Afghanistan Peace and Reintegration Programme (2010-2016) war eine der wenigen verbliebenen, konkre-
ten Maßnahmen zur Unterstützung des Justizaufbaus. Es stellte das Folgeprogramm des gescheiterten DDR-Pro-
gramms dar und einen neuen Versuch, transitional justice im Land zu fördern. Es war ein international unter-
stütztes und von der afghanischen Regierung geleitetes Programm zur Förderung von Versöhnung und Sicherheit 
durch die Wiedereingliederung ehemaliger Aufständischer – darunter auch Taliban. Deutschland förderte dieses 
Programm über das AA und in Zusammenarbeit mit dem UNDP mit zehn Millionen Euro.1061 Ähnlich den vor-
herigen DDR-Programmen entfaltete auch das APRP nicht die beabsichtigte Wirkung.1062 
Die innenpolitische Landschaft wurde auch von der Rückkehr des Anführers der Hizb-e Islami-Partei, Gulbuddin 
Hekmatyar, im September 2016 beeinflusst. Nach der Unterzeichnung einer Friedensvereinbarung zwischen der 
Regierung der Nationalen Einheit und Hizb-e Islami kehrte Hekmatyar im Mai 2017 aus dem zwanzigjährigen 
Exil nach Kabul zurück. Die afghanische Regierung inszenierte den Friedensschluss trotz der militärischen Be-
deutungslosigkeit der Gruppe als Auftakt einer umfassenden nationalen Versöhnung.1063 Das Friedensabkommen 
mit Hekmatyar geht auf die Frieden-vor-Gerechtigkeit-Debatte (peace before justice) zurück, die in Bonn geführt 
wurde und in der Generalamnestie der Regierung für Kriegsverbrecher im Jahr 2007 gipfelte. Die Unterstützung 
eines innerafghanischen Friedens- und Versöhnungsprozesses war zentrales Ziel der deutschen und europäischen 
Afghanistanpolitik in dieser Zeit. Die in Afghanistan umstrittene Hekmatyar-Vereinbarung wurde von der Bun-
desregierung positiv hervorgehoben und als Signal für einen fortschreitenden Friedensprozess in Afghanistan 
gewertet.1064 
Die letzte große Afghanistan-Konferenz fand 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie virtuell in Genf statt.1065 
Im Abschlussdokument verpflichtete sich die internationale Gemeinschaft, die afghanische Regierung bei den 
Maßnahmen zur Verbesserung der Regierungsführung und der Rechtsstaatlichkeit weiter zu unterstützen. Diese 
Maßnahmen schlossen die Übergangsjustiz als wesentlichen Bestandteil des laufenden Friedensprozesses, des 
Haushaltsvollzugs und der Korruptionsbekämpfung im ganzen Land mit ein. 

 
1058  Vgl. The University of Edinburgh (2010). 
1059  Vgl. The University of Edinburgh (2011). 
1060  Vgl. Foreign, Commenwealth & Development Office (2023). 
1061  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2023). 
1062  Vgl. Selber (2017), S. 40–44. 
1063  Vgl. BBC News (2016). 
1064  Vgl. Bundesregierung (2018), S. 23. 
1065  Vgl. Ministry for Foreign Affairs of Finland (2020). 
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4.3.3.2.5 Akzeptanz und Resonanz 
Trotz der mittlerweile jahrelangen Bemühungen im Justizaufbau wandten sich laut einer Umfrage der Asia Foun-
dation aus dem Jahr 2019 noch immer 46,6 Prozent der Befragten in Fragen der Streitbeilegung an Ältestenräte 
(Schuras/Jirgas).1066 Dies hatte zum einen formale Gründe: Es war gängige Praxis und von der Regierung vor-
gegeben, dass Streitschlichtungen und Entscheidungen in weniger bedeutenden Konfliktfällen auf die Gemein-
deebene zurückdelegiert wurden, da vor Ort besseres Kontextwissen vorhanden war. Zum anderen waren die 
staatlichen Gerichte und Justizorgane überlastet.  
Vor allem hatte die Bevölkerung auch 2019 noch größeres Vertrauen in die Streitbeilegung durch traditionelle 
Ältestenräte als in die Entscheidungen staatlicher Gerichte. Mehrheitlich (66 Prozent) gaben die Befragten in 
einer Bevölkerungsbefragung der Asia Foundation zwar an, dass die staatlichen Gerichte fair und vertrauenswür-
dig seien.1067 Mehr als die Hälfte (57 beziehungsweise 53 Prozent) war zudem überzeugt, dass staatliche Gerichte 
die Normen und Werte berücksichtigen beziehungsweise effektiv arbeiten würden.1068 Wesentlich mehr der Be-
fragten (81,2 Prozent) waren jedoch der Auffassung, dass die lokalen Schuras beziehungsweise Jirgas fair und 
vertrauenswürdig seien. Als Grund für die Präferenz einer Streitbeilegung durch Ältestenräte nannte die große 
Mehrheit (74,7 Prozent), dass Schuras beziehungsweise Jirgas lokale Normen und Werte mehr beachten wür-
den.1069  
Ziel der informellen Art der Streitbeilegung durch Schuras und Jirgas war es, unter Ausgleich der Interessen 
beider Parteien, Lösungen innerhalb der lokalen Gemeinschaft zu finden. Dies ermöglicht es den Beteiligten, 
nach der Beilegung eines Konfliktes weiter miteinander, also zum Beispiel in demselben Dorf, zu leben. Die 
informelle Streitbeilegung war in Afghanistan weit verbreitet, hatte aber zwei maßgebliche Probleme: Erstens 
hatten Frauen kaum Zugang und Einfluss auf die Ältestenräte, und zweitens verletzten die Rechtsprechungen 
vereinzelt die individuellen Rechte der Betroffenen, da sie nicht auf internationalem oder staatlichem Recht be-
ruhten.1070 In Bezug auf die Streitbeilegungsinstitutionen des Staats und den formalen Justizsektor hingegen ga-
ben die Befragten an, dass sie sie als korrupt und von der Politik beeinflusst wahrnahmen und dass die Verfahren 
zu lange dauerten.1071  
Die Taliban wussten das Vertrauensdefizit des formalen Rechts innerhalb der Bevölkerung für sich zu nutzen. 
Sie implementierten ein paralleles Justizsystem, das von vielen Afghaninnen und Afghanen als fair, legitim, frei 
von Bestechung und schnell wahrgenommen wurde. Die Rechtsdurchsetzung der Taliban, zum Beispiel in Form 
mobiler Taliban-Gerichte, konnte somit bieten, was das staatliche Rechtssystem nicht zu leisten vermochte: es 
war effektiv, für die Bevölkerung leicht zugänglich und es wurde als rechtmäßig anerkannt.1072 Die staatlichen 
Gerichte gaben aus Sicht der Bevölkerung im Vergleich zum Rechtssystem der Taliban kein gutes Bild ab. Sie 
blieben für die Menschen kaum erreichbar, waren aufgrund eines oft fehlenden Gerichtsvollzuges nicht effektiv 
und wendeten Regeln an, die nicht einmal das Justizpersonal verstand. Hinzu kam, dass sie zunehmend durch 
Korruption durchsetzt und beschädigt wurden.1073 Bevölkerungsumfragen zufolge gehörten Richterinnen und 
Richter zu den korruptesten Elementen innerhalb eines ohnehin korrupten Staates.1074 
Eine parlamentarische Debatte über den Justizaufbau in Afghanistan fand im Deutschen Bundestag während des 
zwanzigjährigen Afghanistan-Einsatzes nicht statt. Zu den Themen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in 
Afghanistan legten Fraktionen des Bundestages drei kleine Anfragen im Jahr 2008 und eine weitere im Jahr 2010 
vor.1075 Große Anfragen beschränkten sich auf den Wiederaufbau insgesamt (2007)1076 und die deutsche Unter-
stützung für den Polizeiaufbau in Afghanistan (2010)1077. Über parlamentarische Anfragen hinaus gab es Anträge 

1066  Vgl. Akseer und Rieger (2019), S. 32. 
1067  Die oben genannte Umfrage ist mit Blick auf die Akzeptanz des Justizsystems in der Bevölkerung aussagekräftig, da The Asia Foun-

dation seit 2004 wiederholt Befragungen zur öffentlichen Meinung in Afghanistan durchgeführt hatte. Bis 2019 wurden mehr als 
129.000 Afghaninnen und Afghanen in allen 34 Provinzen befragt. 

1068  Vgl. Akseer und Rieger (2019), S. 146 ff. 
1069  Vgl. Ebd., S. 146 ff. 
1070  Vgl. Röder (2023b), S. 4. 
1071  Vgl. Akseer und Rieger (2019), S. 146 ff. 
1072  Vgl. Swenson (2017), S. 121. 
1073  Vgl. Röder (2023a), S. 6. 
1074  Vgl. Braithwaite und Wardak (2019), S. 174. 
1075  Vgl. Deutscher Bundestag (2008a);  (2008e);  (2008h);  (2010d). 
1076  Vgl. Deutscher Bundestag (2007a). 
1077  Vgl. Deutscher Bundestag (2010b). 
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zur Stärkung der Menschenrechte in Afghanistan1078 im Jahr 2004 sowie einen Antrag zum Polizei- und Jus-
tizaufbau in Afghanistan im Jahr 20071079. 

4.3.3.3 Deutsche Beteiligung am Justizaufbau 
Deutschland war nach den USA zweitgrößter Geber (85 Millionen Euro seit 2004) für den Justizaufbau in 
Afghanistan.1080 Wie bereits erwähnt, kam es durch die PRTs faktisch zu einer regionalen Aufteilung der Zustän-
digkeiten mit dem deutschen Fokus auf den Norden Afghanistans. Eine detailliertere Auflistung der durchge-
führten Maßnahmen von AA (für den Zeitraum von 2004 bis 2021) und BMZ (für den Zeitraum von 2002 bis 
2021), der eingesetzten Mittel und der Projektzeiträume im Bereich Staatsaufbau wurde den Mitgliedern der 
Projektgruppe zur Verfügung gestellt. 
Das deutsche Engagement reichte von der Instandsetzung und dem Bau von Verwaltungs- und Gerichtsgebäuden 
über die Ausbildung von Richterinnen und Richter und der Verbesserung des Zugangs zu Recht bis zur Unter-
stützung der Erstellung von Rechtstexten. Es wurde sowohl die staatliche als auch die zivilgesellschaftliche Seite 
unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Ausarbeitung und Etablierung des zuvor in Afghanistan unbe-
kannten Verwaltungsrechts. Insgesamt waren Nachhaltigkeit und Wirksamkeit der Beiträge aber begrenzt. 
Deutschland hat mit der Etablierung eines Verwaltungsrechts oder der Ausbildung von Richterinnen und Richter 
zwar wichtige Einzelbeiträge zur Förderung staatlicher Strukturen im Justizbereich geleistet, die stärker auch 
lokale Partner und Bedarfe berücksichtigten, jedoch wurde zu kurzfristig gedacht. Einem komplexen und lang-
fristigen Prozess wie dem Aufbau eines Rechtssystems wurden diese Einzelbeiträge nicht gerecht.1081 Es fehlte 
an einer gemeinsamen Zielsetzung und Abstimmung der Programme und Priorisierung der Fähigkeiten und Mit-
tel der beteiligten Ressorts. Dadurch wurden Unterstützungs- und Wirkungschancen der deutschen Beiträge 
leichtfertig vertan. 
Allgemein verfolgten BMZ und AA mit ihren Maßnahmen und Projekten für den Justizaufbau eigene Strategien 
und Planungen, arbeiteten mit eigenen Partnerinnen und Partnern und hatten Zugriff auf eigene Ressourcen. Die 
Ministerien hatten eine unterschiedliche Handlungslogik, die sich auch in der Förderpraxis niederschlagen 
konnte: So konnte die Implementierung kurzfristiger Aufbauprojekte in Gegensatz geraten zur Finanzierung von 
NGO-Initiativen, die grundsätzlich mit längerfristigen Zeithorizonten und mit eher offenen Rechtsstaatskonzep-
ten arbeiteten und sich beispielsweise mit der afghanischen Streitbeilegung durch Schuras und Jirgas befass-
ten.1082 Unterschiedliche Ressort-Logiken sind zwar nicht grundsätzlich zu kritisieren, jedoch verschlechterten 
mangelnde Abstimmung von Zielvorgaben und fehlende Koordinierung der Beteiligten die Wirksamkeit der 
deutschen Beiträge für den Justizaufbau. In der Umsetzung zeigte sich dies durch die Förderung von vielen zer-
splitterten Maßnahmen und Projekten, deren Durchführende teilweise nicht einmal voneinander wussten.1083 Ne-
ben Fragen der Zuständigkeit führte das dazu, dass erfolgreiche, vom AA finanzierte Projekte zur Rechtsstaats-
förderung nicht zur Fortsetzung an das BMZ übergeben wurden.1084 Operativer Dissens und institutionalisierte 
Insuffizienz in Form von unterschiedlich langen Projektlaufzeiten und thematischen Schwerpunktsetzungen führ-
ten dazu, dass Projekte des jeweils anderen Ressorts selten übernommen wurden. Gleichzeitig bestand wenig 
Interesse daran, die Maßnahmen und Programme untereinander zu koordinieren und zu harmonisieren.1085 Mit 
Blick speziell auf die deutschen Beiträge durch AA, BMI und BMZ konnte keine nachhaltige Koordinierung der 
Maßnahmen und Projekte zum Rechtsstaatsaufbau festgestellt werden. Trotz einzelner, lokaler Erfolge trugen 
die Maßnahmen nicht dazu bei, dass sich ein afghanischer Rechtsstaat langfristig etablieren konnte. 

4.3.3.3.1 Bewertungen1086 
Die afghanische Verfassung von 2004 bot für die Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit im westlichen Verständnis 
zwar ein solides Fundament; neben unterschiedlichen Rechtsvorstellungen in der Praxis waren die Erwartungen 

 
1078  Vgl. Deutscher Bundestag (2003). 
1079  Vgl. Deutscher Bundestag (2007f). 
1080  Hellali (2022), S. 156; Auswärtiges Amt - AA (2023). 
1081  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 24. 
1082  Vgl. Röder (2023a), S. 4f. 
1083  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 27. 
1084  Vgl. Ebd., S. 26. 
1085  Ebd., S. 26 f; vgl. auch Plesmann und Tilmann (2022), S. 79. 
1086  Zu diesem Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

Sachverständigen Reiner Haunreiter vor.  
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an den Justizaufbau in einem so fragilen und zerklüfteten Kontext wie Afghanistan jedoch von Beginn an unre-
alistisch. Die Streichung eines zunächst vorgesehenen Verfassungsgerichtes aus den Verfassungsentwürfen ver-
hinderte eine nachhaltige Versachlichung und Entschärfung politischer und ideologischer Konflikte zwischen 
Regierung und Parlament. 
Mit Blick auf das internationale und deutsche Engagement für den Aufbau der Justiz muss festgestellt werden, 
dass schon von Beginn an eine vertiefte Analyse der Rechtswirklichkeit und Bedarfe in Afghanistan fehlte. Als 
Folge wurde die Herausforderung parallel vorherrschender Rechtssysteme für den Justizaufbau unterschätzt. Dies 
hatte weitreichende Auswirkungen auf die Anschlussfähigkeit der Verfassung innerhalb der afghanischen Bevöl-
kerung und der Durchsetzung und Legitimation des Rechtsstaats und des Justizsystems. So gelang es nicht, die 
Ansprüche, die in der Verfassung formuliert wurden, nämlich die Harmonisierung von liberal-modernen Rechts-
vorstellungen mit islamischem Recht und gewohnheitsrechtlichen Stammestraditionen, mit der Lebenswirklich-
keit der Mehrheit der Bevölkerung zu vereinen. Stattdessen war die afghanische Verfassung zu sehr an westlichen 
Vorbildern ausgerichtet. Aus diesem Grund vermochte es die Verfassung nicht, dem Gerechtigkeitsbedürfnis der 
afghanischen Bevölkerung zu entsprechen. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob und wenn ja, wie diese unter-
schiedlichen Weltanschauungen in Einklang gebracht werden können. Die mangelnde Koordination der Maß-
nahmen für den Justizaufbau wurde durch ein Nicht-Erkennen beziehungsweise Nicht-Einbeziehen dieser Kon-
fliktlinien noch erschwert.1087 Darüber hinaus war Rechtsstaatlichkeit zu sehr auf einen Law-and-Order-Ansatz 
verengt und Strafrecht stand in einem größeren Fokus als Zivilrecht. Der afghanische Staat wurde von der Be-
völkerung so als überwiegend sanktionierend und regulierend wahrgenommen, was die Akzeptanz rechtsstaatli-
cher Institutionen in der afghanischen Gesellschaft weiter unterminierte. 
Auf internationaler Ebene fand ebenfalls keine strukturierte und systematische Zusammenarbeit statt. Die Geber 
koordinierten ihre Maßnahmen zum einen nicht wirksam untereinander, zum anderen gab es zu wenig Koordi-
nation zwischen den internationalen und nationalen Akteuren. Stattdessen wandelte sich der zentralisierte Ansatz 
der Justizsektorreform mit der Zeit in einen regionalen „Flickenteppich“ unterschiedlicher Förderungspraxen, 
der in seiner Zersplitterung ein abgestimmtes und kohärentes Vorgehen beim Aufbau des Justizsektors und der 
Rechtsstaatsförderung unterminierte. Eine Verknüpfung relevanter Ressorts in Deutschland sowie der Austausch 
und die Zusammenarbeit der Akteure im Bereich Justizaufbau geschahen eher sporadisch vor Ort und aufgrund 
des Engagements von Einzelpersonen.  
Hinzu kommt, dass außerhalb des Strafrechtes nur wenige Afghaninnen und Afghanen überhaupt mit dem 
Rechtsstaat in Berührung kamen, was neben der Korruption in Polizei und Justiz dazu beitrug, dass die Bevölke-
rung kein Vertrauen in staatliche Institutionen aufbaute und sich stattdessen weiterhin eher auf Verwandtschafts-
beziehungen und informelle Autoritäten verließ. Durch das Ausklammern bereits bestehender Rechtskulturen bei 
der Rechtsstaatsförderung und dem Aufbau des Rechtssystems wurde die Chance verpasst, die kulturelle Kluft 
zwischen zentralistischem Staat und Regionen, urbanen und ländlichen Gebieten zu überwinden.1088 Viele Men-
schen sahen die Implementierung eines formalen Rechtssystems als Oktroyierung der zentralstaatlichen Autorität 
an.1089 
Ein weiterer Grund für das Legitimitätsproblem des formalen Rechtssystems von Beginn an war, dass die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen der diversen Bevölkerungsgruppen an den Rechtsstaat und ihre 
verschiedenen Rechtsverständnisse nicht bei der Formulierung der Gesetze berücksichtigt wurden. Die Afgha-
ninnen und Afghanen sollten Gesetze befolgen, in deren Entstehung sie nicht einbezogen worden waren und die 
sie nicht verstanden. Infolgedessen hatten sie von Beginn an kein Vertrauen in das Justizsystem. Die grassierende 
Korruption in Justiz und Polizei tat ihr Übriges.1090 
Afghanische Frauen wurden in der Rechtpraxis in besonderem Maße marginalisiert. Insbesondere die Delegie-
rung von Konfliktschlichtungsprozessen in Familien- und Erbrechtsangelegenheiten auf die lokale Ebene, wo 
Älteste und religiöse Autoritäten als Mitglieder von Schuras die Rechtsprechungsfunktion übernahmen, wirkte 
sich für Frauen nachteilig aus. Sie erfuhren in der Regel kaum Gerechtigkeit. Mit der Betonung lokaler, tribaler 
Organisations- und Ordnungsformen im Zuge der Hinwendung internationaler Programme und Geber zu Tradi-
tional-Justice-Formaten, wurde die rechtliche Diskriminierung von Frauen insbesondere auf dem Land noch ein-
mal verstetigt. Dies erkannten internationale Geber erst sehr spät nach einer Evaluierung diverser Programme 
durch UNDP. Erst im Laufe des Wiederaufbaus wurden Anstrengungen unternommen, den größtmöglichen Teil 

1087  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 7. 
1088  Vgl. Hellali (2022), S. 158. 
1089  Vgl. Barfield (2008), S. 348. 
1090  Vgl. Ebd., S. 350. 
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der afghanischen Bevölkerung im Aufbau des Rechtssystems zu repräsentieren, beispielsweise durch die Ein-
richtung von Schuras für Frauen.1091 Dies war ein wichtiger Schritt hin zu mehr Akzeptanz. Für ein funktionie-
rendes und legitimes Rechtssystem kam diese Steuerung aber zu spät.  

4.3.3.4 Zusammenfassung und Lehren 
Der Aufbau der Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des über zwanzigjährigen Einsatzes war eine Mammutaufgabe: 
Neben einer neuen Verfassung mussten die nötige Infrastruktur in Form von Gerichtsgebäuden aufgebaut und 
Richterinnen und Richter, Polizei- sowie anderes Justizpersonal ausgebildet und eingesetzt werden. Diese An-
strengungen auf der nationalen wie subnationalen Ebene wurden unterstützt und finanziert von einer Vielzahl 
verschiedener internationaler Akteure. All das geschah vor dem Hintergrund einer schwierigen Sicherheitslage, 
die von Terrorismus und Aufstandsbekämpfung geprägt war. Bei der genaueren Betrachtung des Rechtsstaats-
aufbaus werden Probleme deutlich, die grundsätzlicher Natur sind: Zu Beginn des Einsatzes waren die kulturellen 
Gegebenheiten „vor Ort“ und die Komplexität der afghanischen Gesellschaft und ihrer Traditionen weder den 
deutschen und internationalen Entscheidungsträgern noch den meisten Entsandten hinreichend bekannt. Die pa-
rallelen Rechtssysteme, die seit Jahrhunderten in der afghanischen Gesellschaft verankert und von islamischen, 
gewohnheitsrechtlichen und Stammestraditionen geprägt waren, wurden nicht ausreichend berücksichtigt und 
ihre Harmonisierung mit liberal-modernen Rechtsvorstellungen zu spät oder gar nicht in Maßnahmen und Initi-
ativen für den Justizaufbau eingebunden. Erschwerend hinzu kam ein gravierender Konflikt zwischen dem Fokus 
auf das Strafrecht gegenüber einem Bedürfnis nach ausgleichender Streitbeilegung, wie es in der afghanischen 
Bevölkerung weit verbreitet ist. 
Das trug mit dazu bei, dass sich ein Großteil der afghanischen Bevölkerung nicht mit dem Rechtssystem nach 
Vorbild von liberal-demokratischen Verfassungsstaaten identifizieren konnte und dieser Rechtsstaat zum Teil als 
illegitim aufgefasst wurde. Die Straffreiheit für ehemalige Warlords und das Ausbleiben einer gesellschaftlichen 
und juristischen Aufarbeitung der Kriegsverbrechen dürfte einen gesellschaftlichen Neuanfang von Beginn an 
untergraben haben. Auch die Wahl der Partner für den Justizaufbau wurde nicht hinreichend reflektiert. Durch 
die Besetzung wichtiger Posten in Justiz und Polizei mit Warlords, die teilweise durch massive Gewalt ihre 
Machtbasis geschaffen hatten, wurden die Partizipation und Akzeptanz der afghanischen Bevölkerung zugunsten 
vermeintlicher Stabilität beeinträchtigt.  

4.3.4 Aufbau des afghanischen Sicherheitssektors 

4.3.4.1 Ausgangslage 

4.3.4.1.1 Sachstand 
Funktionierende staatliche Institutionen hätten in Afghanistan langfristig nur aufgebaut und die nationale Sicher-
heit nur unter der Voraussetzung gewährleistet werden können, dass die Regierung das staatliche Gewaltmonopol 
besaß und durchsetzen konnte. Dafür musste der afghanische Sicherheitssektor von Grund auf reformiert werden. 
Deutschland übernahm anfangs eine führende Rolle im zivilen Bereich der Sicherheitssektorreform – beim Poli-
zeiaufbau, hat diese Aufgabe aber nie für ganz Afghanistan ausgeführt. Das nachfolgende Kapitel beschäftigt 
sich deshalb zunächst schwerpunktmäßig mit diesem Thema. Die Unterstützung des militärischen Aufbaus durch 
die Bundeswehr wird im nachfolgenden Abschnitt dargestellt. 
Die internationale Unterstützung für den Aufbau der afghanischen Sicherheitsinstitutionen wurde auf einem Tref-
fen der G8-Geber im Frühjahr 2002 in Genf vorbereitet. Es wurde die Grundlage für ein Geberprogramm aus 
fünf Säulen geschaffen, die jeweils von einem federführenden Geberland (lead nation) betreut werden sollten: 
Militärreform (USA), Polizeireform (Deutschland), Drogenbekämpfung (Großbritannien), Justizreform (Italien) 
und Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer (Japan und United Nations 
Assistance Mission for Afghanistan, UNAMA). Eine sektorübergreifende Strategie für den Aufbau der afghani-
schen Sicherheitsinstitutionen gab es zu diesem Zeitpunkt nicht, sie wurde auch später nicht entwickelt. Zu Be-
ginn war ein sogenannter light-footprint-Ansatz für den Sicherheitssektor leitend: die afghanischen Institutionen 
würden eigenständig für die Sicherheitsgewährleistung im Land zuständig sein. Gleichzeitig würden sich die 
internationalen Geber darauf beschränken, auf Einladung der afghanischen Regierung Unterstützung für den 
Aufbau und das Training der unterschiedlichen Rechts- und Sicherheitsinstitutionen in einem als grundlegend 

 
1091  Vgl. Enquete-Kommission (2023o), S. 15. 



Drucksache 20/10400 – 182 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
freundlich wahrgenommenen Umfeld zu leisten. Ein so weitreichendes Mandat wie beispielsweise das der vo-
rausgegangenen VN-Mission in Osttimor sollte vermieden werden.1092 
Die Ausgangssituation für die internationale Unterstützung war denkbar schlecht. Der Zustand der afghanischen 
Sicherheitsinstitutionen nach über 20 Jahren Krieg, Misswirtschaft, Personalmangel und zerstörter Infrastruktur 
war miserabel. Zahlreiche Milizen und bewaffnete Gruppen spielten zentrale Rollen, deren Loyalität allerdings 
nicht dem Zentralstaat, sondern regionalen Machthabern galt.1093 Vorliegende Schätzungen beziffern beispiels-
weise die afghanische Polizei im Jahr 2001 als eine bis zu 150.000 Personen starke Polizeitruppe, die vielfach 
aus Soldaten, Mujaheddin und Milizen bestand, die in das informelle Machtsystem Afghanistans der Warlords 
eingebunden waren.1094 In der gesamten afghanischen Regierung war zudem Korruption weit verbreitet. Seit 
Afghanistan 2007 in den Corruption Perceptions Index aufgenommen wurde, wurde der Staat stets als einer der 
zehn korruptesten Staaten der Welt eingeschätzt.1095 Gerade im Sicherheitssektor hatte dies im Verlauf des inter-
nationalen Engagements schwerwiegende negative Folgen für den Aufbau der afghanischen Sicherheitsinstituti-
onen.1096  

Eine erste fact finding mission Deutschlands im Januar 2002 benannte zentrale Probleme: es fehle der afghani-
schen Polizei an allen Einsatzmitteln; systematischen Unterricht habe es seit circa 20 Jahren nicht gegeben, so 
dass eine gesamte Generation ausgebildeter Polizeibeamter fehle; es mangele an Fortbewegungs- und Kommu-
nikationsmitteln, technischer Ausrüstung und Waffen.1097 Daneben trugen zerstörte polizeiliche Infrastrukturen, 
ein fehlendes Besoldungssystem sowie das ausgesprochen schlechte Verhältnis zur afghanischen Bevölkerung 
zum desolaten Eindruck der afghanischen Polizei (Afghan National Police, ANP) bei.1098 Auch der Zustand der 
afghanischen Armee (Afghan National Army, ANA) war im Jahr 2001 durch schlechte Ausrüstung, Ausbildung 
und mangelnde Motivation der Soldaten geprägt.1099 
Deutschlands Rolle beim Aufbau des afghanischen Gewaltmonopols war insofern eine besondere, als es langjäh-
riges Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) – Afghanistan war seit den 1970er-Jahren Schwer-
punktland der deutschen EZ – und historisches Engagement für den afghanischen Sicherheitssektor aufweisen 
konnte. Zuletzt in den 1950er- und 1960er-Jahren war eine nationale Polizei mit externer Hilfe und nach dem 
Vorbild europäischer Staatsstrukturen – unter anderem mit Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik – aufgebaut worden. Auch diese Unterstützung blieb wenig erfolgreich. 
Diese Polizeistrukturen brachen nach der sowjetischen Invasion Afghanistans zusammen.1100 In diesem Kontext 
waren zahlreiche afghanische Polizeioffiziere in der Bundesrepublik Deutschland ausgebildet worden.1101 Nach 
der Machtübernahme der Sowjetunion wurde die Bundesrepublik in diesem Feld von der DDR abgelöst.1102 
Freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Afghanistan reichen aber bereits in die Zeit des deut-
schen Kaiserreichs zurück. Bereits im späten 19. Jahrhundert entsandte Kaiser Wilhelm II. deutsche Polizisten 
nach Afghanistan, um dort beim Aufbau einer Zentralpolizei mitzuwirken.1103 Als Folge dieser gewachsenen 
historischen Beziehungen war Deutschland von Anfang an ein zentraler Akteur für den Aufbau insbesondere der 
afghanischen Polizei und war durch die Afghan Interim Authority (AIA) aufgefordert worden, eine führende 
Rolle im Aufbau der Polizei zu übernehmen.1104 Auch die Führung der afghanischen Polizei, weitere Staaten und 
die VN (Schreiben vom VN-Sondergesandten für Afghanistan Lakhdar Brahimi an Außenminister Joschka Fi-
scher vom 2. Januar 2002) gingen laut des Berichts der fact finding mission von einer leading role Deutschlands 
aus.1105 

 
1092  Vgl. Bundesregierung (2003a), S. 1; Perito (2009), S. 2; Maaß (2007), S. 11. 
1093  Siehe u. a. Sedra (2004), S. 1. 
1094  Siehe u. a. Murray (2007); Murray (2009); Wilder (2007), S. vii. 
1095  Vgl. Hassan (2023), S. 36. 
1096  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2016), S. 10. Ein Teil der Korruption innerhalb der Afghan 

National Police konzentrierte sich auf den Drogenhandel. Andere Formen der Korruption erstreckten sich unter anderem auf den 
Verkauf von Dienstposten in der Polizei, den Verkauf von Lieferverträgen mit dem Innenministerium und die Existenz der sogenannten 
Geisterpolizei, bei der Polizeikräfte zwar in den Personalkarten (Tashkil) eingetragen sind, aber nicht zur Arbeit erscheinen, vgl. Perito 
(2009), S. 7; Giustozzi und Isaqzadeh (2015), S. 37. 

1097  Vgl. Fact Finding Mission Afghanistan (2002), S. 6–7. 
1098  Siehe u. a. Plank (2003), S. 6. 
1099  Vgl. Murray (2009), S. 188. 
1100  Vgl. Sedra (2003), S. 32. 
1101  Vgl. Permanseder (2013), S. 28–29. 
1102  Vgl. Burchard (2009), S. 32. 
1103  Vgl. Eckhard (2015), S. 60. 
1104  Vgl. Caldwell und Finney (2010), S. 122. 
1105  Vgl. Fact Finding Mission Afghanistan (2002), S. 14. 
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4.3.4.1.2 Bewertung 
Zentrale Grundvoraussetzungen für den Erfolg internationaler Unterstützung für den Aufbau afghanischer Si-
cherheitsinstitutionen waren in Afghanistan nicht gegeben. Die Schwäche des afghanischen Staates, die Verbrei-
tung von Patronage und Korruption sowie der schlechte Zustand der afghanischen Sicherheits- und Streitkräfte 
waren zentrale Faktoren, die dazu beitrugen, dass das deutsche Engagement für den Aufbau des afghanischen 
Sicherheitssektors erfolglos blieb. Die Ziele der internationalen Geber waren von ambitionierten, aber letztlich 
unrealistischen Erwartungen hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten und der Wirksamkeit externer Unterstüt-
zungsmaßnahmen in Afghanistan geprägt.  
Auch der eingangs gewählte light-footprint-Ansatz der Gebernationen trug zum Scheitern des Engagements bei: 
Neben dem unzureichenden Mittel- und Personalansatz für die weitreichenden Ziele internationaler Geber im 
Sicherheitssektor führte auch der Lead-Nation-Ansatz der Genfer Geberkonferenz 2002 von Beginn an zur Ver-
säulung der unterschiedlichen Ziele und Programme und zu mangelnder Absprache und Kooperation zwischen 
den Gebernationen. Eine säulenübergreifende Führung und Kontrolle der Aufbauunterstützung gab es nicht. 
Zivile Aspekte des Aufbaus des afghanischen Justiz- und Sicherheitssektors (zum Beispiel Justizreformen, Auf-
bau einer zivilen Polizei, Minenräumung, Demobilisierung und Reintegration) wurden zugunsten militärischer 
Operationen nachrangig behandelt. Internationale Unterstützung war charakterisiert durch ein Ungleichgewicht 
bei der Ausstattung des militärischen und des zivilen Sektors.1106 Diese Vernachlässigung ziviler Aspekte von 
Reformen des Sicherheitssektors war im weiteren Verlauf eine „große Bürde für die Transition in Afghanis-
tan“1107.  

4.3.4.2 Aufbau der Afghan National Police 

4.3.4.2.1 Sachstand 
Der Polizeiaufbau in Afghanistan wurde von verschiedensten bi- und multilateralen Programmen und Missionen 
unterstützt. Zwischen 2002 und 2005 waren circa 25 Länder und internationale Organisationen beteiligt,1108 im 
Gesamtzeitraum bis circa 2014 variieren die Zahlen von 371109 bis über 40 aktive internationale Akteure1110. 
Zentrale Jahre für den Aufbau waren die Jahre 2002-2013. Nach 2014 nahm die Zahl der beteiligten Akteure 
stark ab. Relevanteste Geber waren die USA, Deutschland, die Europäische Union (EUPOL Afghanistan) und 
die NATO (NATO Training Mission-Afghanistan, NTM-A). Als weitere Staaten waren unter anderem Australien, 
Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Kanada, Norwegen und die Türkei beteiligt.1111  

4.3.4.2.1.1 Mandat, Organisation und Umfang des deutschen Engagements1112 
Im Jahr 2002 übernahm Deutschland auf Grundlage der Beschlüsse der Petersberg-Konferenz eine Rolle als lead 
nation im Polizeiaufbau, mit dem Ziel der Unterstützung der „geordneten Neustrukturierung“ der afghanischen 
Polizei.1113 Grundlage für die deutsche Unterstützung der afghanischen Polizei bildete ein Sitz- und Statusab-
kommen zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Innenministerium der afghanischen Interimsre-
gierung.1114 Der in diesem Dokument festgelegte Aufgabenbereich Deutschlands war insbesondere die „1. Bera-
tung der afghanischen Sicherheitsbehörden beim Aufbau einer rechtsstaatlichen Grundsätzen und der Beachtung 
der Menschenrechte verpflichteten afghanischen Polizei und bei der Bekämpfung des Drogenanbaus, der -verar-
beitung sowie des -handels; 2. Unterstützung bei der Ausbildung von Polizeirekruten im Lichte der unter 1. fest-
gelegten Grundsätze; 3. Hilfeleistung bei der Errichtung einer Polizeiakademie; 4. Umsetzung der bilateralen 

 
1106  Siehe unter anderem: International Crisis Group (ICG) (2007), S. 6; Stapleton und Keating (2015), S. 1. 
1107  Overhaus und Paul (2012), S. 8; siehe auch Murray (2007), S. 116; Sedra (2006), S. 94 ff. 
1108  Vgl. Wilder (2007), S. 18. 
1109  Vgl. European Court of Auditors (2015), S. 19. 
1110  Vgl. Bundesregierung (2014d), S. 14. 
1111  Siehe European Court of Auditors (2015), S. 18; International Police Coordination Board of Afghanistan (IPCB) (2023). 
1112  Aufgrund der lückenhaften öffentlich verfügbaren Informationen und dem Fehlen einschlägiger Evaluationsberichte kann hier nur ein 

kursorischer Überblick über zentrale deutsche Polizeiaufbaumaßnahmen gegeben werden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
haben. Die erste umfassende Evaluation der deutschen Polizeiaufbauhilfe wird aktuell erstellt, sie liegt zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Papiers noch nicht vor. 

1113  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 2–3; Ritter (2011), S. 1. 
1114  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 1. 
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polizeilichen Ausstattungshilfe und 5. Koordinierung der internationalen Unterstützung für den Aufbau der af-
ghanischen Polizei.“1115  
Auf Basis des Sitz- und Statusabkommens wurde 2002 das Projektbüro Polizei Kabul eingerichtet, um dieses 
umfangreiche Mandat umzusetzen. Das Projektbüro nahm bereits im April 2002 seine Arbeit mit einer Besetzung 
von zwölf Polizeivollzugsbeamten (sechs Länder, vier BKA, zwei BGS) und einem Budget von jährlich zwölf 
Millionen Euro auf und legte den Grundstein für das deutsche Polizeiprogramm in Afghanistan. Daran anschlie-
ßend entstand noch im gleichen Jahr das German Police Project Office (GPPO), welches ab 2007, mit dem Start 
von EUPOL, als German Police Project Team (GPPT) firmierte.1116 Schwerpunkt der Arbeit war zunächst Hilfe 
bei der Errichtung einer Polizeiakademie und die Ausbildung afghanischer Ausbildenden und Führungskräfte in 
der Polizei, ergänzt durch begleitende Ausstattungsleistungen.1117 Initial konzentrierte sich die Arbeit – auch 
aufgrund der geringen finanziellen und personellen Ausstattung – auf die Region um Kabul. In den Folgejahren 
beteiligte sich Deutschland zusätzlich an der EU-Polizeimission EUPOL (ab 2007) und entsandte bilaterale Po-
lizeiberaterinnen und Polizeiberater (ab 2008) an vier Standorte (Kabul, Mazar-e Sharif, Kunduz, Faizabad).1118 
Die Zahl der anfänglich zwölf in Afghanistan tätigen deutschen Polizisten erhöhte sich bis zum Jahr 2006 auf bis 
zu 40 Beamtinnen und Beamte im GPPO. Im Jahr 2008 waren zehn deutsche Polizeikräfte beim bilateralen GPPT 
tätig, bei EUPOL waren es um die 30 deutsche Beamtinnen und Beamte. Im Jahr 2010 wuchs das deutsche 
Kontingent auf bis zu 200 Beamtinnen und Beamte auf, dies beinhaltete aber auch Kurzzeittrainerinnen und 
Kurzzeittrainer, die zur Vermittlung spezifischer Ausbildungsinhalte eingesetzt wurden. Das GPPT war damit 
im Jahr 2010 das zweitgrößte bilaterale Polizeiprojekt in Afghanistan nach dem der USA.1119 In die Arbeit invol-
viert waren Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, des BKA und fast aller Landespolizeien.1120 Das GPPT 
bestand danach mit zunehmend sinkender Anzahl von Beamtinnen und Beamten bis zum Jahr 2021 fort.1121 
In den Jahren 2013 bis 2021 beliefen sich die eingesetzten Haushaltsmittel des BMI für Afghanistans Polizeiauf-
bau auf 109.199.447,43 Euro, im Zeitraum 2002 bis 2012 investierte Deutschland etwa 337 Millionen Euro in 
den Aufbau der ANP.1122 Das Afghanistan-Engagement Deutschlands für den Polizeiaufbau ruhte auf zwei Fi-
nanzsäulen. Die erste bestand aus Mittelzuweisungen des Auswärtigen Amtes an das BMI aus dem Stabilisie-
rungs-Pakt AFG an den BMI-Titel 0501 687 28 (Höhe insgesamt für die Jahre 2013 bis 2021: 72.658.242,97 
Euro), die zweite aus eigenen Mitteln des BMI (Weiterleitung an BPOL 73) mit dem Titel 532 04 für auslands-
bedingte Personalmehrkosten (Höhe insgesamt für 2013 bis 2021: 36.541.204,46 Euro). Bei der zweiten Finanz-
säule ist zu beachten, dass neben Mitteln für das GPPT auch die Auslandsbesoldung des Leiters oder der Leiterin 
des GPPT sowie zwischen 2013 und 2016 auch Aufwendungen für EUPOL bereitgestellt wurden.1123 
Insgesamt bildete Deutschland zwischen 2002 und 2014 nach Angaben des BMI mehr als 73.000 afghanische 
Polizistinnen und Polizisten aus und fort.1124 Bis 2021 waren es mehr als 80.000 aus- und fortgebildete afghani-
sche Polizeikräfte.1125 Hier gilt zu beachten, dass die Erfassung der von Deutschland aus- und fortgebildeten 
Polizistinnen und Polizisten mit der Übergabe der Aus- und Fortbildungseinrichtungen in afghanische Verant-
wortung endete.1126 Mit der Übergabe in afghanische Verantwortung des Polizei-Trainingszentrums (Police Trai-
ning Center) Faizabad in 2012, dem PTC Kunduz in 2013 und dem Sergeant Training Centers (STC) in Mazar-
e Sharif in 2014 wurde die Ausbildung der afghanischen Polizei durch deutsche Polizistinnen und Polizisten 
weitestgehend beendet. Aber auch nach 2014, mit dem Ende von ISAF und der Übergabe der Sicherheitsverant-
wortung an die afghanische Regierung und dem folgenden Start der NATO-Mission Resolute Support (RSM), 
war das GPPT weiterhin in Afghanistan tätig. RSM sollte die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin durch 
einen Train, Advise and Assist-Ansatz fördern,1127 ein Ansatz, der sich auch in der deutschen Polizeiaufbauhilfe 
wiederfand. So umfasste das GPPT im Jahr 2016 noch 54 Beraterinnen und Berater von Bund und Ländern, 

 
1115  Bundesministerium des Innern - BMI (2008), S. 287–288. Die zweite Fassung des Sitz- und Statusabkommens aus dem Jahr 2006 

wich nicht weitreichend von den Zielen des ersten Abkommens ab.  
1116  Siehe u. a. Permanseder (2013), S. 29; Perito (2009), S. 3. 
1117  Vgl. Auswärtiges Amt - AA (2002), S. 6; Bundesregierung (2002a), S. 10. 
1118  Vgl. Innenausschuss (2008), S. 13. 
1119  Vgl. Ritter (2011), S. 2. 
1120  Vgl. Ebd., S. 2. 
1121  Vgl. Enquete-Kommission (2023m), S. 12. 
1122  Vgl. Permanseder (2013), S. 31. 
1123  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2023). 
1124  Vgl. Bundesregierung (2018), S. 13. 
1125  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2021); Bundesministerium des Innern - BMI (2023). 
1126  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2023). 
1127  Vgl. NATO (2022); siehe auch Deutscher Bundestag (2014b), S. 4. 
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wovon 43 in Kabul und elf in Mazar-e Sharif arbeiteten. Im Jahr 2018 waren bis zu 50 Polizistinnen und Polizis-
ten vor Ort, die Arbeit konzentrierte sich auf die Polizeiakademie in Kabul und das STC in Mazar-e Sharif sowie 
auf die afghanische Grenzpolizei, Trainings im Bereich Flughafensicherheit, die Begleitung der Partner-
schaftsprojekte der Polizeiakademie mit der Bundespolizeiakademie Lübeck sowie der Bundespolizei am Flug-
hafen Düsseldorf mit dem Flughafen in Mazar-e Sharif und dem Flughafen Köln-Bonn mit dem Flughafen in 
Kabul; der Beratung des afghanischen Innenministeriums und der Kriminalpolizei (CID).1128 Außerdem finan-
zierte Deutschland damals in allen 34 Provinzen weiterhin Projekte für die Alphabetisierung der afghanischen 
Polizei und zur Förderung von bürgernaher Polizeiarbeit und war hier einziger internationaler Geber nach dem 
Ausscheiden von UNICEF.1129 Nach fast 20 Jahren bilateraler Polizeiunterstützung verließen die letzten 22 deut-
schen Polizistinnen und Polizisten im April 2021 Afghanistan.1130  

4.3.4.2.1.2 Umsetzung des deutschen Mandats: Polizeiarbeit in der Praxis 
Ein Kernprojekt des deutschen Polizeiengagements war von Beginn an der Aufbau der Polizeiakademie in Kabul 
sowie die Entwicklung und Durchführung dortiger Lehrgänge. Der Aufbau der Akademie verlief nach Aussagen 
von Beobachterinnen und Beobachtern schnell, gut und sichtbar und wurde weithin als Leuchtturmprojekt deut-
scher wie internationaler Unterstützung wahrgenommen, in dem die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten 
durchgängig hohes persönliches Engagement gezeigt hätten.1131 Auch die Arbeit des Technischen Hilfswerks 
(THW) in den Anfangsjahren des Einsatzes in Afghanistan wird sehr positiv bewertet, dessen fünf bis sechs 
Mitarbeitende unter anderem die Akademie in Kabul mit Hilfe von mehr als 500 Beschäftigten in kürzester Zeit 
aufbauten.1132 Das THW war im Auftrag des BMI mit einem eigenen Ingenieurs- und Planungsbüro zur bautech-
nischen Unterstützung vor Ort am Wiederaufbau der Polizei beteiligt. Auch das Gebäude, in dem das Büro des 
deutschen Polizeiprojektes angesiedelt war, wurde durch das THW errichtet.1133 
Die Lehrgänge der Polizeiakademie waren explizit nicht auf Rekrutinnen und Rekruten, sondern auf die höheren 
Dienstränge der afghanischen Polizei ausgerichtet. Insbesondere fokussierte die deutsche Unterstützung auf den 
„Personenkreis […], der bereits über eine [deutsche] polizeiliche Ausbildung verfügt, deren Wissensstand jedoch 
dem von 1970 entspricht. Dieser […] Personenkreis soll im Wege von Seminaren mit dem Ziel fortgebildet 
werden, die Ausbildung der Rekruten vollständig übernehmen zu können.“1134 Die Trainingskurse für afghani-
sche Polizistinnen und Polizisten der Laufbahnen saran („gehobener Dienst“, drei + zwei Jahre, zunächst 1.500 
Kadetten) und satanman („mittlerer Dienst“, ein Jahr)1135 waren grundsätzlich auf die Vermittlung ziviler poli-
zeilicher Fähigkeiten und Kompetenzen ausgerichtet. Als Grundlage für die Kurse „dienten die OSCE-Ausbil-
dungspläne für die Einsätze in Bosnien und Herzegowina sowie im Kosovo“.1136  
Ein weiteres Ziel der Reformaktivitäten war die Integration von Frauen in die afghanische Polizei: unter anderem 
der Bau eines Gebäudes für den Aufenthalt von Frauen in der Polizeiakademie und die Einsetzung eines bezie-
hungsweise einer Genderbeauftragen in der Akademie war Ausdruck davon.1137 In den Ausbildungszentren in 
Kabul und Mazar-e Sharif wurden Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen.1138 Die Zahl der in Afghanistan 
eingesetzten Polizistinnen stieg in den Jahren 2005-2013 von 180 auf 1551, es wurden also zumindest quantita-
tive Fortschritte in diesem Feld gemacht. Insgesamt waren von 157.000 Polizeikräften im Jahr 2013 trotzdem 
weniger als ein Prozent Frauen.1139 Zudem fällt die Bewertung der tatsächlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
kritischer aus.1140 Weitere Projekte der praktischen Polizeiarbeit wurden vor Ort durch das Engagement des Po-
lizeibüros entwickelt, unter anderem die Patenschaftsprojekte zwischen den Polizeiakademien Lübeck und Kabul 
und zwischen den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Mazar-e Sharif und Kabul. Zudem war Deutschland an 
weiteren Bau- und Infrastrukturprojekten sowie an Ausstattungsprojekten beteiligt.1141  

 
1128  Siehe ausführlich Bundesregierung (2018), S. 13–14. 
1129  Vgl. Ebd., S. 14. 
1130  Vgl. Nachtwei (2023), S. 131. 
1131  Siehe u. a. Enquete-Kommission (2023h); Enquete-Kommission (2023i). 
1132  Siehe u. a. Nachtwei (o. J.), S. 6; Wilder (2007), S. 19. 
1133  Vgl. Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). 
1134  Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 4. 
1135  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2005b), S. 11. 
1136  Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 3. 
1137  Vgl. u. a. Enquete-Kommission (2023j). 
1138  Vgl. Oxfam Deutschland (2013a), S. 19. 
1139  Vgl. Oxfam Deutschland (2013b). 
1140  Vgl. Ebd. 
1141  Vgl. Innenausschuss (2008), S. 13. 
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Neben der Polizei beteiligte sich auch die GTZ beziehungsweise GIZ an der Polizeiausbildung, in dem sie die 
Polizeiausbildung mit Alphabetisierungskursen begleitete, vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit (circa 70 Pro-
zent, Datenqualität unklar) der afghanischen Polizistinnen und Polizisten Analphabeten waren. So legte die GIZ 
beispielsweise ein Alphabetisierungs- und Grundbildungsprogramm für Polizistinnen und Polizisten auf und bot 
im Jahr 2012 Alphabetisierungskurse in allen 114 Distrikten in den neun Provinzen des Regionalkommandos 
Nord an.1142 Im späteren Verlauf des Einsatzes waren auch die Bundeswehr-Feldjäger am Polizeiaufbau beteiligt. 
Ein Fortbildungsprojekt mit Unterstützung der Bundeswehr wurde durch die Außenstelle des Projektbüros in 
Kunduz verfolgt, in dem mit Unterstützung der Bundeswehr-Feldjäger des PRT Kunduz afghanische Polizistin-
nen und Polizisten (spätere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) in polizeilichen Standardmaßnahmen ge-
schult wurden.1143 Die Ausbildung durch die Feldjäger ergänzte die Maßnahmen der seit 2007 aktiven Europäi-
schen Polizeimission (EUPOL) und der sonstigen bilateralen Ausbildungs- und Ausstattungshilfe.1144 Die deut-
sche Polizei und die Feldjäger beteiligten sich ebenfalls am deutschen Engagement innerhalb der Focused Dis-
trict Development-Programme (FDD) unter dem lead des Combined Security Transition Command-Afghanistan 
(CSTC-A, siehe unten) nach 2007. Im Rahmen des FDD sollten auf der Ebene der 400 Distrikte Afghanistans 
Polizeieinheiten zwei Monate lang in regionalen Trainingszentren geschult und ausgebildet werden.  
Seit 2006 hatte sich insbesondere im Norden Afghanistans die Sicherheitslage im deutschen Verantwortungsge-
biet so verschlechtert,1145 dass der Schutz des nach Afghanistan entsandten Personals Priorität bekam. Das Er-
starken aufständischer Kräfte und deren wachsende Unterstützung durch eine von der schwachen Leistung der 
afghanischen Regierung enttäuschte Bevölkerung1146 erschwerte nicht nur die praktische Umsetzung der deut-
schen Polizeiaufbauanstrengungen, sondern verschob auch den Fokus der internationalen Unterstützung auf die 
Aufstandsbekämpfung zu Lasten der Bereitstellung polizeilicher Dienstleistungen für die Bevölkerung.1147 

4.3.4.2.1.3 Internationale Polizeiaufbauunterstützung1148 
Wichtigster Geber im Feld des afghanischen Polizeiaufbaus waren lange die USA. Parallel zur deutschen Leitung 
des Polizeiaufbauprogramms begann bereits 2003 das amerikanische Engagement im Polizeisektor aufzuwach-
sen. Frustriert über den deutschen Ansatz, aber nicht bereit, ihn direkt zu kritisieren, rief das US-Außenministe-
rium 2003 ein eigenes Polizeireformprogramm ins Leben, heißt es in einem Evaluationsbericht des Special In-
spector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Dieses Programm hatte allerdings von Anfang an mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen, da das State Department zwar federführende Behörde war, aber nicht über ein 
eigenes Expertenteam für Polizeiaufbau verfügte. Stattdessen lagerte es diese Aufgabe an private Sicherheits-
dienstleister aus und ließ Fortschritte kaum oder gar nicht kontrollieren.1149 Während das deutsche Engagement 
auf höhere Ränge abzielte, wurden durch das State Department (Bureau of International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs, INL) insbesondere die niedrigeren Ränge der afghanischen Polizei trainiert. Bereits 2004 
stellte die finanzielle und materielle Hilfe der USA das gründliche, aber langsame bilaterale deutsche Polizeipro-
gramm deutlich in den Schatten. Im April 2005 wechselte – auf Drängen von Secretary of Defense Donald Rums-
feld1150 – die Federführung für die Ausbildung und Umstrukturierung der ANP vom INL zum Pentagon. Feder-
führend bei der Polizeiausbildung wurde das Combined Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A), 
das ein eher militärisch orientiertes Ausbildungsziel verfolgt.1151 Das CSTC-A bildete sowohl die ANP als auch 
die ANA aus, wobei der Begriff Afghan National Security Forces (ANSF) semantisch die Vermischung von 
Polizei und Militär zum Ausdruck bringt. Das US-Engagement beschleunigte die Polizeiausbildung erheblich, so 
dass zwischen 2003 und 2008 fast 150.000 afghanische Polizistinnen und Polizisten ausgebildet wurden.1152 Im-
plementiert wurde die Polizeiausbildung dabei primär von der privaten Sicherheitsfirma DynCorp, die bereits 
ähnliche Aufträge auf dem Balkan übernommen hatte. 

 
1142  Vgl. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2012b), S. 1. 
1143  Vgl. unter anderem Deutscher Bundestag (2006b), S. 62. 
1144  Vgl. Deutscher Bundestag (2008d), S. 33. 
1145  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 9. 
1146  Vgl. Ebd., S. 12. 
1147  Vgl. Murray (2011), S. 44–45; Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021b), S. 66. 
1148  Da die hier vorliegende Ausarbeitung die weitere internationale Beteiligung am Aufbau der ANP nicht ausführlicher abhandeln kann, 

sei auf die einschlägigen und qualitativ hochwertigen Publikationen des Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
(SIGAR), aktuell John F. Sopko, der US- Regierung hingewiesen.  

1149  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2022c), S. xii. 
1150  Vgl. Ebd., S. xiii. 
1151  Vgl. Deutscher Bundestag (2010g), S. 1. 
1152  Vgl. Friesendorf (2011), S. 85. 

https://www.sigar.mil/
https://www.sigar.mil/
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Daneben verfolgte auch die NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A, seit 2009) ein Gesamtkonzept zum 
Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte, bestehend aus Armee und Polizei. Konkret koordinierte NTM-A die 
Polizeiausbildung auf Distriktebene (Focused District Development, FDD).1153 CSTC-A war dabei teilweise in 
die NTM-A integriert, da der Befehlshaber von NTM-A gleichzeitig der Kommandeur beziehungsweise die 
Kommandeurin von CSTC-A war.1154 Im Rahmen des FDD beteiligte sich auch Deutschland an der Aus‐ und 
Fortbildung der afghanischen Polizistinnen und Polizisten in den Distrikten. Hier betreuten police mentoring 
teams, die aus je bis zu vier Polizistinnen und Polizisten, bis zu vier Feldjägern, einer Schutzkomponente und 
zwei Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern bestanden, über jeweils ein Jahr Distrikte oder Stadtteile in den 
Provinzen Balkh und Badakhshan.1155 Seit Oktober 2011 waren deutsche Polizistinnen und Polizisten nicht mehr 
am FDD beteiligt.1156 
Neben dem parallelen und massiven Aufwuchs einer primär militärisch orientierten Ausbildung der Polizeikräfte 
durch die USA und die NATO-Mission übernahm die EU-Polizeimission EUPOL Afghanistan ab 2007 die Ko-
ordination des zivilen internationalen Polizeiaufbaus von der deutschen Polizeimission. EUPOL war bis Ende 
2016 im Einsatz, verfügte über keine exekutiven Kompetenzen und war ab dem Übergang zu RSM 2015 wie das 
GPPT beratend und unterstützend tätig. Mit (nach Plan) zunächst bis zu 220 Personen, davon 160 Polizistinnen 
und Polizisten, sollte EUPOL die zivilen Polizeireformaktivitäten der europäischen Staaten unter einen gemein-
samen Schirm bringen und diese harmonisieren. Schwerpunktbereiche waren zudem der Aufbau der Kriminal-
polizei, die Korruptionsbekämpfung und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsan-
waltschaft. In der Mission waren bis zu 400 Experteninnen und Experten tätig, davon etwa zwei Drittel Polizis-
tinnen und Polizisten und ein Drittel Rechtsexpertinnen und -experten.1157 Übergeordnetes Ziel war es, zur Schaf-
fung tragfähiger und effizienter Strukturen der Zivilpolizei unter afghanischer Eigenverantwortung beizutragen, 
die ein angemessenes Zusammenwirken mit dem weiter gefassten System der Strafrechtspflege sicherstellen.1158 
Allerdings hatte EUPOL – wie bei GSVP-Missionen zu dieser Zeit üblich – kein eigenes Budget und war daher 
auf die Implementierung operativer Aufgaben und Unterstützung durch andere Geber angewiesen: „Alle Pro-
jekte, die wir anregen, anschieben, die wir mentoren, die wir dann begleiten und zu einem Abschluss bringen, 
werden durch bilaterale Unternehmungen finanziert. Ein wesentlicher Partner ist hier das deutsche bilaterale 
Projekt, das die Projekte letztendlich finanziert und auch mit Experten unterstützt.“1159 
Zusätzlich war der von UNDP verwaltete Treuhandfonds für Recht und Ordnung in Afghanistan (Law and Order 
Trust Fund for Afghanistan, LOTFA) für die Koordinierung der Unterstützung für Polizeigehälter zuständig. Die 
internationale Gemeinschaft finanzierte über den LOTFA die Gehälter der Polizistinnen und Polizisten und der 
Justizangestellten in den Gefängnissen. Die Europäische Kommission (EK) war der größte Einzelgeber für Poli-
zeigehälter und steuerte zwischen 2002 und 2006 fast die Hälfte der von den Gebern über den LOTFA geleiteten 
330 Millionen US-Dollar bei.1160 Deutschland war hier mit jährlich rund 60 Millionen Euro der viertgrößte Geber 
nach den Vereinigten Staaten, Japan und der Europäischen Union.1161 

4.3.4.2.1.4 Aufbau der politischen Kontrolle und Aufsicht über die Polizei 
Die Förderung der Kontrolle des afghanischen Sicherheitssektors war keine Priorität internationaler Geber. In-
ternationale Unterstützung war von Beginn an auf die Stärkung der operativen Fähigkeiten und Kapazitäten der 
Polizei und der Streitkräfte ausgerichtet, nicht aber auf die Stärkung und Reform der relevanten Ministerien. 
Gerade die für die Kontrolle der Sicherheitsagenturen relevanten Ministerien (Innenministerium, Ministerium 
der Verteidigung) waren von Durchsetzungsschwäche, Patronage und Korruption geprägt. Vereinzelte internati-
onale Versuche, interne Reformprozesse zu unterstützen oder externe Reformbemühungen in Gang zu bringen, 
konnten diesen schlechten Zustand nicht grundlegend verändern. 

 
1153  Vgl. Deutscher Bundestag (2010g), S. 7. 
1154  Vgl. Ebd., S. 2. 
1155  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 28. 
1156  Vgl. Nachtwei (o. J.), S. 14. 
1157  Vgl. Bundesregierung (2013). 
1158  Vgl. European Court of Auditors (2015), S. 11. 
1159  Innenausschuss (2008), S. 11–12. 
1160  Vgl. Wilder (2007), S. vii–viii. 
1161  Vgl. Bundesregierung (2018), S. 12–13. 
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Erste Schritte zur Stärkung der politischen Kontrolle über den Sicherheitssektor waren die Einrichtung eines 
National Security Council (NSC) und eines National Security Advisor (ONSA) im Jahr 2002. Die Autorität dieser 
Gremien war jedoch sehr beschränkt und wurde zunehmend marginalisiert. Im Jahr 2004 machte eine neue Ver-
fassung den Präsidenten der Republik zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Das Parlament bekam das Recht, 
Ministerinnen und Minister in Sicherheitsfragen zu befragen,1162 parlamentarische Kontrollmechanismen über 
die Sicherheitsagenturen blieben rudimentär ausgestattet und wenig effektiv1163. Insgesamt wurde der Aufbau 
von Regierungsstrukturen im Sicherheitsbereich stark von operativen Zielsetzungen dominiert.1164 In der Folge 
blieben Bemühungen um die Reform des afghanischen Innenministeriums (Ministry of the Interior, MoI) weit 
hinter den Bemühungen um die Ausbildung und Ausrüstung der afghanischen Polizei zurück. Politischer Wider-
stand gegen die Reform des MoI vonseiten der afghanischen Regierung und mangelnde Geberkoordination tru-
gen zum Misserfolg bei.1165 Das MoI war in der Frühphase der Einsätze eine „[…] weitgehend dysfunktionale 
Institution, die in Bezug auf Korruption und Missmanagement nur mit dem Verteidigungsministerium konkur-
rieren kann. Nach den vorliegenden Personalstatistiken beschäftigt das Ministerium landesweit 93.000 Mitarbei-
tende, verfügt jedoch über kein kohärentes Gehaltszahlungssystem, keine Grundausstattung und keine kohären-
ten Organisationsstrukturen.“1166 
Dieser Zustand änderte sich in den darauffolgenden Jahren kaum. Noch 2010 fehlten klare Vorstellungen über 
den strukturellen Aufbau der Polizei, Strukturen und Prozesse zur Kontrolle der afghanischen Polizei (Dienst-
aufsicht, Verhaltenskodex) sowie eine Trennung zwischen Polizeiaufgaben und ministeriellen Aufgaben.1167 
Anekdotische Evidenz zeigt, dass im Jahr 2003 beziehungsweise 2004 zumindest ein deutscher Berater im In-
nenministerium tätig war, genaue Angaben zur Arbeit des GPPO beziehungsweise GPPT mit dem MOI liegen 
nicht vor.1168 Bekannt ist aber beispielsweise, dass ebenfalls im Jahr 2003 beziehungsweise 2004 Deutschland 
und die USA parallele Programme zur Reform des Innenministeriums entwickelten,1169 wobei es von keiner Seite 
eine klare Vorstellung dazu gab, wie sich die Vorschläge zueinander verhalten sollten und wie die vorgeschlage-
nen Reformen zu bewerkstelligen seien.1170 Solche schlecht abgestimmten Initiativen unterschiedlicher Geber zu 
ähnlichen Themen waren kein Einzelfall.  

4.3.4.2.1.5 Internationale Geberkoordination durch Deutschland 
Ein weiterer zentraler Aspekt der deutschen Führungsrolle im Feld des Polizeiaufbaus war die Koordination 
internationaler Unterstützung. Seit 2002 nahm Deutschland eine tragende Rolle in der internationalen Koordi-
nierung ein. Die Koordination lag zunächst in der Verantwortung des Projektbüros Polizei Kabul1171 und im 
weiteren Verlauf beim GPPO. Zu Beginn koordinierte ein/-e Sonderbotschafter/-in der deutschen Botschaft Ka-
bul die internationale polizeiliche Zusammenarbeit durch wöchentliche Treffen aller Polizeikräfte vor Ort, der 
UNAMA sowie anderen in Kabul ansässigen Botschafterinnen und Botschaftern.1172 Später wurde die Inter-
agency Police Coordinated Action Group (IPCAG) durch Deutschland eingerichtet, die als wichtigstes politi-
sches und diplomatisches Gremium für Fragen der Polizeireform fungierte und die internationale Koordination 
verbessern sollte. Unter dem Vorsitz Deutschlands traf sich die IPCAG alle drei Wochen und wurde von Vertre-
tern der LOTFA-Geber, der EU und der UNAMA besucht. Italien, das Vereinigte Königreich und Japan nehmen 
ebenfalls teil, um Verbindungen zu den anderen Säulen der Sicherheitsunterstützung herzustellen.1173 Nach der 
Einsetzung der EUPOL-Mission der EU im Jahr 2007 gingen Koordinationsrolle und Lead-Nation-Rolle 
Deutschlands in dieser Mission auf. Die deutsche Führungsrolle in der Koordination beschränkte sich daher auf 
die ersten Jahre des Afghanistaneinsatzes bis 2007. Nach seiner Gründung im Jahr 2007 sollte die Geberkoordi-
nation zudem im Rahmen des International Police Coordination Board (IPCB) stattfinden. Operativ wurde die 
internationale Geberkoordination ab 2009 maßgeblich durch die NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-

 
1162  Vgl. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (2011), S. 5. 
1163  Vgl. Sedra (2013), S. 378. 
1164  Vgl. Overhaus und Paul (2012), S. 25. 
1165  Vgl. Perito (2009), S. 12. 
1166  Sedra (2004), S. 10; ähnlich Wilder (2007), S. 52. 
1167  Vgl. Overhaus und Paul (2012), S. 25. 
1168  Vgl. Giustozzi und Isaqzadeh (2013), S. 49. 
1169  Vgl. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2022c), S. 60. 
1170  Vgl. Giustozzi und Isaqzadeh (2013), S. 140–141. 
1171  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 13. 
1172  Vgl. Enquete-Kommission (2023i). 
1173  Siehe u.a. Wilder (2007), S. 25. 
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A)/CSTC-A (dort CTAG-P) übernommen.1174 Externe Einschätzungen sehen die Arbeit des IPCB als unter-
schiedlich erfolgreich und eher auf den Austausch von Informationen als auf wirkliche Koordinierung be-
grenzt.1175 In der Praxis hat sich der Einfluss des IPCB mit der Übernahme der Führungsrolle im Bereich der 
Polizeientwicklung durch NTM-A/CSTC-A im Jahr 2009 erheblich verringert.1176 Mehrere Beamtinnen und Be-
amte des GPPT wurden über die Jahre in verschiedenen Positionen von NTM-A/CSTC-A eingesetzt, dies soll 
die Kommunikation und Koordination zwischen den deutschen und amerikanischen Komponenten des Polizei-
aufbaus verbessert haben.1177 

4.3.4.2.1.6 Entsendung, Steuerung und Koordinierung der Polizeiarbeit in Deutschland 
Die Arbeit des Projektbüros Polizei Kabul – und später des GPPO/GPPT – wurde durch das Bundesministerium 
des Innern in gemeinsamer Federführung mit dem Auswärtigen Amt begleitet und unterstützt.1178 Das deutsche 
Polizeiprojekt war operativ in der Polizeiabteilung, später Bundespolizeiabteilung (Referat B4), aufgehängt.1179 
Sein Personal wurde durch die zum BMI gehörige Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Internationale Polizeimis-
sionen (GS AG IPM) rekrutiert und verwaltet.1180 Im Auswärtigen Amt wurde die Position eines Polizeibotschaf-
ters mit Dienstort Kabul geschaffen, der in den Jahren 2002-2007 aktiv war und dem Auswärtigen Amt berichtete. 
Im BMI wurde eine Projektgruppe „Polizeiliche Aufbauhilfe Afghanistan“ als Koordinierungsstelle für Bundes-
kriminalamt (BKA) und Bundesgrenzschutz (BGS) sowie als Verbindungsstelle zwischen dem Kabuler Projekt-
büro und den Bundesländern, anderen Staaten sowie den VN eingerichtet.1181 Die Leitung des GPPT oblag einem 
Angehörigen oder einer Angehörigen des höheren Dienstes der Bundespolizei, diese/-r hatte in einer Doppel-
funktion zusätzlich eine Rolle als Leitender Polizeiberater beziehungsweise Leitende Polizeiberaterin in der 
Deutschen Botschaft Kabul1182, allerdings gab es diese Position nur bis zum Jahr 2013.  
Das deutsche Polizeiprojekt war durch die gewählte Konstruktion an zwei Ressorts gebunden und daher für seine 
Arbeit auf deren Zusammenarbeit angewiesen. Während über die Kooperation vor Ort fast durchweg positive 
Äußerungen vorliegen, sind Berichte über den Austausch und die Stimmung zwischen den Ressorts BMI und 
AA – und später auch dem BMVg – in Berlin gemischt.1183 Die Rolle des Deutschen Bundestags in Aufsicht und 
Kontrolle des Einsatzes war begrenzt: Am 9. November 2007 debattierte der Deutsche Bundestag erstmalig zum 
Polizeiaufbau in Afghanistan, zugleich war dies die erste Bundestagsdebatte zu polizeilichen Auslandseinsätzen 
überhaupt.1184 Der Innenausschuss des deutschen Bundestags befasste sich zuerst im Dezember 2008 mit dem 
Thema Polizei in Afghanistan und wurde nach eigener Aussage nicht systematisch mit den zur Verfügung ste-
henden Zwischen- und Fortschrittsberichten zu Fortschritten im Polizeiaufbau versorgt.1185 Das öffentliche Inte-
resse an der Arbeit der deutschen Polizei in Afghanistan war insgesamt gering. 
Auf Grundlage der Leitlinien für den Einsatz deutscher Polizeibeamtinnen und -beamter im Rahmen internatio-
naler Friedensmissionen wurde Personal für die Arbeit in Afghanistan ausgewählt und ihre Entsendung vor- und 
nachbereitet.1186 Neben einer zweiwöchigen Basisvorbereitung für Auslandseinsätze, wurden deutsche Polizis-
tinnen und Polizisten in bis zu vierwöchigen Seminaren auf den Einsatz in Afghanistan vorbereitet.1187 Diese 
Trainings fanden an der Bundespolizeiakademie Lübeck statt, die als eine von drei deutschen polizeilichen Trai-
ningseinrichtungen für die Vor- und Nachbereitung von Auslandsverwendungen zuständig ist.1188 Die Gewin-
nung von Landes- und Bundespolizistinnen und -polizisten, die sich freiwillig für den Einsatz in Afghanistan 
melden mussten, war dabei von Beginn an eine zentrale Herausforderung für den deutschen Polizeieinsatz. Zum 
einen hat sich unter den deutschen Polizistinnen und Polizisten die Einschätzung beziehungsweise Wahrnehmung 
durchgesetzt, dass ein Auslandseinsatz – trotz der damit verbundenen hohen finanziellen Anreize – eher negativ 

 
1174  Vgl. Deutscher Bundestag (2010g), S. 10. 
1175  Siehe u.a. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2022c), S. 48. 
1176  Vgl. Hughes (2014), S. 7. 
1177  Vgl. Wilder (2007), S. 26; Ritter (2011), S. 4. 
1178  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 8. 
1179  Siehe u. a. Enquete-Kommission (2023j); Ritter (2011), S. 2. 
1180  Vgl. Ritter (2011), S. 2. 
1181  Vgl. Bundesministerium des Innern - BMI (2003), S. 2. 
1182  Vgl. Ritter (2011), S. 2. 
1183  Siehe u. a. Löwenstein (2008) in einem Artikel der FAZ; Nachtwei (o. J.), S. 17. 
1184  Vgl. Nachtwei (2017a), S. 137. 
1185  Vgl. Innenausschuss (2008), S. 42–43. 
1186  Vgl. Wehe (2008), S. 1. 
1187  Vgl. Feilke (2022), S. 8. 
1188  Vgl. Ebd., S. 7. 
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für die Karriereentwicklung zuhause sei.1189 Zum anderen gab es teils massive Probleme bei der Rekrutierung 
und Entsendung von Polizei insbesondere aus den Länderpolizeien, die in Deutschland über das Gros des Poli-
zeipersonals verfügen.1190 Obwohl die Länder im Rahmen von Innenministerkonferenzbeschlüssen und auch auf 
Grundlage der oben erwähnten Leitlinien eingewilligt haben, bis zu einer Anzahl von 450 Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamten zwei Drittel des zu entsendenden Personals für Auslandsmissionen bereitzustellen (aufge-
teilt nach Königsteiner Schlüssel), entsandten einige Länder (zum Beispiel Bayern, Brandenburg, Hessen) zu-
mindest zeitweise kein Personal für Verwendungen in Afghanistan. So entschied beispielsweise der damalige 
brandenburgische Innenminister, mit Verweis auf Aussagen des damaligen Außenministers, im Jahr 2010 keine 
weiteren Landespolizistinnen und Landespolizisten nach Afghanistan zu entsenden, da dort Krieg herrsche.1191  

4.3.4.2.1.7 Wirksamkeit der Polizeiaufbauhilfe 
Die Bewertung der kurz- wie langfristigen Wirksamkeit des deutschen Engagements für den Aufbau des afgha-
nischen Sicherheitssektors wird durch das Fehlen einschlägiger Quellen behindert. Schwierigkeiten in der Ana-
lyse des deutschen Einsatzes treten bereits bei der Zusammenstellung der unterschiedlichen Ressourcen (Input) 
auf, die für die deutsche Polizeiarbeit in Afghanistan eingesetzt wurden. Wenige – und in den Zahlen nicht immer 
kongruente – Berichte liegen zu quantitativen Ergebnissen der deutschen Polizeiarbeit vor (Output): unter ande-
rem, wie viele Polizistinnen und Polizisten trainiert, welche Gebäude gebaut, welche Lehrgänge angeboten, und 
wie viele Frauen in die Lehrgänge aufgenommen wurden. Über die Frage, ob diese konkreten, zählbaren Ergeb-
nisse den intendierten Nutzen und langfristige Wirkung (Outcome, Impact) entfalten konnten, wird in den vor-
liegenden Berichten der Bundesregierung nicht reflektiert. Das vollständige Fehlen umfassender Evaluationen – 
die über die Jahre nicht zuletzt immer wieder durch die Friedens- und Konfliktforschung, aber auch nur als ein 
Beispiel durch polizeiliche Sachverständige bei einer Anhörung im Innenausschuss des Bundestags 2008 gefor-
dert wurden,1192 trägt zu dieser Problematik bei.  
Gerade über die entscheidenden Indikatoren für die kurz- wie langfristige Wirksamkeit deutschen Engagements 
liegen keine belastbaren Berichte vor: insbesondere fehlen zuverlässige Daten über Einsatz, Verbleib und Ak-
zeptanz der durch Deutschland trainierten Sicherheitskräfte: Wo wurden die Kräfte eingesetzt, welche Wirkung 
konnten sie entfalten, wie sah die afghanische Zivilbevölkerung – als primäre Zielgruppe der Reformaktivitäten 
– die Entwicklung der ANP? Anekdotische Beobachtungen weisen zum einen darauf hin, dass durch Deutschland
ausgebildete Polizistinnen und Polizisten zwar eine gute Ausbildung in ziviler Polizeiarbeit erhielten, später aber
„sehr häufig eben nicht für ihre klassischen Polizeiaufgaben eingesetzt“ wurden.1193 Zum anderen gibt es die
Einschätzung, dass man zur Verbesserung der Sicherheit eher mehr Soldatinnen und Soldaten oder Gendarmerie
hätte ausbilden sollen.1194

Die ANP hatte zudem von Beginn an sehr hohe Opferzahlen zu beklagen. Während das Faktum an sich unum-
stritten ist, liegen auch hier keine vollständig validierbaren Zahlen vor. Für den Zeitraum von 2001 bis 2021 geht 
beispielsweise das Costs-of-War-Projekt von (abgerundet) 69.000 toten Polizistinnen und Polizisten und Solda-
teninnen und Soldaten aus.1195 Andere Quellen gehen für den Zeitraum von 2007 bis 2020 von 69.800 bis 73.800 
getöteten afghanischen Sicherheitskräften (ANA und ANP) aus.1196 Ab 2017 sind diese Zahlen nur Schätzungen, 
da sie ab diesem Zeitpunkt der Geheimhaltung unterlagen. Eine genaue Angabe, die sich nur auf die Opfer der 
ANP bezieht, konnte nicht gefunden werden. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Opferzahlen auf 
Seite der ANP deutlich höher waren als auf Seiten der ANA: In einem Bericht aus dem Jahr 2007 wird von einer 
25-mal höheren Opferrate der ANP gesprochen.1197 Im Vergleich mit den avisierten Zahlen der deutschen Poli-
zeiausbildung verweist ein Beobachter darauf, dass Deutschland zu Beginn seines Einsatzes etwa 1.400 ange-
henden Polizistinnen und Polizisten eine Ausbildung ermöglichen konnte. Im gleichen Zeitraum von 2002 bis
2003 wurden etwa genauso viele Polizistinnen und Polizisten im Dienst getötet.1198

1189  Vgl. Neubauer (2022), S. 13. 
1190  Vgl. Thomas de Maizière in Enquete-Kommission (2023am). 
1191  Vgl. Friesendorf u.a. (2013), S. 25. 
1192  Vgl. Innenausschuss (2008), S. 19–20. 
1193  Vollmer, Enquete-Kommission (2023m), S. 10. 
1194  Vgl. Jördening, Deutscher Bundestag, Online-Dienste (2023). 
1195  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 283; siehe auch Bateman (2022). 
1196  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 276–277. 
1197  Vgl. Nachtwei (2007). 
1198  Vgl. Enquete-Kommission (2023m), S. 5. 
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Häufig ohne angemessene Ausbildung, Ausrüstung oder Schutz in der Aufstandsbekämpfung eingesetzt, lag die 
rate of attrition der ANP bereits 2009 bei jährlich circa 20 Prozent aufgrund von Verlusten, Desertion, Krankheit 
oder anderen Ursachen.1199 Als Hauptziel von Anschlägen waren ANP-Angehörige extrem gefährdet. In den 
Worten eines senior ANP Offiziers: „the ANP is trained ‘to go to war and be killed’”.1200 Unter diesen Bedin-
gungen zögerten deutsche Polizistinnen und Polizisten, sich auf eingebettete Partnerschaften am Einsatzort ein-
zulassen,1201 wie es beispielsweise das Focused District Development Programme vorsah.1202 Selbst in den relativ 
sicheren Distrikten (hier: Balkh) erschienen – als nur ein Beispiel – von den rund 90 von Deutschland ausgebil-
deten Polizistinnen und Polizisten über ein Dutzend nicht mehr zum Dienst. Weitere ausgebildete Polizistinnen 
und Polizisten waren vom Provinzgouverneur oder von der Provinzgouverneurin als Bodyguards abgestellt wor-
den und für den Distrikt daher verloren.1203 
Die Wirksamkeit des Polizeiaufbaus sollte sich insbesondere bei der zentralen Zielgruppe des deutschen Enga-
gements zeigen: der afghanischen Zivilbevölkerung, deren Schutz im Zentrum eines zivilen Polizeimodells steht. 
Auch hier liegt wenig Wissen vor, und die Aussagefähigkeit der wenigen vorliegenden Bevölkerungsumfragen 
ist umstritten. Ein Hauptquelle, der Survey of the Afghan People der Asia Foundation, zieht ein vergleichsweise 
positives Resümee im Jahr 2007, in dem die Öffentlichkeit der ANP genauso wie der ANA gegenüber positiv 
eingestellt ist.1204 In den Jahren danach verschlechtert sich diese Einschätzung: Die Zahl der Befragten, die voll 
und ganz zustimmen, dass die ANP zur Verbesserung der Sicherheit in Afghanistan beiträgt, fiel mit 36,4 Prozent 
auf den niedrigsten Stand seit 39,3 Prozent im Jahr 2018 und lag etwa 25 Prozent niedriger als im Jahr 2007.1205 
Der Police Perception Survey von UNDP stellt die Situation im Jahr 2011 positiver dar: „Eine beträchtliche 
Mehrheit von 74 bis 81 Prozent der Afghanen steht der ANP positiv gegenüber.“1206 Insgesamt müssen diese 
Zahlen mit großer Vorsicht betrachtet werden, denn gleichzeitig gibt es Aussagen, dass jeweils eine Mehrheit der 
befragten Afghaninnen und Afghanen ihre Polizei weiterhin als korrupt, unprofessionell und schlecht ausgebildet 
wahrnahm.1207 

4.3.4.2.2 Bewertung 
In der Gesamtschau des deutschen Engagements für den afghanischen Polizeiaufbau wird deutlich, dass dieses 
keine langfristige und nachhaltig positive Wirkung auf die Entwicklung der afghanischen Polizei hatte. Während 
quantitative Indikatoren über die Zahl der trainierten Polizistinnen und Polizisten und den Aufbau polizeilicher 
Infrastrukturen (Output) und Berichte über die Qualität des deutschen Polizeiengagements durchaus positiv aus-
fallen und unter anderem auf die große Motivation der deutschen Ausbildenden und die generell hohe Qualität 
der deutschen Ausbildung verweisen (Input), blieb das übergeordnete Ziel, zum Aufbau einer rechtsstaatlichen 
Grundsätzen und der Beachtung der Menschenrechte verpflichteten afghanischen Polizei beizutragen, außer 
Reichweite.1208 Die intendierte Wirkung des Engagements (Outcome, Impact) konnte somit nicht erreicht wer-
den. Eine Kombination von Faktoren trug dazu bei: 
• Personal- und Ressourcenansatz: Deutschland konnte sein ambitioniertes Ziel, zu einer geordneten Neu-

strukturierung der afghanischen Polizei beizutragen, langfristig nicht umsetzen. Als ein zentraler Faktor trug 
der viel zu niedrige Personal- und Ressourcenansatz (eingangs zwölf Polizisten und zwölf Millionen Euro 
jährliche Mittel) zum Scheitern der ambitionierten deutschen Ziele bei. Fehlende politische Aufmerksamkeit 
für das Feld des Polizeiaufbaus insbesondere nach dem Beginn des Irak-Kriegs im Jahr 2003 und vor der 
Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan ab 2006 führte dazu, dass der Bereich des Polizeiauf-
baus in zentralen Jahren ein Nischendasein führte. Zwar war auf operativer und Ministerialebene weithin 
bekannt, dass der Einsatz mehr Gelder und Personal benötigte, die politischen Entscheidungen der Bundes-
regierung gaben dies jedoch nicht her. Daneben gab es sehr große Herausforderungen bei der Rekrutierung 

 
1199  Vgl. Perito (2009), S. 9. 
1200  International Crisis Group (ICG) (2008), S. 8. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Die ANP ist darin 

ausgebildet, „in den Krieg zu ziehen und getötet zu werden“.] 
1201  Vgl. Friesendorf (2011), S. 88. 
1202  Ebenfalls kritisch dazu die polizeilichen Stimmen in einer Medienberichterstattung von 2010: „FDD heißt: sterben gehen“, Der Spiegel 

(2010). 
1203  Vgl. Friesendorf und Krempel (2010), S. 27. 
1204  Vgl. The Asia Foundation (2007), S. 37. 
1205  Vgl. Akseer und Rieger (2019), S. 65. 
1206  United Nations Development Programme - UNDP Afghanistan (2011), S. 3. 
1207  Overhaus und Paul (2012), S. 17. 
1208  Das Ziel, „buchstäblich“ aus Ruinen „eine dem demokratischen Rechtsstaat verpflichtete Polizei aufzubauen, die gut ausgebildet zi-

vilpolizeilich agieren würde […] ist nie erreicht worden“, Jördening, Deutscher Bundestag, Online-Dienste (2023). 



Drucksache 20/10400 – 192 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

von Polizistinnen und Polizisten für den Auslandseinsatz. Deutschlands Auftrag, als lead nation zum Auf-
bau einer funktionierenden Zivilpolizei beizutragen, war vor diesem Hintergrund illusorisch und hat sich 
nie auf Afghanistan als Ganzes ausgewirkt. 
Dennoch haben sich auch unter diesen sehr schwierigen Ausgangsbedingungen viele Beteiligte auf afgha-
nischer, internationaler und deutscher Seite mit großem Engagement der komplexen Aufgabe des Polizei-
aufbaus gewidmet. Wie es der ehemalige GPPT-Leiter Peter Jördening ausdrückte, hat „das mit dem deut-
schen Engagement verbundene Angebot an die afghanische Seite, den Polizeiaufbau personell und materiell 
mit Fachexpertise zu begleiten, […] über den gesamten Einsatzraum bestanden. […] Diese Kontinuität und 
Verlässlichkeit des deutschen Engagements haben unsere afghanischen Partner explizit beim Abschiedsze-
remoniell Ende April 2021 herausgestellt.“1209  

• Koordination der Arbeit internationaler Geber: Deutschland konnte sein Mandat, die anderen Geberna-
tionen als lead nation im Polizeiaufbau zu koordinieren, nicht umsetzen. Es gab keine effektive und effizi-
ente Koordination der vielfältigen internationalen Polizeiaufbaubemühungen auf strategischer Ebene.1210 
Auch im operativen Einsatz fehlten gemeinsame Ansätze und Koordination der Gebernationen. Das opera-
tive Geschäft des Polizeitrainings und -mentorings wurde durch unterschiedliche Akteure mit heterogenen 
Polizeireformansätzen wahrgenommen, die häufig aneinander vorbei arbeiteten oder nicht voneinander 
wussten.1211 Die Umsetzung sehr unterschiedlicher Ansätze durch deutsche und amerikanische Programme 
der Polizeihilfe trug zur weiteren Fragmentierung des Sicherheitssektors bei. Während Deutschland lange 
ausschließlich auf zivile Polizeiarbeit setzte, führte das paramilitärische amerikanische Polizeitraining zu 
einem Fokus auf Aufstandsbekämpfung, nicht aber zu ziviler Polizeiarbeit, verstanden als Unterstützung 
der Bevölkerung in der Fläche. Diese kurzfristigen Bedarfe verdeckten den langfristigen Reformbedarf und 
die eigentlichen Bedarfe der afghanischen Polizei und Bevölkerung.1212 

• Angemessenheit des deutschen zivilpolizeilichen Ansatzes: Die deutsche Unterstützung verfolgte einen 
dezidiert zivilpolizeilichen Ansatz, der sich in zentralen Aspekten von den Unterstützungsmaßnahmen an-
derer Geber, insbesondere den USA, unterschied. Im Kontext der sich verschlechternden sicherheitspoliti-
schen Lage in Afghanistan war die am deutschen zivilen Polizeimodell orientierte Ausbildung über die Jahre 
nicht mehr angemessen für die schwierige Situation der afghanischen Polizistinnen und Polizisten vor Ort. 
Die deutsche Polizei konnte die afghanische Polizei nicht in die Lage versetzen, robust gegen die vorhan-
dene Bedrohungslage vorzugehen.1213 Die immens hohen Opferzahlen der ANP machen dies deutlich. In 
einem durch Analphabetismus und schlechte Sicherheitsbedingungen geprägten Umfeld war es zudem sehr 
schwer, genügend qualifiziertes Personal für die ambitionierte dreijährige Ausbildung in der deutschen Po-
lizeiakademie zu finden. Insgesamt war das deutsche zivile Polizeimodell als Grundlage deutschen Enga-
gements im afghanischen Sicherheitssektor nicht ausreichend an die Bedarfe vor Ort angepasst.  

• Politische Führung und Erfolgskontrolle: Dem deutschen Polizeiengagement in Afghanistan fehlte es an 
einer ehrlichen und laufenden Erfolgskontrolle und Wirkungsbewertung. Die fehlende Evaluationspraxis 

 
1209  Jördening (2023), S. 6–7. 
1210  Vgl. Deutscher Bundestag (2010g), S. 1; European Court of Auditors (2015), S. 19. 
1211  “One former police advisor described a chaotic situation: It was very difficult to ever synchronize or coordinate. Most of the time we 

would be at the police station, doing our mentoring, and the German [military police] would show up, the [European Union Police 
Mission] guys would show up, even our [DynCorp personnel]. State Department people would just show up. And it was just frustrating 
on the Afghan side as well, because an Afghan police chief told me, ‘You know, I’ve got Americans trying to tell me what to do, I’ve 
got Germans showing up telling me what to do, I’ve got German civilians showing up telling me what to do. I’ve got [DynCorp] telling 
me what to do, and they’re all telling me different things. Who do I listen to and what do I do?’ …You listen to us, of course. And 
since we could live there for three, four, five, six days at a time, we were basically able to elbow everybody else out. But it was not 
easy. The minute we would leave to refit for a couple, three days, the Germans would start to show up again.”, Special Inspector 
General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2022c), S. 102. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundesta-
ges: Ein früherer Polizeiberater beschrieb eine chaotische Situation: Es war stets sehr schwierig, sich zeitlich abzustimmen oder zu 
koordinieren. Meistens waren wir auf dem Polizeirevier, um unsere Mentoring-Aufgaben wahrzunehmen, und dann kam die deutsche 
[Militärpolizei], die Leute von der [EU-Polizeimission] kamen, sogar unsere [DynCorp-Mitarbeiter]. Die Leute vom Außenministe-
rium kamen einfach so zu uns. Auch auf afghanischer Seite war es frustrierend, denn ein afghanischer Polizeichef sagte mir: „Wissen 
Sie, hier sind Amerikaner, die versuchen, mir zu sagen, was ich tun soll, Deutsche, die kommen und mir sagen, was ich tun soll, 
deutsche Zivilisten, die kommen und mir sagen, was ich tun soll. [DynCorp]-Mitarbeiter, die mir sagen, was ich tun soll, und jeder 
sagt mir etwas anderes. Auf wen soll ich hören und was soll ich tun?“ …Natürlich hören Sie auf uns. Und da wir dort drei, vier, fünf, 
sechs Tage am Stück leben konnten, waren wir im Prinzip in der Lage, alle anderen hinauszudrängen. Allerdings war es nicht einfach. 
Sobald wir uns für zwei, drei Tage zum Neuaufstellen zurückzogen, tauchten die Deutschen wieder auf.] 

1212  Vgl. Murray (2011), S. 45. 
1213  Vgl. Enquete-Kommission (2023m), S. 9. 
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jenseits individueller Einschätzungen der täglichen Praxis trug dazu bei, dass es keine strategische Gesamt-
schau über die Herausforderungen bei der Erreichung der ambitionierten deutschen Ziele gab. Eine realisti-
sche Analyse fehlte, dass unter den vorgefundenen Bedingungen vor Ort auch ein höherer Mittelansatz und 
eine besser koordinierte internationale Strategie bei weitem keine hinreichenden Bedingungen für den Er-
folg des Aufbaus der afghanischen Polizei gewesen wären. Insgesamt mangelte es an klar zugewiesener 
politischer Verantwortung und konzeptioneller Führung für einen von Beginn an sehr schwierigen Einsatz. 
Das Wirken der deutschen Polizei in Afghanistan konnte damit letztlich nicht nachhaltig sein. Lediglich die 
getätigten Investitionen in Beton haben bislang – zum besseren oder schlechteren – überdauert.1214 

4.3.4.3 Aufbau der Afghan National Army 

4.3.4.3.1 Sachstand 
„In Afghanistan herrschte seit dem Einmarsch sowjetischer Truppen im Jahr 1979 Jahrzehnte Krieg 
und Bürgerkrieg, gefolgt von fünf Jahren der Talibanherrschaft. Vormals bestehende staatliche 
Strukturen wurden entweder komplett zerstört oder in einem völlig dysfunktionalen Zustand hin-
terlassen. Vor Beginn des internationalen Engagements gab es damit weder auf nationaler noch auf 
subnationaler Ebene funktionierende Regierungs- und Verwaltungsstrukturen.“1215 

Diese Beschreibung traf in den Jahren 2001 bis 2003 auch uneingeschränkt auf die afghanischen Streitkräfte zu. 
Zum Ende der Petersberg-Konferenz 2001 gab es de facto neben den Kräften der Warlords und anderen local 
militias keine afghanischen Streitkräfte. Der Aufbau musste neu erfolgen. Dazu wurde entschieden, dass die 
Streitkräfte künftig aus Berufs- und Zeitsoldatinnen und -soldaten bestehen sollten. Die Standard-Dienstzeit für 
den regulären Soldaten beziehungsweise die reguläre Soldatin sollte drei Jahre betragen. Da das die Masse der 
Soldatinnen und Soldaten war, bedeutete das, dass rund alle drei Jahre der überwiegende Teil der regulären Sol-
datinnen und Soldaten ausgetauscht und damit vollständig neu ausgebildet werden musste. Die Stärke wurde 
zunächst auf circa 50.000 Soldatinnen und Soldaten festgesetzt. Die Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten wa-
ren Analphabetinnen und Analphabeten (circa 52 Prozent). 2007 wurde die Sollstärke annähernd erreicht und 
kurze Zeit später wegen der gesteigerten Aktivitäten der Taliban auf circa 100.000 erhöht, die nach der „Strate-
gischen Analyse“ der NATO und Stanley McChrystals als COMISAF erneut auf dann circa 140.000 heraufge-
setzt wurde wegen des COIN-Ansatzes. 
Während in den ersten Jahren von 2002 bis einschließlich 2005 die Ausbildung der ANA fast vollständig durch 
die USA als lead nation für die Ausbildung der Streitkräfte betrieben wurde, wurde mit der Erweiterung der 
NATO/ISAF-Mission auf ganz Afghanistan auch ein Großteil der Ausbildung auf die im jeweiligen Regionalbe-
reich verantwortlichen Nationen übertragen. Dabei ging es in den Regional Commands vor allem darum, die 
Stäbe und Truppenteile in der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Operationen gegen die Taliban zu 
unterstützen und zu ertüchtigen. In der Regel arbeitete ein Regional Command mit seinem Personal auf den ver-
schiedenen Ebenen mit einem afghanischen Korpsstab und seinem unterstellten Bereich in allen Ausbildungs-, 
Planungs-, Führungs-, und Durchführungsfragen eng zusammen und ging auch mit den afghanischen kandaks 
(Bataillone) in die Gefechte. COMISAF, General (US) David McKiernan (2008/2009) und COMISAF, General 
(US) Stanley McChrystal (2009/2010) hatten für eine erfolgreiche militärische Entwicklung für die Stabilisierung 
des Landes zusätzliche Truppen gefordert. Diese wurden in zwei Schritten durch Präsident Obama zugestanden. 
Bei der Ankündigung des zweiten Aufwuchses am 1. Dezember 2009 kündigte der Präsident gleichzeitig den 
beginnenden Abzug ab Juli 2011 an. 
Während in der Zeit von April 2006 bis September 2009 die Truppenausbildung – durch CSTC-A strukturiert – 
und vor allem durch intensive Ausbildung auf den unteren Ebenen und partnering gefördert wurde, übernahm 
die NTM-A diese Aufgabe ab Anfang Oktober 2009 einschließlich wesentlicher Anteile der Ausbildung der 
Polizei aufgrund des personellen Aufwuchses der ISAF-Mission mit bis zu 8.000 Mann Personal unter anderem 
auch mit der Beteiligung der Gendarmerie (Frankreich), der Guardia Civil (Spanien), der Carabinieri (Italien) 
und der Marechausee (Niederlande). Bei diesem Wechsel der Verantwortung verblieben die Ausbildung des 

 
1214  Die letzten verfügbaren Berichte über den Verbleib der durch Deutschland aufgebauten Infrastruktur nach der Übernahme der Taliban 

verweisen darauf, dass die Polizeiakademie in Kabul weiterhin für den Aufbau der afghanischen Sicherheitskräfte verwendet wird. 
Auf Fotos von März 2022 ist zu sehen, wie der Innenminister der aktuellen afghanischen Regierung und gleichzeitig Führer des terro-
ristischen Haqqani-Netzwerkes, Siradschuddin Haqqani, seinen allerersten öffentlichen Auftritt bei einer Graduiertenzeremonie der 
Polizeiakademie in Kabul absolvierte, Der Spiegel (2022). 

1215  Hopp-Nishanka (2023a), S. 6. 
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Afghan National Army Air Corps (ANAAC) und der afghanischen Spezialkräfte bei CSTC-A beziehungsweise 
bei den USA. Die Entscheidung des US-Präsidenten für den surge und den 18 Monate später beginnenden Abzug 
war bei NATO-Militärs und auch bei US-Militärs1216 umstritten und leitete zum Teil den Abbau der Unterstüt-
zung für die afghanischen Sicherheitskräfte ab Juli 2011 bis zum Übergang zur Resolute Support Mission ab 
Januar 2015 aus innenpolitischen Gründen der Teilnehmerstaaten ein. Dabei hatten gerade die Jahre 2010 und 
2011 in der Ausbildung der ANA aufgrund des COIN-Konzepts (shape – clear – hold – build) in Verbindung 
mit engem partnering mit den ANA-Einheiten und besserem Kontakt zur Bevölkerung durchaus erste Erfolge 
gezeigt. Partnering war nach dem beginnenden Truppenabbau ab 2012 und mit dem Wechsel zu den Truppen-
stärken bei der Resolute Support Mission (RSM) schlicht nicht mehr möglich und das Konzept für train, advise 
and assist kam für die afghanischen Streitkräfte trotz der eingeleiteten Übernahme der Verantwortung (Transi-
tion) zu früh. 

4.3.4.3.2 Personal, Besoldung und Ausbildung 
Die afghanischen Streitkräfte begannen 2002 in fast allen Belangen bei „null“. Auch wenn die USA im April 
2002 bei der Konferenz in Genf die Rolle der lead nation für die afghanischen Streitkräfte übernahmen, bedeutete 
das nicht, dass damit strukturelle Vorgaben, Pläne oder Zeitabläufe vorgelegen und umgesetzt hätten werden 
können. Die USA waren in dieser Zeit in erster Linie Geldgeber für die Kosten der afghanischen Streitkräfte vom 
Personal (einschließlich Besoldung) bis zum Material. Bis 2005 einschließlich überschritt die Personalstärke der 
ANA die 30.000 nicht. Parallel zur Ausdehnung der NATO auf ganz Afghanistan erfolgte die Aufstellung der 
ANA-Korps mit jeweils einem Korpsstab und zwei bis drei Brigaden mit jeweils maximal vier infanterie-starken 
kandaks (Bataillone). An Korpsstäben wurden aufgestellt: 201. Korps im Regional Command (RC) Capital, 203. 
Korps im RC East, 205. Korps im RC South, 207. Korps im RC West und 209. Korps im RC North. Die für diese 
Verbände zu rekrutierenden, regulären Soldatinnen und Soldaten wurden für drei Jahre eingestellt. Das bedeutete, 
dass außer den einzelnen Offizierinnen und den Offizieren und wenigen Unteroffizierinnen und Unteroffizieren 
die Masse des Personals alle drei Jahre geworben, eingestellt und ausgebildet werden musste. Auch die Erstellung 
guter Ausbildungsvorschriften war dabei wenig hilfreich, da die Mehrheit des jeweils neu eingestellten Personals 
weder lesen noch schreiben konnte. CSTC-A führte daher ab 2007 Lese- und Schreibkurse ein und schaltete diese 
der eigentlichen militärischen Grundausbildung voraus. Da es weiterhin Rekrutierungsprobleme gab, wurde 2007 
die Besoldung der afghanischen Soldatinnen und Soldaten durch die USA in Absprache mit dem Verteidigungs-
ministerium deutlich angehoben und erhielt eine dienstgradbezogene Staffelung. Damit gingen die Bewerberzah-
len für die ANP zurück, da sie mit diesem Level nicht mithalten konnte. 
Die Zahlen der Ist-Stärken der ANA stimmten fast nie mit den Soll-Stärken überein. Das hatte zwei Ursachen: 
Zum einen gab es Soldatinnen und Soldaten, die de facto nicht existierten, deren Sold wurde in der Regel durch 
die jeweiligen Vorgesetzten an sich genommen. Zum anderen gab es immer eine zum Teil beträchtliche Zahl von 
Soldatinnen und Soldaten, die absent without leave (AWOL) waren. Deren Zahlen erreichten, insbesondere wenn 
die Soldatinnen und Soldaten weit von ihren Heimatorten einberufen worden waren, da dort das Aufkommen an 
Freiwilligen nicht ausreichend war, bis zu 20 Prozent der Gesamtstärke. Dabei spielten auch die ethnischen und 
stammesmäßigen Beziehungen von Vorgesetzten und Untergebenen eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

 
1216  Petraeus, David to Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2021b), S. 30. „The timeline was just sprung 

on us. We had no discussion of that during the process. Two days before the president made the [announcement] …we all got called 
and were told to be in the Oval Office that night for the president to lay out what he would announce two evenings later. And he laid 
it out, there it is. Take it or leave it. He said, we’re going to begin the drawdown in the summer of 2011. None of us had heard that 
before. And we were then asked, are you all okay with that? He went around the room and everyone said yes. And it was take it or 
leave it. Until that point in the review, nobody ever thought this was going to last forever, but nobody presumed we would begin 
drawing down in July 2011.” [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Der Zeitplan wurde uns einfach 
übergestülpt. Darüber haben wir während des Prozesses nicht gesprochen. Zwei Tage, bevor der Präsident sein Vorhaben [ankündigte], 
... erhielten wir alle einen Anruf mit der Aufforderung, uns am selben Abend im Oval Office einzufinden. Der Präsident wolle das, 
was er zwei Tage später ankündigen würde, erläutern. Und das tat er auch. So und nicht anders wird es ablaufen. Er erklärte, wir 
würden im Sommer 2011 mit dem Abzug beginnen. Das war uns allen neu. Und dann wurden wir gefragt: Seid ihr alle damit einver-
standen? Er ging von einem zum anderen, und alle stimmten zu. Wir hatten keine Wahl. Bis zu diesem Zeitpunkt der Besprechung 
dachte niemand, dass dieser Zustand ewig andauern würde, doch niemand erwartete, dass wir im Juli 2011 mit dem Abzug beginnen 
würden.] 
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Die Regional Commands und hier insbesondere die dort verantwortlichen Leitnationen übernahmen bei der Ein-
heits- und Verbandsausbildung die führende Rolle. Da oberhalb dieser Ebene keine gemeinsame Führung 
und/oder Ausbildung stattfand, waren und blieben die Rollen des afghanischen Verteidigungsministeriums und 
des afghanischen Generalstabs zweifelhaft. Allerdings waren in beiden immer eine relativ hohe Anzahl auslän-
discher Beratenden verschiedener Nationen tätig. Erst beim fortschreitenden Aufbau der afghanischen Streit-
kräfte ab 2007 konzentrierte man sich neben der infanteristischen Ausbildung und den dafür erforderlichen Pla-
nungstätigkeiten auch auf den Aufbau von Fähigkeiten im Bereich der Kampfunterstützung, der Pioniere und der 
Logistik. In allen genannten Bereichen beteiligte sich auch die Bundeswehr. 

4.3.4.3.3 Bewertung 
• Der Aufbau afghanischer Streitkräfte vom „Nullpunkt“ 2001 wurde in den ersten Jahren (bis circa 2005) 

fahrlässig vernachlässigt. Erst mit der Aufstellung CSTC-A und des ANA Training Command (beide 2006) 
begann eine zielgerichtetere und strukturiertere Ausbildung der regulären Soldatinnen und Soldaten und des 
Führungspersonals (vier verlorene Jahre). Die Bedingungen vor Ort wurden nicht berücksichtigt und in ihrer 
Bedeutung unterschätzt. 

• Erst mit dem Abschluss der Ausdehnung der durch den UNSCR der NATO übertragenen ISAF-Mission 
zum 1. Oktober 2006 hatten auch die staatlichen Organe Zugriff auf 31 von 34 afghanischen Provinzen, 
während UNAMA zu diesem Zeitpunkt erst in 24 Provinzen präsent war. Erst ab diesem Zeitpunkt hätte 
man von dem Versuch der Etablierung eines Gewaltmonopols der afghanischen Regierung überhaupt reden, 
geschweige es vorher anwenden beziehungsweise durchsetzen können. 

• Nur aufgrund der Unterstützung der afghanischen Streitkräfte durch Planung, Führung, Kampf- und logis-
tische Unterstützung wurden diese in die Lage versetzt (zum Beispiel partnering, Operational Mentoring 
and Liaison Teams (OMLTs)), innerhalb ihres Verantwortungsbereichs (Regional Command) Operationen 
zu führen. Dabei spielten hinsichtlich der Einsatzbereitschaft und der Moral die begleitenden ausländischen 
Soldatinnen und Soldaten eine entscheidende Rolle. Diese Möglichkeiten wurden ISAF aufgrund des in-
nenpolitisch in den Entsendestaaten begründeten Truppenabbaus ab Juli 2011 bereits zum Teil und bis etwa 
2013 vollständig genommen. Der Aufbau der ANA ist ein Beispiel dafür, wie man keine effektiven Sicher-
heitskräfte in Krisenstaaten aufbaut. 

• Die Korruption innerhalb der ANA, auf Ebene des Verteidigungsministeriums, aber auch in den Komman-
dosträngen, wurde unterschätzt, obwohl es dafür viele Anzeichen gab. So wurden Gelder für die Ausrüstung 
der ANA bereits auf höchster Ebene „abgezweigt“. Aber auch Kommandeure und Kompaniechefs prellten 
„ihre“ Soldatinnen und Soldaten um ihren Sold oder zwangen sie, ihnen einen Teil ihres knappen Soldes 
abzugeben. Neben der gewollten ethnischen Durchmischung, die zu mehr Spannungen führte, war dies keine 
Grundlage für eine „vertrauensvolle Beziehung“ zwischen Untergebenen und ihren Kommandeurinnen be-
ziehungsweise Kommandeuren. 

• Die offiziell angegebenen Stärken der ANA insgesamt, aber auch in den Truppenteilen wurden nie erreicht. 
Ursache dafür war die hohe Personalfluktuation aufgrund des Zeitsoldatensystems (drei Jahre), aber auch 
„Schattensoldatinnen und Schattensoldaten“, die es nicht gab und deren Sold Vorgesetzte einstrichen sowie 
die ständig hohe Zahl (zwischen 10 und 20 Prozent) der ohne Urlaub abwesenden Soldatinnen und Soldaten 
(AWOL). 

• Es wurde zu wenig beachtet, dass in großen Teilen Afghanistans keine ausreichende Identifikation mit dem 
Zentralstaat existierte, was zu Lasten der Einstellung der Soldatinnen und Soldaten, ihrer Moral und damit 
verbunden der Einsatzbereitschaft der Truppe ging. Diese Tatsache und enge Verbindungen zu den Taliban 
führten wahrscheinlich auch 2021 zu dem überraschend schnellen Zusammenbruch der afghanischen Streit-
kräfte während des Vormarsches der Taliban. 

• In den Jahren 2010 und 2011 führten enge Begleitung, partnering und gemeinsame Operationen auch mit 
den lokalen afghanischen Kräften zu Erfolgen, die allerdings nach dem rasanten Truppenabzug1217 bis 2014 
und insbesondere mit den Stärken der Resolute Support Mission nicht mehr möglich waren und zu einer 
Isolierung auch der afghanischen Sicherheitskräfte aufgrund mangelnder Präsenz geführt haben. Dieses De-
fizit konnte auch durch die Wiedereinführung lokaler Milizen,1218 die David Petraeus als COMISAF in der 

 
1217  Schroeder (2013), S. 30. 
1218  Ebd., S. 32. 
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zweiten Hälfte 2010 erneut begann, nicht ausgeglichen werden. Dieser Weg war im Sinne des vorangegan-
genen DDR-Prozesses eher kontraproduktiv. 

• Insgesamt muss man feststellen, dass die Ausbildung der ANA zu spät mit der erforderlichen Intensität
begonnen wurde. Erst ab 2006 wurde sie mit zu schwachen Kräften durch CSTC-A, das ANA Training
Command und die Ausweitung des NATO/ISAF Einsatzes auf ganz Afghanistan sowie die Umstellung auf
den COIN-Ansatz ab Oktober 2009 so aufgestellt, dass die erforderlichen Erfolge hätten erzielt werden
können. Clear – shape – hold – build und partnering hätten das richtige Konzept für eine erfolgreiche Aus-
bildung der ANA werden können, wenn der Truppenabbau der ISAF nicht bereits Mitte 2011 dazu geführt
hätte, dass sich dieses Konzept wegen zu geringer Stärken der Truppenteile der ISAF Mission nicht mehr
durchhalten ließ. Die noch geringeren Truppenstärken der Resolute Support Mission ab 2015 ließen die
erforderliche Unterstützung der ANA in der Fläche dann nicht mehr zu.1219

4.3.5 Budget und Finanzen 

4.3.5.1 Einleitung 
Die Voraussetzungen für den Staatsaufbau in Afghanistan waren aus vielerlei Gründen schwierig. 
Afghanistan ist ein Binnenstaat, in dem sich infolge der Kriegswirren seit der sowjetischen Invasion 1979 eine 
Kriegsökonomie herausgebildet hatte, die nach der US-amerikanischen Intervention auf das Land 2001 wieder 
florierte.1220 Die Produktion ziviler und militärischer Güter konkurrierte um dieselben knappen Ressourcen (Per-
sonal, Geld, Waffen, Bodenschätze etc.). Der Krieg selbst war der wichtigste Wirtschaftsfaktor; die Drogenöko-
nomie wurde zur wichtigsten Finanzquelle des Landes.1221 
Der Aufbau formeller Strukturen wurde durch Korruption konterkariert. Versuche, die Korruption einzudämmen, 
gab es schon seit 2002. Sie führten zu keinen großen Erfolgen. Die Korruptionsproblematik wird in einem von 
der Enquete-Kommission beauftragten Gutachten im Detail erläutert. Näheres dazu findet sich auch in Ab-
schnitt 5.8. 
Der zwanzigjährige Konflikt erschwerte die Entwicklung einer sich selbst tragenden Wirtschaft und verhinderte 
insbesondere eine Erschließung der Rohstoffe Afghanistans in nennenswertem Ausmaß. Der Staat blieb mangels 
ausreichender Steuereinnahmen auf internationale Zahlungen angewiesen und die Motivation, dies zu ändern, 
war seitens eines großen Teils der politischen Elite gering (siehe unten). 
Erschwerend kam hinzu, dass die Zielsetzung insbesondere der NATO-Staaten in Afghanistan nicht scharf defi-
niert war und sich über die Zeitachse veränderte. Hiervon betroffen war auch die Frage innerhalb der internatio-
nalen Gemeinschaft, inwieweit der Aufbau eines modernen afghanischen Staats überhaupt ein Ziel sein sollte 
(siehe unten).  
Parallel zu dem von der amerikanisch geführten Allianz ins Leben gerufenen und gestützten afghanischen Staat 
existierten die Machtstrukturen der Taliban die 20 Jahre der internationalen Präsenz hindurch teilweise weiter; 
zunächst punktuell und dann zunehmend auch in der Fläche.  
In Afghanistan gab es daher – vereinfacht gesprochen – nicht einen, sondern wenigstens drei „öffentliche“ Haus-
halte: den offiziellen Staatshaushalt, den in Afghanistan nicht-budgetierten Haushalt der internationalen Direkt-
hilfen, über den ein beträchtlicher Teil der zivilen und militärischen Leistungen in Afghanistan bezahlt wurde 
und die Haushalte der Schattenregierungen der bewaffneten Opposition mit ihren eigenen Steuersystemen.  
Um in dem Dickicht aus Konflikt, Kriegs- und Drogenökonomie, Korruption und paralleler Haushalte die ge-
wünschten Veränderungen zu erwirken, wurden enorme Summen für den Afghanistaneinsatz mobilisiert. Die 
amerikanische Regierung hat Berechnungen der Brown University zufolge von 2001 bis 2021 insgesamt 
2,313 Billionen US-Dollar für den Afghanistaneinsatz ausgegeben.1222 Das entspricht fast einem Vielfachen des 

1219  So auch auf Nachfrage General (a. D.) David Petraeus bei der Anhörung in der Enquete-Kommission (2023ac). 
1220  Vgl. Hippler (2001); Ruttig (2022b). 
1221  Vgl. Information Service Vienna (2006); Maaß (2010). 
1222  Vgl. Watson Institute for International and Public Affairs (2021). 
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Bruttoinlandprodukts von Afghanistan im Jahr 2002 in Höhe von 4,37 Milliarden US-Dollar.1223 Rund zwei Bil-
lionen US-Dollar gingen an die fünf größten amerikanischen Rüstungsunternehmen Lockheed Martin, Raytheon, 
General Dynamics, Boeing und Northrop Grumman.1224 
Die Gesamtkosten des deutschen Afghanistaneinsatzes gibt die Bundesregierung mit 17,3 Milliarden Euro an. 
Auch hier entfiel mit 12,3 Milliarden Euro der überwiegende Teil auf das Verteidigungsministerium.1225  

4.3.5.2 Geographische und ökonomische Merkmale Afghanistans: Ein gering entwickel-
ter Staat 

Die geographischen Gegebenheiten Afghanistans (Hindukusch, Binnenstaat) haben die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes seit jeher erschwert. Seit 1957 stammten mehr als 40 Prozent der Staatseinnahmen von auswärts, 
zum Großteil aus der Entwicklungszusammenarbeit.1226 Nach dem zehnjährigen bewaffneten Konflikt von 1979-
1989 lag die Wirtschaft des Landes am Boden. Der folgende Bürgerkrieg hat sein Übriges getan. Als die Taliban 
1996 die Macht übernahmen, war die afghanische Wirtschaft im Wesentlichen eine sich selbst tragende Subsis-
tenzwirtschaft.1227 Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, um einen sich im Wesentlichen 
selbst tragenden modernen Staat zu entwickeln, waren 2001 auch aufgrund der zerstörten Infrastruktur nicht 
gegeben. 
Hinzu kam eine herausfordernde geopolitische Lage zwischen Regional- und Großmächten mit teils deutlich 
divergierenden Interessen. Um Afghanistan wirtschaftlich zu entwickeln, hätte es frühzeitig mit allen relevanten 
regionalen Akteuren eng abgestimmte Regionalkonzepte geben müssen. Dies ist im Fortschrittsbericht der Bun-
desregierung vom Dezember 2010 auch erkannt worden: „Eine dauerhafte regionale Stabilisierung erfordert eine 
konstruktive Einbindung der Nachbarstaaten und aller in der Region einflussreichen Akteure.“1228 Gleichzeitig 
folgt auch im neunten Jahr der internationalen Präsenz die sicherlich richtige Erkenntnis: „Dazu gibt es bisher 
nur Ansätze.“1229 Zu nennen wäre hier beispielhaft die Kabul-Deklaration über gute nachbarschaftliche Bezie-
hungen von 2002 (unterzeichnet von Afghanistan, China, Iran, Pakistan, Turkmenistan, Usbekistan und Tadschi-
kistan). Auch bereits vorhandene oder entstehende Strukturen – wie die Afghanistan-Kontaktgruppe der Shang-
haier Organisation für Zusammenarbeit – wurden zu wenig genutzt.  
2010 wurde angedacht, mit der Bildung eines Regionalforums einen ersten Schritt in Richtung eines regionalen 
Ansatzes zur Konfliktlösung zu unternehmen.1230 Eine konkrete Entwicklung hin zu mehr regionaler Koordina-
tion gab es auf afghanisch-türkische Initiative von 2011 an mit dem Heart of Asia – Istanbul Process. Deutsch-
land unternahm in Vorbereitung der Bonn-Konferenz im Dezember 2011 Anstrengungen, Nachbarstaaten Af-
ghanistans stärker einzubinden. Regionale Initiativen entwickelten sich nur langsam. Deutschland unterstützte 
beispielsweise die Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan (REECA). 2017 wurde ein trila-
teraler Mechanismus auf Ministerebene zwischen China, Afghanistan und Pakistan vereinbart. 2018 gab es eine 
Übereinkunft über den Bau einer Transitverbindung von Afghanistan in die Türkei: den Lapis Lazuli Korridor. 
2020 wurde das Konzept des Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India-Gaspipeline-Projektes (TAPI) freigege-
ben. Andere wichtige Initiativen sind das Stromprojekt Central Asia South Asia (CASA 1000) oder die Anbin-
dung Afghanistans an den Hafen von Gwadar (Pakistan). Die USA banden bei ihren Verhandlungen mit den 
Taliban für die Region wichtige Staaten in den Formaten Extended Troika, Quadrilateral Coordination Group 
und Moscow Format dialogues mit ein. Aber die Entwicklungen kamen zu spät, um die im Wesentlichen von 
Amerikanern und Europäern gestützte afghanische Regierung stabilisieren zu können.  

4.3.5.3 Der Rohstoffreichtum des Landes konnte nicht genutzt werden 
Die US Task Force for Business and Stability Operations schätzte den Wert der mineralischen Ressourcen Af-
ghanistans 2010 auf fast eine Billion US-Dollar. Auch wenn nicht alle Ressourcen wirklich erschlossen werden 
könnten, würden die Vorräte an Kupfer, Eisenerz, Gold, Silber, Chrom, Zink, Blei, Uran, Edelsteinen, Kohle, Öl 

 
1223  Vgl. Statista (2023a). 
1224  Vgl. Semler (2021). 
1225  Vgl. Deutscher Bundestag (2021c), S. 29. 
1226  Vgl. Schetter (2004), S. 13. 
1227  Vgl. Khan (2021). 
1228  Bundesregierung (2010c), S. 5–6. 
1229  Ebd., S. 5–6. 
1230  Vgl. Ebd., S. 5–6. 
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und Gas ausreichen, um das von Kriegen gezeichnete Land zu einem wichtigen Rohstofflieferanten zu ma-
chen.1231 Auch die deutsche Bundesregierung erkannte, dass langfristiges Potenzial für afghanische Exporte und 
für die afghanische Wirtschaftsentwicklung insgesamt im Bergbausektor besteht.1232 Sie sah in ihrem Fort-
schrittsbericht 2010 die größten Chancen im Kupfer‐ und Eisenbergbau.1233 So beriet das BMZ das Bergbaumi-
nisterium unter anderem im Rahmen der „Förderung guter Regierungsführung im Rohstoffsektor Afghanis-
tans“.1234 Mit dem damals für 2013 erwarteten Beginn der Kupferförderung in der Aynak-Mine durch eine chi-
nesische Firma wurden „400 bis 450 Millionen US‐Dollar an jährlichen Konzessionsgebühren für den afghani-
schen Fiskus erwartet, plus erhebliche zusätzliche Steuereinnahmen durch den Bergbau und nachgelagerte Wirt-
schaftszweige.“1235  
In der Praxis wurde nur ein sehr geringer Teil der vorhandenen mineralischen Rohstoffe wirtschaftlich erschlos-
sen. Der gering stattfindende Bergbau war zum größten Teil informell und illegal.1236 In den letzten Jahren der 
internationalen Präsenz hatten Einnahmen aus mineralischen Rohstoffen mit jährlich durchschnittlich 42 Millio-
nen US-Dollar einen Anteil von weniger als zwei Prozent an den Staatseinnahmen insgesamt. Im Gegensatz zur 
afghanischen Regierung war der Bergbau für die Taliban einigen Quellen zufolge nach dem Drogenhandel die 
wichtigste Einnahmequelle.1237 Nach VN-Schätzungen hätte der afghanische Staat im Jahr 2017 insgesamt 
123 Millionen US-Dollar aus dem Abbau von Mineralien einnehmen können, wenn es gelungen wäre, allein den 
informellen Bergbau und die aus ihm gewonnenen Exporte zu besteuern.1238 Gründe für die geringe Entwicklung 
dieses potentiell wichtigen Wirtschaftszweiges waren hohe Risiken, die durch die Kampfhandlungen für Leib 
und Leben, aber auch für Investitionsgüter ausgingen1239, gepaart mit hoher Korruption und schwacher Staatlich-
keit und damit einhergehender mangelnder Rechtssicherheit und Risiken für Kapitalvermögen. Sie haben sowohl 
nationale als auch internationale Investitionen in die afghanische Wirtschaft in großen Teilen verhindert. Dort, 
wo sie stattfanden, musste den Investorinnen und Investoren ein hoher Risikoabschlag in Form von sehr geringen 
Preisen für Bergbaulizenzen gewährt werden. 

4.3.5.4 Der internationale Rahmen 
In Afghanistan involvierte ausländische Staaten sagten zu, dem Land bei der Ausbildung von Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern, der Aufstellung eines aus eigenen Mitteln finanzierten Haushalts und der Ent-
wicklung von Kontrollmechanismen für die öffentliche Verwaltung zu unterstützen. 2010 verpflichtete sich die 
afghanische Regierung auf den Konferenzen in London und Kabul zu verstärkten Anstrengungen in den Berei-
chen Finanzverwaltung, Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung und erhielt im Gegenzug von den über 
70 Teilnehmerstaaten Zusagen über langfristige Unterstützung. In Aussicht gestellt wurde, dass die zugesagte 
Unterstützung bei erfolgreicher Umsetzung der zugesagten Maßnahmen zusehends durch den afghanischen 
Staatshaushalt laufen sollte. Afghanistan profitierte von mehreren Schuldenerlassen. So wurden dem Land bei-
spielsweise im März 2010 im Rahmen der Heavily Indebted Poor Countries Initiative eine Milliarde US-Dollar 
erlassen. Auf der Bonn-Konferenz im Dezember 2011 bekräftigte die internationale Gemeinschaft den besonde-
ren Status Afghanistans, das von den Gebern im Rahmen der Übergangs- und Transformationshilfe in größerem 
Umfang unterstützt wurde als andere Länder in ähnlicher Lage.1240 2012 wurden im Rahmen des Tokyo Mutual 
Accountability Frameworks Benchmarks für die Verwaltung öffentlicher Finanzen vereinbart. Auf der Brüsseler 
Afghanistan-Konferenz im Oktober 2016 bekräftigten die teilnehmenden Staaten, ihre zivile Unterstützung für 
Stabilisierung, Wiederaufbau und Entwicklung Afghanistans fortzuschreiben.  
2016 verabschiedete die afghanische Regierung den Fiscal Performance Improvement Plan. Eine gemeinsame 
Untersuchung der öffentlichen Finanzen Afghanistans unter anderem durch die Weltbank und die Europäische 
Union konstatierte 2018 zwar erhebliche Verbesserungen in der öffentlichen Finanzverwaltung Afghanistans, 
insbesondere durch „die Schaffung des rechtlichen, institutionellen und operativen Rahmens für die Verwaltung 
der öffentlichen Finanzen und ihrer Nebenaufgaben sowie die Einführung moderner Haushaltsinstrumente und 

 
1231  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2020), S. 3. 
1232  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 85. 
1233  Vgl. Ebd., S. 85. 
1234  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2012a). 
1235  Bundesregierung (2010c), S. 85. 
1236  Vgl. United Nations Development Programme - UNDP (2020), S. 3. 
1237  Vgl. Ebd., S. 5. 
1238  Vgl. Ebd., S. 4. 
1239  Vgl. Enquete-Kommission (2023am), S. 19. 
1240  Vgl. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade (2012), S. Punkt 3. 
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automatisierter Zahlungen“1241, kritisierte aber auch „die geringe Glaubwürdigkeit des Haushalts, die unvollkom-
mene Offenlegung der öffentlichen Finanzen, die schlechte Verwaltung von Aktiva und Passiva, Anomalien im 
Haushaltsvollzug, der niedrige Standard der Finanzberichterstattung und die mangelnde Unabhängigkeit der 
Rechnungsprüfung.“1242 Die Vorhersehbarkeit des Flusses der Gebermittel untergrabe die Glaubwürdigkeit des 
Haushalts insgesamt, was sich in den hohen Ausgabenabweichungen zeige. Die Regierung habe kaum Kontrolle 
über die von ausländischen Geldgebern finanzierten und durchgeführten Projekte. 2018 vereinbarten die Welt-
bank und die Regierung Afghanistans ein Unterstützungsprogramm für das FPIP, das Zuschüsse in Höhe von 
insgesamt 100 Millionen US-Dollar vorsah, um den Vollzug des Entwicklungshaushalts zu verbessern, die Steu-
ereinnahmen zu erhöhen und die Kapazitäten der Regierung zu stärken.1243  

4.3.5.5 Der deutsche Beitrag 
Zur Unterstützung des Aufbaus des afghanischen Staatswesens entsandte Deutschland von 2002 an Beraterinnen 
und Berater in afghanische Ministerien.1244 Jeweils im September der Jahre 2003, 2006, 2007 und 2008 sowie im 
November 2009 hat die Bundesregierung Konzepte zur Afghanistan-Politik verabschiedet. Von 2004 an stellte 
Deutschland aus dem Stabilitätspakt Afghanistan Gelder für den Aufbau des afghanischen Justizwesens bereit. 
Von 2010 an förderte das Auswärtige Amt die Entsendung von deutsch-afghanischen Fachkräften auf Schlüssel-
stellen in allen Ebenen der afghanischen Verwaltungsbehörden und Ministerien. Durchführungsorganisation war 
das Centrum für internationale Migration (CIM).1245  

„Die projektbezogene vernetzte Zusammenarbeit zwischen BMZ und AA verlief am Anfang 
schleppend. Dies besserte sich jedoch dann ab etwa 2011 substanziell. Vorbildlich war die Über-
führung des AA-finanzierten SPNA in das BMZ-finanzierte DDF-Programm. Hierzu gab es vier 
Workshops zwischen AA, BMZ, KfW und GIZ. Auch der Einstieg des BMZ in den vom AA und 
der KfW gegründeten Pakistan Afghanistan Tajikistan Regional Fund (PATRIP) war ein Erfolgs-
schritt.“1246 

Auf der Afghanistan-Konferenz 2016 in Brüssel sagte Deutschland zusätzliche Mittel von bis zu 1,7 Milliarden 
Euro bis 2020 für die Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan und den zivilen Stabilitätspakt Afghanistan 
zu.  
Über die Zeitachse nahm die Konditionierung deutscher Zahlungen an Afghanistan zu. Direkte Zahlungen an den 
afghanischen Staatshaushalt wurden beispielsweise an Verbesserungen in der Finanzverwaltung, der Regierungs-
führung oder Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung geknüpft. Ab 2016 bildete hier die mit der afghanischen 
Regierung vereinbarte Reformagenda Self-reliance through Mutual Accountability Framework (SMAF) eine 
Messlatte. Es zeigte sich aber, dass diese Forderungen nur sehr lückenhaft oder gar nicht erfüllt wurden. Von 
einer wirksamen Korruptionsbekämpfung seitens der afghanischen Regierung kann keine Rede sein (zumal Zah-
lungen gegen politisches Wohlverhalten auch von den Interventionsmächten, allen voran den USA, systematisch 
eingesetzt wurden). Die afghanische Finanzverwaltung und die Regierungsführung im Allgemeinen mussten stets 
auf die finanziellen Interessen der in Kabul regierenden Elite Rücksicht nehmen. Am Beispiel der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) zeigt sich, dass die deutsche Mittelverwendung und Dispositionsfonds von Wirtschafts-
prüfern überprüft wurden.  
Durch eine finanzielle Beteiligung am Afghanistan Wiederaufbaufonds der Weltbank (Afghanistan Reconstruc-
tion Trust Fund – ARTF) hatte Deutschland durch das BMZ und die KfW indirekten Anteil am Staatsaufbau in 
Afghanistan. Ein erfolgreiches informelles Koordinierungsformat war das sogenannte fünf + drei-Format der 
großen Geldgeber. Die Positionen der EU-Mitgliedstaaten wurden über die Delegation der Europäischen Union 
in Kabul koordiniert.  

 
1241  Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) (2018), S. 10–11. 
1242  Ebd., S. 10–11. 
1243  25 Millionen US-Dollar von der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA), dem Fonds der Weltbankgruppe für die ärmsten 

Länder, und einen Zuschuss in Höhe von 75 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandfonds für den Wiederaufbau Afghanistans (ARTF), 
der von der Weltbank im Namen von 34 Gebern verwaltet wird, The World Bank (2018). 

1244  Vgl. Bundesregierung (2010c), S. 43. 
1245  Vgl. Ebd., S. 49. 
1246  Clausen (2023), S. 6. 
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Die Gesamtkosten des deutschen Afghanistaneinsatzes gibt die Bundesregierung mit 17,3 Milliarden Euro an.1247 
Der weit überwiegende Teil entfiel mit 12,3 Milliarden Euro auf das BMVg, davon auf die Operation Enduring 
Freedom (OEF) 1,076 Milliarden Euro, auf die International Security Assistance Force (ISAF) 9,059 Milliarden 
Euro und auf die Resolute Support Mission (RSM) 2,212 Milliarden Euro.1248 Die Kosten für das Auswärtige 
Amt gab die Bundesregierung mit 2,477 Milliarden Euro, für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung mit 2,464 Milliarden Euro an.1249 Für Projekte des Bundesernährungsministeriums 
mit der Food and Agriculture Organization und der Bundeswehr hat die Regierung 33 Millionen Euro ausgege-
ben.1250 Die von der Bundesregierung angegebenen Kosten beziehen sich allerdings nur auf die „einsatzbedingten 
Zusatzausgaben“ (BMVg) beziehungsweise die „projektbezogenen Personal- und Sachkosten“ (AA).1251 Dass 
die tatsächlichen Kosten des Afghanistan-Einsatzes höher sind, legte bereits 2010 eine Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nahe. Das DIW kritisierte, dass die Kosten der Kriegsführung kaum 
Eingang in die öffentliche Diskussion fänden. Nur wenn dies geschehe, könne es aber eine sachliche Debatte 
darüber geben, was Deutschland bereit sei, an Finanzmitteln für einen internationalen Einsatz und eine Befrie-
dung des Konflikts bereitzustellen. Das offizielle Afghanistanbudget der Bundesregierung für das Jahr 2010 habe 
1.059 Millionen Euro betragen. Ausgaben verschiedener anderer Ressorts, wie Finanzierungskosten, Beratungs-
kosten, Opportunitätskosten durch unterbliebene Investitionen, seien in den offiziellen Zahlen nicht enthalten.1252 
Eine umfassende Evaluation des deutschen Engagements in Afghanistan, die 2014 vom Deutschen Evaluierungs-
institut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) durchgeführt wurde, belegte unter anderem, dass nicht weni-
ger als 40 Prozent der deutschen Entwicklungszusammenarbeitszahlungen sich auf den Bereich governance be-
zogen und darin wiederum besonders auf den Aufbau der Justiz- und Verwaltungsbehörden.1253 In dem DEval-
Bericht wurde dem vom BMZ bevorzugten Bereich des Capacity Developments (CD) eine geringe dauerhafte 
Wirkung solcher Programme sowie geringe Nachfrage nach CD seitens der afghanischen Eliten bescheinigt. Dies 
bestätigten dem Bericht zufolge auch Erfahrungen anderer Geberländer.1254 
„In den deutschen EZ- und Stabilisierungsschwerpunkten „Energie, städtische Wasserver- und -entsorgung, sub-
nationale Regierungsführung und Gesundheit (Hospitäler)“ wurden große sektorale Fortschritte erzielt. 2021 gab 
es im großen Unterschied zu 2001 in den Städten Nord-Afghanistans und in Kabul weitgehend gute Schulen und 
qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer, Strom-, Wasserver- und -entsorgung, Stadt- und überregionale Landstra-
ßen, trainierte Regierungsangestellte und Hospitäler.“1255 

4.3.5.6 Die öffentlichen Ausgaben des afghanischen Staates 
Als Konsequenz der vorangehend beschriebenen Entwicklungen waren die öffentlichen Ausgaben im Vergleich 
zum Bruttoinlandsprodukt und zu anderen Ländern mit niedrigem Einkommen extrem hoch und nicht aufrecht-
zuerhalten.1256 Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages konstatierten, dass es über den gesamten Zeit-
raum der ausländischen militärischen Präsenz in Afghanistan eine hohe Finanzierungslücke des afghanischen 
Staatshaushaltes gegeben habe. Im Finanzjahr 2005 beziehungsweise 2006 deckten die Staatseinnahmen mit 377 
Millionen US-Dollar nur 34 Prozent der Ausgaben – den Entwicklungshaushalt noch nicht einmal mit eingerech-
net.1257 2018 haben Zuschüsse mehr als 75 Prozent aller öffentlichen Ausgaben1258 ausgemacht. Den Staatsaus-
gaben von elf Milliarden standen staatliche Eigeneinnahmen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar entgegen.1259 Im 

 
1247  Vgl. Deutscher Bundestag (2021c), S. 28 f. 
1248  Vgl. Ebd., S. 28 f. 
1249  Vgl. Ebd., S. 28 f. 
1250  Vgl. Ebd., S. 28 ff. 
1251  Vgl. hierzu auch die Information BMVg von 2021 in: Bundesministerium der Verteidigung - BMVg (2021); Deutscher Bundestag 

(2021c). 
1252  Vgl. Brück u.a. (2010). 
1253  Vgl. Kirsch (2014), S. X, 14 ff. 
1254  Vgl. Ebd., S. 40.  
1255  Clausen (2023), S. 6. 
1256  Vgl. Haque (2019), S. 6. 
1257  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 305. 
1258  Öffentliche Ausgaben: “Public expenditure is spending made by the government of a country on collective or individual needs and 

wants of public goods and public services, such as pension, healthcare, security, education subsidies, emergency services, infrastruc-
ture, etc.” nach: Akran (2011). [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: Öffentliche Ausgaben sind Aus-
gaben, die von der Regierung eines Landes auf der Grundlage von kollektiven oder individuellen Bedürfnissen und der Nachfrage 
nach öffentlichen Gütern und öffentlichen Dienstleistungen, zum Beispiel Renten, Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Ausbildungs-
beihilfen, Katastrophenschutz, Infrastruktur und so weiter getätigt werden.] 

1259  Vgl. Haque (2019), S. 6. 
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Finanzjahr 2020 beziehungsweise 2021 habe der afghanische Staat nur 40 Prozent seiner Kosten aus eigener 
Kraft decken können. Der Rest sei von ausländischen Geldgebern ausgeglichen worden, wobei Deutschland, die 
USA, Großbritannien und Japan zwischen 2015 bis 2019 die wichtigsten Geldgeber gewesen seien. Deutschland 
sei nach den bis 2019 vorliegenden Zahlen über die Einsatzzeit drittgrößter Geldgeber gewesen, Afghanistan mit 
insgesamt 3,5 Milliarden Euro über den Zeitraum 2001-2021 größter Empfänger deutscher Entwicklungszusam-
menarbeit.1260 Die nominellen öffentlichen Ausgaben haben von 2010 bis 2018 um 150 Prozent zugenommen. 
Die öffentlichen Ausgaben betrugen 2018 circa 58 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und waren damit weitaus 
höher als in anderen Ländern mit geringem Einkommen, bei denen der Anteil circa 10-30 Prozent ausmachte.1261 
Allein die offizielle Entwicklungszusammenarbeit soll 2011 zwei Drittel des afghanischen BIP ausgemacht ha-
ben.1262 Es gab aufgrund des hohen Anteils der Ausgaben außerhalb des regulären Budgets und einer Anzahl an 
staatlichen Geldgebern im höheren zweistelligen Bereich keine Gesamtübersicht über die insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Gelder. Eine volkswirtschaftlich sinnvolle Aufteilung der Ausgaben wurde dadurch erschwert, 
das Risiko der politischen Fragmentierung erhöht.1263  
Einer stärkeren wirtschaftlichen Entwicklung des Landes stand auch entgegen, dass der Sicherheitsapparat rund 
ein Drittel der gesamten Staatsausgaben in Anspruch nahm. Der Anteil der Ausgaben für den Sicherheitssektor 
war (wohl im Durchschnitt der Jahre 2010-2018) mit 30 Prozent vom Staatshaushalt zehnmal so hoch wie in 
anderen Ländern mit geringem Einkommen (drei Prozent). Von umgerechnet 135 US-Dollar öffentlicher Ausga-
ben für jede Einwohnerin beziehungsweise jeden Einwohner Afghanistans entfielen 50 US-Dollar auf den Si-
cherheitssektor. Die Ausgaben für Infrastruktur betrugen 21 US-Dollar, für Bildung 17 und für Gesundheit acht 
US-Dollar pro Kopf.1264 Auch wenn in den letzten Jahren der amerikanischen und europäischen Präsenz in Af-
ghanistan eine Verlagerung der Ausgaben vom Sicherheitssektor in den Bereich Infrastruktur erkennbar war, 
wurde hier im Wesentlichen ein Fehler der Sowjetunion wiederholt, der im Fortschrittsbericht der Bundesregie-
rung 2010 auch richtig erkannt worden war: „Die sowjetische Besatzung (1979‐1989) hatte erfolglos versucht, 
den Staat nach ihrem Modell umzugestalten, einschließlich eines rund 400.000 Mann starken Sicherheitsapparats. 
Diese aufgezwungene Ordnung zerfiel spätestens 1992 nach dem Untergang der Sowjetunion, als die nach dem 
Abzug zunächst weiter geleistete finanzielle und materielle Unterstützung aus Moskau ausblieb. Polizei und Ar-
mee lösten sich innerhalb kürzester Zeit in konkurrierende Lager unterschiedlicher ethnischer und politischer 
Zugehörigkeit auf.“1265 
Die Relation von Ausgaben für Polizei und Militär zu anderen Ausgaben wird noch deutlicher, wenn man beach-
tet, dass laut einem von der Weltbank im Jahr 2019 veröffentlichten Bericht 66 Prozent der afghanischen Sicher-
heitsausgaben (und 34 Prozent der zivilen Ausgaben) von internationalen Geldgebern am afghanischen Haushalt 
vorbei ausgegeben wurden.1266 Allerdings war es eine politische Entscheidung – auch im Rahmen der NATO- 
und VN-Einsätze –, der Terrorbekämpfung und damit dem Sicherheitsansatz höchste Priorität zu geben. Die so 
genannte COIN-Strategie (counterinsurgency) der Amerikaner, also der Ansatz, 80 Prozent der Aufwendungen 
für den zivilen Bereich und 20 Prozent für die Sicherheits- und militärischen Aufgaben einzusetzen, hätte erst 
nach dem 1. Oktober 2009 (Strategiewechsel) greifen können. Dieses Ziel wurde aber nie erreicht, da die Perso-
nal- und Materialkosten für die ANA weiter nahezu vollständig von den USA bezahlt wurden. 

4.3.5.7 Finanzen als Mittel der Intervention 
Die gewaltigen Summen, die in Form von internationalen Geldern für Truppenstationierungen, Budgethilfe, Ent-
wicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe jedes Jahr nach Afghanistan flossen, haben die wirtschaftlichen 
Absorptionsfähigkeiten der afghanischen Wirtschaft bei weitem überschritten. Dadurch wurden Inflation und 
Kapitalflucht de facto zuungunsten der wirtschaftlichen Lage der einkommensschwachen Bevölkerung induziert. 
Berichten von zurückgekehrten amerikanischen Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfern zufolge wur-
den von den USA große Summen für Projekte ausgegeben, die nicht benötigt wurden – mit üppigen Margen für 
Vertragsunternehmerinnen und Vertragsunternehmer, Beamtinnen und Beamte.1267 Craig Whitlock beschreibt in 
den Afghanistan Papers, wie die US-amerikanische Armee 2009 ein Handbuch mit dem Titel Commander's 

 
1260  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 305. 
1261  Vgl. Haque (2019), S. 6. 
1262  Vgl. International Crisis Group (ICG) (2011), S. 1. 
1263  Vergleiche dazu Verheijen u.a. (2022), S. 7. 
1264  Vgl. Haque (2019), S. 2. 
1265  Bundesregierung (2010c), S. 19. 
1266  Vgl. Haque (2019), S. 8. 
1267  Vgl. Whitlock (2021), S. 211. 
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Guide to Money as a Weapons System (Praxishandbuch Geld als Waffensystem) veröffentlichte, in dessen Ein-
leitung General Petraeus zitiert wird: „Geld ist die wichtigste Munition in diesem Krieg.“1268 Das nominale BIP 
Afghanistans entwickelte sich zwischen 2002 und 2020 in US-Dollar bewertet von rund 4,3 Milliarden auf 20,1 
Milliarden US-Dollar. Es ist ein flaches Wachstum bis circa 2006 auf rund sieben Milliarden US-Dollar zu er-
kennen, welches in ein steileres bis 2012 auf rund 20 Milliarden US-Dollar übergeht, um dann bis 2020 nach 
leichtem Abfall bei rund 20 Milliarden US-Dollar zu stagnieren. Darüber hinaus lässt sich annehmen, dass die 
Transferleistungen der Geberländer und die direkten Ausgaben der ausländischen Militärs und Entwicklungshel-
ferinnen und Entwicklungshelfern sowie deren Dienstleister in Afghanistan einen erheblichen Einfluss auf den 
nominalen Anstieg des BIP bis 2012 und den Verbleib auf dem Plateau von rund 20 Milliarden US-Dollar in der 
Zeit danach hatten. Dass die Annahme einer solchen Korrelation nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wird 
deutlich, wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung des BIP pro Kopf und der Anzahl der US-Truppen in 
Afghanistan anschaut.  
Das gleiche ergibt sich, wenn man die US-Ausgaben (militärisch und zivil) in Korrelation zum BIP und BIP pro 
Kopf setzt. Ein gewisser, wenn auch relativ kleiner Prozentsatz der Ausgaben für militärische Operationen und 
Wiederaufbau, die in der Spitze bis zu 112 Milliarden US-Dollar betrugen, scheint in der afghanischen Wirtschaft 
verblieben zu sein und das BIP entsprechend parallel zum zur Bevölkerungsentwicklung von rund vier Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2001 auf 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 erhöht zu haben. 

Abbildung 9:  US-Ausgaben für Militäreinsatz und Wiederaufbau in Afghanistan 2002 bis 2021. 

 
Quelle: U.S. Cost of War and Reconstruction in Afghanistan.1269 

 
1268  Ebd., S. 217–218. 
1269  Gefunden in: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction - SIGAR (2022b), S. 37. 

20

12 10 12 14
20

32

47

77

97 98

78

60

47

38
41

36 38 40

9

1 1 3 5 3

10
6

10
15 15 13

9
6 6 6 6 7 5 3

0
0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

U
S-

D
ol

la
r i

n 
M

ill
ia

rd
en

Kosten Militäreinsatz Kosten Wiederaufbau



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 203 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

Abbildung 10:   Afghanistan: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2002 bis 
2021 (in US-Dollar).1270 

 
Die Inflationsrate sank seit der Intervention in Afghanistan zwar zunächst von 35 Prozent auf 6,8 Prozent, stieg 
dann jedoch im Zuge der massiven Truppen- und Wiederaufbaugeld-Aufstockungen auf 26,4 Prozent im Jahr 
2008 und pendelte sich dann bei fünf Prozent pro Jahr ein. Der Vergleich der Inflationsrate Afghanistans mit der 
in westlichen Industriestaaten, wo eine Inflationsrate von bis zu zwei Prozent als geldwertstabil gilt und eine 
Inflationsrate von fünf Prozent im Schnitt hingegen als instabil und wirtschaftsschädigend, ist natürlich nur be-
dingt aussagekräftig. Verglichen mit den Inflationsraten von Schwellen- und Entwicklungsländern insbesondere 
in der Region waren die genannten Schwankungen hoch.1271 
Das teils starke nominale Wachstum wurde daher durch die hohe Inflation zum Teil wieder stark abgeschwächt. 
Gleichzeitig stieg die Bevölkerung Afghanistans mehreren Quellen zufolge von 2001 bis 2021 von rund 20 Mil-
lionen Menschen auf rund 40 Millionen Menschen an.  
Entsprechend hat sich das reale BIP pro Kopf trotz massiver ausländischer Geldzuflüsse nur relative flach ent-
wickelt. In Afghani, der afghanischen Landeswährung gerechnet, also die Wechselkursentwicklung zum US-
Dollar bereinigend, dürfte das BIP Afghanistans in der Landeswährung Afghani fakturiert durchaus gemäß der 
Bevölkerungsentwicklung stetig angestiegen sein. Während man im Jahr 2010 rund 43.000 Afghani für einen 
US-Dollar erhielt, waren es 2020 schon rund 78.000 Afghani. Bei der hohen Inflation und hohen Kapitalflucht 
aus dem Land bestand offensichtlich ein kontinuierlicher Abwertungsdruck auf die afghanische Landeswährung.  

4.3.5.8 Bankensystem und Zahlungsverkehr 
Die Situation des afghanischen Bankensystems vor der erneuten Machtübernahme der Taliban stellte sich laut 
einem UNDP-Bericht vom November 2021 wie folgt dar:  

„Afghanistan’s financial system continues to be underdeveloped, in the context of its growth over 
the last 15 years. At the end of 2020, the total assets to GDP ratio was approximately 22 percent. 
The banking industry dominates the financial system, with 12 banks: six private commercial banks, 
one private Islamic bank, three state-owned banks, and two foreign bank branches. There are over 

 
1270  Vgl. Statista (2023a). 
1271  Vgl. dazu z. B. Bangladesch Länderdaten.info; oder Pakistan macrotrends.net. 

233,43
233,76

254,26

294,40
320,67

381,50

447,75

511,37

631,49

714,70

784,61 754,40
746,92

705,60

617,13

635,79

582,32

586,20
611,27

443,38

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

U
S-

D
ol

la
r



Drucksache 20/10400 – 204 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 

400 branches, the majority of which are in Kabul, Herat, and Mazar-e-Sharif. While private domes-
tic banks had roughly 67 percent of overall banking sector assets as of the end of 2020, state-owned 
banks held around 27 percent. The banking system’s activities were primarily focused on money 
transfers and deposit collection. Despite the international credit guarantee plan, the overall loan to 
GDP ratio was around 3 percent, the lowest in the world. The total loans to banking system assets 
ratio was only 13.4 percent at the end of the first quarter of 2021. In 2019 and 2020, the return on 
equity was around 4.5 percent, but in the first quarter of 2021, it was approximately zero. The 
banking system’s capital adequacy ratio, on the other hand, was roughly 27 percent, which is quite 
high by worldwide standards. Demand deposits are the banking system’s primary liability. The 
loan-to-deposit ratio was only around 17 percent at the end of the first quarter of 2021. The banks 
hold most of their liquidity with the Central Bank (DAB) in the form of necessary reserves, free 
deposits, or capital notes purchased from the DAB.“1272 

Dies ist ein weiterer Beleg, dass die afghanische Wirtschaft für Anleger/-innen und Investoren/-innen nicht hin-
reichend vertrauenswürdig war. Afghanische Banken haben kaum für den Aufbau einer sich selbst tragenden 
Wirtschaft benötigte Kredite vergeben und die afghanische Währung Afghani wurde im Wesentlichen nur für 
Transaktions- und Recheneinheitszwecke, jedoch nicht für Wertaufbewahrungszwecke verwendet. Dass die 
Währung nicht konvertierbar war, stellt allerdings keine afghanische Besonderheit dar, dies galt und gilt auch für 
etliche andere Länder. In Afghanistan aber führte das ausländische Engagement und die damit verbundene Ein-
führung des US-Dollars als Parallelwährung dazu, dass Teile der afghanischen Elite ihr Geld aus Sicherheits-
gründen lieber im Ausland, vornehmlich in Umgebungen mit Steuervorteilen und am Persischen Golf anlegten 
und sich traditioneller, auf Bargeldtransaktionen basierender Finanzintermediationskanäle (Hawala-Banking, 
Kurierdienste, etc.) bedienten. Kapitalflucht war die Folge. 
Statt im eigenen Land zu investieren, wurden also von Angehörigen der afghanischen Eliten legal und illegal 
immense Devisenbeträge ins Ausland transferiert. Diese im großen Stil organisierte Kapitalflucht stellte gleich-
zeitig eine außerordentliche Geldwaschmaschine für illegale Geldflüsse dar. Allein die im Jahr 2011 offiziell am 
Kabuler Flughafen deklarierten Kapitalexporte bezifferten sich auf 4,6 Milliarden US-Dollar und damit auf bei-
nahe so viel wie der gesamte Staatshaushalt.1273 Es wurde so ein Rentierstaat fortgeschrieben, dessen Eliten viel-
fach nicht an einer selbsttragenden Entwicklung interessiert waren. Dies verursachte immense volkswirtschaftli-
che Schäden und stärkte den Rückhalt der Taliban in der Bevölkerung. Ein prominentes Beispiel für eine solche 
Selbstbedienung durch die afghanischen Eliten war die New Ansari Money Exchange, eines der größten Finan-
zinstitute Afghanistans. Die afghanische Antikorruptionsbehörde, die 2010 eine Durchsuchung durchgeführt 
hatte, berechnete, dass Geldkuriere für die New Ansari zwischen 2007 und 2010 circa 2,78 Milliarden US-Dollar 
aus dem Land transportiert hatten.1274 Ein weiteres Beispiel ist die Kabul Bank. Sie musste 2010 durch die Zent-
ralbank mit nahezu einer Milliarde US-Dollar – in etwa ein Zwölftes der damaligen Wirtschaftsleistung Afgha-
nistans – refinanziert werden, nachdem sich Mitarbeitende und Anteilseignerinnen und Anteilseigner, darunter 
ein Bruder des afghanischen Präsidenten Karzai, an Kundeneinlagen bereichert hatten.1275 Der damalige Gouver-
neur der afghanischen Zentralbank schrieb in seinen Memoiren, Afghanistan sei „Geisel einer von der Mafia 
kontrollierten Gruppe von Politikern, die sich an den wertvollen internationalen Hilfszahlungen bereicherten, die 
eigentlich das Leben der Menschen verbessern sollten.“1276 Korruption und Geldtransfers ins Ausland nahmen 

 
1272  United Nations Development Programme - UNDP (2021), S. 1–2. [Übersetzung durch den Sprachendienst des Deutschen Bundestages: 

Das afghanische Finanzsystem ist – im Kontext des Wachstums der vergangenen fünfzehn Jahre – nach wie vor unterentwickelt. Ende 
2020 betrug das Verhältnis zwischen den gesamten Vermögenswerten und dem BIP etwa 22 Prozent. Der Bankensektor beherrscht 
das Finanzsystem mit zwölf Banken: sechs private Geschäftsbanken, eine private islamische Bank, drei staatliche Banken und die 
Niederlassungen von zwei ausländischen Banken. Es gibt über 400 Zweigstellen, die sich mehrheitlich in Kabul, Herat und Mazar-e-
Sharif befinden. Während inländische private Banken Ende 2020 über etwa 67 Prozent der gesamten Vermögenswerte des Banken-
sektors verfügten, lag der Anteil der staatlichen Banken bei etwa 27 Prozent. Der Aktivitätenschwerpunkt des Bankensystems lag 
zuvörderst bei Geldtransfers und im Einlagengeschäft. Trotz des internationalen Kreditgarantieplans lag das Verhältnis zwischen Kre-
diten und BIP bei etwa drei Prozent – das ist weltweit der niedrigste Wert. Ende 2021 betrug das Verhältnis zwischen den Gesamtkre-
diten und den Vermögenswerten des Bankensystems lediglich 13,4 Prozent. In den Jahren 2019 und 2020 lag die Eigenkapitalrenta-
bilität bei etwa 4,5 Prozent, aber im ersten Quartal 2021 bei fast Null. Der Eigenkapitalkoeffizient des Bankensystems wiederum 
betrug etwa 27 Prozent, was nach weltweiten Standards recht hoch ist. Sichteinlagen sind die Hauptverbindlichkeit des Bankensystems. 
Das Kredit-Einlagen-Verhältnis lag am Ende des ersten Quartals 2021 lediglich bei etwa 17 Prozent. Die Banken halten den größten 
Teil ihrer Liquidität bei der afghanischen Zentralbank (DAB) in Form notwendiger Reserven, freier Einlagen oder von der DAB 
erworbener Schuldverschreibungen.] 

1273  Vgl. Green (2012). 
1274  Vgl. Whitlock (2021), S. 249. 
1275  Vgl. Hasrat-Nazimi (2012); Kazim (2010). 
1276  Whitlock (2021), S. 254. 
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nach der Wiederwahl Karzais im Jahr 2009, bei der nach Einschätzungen von VN und EU-Beobachterinnen und 
EU-Beobachtern hunderttausende bis 1,5 Millionen Stimmen gefälscht worden sein könnten1277, weiter zu.1278 
Nach Angaben des US-amerikanischen Congressional Research Service (CSR) flossen 2011 schätzungsweise 
4,5 Milliarden US-Dollar aus Afghanistan ab.1279 Der stellvertretende Zentralbankgouverneur Afghanistans 
schätzte, dass etwa acht Milliarden US-Dollar pro Jahr aus dem Land transportiert würden.1280 Ein Großteil des 
Geldes wurde nach Dubai transferiert.1281 Für besonders hochgestellte Persönlichkeiten gab es auch im Jahr 2020 
keine Zollkontrollen am Kabuler Flughafen. Die NZZ schrieb zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die 
Taliban im August 2021: „Machtgier und Korruption der politischen Elite erklären, warum die Taliban in Afgha-
nistan so schnell vorrücken.“1282 Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages schrieben in Bezugnahme auf 
diesen Zeitraum: „Tatsächlich sind Bestrebungen der Kabuler Regierung, um die Korruption zu bekämpfen, ge-
radezu inexistent.“1283 Der vom afghanischen Präsidenten Karzai ernannte afghanische Generalstaatsanwalt ver-
hinderte zahlreiche Korruptionsermittlungen.1284 

4.3.5.9 Informelle Besteuerung – eine wichtige Einnahmequelle der Taliban 
Eine wesentliche Einnahmequelle in Afghanistan war seit langem die Erhebung von Abgaben an Ein- und Aus-
fuhrpunkten (Grenzübergängen, Flughäfen). Die Taliban verloren die formelle Kontrolle hierüber Ende 2001, 
konnten durch den Aufbau von Fähigkeiten, militärische Operationen gegen internationale Transportkorridore 
durchzuführen, jedoch eine informelle Kontrolle wieder herstellen und hieraus Einnahmen (Schutzgeld) generie-
ren. Opfer der Schutzgelderpressungen wurden vor allem die lokalen Zulieferer des US-Militärs. Jeden Monat 
waren zwischen 6.000 und 8.000 Lastwagen unterwegs, um die etwa 200 Militärstützpunkte in Afghanistan mit 
allem zu versorgen, was für die Kriegsführung notwendig war: Munition, Treibstoff, Büromaterial, Toilettenpa-
pier, Fernsehapparate. Der gigantische Nachschub wurde großenteils von Privatunternehmen bewältigt, und zwar 
auf der Basis des Host-Nation-Trucking-Vertrags, der im März 2009 vom US-Verteidigungsministerium mit zi-
vilen Dienstleistern geschlossen wurde. Das Auftragsvolumen belief sich auf 2,16 Milliarden US-Dollar oder 
16,6 Prozent des afghanischen Bruttoinlandsprodukts 2009. Ein Sprecher der internationalen Sicherheitsunter-
stützungstruppe ISAF erklärte dazu: „Das Netzwerk der Subunternehmer ist uns unbekannt. Ob die was an die 
Taliban zahlen, um sicher durchzukommen, wissen wir nicht. Wir stecken Milliarden in dieses Geschäft, da ist 
es schon möglich, dass ein paar Millionen bei den Aufständischen landen.“1285 Einige Analystinnen und Analys-
ten, die die Schätzungen von Einnahmen der Taliban aus dem Drogenhandel für weit übertrieben halten, identi-
fizieren stattdessen die Besteuerung des legalen Warentransports als Haupteinnahmequelle. So schrieb beispiels-
weise David Mansfield 2021, dass allein die Besteuerung des Außenhandels mit dem Iran den Taliban 2019 
Einnahmen in Höhe von 83,4 Millionen US-Dollar beschert habe. Im Nimroz, einer Hochburg der Produktion 
von Opiaten und Metamphetaminen hätten die Einnahmen der Taliban aus der Besteuerung von Drogen 2020 bei 
5,1 Millionen US-Dollar gelegen, die aus der Besteuerung des legalen Handels auf der Straße von Zirani nach 
Delarem hingegen bei 40,1 Millionen US-Dollar.1286 Eine amerikanische Taskforce für Wirtschaftskriminalität, 
die 3.000 Verträge des Verteidigungsministeriums im Wert von 106 Milliarden US-Dollar untersuchte, kam zu 
dem Ergebnis, dass etwa 18 Prozent des Geldes an die Taliban und andere aufständische Gruppen flossen. Af-
ghanische Minister/-innen gingen von größeren Summen aus. Weitere 15 Prozent der Gelder gingen nach Ein-
schätzung der Taskforce an die Organisierte Kriminalität und korrupte afghanische Beamtinnen und Beamte. Nur 
wenige US-Beamtinnen und US-Beamte hätten jedoch davon hören wollen.1287 

4.3.5.10 Die Drogenökonomie1288 
Hinsichtlich der Drogenökonomie in Afghanistan wird auf das Drogengutachten (Abschnitt 5.8) verwiesen. 

 
1277  Vgl. Tagesschau (2009). 
1278  Vgl. Whitlock (2021), S. 241. 
1279  Zitiert in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 312. 
1280  Zitiert in: Ebd., S. 312. 
1281  Vgl. Whitlock (2021), S. 241. 
1282  Zitiert in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2022), S. 313. 
1283  Zitiert in: Ebd., S. 312–313. 
1284  Vgl. Whitlock (2021), S. 249. 
1285  Imbert (2010). 
1286  Vgl. Mansfield (2022), S. 1. 
1287  Vgl. Whitlock (2021), S. 246. 
1288  Zu diesem Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

des Sachverständigen Reiner Haunreiter vor. 
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4.3.5.11 Bewertung1289 
Ökonomisch betrachtet erschwerte der jahrzehntelange Konflikt in Afghanistan die Entwicklung einer sich selbst 
tragenden Wirtschaft und er verhinderte insbesondere eine Erschließung der Rohstoffe Afghanistans in nennens-
wertem Ausmaß. 
Die politische Entscheidung der US-Regierung unter Präsident Bush zugunsten eines Zentralstaates und der Ein-
führung einer Präsidialdemokratie negierte die Geschichte und Kultur Afghanistans. Amerikaner und Europäer 
bauten in Afghanistan ein zentralisiertes Haushalts- und Finanzsystem auf, das in erster Linie überhaupt einen 
funktionsfähigen nationalen Staats-, Finanz- und Bankensektor ermöglichen sollte. Diese starke Zentralisierung 
der Verwaltung der öffentlichen Finanzen in Afghanistan stellte ein Entwicklungshindernis dar, welches das 
Vertrauen vieler Afghaninnen und Afghanen in die Regierung verhinderte. Um Afghanistan wirtschaftlich zu 
entwickeln, hätte es frühzeitig mit allen relevanten regionalen Akteuren eng abgestimmte Regionalkonzepte ge-
ben müssen. 
Die gewaltigen Summen, die in Form von internationalen Geldern für Truppenstationierungen, Budgethilfe, Ent-
wicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe jedes Jahr nach Afghanistan flossen, haben zugleich die wirt-
schaftlichen Absorptionsfähigkeiten der afghanischen Wirtschaft bei weitem überschritten. Dadurch wurden In-
flation und Kapitalflucht de facto zuungunsten der wirtschaftlichen Lage der einkommensschwachen Bevölke-
rung induziert. Statt im eigenen Land zu investieren, wurden von Angehörigen der afghanischen Eliten legal und 
illegal immense Devisenbeträge ins Ausland transferiert. Diese gewaltige organisierte Kapitalflucht stellte 
gleichzeitig eine gewaltige Geldwaschmaschine für illegale Geldflüsse dar. 
Der Aufbau formeller Strukturen wurde durch eine grassierende Korruption konterkariert. Von einer wirksamen 
Korruptionsbekämpfung seitens der afghanischen Regierung kann keine Rede sein. 
Der Staats- und Regierungsaufbau in Afghanistan ist nicht an mangelnder finanzieller Unterstützung durch die 
Internationale Gemeinschaft gescheitert. Vielmehr haben Korruption, Drogenwirtschaft und der Machterhalt und 
Machtmissbrauch der alten Warlords das Vertrauen der Bevölkerung in den neuen, demokratischen Staat syste-
matisch untergraben. Die Taliban wurden zunehmend als das geringere Übel wahrgenommen. 

4.3.6 Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim 
Wundrak (AfD) und des Sachverständigen Reiner Haunreiter zu Abschnitt 
4.3.3.3.1, 4.3.5.10, und 4.3.5.11 

Sondervotum zu Abschnitt 4.3.3.3.11290 

Die afghanische Verfassung von 2004 wird von der AfD-Bundestagsfraktion aufgrund ihres umfangreichen In-
terpretationsspielraums und den verschiedenen Rechtsauslegungen als „instabiles Fundament“ betrachtet. Insbe-
sondere Artikel 3 der afghanischen Verfassung sorgte von Beginn an dafür, dass sich weder ein moderner Rechts-
staat noch eine funktionierende Demokratie entwickeln konnte. Gemäß dieser Norm, der sogenannten „Scharia-
Klausel“, mussten alle politischen sowie hoheitlichen Maßnahmen den Grundsätzen des islamischen Rechts ent-
sprechen, andernfalls konnte der Urheber wegen des Verstoßes gegen das „heilige Recht“ angeklagt und sogar 
zum Tode verurteilt werden. Die Annahme deutscher Politiker, dass Afghanistan auf Grundlage der neuen Ver-
fassung nun demokratisch und rechtsstaatlich aufgebaut werde, erwies sich in der Realität zunehmend als unrea-
listisch. Nur wollte auch das lange Zeit kaum jemand wahrhaben. 

Sondervotum zu Abschnitt 4.3.5.101291 

Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion enthält das sehr detaillierte Gutachten zur „Drogenökonomie Afghanis-
tans“ äußerst interessante Erkenntnisse. Drei Aspekte verdienen besondere Beachtung: 
Erstens vermied die Bundeswehr aufgrund des politischen Auftrags, der sich auf eine Stabilisierungsmission 
konzentrierte, bewusst Gefechte mit Drogenhändlern und Transporteuren. Soldaten gerieten hierdurch in einen 
schwierigen Interessenkonflikt. Letztlich entstand eine Situation, die dem „Staatsaufbauprojekt“ nicht förderlich 
war (im Gutachten mit Stand vom 8. Februar 2024 auf Seite 41). 

 
1289  Zu diesem Abschnitt liegt ein Sondervotum des Abgeordneten Jan Nolte (AfD), des Abgeordneten Joachim Wundrak (AfD) und des 

des Sachverständigen Reiner Haunreiter vor. 
1290  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
1291  Für den Inhalt des Sondervotums sind allein die Einreichenden verantwortlich. 
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Zweitens zeigt das Gutachten, dass das Ansehen Deutschlands im Norden Afghanistans abnahm, da die Bevöl-
kerung den deutschen Beitrag zunehmend nicht mehr als hilfreich, sondern als Unterstützung illegitimer Herr-
schaft empfand (im Gutachten mit Stand vom 8. Februar 2024 auf Seite 44). 
Drittens wurde „die Nicht-Rede vom ‚Krieg‘“ sowie „das Bestreben, den Einsatz als reine Hilfsmaßnahme dar-
zustellen, …von der Öffentlichkeit mitunter als respektlos“ wahrgenommen (im Gutachten mit Stand vom 8. Feb-
ruar 2024 auf Seite 48). 

Sondervotum zu Abschnitt 4.3.5.111292 

Die Aussagen der Enquete-Kommission zu „Budget und Finanzen“ greifen nach Analyse und Bewertung der AfD 
in wesentlichen Teilen zu kurz. Deutschland beteiligte sich an dem militärgestützten Staats- und Regierungsauf-
bau in Afghanistan, doch Bundesregierung und Bundestag nutzten die Legitimation der Menschenrechte und 
Demokratieförderung gleichsam als moralische Kompensation für den Einsatz letaler militärischer Gewalt.1293 

Wirtschaftlich betrachtet, war das Land 2001 ein im internationalen und regionalen Vergleich gering entwickelter 
Staat und ist es auch noch 2021 gewesen.1294 Die politische Entscheidung der US-Regierung unter Präsident Bush 
zugunsten eines Zentralstaates und der Einführung einer Präsidialdemokratie negierte die Geschichte und Kultur 
Afghanistans. Amerikaner und Europäer bauten in Afghanistan ein zentralisiertes Haushalts- und Finanzsystem 
auf, das in erster Linie überhaupt einen funktionsfähigen nationalen Staats-, Finanz- und Bankensektor ermögli-
chen sollte. Diese starke Zentralisierung der Verwaltung der öffentlichen Finanzen in Afghanistan stellte ein Ent-
wicklungshindernis dar, welches das Vertrauen vieler Afghanen in die Regierung verhinderte. Um Afghanistan 
wirtschaftlich zu entwickeln, hätte es frühzeitig mit allen relevanten regionalen Akteuren eng abgestimmte Re-
gionalkonzepte geben müssen. 

Der Afghanistan-Einsatz hat ca. 243.000 Menschen das Leben gekostet und belastete allein die USA mit Gesamt-
kosten von ca. 2,313 Billionen Dollar.1295 Damit wurde lediglich ein zwanzigjähriges Interregnum in der Herr-
schaft der Taliban über das Land erkauft. Das Ende des Einsatzes wurde weltweit als Niederlage der amerikanisch 
geführten westlichen Allianz wahrgenommen, die sich historisch in erfolglose militärische Interventionen in Vi-
etnam, Irak, Syrien und Libyen einreiht. 

Die Kosten für Deutschland gibt die Bundesregierung mit 17,3 Milliarden Euro an.1296 In dieser Zahl sind aber 
eine Reihe von Kosten (u. a. Finanzierungskosten, Beratungskosten, Opportunitätskosten durch unterbliebene 
Investitionen) nicht enthalten.1297 Würden diese berücksichtigt, müssten für jedes Jahr, welches Deutschland sich 
weiter am Krieg beteiligte, weitere 2,5 bis 3 Milliarden Euro veranschlagt werden, sodass Gesamtkosten von bis 
zu 47 Milliarden Euro entstehen könnten. Obwohl die Bundesregierung die Kosten inzwischen auf 17,3 Milliar-
den Euro festlegt, halten Journalisten teilweise weiterhin an der DIW-Schätzung fest.1298 Trotz einer Differenz 
von 29,7 Milliarden Euro zwischen den beiden Werten fehlt das öffentliche Interesse an den deutschen Gesamt-
kosten, während amerikanische Kriegsausgaben mehr Beachtung finden. Die Kosten des US-Krieges in Afgha-
nistan wurden ebenfalls unterschiedlich bewertet, mit möglichen Gesamtkosten von über zwei Billionen Dollar, 
einschließlich ziviler Hilfsgelder.1299 Die unterschiedlichen Summen zeigen, dass die Berechnung der Gesamt-
kosten von den zugewiesenen Ausgaben abhängt. Da es keine allgemeingültige Definition von „Einsatzkosten“ 

 
1292  Für den Inhalt des Sondervotums sowie die Quellenangaben sind allein die Einreichenden verantwortlich: 

1293  Vgl. Wortprotokoll der 5. Sitzung der Enquete-Kommission am 21.11.2022 https://www.bundestag.de/re-
source/blob/927700/13727d76e165d018764975944b2a965d/Wortprotokoll_21-11-2022-data.pdf (letzter Aufruf: 01.02.2024), 
S.9. 

1294  Vgl. die Zahlen von 1990 bis 2018 im weltweiten Vergleich https://weltbevoelkerung.info/HDI/data.aspx (letzter Aufruf: 
01.02.2024) und zu 2021 https://www.laenderdaten.de/indizes/hdi.aspx (letzter Aufruf: 01.02.2024) Afghanistan liegt auf 
Rang 180 von 191 Staaten. 

1295  Vgl. zu den Zahlen https://www.nzz.ch/international/der-krieg-in-afghanistan-forderte-240000-tote-ld.1640684 (letzter Aufruf: 
01.02.2024) und die dort genannten Quellen. 

1296  Vgl. Bundestagsdrucksache 19/32643, S.28f. 
1297  Vgl. Brück, Tilman u. a.: „Eine erste Schätzung der wirtschaftlichen Kosten der deutschen Beteiligung am Krieg in Afghanistan“, 

in: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.356888.de/10-21.pdf (letzter Aufruf: 01.02.2024), S.2ff. 
1298  Vgl. zdf info: „Der Preis des Krieges: Afghanistan Doku (2020)“, „Ein Film von Nicole Alibayof“ u.a., verfügbar auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=wkmzwX4G6Ug (letzter Aufruf: 01.02.2024), Minute 38:30-38:47. 
1299  Vgl. Watson Institute International & Public Affairs, Brown University https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/hu-

man-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022 oder Matern und Wetzel 2021, in: https://www.sueddeut-
sche.de/politik/afghanistan-usa-biden-1.5346471 oder Weimer 2021, in: https://www.focus.de/politik/ausland/20-jahre-afghanis-
tan-mission-die-bilanz-ist-ein-desaster_id_14213913.html (jeweils letzter Aufruf: 01.02.2024). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/927700/13727d76e165d018764975944b2a965d/Wortprotokoll_21-11-2022-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/927700/13727d76e165d018764975944b2a965d/Wortprotokoll_21-11-2022-data.pdf
https://www.nzz.ch/international/der-krieg-in-afghanistan-forderte-240000-tote-ld.1640684
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.356888.de/10-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wkmzwX4G6Ug
https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022
https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022
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gibt, existiert auch kein allgemein-akzeptierter Wert. Selbst der Bundesrechnungshof konnte auf Anfrage keine 
der kursierenden Summen bestätigen. Die deutschen Kosten können je nach Bewertung zwischen 17,3 und 
47 Milliarden Euro variieren. Angesichts der amerikanischen Beträge scheint die DIW-Schätzung von 47 Milli-
arden Euro aus dem Jahr 2010 realistischer als die offizielle Angabe der deutschen Regierung. Um ein vollstän-
diges Bild über die Kosten des deutschen Afghanistan-Engagements zu erhalten, müssten dann auch noch die 
Konsequenzen der beträchtlich gestiegenen Zuwanderung aus Afghanistan nach Deutschland beachtet werden. 

Es ist richtig, wenn die Enquete-Kommission feststellt, dass die gewaltigen Summen, die jedes Jahr nach Afgha-
nistan flossen, die wirtschaftlichen Absorptionsfähigkeiten der afghanischen Wirtschaft überschritten haben. Zu 
ergänzen ist aber darüber hinaus der Gesamtzusammenhang. „Geld ausgeben als Waffe“, was die westlichen 
Streitkräfte, insbesondere seit der Präsidentschaft von Obama und dessen Strategiewechsel in Afghanistan taten, 
führte erwartbar zu einer erhöhten monetären Gesamtnachfrage, welche die Aufnahmefähigkeit der unterentwi-
ckelten, noch stark von agrarischer Subsistenzwirtschaft geprägten Volkswirtschaft weit überstieg und entspre-
chende inflatorische Effekte via Güter- und Faktorlücke der Volkswirtschaft1300 auslöste. Ökonomisch betrachtet 
erschwerte der jahrzehntelange Konflikt die Entwicklung einer sich selbst tragenden Wirtschaft und er verhin-
derte insbesondere eine Erschließung der Rohstoffe Afghanistans in nennenswertem Ausmaß. 

Festzuhalten ist auch: Das internationale Engagement in Afghanistan war nicht, wie 2010 von der deutschen 
Bundesregierung gefordert, „langfristig, planbar und an afghanischen Prioritäten ausgerichtet“1301. Die deut-
sche Seite hätte noch in der Zeit der amerikanisch-geführten Intervention Projekte ausarbeiten und deren Finan-
zierung für die Zeit des Endes der Kämpfe in Aussicht stellen können. Afghanistan hätte „mehr trade statt aid“ 
gebraucht!  

 
1300  Güterlücke: Die bei gegebenen Preisen herrschende Gesamtnachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern übersteigt das bei 

voller Auslastung des Produktionspotentials verfügbare Güterangebot; Faktorlücke: Die Nachfrage nach Produktionsfaktoren 
(Arbeit, Kapital, Rohstoffe) übersteigt das kurzfristig kaum vermehrbare Faktorangebot. https://www.wirtschaftslexi-
kon24.com/d/inflatorische-luecke/inflatorische-luecke.htm (letzter Aufruf: 01.02.2024). 

1301  Die Bundesregierung: „Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestags. Dezember 2010“ 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/240050/7fac3ec5b0dddaaa12c932d5a0b44efc/fortschrittsbericht-2010-data.pdf (letzter 
Aufruf: 01.02.2024), S.102. 

https://www.wirtschaftslexikon24.com/d/inflatorische-luecke/inflatorische-luecke.htm
https://www.wirtschaftslexikon24.com/d/inflatorische-luecke/inflatorische-luecke.htm
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/240050/7fac3ec5b0dddaaa12c932d5a0b44efc/fortschrittsbericht-2010-data.pdf
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5 Der deutsche Einsatz in Afghanistan – die öffentlichen Anhörungen mit externen 
Sachverständigen 

Die Enquete-Kommission hat in elf öffentlichen Sitzungen 35 externe Sachverständige angehört, die während 
des internationalen Einsatzes zwischen 2001 und 2021 verantwortliche Positionen inner- und außerhalb Afgha-
nistans innehatten. Sie waren für NGOs tätig oder als Beraterinnen und Berater, in der Wissenschaft und bei 
Think Tanks. Darunter waren ehemalige afghanische Ministerinnen und Politikerinnen, Sonderbeauftragte der 
Vereinten Nationen, Verantwortliche von VN- und EU-Missionen, deutsche Diplomaten und Führungskräfte der 
Bundeswehr, eine Ministerin und zwei Minister der Bundesregierung, ein Präsident des Bundesnachrichtendiens-
tes sowie vier Vorsitzende der für den Einsatz zuständigen Bundestagsausschüsse. Die Sachverständigen wurden 
jeweils nach einer Verständigung unter den Fraktionen und einem Beschluss der Enquete-Kommission eingela-
den.1302 
Die Kommission ist zunächst chronologisch vorgegangen und hat anschließend einige thematische Schwerpunkte 
gesetzt. Dabei hat sie die Rolle des Deutschen Bundestages betrachtet, die Rolle der Bundesregierung sowie 
unabhängige Evaluierungen des zwanzigjährigen Einsatzes.  
Die Fragen der Kommission an die Sachverständigen zielten auf eine Bewertung des deutschen Engagements in 
den verschiedenen Phasen und auf den unterschiedlichen Politikfeldern. Die Experten berichteten von ihren Er-
fahrungen und Einschätzungen, ordneten Erfolge und Misserfolge des deutschen Beitrages in Afghanistan ein, 
zogen Schlussfolgerungen, machten Vorschläge für institutionelle Veränderungen und gaben Hinweise für das 
zukünftige vernetzte Handeln in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. 
Im Folgenden sind zentrale Aussagen der Sachverständigen aus den öffentlichen Anhörungen zusammengetra-
gen. Die Kommission macht sich die Bewertungen der Gäste ausdrücklich nicht zu eigen. Ihre eigenen Einschät-
zungen finden sich vielmehr in Kapitel 3: Bewertung und Lehren aus dem Einsatz ab Seite 17 und in Kapitel 4: 
Der deutsche Einsatz in Afghanistan – Analyse in den Projektgruppen ab Seite 25. 

5.1 Der Beginn des internationalen Einsatzes in Afghanistan 2001 
Die ersten beiden öffentlichen Anhörungen der Enquete-Kommission am 21. November 2022 und 12. Dezember 
2022 beschäftigten sich mit der Ausgangslage zu Beginn des internationalen Engagements in Afghanistan nach 
den Anschlägen vom 11. September 2001. 
Die Kommission hatte sich interfraktionell darauf verständigt, dazu jeweils drei externe Sachverständige anzu-
hören. Am 21. November 2022 waren das Prof. Dr. Conrad Schetter, Direktor des Bonn International Center for 
Conflict Studies, Michael Steiner, Botschafter a. D., und Carl-Hubertus von Butler, Generalleutnant a. D. Am 
12. Dezember 2022 hörte die Kommission folgende Personen an: Thomas Ruttig, Afghanistan Analysts Network 
(AAN), Dr. Habiba Sarabi, Frauenministerin und Ministerin für Kultur und Bildung unter Präsident Hamid Kar-
zai, sowie Dr. Susanne Schmeidl von Swiss Peace. 
Michael Steiner, seinerzeit außenpolitischer Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder, erklärte, dass die Be-
teiligung Deutschlands am Kampf gegen Al-Qaida und die Taliban aus Solidarität mit den USA und wegen der 
militärischen Beistandspflicht innerhalb der NATO für die Bundesregierung außer Frage gestanden habe.1303 Er 
sei wenige Tage nach dem Anschlag vom 11. September 2001 im Auftrag des Bundeskanzlers nach New York 
und Washington gereist, um herauszufinden, wie die USA reagieren würden und welche Unterstützung sie er-
wartet hätten.1304 

Einsatz der Bundeswehr nach kurzer Vorbereitungszeit 

Aus der Überlegung, welchen Beitrag Deutschland leisten könne, seien dann das Mandat für die Beteiligung an 
der Mission Operation Enduring Freedom (OEF), das der Bundestag am 16. November 2001 beschlossen habe, 
sowie an der International Security Assistance Force (ISAF) mit Bundestagsbeschluss vom 22. Dezember 2001 
entstanden.1305 

 
1302  Vgl. Übersicht der Anhörungen (Abschnitt 6.12). 
1303  Vgl. Michael Steiner, Enquete-Kommission (2022b), S. 7. 
1304  Vgl. Michael Steiner, Ebd., S. 7. 
1305  Vgl. Michael Steiner, Ebd., S. 8. 
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Aufgrund der schnell erfolgenden internationalen militärischen Reaktion habe die Bundeswehr im Oktober 2001 
und Dezember 2001 wenig Zeit für die Planung der mandatierten Einsätze gehabt, erläuterte Brigadegeneral Carl-
Hubertus von Butler, der das erste ISAF-Kontingent nach Afghanistan führte. Auch wegen des schwierigen po-
litischen Entscheidungsprozesses seien sichtbare operative Vorbereitungen weitgehend vermieden worden, was 
die Soldatinnen und Soldaten nach seiner Einschätzung vor Ort einem besonderen Risiko ausgesetzt hätte und 
bei künftigen Einsätzen möglichst vermieden werden sollte.1306 
Die ersten ISAF-Einheiten der Bundeswehr seien am 6. Januar 2002 nach Afghanistan geflogen. Ihr Auftrag sei 
es gewesen, ein nationales Kontingent von bis zu 1.200 Soldatinnen und Soldaten aufzubauen, um mit Patrouillen 
und ersten Hilfsprojekten Präsenz in der Stadt zu zeigen. Das sei zu leisten gewesen, obwohl man nicht gewusst 
habe, wo sich die Taliban und Al-Qaida aufgehalten hätten, wie die Strukturen und Beziehungsgeflechte in Kabul 
ausgesehen hätten und wie sich die Bevölkerung verhalten würde, beschrieb von Butler. Man habe sich Schritt 
für Schritt vorgetastet.1307 
Zivile Kräfte seien zunächst nicht vor Ort gewesen. Die ersten Einsatzkräfte in Kabul hätten das als Manko 
benannt. Man habe mit dem Übergewicht des Militärischen in Kabul eine Chance vertan, die Bevölkerung nach-
haltig für das Engagement der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan zu gewinnen, so von Butler.1308 

„Es ging darum, dem Land zu helfen, dass es eine sich selbst tragende Sicherheitsarchitektur auf 
der Basis möglichst demokratischer Strukturen entwickeln kann. Natürlich war mir schon damals 
bewusst, dass ich damit den Blick des Westeuropäers auf ein Land gerichtet hatte, das in nahezu 
allen Belangen inkompatibel zu uns war. Die Frage danach, was überhaupt erreichbar war, stellte 
sich für uns aber damals nicht. Es galt vielmehr, ein riesiges Aufgabenpaket anzupacken. Schritt 
für Schritt lichtete sich der Nebel. Und es gab auch relativ schnell Fortschritte.“1309 

Carl-Hubertus von Butler, Generalleutnant a. D. 
Ein „besonderer Prüfstein“ sei zum Ende seines Einsatzes die außerordentliche Loya Jirga im Juni 2002 gewesen, 
so von Butler. Sie sei im Zusammenwirken von ISAF und afghanischen Sicherheitskräften ohne schwerwiegende 
Sicherheitsvorfälle abgelaufen: „So übergaben wir den Einsatz mit durchaus großer Zuversicht an unsere Nach-
folger“. 1310 
Auch aus Sicht von Botschafter Steiner schien 2002 „vor Ort zunächst alles gut zu gehen“. Die Taliban seien 
weg gewesen und der Terrorismus habe seine Basis in Afghanistan verloren.1311 Die Sicherheit schien gewähr-
leistet, in Kabul hätten sich die Menschen frei auf den Straßen bewegt, Schulen seien geöffnet worden. Die in-
ternationalen Kräfte hätten sich willkommen gefühlt und eine Aufbruchstimmung in der Bevölkerung wahrge-
nommen, berichtete auch von Butler.1312 
Allerdings habe es 2002 die Fehleinschätzung gegeben, „Afghanistan sei militärisch gelaufen“. Die USA hätten 
sich zu dieser Zeit dem Irak und Saddam Hussein zugewendet. Das habe die Aufmerksamkeit weg von Afgha-
nistan hin zum Irak verschoben. Die USA seien aber politisch, finanziell und militärisch „der mit Abstand größte 
Faktor“ in Afghanistan gewesen, erläuterte Steiner.1313 
Deutschland habe zu der Zeit eine „relativ schmale außenpolitische Achse“ gehabt. Es habe aus deutscher Sicht 
Europa, die NATO und Friedenspolitik gegeben. Und plötzlich sei das Land mit internationalem Terrorismus 
und Afghanistan konfrontiert gewesen. Das habe Deutschland völlig unvorbereitet getroffen. Anders als die Ame-
rikaner, Franzosen und Briten, die „eine wesentlich globalere außen- und sicherheitspolitische Sichtweise und 
einen globaleren sicherheitspolitischen Aktionsradius“ gehabt hätten.1314 

 
1306  Vgl. Carl-Hubertus von Butler, Ebd., S. 10, 22. 
1307  Vgl. Carl-Hubertus von Butler, Ebd., S. 3 f. 
1308  Vgl. Carl-Hubertus von Butler, Ebd., S. 12. 
1309  Carl-Hubertus von Butler, Ebd., S. 11. 
1310  Carl-Hubertus von Butler, Ebd., S. 3 f. 
1311  Michael Steiner, Ebd., S. 10. 
1312  Carl-Hubertus von Butler, Ebd., S. 3 f. 
1313  Michael Steiner, Ebd., S. 8. 
1314  Michael Steiner, Ebd., S. 13 f. 
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Auch die EU habe sich damals noch nicht als sicherheitspolitischer Akteur verstanden. Das sei heute anders. 1315 
Ihre Rolle sei damals nicht groß gewesen, ebenso wenig die der Vereinten Nationen. Die VN hätte man, so 
Steiner, von vornherein stärker einbeziehen sollen.1316 

„Damals, nach Nine Eleven, gab es einen internationalen Konsens: Dieser Anschlag hatte eine sol-
che Dimension, dass er eine Reaktion, auch eine militärische, rechtfertigte. Das war in den Sicher-
heitsratsresolutionen, in der NATO-Positionierung und weit darüber hinaus abzulesen. Ich glaube, 
es gab keine Alternative zu dem ursprünglichen Vorgehen nach Nine Eleven. Die Fehler haben sich 
in der nächsten Phase eingeschlichen.“1317 

Michael Steiner, Botschafter a. D. 
Für die Deutschen seien Demokratiebildung, Menschenrechte, Zivilgesellschaft und Frauenrechte in Afghanistan 
zentral gewesen, erläuterte Steiner. Seiner Einschätzung nach hätte die afghanische Bevölkerung Sicherheit, wirt-
schaftlichen Aufbau und in den Städten den Schulbesuch von Mädchen gewollt. Aber sie hätte sich nicht danach 
gesehnt, dass man ihrer „gewachsenen Gesellschaft, die ja existierte und keine Blackbox war“, ein Demokra-
tiemodell westlicher Prägung mit einer anderen Werteskala brachte.1318 

Kontextverständnis und Landeskunde 

Nach Einschätzung von Prof. Dr. Conrad Schetter fanden die kulturelle und ethnische Vielfalt sowie das Stadt-
Land-Gefälle mit westlich orientierten städtischen Milieus und einer konservativen Landbevölkerung in der Vor-
bereitung des Afghanistan-Einsatzes zu wenig Berücksichtigung. Gleiches habe für die zentralen Konflikte im 
Land gegolten: Trotz der langen Kriegsjahre seien das konstant vor allem Auseinandersetzungen um die knappen 
Ressourcen Wasser, Land und Weiden gewesen.1319 Auch dass die Idee von Staatlichkeit im westlichen Sinn im 
Leben der Mehrheit der Bevölkerung gar keine Rolle spielte, sei nicht ausreichend verstanden worden.1320 

„So dampfte die internationale Gemeinschaft die Vergangenheit des Landes immer wieder auf recht 
grobe Konfliktlinien ein […]. Dabei gab es wenig Bemühen, ein historisches Kontextverständnis 
zu entwickeln. Frappierend ist vor allem, in wie vielen Politikfeldern – etwa Sicherheitssektor oder 
Bildung – die Interventen die gleiche Politik wie die sowjetischen Besatzer in den 1980er-Jahren 
verfolgten, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein.“1321 

Prof. Dr. Conrad Schetter, Bonn International Centre for Conflict Studies 
Vorhandene Expertise zu Afghanistan ist nach Schetters Wahrnehmung wenig abgefragt worden. Gezielte Wis-
sensbestände seien auch in den Folgejahren nicht aufgebaut worden.1322 

Die Petersberg-Konferenz bei Bonn 

Die erste internationale Konferenz zur Zukunft Afghanistans fand auf Einladung der Vereinten Nationen und 
unter dem Vorsitz des VN-Sonderbeauftragten für Afghanistan, Lakhdar Brahimi, vom 27. November bis 5. 
Dezember 2001 auf dem Petersberg bei Bonn statt. Die deutsche Regierung habe als Gastgeberin und durch ihre 
vorangegangenen Bemühungen um einen Friedensprozess eine wichtige Rolle gespielt, berichtete Thomas 
Ruttig, der als Mitglied der Delegation der Vereinten Nationen an der Konferenz teilnahm.1323 
Auf dem Petersberg sei die Grundlage für alle Errungenschaften, die Verfassung, die Rechte der Frauen und alles 
weitere gelegt worden, was in 20 Jahren erreicht worden sei, stellte Dr. Habiba Sarabi fest.1324 Die afghanische 
Gesellschaft habe, soweit die Menschen die Entwicklungen verfolgen konnten, große Hoffnungen in den Peters-
berger Prozess gesetzt.1325 

 
1315  Michael Steiner, Ebd., S. 26. 
1316  Vgl. Michael Steiner, Ebd., S. 18. 
1317  Michael Steiner, Ebd., S. 27. 
1318  Michael Steiner, Ebd., S. 9. 
1319  Vgl. Prof. Dr. Conrad Schetter, Ebd., S. 18. 
1320  Vgl. Prof. Dr. Conrad Schetter, Ebd., S. 7. 
1321  Prof. Dr. Conrad Schetter, Ebd., S. 6. 
1322  Vgl. Prof. Dr. Conrad Schetter, Ebd., S. 19. 
1323  Thomas Ruttig, Enquete-Kommission (2022c), S. 19. 
1324  Vgl. Dr. Habiba Sarabi, Ebd., S. 5. 
1325  Vgl. Dr. Habiba Sarabi, Ebd., S. 5. 
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„Das war eine dunkle Ära. Die Menschen waren sehr hoffnungslos. Aber die Petersberger Konfe-
renz war ein Licht am Ende des Tunnels. Und sie dachten, dass es zu einer Entwicklung und zu 
Wohlstand in Afghanistan kommen würde und die Menschen ihre Leben genießen könnten. Sie 
waren also sehr gespannt auf das Ergebnis dieser Konferenz.“1326 

Dr. Habiba Sarabi, afghanische Politikerin und Frauenrechtlerin 
Dass die afghanischen Warlords der Nord-Allianz bei der Bonner Konferenz ihre Ansprüche auf Regierungspos-
ten und Einfluss durchsetzen konnten, obwohl einige als verantwortlich für Gewalt und Kriegsverbrechen wäh-
rend des Bürgerkrieges zwischen 1992 und 1996 galten, habe den gesellschaftlichen Neuanfang erschwert und 
später auch die Aufarbeitung der Kriegsjahre verhindert, so die Auffassung Schetters.1327 
Das beschrieb auch Dr. Sarabi als ein Problem. Die Warlords seien bewaffnet gewesen und hätten auch bei der 
späteren Demobilisierung im Land zum größten Teil ihre Waffen nicht abgegeben. Das Ergebnis seien Men-
schenrechtsverletzungen überall gewesen.1328 
Sowohl in der Interims- als auch in der Übergangsregierung hätten an der Spitze des Militärs, der Verteidigungs-
kräfte und der Sicherheitsbehörden viele Vertreter der Nord-Allianz gesessen. Auch viele Gouverneure seien 
frühere Warlords gewesen. Sie hätten versucht, die Taliban zurückzudrängen. Die Taliban hätten Rache befürch-
tet und begonnen, sich wieder zu mobilisieren.1329 
Auch dass Hamid Karzai auf dem Petersberg als Interims-Regierungschef eingesetzt wurde, habe für Kritik ge-
sorgt.1330 Er habe vielen als Person ohne Rückhalt in der Bevölkerung gegolten. 1331 
Neben der Nord-Allianz seien drei Delegationen verschiedener afghanischer und politischer Kräfte eingeladen, 
bestehend vor allem aus Ex-Politikern und Exil-Afghanen. Zivilgesellschaftliche Gruppen seien zunächst nicht 
vorgesehen gewesen, führte Thomas Ruttig aus.1332 Die VN hätten versucht, das kurzfristig mit einer zweiten 
Konferenz in Bad Honnef zu korrigieren.1333 Der Zivilgesellschaft sei es auch darum gegangen, die in der Ver-
gangenheit begangenen Verbrechen zu untersuchen. Das aber hätten die Teilnehmer der Petersberger Konferenz 
abgelehnt, so die Sachverständige Dr. Susanne Schmeidl.1334 Dass dieses parallele Treffen überhaupt noch zu-
stande kam, habe maßgeblich an der Unterstützung durch die Bundesregierung gelegen.1335 

„Nein, es gab keine Versuche zur nationalen Versöhnung, weil die Eliten daran nicht interessiert 
waren. […] Wenn man an der Macht ist, will man nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ich 
denke, dass die Gelegenheit, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, verpasst wurde. Die 
meisten Afghanen, mit denen man spricht, haben ein sehr langes Gedächtnis und können einem 
sagen, wann ihnen in der Vergangenheit Unrecht widerfahren ist“.1336 

Dr. Susanne Schmeidl, Swiss Peace, Basel 
Dass die Taliban als zentrale Konfliktpartei bei der Bonner Konferenz nicht dabei gewesen seien, werteten einige 
Teilnehmende und Beobachter als Fehler, der den späteren Wiederaufstieg der Taliban begünstigt habe.1337 Ihre 
Teilnahme sei zu diesem Zeitpunkt allerdings „politisch auch nicht denkbar“ gewesen.1338 Die USA und andere 
zentrale Akteure hätten klargemacht, dass sie mit ihnen nicht verhandeln würden.1339 

„Meiner Meinung nach ist es ein Geburtsfehler der Bonn-Konferenz, dass die Taliban dort nicht 
teilgenommen haben, aber eigentlich noch viel mehr, dass es den demokratischen Kräften, die es 
auch in Afghanistan gegeben hat, inklusive der organisierten Zivilgesellschaft, eben nicht erlaubt 
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wurde, bei diesem Hauptforum oben auf dem Berg mitzureden. Das waren der eigentliche strategi-
sche Fehler und die falsche Weichenstellung gleich von Anfang an.“1340 

Thomas Ruttig, Afghanistan Analysts Network 
Deutschland hätte nach Auffassung von Thomas Ruttig nach der guten Initiative, die Bonner Konferenz auszu-
richten, „mehr Gewicht in die Waagschale werfen“ und versuchen können, verbündete Länder um sich zu ver-
sammeln, um mit ihnen gemeinsam beispielsweise die demokratischen Prozesse in Afghanistan zu unterstüt-
zen.1341 
Susanne Schmeidl, die im Auftrag der VN die kurzfristig anberaumte Konferenz der Zivilgesellschaft mit vorbe-
reitet hatte, verwies darauf, dass der Begriff der Zivilgesellschaft in Afghanistan anders verstanden werde als im 
Westen. In Bonn habe man jene Gruppen ausgeschlossen, die der Bevölkerung in Afghanistan am meisten ge-
holfen hätten. Gemeint seien religiöse und traditionelle Gruppen. Dazu gehörten Ältestenräte, Schuras, Jirgas 
und Moscheesysteme.1342 Sie sei zu der Erkenntnis gelangt, dass die Rolle der Zivilgesellschaft zwar geschätzt, 
aber häufig als „Feigenblatt“ benutzt werde, um Dinge emanzipatorischer aussehen zu lassen, wie sie sagte. Die 
Meinung der Zivilgesellschaft sei gefragt, Entscheidungen würden aber andere treffen.1343 

5.2 Stabilisierung und Zusammenarbeit im Bündnis – 2002 bis 2008 
Die beiden öffentlichen Anhörungen der Enquete-Kommission am 23. Januar und am 27. Februar 2023 haben 
die Jahre der Stabilisierung in Afghanistan beleuchtet und die Frage nach der Zusammenarbeit im internationalen 
Bündnis gestellt. Nach einer interfraktionellen Verständigung waren jeweils drei externe Sachverständige einge-
laden: Am 23. Januar 2023 sprachen Lakhdar Brahimi, der VN-Beauftragte für Afghanistan von 2001 bis 2004, 
General a. D. Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr von 2002 bis 2009, und Dr. Almut 
Wieland-Karimi, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul von 2002 bis 2005 vor der Kommission. Am 27. 
Februar hörte die Kommission folgende Sachverständige an: Botschafter Hermann Nicolai, ziviler Leiter des 
PRT in Kunduz von 2009 bis 2010/11, Generalleutnant Bernd Schütt, unter anderem 2006 Kommandeur des PRT 
in Faizabad, Afghanistan, sowie Dr. Sima Samar, ehemalige afghanische Ministerin und Leiterin der unabhängi-
gen afghanischen Menschenrechtskommission. 

Die Vereinten Nationen in Afghanistan 

Nach 23 Jahren Krieg und Zerstörung hätten in Afghanistan keine für Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte 
funktionierenden Institutionen mehr existiert, erklärte Dr. Sima Samar die Ausgangslage für die Interimsregie-
rung Anfang 2002. Die Positionen in Ministerien und Verwaltungen seien Ende 2001 vielfach von Leuten besetzt 
gewesen, die zusammen mit den Milizen zuerst in Kabul angekommen seien.1344 
Die Koordinierung zwischen den verschiedenen VN-Organisationen beschrieb Lakhdar Brahimi, der VN-Son-
derbeauftragte, als schwierig.1345 Dabei sei eine gute Koordinierung eines der Hauptelemente des nach ihm be-
nannten Brahimi-Reports aus dem Jahr 2000 gewesen, der sich mit Vorschlägen für VN-Friedenseinsätze be-
schäftigt habe.1346 
Er wolle im Zusammenhang mit der Konferenz auf dem Petersberg seine Wertschätzung für die großzügige Un-
terstützung und den Zuspruch der deutschen Regierung und Bevölkerung damals und heute, wie er formulierte, 
zum Ausdruck bringen. Das habe maßgeblich zu den erzielten Erfolgen in Afghanistan in den vergangenen 
20 Jahren beigetragen.1347 
Die wichtigsten Ziele der Bonner Konferenz wie die außerordentliche Loya Jirga (Juni 2002) sowie die verfas-
sungsgebende Loya Jirga (Dezember 2003) seien erreicht worden. Im Juni 2003 habe er, so Brahimi, angeregt, 
anderthalb Jahre nach der ersten Konferenz kritisch zurückzublicken und die Programme bei einer zweiten Kon-
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ferenz anzupassen. Die Vereinten Nationen hätten damit vor allem eine repräsentativere Vertretung der afghani-
schen Bevölkerung im Übergangsprozess erreichen und die Dominanz der Nord-Allianz zurückdrängen wollen. 
Der Vorschlag sei von mehreren Seiten begrüßt, schließlich aber dennoch nicht umgesetzt worden.1348 
Brahimi brachte nach eigenen Angaben darüber hinaus einen Einbezug der Taliban in weitere Verhandlungen 
ins Gespräch, allerdings ohne Erfolg. Nicht nur die USA, sondern weitere wichtige Staaten wie Russland, Indien 
und der Iran sowie die Vertreter der siegreichen afghanischen Gruppen seien dagegen gewesen.1349 Er habe im 
Jahr 2021, kurz nachdem die Taliban am 15. August in Kabul einmarschiert seien, zum ersten Mal davon gehört, 
dass die Taliban ursprünglich Interimspräsident Karzai angeboten hätten, die neue Ordnung unter einer Bedin-
gung zu akzeptieren, nämlich, dass sie in ihre Dörfer zurückkehren und dort unbehelligt leben könnten. Zu der 
Zeit habe er diese Information nicht erhalten.1350 
Die Taliban auf dem Petersberg nicht einzubeziehen, habe er als Ursünde bezeichnet. 

„Man kann zwar heute nicht behaupten, dass sich alle Taliban dem Friedensprozess angeschlossen 
hätten. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Mehrheit mit den von uns im Juni 2002 und Dezember 
2003 organisierten Loya Jirgas zusammengearbeitet hätte. Nach meiner festen Überzeugung hat 
das Versäumnis, sich den Taliban in dieser frühen Phase zu öffnen, eine wichtige Rolle bei allem 
gespielt, was später geschah, bis hin zum katastrophalen Ende am 15. August 2021.“1351 

Lakhdar Brahimi, VN-Sonderbeauftragter für Afghanistan 2001 bis 2004 
Generell, so führte er aus, sei er zu dem Schluss gekommen, dass man mit allen Seiten reden müsse, das gelte 
insbesondere für die Vereinten Nationen. Sein Beispiel dafür sei das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
das grundsätzlich mit allen Konfliktparteien spreche.1352 
Auf Nachfrage erklärte Brahimi, Förderung der Demokratie habe zu Beginn des internationalen Einsatzes in 
Afghanistan für die Vereinten Nationen keine Priorität gehabt. Es sei vielmehr vorrangig darum gegangen, einen 
funktionierenden Staat zu schaffen. Der brauche vor allem eine Polizei und ein Justizsystem, die beide effizient 
und nicht korrupt sein dürften. In beiden Punkten habe man nach seiner Einschätzung nicht gut abgeschnitten.1353 
Dr. Almut Wieland-Karimi, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul ab 2002, bekräftigte diesen Aspekt. 
Zunächst sei es nicht um Demokratisierung, sondern vor allem um das Thema Stabilität gegangen.1354 
Kritisch schätzte sie die Entscheidung für ein Präsidialsystem mit einem starken Präsidenten in einem großen 
und zerklüfteten Land mit einer ethnisch sehr heterogenen Gesellschaft ein.1355 Auch die Festlegung auf ein 
Wahlsystem, bei dem Parteien nicht zugelassen gewesen und Einzelpersonen bevorzugt worden seien, sei ein 
Fehler gewesen. Parteien und demokratische Gruppen seien so vernachlässigt worden.1356 

Schutz der Menschenrechte und Demokratisierung 

Die Arbeit der unabhängigen Menschenrechtskommission, im Petersberg-Abkommen von 2001 beschlossen, sei 
immer wieder behindert worden, stellte Dr. Sima Samar fest, die von 2002 bis 2005 Vorsitzende der Menschen-
rechtskommission war. Einen Aktionsplan zur Aufarbeitung der Vergangenheit von 2006, in dem es nicht nur 
um Strafjustiz, sondern vor allem um Wiedergutmachung und um die Anerkennung der Leiden der Menschen 
gehen sollte, habe das afghanische Parlament durchkreuzt, indem es 2007 eine Amnestie für Abgeordnete be-
schlossen hätte. Damit hätten Parlamentarier, die in der Vergangenheit in Gewalttaten verwickelt gewesen seien, 
nicht mehr belangt werden können.1357 
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Das Frauenministerium habe wenig Unterstützung innerhalb der Regierung erhalten. Etwas für Frauen zu errei-
chen, sei schwierig gewesen, weil Präsident Karzai auf die Konservativen habe Rücksicht nehmen müssen und 
wollen.1358 Dabei seien sich die engagierten Frauen in Afghanistan und viele internationale Geber einig gewesen, 
dass der Zugang für Frauen zu Bildung, Gesundheit und Familienplanung zentral für die Entwicklung im Land 
gewesen sei.1359 

„Ich meine, dass unser Ansatz zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere 
für Frauen, essenziell war. Es ist nicht nur eine schöne Phrase, dass die Einbeziehung der Frauen 
die Sicherheit und Stabilität und Demokratie in einem Land garantiert. Das ist die Wahrheit – leider, 
oder zum Glück.“1360 

Dr. Sima Samar, ehemalige afghanische Frauenministerin 
Deutsche zivilgesellschaftliche Organisationen hätten sich intensiv in die Bemühungen um Demokratisierung in 
Afghanistan eingebracht, ebenso die parteinahen politischen Stiftungen, letztere unter anderem für Frauen und 
Jugendliche und für freie Medien, erläuterte Wieland-Karimi. 1361 Die Motivation sei hoch gewesen: Viele Be-
teiligte hätten es als historische Chance gesehen, ein Land auf seinem Weg zum Frieden zu begleiten. Am Anfang 
habe man zudem große Fortschritte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Infrastruktur gesehen.  
An klaren Absprachen habe es gemangelt, sowohl untereinander als auch im Austausch mit den deutschen Mini-
sterien und internationalen Akteuren. Gleichzeitig habe man vor Ort pragmatisch zusammengearbeitet und den 
Vernetzten Ansatz gelebt – ohne ihn damals so zu nennen. Man habe von zivil-militärischer Zusammenarbeit 
gesprochen. Weder die Stiftungen noch die GTZ hätten aktiv sein können, wenn es nicht das deutsche Kontingent 
von ISAF gegeben hätte. 1362 Die Notwendigkeit eines tatsächlichen vernetzten Ansatzes sei damals in Afghanis-
tan erkannt worden. 1363 
Viele internationale NGOs seien nach Afghanistan gekommen, zahlreiche neue hätten sich gegründet. Man habe 
um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkurriert und Fachkräfte mit höheren Löhnen abgeworben. Der Umfang 
der für zivile Projekte ins Land fließenden Mittel habe „sicherlich zur Korruption im Land beigetragen“. 1364 
Es habe am Anfang große Fortschritte gegeben, eine systematische Evaluierung sei aber nie erfolgt, so Wieland-
Karimi.1365 

„Investitionen im Allgemeinen sind risikobehaftet, so auch in einem fragilen, nicht funktionieren-
den Staat. Dennoch herrschte die Logik vor, dass jedes Projekt – ob von der zivilen, der polizeili-
chen, der militärischen oder der entwicklungspolitischen Seite – ein Erfolg sein müsse. Es gab keine 
Misserfolge, und es existierte keine richtige Fehlerkultur. Das hat sicherlich auch zu der späteren 
Schönfärberei in der Berichterstattung geführt, weil alles immer nur Erfolge waren.“1366 

Dr. Almut Wieland-Karimi, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul 2002 bis 2005 
General a. D. Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr von 2002 bis 2009, ging auf die wach-
sende Verantwortung Deutschlands während des Einsatzes ein. Er verwies darauf, dass die NATO erst 2003 das 
Kommando über ISAF übernommen hätte, nachdem der VN-Sicherheitsrat das Operationsgebiet auf Wunsch der 
afghanischen Regierung auf ganz Afghanistan ausgedehnt habe.1367 Die Mission habe ab diesem Zeitpunkt auch 
außerhalb Kabuls für Stabilität und Sicherheit sorgen sollen.  

 
1358  Vgl. Dr. Sima Samar, Ebd., S. 7. 
1359  Vgl. Dr. Sima Samar, Ebd., S. 16. 
1360  Dr. Sima Samar, Ebd., S. 16. 
1361  Vgl. Dr. Almut Wieland-Karimi, Enquete-Kommission (2023l), S. 14. 
1362  Vgl. Dr. Almut Wieland-Karimi, Ebd., S. 8. 
1363  Vgl. Dr. Almut Wieland-Karimi, Ebd., S. 9. 
1364  Dr. Almut Wieland-Karimi, Ebd., S. 9. 
1365  Vgl. Dr. Almut Wieland-Karimi, Ebd., S. 8. 
1366  Dr. Almut Wieland-Karimi, Ebd., S. 8. 
1367  Vgl. Wolfgang Schneiderhan, Ebd., S. 10. 



Drucksache 20/10400 – 216 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Die Provincial Reconstruction Teams, PRT 

In dieser Phase sei die Bedeutung der Bundeswehr im Bündnis gewachsen, als die Bundesregierung im Oktober 
2003 die Zustimmung des Bundestages erhalten habe, sich an der Ausdehnung der internationalen Mission mit 
einem, später zwei Provincial Reconstruction Teams (PRT) im Norden Afghanistans zu beteiligen.1368 
Die Übernahme des ISAF-Kommandos über Nord-Afghanistan am 1. Juni 2006 sei für die Bundeswehr ein wei-
terer wichtiger Schritt gewesen. Deutschland habe damit eines der vier großen Regionalkommandos geführt und 
zusätzliche Verantwortung übernommen.1369 
Für den deutschen Beitrag insgesamt sei in dieser Phase das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung vom 
1. September 2003 maßgeblich gewesen. Man habe Afghanistan beim Aufbau eines funktionierenden Staates in 
allen Bereichen unterstützen wollen. Konkrete Ausführungsbestimmungen und näher definierte Ziele und Zeit-
vorgaben hätten allerdings gefehlt.1370 So wie es generell keinen einheitlichen strategischen oder operativen oder 
gar nationalen Kommunikationsprozess gegeben habe. Alles solle koordiniert werden, aber niemand wolle koor-
diniert werden, betonte Schneiderhan.1371 Zu den internationalen Abstimmungen sagte er:  

„Eine nationale ressortübergreifende Abstimmung musste dann auch noch mit den Vereinten Nati-
onen, mit Amerika und all den anderen Partnern synchronisiert werden, die inzwischen auf eine 
Größenordnung von über 40 aufgewachsen waren – auch im Regionalkommando Nord waren sehr 
viel mehr als nur NATO-Truppen. Und damit kamen durch die unterschiedlichen Philosophien sehr 
viel mehr kulturelle Unterschiede ins Militärische hinein.“1372 

Wolfgang Schneiderhan, General a. D., Generalinspekteur der Bundeswehr von 2002 bis 2009 
Den Auftrag der PRTs, also Wiederaufbauteams bestehend aus Militärs und Zivilisten, beschrieben Generalleut-
nant Bernd Schütt, 2006 Kommandeur des PRT in Faizabad, sowie Hermann Nicolai, ziviler Leiter des PRT in 
Kunduz von 2009 bis 2011.  
Sein Auftrag habe vor allem darin bestanden, vor Ort ein sicheres Umfeld zu schaffen, die Provinzregierungen 
zu unterstützen und sich mit allen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren vor Ort bei Sicherheitsfragen und 
Entwicklungsprojekten abzustimmen, so Generalleutnant Schütt. Hinzu gekommen seien die Entwaffnung ille-
galer Gruppen sowie humanitäre Hilfe und Notfallmanagement.1373 
Bei der Umsetzung vor Ort hätten die Wiederaufbauteams einen entsprechenden Handlungsspielraum gehabt. Er 
habe festgestellt, dass es für eine erfolgreiche Arbeit vor allem auf eine möglichst ressortübergreifende und in-
ternational abgestimmte Strategie, auf Geduld und eine Umsetzung in kleinen Schritten sowie auf die Verant-
wortlichkeit auf der Seite der Partner ankomme, um Überforderungen auf der einen und Enttäuschungen auf der 
anderen Seite zu vermeiden.1374 
Die Kräfte vor Ort müssten der Lage angemessen ausgestattet sein. Dafür sollten die Ziele und Fähigkeiten, nicht 
Obergrenzen, die Ausstattung der Mandate bestimmen, so Schütt.1375 

„Über allem sollte aus meiner Sicht die Erkenntnis stehen, dass ein Einsatz militärischer Kräfte 
grundsätzlich nur eine temporäre Stabilisierung der Sicherheitslage ermöglicht. Die eigentliche Lö-
sung eines Konflikts kann nur durch Politik und Diplomatie sowie durch die Gesellschaft des Kri-
senlandes im Verbund mit entsprechend geförderter, sichtbarer Entwicklung erfolgen.“1376 

Bernd Schütt, Generalleutnant, 2006 Kommandeur ISAF-Einsatz, Faizabad, Afghanistan 
Hermann Nicolai ordnete die PRTs als eine denkbare Umsetzung des Vernetzten Ansatzes ein, die in Afghanistan 
passend gewesen sei.1377 
Die Antwort auf die Frage, ob sich das Konzept der PRTs bewährt habe, hänge aus seiner Sicht von der Perspek-
tive ab. Lokal gesehen habe es eine Reihe von Erfolgen gegeben, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung 

 
1368  Vgl. Wolfgang Schneiderhan, Ebd., S. 16. 
1369  Vgl. Wolfgang Schneiderhan, Ebd., S. 20. 
1370  Vgl. Wolfgang Schneiderhan, Ebd., S. 11. 
1371  Vgl. Wolfgang Schneiderhan, Ebd., S. 12. 
1372  Wolfgang Schneiderhan, Ebd., S. 11. 
1373  Vgl. Bernd Schütt, Enquete-Kommission (2023n), S. 8. 
1374  Vgl. Bernd Schütt, Ebd., S. 8. 
1375  Vgl Bernd Schütt, Ebd., S. 12. 
1376  Bernd Schütt, Ebd., S. 12. 
1377  Vgl. Hermann Nicolai, Ebd., S. 12. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 217 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

und beim Schulbesuch von Kindern.1378 Das Wichtigste sei das Verständnis innerhalb der PRTs gewesen, dass 
man vor Ort sei, um die afghanische Regierungspolitik zu stützen und dabei zu helfen, die Politik umzusetzen. 
Das PRT habe, so Nicolai, nicht als eigener, selbständiger Akteur wahrgenommen werden sollen, sondern das 
Ziel sei gewesen, die Provinzverwaltung so „diskret zu unterstützen, dass die Menschen zum Gouverneur, zum 
Direktor für Bildung oder zum Direktor für Gesundheit gegangen sind und dort ihre Anliegen vorgebracht ha-
ben.“1379 
Diesen Ansatz hätten aber nicht alle Länder gleichermaßen verfolgt und seine Umsetzung sei landesweit „sehr 
unterschiedlich gelungen“. Für das PRT seien eine enge interne Abstimmung und ein einheitliches Auftreten 
gegenüber der Provinzverwaltung wichtig gewesen. Auch das sei in den verschiedenen Provinzen unterschiedlich 
gut gelungen, in den deutsch geführten PRTs habe das gut geklappt.1380 
Neben der internen sei die Vernetzung mit anderen Akteuren vor Ort zentral gewesen.1381 

„Die Vernetzung vor Ort mit den Vereinten Nationen und den Nichtregierungsorganisationen war 
ganz wichtig. Für das gute Funktionieren des PRTs schien mir immer ein besonders wichtiger Punkt 
zu sein, dass der zivile Teil und die zivilen Aktivitäten bei den Soldaten sehr gut sichtbar waren. 
Sie haben einen guten Teil ihrer Motivation für die harte Arbeit vor Ort daraus gezogen, dass sie 
sahen: bei Entwicklung und Stabilität tut sich etwas.“1382 

Hermann Nicolai, ziviler Leiter PRT in Kunduz 2009 und 2010/11 

5.3 Ausweitung, Eskalation und Transition – 2009 bis 2014 
Die öffentlichen Anhörungen der Enquete-Kommission am 27. März und 24. April 2023 hatten die Ausweitung 
des deutschen Engagements im Kontext von Strategiewechsel und einer verschärften Sicherheitslage in Afgha-
nistan sowie die Übergabe des Engagements in afghanische Verantwortung zum Thema. Nach einer interfrakti-
onellen Verabredung wurden dazu jeweils drei externe Sachverständige eingeladen. Am 27. März 2023 hörte die 
Kommission folgende Personen an: Dr. Barnett Rubin, von 2009 bis 2013 Berater des Sonderbeauftragten für 
Afghanistan und Pakistan im US State Department, Brigadegeneral Jared Sembritzki, 2010 Kommandeur der 
Quick Reaction Force 5, ISAF, sowie Florian Broschk, 2010 bis 2015 Sicherheitsberater der staatlichen deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit in Mazar-e-Sharif und Kabul. Am 24. April sprachen Peter Jördening, Leiter 
des Deutschen Polizeiprojektes (GPPT) 2021 und 2022, Stefan Recker, Leiter des Büros der Caritas Deutschland 
in Afghanistan, sowie Dr. Tilmann J. Röder, Geschäftsführer der Just Peace gGmbH, vor der Kommission. 

Die USA überprüfen ihre Strategie 

Dr. Barnett Rubin berichtete von Entscheidungen der US-amerikanischen Regierung ab 2009. Man habe damals 
analysiert, dass die Vereinigten Staaten und die afghanische Regierung dabei seien, den „Krieg in Afghanistan 
langsam zu verlieren“. Der Umfang des Territoriums, der ihrer Kontrolle unterlag, habe weiter abgenommen.1383 
Die USA hätten – teilweise wegen der Ablenkung durch den Irak – zu wenig in Afghanistan investiert, so die 
Auffassung. Barack Obama sei mit dem Wahlversprechen, den Krieg im Irak zu beenden und mehr Ressourcen 
für Afghanistan einzusetzen, zum Präsidenten gewählt worden, so Rubin. Entsprechend seien die Strategien an-
gepasst worden.1384 
Bei der Überprüfung der Afghanistan-Strategie 2009 habe in der US-Regierung aber zunächst keine Einigkeit 
bestanden. Ein ständiges Thema sei der Widerspruch zwischen dem Ziel der Terrorismusbekämpfung und dem 
Ziel des Wiederaufbaus gewesen. Für den neuen Präsidenten habe die Priorität darin gelegen, die Situation so zu 
korrigieren, dass sich die USA aus Afghanistan militärisch zurückziehen konnten. Dem Militär sei es darum 
gegangen, die Strategie derart auszugestalten, dass die USA den Kampf gegen die Taliban gewinnen konnten. 

 
1378  Vgl. Hermann Nicolai, Ebd., S. 12. 
1379  Hermann Nicolai, Ebd., S. 13. 
1380  Vgl. Hermann Nicolai, Ebd., S. 13. 
1381  Vgl. Hermann Nicolai, Ebd., S. 13. 
1382  Hermann Nicolai, Ebd., S. 13. 
1383  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Enquete-Kommission (2023r), S. 6. 
1384  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 6. 
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Alle diskutierten Ansätze hätten aber schließlich dazu geführt, dass mehr Truppen benötigt worden seien.1385 Das 
habe zur Operation The Surge geführt, dem Aufwuchs der US-Truppen in Afghanistan.1386 
Im Jahr 2010 sei die Entscheidung getroffen worden, eine politische Beilegung des Krieges in Afghanistan zu 
unterstützen und dafür mit den Taliban Gespräche aufzunehmen.1387 Die seien später fehlgeschlagen. Der Ver-
such einer politischen Lösung habe auf der Überlegung basiert, dass die Regierung von Afghanistan in Anbe-
tracht ihrer Ressourcen „niemals in der Lage sein würde, ausreichend Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten, die 
der Bedrohung durch die Taliban gewachsen wären“. Man befürchtete ohne politische Lösung einen „Zusam-
menbruch der Institutionen“.1388 
Auf die Frage, ob der Einsatz der Vereinigten Staaten in Afghanistan erfolgreich gewesen sei, antwortete Rubin, 
dass einige Dinge fehlgeschlagen und andere erfolgreich abgeschlossen worden seien.1389 

„Es ist uns nie ausreichend gelungen, ein politisches Interesse zu formulieren, das mit diplomati-
schen und wirtschaftlichen statt mit militärischen Mitteln angegangen werden könnte. Sobald der 
Nutzen militärischer Mittel erschöpft war, hatten wir daher überhaupt keine sorgfältig definierte 
Strategie mehr.“1390 

Barnett Rubin, Berater des Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pakistan im US State Depart-
ment 2009 bis 2013 

Die Bundeswehr geht offensiver gegen Aufständische vor 

Auch für die deutschen Soldatinnen und Soldaten hätten sich 2010 die Rahmenbedingungen geändert, erläuterte 
Brigadegeneral Jared Sembritzki. Im Frühjahr 2010 habe der Bundestag entschieden, dass die Bundeswehr of-
fensiver gegen Aufständische vorgehen durfte. Das erweiterte Mandat habe zu Einsätzen außerhalb der Feldlager 
in ungesicherten Bereichen geführt. Als Beispiel schilderte Sembritzki den Operation Post North, nördlich von 
Pol-e Chomri in der Provinz Baghlan, den die Bundeswehr ab 2010 aufgebaut habe. Der Auftrag der bis zu 
700 deutschen Soldatinnen und Soldaten sei gewesen, zusammen mit anderen internationalen Kräften dauerhafte 
Präsenz im Raum sicherzustellen, die Sicherheitslage in der Region zu stabilisieren und dabei die Afghan Natio-
nal Security Forces (ANSF), also Polizei und Militär, in die Operationen einzubinden und mit ihnen gemeinsam 
vorzugehen.1391 
Einen Vernetzten Ansatz, der darauf ausgelegt sei, wirtschaftliche, politische und polizeiliche Mittel zusammen-
zulegen, habe es nicht gegeben. Während des sechsmonatigen Einsatzes seien außer den deutschen und interna-
tionalen Soldatinnen und Soldaten sowie den afghanischen Sicherheitskräften keine Vertreter anderer Bereiche 
vor Ort gewesen. Vielmehr habe man Polizei-, Militär-, und Hilfsprojekte allein durchgeführt, darüber hinaus 
Straßen freigeräumt, Schulen errichtet und Moscheen finanziert. Er selbst habe an den örtlichen politischen Ver-
sammlungen teilgenommen. Das alles habe im Rahmen des Strategiewechsels, der Counterinsurgency-Operati-
ons (COIN) stattgefunden.1392 
Damals habe auch das so genannte Partnering mit afghanischen Militärangehörigen begonnen. Dabei sei es zu-
nächst darum gegangen, Vertrauen aufzubauen, dem später nach einigen Wochen erste gemeinsame Operationen 
gefolgt seien.1393 Zusammen mit afghanischen Kräften sei es gelungen, in Gebiete vorzudringen, die kurz zuvor 
noch Kernland der Taliban gewesen seien. Gegenangriffe hätten zu wochenlangen, schweren Gefechten geführt, 
bei denen die durch den „Surge“ erstmals im Norden stationierten amerikanischen Truppen eine große Hilfe 
gewesen seien.1394 
Zusammenfassend stellte Brigadegeneral Sembritzki fest, dass durch diese Einsätze die Akzeptanz der Bundes-
wehr bei den internationalen Verbündeten gestiegen sei.  

 
1385  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 6. 
1386  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 5. 
1387  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 5. 
1388  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 14. 
1389  Vgl. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 29. 
1390  Dr. Dr. Barnett Rubin, Ebd., S. 22. 
1391  Vgl. Jared Sembritzki, Ebd., S. 8. 
1392  Vgl. Jared Sembritzki, Ebd., S. 8. 
1393  Vgl Jared Sembritzki, Ebd., S. 8. 
1394  Vgl. Jared Sembritzki, Ebd., S. 9. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 219 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

„Der Strategiewechsel hin zu offensiven Operationen mit aktiver Zusammenarbeit mit den Afgha-
nen und dem Zugeständnis von mehr Verantwortung an die militärischen Führer vor Ort hat zu 
massiver Anerkennung und Respekt auf militärischer Ebene geführt. Selbst die mit uns operieren-
den Kräfte anderer Nationen waren froh, dass wir vor Ort waren, ihnen halfen, wo immer es not-
wendig war, und dass wir gemeinsam erfolgreich kämpfen konnten.“1395 

Jared Sembritzki, Brigadegeneral 

Veränderte Sicherheitslage und Entwicklungszusammenarbeit 

Dass sich die Taliban seit etwa 2007 bis 2009 in einigen Bereichen Nordafghanistans wieder ausgebreitet hätten, 
habe auch für die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) eine Bedrohung bedeutet, berichtete Florian Broschk von 
der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Zwar hätten die afghanischen Sicherheitskräfte in den 
Städten ein ausreichendes Maß an Kontrolle ausgeübt, wo sich Büros und Unterkünfte des Personals befunden 
hätten, aber die Arbeit in der EZ habe es mit sich gebracht, dass sich das Personal regelmäßig außerhalb der 
Städte bewegen musste.1396 
Viele Organisationen hätten auf die veränderte Sicherheitslage mit einer Reduzierung der Bewegungen in der 
Fläche reagiert. Die staatliche deutsche EZ habe sich für einen anderen Weg entschieden, „nämlich den örtlichen 
Kontext möglichst detailliert zu durchdringen und die Maßnahmen darauf anzupassen“ und deshalb ab 2008 ein 
eigenes Sicherheitssystem mit den so genannten Risk Management Offices (RMO) unterhalten, so Broschk. In-
ternationale und afghanische Expertinnen und Experten hätten konkret vor Ort daran gearbeitet, sich mit den 
lokalen Akteuren und Gemeinden zu vernetzen und Vertrauen in die Projekte aufzubauen.1397 In schwierigen 
Gebieten habe man auch öffentliche Sicherheitsgarantien eingefordert, die zum Beispiel von traditionellen Rats-
versammlungen auch gegeben worden seien.1398  

„Ein mit ausreichenden Ressourcen ausgestattetes System, das den lokalen Kontext bis zur Ebene 
von Dorf und Familienverbänden analysiert und aufbereitet, wäre für mich die wichtigste Empfeh-
lung für zukünftiges Engagement in vergleichbaren Kontexten. Unterstützt werden kann dies durch 
die Ausbildung von Spezialistinnen und Spezialisten. Einen Kader mit ausgewiesener Landesex-
pertise und Sprachkenntnissen hätten wir in den Jahren 2009 bis 2014 gut gebrauchen können.“1399 

Florian Broschk, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
Für die Arbeit an der Sicherheit der EZ habe sich die Umsetzung des Vernetzten Ansatzes zwischen 2009 und 
2014 positiv dargestellt, so Broschk. Die beteiligten Ressorts hätten sich aus seiner Sicht gut miteinander abge-
stimmt. Auch vor Ort habe ein „pragmatischer, wohlwollender und von gegenseitiger Wertschätzung geprägter 
Austausch“ stattgefunden.1400 
Die EZ habe vor allem indirekt von der Anwesenheit der Bundeswehr profitiert, auch weil diese die afghanischen 
Sicherheitskräfte gestärkt habe. Sie hänge jedoch nicht primär und direkt vom internationalen Militär und der 
Bundeswehr ab. Umgekehrt sei der Beitrag der EZ zu einer positiven Entwicklung der Sicherheitslage „zuweilen 
einseitig verkürzt und mechanistisch gedacht“, erläuterte Broschk.1401 Die Entwicklung in einigen Regionen 
zeige, dass nicht Armut und mangelnde Bildung, sondern häufig „politische Interessen und historische Konflikt-
linien“ ausschlaggebend für das Wiedererstarken der Taliban gewesen seien.1402 

Deutschland als Lead Nation beim Polizeiaufbau 

Peter Jördening erläuterte der Kommission das deutsche Engagement für die Polizei in Afghanistan und verwies 
auf die Ausgangsbedingungen 2002 und 2003. Damals seien Erfahrungen mit einem solchen Aufbau im Rahmen 

 
1395  Jared Sembritzki, Ebd., S. 10. 
1396  Vgl. Florian Broschk, Ebd., S. 11. 
1397  Vgl. Florian Broschk, Ebd., S. 11. 
1398  Vgl. Florian Broschk, Ebd., S. 12. 
1399  Florian Broschk, Broschk (2023), S. 9 f. 
1400  Florian Broschk, Ebd., S. 3. 
1401  Florian Broschk, Ebd., S. 5. 
1402  Florian Broschk, Ebd., S. 7. 
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von internationalen Friedenseinsätzen „rudimentär“ gewesen. 1999, nach den Erfahrungen im Kosovo, sei die 
Geburtsstunde des zivilen Krisenengagements in der Europäischen Union gewesen.1403 
Deutschland habe 2002 als lead nation den Aufbau der afghanischen Polizei übernommen. Man habe eine zivile 
Polizei ausbilden wollen, was nicht selbstverständlich gewesen sei, da es in Afghanistan zu dem Zeitpunkt seit 
mindestens 15 Jahren keine funktionierende Polizei gegeben habe und die Rolle der Polizei in der Bevölkerung 
weitgehend unbekannt gewesen sei.1404 Anknüpfungspunkte habe es dennoch gegeben, weil sowohl die Bundes-
republik als auch die DDR in Afghanistan schon früher bei der Ausbildung von Polizei unterstützt hätten.  
Sehr schnell seien „aus Ruinen heraus“ die Polizeiakademie sowie viele andere Behörden und Dienststellen er-
richtet worden, die zuvor „buchstäblich in Schutt und Asche“ gelegen hätten, sagte Jördening.1405 Der nachhaltige 
Ansatz für eine zivile Polizei habe sich aber nicht aufrechterhalten lassen, als man mit den Provincial Reconstruc-
tion Teams militärisch und zivil in die Fläche gegangen sei.1406 
Bereits 2003 hätten darüber hinaus die USA mit einer achtwöchigen Ausbildung einfacher Streifenpolizisten 
begonnen. Der Schutz „der wirtschaftlich und militärisch lebenswichtigen“ Ringstraße sei von US-Seite neben 
der allgemeinen Sicherheit ein gewichtiges Argument für eine schnellere Personalaufstellung gewesen, dem auch 
die afghanische Seite gefolgt sei.1407 
Ohne die Notwendigkeit eines solchen schnelleren Aufbaus bestreiten zu wollen, habe das seines Erachtens die 
Abkehr von einer qualifizierten Zivilpolizei zugunsten der quantitativen Erhöhung der Ressourcen für eine kurz-
fristige Stabilisierung bedeutet, erläuterte Jördening.1408 
Mit der Ausdehnung des Engagements in die Provinzen habe man erkannt, dass man den Polizeiaufbau auf brei-
tere Füße stellen müsse. Deshalb habe man 2007 die European Union Police Mission Afghanistan (EUPOL) 
gegründet. Die Mission habe nur zehn Jahre überdauert. Deutschland hingegen sei auch in den Jahren der Neu-
ausrichtung seiner 2003 eingegangenen Verpflichtung nachgekommen, den Afghanen beim Polizei-Aufbau als 
lead nation zur Seite zu stehen.  
Allerdings sei ein so breites Versprechen aufgrund der vielen Faktoren, die man nicht beeinflussen könne, nicht 
haltbar. Kleinere, bescheidenere Ziele, die von denen, die sie implementieren sollten, auch umgesetzt werden 
könnten, seien wesentlich erfolgversprechender, so die Schlussfolgerung Jördenings.1409 

„Die politische, wirtschaftliche und insbesondere die Sicherheitslage, aber auch die Kontinuität in 
Personal- und Organisationsfragen einschließlich der Koordinierung sowie die Bereitschaft und 
Möglichkeit des Beratenen, Verantwortung an- und schließlich zu übernehmen, sind erfolgsent-
scheidend, jedoch nur eingeschränkt von Unterstützerseite beeinflussbar. Mit meinem heutigen 
Wissen kann die Unterstützung von außen nur zum Aufbau beitragen.“1410 

Peter Jördening, Leiter des Deutschen Polizeiprojektteams in Afghanistan 2020 bis 2021 

NGOs und Vernetzter Ansatz 

Stefan Recker, Leiter des Landesbüros der Caritas in Afghanistan, berichtete der Kommission von seiner Arbeit 
in Afghanistan. Nach Erfahrungen der Caritas, die seit 1984 im Land arbeite, seien lokale Projekte mit „kleinen, 
überschaubaren Zielen“ großen Projekten, gerade im Bereich Staatsaufbau, vorzuziehen. Diese Befunde würden 
auch durch eine Meta-Studie des BMZ gedeckt, die Projekte zwischen 2008 und 2018 untersucht habe.1411 
Die Caritas verfolge den Ansatz der vernetzten Sicherheit nicht. Man sei der Überzeugung, dass Sicherheit im 
Bereich der Nichtregierungsorganisationen durch Akzeptanz erreicht werde. Das bedeute, mit kleinen Büros und 
kleinen Projekten zu arbeiten, die nicht exponiert seien. Das seien gute Sicherheitsmaßnahmen, so Recker. Cari-
tas arbeite grundsätzlich nur mit Partnerorganisationen und lokalen Gemeinden.1412 

 
1403  Vgl. Peter Jördening, Enquete-Kommission (2023u), S. 5. 
1404  Vgl. Peter Jördening, Ebd., S. 6. 
1405  Peter Jördening, Ebd., S. 6. 
1406  Vgl. Peter Jördening, Ebd., S. 6. 
1407  Vgl. Peter Jördening, Jördening (2023), S. 4. 
1408  Vgl. Peter Jördening, Ebd., S. 4. 
1409  Vgl. Peter Jördening, Enquete-Kommission (2023u), S. 7. 
1410  Peter Jördening, Jördening (2023), S. 6. 
1411  Vgl. Stefan Recker, Enquete-Kommission (2023u), S. 8. 
1412  Vgl. Stefan Recker, Ebd., S. 8. 
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Kritisch stufte Recker die PRTs ein, mit denen erstmals eine Kooperation ziviler und militärischer Akteure insti-
tutionalisiert worden sei. Wobei von Beginn an eine Dominanz militärischer und sicherheitspolitischer Interessen 
deutlich geworden sei. Das habe sich an den eingesetzten finanziellen Mitteln und dem Verhältnis des militäri-
schen gegenüber dem zivilen Personal widergespiegelt. Projekte seien teilweise nur in Regionen gefördert wor-
den, in denen die Bundesregierung die Sicherheitsverantwortung getragen habe. Das stelle aus Sicht vieler hu-
manitärer und entwicklungspolitischer Organisationen eine „äußerst bedenkliche Unterordnung“ von EZ und 
humanitärer Hilfe unter sicherheits- und außenpolitische Interessen dar.1413 

„Der Bereich vernetzte Sicherheit: Das funktioniert in meinen Augen einfach nicht. Man kann nicht 
militärische oder auch polizeiliche Sicherheit und Hilfsorganisationen vermengen. Da gibt es ein 
Problem, gerade in einer Konfliktlage. Die Sicherheit der Hilfsorganisationen wird ganz wesentlich 
durch Akzeptanz bei der Bevölkerung, aber natürlich auch bei den Konfliktparteien gewährleistet. 
Wenn die sehen, dass jemand ständig in ein PRT reinläuft oder etwas mit dem Militär macht, dann 
wird die Akzeptanz unterminiert.“1414 

Stefan Recker, Leiter Büro Caritas Deutschland in Afghanistan 
Insgesamt seien die meisten Projekte staatlicher und nichtstaatlicher deutscher Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitärer Hilfe recht gut an die lokalen Bedürfnisse angepasst gewesen, so Recker. Zu Problemen hätten in 
manchen Fällen „sehr kurzfristige Planungszyklen, überambitionierte Zielsetzungen und häufig wechselnde Stra-
tegien“ geführt.1415 Es habe insgesamt eine sehr gute Kooperation zwischen den verschiedenen deutschen Akt-
euren in Afghanistan gegeben.1416 
Dr. Tilmann J. Röder von Just Peace ging für die Kommission auf die Frage ein, wie robust staatliche Strukturen 
in Afghanistan im Vergleich zu informellen Strukturen waren. Die staatlichen Strukturen seien, so Röder, durch 
verschiedene Faktoren geschwächt worden. Einer sei der bewaffnete Kampf gewesen. Zwischen 2009 und 2014 
seien zwischen 22 und 26 Prozent des staatlichen Haushaltes in den Sicherheitssektor geflossen.1417 
Das vermutlich mit Abstand größte Problem sei aber die Korruption gewesen. Die Weltbank habe für 2010 ge-
schätzt, dass etwa 30 Prozent der Finanzhilfen dadurch verloren gingen. Ein weiterer Faktor seien informelle 
Strukturen, wozu Röder Stammesstrukturen, Warlords und religiöse Autoritäten zählte. Den Transfer von Posi-
tionen aus dem radikalen Islam in die Politik und Justiz bezeichnete Röder als „höchst problematisch“. Eine 
weitere informelle Struktur, die Drogennetzwerke, habe dazu geführt, dass Politik und Verwaltung immer weiter 
korrumpiert worden seien.1418 
Die staatlichen Justizinstitutionen seien „von Teilen der Bevölkerung als ineffektiv, korrupt und fremd wahrge-
nommen“ und gemieden worden. Besonders im ländlichen Raum hätten viele Menschen weiter traditionelle Äl-
testenräte und zunehmend auch mobile Gerichte der Taliban aufgesucht, die der staatlichen Gerichtsbarkeit Kon-
kurrenz gemacht hätten. Die Entscheidungen der Taliban-Richter, die sich per Motorrad durchs Land bewegt und 
auf Dorfebene Streitschlichtung angeboten hätten, seien als gerecht empfunden worden. Der Einsatz dieser Rich-
ter sei ein zentrales Element in der Strategie der Taliban gewesen.1419 
Eine Rechtskultur und Gewaltenteilung in einem Land wie Afghanistan einzuführen, sei natürlich schwierig. 
Kurze Laufzeiten von Projekten seien wegen des Haushaltsrechtes nachvollziehbar. Aber es lohne sich, darüber 
nachdenken, wie man Verbesserungen erreichen könne.1420 

„Das sind sehr, sehr lange Prozesse. Ich habe immer in der Größenordnung mindestens einer Ge-
neration gedacht. Das wären schon mal fünfundzwanzig, dreißig Jahre. Soviel Zeit mag man damals 
nicht gehabt haben, hätte sie aber einplanen und vielleicht anders an die Sache herangehen müssen. 
Das ist im Nachhinein leicht gesagt, aber das ist eine Folgerung, die man daraus ziehen kann.“1421 

Dr. Tilmann J. Röder, Just Peace gGmbH 

 
1413  Vgl. Stefan Recker, (2023), S. 2. 
1414  Stefan Recker, Enquete-Kommission (2023u), S. 20. 
1415  Vgl. Stefan Recker, Ebd., S. 5. 
1416  Vgl. Stefan Recker Stefan Recker, Ebd., S. 8. 
1417  Vgl. Tilmann J. Röder, Ebd., S. 9. 
1418  Vgl. Tilmann J. Röder, Ebd., S. 9. 
1419  Vgl. Tilmann J. Röder, Röder (2023b), S. 4. 
1420  Vgl. Tilmann J. Röder, Enquete-Kommission (2023u), S. 16. 
1421  Tilmann J. Röder, Ebd., S. 16. 
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Generell, so Röder, erscheine ihm wichtig, bei ähnlichen Einsätzen in der Zukunft statt der Institutionen die 
Menschen und ihre Interessen ins Zentrum zu stellen, und dabei auch kleinere Ansätze und Projekte vorzusehen. 
Dem Staatsaufbau solle ein Friedensprozess vorangehen.1422 

5.4 Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 2015 bis 2021: Ziele, Anpassungen und 
Dynamiken auf internationaler, nationaler, lokaler Ebene 

Am 22. Mai und am 19. Juni 2023 hat sich die Enquete-Kommission mit der Phase von 2015 bis 2021 befasst. 
Thematisch hat sie ihren Blick in der Sitzung am 22. Mai auf die Dynamiken der internationalen, nationalen und 
lokalen Ebene gerichtet. Die Kommission hatte sich interfraktionell darauf verständigt, drei externe Sachverstän-
dige dazu anzuhören: Zarifa Ghafari, Gründerin der Nichtregierungsorganisation „Assistance and Promotion of 
Afghan Women“, Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, ehemalige stellvertretende Leiterin des Referats Afghanistan/Pa-
kistan im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie US-General a. D. 
David H. Petraeus, Befehlshaber des United States Central Command (2008-2010) und Kommandeur der US-
Streitkräfte in Afghanistan sowie der ISAF (2010-2011). 
Im Mittelpunkt der zweiten Anhörung am 19. Juni standen Deutschlands Rolle im multilateralen Kontext und 
der Blick auf Abzug und Verhandlungen. Auch in dieser Sitzung hörte die Kommission drei externe Sachver-
ständige an: Andreas von Brandt, Diplomat des Auswärtigen Amtes und Leiter der EU-Delegation in Kabul 
(2020-2021), Jan Hendrik van Thiel, Diplomat des Auswärtigen Amtes und Geschäftsträger der deutschen Bot-
schaft in Afghanistan (2021), sowie Deborah Lyons, Botschafterin Kanadas in Afghanistan (2013-2016) und 
Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Afghanistan sowie Leiterin der UN Assistance Mission in Afgha-
nistan (2020-2022). 

Fehlende strategische Geduld 

US-General a. D. David H. Petraeus legte seine Einschätzung des internationalen Engagements in Afghanistan 
dar. Er hob hervor, dass die deutschen Einsatzkräfte „sehr kompetent“ agiert hätten.1423 Die „militärische Seite“ 
des Einsatzes beschrieb er insgesamt als „ziemlich gut“.1424 Ein Problem habe darin bestanden, „dass der über-
geordnete strategische Ansatz, nämlich die wiederholte Suche nach einem Ausweg, die Fähigkeit“ für das mili-
tärische Vorgehen untergraben habe. Im Irak habe man „es viel besser gemacht“, weil man nie davon gesprochen 
habe, sich zurückzuziehen.1425 
Die USA hätten ihre Aufmerksamkeit und ihre Mittel und Ressourcen bereits früh auf den Irak (um)gelenkt und 
sich erst zum Jahresende 2008 wieder auf Afghanistan konzentriert. 
Man müsse zur Kenntnis nehmen, sagte Petraeus, dass es neun Jahre – von Ende 2001 bis Ende 2010 – gebraucht 
habe, in Afghanistan die „richtigen Voraussetzungen“ zu schaffen. Gemeint seien unter anderem die Strategie, 
die Menge der Ressourcen, die Organisationsstruktur in den verschiedenen Programmen und die Vorbereitung 
der Streitkräfte.1426 
Die USA hätten, so Petraeus, trotz der erkannten Notwendigkeit keinen Schwerpunkt auf einen langfristigen 
Staatsaufbau gelegt. Generell sprach er von fehlender „strategischer Geduld“.1427 

„Wie lange hätte es wohl gedauert? Das weiß ich nicht, das kann man nicht vorhersagen. (…) Aber 
zu sagen, dass es sich um mehrere Jahrzehnte handelt, oder um Generationen, das wäre vielleicht 
zutreffender, denke ich. Man muss nur die Geduld dazu haben. (…) Das ist der größte strategische 
Fehler, denn das ist alles andere als einfach. Offen gesagt, haben wir die Lehren vergessen, die wir 
in der Vergangenheit in Ländern wie Vietnam auf die harte Tour gelernt haben.“1428 

David H. Petraeus, US-General a. D. 

 
1422  Vgl. Tilmann J. Röder, Ebd., S. 10. 
1423  David H. Petraeus, Enquete-Kommission (2023ac), S. 27. 
1424  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 34. 
1425  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 34. 
1426  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 25. 
1427  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 25. 
1428  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 35. 
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Petraeus konstatierte weitere Faktoren, die ein erfolgreiches Handeln in Afghanistan erschwert hätten, etwa die 
Zusammensetzung der afghanischen Regierung.1429 Der Ausschluss der Taliban sei ein Fehler gewesen, der be-
reits bei der Petersberg-Konferenz gemacht worden sei.1430 Auch „afghanische Unzulänglichkeiten“1431, insbe-
sondere die Korruption, hätten eine Herausforderung bedeutet. Als schwierig habe sich zudem erwiesen, dass 
man Pakistan nicht davon habe abbringen können, dem Taliban- und Haqqani-Netzwerk als Rückzugsgebiet zu 
dienen.1432 
Die Erkenntnis, dass man in Afghanistan nicht gewinnen und nicht alles Gewünschte erreichen konnte, habe 
nicht zu der Erwägung geführt, „dass wir die Situation einfach nur verwalten könnten. Infolgedessen kam es zu 
dem schrecklichen diplomatischen Abkommen, das von den Vereinigten Staaten ausgehandelt wurde.“1433 

Afghanische Zivilgesellschaft 

Zarifa Ghafari beschrieb die Situation der afghanischen Gesellschaft und insbesondere die Lage der Frauen in 
einem sich sicherheitspolitisch zunehmend verschlechternden Umfeld.  
Sie stellte zunächst positiv fest, dass infolge des internationalen Engagements „eine neue Mehrheitsgeneration 
Afghanistans gebildet wurde, die nicht nur Zugang zur digitalen Welt, sondern auch zur modernen Welt der 
Bildung erhielt. Frauen wurden Teil der Gesellschaft und der politischen Teilhabe.“1434 Man sei zuversichtlich 
gewesen, dass diese neue Generation gesellschaftliche Verantwortung und die politische Führung Afghanistans 
werde übernehmen können. Jedoch habe das Doha-Abkommen all ihre Anstrengungen „an einem Tag (…) ver-
kauft“1435. 
Einen wesentlichen Hinderungsgrund für das Entstehen einer offenen und liberalen Gesellschaft sah Zarifa Gha-
fari in der „offene[n] Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die Waffenbarone, Gangster, Schmugg-
ler, die Mafia und Kriegsverbrecher.“1436 Die junge Generation, und insbesondere Frauen, habe man hingegen 
nicht ausreichend unterstützt und gefördert. 
Kritisch bewertete Ghafari den Umgang mit der ländlichen Bevölkerung. Diese sei ignoriert worden und habe 
keine Kenntnis von Werten wie Demokratie, Menschenrechten und Internationalismus erlangt. Die Vermittlung 
solcher Werte sei nicht möglich gewesen, „weil man sie nicht erreichte und ihnen keine Plattform bot“.1437 Die 
Menschen hätten sich vergessen und vernachlässigt gefühlt. Das habe der Rückkehr der Taliban den Boden be-
reitet. 

„Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass der Hauptgrund für das Scheitern unserer gemeinsa-
men Bemühungen in den letzten 20 Jahren in Afghanistan darin lag, dass wir die Menschen in den 
ländlichen Gebieten ignorierten, aber in den großen Städten Projekte unterstützten und hauptsäch-
lich in den zentralen Gebieten arbeiteten.“1438 

Zarifa Ghafari, Gründerin der Nichtregierungsorganisation „Assistance and Promotion of Afghan 
Women“ 

Mit dem Rückzug der internationalen Gemeinschaft aus Afghanistan hätten die Frauen alle Rechte und Hoffnun-
gen verloren, konstatierte Ghafari. Afghanistan sei weltweit das einzige Land, in dem Frauen die Teilhabe an 
Bildung verwehrt werde und sie nach „illegalen Prozessen von Männern in Stadien gesteinigt und getötet [wür-
den]“1439. Ihr Dasein habe sich „von der Rolle eines freien Menschen in die Rolle einer Sklavin zum Nutzen einer 
männlich dominierten Gesellschaft“1440 gewandelt. Die Frauen und die Kinder seien die maßgeblichen Leidtra-
genden des afghanischen Konflikts. 

 
1429  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 26. 
1430  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 32. 
1431  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 26. 
1432  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 26. 
1433  Vgl. David H. Petraeus, Ebd., S. 25. 
1434  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 5. 
1435  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 5. 
1436  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 6. 
1437  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 7. 
1438  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 7. 
1439  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 6. 
1440  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 6. 
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Rückblickend, so Zarifa Ghafari, sei das Scheitern in Afghanistan ein gemeinsames Scheitern von allen. Der 
größere Anteil sei aber auf „die falsche Art der Unterstützung“ durch die internationale Gemeinschaft zurückzu-
führen.1441 

Entwicklungszusammenarbeit 

Das entwicklungspolitische Engagement sei im Rahmen der „sehr begrenzten Wirkungsmöglichkeiten“1442 nach-
haltig und wirksam gewesen, berichtete Dr. Ulrike Hopp-Nishanka. Sie verwies auf BMZ-Statistiken, die Ver-
besserungen bei Lebenserwartung, Schulbesuch, Kindersterblichkeit, Impfraten und Wasserversorgung belegten.  
Der Anspruch auf Nachhaltigkeit des Engagements sei immer vorhanden gewesen. So sei es beispielsweise nicht 
nur darum gegangen, eine Schule zu bauen, sondern auch darum, den Kontext zu verstehen und dafür zu sorgen, 
dass Kinder zur Schule gehen könnten. 
Bei der Deckung der Grundbedürfnisse werde man „sehen müssen, wie weit diese auch in der Gegenwart und in 
der Zukunft Afghanistans ihre Spuren hinterlassen“1443. 

„Jedoch konnten diese Fortschritte, die in den 20 Jahren Afghanistanengagement erreicht wurden, 
nicht wettmachen, was militärisch und politisch nicht möglich war und auch nicht erreichen, wofür 
Entwicklungspolitik keine Zuständigkeit hatte. Nämlich Staatlichkeit und das Gewaltmonopol 
durchsetzen und eine politische Einigung auf Machtteilung im Rahmen eines Friedensprozesses 
sowie einen inklusiven und gerechten Gesellschaftsvertrag herbeiführen.“1444 

Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, ehemalige stellvertretende Leiterin des Referats Afghanistan/Pakistan 
im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Hopp-Nishanka erläuterte, dass Entwicklungszusammenarbeit (EZ) neben den Grundbedürfnissen auf Resilienz 
und Selbstverwaltung ziele. Und sie solle dazu beitragen, die Akzeptanz des Staates zu stärken. Ob die Wirkung 
der Projekte in diesem Bereich in der Zukunft Afghanistans ihre „Spuren hinterlasse“, ließe sich noch nicht sagen.  
Sie machte deutlich, dass es sich in Afghanistan um ein Generationenprojekt handele, für das mehr als 20 Jahre 
nötig seien, und verwies auf die notwendige strategische Geduld.1445 
Hopp-Nishanka erklärte, dass sich aufgrund der verschlechternden Sicherheitslage die Handlungsspielräume ab 
den 2010er-Jahren immer weiter verengten.1446 
Mit Blick auf das ressortgemeinsame Handeln stellte sie fest, dass im Verlauf des Afghanistaneinsatzes neue 
Ideen und Methoden für die EZ und die Kooperation von BMZ und Auswärtigem Amt gefunden worden seien.1447 
Es habe ein „maßgebliches Lernen für das Krisenengagement der Bundesregierung statt[gefunden]“1448. Das res-
sortgemeinsame Arbeiten sei bis heute von den Erfahrungen in Afghanistan geprägt, so eine ihrer Schlussfolge-
rungen. 
Abschließend sagte Hopp-Nishanka, die Koordinierung und die Abstimmungsprozesse der Ressorts hätten zu 
einem „kohärenten Auftreten der Bundesregierung“ beigetragen.1449 Es habe hingegen kein kohärentes Bild der 
internationalen Gemeinschaft hinsichtlich sicherheitspolitischer und geo-strategischer Zielstellungen gegeben. 
Deshalb sei es wichtig, bei gemeinsamer Analyse und Planung, „den strategischen Kontext viel stärker mitzu-
denken und die eigenen Möglichkeiten der Beeinflussung des internationalen Engagements insgesamt zu reali-
sieren […]“1450. 

 
1441  Vgl. Zarifa Ghafari, Ebd., S. 20. 
1442  Vgl. Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 8. 
1443  Vgl. Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 8. 
1444  Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 8. 
1445  Vgl. Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 8. 
1446  Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 16. 
1447  Vgl. Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 1 f. 
1448  Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 27. 
1449  Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 10. 
1450  Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Ebd., S. 10. 
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Rolle der UNAMA 

Deborah Lyons berichtete aus der Perspektive der Vereinten Nationen über das Engagement in Afghanistan. Die 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) habe sich entsprechend des UN-Mandats als Ko-
ordinatorin und Vermittlerin verstanden, die die unterschiedlichen internationalen Akteure in Afghanistan – 
NATO und am Einsatz beteiligte Länder – zusammengebracht habe. Bei regelmäßigen Treffen sei es vor allem 
um Politik-, Sicherheits- und Menschenrechtsfragen gegangen. Durch den Austausch sei sichergestellt worden, 
dass die Mitglieder der internationalen Gemeinschaft über eine „gemeinsame Wissensbasis“ verfügt hätten, damit 
sie „nach Möglichkeit an einem Strang zogen“.1451 
Diese koordinierende Rolle sei insgesamt gut umgesetzt worden, so Lyons, habe allerdings durch das Mandat 
Grenzen gehabt. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates hätten sich nie auf eine Führungsrolle für die UNAMA 
einigen können. Der Handlungsspielraum der UNAMA sei insofern beschränkt gewesen.1452 

„Die Bemühungen der UNAMA, in zentralen Bereichen die Führung zu übernehmen, selbst nur 
informell, wurden häufig durch die Dynamik der Mitgliedstaaten, insbesondere der Großmächte 
und der Länder in der Region, behindert.“1453 

Deborah Lyons, ehemalige Botschafterin Kanadas in Afghanistan und Sonderbeauftragte der Ver-
einten Nationen für Afghanistan sowie Leiterin der UN Assistance Mission in Afghanistan 

Lyons konstatierte, in der anfänglichen Zusammenarbeit von UNAMA und NATO, als der Militäreinsatz im 
Vordergrund gestanden habe, sei es „für die NATO möglicherweise schwierig [gewesen], die UNAMA so ernst 
zu nehmen, wie sie es verdient [gehabt] hätte.“1454 Später, im Jahr 2015, sei das Verhältnis kooperativ gewesen, 
trotz unterschiedlicher Bewertungen der afghanischen Sicherheitslage – die NATO habe die Lage durchgängig 
positiver eingeschätzt als die UNAMA – und trotz anhaltender Debatten über die Menschenrechtsberichte der 
UNAMA zum Schutz der Zivilbevölkerung.1455 
NATO und UNAMA hätten aus ihrer Sicht miteinander eine führende Rolle bei der Etablierung seriöserer Insti-
tutionen übernehmen können. Es bedürfe hier „bessere[r] Leitlinien für künftige gemeinsame politische Missio-
nen der NATO und der Vereinten Nationen“1456, so ihre Schlussfolgerung. 
Deutschland sei „ein starker, kooperativer und hoch angesehener Partner für die UNAMA, die NATO und die 
Afghanen selbst“ gewesen.1457  
Die Korruption sei eine „tägliche und allgegenwärtige Herausforderung“ gewesen. Lyons bezeichnete sie als 
„stille[n] Terrorist[en]“, die das internationale Engagement untergraben und die Glaubwürdigkeit bei der Bevöl-
kerung „zerstört“ habe.1458 In zukünftigen Einsätzen müsse man sich entsprechend stärker um ihre Bekämpfung 
kümmern.  
Darüber hinaus, so eine ihrer Schlussfolgerungen, sollten bei künftigen Einsätzen die Nachbarländer stärker ein-
bezogen werden, und schließlich müssten in internationalen Friedensmissionen alle Beteiligten gemeinsam an 
einer nachhaltigen Strategie arbeiten.1459 

Rückzug aus Afghanistan 

Andreas von Brandt, Leiter der EU-Delegation in Afghanistan in den Jahren 2020 und 2021, legte dar, wann sich 
aus seiner Sicht die Idee einer politischen Lösung des Konfliktes in Afghanistan durchgesetzt habe. Dass man 
mit den Taliban verhandeln solle, diese Überzeugung habe es in allgemeiner Form im Verlauf des zwanzigjähri-
gen Einsatzes immer wieder gegeben. Bereits 2010 und 2011 habe es – allerdings geheime – Gespräche gegeben. 
Ab der Verkündung einer South-Asia-Strategy durch US-Präsident Donald Trump und der Einsetzung des US-

 
1451 Deborah Lyons, Enquete-Kommission (2023al), S. 24. 
1452  Deborah Lyons, Ebd., S. 25. 
1453  Deborah Lyons, Ebd., S. 25. 
1454  Deborah Lyons, Ebd., S. 26. 
1455  Vgl. Deborah Lyons, Ebd., S. 26. 
1456  Deborah Lyons, Ebd., S. 26. 
1457  Deborah Lyons, Ebd., S. 26. 
1458  Deborah Lyons, Ebd., S. 26. 
1459  Vgl. Deborah Lyons, Ebd., S. 26. 
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Sondergesandten Zalmay Khalilzad im Jahr 2018 habe die Idee von Verhandlungen dann den Diskurs domi-
niert.1460  

„Unser westlicher Ruf nach Friedensverhandlungen schien mir in erster Linie innenpolitisch moti-
viert, und das war durchaus legitim. Eine spezifische genuine politische Betrachtung der afghani-
schen Politik und einen möglichen Interessenausgleich zwischen verschiedenen Gruppierungen 
auch innerhalb der Aufstandsbewegung fand meines Erachtens nie ausreichend statt […].“1461 

Andreas von Brandt, Diplomat des Auswärtigen Amtes und ehemaliger Leiter der EU-Delegation 
in Kabul 

Deutschland habe aus Sicht der EU eine wichtige unterstützende Rolle dabei gespielt, die Taliban an den Ver-
handlungstisch zu bringen.1462 Die Doha-Verhandlungen hätten aber in erster Linie den Abzug der US-Truppen 
zum Ziel gehabt. Um „seriöse, umfassende Friedensverhandlungen“ sei es hingegen nicht gegangen.1463 
Von Brandt berichtete, dass er bei seiner Ankunft in Kabul im September 2020 auf Ebene der EU-Botschafter 
mit Blick auf Friedensverhandlungen eine „sehr heterogene EU“ vorgefunden habe. Man sei sich grundsätzlich 
einig gewesen, dass Verhandlungen notwendig seien, nicht aber über den Weg dahin und nicht darüber, welche 
Zugeständnisse an die Taliban erforderlich sein würden.1464 
Brandt habe es für „illusorisch“ gehalten, dass die Taliban noch vor dem Rückzug der USA einer Vereinbarung 
mit den Vertretern der afghanischen Republik zustimmen würden. Zumindest sei dies „mangelhaft“ vorbereitet 
gewesen.1465 
Die Afghanistan-Debatte innerhalb der NATO sei zum Zeitpunkt der Friedensverhandlungen von „zwanzig Jah-
ren schwierigem Nicht-Fortschritt geprägt“ gewesen, so von Brandt. Es sei insofern keine Überraschung gewe-
sen, dass man mit dem Einsatz in Afghanistan zum Ende habe kommen wollen. Es habe eine große „Afghanistan-
Müdigkeit“ geherrscht.1466 
Botschafter Jan Hendrik van Thiel, Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Kabul im Jahr 2021, beschrieb 
der Kommission, wie er in der letzten Phase des Einsatzes die Lageeinschätzungen vor Ort organisiert habe. Es 
habe eine Vielzahl von Lagebildern gegeben, die sich aus zahlreichen „bilateralen und multilateralen Ebenen“ 
gespeist hätten.1467 
Er selber sei 2021 mit einem „relativ gesicherten Lagebild“ vor Ort eingetroffen.1468 Es sei ihm klar gewesen, 
dass der Einsatz in Afghanistan bald zu Ende gehen und nur ein kurzer Zeitraum bleiben würde, eine Evakuierung 
einzuleiten. Die Kolleginnen und Kollegen in der Botschaft hätten ihm vermittelt, dass sie nicht vorbereitet seien 
und es keine Evakuierungsplanung gebe.1469 
In Berlin habe man zu diesem Zeitpunkt „eine andere Perspektive“ gehabt, so van Thiel.1470 Im Auswärtigen Amt 
seien die Einschätzungen der Botschaft in Kabul bezüglich Dringlichkeit und Notwendigkeit, umgehend Maß-
nahmen zu ergreifen, nicht geteilt worden. Von dort habe es die Rückmeldung gegeben, dass man sich nicht 
drängen lassen werde. Man wolle die afghanische Regierung nicht schwächen.1471 
Van Thiel betonte, die grundsätzliche Frage, ob es ein oder mehrere Lagebilder geben müsse und ob diese wi-
derspruchsfrei sein müssten, sei eine Frage, die sich „letztlich Berlin stellen muss“. Dass es eine Vielzahl von 
Lagebildern gebe, kenne er auch aus anderen Länderkontexten, er halte das für „relativ normal“. Die gemeinsame 
Lageeinschätzung vor Ort habe aus seiner Sicht „ganz gut funktioniert“, aber das „Auseinanderfallen zu Berlin“ 
habe es in der Tat gegeben. Es bestehe der Bedarf, das für die Zukunft zu lösen.1472 

Generell sprach er sich im Sinne einer Fehlerkultur dafür aus, den Afghanistan-Einsatz aufzuarbeiten.  

 
1460  Vgl. Andreas von Brandt, Ebd., S. 8. 
1461  Andreas von Brandt, Ebd., S. 8. 
1462  Andreas von Brandt, Ebd., S. 8. 
1463  Andreas von Brandt, Ebd., S. 8. 
1464  Andreas von Brandt, Ebd., S. 9. 
1465  Andreas von Brandt, Ebd., S. 8. 
1466  Andreas von Brandt, Ebd., S. 11. 
1467  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 6. 
1468  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 6. 
1469  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 7. 
1470  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 6. 
1471  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 5. 
1472  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 17. 
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„Ich glaube, wichtig nach so einem Einsatz ist, dass man tatsächlich so eine Diskussion führt: Was 
wollten wir eigentlich? Was haben wir erreicht? Warum haben wir etwas nicht erreicht? Welche 
Fehler wurden gemacht? Und dass man daraus dann die Schlussfolgerungen zieht.“1473 

Jan Hendrik van Thiel, Diplomat des Auswärtigen Amtes und ehemaliger Geschäftsträger der deut-
schen Botschaft in Afghanistan 

5.5 Politische Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-Engagement im Deut-
schen Bundestag – Rolle des Parlaments, Informationen und strategische Befas-
sung 

Am 12. Juni 2023 hat sich die Enquete-Kommission in ihrer 19. Sitzung eingehend mit der Rolle des Bundestages 
bei Auslandseinsätzen auseinandergesetzt. In der öffentlichen Anhörung stand dabei die parlamentarische Be-
gleitung des Afghanistan-Einsatzes im Fokus.  
Die Kommission hatte sich interfraktionell darauf verständigt, vier externe Sachverständige anzuhören, welche 
alle während des Afghanistan-Einsatzes bedeutende parlamentarische Funktionen inne hatten und wichtige Äm-
ter ausübten:1474 Tom Koenigs, Bundestagsabgeordneter von 2009 bis 2017, ehem. Vorsitzender des Ausschusses 
für Menschenrechte und humanitäre Hilfe (2009-2013); Hellmut Königshaus, Bundestagsabgeordneter von 2004 
bis 2010, ehem. Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2005-2009), 
ehem. Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages (2010-2015); Ruprecht Polenz, Bundestagsabgeordneter 
von 1994 bis 2013, ehem. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses (2005-2013); und Reinhold Robbe, Bun-
destagsabgeordneter von 1995 bis 2005, ehem. Vorsitzender des Verteidigungsausschusses (2002-2005), ehem. 
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages (2005-2010). 
Thematisch standen vor allem die Informations- und Kontrollmöglichkeiten der Abgeordneten, Fragen der bes-
seren Verzahnung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des Vernetzten Ansatzes, die Schlüssel-
rolle des Bundestags bei Mandaten für Auslandseinsätze sowie mögliche institutionelle Anpassungen und not-
wendige neue Gremien im Mittelpunkt der Anhörung. 

Informations- und Kontrollmöglichkeiten des Bundestages bei internationalen Einsätzen 

Die Sachverständigen stellten ihre Sicht auf die Kontroll- und Informationsmöglichkeiten der Abgeordneten in 
Bezug auf außen- und sicherheitspolitische Fragen und Einsätze im Besonderen dar. Der Deutsche Bundestag sei 
eines der Parlamente mit den stärksten Kontroll- und Informationsrechten weltweit.1475 Er verfüge über ein brei-
tes Instrumentarium mit verschiedenen Fragerechten, den Möglichkeiten, Anhörungen und Delegationsreisen 
durchzuführen, dem Wehrbeauftragten, den Wissenschaftlichen Diensten und weiterem mehr.1476 Es habe regel-
mäßige Briefings durch Minister, Staatssekretäre und durch den Bundesnachrichtendienst gegeben.1477 Die Wis-
senschaftlichen Dienste seien jedoch etwas unternutzt, zudem könnte das Wissen von Think Tanks und For-
schung noch stärker in die parlamentarische Arbeit einbezogen werden. Ein Vorbild sei hier der US-Kongress.1478 
Mit Bezug zu den Streitkräften ergänzte Reinhold Robbe,  

„[n]icht zuletzt mithilfe der oder des Wehrbeauftragten kann sich das Parlament permanent und 
umfänglich ein realistisches Bild über den Menschen in der Bundeswehr und über die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Soldatinnen und Soldaten machen.“1479 

Reinhold Robbe, Bundestagsabgeordneter von 1995 bis 2005, ehem. Vorsitzender des Verteidi-
gungsausschusses (2002-2005), ehem. Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages (2005-2010) 

Dies sei insbesondere durch unangekündigte Truppenbesuche möglich, da geplante Parlamentarierreisen oftmals 
ein geschöntes und in Teilen inszeniertes Bild der Bundeswehr und der Lage vor Ort zeigen würden.1480 

 
1473  Jan Hendrik van Thiel, Ebd., S. 8. 
1474  Vgl. Michael Müller, Enquete-Kommission (2023ai), S. 4. 
1475  Vgl. Tom Koenigs, Ebd., S. 5. 
1476  Vgl. Tom Koenigs, Ebd., S. 5. 
1477  Ruprecht Polenz, Ebd., S. 9. 
1478  Vgl. Tom Koenigs, Ebd., S. 20. 
1479  Reinhold Robbe, Ebd., S. 11. 
1480  Vgl. Reinhold Robbe, Ebd., S. 12. 
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An der Breite der Informationen habe es insgesamt nicht gefehlt.1481 Die Informationsmöglichkeiten für die Fach-
politikerinnen und -politiker seien grundsätzlich umfassend und ausreichend gewesen.1482 Jedoch wären die ver-
fügbaren Informationen zur Sicherheitslage – gerade auch außerhalb des unmittelbaren Zuständigkeitsbereichs 
der Bundeswehr – zum Teil spärlich gewesen, was eine realistische Beurteilung der Gesamtlage erschwerte. 
Verschiedene grundsätzlich verfügbare Wissensbestände in der Forschung seien nicht abgerufen worden und 
generell habe man zu wenig aus der gescheiterten sowjetischen Besatzung Afghanistans gelernt, bzw. habe lernen 
wollen.1483 Auch andere Aspekte wie die Rolle Pakistans sowie der schwindende Rückhalt der afghanischen 
Regierung in der Bevölkerung seien nicht erkannt worden.1484 

Der Vernetzte Ansatz und Mandate für Auslandseinsätze 

Als sogenannte Parlamentsarmee sei die Beteiligung des Bundestages bei der Entsendung bewaffneter Streit-
kräfte weltweit einzigartig, so Tom Koenigs.1485 Die Sachverständigen diskutierten die Rolle des Parlaments bei 
der Mandatserteilung und des Vernetzten Ansatzes: 
Zunächst sei festzuhalten, dass der Bundestag die Anträge der Bundesregierung zum Einsatz deutscher Streit-
kräfte annehmen oder ablehnen sie aber nicht abändern könne. 1486 Aufgrund des Umstandes, dass die Grundsätze 
eines Einsatzes in der Regel im multilateralen Rahmen – durch Beschluss der Vereinten Nationen im Sicherheits-
rat oder durch die NATO – entschieden würde, wäre eine stärkere Rolle des Parlaments hier weder sinnvoll noch 
notwendig.1487 Durch die Notwendigkeit der Zustimmung habe das Parlament aber informell auch auf die Man-
datserstellung Einfluss; dies gelte natürlich insbesondere, aber nicht nur für die Regierungsfraktionen.1488 
Diese Mandate sollten jedoch nicht zu detailliert seien, es gehe um das „ob“ und das allgemeine „wie“, also 
politisch-strategische Grundsätze wie die zwingende Multilateralität von Einsätzen, aber nicht um die Details 
wie bestimmte Truppengattungen oder militärische Ausrüstungen. Diese Details wären für das Parlament nur 
schwer aus eigener Kompetenz zu beantworten und könnten sich zudem sehr schnell ändern.1489 Es sei proble-
matisch, wenn sich das Parlament in operative Fragen zu sehr einmischen würde.1490 
Hellmut Königshaus unterstrich, ein kohärentes Vorgehen sei bereits zu Beginn, bei der Planung eines Einsatzes 
und der Mandatserteilung notwendig. Problematisch sei, dass das Parlamentsbeteiligungsgesetz und damit die 
Mandate jeweils nur den militärischen Anteil umfassen würden; dies müsse geändert werden so Könighaus.1491 

„Meine Empfehlung lautet, dass das Parlament in Zukunft, wenn es die Mandatsentscheidung trifft, 
diese [...] anders vorbereitet, und zwar tatsächlich dabei auch koordinierter vorgeht, als das bisher 
der Fall war.“1492 

Hellmut Königshaus, Bundestagsabgeordneter von 2004 bis 2010, ehem. Obmann im Ausschuss 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2005-2009), ehem. Wehrbeauftragter des 
Deutschen Bundestages (2010-2015) 

Dieser Einschätzung schlossen sich andere Sachverständige an. Ruprecht Polenz betonte, dass der Vernetzte An-
satz nach seinem Eindruck „schon in der Regierung nicht ausreichend ressortübergreifend diskutiert und entwi-
ckelt“ worden sei und deren Versäulung habe auch das Parlament nicht überwunden.1493 In einem ersten Schritt 
müsse die Regierung stärker ressortübergreifend arbeiten und sich besser abstimmen, dazu könnte ein Koordi-
nierungsgremium wie ein Nationaler Sicherheitsrat beitragen.1494 Zudem sei das Militär im Bundestag zu sehr im 
Fokus gewesen und dies habe auch die öffentliche Debatte geprägt.1495 Die Vernetzung habe auch deshalb nicht 

 
1481  Vgl. Tom Koenigs, Ebd., S. 6. 
1482  Vgl. Reinhold Robbe, Ebd., S. 11. 
1483  Vgl. Tom Koenigs, Ebd., S. 25. 
1484  Vgl. Tom Koenigs, (2023), S. 8. 
1485  Vgl. Tom Koenigs, Enquete-Kommission (2023ai), S. 5. 
1486  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 9. 
1487  Vgl. Tom Koenigs, Ebd., S. 5. 
1488  Vgl. Reinhold Robbe, S. 11; und Ruprecht Polenz, S. 17, Enquete-Kommission (2023ai). 
1489  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 9. 
1490  Vgl. Hellmut Königshaus, Ebd., S. 7. 
1491  Vgl. Hellmut Königshaus, Ebd., S. 25. 
1492  Hellmut Königshaus, Ebd., S. 8. 
1493  Ruprecht Polenz, Ebd., S. 9. 
1494  Vgl. Tom Koenigs S. 10 und Ruprecht Polenz, S. 10, S. 17–19, Enquete-Kommission (2023ai). 
1495  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 19. 
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geklappt, weil sie in Teilen der Regierung nicht gewollt und von einigen entwicklungspolitischen Nichtregie-
rungsorganisationen sogar abgelehnt worden sei. Hier gelte es besser zu werden.1496 Tom Koenigs mahnte zudem 
an, neben einer kohärenten, ressortgemeinsamen Strategie jeweils auch die Exitstrategie nicht zu vernachlässi-
gen: 

„Man lernt aus den Einsatzerfahrungen, dass es eine Einsatz-Strategie und eine Exit-Strategie geben 
muss, und zwar in jedem Moment.“1497 

Tom Koenigs, Bundestagsabgeordneter von 2009 bis 2017, ehem. Vorsitzender des Ausschusses 
für Menschenrechte und humanitäre Hilfe (2009-2013) 

Ruprecht Polenz betonte ferner die Notwendigkeit einer unabhängigen, fortlaufenden Evaluierung der Einsätze, 
welche auch qualitative Faktoren umfassen müsse. Eine solche Evaluierung müsse nicht zwangsläufig durch das 
Parlament geschehen, sondern könne und sollte von der Bundesregierung eingefordert werden.1498 

Ein Sicherheitsausschuss für den Bundestag? 

Große Einigkeit bestand bei den vier eingeladenen Sachverständigen, die Mandate sollten in Zukunft im Bun-
destag „mit einem gesonderten Gremium begleitet werden“1499 und „nicht nur alle halben Jahre thematisiert [wer-
den], wenn die Diskussion über die Verlängerung aufkommt“ wie Tom Koenigs anmerkte.1500 Zu einem solchen 
Gremium machte Ruprecht Polenz, ausgehend von seiner Erfahrung als ehemaliger Vorsitzender des Auswärti-
gen Ausschusses, einen konkreten Vorschlag:  

„Der Nationale Sicherheitsrat könnte dann mandatsbezogene Arbeitsgruppen bilden, die ressort-
übergreifend die jeweiligen Einsätze begleiten. Dann könnte man prüfen, ob der Deutsche Bundes-
tag als Pendant auch einen allgemeinen Sicherheitsausschuss nach gleichen Kriterien zusammen-
setzt und für die einzelnen Mandate ebenfalls mit Unterausschüssen arbeitet.“1501 

Ruprecht Polenz, Bundestagsabgeordneter von 1994 bis 2013, ehem. Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses (2005-2013) 

Dieser allgemeine Sicherheitsausschuss müsse sich im Rahmen eines erweiterten Sicherheitsbegriffs aus Mit-
gliedern der relevanten Ausschüsse rekrutieren.1502 Als Beispiel nannte er einen Unterausschuss für den noch 
laufenden Mali-Einsatz.1503 Jedoch zeigte sich Polenz auch skeptisch, denn der „Egoismus der beteiligten Aus-
schüsse“ 1504 sei ebenso stark ausgeprägt wie die Konkurrenz zwischen den Ressorts in der Bundesregierung.1505 
Im Gegensatz zu einem Sicherheitsausschuss hielt Polenz gemeinsame Sitzungen der relevanten Ausschüsse für 
wenig zielführend und organisatorisch auch schwer umsetzbar, da dies eine sehr große Anzahl an Abgeordneten 
umfassen würde und inhaltliche Beratungen so kaum in der Tiefe möglich seien.1506 
Hellmut Könighaus schloss sich dieser Analyse an, gerade bei sensitiven Sicherheitsfragen sei es kaum denkbar, 
hunderte Abgeordnete zu beteiligten. Es sei zielführender, wenn „ein gemeinsamer Unterausschuss mandatsbe-
gleitend eingesetzt wird, der diese Dinge verfolgt, und in dem Wissen aufbewahrt und weitergegeben werden 
kann“1507 und so den Einsatz kontinuierlich begleiten würde.1508 Tom Koenigs bestätigte dies.1509 Reinhold 
Robbe ergänzte, dass es in seiner Zeit als Ausschuss-Vorsitzender Bestrebungen zu gemeinsamen Sitzungen we-
nigstens des Auswärtigen und des Verteidigungsausschusses gegeben habe, diese Initiative aber am erkennbaren 

 
1496  Vgl. Hellmut Königshaus, Ebd., S. 8. 
1497  Tom Koenigs, Ebd., S. 19. Hierzu gehören auch die entsprechenden militärischen Fähigkeiten, so Ruprecht Polenz, Ebd., S. 29. 
1498  Vgl. Ruprecht Polenz, Enquete-Kommission (2023ai), S. 10 und 24. 
1499  Tom Koenigs, Ebd., S. 8. 
1500  Tom Koenigs, Ebd., S. 8. 
1501  Ruprecht Polenz, Ebd., S. 10. 
1502  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 19, auch Tom Koenigs unterstützte diese Analyse (S. 19-20). 
1503  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 22. 
1504  Ruprecht Polenz, Ebd., S. 9. 
1505  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 24. 
1506  Vgl. Ruprecht Polenz, Ebd., S. 9. 
1507  Hellmut Könighaus, Ebd., S. 20.  
1508  Vgl. Hellmut Könighaus, (2023), S. 4. 
1509  Vgl. Tom Koenigs, (2023), S. 5. 
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Desinteresse der Regierungs-Fraktionsführungen gescheitert sei.1510 Die Enquete-Kommission könne hier aber 
wichtige Impulse liefern. 

5.6 Die Rolle von Bundeskanzleramt und Bundesregierung 
Am 3. Juli 2023 hat sich die Enquete-Kommission in ihrer 24. Sitzung eingehend mit der Rolle der Bundesregie-
rung auseinandergesetzt. In der öffentlichen Anhörung standen dabei die Verantwortungsstrukturen des Afgha-
nistan-Einsatzes innerhalb von Regierung und Kanzleramt im Fokus.  
Der Einsatz umfasste mehrere Bundesregierungen, begonnen mit der rot-grünen Koalition bis 2005, der dann 
folgenden aus CDU/CSU und SPD (2005-2009), der schwarz-gelben Koalition (2009-2013) sowie den beiden 
sogenannten Großen Koalitionen von 2013 bis 2021. 
Die Kommission hatte sich interfraktionell darauf verständigt, vier externe Sachverständige dazu anzuhören: 
Joschka Fischer, ehemaliger Bundesminister des Auswärtigen und Vizekanzler (1998-2005), Heidemarie 
Wieczorek-Zeul, ehemalige Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (1998-
2009), Dr. Thomas de Maizière, ehemaliger Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanz-
leramtes (2005-2009) sowie Bundesminister des Innern (2009-2011 und 2013-2018) und Bundesminister der 
Verteidigung (2011-2013) und Gerhard Schindler, ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes (2012-
2016). 
Thematisch standen vor allem die Bündnissolidarität, die Ressortzusammenarbeit der Bundesregierung und die 
Fähigkeiten der Bundeswehr im Mittelpunkt der Anhörungen. 

Außenpolitik und Bündnissolidarität 

Bundesminister a. D. Joschka Fischer erläuterte, welches außenpolitische Risiko die Bundesrepublik Deutschland 
eingegangen wäre, hätte sie sich nach dem 11. September 2001 nicht bündnissolidarisch verhalten.  
Dazu habe auch beigetragen, dass sich einige der Attentäter lange Zeit in Hamburg-Harburg aufgehalten hätten. 
Im Hinblick auf den Afghanistan-Einsatz machte Fischer deutlich, dass dies anfänglich eine Invasion der Ame-
rikaner und Briten gewesen sei, der Bündniseinsatz sei erst zu einem späteren Zeitpunkt gekommen. Die Ent-
scheidung, sich daran zu beteiligen, sei für die damalige Bundesregierung „alles andere als einfach“1511 gewesen, 
erläuterte Fischer. Gerade heute sei zu sehen, wie sehr „wir in unserer Sicherheit von den USA abhängen und 
auch noch längere Zeit abhängen werden“1512. Diesen Punkt teilten in seiner Klarheit auch die übrigen geladenen 
Sachverständigen. Eine Beteiligung am Afghanistan-Einsatz abzulehnen, sei faktisch nicht möglich gewesen, 
sagte etwa die ehemalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul.1513 
Der ehemalige Bundesinnen- und Verteidigungsminister Dr. Thomas de Maizière erklärte, er habe als Chef des 
Bundeskanzleramtes regelmäßig mit dem Stabschef des Weißen Hauses telefoniert, ebenso wie mit den Vertei-
digungsministern der USA und der Ministerin für Homeland Security. 
De Maizière betonte, dass die US-Amerikaner viele deutsche Soldatenleben gerettet hätten, nicht nur durch Auf-
klärung, sondern durch den Einsatz von Soldaten hätten sie oft genug deutsche Soldaten aus schwierigen Situa-
tionen befreit. Das hätten, mit Blick auf den Luftraum, die Europäer niemals allein gekonnt. Dennoch habe 
Deutschlands Rolle Gewicht gehabt. So habe die deutsche Regierung zweimal die USA davon abgebracht, vor-
zeitig und unabgestimmt abzuziehen.  
Heidemarie Wieczorek-Zeul kritisierte die in ihren Augen zu geringe Abstimmung im damaligen Joint Coordi-
nation and Mentoring Board, also zwischen dem Vertreter der UN, der afghanischen Regierung und der interna-
tionalen Gemeinschaft. Auch in Kabul sei zwischen den international tätigen nicht genügend Abstimmung er-
folgt. Ein wie in Afghanistan praktiziertes Konzept der Provincial Reconstruction Teams lehne sie ab.  
Rückblickend, so Joschka Fischer, sehe er den Einsatz nicht als einen Fehler an. Zwar sei durch den Irak-Krieg 
die öffentliche Aufmerksamkeit eher gesunken, auch der Schwerpunkt der Hilfen für die afghanische Bevölke-
rung sei heruntergefahren worden. Doch Deutschland habe an Hilfen festgehalten, etwa bei Polizeimissionen. 

 
1510  Vgl. Reinhold Robbe, (2023), S. 7. 
1511  Joschka Fischer, Enquete-Kommission (2023am), S. 6. 
1512  Joschka Fischer, Ebd., S. 6. 
1513  Vgl. Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ebd., S. 27. 
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Die innerafghanische Situation sei von Anfang an nicht nur bei der Bundesregierung, sondern auch bei den VN 
ein Thema gewesen, erläuterte Fischer. Die internationalen Afghanistan-Konferenzen hätten sich stets damit be-
fasst. Auch zwischen den Ressorts der Bundesregierung sei darüber intensiv gesprochen worden. Deutschland 
sei dabei allerdings „nicht mit einer großen Kompetenzkiste von Inhalten angetreten“. Es sei ein „Sprung ins 
kalte Wasser“ gewesen – nicht nur militärisch und entwicklungspolitisch, sondern auch diplomatisch. Er selbst 
habe sich vor seiner Zeit als Bundesminister so gut wie gar nicht mit Afghanistan auseinandergesetzt. „Es hat 
nicht interessiert, auch hier in Deutschland nicht, und auch im Bundestag nicht.“1514 Fischer: „Sie sitzen in Brüs-
sel und plötzlich kommt der Antrag, dass wir den USA als angegriffenem Partner nach Artikel 5 Solidarität 
erklären. Als ich morgens aufgestanden bin, hätte ich nicht gedacht, dass das auf die Tagesordnung kommen 
würde“.1515 
Auch im Zusammenspiel mit anderen Regierungen sei der Kontakt meist sehr eng gewesen, so Fischer. Sei es 
durch Telefonate oder auf der Fachbeamtenebene. Das betreffe nicht nur das AA, sondern auch das BMVg und 
das Bundeskanzleramt. Er gehe davon aus, dass es solch enge Absprachen auch bei der NATO gegeben habe. 
Das genau sei einer der Vorteile des Multilateralismus.  

„Ich halte unseren Einsatz nicht für einen Fehler. Wären wir nicht mitgegangen, hätten wir dafür 
im Bündnis einen enorm hohen Preis bezahlt.“1516 

Joschka Fischer, Bundesminister des Auswärtigen a. D. 
Fischer machte sehr deutlich, dass die Beteiligung am Afghanistan-Einsatz zwar nicht alternativlos gewesen sei, 
aber der Preis die „komplette Erschütterung der Sicherheitsarchitektur Deutschlands“ gewesen wäre. Fischer: 
„Dieses Risiko hätte keine Bundesregierung eingehen können.“1517 Er erklärte seine Haltung als einen Erkennt-
nisprozess auch für ihn selbst. Die Bündnisverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland sei das Ergebnis der 
deutschen Geschichte, der deutschen Teilung, des Kalten Krieges mit allem, was sich daraus ergeben habe. Aber 
sie sei, so der ehemalige Außenminister, „ein positives Element für die europäische Entwicklung.“1518 

Entwicklungspolitik und Aufbau 

Heidemarie Wieczorek-Zeul schilderte ihre Eindrücke der ersten Jahre des Afghanistan-Einsatzes. Ihr politischer 
Schwerpunkt sei gewesen, „die Entrechtung der Frauen beenden zu helfen und ihre Menschenrechte in einer sehr 
traditionellen, sehr patriarchalisch geprägten Umgebung sichern zu helfen“.1519 Eine Stärkung der Frauenrechte 
führe zu einer systematischen Verbesserung der zivilgesellschaftlichen Strukturen und damit, so die ehemalige 
Entwicklungsministerin, mittelbar zu einer Stabilisierung von Institutionen und Staatlichkeit.  
Wieczorek-Zeul erläuterte, dass von Beginn ihres Einsatzes in Afghanistan die deutsche staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit – sobald die afghanischen staatlichen Strukturen existiert hätten – mit der afghanischen Zent-
ralregierung zusammengearbeitet hätte. Das sei etwa in Form von Konsultationen bzw. Regierungsverhandlun-
gen geschehen. Anfangs habe die deutsche Arbeit auf der Erfüllung unmittelbarer Grundbedürfnisse der Men-
schen gelegen: Energie, Gesundheit, Zugang zu sauberem Wasser, Wirtschaft, Kreditzugang sowie Bildung und 
Stärkung von Frauen. Vor allem im Bildungsbereich sei viel erreicht worden, was bis heute insbesondere den 
Frauen in Afghanistan zugutekomme. 
Thomas de Maizière konstatierte, dass der zivilpolitische Aufbau am wenigstens erfolgreich gewesen sei. Am 
erfolgreichsten sei etwa der Bau von Brunnen, der Aufbau der Gesundheit, auch der Bildung gewesen. Eine 
funktionierende afghanische Verwaltung habe niemand vorangetrieben. 

„Der Bundeswehr wurde zu viel zugemutet. Streitkräfte können den Aufbau eines Staates sichern 
helfen, aber nicht selbst durchführen.“1520 

Dr. Thomas de Mazière, Bundesminister des Innern, Bundesminister der Verteidigung, Bundesmi-
nister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes a. D. 

 
1514  Joschka Fischer, Ebd., S. 26. 
1515  Joschka Fischer, Ebd., S. 26. 
1516  Joschka Fischer, Ebd., S. 6. 
1517  Joschka Fischer, Ebd., S. 26. 
1518  Joschka Fischer, Ebd., S. 26. 
1519  Heidemarie Wieczorek-Zeul, (2023), S. 1. 
1520  Dr. Thomas de Mazière, Enquete-Kommission (2023am), S. 10. 
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Beim wirtschaftlichen Aufbau Afghanistans sah der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes Gerhard 
Schindler keine positive Tendenz, lediglich der Drogenhandel habe floriert. Das wiederum habe zu einer insge-
samt noch gefährlicheren Sicherheitslage geführt, was der BND auch immer thematisiert habe. 
Heidemarie Wieczorek-Zeul merkte zur Rolle der Polizei an, dass es für bestimmte Einsätze wichtig wäre, Polizei 
aus den Bundesländern miteinzusetzen. Doch wenn ein Polizist dann dort fehle, sei das auch wiederum proble-
matisch, etwa mit Blick auf die Finanzierung für die dann zur Verfügung gestellten Polizisten.  

„Zu glauben, dass alles nur militärisch geht, halte ich für ganz schwierig. Polizei ist extrem wich-
tig.“1521 

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung a. D. 

Ressortzusammenarbeit und Fähigkeiten 

Selbstkritisch zu betrachten sei „die mangelnde militärische Stärke, die wir damals hatten“1522, sagte Ex-Außen-
minister Fischer. Sie habe sich nicht nur konkret am Boden in militärischen Fähigkeiten gezeigt, sondern auch 
zu geringerem politischen Einfluss geführt. Er bezeichnete dies als Lektion, die er gelernt habe: „dass wir für 
solche härteren Einsätze schlicht und einfach vorbereitet sein und die Fähigkeiten bereithalten müssen.“1523 Einen 
Widerspruch zwischen zivilem Aufbau, ziviler Hilfe, Polizeieinsatz und robuster militärischer Präsenz sehe er 
nicht. 
Er sei 13-mal während seiner Amtszeit in Afghanistan gewesen, zählte Thomas de Maizière auf. Es falle ihm 
schwer, sich mit der Sicht von heute in die damaligen Entscheidungsetappen des Regierungshandelns zurückzu-
versetzen.  
De Maizière beschrieb vor allem sein Handeln als Chef des Bundeskanzleramtes. Es habe in der Zeit mehrere 
Entführungen deutscher Staatsbürger in Afghanistan gegeben, zudem seien drei Polizisten bei einem Spreng-
stoffanschlag ums Leben gekommen. Schließlich habe es noch die Tanklasterbombardierung bei Kunduz 2009 
gegeben – er sei extrem mit Afghanistan befasst gewesen.  
Die Entwicklung des Einsatzes sei wöchentlich in den Nachrichtenlagen und Besprechungen mit den Chefs der 
Sicherheitsbehörden Thema gewesen – insoweit sei der Blick des Kanzleramtes in der Priorität auf die Sicher-
heitslage gerichtet gewesen, während der Wiederaufbau stärker in den Ressorts, etwa im BMZ, stattgefunden 
habe. Das BMZ sei nicht in der Sicherheitslage vertreten gewesen, habe dies auch nicht gewollt. Aus seiner Sicht 
müsse das künftig anders sein. Engste Kontakte habe er jedoch immer gepflegt, insbesondere zum AA und zum 
BMVg. In dieser Phase habe man gemeinsam auch ein neues Weißbuch entwickelt. Er habe stets versucht, außen- 
und innenpolitische Argumente in den Koordinationsgesprächen in Einklang zu bringen. De Maizière spricht 
sich im Nachhinein für die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates aus, den es nicht nur in den USA gebe, 
sondern auch in anderen Demokratien wie Italien oder Großbritannien. 
Natürlich hätten innenpolitische Opportunitäten eine Rolle gespielt, konzedierte Joschka Fischer, und natürlich 
habe es Auseinandersetzungen in der Koalition und auch in der jeweils eigenen Partei gegeben. Aber zugleich 
habe durch die enge Kooperation auf der ministeriellen Ebene immer eine „Bodenhaftung“1524 existiert. Zudem 
habe es intensive Austausche und Treffen zwischen BMVg, BMZ und dem AA gegeben. Darüber hinaus hätten 
etliche Reisen nach Afghanistan stattgefunden, und dann auch vor Ort ein enger Austausch mit Bundeswehr, 
Diplomaten und anderen.  
Im Hinblick auf Abstimmungen zwischen den beteiligten deutschen Ressorts erklärte Heidemarie Wieczorek-
Zeul, dass es zwar das Konzept des so genannten vernetzten Ansatzes 2001 noch nicht gegeben habe und die 
Diskussion sich vor allem um das Verhältnis zwischen militärischer Strategie und zivilem Wiederaufbau gedreht 
habe. Gleichwohl habe es aber beispielsweise gemeinsame Papiere der involvierten Ressorts gegeben. Persönlich 
sei ihr immer wichtig gewesen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entwicklungszusammenarbeit nicht 
den Weisungen des Militärs unterstellt werden. „Das hätte allen Überzeugungen und Leitbildern der deutschen 

 
1521  Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ebd., S. 18. 
1522  Joschka Fischer, Ebd., S. 26. 
1523  Joschka Fischer, Ebd., S. 26. 
1524  Heidemarie Wieczorek-Zeul, (2023), S. 21. 
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Entwicklungszusammenarbeit widersprochen“.1525 Stattdessen sei das Konzept der „Gemeinsamen Verantwor-
tung, getrennte Verantwortlichkeiten der Ministerien“ entwickelt worden, das sich auch in der Praxis der PRTs 
bewährt habe. 
Auch Wieczorek-Zeul erwähnte einige „Nickeligkeiten zwischen den Ressorts“, konkret AA und BMZ. Aber 
dass die „Bevölkerung letztlich doch wieder in die Arme der Taliban getrieben wurde“1526, habe nicht an einer 
mangelnden Koordination zwischen den Ressorts gelegen, sondern eher an militärischen Aktionen. 
Positiv bewertete Wieczorek-Zeul das Konzept des Vernetzten Ansatzes „zwischen der Entwicklungszusammen-
arbeit, der Außenpolitik und dem Verteidigungsministerium“. Solch ein Konzept müsse dringende Schlussfolge-
rung für die Zukunft von Einsätzen sein. Und es müsse – analog zu den Evaluierungen von Entwicklungszusam-
menarbeit – auch ein Monitoring von militärischen Einsätzen geben. 
Die Bewertungen des Afghanistan-Einsatzes von Thomas de Maizière umfassten fünf Punkte: Die militärische 
Stärke der Taliban sei unterschätzt worden, die politische Kraft der afghanischen Regierung überschätzt. In 
Deutschland sei zweitens der Afghanistan-Einsatz „mit seiner harten Seite bis zum Tanklaster-Fall total ver-
drängt“1527 worden. De Maizière verwies auf den Ausdruck Stabilisierungseinsatz, der vernebele, dass es ein 
Kampfeinsatz gewesen sei. Der dritte Punkt seien die zu großen Zumutungen für die Bundeswehr gewesen; es 
habe an entsprechender militärischer Ausrüstung, zum Beispiel Kampfhubschrauber, gefehlt. Außerdem hatten 
seiner Auffassung nach die Bundeswehrsoldaten den Eindruck, sie müssten Staatsaufbau betreiben – was sie 
nicht könnten. Ihnen obliege die Sicherung, nicht die Durchführung.  
Als vierten Punkt machte der ehemalige Minister aus, dass von allen Seiten unterschätzt worden sei, dass Afgha-
nistan kein richtiger Nationalstaat sei – die stammesbezogene und föderale Unterschiedlichkeit sei nicht genug 
beachtet worden. Schließlich aber, als fünfter Punkt, könne der Einsatz nicht allein aus deutscher Sicht bewertet 
werden. Es habe nahezu keine Einschätzung gegeben, bei der Deutschland irgendeine Position allein festgelegt 
hätte, sondern immer gemeinsam, und zwar nicht nur mit der NATO, sondern oft mit 50 Staaten. Und trotz 
wechselnder US-Strategien habe es immer eine gemeinsame Einschätzung gegeben.  
Auch zur Rolle der Bundespolizei äußerte de Maizière sich und erläuterte, dass die Bundespolizei viele Dinge 
nicht gekonnt hätte, die in Afghanistan gefragt gewesen seien. Die Länderpolizeien hätten das gekonnt, sie wie-
derum hätten sich aber nicht gern am Einsatz beteiligt. Und man könne Polizisten nicht befehlen, nach Afgha-
nistan zu gehen, dazu sei zum Beispiel die Zustimmung der Personalräte nötig. Problematisch sei auch die hohe 
Korruption unter afghanischen Polizisten gewesen. Das alles habe eine Rolle dabei gespielt, weshalb die Zahlen 
der deutschen Polizisten relativ gering gewesen seien.  
De Mazière erläuterte die verschiedenen Berichtsformen über die Entwicklung in Afghanistan seitens der Bun-
desregierung. Die Berichte etwa des BND seien oft geheim eingestuft gewesen, weshalb man bestimmte gefähr-
liche Entwicklungen nicht habe öffentlich machen können. Fortschrittsberichte bei Bildung und Gesundheit oder 
Ernährung habe es aber immer öffentlich gegeben. Hinzu komme, dass der Einsatz nicht zuletzt aus Bündnis-
gründen gewollt gewesen sei, deshalb sei die Lage immer so beschrieben worden, dass die Fortsetzung des Ein-
satzes Sinn ergebe. Im Übrigen müsse eine Exit-Strategie mit Bedingungen einhergehen, die zusammenpassen, 
das habe es nicht gegeben, etwa, wie mit den Taliban umzugehen sei. Eine Exit-Strategie zu verlangen, bevor 
man in einen Einsatz gehe, führe dazu, dass es keine internationalen Einsätze mehr gebe. 
Ausführlich erklärte de Maizière die Koordination und Entscheidungswege innerhalb der Bundesregierung. Für 
Entscheidungen habe die so genannte Staatssekretärsrunde gereicht, aber nicht für gute Zusammenarbeit der Res-
sorts. So habe die zivile Seite im Wesentlichen bei BMZ und AA gelegen. Nicht involviert gewesen seien dage-
gen Wirtschafts- und Umweltministerium, und auch nicht Bildungs- und Verkehrsministerium. Dabei hätte letz-
teres beispielsweise sehr gut Straßenbahnschienen oder Tunnel bauen können. IT, kritische Infrastrukturen und 
der Überblick über Rohstoffe sowie ziviler Luftverkehr gehörten, so der ehemalige Minister, schon in einer sehr 
frühen Phase in die Ressortabstimmungen hinein. Daraus ziehe er den Schluss, dass ein Nationaler Sicherheitsrat, 
der all das auf Arbeitsebene koordinieren könne, heutzutage ein großer Vorteil wäre. 

 
1525  Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ebd., S. 2. 
1526  Heidemarie Wieczorek-Zeul, Enquete-Kommission (2023am), S. 18. 
1527  Dr. Thomas de Mazière, Ebd., S. 9. 
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Nachrichtendienstliche Aufklärung 

Mit deutlicher Kritik verband der ehemalige Chef des deutschen Auslandsnachrichtendienstes Gerhard Schindler 
seine Erläuterungen über die Rolle des BND beim Afghanistan-Einsatz. Der BND sei vielfältig eingesetzt gewe-
sen, vor allem in der Fläche. Bei seiner Tätigkeit habe den Dienst immer wieder die „groteske Vorschriftenlage, 
zum Beispiel zum Führen von Fahrtenbüchern, zu unterschiedlichen Mehrarbeitsausgleichsregelungen oder zu 
Krankenkosten für Ortskräfte“1528 behindert. Es müsse, so Schindler, bei solchen Auslandseinsätzen auch Sorge 
dafür getragen werden, dass die Rahmenbedingungen für die eingesetzten Sicherheitskräfte stimmen. Nach zehn 
Jahren Dauer des Einsatzes hätten diese Rahmenbedingungen für den BND immer noch nicht gestimmt – was 
für ihn „kein gutes Zeichen für die Gesamtbewertung des Einsatzes war.“1529 
Der Dienst habe umfassende Berichterstattung zu Afghanistan geliefert, ausgeführt in verschiedenen Berichts-
formaten an die Bundesregierung, die Bundeswehr, an das Bundeskanzleramt im Speziellen, in der Staatssekre-
tärsrunde und auch an einzelne Abgeordnete oder Minister. Die Ressortabstimmung zwischen AA, Bundeswehr 
und BMVg habe zudem vor Ort immer hervorragend funktioniert. Die meisten Lageinformationen hätten mit 
einer Karte von Afghanistan begonnen, auf der das von den Taliban eroberte Gebiet mit der Zeit immer größer 
geworden sei. Schon visuell habe niemand der Beteiligten auf die Idee kommen können, dass sich etwas positiv 
entwickele.  

„So, wie sich dieser Einsatz – jedenfalls während meiner Amtszeit – gestaltete, war die Frage nach 
dem Sinn nicht überzeugend zu beantworten. Ich hatte während meiner Amtszeit von 2012 bis 2016 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Afghanistan-Engagements. Und ich habe diese Zweifel noch 
heute“1530 

Gerhard Schindler, Präsident des Bundesnachrichtendienstes a. D. 
Im BND – und das betreffe ihn auch selbst – habe man sich immer öfter gefragt, welchen Sinn das Afghanistan-
Engagement eigentlich habe; der Niedergang des Landes sei nicht zu stoppen gewesen, schon gar nicht durch 
einen Ausbildungsauftrag. Insofern habe sich der Dienst auf seine Aufgabe beschränkt, die Lage aufzuklären und 
mit operativer Aufklärung vor Ort das Leben der Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Er habe als Präsident 
eine Dokumentation veranlasst, wie viele Anschläge man verhindern konnte – 19 konkrete Anschläge auf deut-
sche Soldaten seien das gewesen.  
Der BND habe in Afghanistan viel gelernt und das heutige arbeitsteilige Zusammenwirken zwischen und mit 
anderen westlichen Nachrichtendiensten habe seinen Ursprung im gemeinsamen Einsatz in Afghanistan. 

5.7 Internationale Evaluierungen des Afghanistaneinsatzes 
Die Erfahrungen und Ergebnisse bereits durchgeführter Evaluationen Norwegens und der Niederlande zum mi-
litärischen und zivilen Engagement in Afghanistan sowie die Befunde einer von Prof. Dr. Christoph Zürcher, 
University of Ottawa, Graduate School of Public and International Affairs, verantworteten Meta-Studie zur For-
schung über den Erfolg ziviler Unterstützungsmaßnahmen waren Thema der öffentlichen Anhörung der 25. Kom-
missionssitzung am 18. September 2023. Botschafter Bjørn Tore Godal, Chair of the Norwegian Commission on 
Afghanistan, Oslo, ehemaliger Botschafter in Deutschland sowie Außen- und Verteidigungsminister Norwegens, 
erläuterte die Erkenntnisse des 2016 unter seiner Leitung veröffentlichten Berichtes „A Good Ally: Norway in 
Afghanistan 2001-2014“. Joost Flamand, Direktor der Abteilung Sicherheitspolitik, Außenministerium der Nie-
derlande, Den Haag, fasste die Ergebnisse der bereits in den Niederlanden durchgeführten Evaluierungen zusam-
men. 

Die Wirkung von Stabilisierungsmaßnahmen 

Wie erfolgreich war der Stabilisierungseinsatz in Afghanistan? Bjørn Tore Godal stellte die zentrale Schlussfol-
gerung der bereits 2016 unter seiner Leitung verfassten Evaluierung des Afghanistaneinsatzes heraus: 

„Trotz 15 Jahren internationalem Einsatz ist die Situation in Afghanistan weiterhin enttäuschend. 
Militante islamistische Gruppen haben weiterhin Einfluss auf Teile des Landes und die Taliban sind 
stärker als je zuvor seit 2001. Andauernde Feindseligkeiten untergraben weiterhin das Potential für 

 
1528  Gerhard Schindler, Ebd., S. 11. 
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wirtschaftliche und soziale Entwicklung, drohen erzielte Fortschritte wieder zunichte zu machen 
und schwächen die Möglichkeit, eine stabile, funktionierende und demokratische Regierung aufzu-
bauen.“1531 

Bjørn Tore Godal, Botschafter, Chair of the Norwegian Commission on Afghanistan, ehemaliger 
Botschafter in Deutschland sowie Außen- und Verteidigungsminister Norwegens 

Prof. Dr. Christoph Zürcher, Autor der oben genannten Metastudie, bezweifelte auf der Grundlage der For-
schungsergebnisse zu dieser Frage grundsätzlich, dass Stabilisierungsmaßnahmen stabilisierend wirken kön-
nen.1532 Im Falle Afghanistans wurden größtenteils der Aufbau der Polizei sowie zivile Infrastrukturprojekte fi-
nanziert. Eine Stabilisierung werde in wissenschaftlichen Untersuchungen dann angenommen, wenn eine Ver-
minderung der Gewalt und ein Zuwachs an Legitimität staatlicher Institutionen festgestellt werden könnten.1533 
Der in Afghanistan verfolgte Ansatz konnte, so Zürcher, nicht zu einer Befriedung und einer erhöhten Legitimität 
des Staates führen. Man werde die Taliban „nicht davon überzeugen, friedlicher zu werden, wenn wir Brunnen 
und Schulen bauen“.1534 
Dies bedeute nicht, dass internationale Hilfe zur Verbesserung der Lebensbedingungen nicht sinnvoll sei. Sie 
müsse aber „von dieser unglaublichen politischen Bürde“ befreit werden, „gleichzeitig auch noch stabilisierend 
zu sein“ und „Frieden schaffen“ zu müssen, geschweige denn Demokratie zu etablieren, so Zürcher.1535 Seine 
Meta-Analyse zeige, dass Maßnahmen in den Bereichen Grundschulbildung, Zugang zu medizinischer Grund-
versorgung sowie Verbesserung der Lebensbedingungen im ländlichen Raum zu teils „erheblichen“ Erfolgen 
führten.1536 Nicht erfolgreich seien jedoch die Projekte gewesen, die auf gute Regierungsführung, die Förderung 
von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Bekämpfung von Korruption, die Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, die Gleichstellung der Geschlechter und Stabilisierung abzielten.1537 Während das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seine Förderpraxis von 2017 an angepasst habe, sei 
ein Großteil der Förderungen des Auswärtigen Amtes bis zuletzt in Stabilisierungsmaßnahmen geflossen. Auch 
das 2022 veröffentlichte Stabilisierungskonzept des Auswärtigen Amtes berücksichtige weder die wissenschaft-
lichen Befunde noch die Erfahrungen in Afghanistan.1538 

Diskrepanz zwischen Lagebild und Evaluierung 

Dass weder das 2016 in der Evaluation Norwegens gezeichnete Lagebild noch die Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung Anstoß zu einer Anpassung der strategischen Ziele des Afghanistaneinsatzes gaben,1539 führten die 
geladenen Experten insbesondere auf überoptimistische politische Kommunikation zurück. Joost Flamand fasste 
als die gemeinsame Schlussfolgerung aller Einsatzevaluationen in den Niederlanden zusammen, dass bezüglich 
der Erfolgsaussichten, ein „geschöntes Bild“ gemalt werde, die Kommunikation „zu positiv“ und „nicht offen 
genug“ sei.1540 
Botschafter Godal bestätigte dies. Auch im Falle Norwegens hätten „geschönte Berichte“ über Jahre zu einer 
falschen Einschätzung der Entwicklungen in Afghanistan geführt.1541 Der Bericht der von ihm geleiteten Kom-
mission habe dann einen „Schock“ erzeugt, der, so Botschafter Godal, „nicht nötig gewesen wäre, wenn wir über 
eine Kultur der kontinuierlichen Evaluation verfügen würden“.1542 

 
1531  Bjørn Tore Godal, Enquete-Kommission (2023ao), S. 3. 
1532  Vgl. Prof. Dr. Christoph Zürcher, Enquete-Kommission (2023am), S. 9, 18. 
1533  Vgl. Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 15. 
1534  Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 18. 
1535  Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 28. 
1536  Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 8. 
1537  Vgl. Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 8. 
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Bündnissolidarität als Hauptmotiv der Beteiligung am Einsatz 

Dass die Bewertungen zur Realität des Einsatzes zu positiv ausfielen, führten die Sachverständigen insbesondere 
darauf zurück, dass es sich um einen Verteidigungsfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages gehandelt habe 
und das primäre Ziel der Verbündeten der USA gewesen sei, Bündnissolidarität im Rahmen der NATO zu de-
monstrieren. Botschafter Godal erinnerte an das Ergebnis des Berichts Norwegens („A Good Ally“), dass dieses 
„erste und wichtigste Ziel, die Vereinigten Staaten zu unterstützen und die anhaltende Relevanz der NATO zu 
sichern“, insgesamt auch erreicht worden sei, während die Bekämpfung von Terrorismus nur teilweise erfolg-
reich gewesen und der Aufbau eines stabilen und demokratischen Staates in Afghanistan gänzlich gescheitert 
sei.1543 
Christoph Zürcher vermutete auch für den Fall Deutschlands „einen hohen internationalen Druck, peer pressure, 
group think, das Bedürfnis, ein guter Verbündeter der USA sein zu wollen“, als Hauptgründe dafür, dass im 
Laufe der Einsatzjahre die strategischen Ziele nicht revidiert wurden.1544 
Joost Flamand ergänzte, dass die Mandate für Einsätze im Bündnis stets Ergebnisse eines politischen Kompro-
misses und somit nur schwer zu ändern seien.1545 

Innenpolitische und strukturelle Gründe für ein zu positives Lagebild 

Flamand rekapitulierte, wie Auslandseinsätze in den Niederlanden seit 2002 fünf große Regierungskrisen aus-
lösten.1546 Auch deshalb gebe es „im Grunde die Tendenz, Erfolg zu vermelden“ und „dem Parlament und den 
Ministern keine schlechten Nachrichten zu überbringen“.1547 
Christoph Zürcher stimmte dieser Beobachtung zu. Es gebe ein „Anreiz- und Belohnungssystem“, das dazu führe, 
dass „gute Nachrichten belohnt“ werden: 

„Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man das nicht weiß oder nicht wissen kann oder nicht 
gewusst hat. Das Problem ist, dass dieses Wissen sehr oft nicht den Weg durch die Organisationen 
nimmt.“1548 

Prof. Dr. Christoph Zürcher, University of Ottawa, Graduate School of Public and International 
Affairs 

Joost Flamand berichtete in diesem Zusammenhang von Überlegungen in den Niederlanden, „kritisches Denken 
zu fördern, es zum Bestandteil des Entscheidungsprozesses zu machen“, zum Beispiel durch „Personen, die dafür 
bezahlt werden, kritisch zu denken“.1549 

Möglichkeiten und Grenzen regelmäßiger Evaluationen 

Die drei Sachverständigen plädierten für externe Evaluierungen von Auslandseinsätzen.1550 Christoph Zürcher 
betonte, dass diese Auswertungen auch bereits früher im Einsatz beginnen sollten.1551 Nach Botschafter Godal 
hätte eine kontinuierliche Evaluierung des Einsatzes Norwegens verhindern können, dass sein Bericht im Jahr 
2016 einen solchen „Schock“ auslöst.1552 Joost Flamand konstatierte im Hinblick auf die Niederlande, dass die 
Einführung unabhängiger Evaluationen ein realistischeres Lagebild zur Verfügung stelle: 

„Seit 2020 hatten wir bisher vier öffentliche und unabhängige Evaluationen. Davor haben wir sie 
selbst durchgeführt. Und das ist, als würde der Metzger die Qualität seines eigenen Fleisches be-
werten. Daher denke ich, dass es eine sehr gute Idee ist, externe Evaluationen durchführen zu lassen, 
die einen kritischen Blick auf die tatsächliche Arbeit der Regierung werfen und darauf, ob die von 
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der Politik festgelegten Ziele auch die gewünschten Ergebnisse gebracht haben. Meiner Meinung 
nach ist das die Essenz einer funktionierenden Demokratie.“1553 

Joost Flamand, Direktor der Abteilung Sicherheitspolitik, Außenministerium der Niederlande 
Es gebe aber auch Grenzen der Evaluierung von Auslandseinsätzen im Bündnis. Es sei „beinahe unmöglich“, so 
Flamand, einen „unmittelbaren Zusammenhang zwischen der eigenen Teilnahme und den erzielten Wirkungen“ 
herstellen zu können. Viele Kontextfaktoren, die man nicht beeinflussen könne, seien wichtiger und relevanter 
als das eigene Wirken.1554 Häufigere Evaluationen gingen zudem mit kürzeren Zeiträumen zwischen ihnen ein-
her, was gerade bei der Beobachtung langfristiger Prozesse in der Praxis nicht einfach umsetzbar sei.1555 Manche 
Aspekte beträfen ferner Fragen der operativen Sicherheit.1556 
Christoph Zürcher ging schließlich generell davon aus, dass vorliegende Evaluationen politisch „nicht immer 
beachtet werden“. Dennoch seien sie „von zentraler Wichtigkeit“.1557 

5.8 Drogenwirtschaft und Korruption in Afghanistan 
Gemäß dem Einsetzungsbeschluss des Deutschen Bundestages hat sich die Kommission auch mit den beiden 
Themen Drogenwirtschaft und Korruption befasst. Die Kommission kam überein zu untersuchen, welche Aus-
wirkungen der Drogenanbau und die weit verbreitete Korruption auf das internationale und insbesondere das 
deutsche Engagement hatten. Sie wollte ferner wissen, wie Deutschland und die internationale Gemeinschaft auf 
die Drogenökonomie und die Korruption reagiert haben und welche Lehren sich für künftige Einsätze in Krisen-
gebieten mit fragilen staatlichen Strukturen ziehen lassen.  
In den öffentlichen Anhörungen der Kommission sind bereits verschiedene eingeladene Sachverständige auf die 
Drogenwirtschaft und deren Bekämpfung sowie die Folgen der Korruption für den Afghanistan-Einsatz eingegan-
gen. Die zentralen Aussagen dieser Sachverständigen werden im Folgenden zusammengefasst. Eine vertiefte Ana-
lyse der beiden Problembereiche soll mittels zwei von der Kommission in Auftrag gegebener Gutachten erfolgen. 

5.8.1 Drogenökonomie, Drogen- und Drogenanbaubekämpfung 
Afghanistan ist ein zentrales Anbauland für Schlafmohn, aus dem Rohopium und anschließend Heroin gewonnen 
wird. Mehr als 80 Prozent der weltweiten Produktion von Heroin stammen aus Afghanistan und das Land ist der 
Hauptlieferant für Europa.1558 Die Produktionsmenge an Opium schwankte während des Afghanistan-Einsatzes, 
stieg aber insgesamt tendenziell an.1559 Neben Opium werden in Afghanistan auch Cannabis und synthetische 
Drogen wie Methamphetamin und Ephedrin produziert.1560 Der Drogenschmuggel betrifft auch die Nachbarlän-
der, deren Bevölkerung zunehmend in Afghanistan hergestellte Drogen konsumiert.1561 Auch in Afghanistan 
nahm die Zahl der Rauschgiftsüchtigen zu.1562 
Dr. Tilmann J. Röder, Geschäftsführer der in Afghanistan aktiven Nichtregierungsorganisation JustPeace 
gGmbH, erklärte, sowohl die Taliban und mit ihnen verbündete Gruppen, als auch die Warlords, die im neuen 
Staat hohe Ämter bekleideten, hätten sich aus der Drogenproduktion finanziert.1563 

„Offiziell waren die Produktion und der Handel mit Drogen verboten, doch die afghanischen Be-
hörden hatten kaum eine Chance, effektiv dagegen vorzugehen, da die afghanische Politik bis zu 
den höchsten Ebenen von der Drogenwirtschaft profitierte und die kriminellen Netzwerke vor Straf-
verfolgung schützte.“1564 

Dr. Tilmann J. Röder, Geschäftsführer JustPeace gGmbH 
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Während des Afghanistan-Einsatzes stellten die mit der Drogenwirtschaft verbundenen Strukturen einen wichti-
gen Kontext für das Handeln der internationalen Gemeinschaft und Deutschlands dar. Zu den relevanten Frage-
stellungen der Enquete-Kommission gehören daher sowohl die afghanische Drogenökonomie und ihre Protago-
nisten als auch die Maßnahmen zur Drogen- und Drogenanbaubekämpfung in Afghanistan. Für erfolgreiche Be-
mühungen um den Aufbau einer staatlichen Ordnung und eines Rechtsstaates, der das staatliche Gewaltmonopol 
durchsetzen kann, braucht es zudem Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen Drogenwirtschaft und Kor-
ruption.  

„Alle bewaffneten Gruppen waren an der Opiumproduktion und dem Opiumschmuggel beteiligt, 
was – neben den Waffen – der eigentliche Grund für die Instabilität ist. Karzai war eine Geisel 
dieser mächtigen Leute.“1565 

Dr. Sima Samar, ehemalige afghanische Frauenministerin 
Die Afghanistan-Konferenz vom 21./22. Januar 2002 in Tokio übertrug dem Vereinigten Königreich die Rolle 
der lead nation bei der Drogenbekämpfung. Neben dem Versuch, den Bauern Weizen oder Safran als Alternati-
ven anzubieten, kam es auch zu repressiven Maßnahmen, einschließlich der Vernichtung von Mohnfeldern.1566 
Wie war die deutsche Rolle im Kampf gegen Drogen- und Drogenanbau? Generalleutnant Bernd Schütt, heute 
Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr und im Jahre 2006 Kommandeur des Provinzwie-
deraufbauteams in Faizabad, schilderte die Ausgangslage zu Beginn seines Einsatzes: „eine rudimentäre Polizei 
mit einem katastrophalen Ausrüstungs- und Ausbildungszustand, sofern überhaupt vorhanden, und mit einem im 
Drogenschmuggel involvierten Polizeichef, der sich zur Hälfte meiner Einsatzzeit mit mehreren Säcken Opium 
und Heroin im wahrsten Sinn des Wortes über Nacht aus dem Staub machte.“1567 Zum Auftrag des deutschen 
PRTs hinsichtlich der Drogen- und Drogenanbaubekämpfung sagte Schütt, dies sei zu dem Zeitpunkt ein heißes 
Thema gewesen, die Weisungslage jedoch klar: „keine aktive Beteiligung und auch keine Weitergabe von Koor-
dinaten von Drogenfeldern“.1568 
Auf Polizeiebene habe im Bereich der Drogenbekämpfung die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich funktioniert, sagte Klaus-Peter Jördening, von 2020 bis 2021 Leiter des Deutschen Poli-
zeiprojektteams in Kabul. Insbesondere die vom Bundeskriminalamt getätigten Aufbauarbeiten seien sehr eng 
mit den britischen Experten in Afghanistan verzahnt gewesen.1569 
Informelle Strukturen wie Drogennetzwerke hätten eine problematische Rolle gespielt, da Politik und Verwal-
tung immer weiter korrumpiert worden seien. „Zum Teil ganz offen, wie in Uruzgan durch den Warlord Matiullah 
Khan, aber auch an anderen Stellen, wo die Bundeswehr tätig war, wie Nasri Mohammad in Badachschan“, 
erklärte Dr. Tilmann J. Röder.1570 In der Provinz Uruzgan, die massiv von Drogenwirtschaft geprägt gewesen sei 
und in der „Warlords das Sagen gehabt“ hätten, sei daher eine Umkehr der Lage kaum erreichbar gewesen. Im 
dortigen PRT habe es zudem einen internen Konflikt gegeben, denn während die Niederländer mit den Warlords 
nicht hätten zusammenarbeiten wollen, seien die Australier bereitwilliger gewesen, weil jene ihnen die Sicherheit 
ihrer Konvois zugesagt hätten. Afghanistan habe zahlreiche solcher Dilemmata gehabt.1571 

5.8.2 Gutachten zu Drogen- und Drogenanbaubekämpfung 
Die Enquete-Kommission hat in ihrer Sitzung am 22. Mai 2023 beschlossen, ein Gutachten zum Thema Drogen- 
und Drogenanbaubekämpfung in Afghanistan zu beauftragen. Das Gutachten soll die Rolle Deutschlands bei der 
Drogen- und Drogenanbaubekämpfung darstellen und die Gründe untersuchen, warum sich entwicklungspoliti-
sche Alternativen zu repressiven Maßnahmen nicht durchsetzen konnten. 

 
1565  Dr. Sima Samar, Enquete-Kommission (2023n), S. 6. 
1566  House of Lords (2021), S. 42; Sedra (2007), S. 3. 
1567  Bernd Schütt, Enquete-Kommission (2023n), S. 9. 
1568  Bernd Schütt, Ebd., S. 19. Das Mandat des Deutschen Bundestags für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan habe keine aktiven 

Handlungen zur Drogenbekämpfung vorgesehen, da diese nicht als militärische Aufgabe anzusehen sei. Bundesregierung (2010c), S. 
78. 

1569  Vgl. Klaus-Peter Jördening, Enquete-Kommission (2023u), S. 6. 
1570  Dr. Tilmann J. Röder, Ebd., S. 10. „Offiziell Armeegeneral und Bürgermeister, war Mohammad bekannt als mutmaßlicher Waffen- 

und Drogenhändler. Dennoch erhielt er umfangreiche Aufträge als Dienstleister vom deutschen PRT. Ein ähnliches Beispiel ist der 
damalige Polizeichef von Urusgan, Matiullah Khan, der ebenfalls den Drogenhandel in seinem Einflussgebiet kontrollierte und zu-
gleich Transporte des australischen PRTs absicherte. Derartige Kooperationen beschädigten die Glaubwürdigkeit des internationalen 
Engagements für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.“ Röder (2023b), S. 56. 

1571  Dr. Tilmann J. Röder, Enquete-Kommission (2023u), S. 22. 
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Der Gutachtenauftrag wurde nach Abschluss eines Vergabeverfahrens am 18. Oktober 2023 an PD Dr. Florian 
P. Kühn (Bayreuth) erteilt. Es wurde am 5. Dezember 2023 vorgelegt und am 11. Dezember 2023 der Kommis-
sion vorgestellt. Das Gutachten ist auf der Webseite der Kommission verfügbar.1572 

5.8.3 Korruption 
„Viele Leute wissen, dass die Korruption einer der Gründe für den Zusammenbruch war. Deutsch-
land und die EU könnten hier viel tun. Aber vieles war auch nicht möglich.“1573 

Dr. Habiba Sarabi, afghanische Politikerin und Frauenrechtlerin 
In Afghanistan behinderte Korruption den Aufbau verlässlicher staatlicher Strukturen. Große Teile der internati-
onalen Mittel versickerten.1574 Unzureichende Maßnahmen gegen die offensichtliche Selbstbereicherung und 
Straflosigkeit afghanischer Akteure untergruben das Vertrauen der Bevölkerung in die internationale Interven-
tion, die guter Regierungsführung, Rechenschaftspflicht und Korruptionsbekämpfung zu wenig Aufmerksamkeit 
schenkte.1575 Andererseits gab es in Afghanistan auch Hinweise auf zumindest vorübergehend stabilisierende 
Wirkungen von Patronage und Klientelismus.1576 
Im öffentlichen Leben in Afghanistan spielten Patronageverhältnisse eine große Rolle, in denen einflussreiche 
Personen ihre Position nutzten, um Anliegen ihrer Klientel zu befördern und damit deren Loyalität zu sichern, 
was wiederum die eigene Machtposition festigte.1577 Ein umfassendes Verständnis der Funktionsweisen von Kor-
ruption, Patronage und Klientelismus ist daher wichtig für Analysen und Erklärungsversuche, warum das inter-
nationale Engagement in Afghanistan an vielen Stellen scheiterte und es nicht gelang, nachhaltige staatliche und 
wirtschaftliche Strukturen aufzubauen.  

„Sie wissen aber selbst von der Breite dieser Korruption, die sich ja wie ein Krebsgeschwür durch 
alle Ebenen durchgezogen hat, auf unterer und oberer Ebene, sind wir ihr nie Herr geworden. Und 
wir haben vielleicht nicht immer so hingeguckt, wie man es vielleicht hätte machen können.“1578 

Klaus-Peter Jördening, 2020-2021 Leiter Deutsches Polizeiprojektteam Kabul 
Auch in künftigen Kriseneinsätzen dürften militärische und zivile Kräfte mit fragilen staatlichen Strukturen und 
damit auch mit verbreiteter Korruption zu tun haben. Zu verstehen, ob überhaupt und wenn ja, welche Möglich-
keiten und Instrumente internationale Akteure haben, um Korruption zu begegnen, ist grundlegend für die Ziel-
setzung und Strategie eines Einsatzes in einem fragilen Staat. Überlegungen dazu müssen in die Vorbereitung 
von Beginn an einbezogen werden.  

„Korruption ist der stille Terrorist, der unsere Bemühungen untergräbt und unsere Glaubwürdigkeit 
in den Augen der Menschen vor Ort zerstört.“1579 

Deborah Lyons, 2020-2023 Leiterin UNAMA 
Dr. Sima Samar berichtete am Beispiel des Straßenbaus, dass „die Hauptprojekte, für die viel Geld zur Verfügung 
stand, an die Warlords oder ihre Verwandten vergeben wurden.“1580 Florian Broschk, 2010 bis 2015 Sicherheits-
berater der staatlichen deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Mazar-e-Sharif und Kabul, betonte, externe 
Eingriffe in ein historisch gewachsenes und fragiles Gleichgewicht brächten stets eine Reihe von Nebenwirkun-
gen mit sich: „Wenn Baufirmen aus einem Patronagesystem enorme Profite machen, stellt dies in einem als 
Nullsummenspiel wahrgenommenen Konflikt möglicherweise eine Bedrohung für rivalisierende Solidargruppen 
dar.“1581 

 
1572  Siehe: https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/enquete_afghanistan. 
1573  Dr. Habiba Sarabi, Enquete-Kommission (2022c), S. 26. 
1574  Vgl. Dr. Tilmann J. Röder, Enquete-Kommission (2023u), S. 9. 
1575  Vgl. Stefan Recker, (2023), S. 6. 
1576  Mehran (2018), S. 92. 
1577  Broschk (2020), S. 149. 
1578  Klaus-Peter Jördening, Antwort auf die Frage des Kommissionsmitglieds Jörg Vollmer, was das deutsche Polizeiteam gegen die Kor-

ruption unternommen habe. vgl. Enquete-Kommission (2023u), S. 13 f. 
1579  Deborah Lyons, Enquete-Kommission (2023al), S. 26. 
1580  Dr. Sima Samar, Enquete-Kommission (2023n), S. 7. 
1581  Florian Broschk, Stellungnahme vom 23. März 2023, Anhang 2, Enquete-Kommission (2023r), S. 45. 
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„Dieser Dollar-Rausch, in dem damals alle waren, hat – nicht nur in der Zivilgesellschaft, aber auch 
dort – sicherlich zur Korruption beigetragen.“1582 

Dr. Almut Wieland-Karimi, 2002-2005 Leiterin Friedrich-Ebert-Stiftung Kabul 
Stefan Recker von Caritas International kritisierte, dass von „internationalen militärischen Strukturen wie PRTs“ 
verfolgte Versuche, „sich Loyalitäten, Zugang und Informationen durch massive Geldmittel zu erkaufen“, zivil-
gesellschaftliche Bemühungen substanziell untergraben hätten. Seitens der lokalen Bevölkerung sei dies als un-
koordiniert wahrgenommen worden oder habe sogar zu einer Entfremdung und Konflikteskalation sowie zu einer 
Delegitimierung von Regierungsstrukturen, aber auch von NGO und IO geführt.1583 

„Wir haben lange Zeit darüber hinweggeschaut, wie sich die Korruption auswirkte. Warum dachten 
wir nicht, dass es nicht in Ordnung ist, dass eine hochgradig korrupte Regierung weiterhin unser 
Geld, unsere Unterstützung bekommt? Warum haben wir keine Rechenschaftsstrukturen in das Sys-
tem eingebaut?“1584 

Susanne Schmeidl, Swiss Peace 
Seine mittelfristige Strategie gegen Korruption beschrieb Tilmann Röder: „Wir haben versucht, Schwerpunkte 
in der Juristenausbildung zu setzen in der Hoffnung, dass so eine neue Generation heranwächst, die sich vielleicht 
in der Zukunft Korruptionsnetzwerken entziehen kann.“ Es sei schwer, eine neue Rechtskultur einzuführen. „Ich 
habe immer in der Größenordnung mindestens einer Generation gedacht.“1585  
Auf einen Generationswechsel setzte auch Zarifa Ghafari, Gründerin der afghanischen NGO Assistance and Pro-
motion of Afghan Women (APAW), die „die einzige Chance zur Bekämpfung der Korruption in der Anwesenheit, 
der Förderung und der Führung der jungen Generation innerhalb und außerhalb der Regierung, insbesondere der 
Frauen“ sah. Stattdessen sei die Bildung einer offenen und liberalen Gesellschaft verhindert worden, weil die 
internationale Gemeinschaft „die Waffenbarone, Gangster, Schmuggler, Mafia und Kriegsverbrecher“ offen un-
terstützt habe. Die junge Generation und insbesondere Frauen seien an den Rand gedrängt worden. Die interna-
tionale Gemeinschaft habe die Macht der afghanischen Regierung, das Geld und die Unterstützung an „ehemalige 
Kriminelle und den Mördern des Volkes“ übergeben.1586 
Ein zentrales Ergebnis seiner umfassenden Meta-Review von 148 Evaluierungen zu Afghanistan sei, dass die zur 
Korruptionsbekämpfung eingesetzten Maßnahmen nur wenig wirksam waren, erklärte Prof. Christoph Zür-
cher.1587 Es habe Verfahren gegeben, die „sogenannte kleine Korruption zu minimieren oder auszuschließen“. 
Deutschland habe da sehr sorgfältig gearbeitet. Wenn man jedoch in ein korruptes Land große Geldströme lenke, 
dann werde dieses Geld „von diesem Land, diesen korrupten Systemen verwertet“. Das sei nicht etwas, worauf 
man Einfluss habe. Da stelle sich die Frage des ‚do-no-harm‘. Man habe gewusst, dass die Korruption durch die 
Geldströme unbeabsichtigt befördert werde.1588 

„Wir haben Korruption befördert durch die großen Geldflüsse.“1589 

Prof. Christoph Zürcher, Universität Ottawa 
Für Joost Flamand vom niederländischen Außenministerium hätte die beste Möglichkeit, „Korruption und alle 
damit dazugehörigen Elemente“ zu bekämpfen, daher darin bestanden, der afghanischen Regierung zu helfen, 
„eigenständig wirtschaftlich zu überleben“.1590 

Bjørn Tore Godal von der norwegischen Kommission zu Afghanistan hob hervor: „Über die Taliban kann viel 
gesagt werden, aber sie sind gegen Korruption.“1591 Das bedeute nicht, dass sie selbst niemals korrupt gewesen 
seien. Aber sie hätten im Vergleich zu Präsident Karzai und anderen ein Programm zur Korruptionsbekämpfung 

 
1582  Dr. Almut Wieland-Karimi, Enquete-Kommission (2023l), S. 9. 
1583  Stefan Recker, Enquete-Kommission (2023u), S. 35. 
1584  Susanne Schmeidl, Enquete-Kommission (2022c), S. 24. 
1585  Dr. Tilmann J. Röder, Enquete-Kommission (2023u), S. 15 f. 
1586  Zarifa Ghafari, Enquete-Kommission (2023ac), S. 6. 
1587  Prof. Dr. Christoph Zürcher, Enquete-Kommission (2023ao), S. 12. 
1588  Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 30. 
1589  Prof. Dr. Christoph Zürcher, Ebd., S. 19. 
1590  Joost Flamand, Ebd., S. 30. 
1591  Bjørn Tore Godal, Ebd., S. 31. 
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verfolgt. So habe Aschraf Ghani als afghanischer Finanzminister ein gutes Gespür für Korruption gehabt, aber 
den Kampf dagegen intern verloren, als er zum Präsidenten aufgestiegen sei.1592 

„Die Führer der demokratischen Seite waren diskreditiert, vor allem durch Korruption. Auf die 
Frage, ob eigentlich die Taliban oder die Regierung korrupter sind, hat jeder Afghane geantwortet: 
die Regierung.“1593 

Tom Koenigs, 2006-2007 Leiter von UNAMA 
Dr. Ulrike Hopp-Nishanka (BMZ) schilderte die Bemühungen, über eine detaillierte Prüfung der Ausschreibung 
von Projekten eine Fehlverwendung zu vermeiden. Außerdem sei die afghanische Verwaltung geschult worden, 
um z. B. nach Fertigstellung von Straßenbauprojekten eine korrekte Prüfung der Leistungserbringung durchfüh-
ren zu können. Es sei versucht worden, Antikorruptionsbehörden aufzubauen und deren Kapazitäten durch Be-
ratung zu stärken. Kurze Projektzyklen hätten aber die strukturelle Wirksamkeit der Maßnahmen eingeschränkt. 
Ein Ziel sei auch gewesen, Sanktionsmöglichkeiten zu finden, falls die Machthabenden versuchten, Mittel bei-
seitezuschaffen. Man habe jedoch stets bei null anfangen müssen. Außerdem habe es Zielkonflikte zwischen der 
Stärkung der afghanischen Eigenverantwortlichkeit und der Rolle der mit externem Personal besetzten Projek-
timplementierungseinheiten in den afghanischen Verwaltungsstrukturen gegeben. Die Korruptionsrisiken 
schätzte sie bei großen und kleinen Projekten grundsätzlich gleich hoch ein.1594 
US-General a. D. David H. Petraeus, ehemaliger Kommandant der US- und der ISAF-Truppen in Afghanistan, 
äußerte sich zur mangelnden Nachhaltigkeit der Bemühungen um einen Aufbau des Landes. Man habe versucht, 
vieles richtig zu machen und Task Forces zur Korruptionsbekämpfung, zur Drogenbekämpfung und für die 
Rechtsstaatlichkeit geschaffen. Aber die Programme waren auf Dauer nicht nachhaltig.1595 Auch die ehemalige 
Leiterin von UNAMA, Deborah Lyons, kritisierte, man habe bei der Korruptionsbekämpfung immer wieder den 
Fokus verloren. Indikatoren und Messwerte seien festgelegt, aber nicht weiterverfolgt worden. Künftig müsse 
man sorgfältiger und entschlossener gegen Korruption vorgehen, damit die andere Seite sich nicht den Erwartun-
gen entziehen könne.1596 

„Die wiederholten Bemühungen der USA, das Land zu verlassen, hatten negative Auswirkungen, 
weil sie den Afghanen Kurzsichtigkeit einimpften, der Korruption Vorschub leisteten und Anreize 
für Einzelne schufen, das zu nehmen, was sie kriegen konnten, wenn sie es kriegen konnten, anstatt 
einen längerfristigen Ansatz zu verfolgen.“1597 

David H. Petraeus, US-General a. D., 2010-2011 Kommandeur von ISAF 

5.8.4 Gutachten zu Korruption, Patronage und Klientelismus 
Die Enquete-Kommission sieht Bedarf für systematisches Wissen über Ursachen und Konsequenzen von Kor-
ruption, Patronage und Klientelismus in Afghanistan und die Effektivität von Gegenmaßnahmen. Sie hat daher 
in ihrer Sitzung am 22. Mai 2023 beschlossen, ein entsprechendes Gutachten zu beauftragen. Es soll neben den 
Auswirkungen von Korruption und den von Deutschland ergriffenen Gegenmaßnahmen u. a. untersuchen, inwie-
fern ein unterschiedliches Verständnis des Phänomens Korruption innerhalb und außerhalb Afghanistans einer 
effektiven Bekämpfung im Weg stand. Schließlich sollen, ausgehend von der Situation in Afghanistan, Schluss-
folgerungen für Interventionsszenarien in anderen Krisenländern gezogen und auch geprüft werden, ob die poli-
zeilich-justiziellen Instrumente der Korruptionsbekämpfung angepasst werden müssen. 
Mit der Erstellung des Gutachtens wurde nach Abschluss eines Vergabeverfahrens die BICC - Bonn International 
Centre for Conflict Studies gGmbH betraut. Das Gutachten soll der Kommission im ersten Halbjahr 2024 vorge-
legt werden.  

 
1592  Bjørn Tore Godal, Ebd., S. 31. 
1593  Tom Koenigs, Enquete-Kommission (2023ai), S. 7. 
1594  Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Enquete-Kommission (2023ac), S. 9, 14, 23, 59. 
1595  David H. Petraeus, Ebd., S. 33. 
1596  Vgl. Deborah Lyons, Enquete-Kommission (2023al), S. 31. 
1597  David H. Petraeus, Enquete-Kommission (2023ac), S. 32. 
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6 Anhänge 

6.1 Glossar1598 

Afghanische Bevölkerung 

Die afghanische Bevölkerung setzt sich aus einer Vielzahl ethnischer Gruppen und Stämmen zusammen. Sie ist 
insgesamt sehr jung. Konkrete Zahlen von Zugehörigkeiten zu den 55 Ethnien existieren nicht, doch bilden die 
Paschtuninnen und Paschtunen die größte ethnische Gruppe Afghanistans (geschätzt rund 50 Prozent der Bevöl-
kerung von insgesamt 40 Millionen Einwohnenden). Paschtunen leben insbesondere im Grenzgebiet zu Pakistan, 
folgen zumeist der sunnitischen Richtung des Islam und definieren sich nach dem Paschtunwali. Die zweitgrößte 
Gruppe bilden mit rund 25 Prozent der Bevölkerung die Tadschikinnen und Tadschiken in Nord- und Westaf-
ghanistan. Unter ihnen finden sich sowohl imamitische Schiiten wie Sunniten. Sie sprechen neupersisch. Die 
Usbekinnen und Usbeken stellen rund zehn Prozent der Bevölkerung. Ihre Mehrzahl lebt in der Republik Usbe-
kistan. Usbeken sind turksprachig und überwiegend sunnitische Muslime. Die Hazara machen ungefähr 15 Pro-
zent der afghanischen Bevölkerung aus. Sie bewohnen die zentralen Regionen des Landes (Hindukusch) und 
werden, da sie schiitischen Glaubens sind, von fundamentalistischen Paschtunen als Feinde angesehen. 

Afghanische Interims- und Übergangsregierung 

Das Petersberg-Abkommen vom 5. Dezember 2001 legte fest, dass bis Juni 2002 eine Interimsregierung unter 
dem Politiker Hamid Karzai die Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte in Afghanistan führen sollte. Am 13. 
Juni 2002 bestätigte eine große Ratsversammlung, eine so genannte Loya Jirga, mit 1.551 Delegierten aus ganz 
Afghanistan Karzai als Präsidenten einer Übergangsregierung, die das Land bis zu den ersten Parlamentswahlen 
im Oktober 2004 regierte.  

Al-Qaida 

Die Geschichte Al-Qaidas geht auf ein in den 1980er-Jahren von Osama bin Laden und Abdallah Azzam gelei-
tetes Rekrutierungsbüro zurück, das internationale Mujaheddin für den Kampf gegen die sowjetische Besetzung 
Afghanistans anwarb. Der Name „Al-Qaida“, übersetzt „die Basis“, soll ursprünglich eine Liste von Namen die-
ser antisowjetischen Kämpfer bezeichnet haben. In Reaktion auf den Golfkrieg und die dauerhafte Stationierung 
US-amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien richtete sich die Gruppe um Bin Laden zunehmend antiamerika-
nisch aus und erklärte den USA 1996 den „Heiligen Krieg“ („Jihad“). In ihrer Propaganda wurden alle Konflikte, 
von denen Muslime betroffen sind, in eine große Konflikterzählung integriert. Weltweit würden Muslime von 
ihren Feinden angegriffen und müssten sich mit Mitteln der Gewalt verteidigen („Jihadismus“). Nach Angriffen 
unter anderem auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania 1998 sowie auf die USS Cole im Golf von Aden 
im Jahr 2000 verantwortete Al-Qaida die Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon 
in Washington D.C. am 11. September 2001. In den Jahren nach diesen Anschlägen bildete sich ein Geflecht von 
dezentralen Ablegern Al-Qaidas, die in mehreren Weltregionen aktiv sind. Ihre Agenda wird durch die regionalen 
Konfliktzusammenhänge bestimmt. 

Aufstandsbekämpfung / Counterinsurgency (COIN) 

Die frühesten Konzepte der Aufstandsbekämpfung (Englisch: counterinsurgency oder kurz COIN) wurden im 
Kontext britischer und französischer Kolonialherrschaft entwickelt und beschreiben Ansätze und Techniken, be-
waffneten Widerstand zu unterdrücken. Die militärische Herausforderung der Aufstandsbekämpfung besteht im 
asymmetrischen Charakter der Kriegsführung konventionell unterlegener Gegner, die auf Taktiken des „kleinen 
Krieges“ („Guerilla“) oder des Terrorismus zurückgreifen. In Afghanistan sollte ein von den US-amerikanischen 
Generälen David H. Petraeus und James F. Amos formuliertes und zuvor im Irak angewendetes Konzept umge-
setzt werden, das darauf abzielt, die Aufständischen von der Zivilbevölkerung zu isolieren. Es gelte dabei, mit 
lokalen Führungsfiguren und einheimischen Sicherheitskräften zusammenzuarbeiten, um die „Herzen und 
Köpfe“ der Bevölkerung und dadurch Informationen über Gewaltakteure zu gewinnen. Das Konzept wird kriti-
siert, da es unter Bedingungen gesellschaftlicher und identitätspolitischer Konfliktlinien nicht anwendbar sei. Die 
erfolgreiche Umsetzung des Ansatzes in Afghanistan sei durch die zivilen Opfer des Militäreinsatzes und die 
Korruption der afghanischen Regierung untergraben worden. 

 
1598  Das Glossar wurde vom Sekretariat der Enquete-Kommission erstellt. 
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Brahimi Report 

Bericht eines Expertengremiums unter dem Vorsitz von Lakhdar Brahimi, das im Jahr 2000 im Auftrag des VN-
Generalsekretärs Vorschläge zur zukünftigen Ausgestaltung von VN-Friedenseinsätzen erarbeitet hat und seither 
als zentrales Dokument in diesem Bereich gilt. Angesichts gänzlich neuartiger Konflikte sollten die Einsätze laut 
dem Bericht ein robusteres Mandat erhalten können, klarer formuliert und angemessen ausgestattet sein. Inner-
halb der Vereinten Nationen sollten die zuständigen Abteilungen besser ausgestattet werden. Die Empfehlungen 
enthielten auch die Anforderung an die Mitgliedsländer, sich stärker zu engagieren und Militär, Polizei und zivi-
les Personal für eine kurzfristige Entsendung bereitzuhalten. 

Brain drain 

Beschreibt die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte aus einem Land in ein anderes. Für die Länder, aus 
denen die gut ausgebildeten Menschen abwandern, kann das zu Fachkräftemangel führen, der Wettbewerbsfä-
higkeit und damit der Wirtschaft schaden. Gewinnbringend für beide betroffenen Länder kann Brain drain sein, 
wenn abgewanderte Fachkräfte nach einem gewissen Zeitraum in ihre Ursprungsländer zurückkehren. 

Bundestagsmandat / Parlamentsvorbehalt / Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Der Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten im Ausland steht unter einem so genannten „Parlamentsvorbe-
halt“. Das bedeutet, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags müssen einem bewaffneten Einsatz der Bun-
deswehr im Ausland zustimmen. Die Bundesregierung bereitet die entsprechenden Mandate vor und übermittelt 
sie dem Bundestag zur abschließenden Entscheidung. Näheres regelt das Parlamentsbeteiligungsgesetz aus dem 
Jahr 2005. Es legt unter anderem fest, dass die Mandate genaue Angaben zum Einsatzgebiet, zu den rechtlichen 
Grundlagen, zur Dauer des Einsatzes und zur vorgesehenen Anzahl der Soldatinnen und Soldaten enthalten müs-
sen. 

Bündnisfall 

Artikel 5 des Nordatlantikvertrages besagt, dass ein „bewaffneter Angriff“ auf eines oder mehrere Mitglieder der 
Nato als Angriff auf alle Mitglieder angesehen wird. Die Verbündeten sind im Fall eines solchen Angriffs zum 
Beistand verpflichtet, entscheiden aber nach eigenem Ermessen, in welcher Weise sie Unterstützung leisten. In 
Reaktion auf die Anschläge der Al-Qaida vom 11. September 2001 stellten die Mitglieder der Nato am 2. Oktober 
2001 einstimmig und zum bisher einzigen Mal einen Bündnisfall nach Artikel 5 fest und hoben ihn bis heute 
nicht auf. 

CIMIC (Civil-Military Cooperation) 

CIMIC steht für Civil-Military Cooperation. Gemeint ist die zivil-militärische Zusammenarbeit von staatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen mit dem Militär, zum Beispiel bei Auslandseinsätzen. In Deutschland wird 
die Zusammenarbeit im internationalen Krisenmanagement auch als vernetztes Handeln bezeichnet. Als CIMIC 
werden im engeren Sinn auch kleine Projekte der Soforthilfe beschrieben, die in den Provincial Reconstruction 
Teams in Afghanistan umgesetzt wurden, um die afghanische Bevölkerung zu unterstützen, ein ziviles Lagebild 
zu erstellen und die militärische Führung zu beraten. 

Counterinsurgency (COIN) 

siehe Aufstandsbekämpfung 

DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) 

Als DDR werden Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung und gesellschaftliche Wiedereingliederung von 
Kämpferinnen und Kämpfern vormals bewaffneter Konfliktparteien bezeichnet. Die Programme sind zentraler 
Bestandteil von VN-Friedenseinsätzen. Sie beinhalten die Abgabe der Waffen und die Rückkehr ins zivile Leben 
sowie langfristig die Unterstützung für die betroffenen Menschen bei der Suche nach Arbeit und einem wirt-
schaftlichen Auskommen. Auch die Versöhnung zwischen zuvor verfeindeten Bevölkerungsgruppen zählt dazu.  
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Diaspora 

Der Begriff Diaspora (altgriechisch für „Zerstreuung“) beschrieb ursprünglich religiöse und ethnische Gruppen, 
die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und verstreut über mehrere Länder und Regionen lebten. Heute 
wird der Begriff vielfach auf Migrantinnen und Migranten angewendet, die aus ihrem Land ausgewandert sind, 
häufig auch gezwungenermaßen, und weiterhin Beziehungen zu ihren Herkunftsländern pflegen. Im Zusammen-
hang mit der Enquete-Kommission sind Afghaninnen und Afghanen gemeint, die im Ausland lebten und von 
denen nach 2001 viele in ihr Heimatland zurückkehrten. 

Doha-Abkommen 

Abkommen zwischen den USA und den Taliban, geschlossen am 29. Februar 2020. Das Abkommen regelte den 
Abzug der US- und aller anderen ausländischen Truppen bis Ende April 2021. Die Taliban verpflichteten sich 
dazu, dass in Zukunft von afghanischem Boden keine Gefahr mehr für die Sicherheit der USA und ihrer Alliier-
ten, zum Beispiel durch Al-Qaida, ausgehen würde. Die Taliban sagten auch zu, innerafghanische Verhandlungen 
mit nicht näher definierten afghanischen Vertretern über einen politischen Fahrplan für Afghanistan zu beginnen. 
Die afghanische Regierung war an den Verhandlungen nicht beteiligt und wird in dem Abkommen nicht erwähnt. 

Do-no-Harm (Richte keinen Schaden an) 

Do-no-Harm ist eine Methode, die darauf zielt, negative Wirkungen von Friedens- und Entwicklungsprojekten 
zu verhindern. Maßnahmen und Programme werden im Hinblick auf die Konfliktsituation analysiert und wenn 
nötig so angepasst, dass sie den Konflikt tatsächlich eindämmen helfen und nicht unbeabsichtigt zu negativen 
Folgen für die Bevölkerung führen oder die gewalttätige Situation verschärfen. 

Eigenverantwortung / Ownership 

Eigenverantwortung oder Ownership beschreibt ein Prinzip der Entwicklungszusammenarbeit. Projekte und Vor-
haben können danach nur erfolgreich und nachhaltig sein, wenn die Partnerorganisationen eng in die Planung 
und Umsetzung in ihrem Land eingebunden sind und die Verantwortung erhalten und übernehmen. 

Einsatzregeln / Verhaltensregeln / Rules of Engagement 

„Einsatzregeln“ (mitunter auch „Verhaltensregeln“), auf Englisch „rules of engagement“, sind Regeln für Streit-
kräfte, die Vorgaben für den Einsatz von Gewalt im Rahmen militärischer Operationen enthalten. Den am Einsatz 
beteiligten Soldatinnen und Soldaten werden diese Regeln durch sogenannte „Taschenkarten“ mitgeteilt. In den 
Taschenkarten werden insbesondere der Schusswaffengebrauch, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie 
völkerrechtliche Gebote und Verbote erläutert. Die Einsatzregeln für den Afghanistaneinsatz der Deutschen Bun-
deswehr wurden als uneindeutig und zu begrenzt kritisiert. 

Evaluierung 

Evaluierung heißt Auswertung. Im politischen Kontext ist damit eine umfassende und systematische Erfolgskon-
trolle und Bewertung des Regierungshandelns gemeint. Bezogen auf den deutschen Einsatz in Afghanistan be-
deutet Evaluierung, das zivile und militärische Engagement der Bundesregierung in Afghanistan zu untersuchen 
und festzustellen, ob und inwieweit es gelungen ist, das Land im Rahmen des internationalen Einsatzes zu stabi-
lisieren und beim Aufbau eines demokratischen Staatswesens zu unterstützen. Evaluierungen werden von unab-
hängigen Institutionen durchgeführt.  

Failed state / gescheiterter Staat 

siehe Staatlichkeit 

Fragiler Staat 

siehe Staatlichkeit 
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Friedensdiplomatie 

Friedensdiplomatie beschreibt die internationalen Bemühungen zur Beilegung von gewaltförmigen Konflikten 
und die Begleitung von Friedensverhandlungen. Konflikte vollziehen sich heute häufig nicht zwischen, sondern 
innerhalb von Staaten. Deshalb spielen neben Regierungen und internationalen Organisationen zivilgesellschaft-
liche Gruppen eine wichtiger werdende Rolle in der Friedensdiplomatie. Sie sind vielfach vor Ort verankert, 
haben persönliche Kontakte und können Vertrauen zu den Konfliktparteien aufbauen. Bei Friedensgesprächen 
wird oftmals auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen (Tracks) verhandelt. Das ist Ausdruck für die Erfahrung, 
dass für einen nachhaltigen Frieden möglichst viele gesellschaftliche Gruppen eingebunden werden müssen. Die 
erste Ebene (Track 1) umfasst die jeweilige politische und militärische Führung der Konfliktparteien. An Track 
2-Gesprächen sind gesellschaftlich und in Religionsgemeinschaften anerkannte Persönlichkeiten sowie regionale 
Machthaber beteiligt. Track 3 umfasst zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure.  

Führungsnation 

Das Konzept der „lead nations“ bei der Reform des Sicherheitssektors in Afghanistan fußte auf den Beschlüssen 
der Petersberg-Konferenz im Dezember 2001. Ziel der internationalen Gemeinschaft war es, die afghanische 
Regierung beim Aufbau eines funktionierenden eigenständigen Staatswesens zu unterstützen. Multinationale 
Verbände werden demnach von einem (größeren) Partner, einer „lead nation“, federführend getragen, und weitere 
Staaten stellen ergänzende Fähigkeiten zur Verfügung. Einzelne Länder haben für die insgesamt fünf Säulen der 
Sicherheitssektorreform jeweils die verantwortliche Führungsrolle bzw. die Rolle des federführenden Geberlan-
des übernommen: Militärreform (USA); Polizeireform (Deutschland); Drogenbekämpfung (Großbritannien); 
Justizreform (Italien); Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer (Japan/UN-
AMA). Auch im Bereich des Militärs übernahm Deutschland eine Rolle als „lead nation“: so führte das Land ab 
Juni 2006 das ISAF-Regionalkommando Nord (RC North). In der Praxis wurde unterschiedlich ausgelegt, welche 
Verantwortung mit der Idee der Führungsnation einhergeht. 

Gender-Mainstreaming 

Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter. Gender Mainstreaming bezeichnet die Verpflichtung, bei politi-
schem und administrativem Handeln unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer zu berücksichtigen 
und Maßnahmen mit dem Ziel der Gleichstellung zu ergreifen. Hintergrund ist die Einschätzung, dass es keine 
geschlechtsneutralen Wirkungen gibt. Im Jahr 1995 wurde die Strategie auf der Weltfrauenkonferenz der Ver-
einten Nationen in Peking verabschiedet. Sie ist für die Mitgliedstaaten seither bindend.  

Good Governance – Gute Regierungsführung 

Mit Good Governance ist eine demokratische, transparente und effiziente Führung von Regierungen und öffent-
lichen Verwaltungen zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger gemeint. Dazu zählen demokratische Entschei-
dungsfindungen, wirksame öffentliche Dienstleistungen, Zugang zu unabhängigen rechtsstaatlichen Verfahren, 
der Schutz von Minderheiten sowie die politische Kontrolle durch eine kritische Öffentlichkeit. Auch die Ver-
meidung von Willkür sowie der Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft fallen darunter. Good Gover-
nance ist ein Leitbild in der Entwicklungszusammenarbeit und ist in zahlreichen bilateralen und multilateralen 
Verträgen zwischen Staaten oder internationalen Organisationen und Staaten verankert. Hintergrund ist die Über-
zeugung, dass die internationale Unterstützung für Friedenskonsolidierung und den Aufbau staatlicher Strukturen 
nur wirksam sein kann, wenn in dem betreffenden Land eine gute Regierungsführung gewährleistet ist.  

Guerilla 

„Guerilla“ – aus dem Spanischen: „der kleine Krieg“ – bezeichnet eine Form des Kampfes in asymmetrischen 
Konflikten. Zumeist einheimische, irreguläre Kampfverbände vermeiden offene Entscheidungsschlachten gegen 
die konventionell überlegene Armee einer Invasions- und Besatzungsmacht oder der eigenen Regierung. Statt-
dessen setzen sie darauf, den Gegner durch wiederholte nadelstichartige Angriffe aus dem Hinterhalt zu zermür-
ben, in deren Folge sie sich jeweils wieder zurückziehen („hit and run“). Die angegriffene Armee steht vor der 
Herausforderung, die Guerillakämpfer zu identifizieren und zu lokalisieren (s. Aufstandsbekämpfung). 

Hazara 

siehe Afghanische Bevölkerung 
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International Security Assistance Force (ISAF) 

Internationale Militärmission in Afghanistan auf Grundlage von VN-Sicherheitsratsresolution 1386 vom 20. De-
zember 2001. Aufgabe der Mission ab Januar 2002 war es, den Wiederaufbau Afghanistans zu unterstützen und 
ein sicheres Umfeld für die Arbeit der afghanischen Regierung und der internationalen Organisationen zu schaf-
fen, zunächst in Kabul und Umgebung, ab 2003 landesweit. Im August 2003 übernahm die NATO das Kom-
mando über ISAF. Deutschland gehörte zu den größten Truppenstellern. Das erste Bundestagsmandat vom 22. 
Dezember 2001 sah die Entsendung von bis zu 1.200 Soldatinnen und Soldaten vor. Die Zahl stieg bis 2010 auf 
maximal 5.350 an und wurde anschließend schrittweise wieder reduziert. ISAF endete am 31. Dezember 2014. 

Islamischer Staat (IS) 

Die Geschichte des sogenannten „Islamischen Staats“ und seiner Vorläufergruppen beginnt in den Jahren 1999 
und 2000, als der Jordanier Abu Musab Az-Zarqawi nach Afghanistan einreiste und in Herat ein Ausbildungsla-
ger für Jihadisten betrieb. In der Situation des 2003 auf die Invasion der USA im Irak folgenden Bürgerkrieges 
wurde Zarqawis „At-Tauhid“-Gruppe zu einem der stärksten Aufstandsakteure und 2004 zum offiziellen Ableger 
Al-Qaidas im Irak. Das Verhältnis zwischen der Führung Al-Qaidas und der Gruppe im Irak war stets angespannt, 
insbesondere da die Al-Qaida-Zentrale den Fokus auf internationale Anschlagsziele verlangte, während Zarqawi 
dem Kampf gegen Schiiten den Vorrang gab. Die Gruppe blieb auch nach dem Tod Zarqawis als „Islamischer 
Staat im Zweistromland“ aktiv. Ab 2013 gelang es ihr zunehmend, die Kontrolle von Gebieten im Nordwesten 
Iraks zu gewinnen und in das im Bürgerkrieg befindliche Syrien zu expandieren. Abu Bakr Al-Baghdadi rief 
2014 im Namen der zwischenzeitlich „Islamischer Staat im Irak und Al-Scham“ (ISIS) und daraufhin nur noch 
„Islamischer Staat“ (IS) genannten Gruppe ein neues „Kalifat“ aus, das die vorgestellte Ordnung des frühen Islam 
wiederherstellen sollte und erhob damit den Anspruch einer für alle Muslime verpflichtenden politisch-religiösen 
Autorität. Während eine Anti-IS-Koalition unter Führung der USA und insbesondere kurdischer Kämpferinnen 
und Kämpfer den IS im Irak und Syrien bis 2018 erfolgreich zurückdrängte, propagierte dieser internationale 
Terroranschläge und etablierte wie die Al-Qaida Ableger in verschiedenen Weltregionen. Zu diesen regionalen 
IS-Ablegern gehört seit 2015 auch der „Islamische Staat in der Provinz Khorasan“ (ISKP). Der ISKP steht in 
Konkurrenz zu den afghanischen Taliban und wirft diesen vor, dass ihre Religionspolitik zu moderat sei, dass sie 
nicht den „globalen Jihad“ und die Errichtung eines universellen Kalifats verfolgen und dass sie mit dem pakis-
tanischen Militärgeheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI) und den iranischen Revolutionsgarden zusam-
menarbeiten. 

Jirga 

Traditionelle Versammlungen von Ältesten und Stammesführern, bei denen über Angelegenheiten der Gemein-
schaft beraten wird, s. auch Loya Jirga 

Klientelismus 

siehe Korruption 

Kommando Spezialkräfte (KSK) 

Das KSK ist ein Spezialkräfteverbund des Heeres im Kommando der Spezialkräfte der Bundeswehr, das für 
besondere Aufgaben von strategischem Interesse ausgebildet wird. Das KSK – seit 1996 in dieser Form tätig – 
ist eines der wichtigsten Instrumente für das Krisen- und Risikomanagement der Bundeswehr. Dabei handelt es 
sich im Wesentlichen um offensive und verdeckte Operationen in vorderster Front und in einem kritischen Um-
feld, die der Geheimhaltung unterliegen. Auch das Parlament wird nicht über Details seiner Einsätze informiert 
– was immer wieder zu Kritik führt. Das KSK hat fünf Kernaufträge: deutsche Geiseln im Ausland befreien, 
Hochwertziele von strategischer oder operativer Bedeutung bekämpfen, Zielpersonen festsetzen, ausgewählte 
Partnerspezialkräfte im Ausland ertüchtigen und Schlüsselinformationen für die strategische und operative Füh-
rungsebene gewinnen. Auftragsabhängig arbeiten die Kommandokräfte mit eigenen, spezialisierten Einheiten 
aus den Unterstützungskompanien des KSK und spezialisierten Kräften des Heeres mit erweiterter Grundbefähi-
gung zusammen. Kommandosoldaten sind Fallschirmspringer, Sprengstoffexperten, Einzelkämpfer und verfü-
gen über weitere für ihren Auftrag relevante Spezialfähigkeiten. Als Vorbilder für die Aufstellung und Ausrich-
tung des KSK sollen der britische Special Air Service, die US Special Operations Forces und die GSG 9 der 
Bundespolizei gedient haben. 
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Korruption 

Als Korruption bezeichnet man den Missbrauch einer Vertrauensstellung in Politik, Verwaltung, Justiz, Wirt-
schaft oder zivilgesellschaftlichen Organisationen zum privaten Nutzen oder Vorteil. Dabei kommt es zu Beste-
chung, Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung. Eng verwandt mit Korruption sind Klientelismus und Patronage. 
Damit ist ein informelles Verhältnis zum gegenseitigen Nutzen gemeint, bei dem eine gesellschaftlich höher 
stehende Person Vorteile gewährt, zum Beispiel bei der Vergabe von Ämtern, und dafür Gegenleistungen erwar-
tet, zum Beispiel in Form von Wählerstimmen. Nepotismus schließlich wird die direkte Bevorzugung von Ver-
wandten und engen Vertrauten etwa bei der Besetzung von Ämtern und Arbeitsstellen genannt. Alle drei Phäno-
mene kommen weltweit vor. Im Zusammenhang mit internationalen Missionen, die Länder beim Aufbau staatli-
cher Strukturen unterstützen, ist die Bekämpfung von Korruption ein zentrales Thema. Dabei spielt auch eine 
Rolle, inwieweit Korruption auch durch die Intervention von außen verstärkt wird. 

Lead Nation 

siehe Führungsnation 

Loya Jirga 

Die Loya Jirga ist eine traditionelle Große Ratsversammlung. Sie ist Teil der Kultur Afghanistans und setzt sich 
aus lokalen Würdenträgern der verschiedenen ethnischen, religiösen und Stammesgemeinschaften in Afghanistan 
zusammen (Delegierte). Die Loya Jirga ist eine jahrhundertealte Institution, die in Zeiten nationaler Krisen oder 
zur Klärung nationaler Fragen einberufen wird. In der Vergangenheit wurde sie eingesetzt, um Kriege zu erklä-
ren, einen neuen König bzw. ein neues Staatsoberhaupt zu wählen, wie 2003 eine neue Verfassung zu verab-
schieden oder weitreichende soziale oder politische Reformen durchzuführen. Nach der afghanischen Verfassung 
gilt die Loya Jirga als höchster Ausdruck des afghanischen Volkes.  

Medresse 

Medresse, auch Madrassa genannt, ist eine – zumeist von Stiftungen finanzierte – Lehreinrichtung, die Grunds-
ätze islamischen Rechts (Scharia) vermitteln soll. Daneben können aber auch arabische Sprachlehre und Natur-
wissenschaften gelehrt werden. In Afghanistan bezeichnen Medressen weitgehend die Koranschulen einer Mo-
schee, es gibt nur wenige islamische Hochschulen. Vorsteher und Lehrkräfte sind in der Regel lokale Geistliche 
(Mullahs) oder höhere Gelehrte (Maulawis). Während der 1980er-Jahre war die afghanische Flüchtlingsbevöl-
kerung in Pakistan radikalen islamistischen Einflüssen durch die Ausbildung in pakistanischen Medressen aus-
gesetzt, die oft aus dem muslimischen Ausland finanziert wurden. Das hatte zur Folge, dass die Medressen stark 
politisiert wurden. Viele ihrer Absolventen wurden zu Anhängern jihadistischer Strömungen, z. B. der Deoband-
Schule, die die theologische Basis der Talibanbewegung und ihrer heutigen Herrschaft ist. 

Mujaheddin 

Im Kontext Afghanistans etablierte sich der Begriff als Selbstbezeichnung von Kämpfern gegen die sowjetische 
Besatzung in den 1980er-Jahren. Darüber hinaus sehen sich Angehörige der gewaltbereiten jihadistischen Bewe-
gung gegen eine behauptete westliche Vorherrschaft und säkulare Gesellschaftsordnungen als Mujaheddin. 

Nordallianz 

Die 1996 von verschiedenen Mujaheddin-Vertretern gegründete „Nationale Islamische Vereinte Front zur Ret-
tung Afghanistans“, die umgangssprachlich als Nordallianz bekannt ist, bezeichnet einen Zusammenschluss von 
rivalisierenden tadschikischen, usbekischen und Hazara-Warlords und deren Kampfverbänden. Diese hatten sich 
zuvor in den 1990er-Jahren in einem Bürgerkrieg gegenseitig bekämpft. Das landesweite Vordringen der gegne-
rischen Taliban und deren Einnahme Kabuls im Jahr 1996 führten zum Zweckbündnis der einstigen afghanischen 
Bürgerkriegsparteien. Geeint durch das gemeinsame Ziel, den Taliban Widerstand zu leisten, formte sich ein 
militärisches Bündnis aus ehemaligen Gegnern und Verbündeten. Dessen Macht- und Rekrutierungsbasis lag 
vornehmlich im Norden Afghanistans. Mit starker Unterstützung des Westens (insbesondere USA und Großbri-
tannien) führte die Nordallianz 2001 ihre militärische Offensive gegen die Talibanherrschaft. 
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ODA (Official Development Assistance) 

Official Development Assistance (ODA) ist der international gebräuchliche Begriff für den Umfang der öffent-
lichen Entwicklungsleistungen eines Landes. Die ODA-Quote drückt aus, wieviel Prozent der Wirtschafsleistung 
das jeweilige Land für die Entwicklungszusammenarbeit ausgibt. Nach einer Zielvorgabe der Vereinten Nationen 
soll die ODA-Quote bei 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens liegen. 

Ownership 

siehe Eigenverantwortung 

Operation Enduring Freedom (OEF) 

Militärische Operation gegen den internationalen Terrorismus nach den Anschlägen vom 11. September 2001. 
Am 7. Oktober 2001 begann die Intervention US-amerikanischer und britischer Truppen in Afghanistan mit dem 
Ziel, das Terrornetzwerk Al-Qaida zu zerschlagen und das Taliban-Regime zu stürzen. Grundlage waren die VN-
Sicherheitsratsresolution 1368 vom 12. September 2001 sowie die Feststellung des NATO-Bündnisfalls nach 
Artikel 5 des NATO-Vertrages am 2. Oktober 2001. Das erste OEF-Mandat des Bundestages sah eine Beteiligung 
von bis zu 3.900 Soldatinnen und Soldaten vor. Im Rahmen von OEF fanden weitere Einsätze unter anderem am 
Horn von Afrika, in Afrika innerhalb und südlich der Sahara sowie auf den Philippinen statt. OEF endete im 
Dezember 2014. 

Parlamentsvorbehalt 

siehe Bundestagsmandat 

Parlamentsbeteiligungsgesetz 

siehe Bundestagsmandat 

Patronage 

siehe Korruption 

Paschtunen 

siehe Afghanische Bevölkerung 

Paschtunwali 

Das Paschtunwali ist der sogenannte Ehrenkodex der Paschtunen, der größten ethnischen Gruppe der afghani-
schen Bevölkerung. Es beinhaltet die ungeschriebenen Regeln und kulturellen Werte der paschtunischen Gesell-
schaft, seine Normen – wie z. B. das Gastrecht oder Formen der Blutrache – sind jedoch auch unter anderen 
Bevölkerungsgruppen Afghanistans verbreitet. Das Paschtunwali bildet neben dem Gewohnheitsrecht und der 
Scharia teilweise noch heute für viele Menschen in Afghanistan eine Richtschnur für soziale Interaktionen im 
Alltag und ist somit ein Bestandteil des in Afghanistan verbreiteten Rechtspluralismus. 

Petersberg-Abkommen / Bonn-Agreement 

siehe Petersberg-Konferenz 

Petersberg-Konferenz 

Internationale Konferenz zur Zukunft Afghanistans, die vom 27. November bis 5. Dezember 2001 auf dem Pe-
tersberg bei Bonn tagte. Unter Leitung der Vereinten Nationen verständigten sich dort Vertreter afghanischer 
Gruppen und der internationalen Gemeinschaft auf einen politischen Übergangsprozess und die Vorbereitung 
freier Wahlen. Das Abschlussdokument, das so genannte Petersberg-Abkommen (englisch Bonn Agreement) 
enthielt auch die Bitte an den VN-Sicherheitsrat, eine internationale Militärmission nach Afghanistan zu entsen-
den. Die spätere „International Security Assistance Force“ (ISAF) sollte die afghanische Regierung dabei unter-
stützen, die Sicherheit in Kabul und Umgebung zu gewährleisten. 
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Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) 

Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine seelische Erkrankung, die nach einem schlimmen und 
belastenden Ereignis (Trauma) wie Krieg und Gewalt auftreten kann. Anzeichen kann es direkt, aber auch erst 
Wochen oder Monate später geben. Betroffene durchleben den erlittenen Schrecken häufig wiederkehrend, sind 
nervös und angespannt und ziehen sich aus dem Sozialleben zurück. Die Erkrankung ist durch eine Psychothe-
rapie in der Regel behandelbar.  

Provincial Reconstruction Teams (PRT) 

Die Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan unterstanden ab 2006 dem Kommando der ISAF und vorher 
zum Teil dem Combined Forces Command-Afghanistan (CFC-A). Die personelle Stärke der Teams war unter-
schiedlich und abhängig von der Lage vor Ort. Sie wurden ab 2003 in ausgewählten Provinzen aufgebaut. Die 
PRTs sollten den Wiederaufbau Afghanistans unterstützen. Dazu gehörten die Durchführung von zumeist klei-
neren eigenen Maßnahmen der infrastrukturellen Verbesserung, die Unterstützung bei der Koordinierung und 
Bedarfsermittlung für Hilfsprojekte in enger Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Hilfsorganisa-
tionen sowie Ausbildung von Polizei und Behörden. PRTs hatten darüber hinaus einen militärischen Auftrag, der 
sowohl die Aufrechterhaltung eines sicheren Umfelds beinhaltete, als auch die Intensivierung der Zusammenar-
beit mit afghanischen Sicherheitskräften vorantrieb. Wie der Auftrag umgesetzt wurde, regelten die einzelnen 
Nationen in eigener Zuständigkeit. 

Rentierstaat 

In einem Rentierstaat bestehen die Einnahmen des Staates im Wesentlichen aus Zuflüssen von außen (Renten). 
Ein Beispiel sind Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit. Renten fließen direkt dem Staatsapparat zu, der 
dadurch finanziell unabhängig von der eigenen Bevölkerung wird. Häufig werden sie für die Privilegierung be-
stimmter Bevölkerungsteile und den Machterhalt und nicht für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 
Staates einsetzt. Afghanistan entwickelte sich im Lauf des 20. Jahrhunderts zu einem Rentierstaat, über 40 Pro-
zent der Staatseinnahmen stammten ab den 1950er-Jahren aus der Entwicklungshilfe.  

Resolute Support Mission (RSM) 

Ausbildungsmission unter Führung der NATO zur Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen 
Sicherheitskräfte. Sie folgte ab 1. Januar 2015 auf ISAF und endete für die letzten deutschen Soldatinnen und 
Soldaten am 30. Juni 2021. Die Bundeswehr übernahm die Verantwortung für den Norden des Landes im Train 
Advice Assist Commands (TAAC) North in Mazar-e Sharif. Bis zu 1.300 deutsche Soldatinnen und Soldaten 
waren an der Mission beteiligt. 

Rühe-Kommission 

Vom Deutschen Bundestag von 2014 bis 2016 eingesetzte „Kommission zur Überprüfung und Sicherung der 
Parlamentsrechte bei der Mandatierung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr“. Den Vorsitz führte Volker 
Rühe, früherer Bundesminister der Verteidigung. Der Auftrag war zu prüfen, wie die Parlamentsrechte bei Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr angesichts der fortschreitenden Integration im Rahmen der NATO und der EU 
gewahrt werden könnten. Die Kommission schlug unter anderem vor, Ausbildungseinsätze in sicheren Gebieten 
von den Mandaten auszunehmen. Die Berichtspflichten der Bundesregierung wollte die Kommission ausweiten, 
zum Beispiel durch ressortübergreifende Evaluierungen von Einsätzen. Zivile Komponenten von Missionen soll-
ten zwar nicht Teil der zustimmungspflichtigen Mandate werden, aber in der parlamentarischen Beratung mehr 
Aufmerksamkeit erhalten. Die Vorschläge der Kommission, die eine Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes 
münden sollten, wurden nicht umgesetzt. 

Rules of Engagement 

siehe Einsatzregeln 

Scharia 

Der Begriff „Scharia“ (eingedeutscht aus dem Arabischen) bezeichnet das islamische Recht, das sich aus der 
Interpretation des Koran und der Sunna (Gesamtheit der überlieferten Aussprüche, Verhaltens- und Handlungs-
weisen des Propheten Mohammed) ergibt. Da über diese Auslegungen kein Konsens besteht, stellt die Scharia 
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kein kodifiziertes, feststehendes Rechtssystem dar, vielmehr haben sich für die verschiedenen Auslegungen ei-
genständige Rechtsschulen etabliert. Während manche Staaten in der islamischen Welt die Scharia als eine 
Rechtsquelle neben anderen anerkennen – die Verfassung der 2004 bis 2021 bestehenden Islamischen Republik 
Afghanistan schrieb vor, dass gesetzliche Regelungen nicht im Widerspruch zum Islam stehen dürfen –, sehen 
sie andere – wie Saudi-Arabien, Pakistan oder die Übergangsregierung der Taliban seit 2021 – als hauptsächliche 
Quelle staatlichen Rechts an. 

Schura 

Die Schura ist ein Prinzip des islamischen Rechts. Schura kann auch Ratgebergremium bedeuten. Mit diesem 
Gremium soll der Herrscher sich der Tradition des Propheten folgend bei wichtigen Fragen beraten. Die letzt-
endliche Entscheidungsgewalt verbleibt allerdings beim Herrscher. Heute steht der Terminus Schura auch für die 
Organisation staatlicher Institutionen, zum Beispiel von Gremien, die die Regierung beraten. Der Rat der Schura 
setzt sich aus den Ulama zusammen.  

Security Sector Reform (SSR) / Sicherheitssektorreform 

Reformen der Sicherheitssektoren sind zentraler Bestandteil internationaler Friedensmissionen der Vereinten Na-
tionen. Im Rahmen des „Peacekeeping“, also der Friedenssicherung, werden Postkonfliktländer beim Aufbau 
eines funktionierenden Sicherheitsapparates und bei der Ausbildung von Polizei und Streitkräften unterstützt. 
Ziel ist es, zu erreichen, dass der Staat das Gewaltmonopol ausüben und für die Sicherheit der Bevölkerung 
sorgen kann. Dabei soll unter anderem gewährleistet werden, dass die Sicherheitskräfte rechtsstaatlichen und 
demokratischen Prinzipien verpflichtet sind. Die Reformen gelten als Voraussetzung dafür, dass Gesellschaften 
nach gewalttätigen Konflikten Stabilität und anhaltenden Frieden erreichen können. 

Spezialkräfte / Special Forces 

siehe Kommando Spezialkräfte (KSK) 

Staatlichkeit 

Staatlichkeit wird durch das Vorhandensein eines von der Bevölkerung als legitim erachteten Gewaltmonopols 
und der Fähigkeit eines Staates definiert, zentrale öffentliche Güter bereitzustellen. Von fragiler, zerfallender 
oder gar gescheiterter Staatlichkeit ist die Rede, wenn das Gewaltmonopol schwach, angegriffen oder überhaupt 
nicht vorhanden ist. In den zurückliegenden Jahren haben Staaten oder internationale Organisationen die huma-
nitären oder sicherheitspolitischen Folgen fragiler, zerfallender oder gescheiterter Staatlichkeit als Problem der 
internationalen Politik wahrgenommen und versucht, externen Staatsaufbau (state building) zu betreiben. Durch 
den Aufbau von Sicherheits- und Verwaltungsstrukturen, wie etwa in Afghanistan, soll die Regierung in die Lage 
versetzt werden, auf ihrem Staatsgebiet ein Gewaltmonopol durchzusetzen. State building wird dabei oft mit 
nation building gleichgesetzt, doch zielt nation building auf die Herausbildung einer gemeinsamen nationalen 
Identität ab, die über staatliche Funktionen hinausgeht. Staatsaufbau im hier gemeinten Sinne wird häufig dafür 
kritisiert, dass westlich-moderne Vorstellungen zentraler und bürokratischer Staatlichkeit ohne Rücksicht auf 
traditionelle Strukturen übertragen oder Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wohlfahrtsstaatlichkeit und freie 
Marktwirtschaft als Elemente aufzubauender Staatlichkeit definiert werden. Unter Rahmenbedingungen fragiler 
bzw. schwacher Staatlichkeit können nichtstaatliche Akteure die Strategie verfolgen, parallelstaatliche Struktu-
ren aufzubauen, die das Scheitern zentraler Staatlichkeit beschleunigen. So haben die Taliban in Afghanistan 
Steuern erhoben und quasistaatliche Dienstleistungen der Rechtsprechung und Streitschlichtung angeboten. 

Stabilisierung 

Unter Stabilisierung wird in der Wissenschaft die Entwicklung einer politischen Konfliktsituation verstanden, in 
der Gewalt in der betreffenden Gesellschaft abnimmt und die Anerkennung von Regierung und staatlichen Insti-
tutionen durch die Bevölkerung zunimmt. Während des Afghanistaneinsatzes wurde die militärische und zivile 
Stabilisierung Afghanistans von den am Einsatz beteiligten Ländern unterschiedlich definiert und umgesetzt. 
2010 veröffentlichte die damalige Bundesregierung das Positionspapier „Auf dem Weg zur Übergabe in Verant-
wortung: Das deutsche Afghanistan-Engagement nach der Londoner Konferenz“, in dem sie „mehr Sicherheit 
für Deutschland durch die langfristige Stabilisierung Afghanistans“ als deutsches Ziel definierte. Dies könne nur 
gelingen, wenn gemeinsam mit den afghanischen Partnern „leistungsfähige, legitime und bürgerorientierte staat-
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liche Strukturen“ aufgebaut werden könnten. Im Weißbuch 2016 und in den Leitlinien „Krisen verhindern, Kon-
flikte bewältigen, Frieden fördern“ von 2017 wurde Stabilisierung als ein zentraler Ansatz der Bundesregierung 
vorgestellt, der eine friedliche Konfliktbearbeitung unterstützen soll. Zivile und militärische Stabilisierungsmaß-
nahmen sollen demnach Gewalt einhegen, Fluchtbewegungen reduzieren und laut Leitlinien auch „der Festigung 
legitimer politischer Autoritäten dienen“. 

State Building / Nation Building 

siehe Staatlichkeit 

Surge 

Als „Surge“ wird der Anstieg der US-Truppen in Afghanistan nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten 
Barack Obama im Jahr 2009 bezeichnet. Der Anstieg war eine Reaktion auf die verschärfte Sicherheitslage in 
Afghanistan und Teil einer neuen Strategie, wonach die USA die Unterstützung der afghanischen Sicherheits-
kräfte zunächst deutlich ausweiten wollten, um sich zu einem späteren Zeitpunkt militärisch zurückziehen zu 
können. 

Tadschiken 

siehe Afghanische Bevölkerung 

Taliban 

Die Taliban, übersetzt „Schüler“ bzw. „Studenten“, sind eine militärisch-religiöse Bewegung in Afghanistan und 
Pakistan, die als Folge des Bürgerkrieges in Afghanistan in den 1990er-Jahren entstand. In einer Situation der 
Konkurrenz ehemaliger Mujaheddin und daraus folgender politischer Fragmentierung traten sie unter ihrem ers-
ten Anführer Mullah Omar für die territoriale Einheit Afghanistans, eine fundamentalistische Orientierung am 
islamischen Recht aus frühislamischer Zeit und paschtunischen Stammestraditionen („Paschtunwali“) ein. Die 
Mehrzahl der Taliban entstammt den unteren sozialen Schichten und wurde während der 1980er- und 1990er-
Jahre in den Medressen (Koranschulen) Afghanistans und Pakistans sozialisiert. Es gelang den Taliban, große 
Teile des Landes zu erobern und im von ihnen ausgerufenen „Islamischen Emirat Afghanistan“ die Herrschaft 
auszuüben. Da die Taliban Osama bin Laden und Al-Qaida-Angehörigen Zuflucht gewährten und damit die Pla-
nung internationaler Terroranschläge ermöglichten, wurden sie Ziel der vom VN-Sicherheitsrat legitimierten und 
von den angegriffenen USA angeführten Militäroperation infolge der Anschläge vom 11. September 2001. Ob-
wohl es den USA und ihren Verbündeten schnell gelang, die Taliban zurückzuschlagen, konnten diese sich in 
den Folgejahren reorganisieren. Sie profitierten von einem sicheren Rückzugsraum in Pakistan und finanzieller 
Unterstützung aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar. Seit den 2010er-Jahren wur-
den die Taliban auch vom Iran und Russland unterstützt. Da die Aufstandsbewegung der Taliban im Zeitraum 
der Intervention und auch durch den „Surge“ (siehe Eintrag im Glossar) ab 2009 nicht geschwächt werden konnte, 
wurden mit ihnen Gespräche über eine Machtbeteiligung und eine Distanzierung von Al-Qaida geführt. Seit der 
Konferenz auf dem Petersberg 2001 erkannten die Taliban die afghanische Regierung nie an und forderten stets 
einen vollständigen Abzug der internationalen Truppen. 2020 schlossen sie schließlich das sogenannte „Doha-
Abkommen“ mit den USA. Im Sommer 2021 übernahmen sie weitgehend kampflos die Kontrolle über Afgha-
nistan. 

Terrorismus 

Definitionen des Begriffes Terrorismus unterscheiden sich in ihren Annahmen darüber, welche Akteure mit wel-
chen Mitteln welche Ziele erreichen möchten. Der Begriff wird zudem häufig verwendet, um politische Gegner 
zu delegitimieren. Er ist völkerrechtlich nicht eindeutig festgelegt. Deshalb wird das Phänomen Terrorismus wis-
senschaftlich insbesondere in Abgrenzung zu anderen Formen politischer Gewalt bestimmt, wie konventioneller 
oder Guerilla-Kriegsführung. Terroristische Methoden sind demnach solche, die durch das Verbreiten von Furcht 
über die eigentlichen Opfer und Zerstörungen hinaus politische Ziele erreichen sollen.  
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Transitional Justice (TJ) 

Mit Transitional Justice werden sehr unterschiedliche Instrumente, Mechanismen und Prozesse bezeichnet, die 
der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und Leid nach einem Krieg, Bürgerkrieg oder einer 
Diktatur und repressiven politischen Regimen dienen sollen. Eine Aufarbeitung wird häufig als Voraussetzung 
für den nachhaltigen Wiederaufbau eines Landes und ein friedliches gesellschaftliches Miteinander in der Zu-
kunft betrachtet. Zur Vergangenheitsarbeit gehören die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen, die Entschädi-
gung der Opfer, die Reform von Justiz und Sicherheitsapparaten sowie die Amtsenthebung belasteter Personen. 
Auch die gesellschaftliche Anerkennung des erlittenen Leids ist Teil der Aufarbeitung. Dabei können zum Bei-
spiel Wahrheitskommissionen und öffentliche Erinnerungsarbeit unterstützen.  

Ulama 

Die Ulama sind die islamischen Rechtsgelehrten. Sie besitzen in der Regel ein hohes Regierungsamt in einem 
muslimischen Staat und bilden die oberste religiöse Autorität. Hauptaufgabe der Gelehrten ist die Auslegung der 
Scharia; daneben üben sie richterliche und weitere administrative Tätigkeiten aus. Die Macht der Ulama hat zwar 
abgenommen, ihr Einfluss in muslimischen Ländern ist aber noch immer erheblich. 

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) 

Zivile politische Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung Afghanistans. Sie wurde auf Grundlage der 
Resolution 1401 des VN-Sicherheitsrates vom 28. März 2002 in Kraft gesetzt. Aufgabe von UNAMA zu Beginn 
des internationalen Einsatzes war es, das Petersberg-Abkommen vom 5. Dezember 2001 umzusetzen und Afgha-
nistan bei der Erarbeitung einer neuen Verfassung sowie der Vorbereitung von Präsidentschaftswahlen 2004 
sowie der Parlamentswahlen 2005 zu unterstützen. Auch bei der Umsetzung der Beschlüsse zu Menschenrechten, 
Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung sowie Programmen zur gesellschaftlichen Versöhnung sollte die 
Mission die afghanische Regierung unterstützen. Das Mandat wurde im Verlauf der internationalen Präsenz an-
gepasst. UNAMA leistete humanitäre, Aufbau- und Entwicklungshilfe. Nach Abzug der internationalen Truppen 
2021 hat sich die Mission auf humanitäre Hilfe konzentriert. 

Usbeken 

siehe Afghanische Bevölkerung 

Übergangsregierung 

siehe Afghanische Interims- und Übergangsregierung 

Verhaltensregeln 

siehe Einsatzregeln 

Vernetztes Handeln / Vernetzter Ansatz / Vernetztes Engagement 

Beschreibt ein Grundprinzip des deutschen Regierungshandelns im internationalen Krisen- und Konfliktmanage-
ment. Gemeint sind die enge Abstimmung aller Beteiligten sowie der Einsatz einer Bandbreite politischer, mili-
tärischer, diplomatischer und entwicklungspolitischer Mittel bei internationalen Einsätzen. Die Vernetzung wird 
als Bedingung dafür gesehen, in einem Gewaltkonflikt für Sicherheit und Stabilität sorgen und Frieden und Ent-
wicklung erreichen zu können. Über die nationale Ebene hinaus erstreckt sich das Konzept auf multilaterale 
Einsätze innerhalb der EU, der NATO und der Vereinten Nationen. Neben den staatlichen zählen auch nicht-
staatliche Organisationen zum Kreis derjenigen, die ihre Aktivitäten vernetzen sollen. Kritisch wird der Ansatz 
zum Teil von zivilen entwicklungs- und friedenspolitischen Organisationen gesehen. Sie fürchten bei einer Zu-
sammenarbeit mit dem Militär um ihre Neutralität und Akzeptanz bei der Bevölkerung im Einsatzland.  
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Warlord / Kriegsherr 

Als Warlord wird ein regionaler Machthaber bezeichnet, der in einem fragilen und zerfallenden Staat, in dem die 
Regierung das Gewaltmonopol nicht durchsetzen kann, bestimmte Gebiete militärisch, wirtschaftlich und poli-
tisch beherrscht. Warlords befehligen nichtstaatliche militärische Verbände. Oftmals üben sie, wie in Afghanis-
tan, auch hohe öffentliche Ämter aus, während sie gleichzeitig in den von ihnen kontrollierten Regionen ihre 
politischen und wirtschaftlichen Interessen verfolgen und durchsetzen. 

Wehrbeauftragte/-r 

Das Amt der oder des Wehrbeauftragten ist ein im Grundgesetz (Artikel 45 b) verankertes Hilfsorgan des Deut-
schen Bundestages. Vom Parlament für eine fünfjährige Amtszeit gewählt, weder Abgeordnete noch Beamtinnen 
oder Beamte, nehmen Wehrbeauftragte eine besondere Rolle bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle 
der Streitkräfte ein. Ihr Auftrag ist der Schutz der Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten. Sie prüfen die 
Einhaltung der Grundsätze der Inneren Führung und handeln dabei aus alleiniger Verantwortung heraus oder auf 
Weisung des Verteidigungsausschusses bzw. des Parlaments. Einmal jährlich berichtet die oder der Wehrbeauf-
tragte dem Bundestag zur Lage in der Bundeswehr. 

Zivilgesellschaft 

Die Zivilgesellschaft umfasst gesellschaftliche Gruppen, die sich unabhängig von Staat und privater Sphäre für 
gemeinsame Ziele und Interessen organisieren. Dazu zählen NGOs, Bürgerinitiativen, Vereine und Stiftungen, 
religiöse Gruppen und soziale Bewegungen. Die Gruppen setzen sich für gemeinnützige Zwecke ein. Sie sind 
häufig in die Politik involviert, ihre Mitstreitenden streben aber nicht nach politischen Ämtern. Eine unabhängige 
und starke Zivilgesellschaft gilt für die Weiterentwicklung moderner Demokratien als unverzichtbar. Auch in der 
internationalen Zusammenarbeit, zum Beispiel im Rahmen von Friedensmissionen, nimmt die Bedeutung zivil-
gesellschaftlicher Gruppen zu. Sie werden als verlässliche Partnerinnen beim Bemühen um demokratische und 
rechtsstaatliche Strukturen, freie Medien und die Umsetzung der Menschenrechte gesehen. Lokale zivilgesell-
schaftliche Gruppen sind wichtige Ansprechpartnerinnen zum Beispiel für die Umsetzung von Hilfs- oder Frie-
densprojekten. Als problematisch kann sich erweisen, wenn die lokale Zivilgesellschaft auf NGOs verengt und 
die traditionelle Zivilgesellschaft, die in den Gemeinden anerkannt und einflussreich ist, dadurch gar nicht er-
reicht und eingebunden wird.  
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6.2 Chronologie / Zeitstrahl wichtiger Ereignisse 
Der vorliegende Zeitstrahl stellt wichtige politische und sicherheitspolitische Ereignisse und Entscheidungen des 
deutschen Afghanistanengagements zwischen 2001 und 2021 dar. Unterteilt ist dieser in drei Ebenen: Internati-
onale Ereignisse (oben), Ereignisse, die konkret das Engagement Deutschlands in Afghanistan betreffen (mittig) 
und Ereignisse, die sich konkret auf Afghanistan beziehen (unten). Angeordnet sind die einzelnen Ereignisse in 
chronologischer Reihenfolge. 
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6.3 Einsetzungsbeschluss vom 5. Juli 2022 (Bundestagsdrucksache 20/2570) 

Antrag 
der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan 
für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“  

Der Bundestag wolle beschließen:  

Der Deutsche Bundestag setzt eine Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für 
das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ ein. 

I. Ausgangslage 

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 markierten einen großen Wendepunkt 
im internationalen Krisenmanagement Deutschlands. Kein anderes gewaltsames Er-
eignis zwischen dem Fall der Mauer und dem Überfall Russlands auf die Ukraine hatte 
mehr Auswirkungen auf die Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik der Bun-
desrepublik Deutschland als die Terroranschläge auf die USA vor mehr als 20 Jahren. 
Als Reaktion auf den Angriff der Terrororganisation Al-Kaida auf die Vereinigten 
Staaten von Amerika wurde erstmals der NATO-Bündnisfall ausgerufen. Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder sicherte den USA im Bundestag uneingeschränkte Solidarität 
Deutschlands zu, Bundesaußenminister Joschka Fischer betonte, wenn schwere Ver-
brechen begangen werden, müsse durchgegriffen werden, das gelte „auch für die  
Weltinnenpolitik“. Für zwei Dekaden war Deutschland im Rahmen unterschiedlicher, 
vom Deutschen Bundestag und durch Kabinettsbeschlüsse mandatierte Einsätze und 
Missionen zum Kampf gegen den Terror und Stabilisierung des Landes in Afghanistan 
engagiert, wo die damals dort herrschenden Taliban der verantwortlichen Terrororga-
nisation Al-Kaida Unterschlupf boten. Von Beginn an war das deutsche Engagement 
eng eingebunden in das der internationalen Staatenwelt. Dies erfolgte innerhalb der 
Strukturen und auf Grundlage von Resolutionen der Vereinten Nationen, vor allem 
aber im Rahmen der von der NATO organisierten und geführten Einsätze, an denen – 
neben den NATO-Mitgliedstaaten – eine Vielzahl weiterer Staaten teilnahmen. Diese 
Einsätze haben die internationale militärische Zusammenarbeit insbesondere innerhalb 
der NATO aber auch zwischen der NATO und weiteren Partnerstaaten intensiviert und 
auf eine neue politische Ebene gebracht. Das deutsche Engagement in seiner bisheri-
gen Form endete mit dem Abzug der Bundeswehr und verbündeter Staaten im Sommer 
2021, infolge des zwischen den USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump 
mit der Taliban-Führung verhandelten Doha-Abkommens und des von der Biden-Ad-
ministration abgeschlossenen US-Truppenabzugs.  
Die parlamentarische Aufarbeitung der Evakuierung aus Afghanistan wird Gegenstand 
des 1. Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode (Evakuierungsmission des Af-
ghanistan-Einsatzes der Bundeswehr – „Afghanistan“; Drucksache 20/2352) sein, den 
die antragstellenden Fraktionen für erforderlich halten, weil mit der überstürzten Be-
endigung des internationalen Einsatzes Gefahren für Leib und Leben von Menschen 
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in Afghanistan sowie außenpolitischer Schaden für die Bundesrepublik Deutschland 
und ihre Partner verbunden war. Die Enquete-Kommission soll hingegen zur Aufgabe 
haben, das gesamte deutsche außen-, sicherheits- und entwicklungspolitische Engage-
ment in Afghanistan zwischen 2001 und 2021 umfassend aufzuarbeiten. Ziel dieser 
umfassenden Aufarbeitung unter wissenschaftlicher Begleitung soll es sein, aus dem 
mehr als 20jährigen vielfältigen und in das internationale Engagement eingebetteten 
Einsatz Deutschlands in Afghanistan Lehren für das künftige militärische und zivile 
internationale Engagement Deutschlands und den Vernetzten Ansatz zu ziehen. Der 
Auftrag richtet sich daher sowohl auf die Aufarbeitung des militärischen als auch des 
zivilen Engagements in seiner Gesamtheit. In Bezug auf das militärische Engagement 
Deutschlands sollen die unterschiedlichen Phasen der Einsätze untersucht werden,  
d. h. der Beitrag im Kampf gegen den internationalen Terrorismus im Rahmen der 
Operation Enduring Freedom (OEF), der Einsatz im Rahmen der Stabilisierungsmis-
sion International Security Assistance Force (ISAF) und die Resolute Support Mission 
(RSM). Die militärischen und die zivilen Instrumente, also intensive diplomatische 
und entwicklungspolitische Bemühungen, sollten sich im Rahmen des Vernetzten An-
satzes dabei gegenseitig ergänzen. Das zivile Engagement umfasste vielfältige und in-
tensive internationale und entwicklungspolitische Bemühungen, um die afghanische 
Regierung bei der Schaffung nachhaltiger Sicherheit und Stabilität zu unterstützen und 
Ziele wie Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung, Förderung der Rechts-
staatlichkeit und die Verbesserung der Regierungsführung für Afghanistan zu erlan-
gen. 
Die Enquete-Kommission soll die unterschiedlichen Phasen des gesamten zivilen und 
militärischen deutschen Engagements in Afghanistan im Hinblick auf Zielsetzungen 
und Zielerreichungen analysieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der sich inner-
halb des mehr als 20jährigen Engagements kontinuierlich ändernden Zielsetzung, des 
Mittelaufwands und der im Laufe dieses Engagements zunehmenden Interdependenz 
zwischen militärischem und zivilem Engagement im Rahmen außen- und entwick-
lungspolitischer Maßnahmen soll hierbei auch die Analyse der Zielerreichung im Vor-
dergrund stehen. Die Frage, warum die militärischen und zivilen Stabilisierungsmaß-
nahmen nach dem offenkundigen Erfolg des militärischen Einsatzes gegen die Gewalt-
herrschaft der Taliban zu Beginn des Einsatzes und die erfolgreiche Bekämpfung von 
Al-Kaida und anderer Terrornetzwerke nicht zu einer dauerhaften Befriedung des Lan-
des beigetragen haben, ist hierbei Teil der Untersuchung. 
Eine solche unabhängige und umfassende gemeinsame Aufarbeitung der deutschen 
zivilen und militärischen Beiträge ist notwendig, um Lehren für eine zukünftige Politik 
der strategischen Vorausschau, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung, Krisennach-
sorge und Stabilisierung sowie des Kampfes gegen den Terrorismus und des Aufbaus 
demokratischer und menschenrechtssichernder Strukturen zu formulieren. Dies ist zu-
gleich eine Verpflichtung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und 
Polizisten, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Mitarbeitenden von humanitären 
Hilfsorganisationen und der Entwicklungszusammenarbeit, die im Auftrag von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag in einen äußerst fordernden und riskanten 
Einsatz entsandt wurden.  
Kernelement des internationalen militärischen und zivilen Handelns Deutschlands ist 
der Vernetzte Ansatz, dessen konzeptionelle Genese und Fortentwicklung durch das 
deutsche Engagement in Afghanistan maßgeblich geprägt wurde. Dieser umfasst die 
Koordinierung und Abstimmung von militärischen, polizeilichen, diplomatischen, ent-
wicklungspolitischen und humanitären Ressourcen, die gebündelt, zielgerichtet und 
somit optimiert eingesetzt werden sollen. Besonders sind das Ineinandergreifen und 
die Wechselwirkungen der folgenden Säulen zu betrachten:  
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1. Sicherheit und Stabilisierung: Kampf gegen den Terror, militärische Stabilisie-
rung und Schaffung eines sicheren Umfeldes, Aufbau leistungsfähiger afghani-
scher Streit- und Sicherheitskräfte  

2.  Friedensförderung: diplomatisches Engagement, regionale Einbindung, Unter-
stützung des Friedensprozesses und der zivilen Konfliktbearbeitung, Versöhnung 

3. Staatsaufbau, Gute Regierungsführung und Instrumente der Demokratieförde-
rung  

4.  Drogen- und Korruptionsbekämpfung 
5.  Wiederaufbau und Entwicklung  
Dabei soll auch die Interaktion zwischen verschiedenen Akteuren auf lokalen, regio-
nalen, multinationalen und internationalen Ebenen, die Wahl der Kooperationspartner, 
die zivil-militärische Zusammenarbeit sowie die Kohärenz von Führungs-, Koordina-
tions- und Verantwortungsstrukturen betrachtet werden. 
Die in Afghanistan erreichten sicherheitspolitischen, gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen, rechtlichen und humanitären Fortschritte sind seit der Machtübernahme durch 
die Taliban massiv bedroht und in einigen Fällen bereits rückgängig gemacht worden. 
Die selbst gesteckten Ziele sind teils nicht erreicht worden. Die Erfahrung des Afgha-
nistan-Einsatzes ist deshalb auch ein schwerer Einschnitt für das internationale Han-
deln der Bundesregierung und den Grundsatz des Vernetzten Ansatzes. Gleichzeitig 
bleibt der Vernetzte Ansatz auch weiterhin Leitlinie des Engagements der Bundesre-
gierung im internationalen Krisenmanagement. 
Eine vorausschauende Politik sollte in ihren Entscheidungen Lehren aus dem Erfah-
rungsschatz des Engagements in Afghanistan ziehen und so das Möglichste tun, um 
Fehler, Fehlentwicklungen und konzeptionelle sowie systemische Probleme in der Zu-
kunft zu vermeiden. In diesem Sinne soll die Enquete-Kommission „Lehren aus Af-
ghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ das Engagement in 
Afghanistan interdisziplinär analysieren und – u. a. aber nicht ausschließlich – auf die-
ser Grundlage Lehren für den Vernetzten Ansatz entwickeln und – wo nötig – Emp-
fehlungen für eine Anpassung und Weiterentwicklung erarbeiten. Hierzu soll die En-
quete-Kommission auch Vorschläge zur Entwicklung, Ergänzung und Weiterentwick-
lung von Standards und Systematiken zur laufenden und zukünftigen Evaluierung von 
Einsätzen erarbeiten.  
Auf Grundlage der Erfahrungen in Afghanistan soll die Enquete-Kommission Vor-
schläge für eine effiziente, kohärente und umfassende Kooperation und Kommunika-
tion zwischen den beteiligten Ressorts erarbeiten. Die Enquete-Kommission soll auch 
den Austausch mit wichtigen internationalen Partnerinnen und Partnern suchen, ins-
besondere aus EU und NATO, den G7, UN-Organisationen, den vor Ort tätigen Ent-
wicklungsbanken sowie wichtigen bilateralen Partnern und dort, wo schon Aufarbei-
tungen stattgefunden haben, diese in die Analyse der Enquete-Kommission einbezie-
hen. Auch Schlussfolgerungen für den Informationsaustausch und die Kooperation auf 
internationaler und europäischer Ebene sollen gezogen werden. 
In begründeten Fällen muss die Enquete-Kommission Zugang zu regierungsinternen 
Dokumenten haben. Die Bundesregierung wird aufgefordert zu prüfen, welche Doku-
mente aus der Einstufung genommen werden und der Enquete-Kommission zur Ver-
fügung gestellt werden können. 

II. Auftrag 

Der Deutsche Bundestag beauftragt die Enquete-Kommission – unabhängig von und 
zusätzlich zu aktuellen Gesetzgebungsverfahren und Parlamentsbeschlüssen –, den 
Vernetzten Ansatz am Beispiel des Engagements in Afghanistan und dabei insbeson-
dere die Einsätze der Bundeswehr sowie die damit verbundenen Herausforderungen 
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zu untersuchen und Lehren aus dem zwanzigjährigen Engagement in Afghanistan auf-
zuarbeiten, auch, um daraus Schlüsse für das laufende und künftige internationale mi-
litärische und zivile Engagement Deutschlands zu ziehen: 
A. Aufarbeitung Afghanistan-Engagement 
Handlungsleitende Strategien und Interessen 
• Darstellung der Gesamtstrategie in den jeweiligen Phasen des Engagements  
• Koordination und Einbettung der deutschen Vorgehensweise in das Engagement 

der internationalen Staatengemeinschaft 
• Herausarbeitung der handlungsleitenden nationalen und internationalen Interes-

sen, die die genannten Gesamtstrategien motiviert haben  
• Bewertung der Ausgangsbedingungen, inkl. der Petersberger Konferenz im De-

zember 2001  
Zielsetzung der militärischen Einsätze sowie des zivilen Engagements in seinen ver-
schiedenen Facetten 
• Definition der Ziele  
• Identifikation von Zielkonflikten 
• Beurteilung der realistischen und absehbaren Erreichbarkeit der Ziele 
• Beurteilung der Abstimmung und Koordination von Zielen mit lokalen, regionalen 

und internationalen Partnern 
Anpassung der Ziele und fortlaufende Überprüfung des Engagements 
• Überprüfung, Anpassung oder Neudefinition der Ziele mit Blick auf zeitliche und 

situationsbedingte Veränderungen 
• Überprüfung von Monitoring und Evaluierung des Engagements sowie des ge-

samtstaatlichen Lagebilds in Afghanistan  
• Überprüfung der bereitgestellten Ressourcen, ihrer Angemessenheit und Wirkung 
• Überprüfung der Mechanismen der Zusammenarbeit im internationalen und mul-

tilateralen Rahmen  
• Interdependenz der verschiedenen Evaluierungs- und Zielformulierungen inner-

halb der Bundesregierung und mit lokalen und internationalen Partnern 
Verwendete Instrumente 
• Analyse der unterschiedlichen außen-, sicherheits- und entwicklungspolitischen 

Instrumente in den spezifischen Umständen Afghanistans und ihrer Einsetzbarkeit  
• Analyse der verwendeten nationalen Instrumente und Kapazitäten im multinatio-

nalen Kontext sowie der dazu möglicherweise fehlenden Fähigkeiten 
• Entwicklung der Instrumente im Laufe des Engagements und Analyse ihrer Adap-

tionsfähigkeiten an die Spezifika des Engagements und die Zielbenennung 
• Überprüfung der Anforderungen an Personal, der einsatzvorbereitenden Ausbil-

dung – einschließlich der interkulturellen Kompetenz – der zu entsendenden Per-
sonen, der Auswirkungen von Fluktuation sowie der Rolle von lokalem Personal 

• Einschätzung der Auswirkungen des Engagements auf die Aufstellung, Organisa-
tion und Arbeitsweise der beteiligten Instrumente des deutschen außen-, sicher-
heits- und entwicklungspolitischen Handelns (darunter die Langzeitfolgen von 
psychischen Einsatzschäden)  

• Frage nach möglichen politischen Limitierungen der Rahmenbedingungen für die 
Auftragserfüllung und Zielerreichung der handelnden Organisationen und Instru-
mente vor Ort und die Auswirkungen auf die Zielerreichung 
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Organisation der Einsätze 
• Organisation und Abstimmungsmechanismen der Einbettung des deutschen En-

gagements in das der internationalen Staatengemeinschaft, insbesondere der VN 
und NATO 

• Organisation und laufende Anpassung der Strukturen, Umfänge, Fähigkeiten und 
Mittel inkl. einer übergeordneten/zentralen Führung/Koordination des Engage-
ments  

• Zusammenspiel und Kommunikation der beteiligten Ressorts, nachgeordneter Be-
hörden und Nachrichtendienste 

• Organisation der Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten und der internationalen 
Koordination/Abstimmung  

Fortgang und mögliches Ende der Einsätze 
• Messung und Parameter der Zielerreichung, Wirkungsindikatoren  
• Definition möglicher Abbruchkriterien, Zeitpunkte und Strategien 
• Analyse der Interdependenzen nationaler Entscheidungen und Entscheidungsab-

läufe mit denen internationaler Partner und Organisationen 
B. Lehren für Deutschlands vernetztes Engagement 
Potential und Grenzen des Vernetzen Ansatzes 
• Analyse der Spezifika Afghanistans zur Einordnung der Rückschlüsse auf die 

Wirksamkeit des Vernetzten Ansatzes 
• Sicherheit und Stabilität, Demokratie, Pluralismus, Menschenrechte, individuelle 

Grundrechte, Teilhabe aller etc. zu verankern und durchzusetzen  
• Handlungsmöglichkeiten zwischen werte- und interessengetriebenem internatio-

nalem Handeln 
• Zeitfaktor und Zeithorizonte, kurzfristige versus langfristige Instrumente und Be-

darfe sowie ihre Kostenfaktoren  
• Aufgabenteilung, Kooperation, Rolle von Prävention, Stärkung von Resilienz und 

menschlicher Sicherheit 
• Chancenpotentiale und Best-Practice-Beispiele  
• Empfehlungen für mögliche begrenzte Szenarien für rein sicherheitsbezogene En-

gagements, wenn es die Lage erfordert  
Aufbau von Institutionen 
• Handlungsempfehlungen zum Aufbau funktionsfähiger Institutionen, Verwaltun-

gen und Entscheidungsstrukturen (lokal, regional, national), die auf der Erwar-
tungshaltung der Betroffenen basieren  

• Analyse des Einflusses formeller und informeller politischer Strukturen Afghanis-
tans 

• Sicherheitssektorreform, Finanzierung, Aufbau und Unterstützung von Streit- und 
Sicherheitskräften, Stärkung der demokratischen Kontrolle 

• Analyse der Wirksamkeit des Aufbaus von Sicherheitskräften 
• Handlungsempfehlungen zur Verhinderung und Prävention von Korruption in af-

ghanischen Institutionen und im internationalen Engagement  
• Bedeutung und Rolle von bilateraler und internationaler finanzieller Unterstüt-

zung und Geberkoordination, insbesondere bei schwachen staatlichen Part-
nerstrukturen  

• Stärkung parlamentarischer, zivilgesellschaftlicher und auch privatwirtschaftli-
cher Institutionen sowie unabhängiger Medien 
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Stärkung und Berücksichtigung von Frauen und Mädchen 
• Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Frauen- und Mädchenförderung, 

auch mit Blick auf die Wahrung und Gewährleistung von Rechten  
• Handlungsempfehlung für die stärkere Berücksichtigung der Rolle von Frauen als 

tragende Akteurinnen des vernetzen Engagements 
Zielsetzung, Analyse und Evaluation 
• Handlungsempfehlungen zur Definition einsatzspezifischer Zielsetzungen des 

Vernetzen Ansatzes 
• Erarbeitung von operationalisierbaren Parametern für die Evaluierung der mit dem 

Vernetzten Ansatz verknüpften Ziele, inkl. kontextbezogener realistischer Zeitho-
rizonte, Zielindikatoren für die unterschiedlichen Zeitpunkte und Aspekte des 
Vernetzten Ansatzes, auch im Hinblick auf die eingesetzten Ressourcen 

• Erarbeitung von interdisziplinären und umfassenden Analysemechanismen  
• Evaluierung der „Fortschrittsberichte Afghanistan“ auf ihren Nutzen für die Ziel-

setzung, Analyse und fortlaufende Evaluation des Engagements 
• Parlament und Öffentlichkeit: Information des Parlaments und strategische Befas-

sung in den Ausschüssen des Deutschen Bundestags, Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Informationsquellen  

• Bedeutung von möglichem Phänomen des Groupthink 
• Handlungsempfehlungen für die Entwicklung von Exit-Strategien, auch für Teil-

komponenten; notwendige Rahmenbedingungen für Fortsetzung ziviler Maßnah-
men bei Beendigung der militärischen Komponente, Rolle von zivilem „stay en-
gaged“ für Stabilisierung und Stabilität 

• Vorschläge zur zielgerichteten Einbindung des Parlaments in die strategische Aus-
gestaltung des vernetzen Engagements  

Zusammenspiel mit dem von Deutschland praktizierten Vernetzten Ansatz mit ande-
ren Akteuren 
• Analyse von Systemen und Aspekten des vernetzen Engagements bei Verbünde-

ten und multilateralen Organisationen 
• Identifikation von Synergien und Konfliktpunkten  
Zusammenwirken der unterschiedlichen Aspekte des Vernetzten Ansatzes 
• Identifikation und Analyse von Kipppunkten, die eine Neubewertung der benötig-

ten Ressourcen und Strategien verlangen 
• Wechselwirkungen zwischen nichtmilitärischen und militärischen Aspekten des 

Vernetzten Ansatzes 
• sicherheitspolitische Grundvoraussetzungen für erfolgreiches nichtmilitärisches 

Engagement  
• positive und negative Auswirkungen nicht-militärischer Aspekte auf Sicherheit 

und Stabilität  
Interaktion mit internationalen Akteuren, Bündnissen und den Staaten der Region 
• Interessenlagen und Engagement der zentralen NATO-Partner und seine Auswir-

kungen auf die Entwicklung Afghanistans und das deutsche Engagement 
• Interessenlage und Einflussnahme der regionalen Staaten, insbesondere Pakistans, 

auf die Entwicklung Afghanistans und die Chancen eines erfolgreichen Engage-
ments der Staatengemeinschaft 

• Interessenlage und Einflussnahme bedeutsamer globaler staatlicher Akteure auf 
die Entwicklung Afghanistans und die Chancen eines erfolgreichen Engagements 
der Staatengemeinschaft  
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• Entscheidungsmechanismen und -dynamiken innerhalb der NATO bzgl. der Ziele 
und des Engagements des Bündnisses in Afghanistan 

• Erwartungen an Deutschland und Rolle Deutschlands innerhalb des Engagements 
der internationalen Staatenwelt in Afghanistan und ihre Rückwirkungen auf die 
Formulierung deutscher Ziele und Strategien 

• limitierende Faktoren für die deutsche Beteiligung innerhalb des Engagements der 
internationalen Staatenwelt 

Interaktion mit der lokalen Bevölkerung und lokalen Governance-Strukturen 
• Identifikation von Mechanismen zu zielführenden Ansätzen und konstruktiv-ko-

operativen Entscheidern mit Blick auf die Rolle und Funktion lokaler, regionaler 
und auch nationaler Machtstrukturen 

• Erarbeitung praxisnaher Mechanismen zur Rückkopplung von Erfahrungen/An-
sprüchen/Erwartung vor Ort und in der Lokalbevölkerung in die weitere Ausge-
staltung von Einsätzen, auch auf höheren Führungsebenen 

• Bedeutung und Potential von Partizipation sowie lokalen und regionalen Ansätzen 
für die unterschiedlichen Komponenten des vernetzen Engagements 

• Beurteilung der Notwendigkeit und des Ausmaßes von Mechanismen zur Herstel-
lung von Flexibilität in der militärischen und zivilen Unterstützung 

III. Handlungsempfehlungen 

Die Enquete-Kommission soll ein Ort sein, an dem Politikerinnen und Politiker ge-
meinsam mit Vertreterinnen und Vertretern am Engagement beteiligter Institutionen, 
Expertinnen und Experten mit dem Einsatz befasster Institutionen sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den relevanten Fachrichtungen Stärken und 
Schwächen des deutschen militärischen und zivilen Engagements sowie das Zusam-
menspiel dieser im Rahmen des Vernetzen Ansatzes – vor dem Hintergrund des Enga-
gements in Afghanistan – aufarbeiten, Vorschläge aus Praxis, Forschung, Zivilgesell-
schaft und der Gesellschaft aufgreifen, und konkrete Impulse und Handlungsempfeh-
lungen für politische Entscheidungsträger entwickeln. Die Enquete-Kommission soll 
auf Basis ihrer Untersuchungsergebnisse den staatlichen Handlungsbedarf national, 
auf europäischer Ebene und international benennen. 

IV. Zusammensetzung und Öffentlichkeit  

Der Enquete-Kommission gehören zwölf Mitglieder des Deutschen Bundestages und 
zwölf Sachverständige an. Die Fraktion der SPD benennt drei Mitglieder, die Fraktion 
der CDU/CSU drei Mitglieder, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwei Mit-
glieder, die Fraktion der FDP zwei Mitglieder, die Fraktion der AfD ein Mitglied und 
die Fraktion DIE LINKE. ein Mitglied.  
Für jedes Mitglied des Deutschen Bundestages kann ein stellvertretendes Mitglied be-
nannt werden. Die Sachverständigen werden im Einvernehmen der Fraktionen be-
nannt. Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, so benennen sie die Fraktio-
nen nach dem vorgenannten Schlüssel. 
Die laufende Erkenntnisgewinnung sowie die Ergebnisse der Enquete-Kommission 
sollen der Öffentlichkeit in geeigneter Form zugänglich gemacht werden, die den Not-
wendigkeiten, die sich aus besonders schutzbedürftigen Informationen und Erkennt-
nissen ergeben, Rechnung trägt. Zudem sollen eine Website und andere geeignete di-
gitale Kanäle Informationen, Dokumente etc. multilingual bereitstellen. Dies kann die 
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Rückkopplung u. a. an die afghanische Zivilgesellschaft und unsere internationalen 
Partnerinnen und Partner erleichtern.  
Um die Lernchancen der Aufarbeitung bestmöglich zu nutzen, soll die Enquete-Kom-
mission Vorschläge erarbeiten, wie in angemessenem zeitlichem Abstand die Umset-
zung der Empfehlungen verfolgt werden kann. 

V. Zeitplan 

Die Enquete-Kommission soll sich unverzüglich konstituieren und spätestens nach der 
parlamentarischen Sommerpause 2024 ihre Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 
vorlegen.  

Berlin, den 5. Juli 2022 

Dr. Rolf Mützenich und Fraktion 
Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion 
Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Fraktion 
Christian Dürr und Fraktion  
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GIZ   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GMAF   Geneva Mutual Accountability Framework 
GPPO   German Police Project Office 
GPPT   German Police Project Team 
GS AG IPM  Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Internationale Polizeimissionen 
GSVP   Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
GTAZ   Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum 
GTZ   Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
HCNR   Hoher Rat für Nationale Versöhnung 
HDI   Human Development Index 
HIA   Hisb-e Islami Afghanistan 
HPC   High Peace Council 
IANDS Interim Afghanistan National Development Strategy 
IDA   Internationale Entwicklungsorganisation 
IEC   Independent Election Commission 
IED   Improvised Explosive Device 
INL   Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 
INTERPOL  International Criminal Police Organization 
IO   Internationalen Organisation 
IPCAG Interagency Police Coordinated Action Group 
IPCB   International Police Coordination Board 
IS   Islamischer Staat 
ISAF   International Security Assistance Force 
ISKP   Islamic State Khorasan Province  
IStGH   Internationaler Strafgerichtshof 
JFTC   Joint Force Training Centre 
KAS   Konrad-Adenauer-Stiftung 
KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KMU   Kleine und mittelständische Unternehmen 
KSK   Kommando Spezialkräfte 
KWI/ÜH Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur/strukturbildende  

Übergangshilfe 
LOTFA  Law and Order Trust Fund for Afghanistan 
MoI   Ministry of Interior 
NATO   North Atlantic Treaty Organization 
NCPR   National Center for Policy Research 
NDS   National Directorate of Security 
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NGO   Non-Governmental Organization / Nichtregierungsorganisation 
NIC   National Intelligence Council 
NRVA   National Risk and Vulnerability Assessment 
NSC   National Security Council 
NSP   National Solidarity Programme 
NTM-A  NATO Training Mission-Afghanistan 
ODA   Official Development Assistance 
ODI   Overseas Development Institute 
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 
OEF   Operation Enduring Freedom 
OIC   Organisation Islamischer Staaten 
OMLT   Operational Mentoring and Liaison Team 
ONSA   Office of the National Security Advisor 
OPLAN  Operational Plan 
OSZE/OSCE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa/ Organization for Security  

and Co-operation in Europe 
PATRIP   Pakistan-Afghanistan-Tajikistan Regional Integration Programme 
PCA   Friedens- und Konfliktanalysen/ Peace and Conflict Analysis 
PIU   Project Implementation Unit 
PMT   Police Mentor Teams 
POMLT  Police Operational Mentoring and Liaison Team 
PPP   Purchasing Power Parity 
PRT   Provincial Reconstruction Team  
PTBS   Posttraumatische Belastungsstörung 
PTC   Police Training Centre 
PTS   Program-e Takhim-e Solh/ Strengthening Peace Programme 
QRF   Quick Reaction Force 
RC   Regional Command 
RECCA  Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan 
RMO   Risk Management Offices 
ROE   Rules Of Engagement 
RSM   Resolute Support Mission 
RTA   Radio Television Afghanistan 
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
SIGAR Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
SMAF   Self-Reliance and Mutual Accountability Framework 
SNTV   Single Non-Transferable Vote 
SPNA   Stabilisation Programme Northern Afghanistan 
SSR   Security Sector Reform 
STC   Sergeant Training Centers 
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SWP   Stiftung Wissenschaft und Politik 
TAAC   Train Advice Assist Command 
TAPI   Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Gas Pipeline Project) 
THW   Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
TLO   The Liaison Office 
TVET    Technical Vocational Education and Training 
TZ   Technische Zusammenarbeit 
UA   Untersuchungsausschuss 
UNAMA  United Nations Assistance Mission in Afghanistan  
UNDP   United Nations Development Programme 
UNESCO   United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
UNICEF  United Nations Children's Fund 
UNSCR  United Nations Security Council Resolutions 
UNSMA  United Nations Special Mission to Afghanistan 
USAID United States Agency for International Development 
VENRO Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher  

Nichtregierungsorganisationen 
VN   Vereinte Nationen 
WASH   Ernährungssicherung, Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung 
WP   Wahlperiode 
ZfA   Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
ZFD   Ziviler Friedensdienst 
ZMSBw  Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 
ZMZ   Zivil-militärische Zusammenarbeit  
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6.8 Mitglieder der Enquete-Kommission/Obleute 

Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende 

Michael Müller (SPD) Serap Güler (CDU/CSU) 

 

Abgeordnete  

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

Fraktion der SPD Fraktion der SPD 

Michael Müller  Prof. Dr. Lars Castellucci (bis 21.11.2022) 

Christoph Schmid Hakan Demir (ab 13.12.2023) 

Derya Türk-Nachbaur (Obfrau) Sebastian Fiedler (21.11.2022 bis 13.12.2023) 

 Aydan Özoğuz 

 Nadja Sthamer 

  

Fraktion der CDU/CSU Fraktion der CDU/CSU 

Peter Beyer (Obmann) Michael Brand 

Serap Güler Dr. Marlon Bröhr 

Susanne Hierl Dr. Katja Leikert 

  

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Schahina Gambir (Obfrau) Deborah Düring 

Philip Krämer  Merle Spellerberg 

  

FDP-Fraktion FDP-Fraktion 

Knut Gerschau Dr. Ann Veruschka Jurisch 

Christian Sauter (Obmann) Frank Müller-Rosentritt 

  

Fraktion der AfD Fraktion der AfD 

Jan Ralf Nolte (Obmann) Joachim Wundrak 

  

Fraktion DIE LINKE  Fraktion DIE LINKE 

Andrej Hunko (Obmann) (bis 06.12.2023) Heidi Reichinnek (bis 10.05.2023) 
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Sachverständige Mitglieder 

Prof. Dr. Anna Geis  Professorin für Politikwissenschaft, Helmut-Schmidt-
Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Institut für 
Internationale Politik, Hamburg 

Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Gießmann  Direktor Emeritus der Berghof Foundation Berlin, 
Schenefeld/Schleswig-Holstein 

Reiner Haunreiter  Oberst a. D., Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule 
Deggendorf/Bayern 

Dr. Michael Lüders  Politik- und Islamwissenschaftler, Berlin (bis 19.02.2024) 

Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala Professor für internationale Politik, Universität der Bundeswehr 
München, Neubiberg 

Dr. Katja Mielke Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Friedens- und 
Konfliktforschungsinstitut BICC, Bonn International Centre for 
Conflict Studies  

Winfried Nachtwei Mitglied des Deutschen Bundestages a. D., Münster/Westfalen 

Egon Ramms General a. D., ehem. Oberbefehlshaber des Allied Joint Force 
Command der NATO in Brunssum (NL), Meckenheim/NRW 

Prof. Dr. Ursula Schröder Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung 
und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), 
Hamburg 

Jörg Vollmer General a. D., Inspekteur des Heeres a. D., ehem. Oberbefehlshaber 
des Allied Joint Force Command der NATO in Brunssum (NL), 
Meckenheim/NRW 

André Wüstner Oberst, Vorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes e. V., 
Berlin 

Dr. Ellinor Zeino Leiterin des Regionalbüros Südwestasien der Konrad-Adenauer-
Stiftung e. V., Abteilung Asien und Pazifik, Taschkent/Usbekistan 

6.9 Fraktionsreferentinnen/-referenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeord-
neten sowie der Sachverständigen 

Fraktionsreferentinnen/-referenten 

Johanna Polle Referentin, Fraktion der SPD 

René Hoffmeister Studentischer Mitarbeiter, Fraktion der SPD 

André Meyer Koordinierender Referent, Fraktion der CDU/CSU 

Dr. Anja Seiffert Koordinierende Referentin, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(bis 01.11.2023) 

Tania Muscio Blanco Koordinierende Referentin, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(ab 01.11.2023) 

Moritz Plettau Referent, FDP-Fraktion (bis 01.11.2023) 
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Meret Steybe Referentin, FDP-Fraktion (ab 01.01.2024) 

Felix Henke Leitender Referent, AfD-Fraktion 

René Jokisch Fraktion DIE LINKE (bis 01.08.2023) 

Martin Hantke Koordinator, Fraktion DIE LINKE (01.08.2023 bis 06.12.2023) 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abgeordneten 

David Kristen  Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Abg. Michael Müller 

Lynn Ossenbrüggen Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büro Abg. Serap Güler 

Dr. Olivier Moliner Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Abg. Derya Türk-Nachbaur 

Finn Callieri Studentischer Mitarbeiter, Büro Abg. Derya Türk-Nachbaur 

Melanie Meyer Koordinierende Referentin, Büro Abg. Peter Beyer 

Philipp Kruse Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Abg. Schahina Gambir 

Wiebke Vetter Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büro Abg. Schahina Gambir 

Frederic Auel Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Abg. Philip Krämer 

Eleni Ntokalou Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büro Abg. Deborah Düring 

Leonie Hopgood Mitarbeiterin, Büro Abg. Merle Spellerberg 

Christian Karl Mitarbeiter, Büro Abg. Christian Sauter 

Meret Steybe Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büro Abg. Knut Gerschau  
(bis 31.12.2023) 

Jochen K. Roos Mitarbeiter, Büro Abg. Jan Ralf Nolte 

Pascal Stuiber Mitarbeiter, Büro Abg. Andrej Hunko (bis 06.12.2023) 

Leonhard Mertens Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Abg. Susanne Hierl 

Victor Bashkatov Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Abg. Christoph Schmid 

Nadine Milde Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büro Abg. Nadja Sthamer 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sachverständigen 

Theresa Breitmaier Mitarbeiterin von Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Gießmann,  
sachverständiges Kommissionsmitglied 

Benedikt Bäuerlein Mitarbeiter von Prof. Dr. Carlo Masala, sachverständiges 
Kommissionsmitglied 

Lucas Bollschweiler Mitarbeiter von Prof. Dr. Carlo Masala, sachverständiges 
Kommissionsmitglied 

Benedikt Griesbeck Mitarbeiter von Prof. Dr. Carlo Masala, sachverständiges 
Kommissionsmitglied 
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Frederik Koch BundeswehrVerband e. V., Mitarbeiter von Oberst André Wüstner, 
sachverständiges Kommissionsmitglied 

Hannah Schnier Mitarbeiterin von Prof. Dr. Anna Geis, sachverständiges 
Kommissionsmitglied 

Mariella Werner Studentische Mitarbeiterin von Prof. Dr. Ursula Schröder, 
sachverständiges Kommissionsmitglied 

6.10 Kommissionssekretariat 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommissionssekretariats 

MR Michael Hilger Leiter des Sekretariats (ab 14.10.2022) 

RDn Sabine Horvath Referentin (01.09.2022 bis 30.06.2023) 

RD Kai Mühlstädt Referent (ab 01.08.2023) 

Anja Wollny Referentin (ab 01.08.2022) 

Dr. Ingo Henneberg Wissenschaftlicher Mitarbeiter (ab 01.06.2023) 

Dr. Sebastian Lange Wissenschaftlicher Mitarbeiter (ab 01.08.2023) 

Dr. Alexander Linden Wissenschaftlicher Mitarbeiter (ab 09.10.2023) 

RD Kai Mühlstädt Wissenschaftlicher Mitarbeiter (03.01. bis 01.08.2023) 

Christiane Kahlert Sachbearbeiterin/Büroleitung (ab 01.08.2022) 

Andreas Graf von Bernstorff Geprüfter Rechtskandidat (ab 17.04.2023 bis 31.01.2024) 

Sarah Olwig Geprüfte Rechtskandidatin (11.01. bis 01.09.2023) 

Doreen Sattinger Geprüfte Rechtskandidatin (ab 03.04.2023 bis 31.01.2024) 

Gabriel Schneider Geprüfter Rechtskandidat (ab 01.09.2023) 

Melanie Behrndt Kommissionssekretärin (01.09.2022 bis 01.10.2023) 

Kristina Rümmler Kommissionssekretärin (ab 02.01.2024) 

Ramona Sebecker Kommissionssekretärin (08.09.2023 bis 19.01.2024) 

Melek Evcil Studentische Hilfskraft (ab 17.04.2023) 

Helene Filsinger Studentische Hilfskraft (ab 17.04.2023) 

Emely Tönnies Auszubildende (01.10. bis 31.12.2022) 

Johanna Frank Praktikantin (06.03. bis 14.04.2023) 

Pauline Nöltge Praktikantin (02.05. bis 23.06.2023) 
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6.11 Mitglieder der Projektgruppen  

Mitglieder der Projektgruppe 1 „Sicherheit und Stabilisierung“  

Vorsitz: Abg. Peter Beyer (CDU/CSU) 
Stellv. Vorsitz: Abg. Jan Ralf Nolte (AfD) 

Fraktion Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

SPD Abg. Christoph Schmid 
Abg. Sebastian Fiedler 

 

CDU/CSU Abg. Peter Beyer  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  Abg. Merle Spellerberg 

FDP Abg. Christian Sauter  

AfD Abg. Jan Ralf Nolte  

DIE LINKE.   

Sachverständige Mitglieder Dr. Michael Lüders 
Winfried Nachtwei 
Jörg Vollmer 
André Wüstner 

 

Sekretariat Sabine Horvath  
(21.11.2022 bis 30.06.2023)  
Dr. Sebastian Lange  
(ab 01.08.2023) 
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Mitglieder der Projektgruppe 2 „Ziviler Aufbau und Friedensförderung“ 

Vorsitz: SV Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim Gießmann 
Stellv. Vorsitz: SVe Prof. Dr. Anna Geis 

Fraktion Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

SPD 
 

Abg. Derya Türk-Nachbaur 
Abg. Nadja Sthamer 

 

CDU/CSU Abg. Serap Güler  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  Abg. Deborah Düring  

FDP  Abg. Knut Gerschau  

AfD   

DIE LINKE. Abg. Heidi Reichinnek 
(bis 10.05.2023) 

 

Sachverständige Mitglieder Prof. Dr. Anna Geis 
Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim  
Gießmann 
Reiner Haunreiter 
Dr. Katja Mielke 
Dr. Ellinor Zeino 

 

Sekretariat Anja Wollny  
(21.11.2022 bis 30.06.2023)  
Dr. Ingo Henneberg  
(ab 30.06.2023) 
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Mitglieder der Projektgruppe 3 „Staats- und Regierungsaufbau“ 

Vorsitz: Abg. Philip Krämer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Stellv. Vorsitz: SVe Prof. Dr. Ursula Schröder 

Fraktion Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder 

SPD Abg. Michael Müller 
Abg. Aydan Özoğuz 

 

CDU/CSU Abg. Susanne Hierl  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Abg. Philip Krämer Abg. Schahina Gambir 

FDP   

AfD Abg. Joachim Wundrak  

DIE LINKE. Abg. Andrej Hunko  

Sachverständige Mitglieder Prof. Dr. Carlo-Antonio Masala 
Egon Ramms  
Prof. Dr. Ursula Schröder 

 

Sekretariat Michael Hilger  
(21.11.2022 bis 01.02.2023)  
Kai Mühlstädt (ab 01.02.2023) 
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6.12 Übersicht der öffentlichen und nichtöffentlichen Anhörungen/Anhörungsgäste 

Datum/Sitzungs-Nr. Anlass/Gegenstand/Sachverständige 

16.10.2022 
4. Sitzung 

Nichtöffentliche Anhörung zum Thema „Nach 20 Jahren militärisch-
zivilem Einsatz der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan: die 
fünf wichtigsten Lehren für die zukünftige Sicherheits- und 
Außenpolitik Deutschlands“ 
Externe Sachverständige: 
PD Dr. habil. Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 
Berlin 
Rüdiger König, Botschafter, Auswärtiges Amt, ehemaliger Botschafter 
in Kabul/Afghanistan 
Dr. Philipp Münch, Zentrum für Militärgeschichte und 
Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Potsdam 

21.11.2022 
5. Sitzung 

Öffentliche Anhörung zum Thema: „Kontext und Lage in Afghanistan 
zu Beginn des Einsatzes. Ausgangspunkt 11. September 2001 bis zur 
Petersberger Konferenz 2001“ 
Externe Sachverständige: 
Carl-Hubertus von Butler, Generalleutnant a. D. 
Prof. Dr. Conrad Schetter, Direktor des BICC – Bonn International 
Centre for Conflict Studies gGmbH, Bonn 
Michael Steiner, Botschafter a. D., Auswärtiges Amt 

12.12.2022 
7. Sitzung  

Öffentliche Anhörung zum Thema: „Petersberger Konferenz 2001: 
Zivilgesellschaftliche und afghanische Perspektiven“ 
Externe Sachverständige:  
Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network (AAN), Berlin 
Habiba Sarabi, ehemalige afghanische Politikerin und Frauenrechtlerin, 
Virginia/USA 
Dr. Susanne Schmeidl, Swiss Peace, Basel 

23.01.2023 
9. Sitzung  

Öffentliche Anhörung zum Thema: „Stabilisierungsphase und die Rolle 
der Bündnispartner 2002 bis 2008: Strategien, Kooperation und 
Koordination zwischen internationaler und nationaler Ebene“ 
Externe Sachverständige: 
Lakhdar Brahimi, ehemaliger UN-Sonderbeauftragter für Afghanistan, 
USA 
Wolfgang Schneiderhan, General a. D. 
Dr. Almut Wieland-Karimi, Politikberaterin, Mitglied des Präsidiums 
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., Berlin 

27.02.2023 
11. Sitzung 

Öffentliche Anhörung „Stabilisierungsphase und die Rolle der 
Bündnispartner 2002 bis 2008: Zivil-militärische Stabilisierung - 
Operative Umsetzung und Wirkung“ 
Externe Sachverständige: 
Botschafter Hermann Nicolai, Auswärtiges Amt 
Generalleutnant Bernd Schütt, Befehlshaber des 
Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Schwielowsee 
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Datum/Sitzungs-Nr. Anlass/Gegenstand/Sachverständige 

Dr. Sima Samar, Ärztin, ehemalige afghanische Ministerin für  
Frauenangelegenheiten, von 2002 bis 2005 Vorsitzende der  
Unabhängigen Menschenrechtskommission in Afghanistan 

27.03.2023 
13. Sitzung 

Öffentliche Anhörung zum Thema: „Ausweitung, Eskalation und 
Transition 2009 bis 2014: Die Ausweitung des deutschen Engagements 
im Kontext von Strategiewechsel und verschärfter Sicherheitslage“ 
Externe Sachverständige:  
Florian Broschk, Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Berlin  
Jared Sembritzki, Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr, 
Abteilungsleiter Einsatz im Kommando Heer in Strausberg/Brandenburg 
Dr. Barnett Rubin, Stimson Center Washington D. C., ehem. Berater des 
US Special Representative for Afghanistan, New York  

24.04.2023 
15. Sitzung  

Öffentliche Anhörung zum Thema: „Ausweitung, Eskalation und 
Transition 2009 bis 2014: Übergabe in afghanische Verantwortung- 
Staat, Gesellschaft und Sicherheit“ 
Externe Sachverständige:  
Peter Jördening, Leitender Polizeidirektor, Bundespolizeipräsidium 
Potsdam 
Stefan Recker, Leiter Büro Caritas International Kabul, Hilfswerk der 
deutschen Caritas, Deutscher Caritasverband e. V. 
Dr. Tilmann J. Röder, Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation 
JustPeace gGmbH, Berlin 

22.05.2023 
17. Sitzung 

Öffentliche Anhörung zum Thema: „Neuausrichtung, Anpassung und 
Abzug 2015 bis 2021: Ziele, Anpassungen und Dynamiken auf 
internationaler, nationaler und lokaler Ebene“ 
Externe Sachverständige:  
Zarifa Ghafari, ehem. afghanische Politikerin/Frauenrechtlerin, 
Nichtregierungsorganisation „Assistance and Promotion of Afghan 
Women“, Düsseldorf 
Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Projektgruppenleiterin, Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Berlin 
David H. Petraeus, US-General a. D., USA 

12.06.2023 
19. Sitzung 

Öffentliche/Nichtöffentliche Anhörung zum Thema: „Politische 
Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-Engagement im Deutschen 
Bundestag – Rolle des Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ 
Externe Sachverständige: 
Tom Koenigs, ehem. Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe (2009 bis 2013) 
Hellmut Königshaus, ehem. Bundestagsabgeordneter und 
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages (2010 bis 2015) 
Ruprecht Polenz, ehem. Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender 
Auswärtiger Ausschuss (2005 bis 2013) 
Reinhold Robbe, ehem. Bundestagsabgeordneter und Wehrbeauftragter 
des Deutschen Bundestages (2005 bis 2010) 
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Datum/Sitzungs-Nr. Anlass/Gegenstand/Sachverständige 

19.06.2023 
22. Sitzung 

Öffentliche Anhörung zum Thema „Neuausrichtung, Anpassung und 
Abzug 2015 bis 2021: Deutschlands Rolle im multilateralen Kontext – 
Abzug und Verhandlung“ 
Externe Sachverständige: 
Andreas von Brandt, Auswärtiges Amt, (ehemaliger Leiter der EU-
Delegation in Kabul) 
Jan Hendrik van Thiel, Amtierender Botschafter in Kingston/Jamaica, 
(2021 Stellvertreter des deutschen Botschafters in Afghanistan) 
Deborah Lyons, San Francisco/USA, (ehemalige Botschafterin Kanadas 
in Afghanistan, ehemalige Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für 
Afghanistan und Leiterin von UNAMA, UN Assistance Mission in 
Afghanistan) 

03.07.2023 
24. Sitzung 

Öffentliche Anhörung zum Thema „Politische 
Verantwortungsstrukturen des  
Afghanistaneinsatzes – Rolle von Bundeskanzleramt und 
Bundesregierung“ 
Externe Sachverständige: 
Joschka Fischer, Bundesminister a. D. 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin a. D. 
Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister a. D., ehemaliger Chef des 
Bundeskanzleramtes 
Gerhard Schindler, ehem. Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

18.09.2023 
25. Sitzung 

Öffentliche Anhörung zum Thema „Internationale Evaluierungen des 
Afghanistan-Einsatzes: Ergebnisse, Lehren und erfolgte Maßnahmen“ 
Externe Sachverständige: 
Joost Flamand, Direktor der Abteilung Sicherheitspolitik, 
Außenministerium der Niederlande, Den Haag 
Bjørn Tore Godal, Chair of the Norwegian Commission on Afghanistan, 
Oslo/Norwegen 
Prof. Dr. Christoph Zürcher, University of Ottawa, Graduate School of 
Public and International Affairs 

18.09.2023 
26. Sitzung 

Nichtöffentliche Anhörung zum Thema „Stand der ressortgemeinsamen 
strategischen Evaluierung des zivilen Engagements der Bundesregierung 
in Afghanistan“ 
Vertreter/Vertreterin der Evaluierungsteams: 
Dr. Anne Lange, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol), Münster 
Gregor Meiering, Senior Evaluator/Politikberater, GFA Consulting 
Group GmbH, Hamburg 
Helge Roxin, Senior Evaluator und Teamleiter, Deutsches 
Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval), Bonn 
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6.13 Übersicht der nichtöffentlichen Anhörungen der Projektgruppen/Anhörungsgäste 

Nichtöffentliche Anhörungen der Projektgruppe 1  

Die Projektgruppe 1 hat seit Beginn ihrer Arbeit am 21. November 2022 bis zum 16. Oktober 2023 insgesamt 
13 Sitzungen durchgeführt, darunter drei nichtöffentliche Anhörungen und eine externe Sitzung.  

23.01.2023 Anhörung zum Themenbereich „Ressortübergreifende Zusammenarbeit, 
Terrorbekämpfung und deutsche Rolle im Rahmen der internationalen Einsätze“ 
Externer Sachverständiger: 
Jens Arlt, Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr, Kommandeur der 
Luftlandebrigade 1, Saarland 

27.02.2023 Anhörung zum Themenbereich „Aufbau und Training der afghanischen 
Polizeikräfte“ 
Externer Sachverständiger: 
Hans-Joachim Schmitz, Polizei Nordrhein-Westfalen, Wuppertal 

24.04.2023 Anhörung zum Themenbereich „Aufbau leistungsfähiger afghanischer Streit- und 
Sicherheitskräfte“ 
Externer Sachverständiger: 
Rainer Glatz, Generalleutnant a. D., Potsdam 

 

Nichtöffentliche Anhörungen der Projektgruppe 2  

Die Projektgruppe 2 hat seit Beginn ihrer Arbeit am 21. November 2022 bis zum 23. Oktober 2023 insgesamt 
17 Sitzungen durchgeführt, darunter acht nichtöffentliche Anhörungen.  

12.12.2022 
 

Anhörung zum Themenbereich „Gesellschaftliche Friedensförderung und Aussöh-
nung – lokale und innerafghanische Friedensinitiativen“ 
Externe Sachverständige: 
Mary Akrami, Virginia/USA 
Shoaib Rahim, Toronto/Kanada 

23.01.2023 Anhörung zum Thema „Friedensdiplomatie auf allen Ebenen“ 
Externe Sachverständige: 
Andreas Krüger, Auswärtiges Amt 
Nader Nadery, Asser Institute, Center for International and European Law, Den 
Haag, Niederlande 

06.02.2023 Hintergrundgespräch mit Herrn Michael Steiner, Botschafter a. D., München 

27.02.2023 Anhörung zum Thema „Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in Afghanistan“ 
Externe Sachverständige:  
Prof. Dr. Abdul Rahman Ashraf, Bonn 
Sharmila Hashimi, Berlin 
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27.03.2023 Anhörung zum Thema „Aufbau ziviler Strukturen in Afghanistan“ 
Externe Sachverständige: 
N. N., United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Kabul,  
Afghanistan 
Dr. Orzala Nemat, Research Associate at Humanitarian Policy Group ODI, United 
Kingdom 

24.04.2023 Anhörung zum Thema „Wirtschaftliche Entwicklung in Afghanistan von 2001 bis 
2021“ 
Externe Sachverständige: 
Stephan Opitz, Bereichsleiter der KfW, KfW-Entwicklungsbank, Frankfurt a. M. 
Michael Sickert, SiCon International Development GmbH, Leipzig 

08.05.2023 Anhörung zum Themenbereich: „Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung: 
Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan zwischen 2001 und 2021“ 
Externe Sachverständige: 
Hayatullah Jawad, Gründer und Vorsitzender der AHRRAO 
Marcel Schwickert, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

22.05.2023 Anhörung zum Themenbereich: „Entwicklungszusammenarbeit sowie humani-
täre/entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe in Afghanistan von 2001 bis 
2021“ 
Externe Sachverständige: 
Elke Gottschalk, Deutsche Welthungerhilfe e. V., Bonn 
Fazel Rabi Haqbeen, afghanischer NGO-Dachverband ACBAR, Kabul 

 

Nichtöffentliche Anhörungen der Projektgruppe 3 

Die Projektgruppe 3 hat seit Beginn ihrer Arbeit am 21. November 2022 bis zum 13. November 2023 insgesamt 
14 Sitzungen durchgeführt, darunter drei nichtöffentliche Anhörungen. 

12.12.2022 
 

Anhörung zum Themenbereich „Vorgeschichte Staatsaufbau in Afghanistan, 
Zentralstaat versus dezentrale Alternativen sowie die Rolle der UNAMA“ 
Externe Sachverständige: 
Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network (AAN), Berlin 
Michael Schmunk, Botschafter a. D., Hamburg 

27.02.2023 Anhörung zum Themenbereich „Justizaufbau, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechte“ 
Externe Sachverständige:  
Dr. Ulrike Hopp-Nishanka, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, Berlin 
Dr. Tilmann J. Röder, JustPeace gGmbH, Berlin 

22.05.2023 Anhörung zu den Themenbereichen: „Budget und Finanzen“ und „Infrastruktur und 
soziale Systeme“ in Afghanistan 
Externer Sachverständiger:  
Jens Clausen, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt a. M. 
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6.14 Liste der Kommissionsdrucksachen 

Nr. Herausgeber/-in / 
Urheber/-in Inhalt Datum/ 

Versand 

20(28)01 Sekretariat PA 28  
„Enquete-
Kommission Lehren 
aus Afghanistan für 
das künftige vernetzte 
Engagement 
Deutschlands“ 

Verfahrensbeschlüsse der Enquete-Kommission; 
2. Sitzung am 19. September 2022, nichtöffentlich 

11.11.2022 

20(28)02 Sekretariat PA 28 Leitfragen an die externen Sachverständigen zur 
öffentlichen Anhörung zum Thema „Kontext und 
Lage in Afghanistan zu Beginn des Einsatzes. 
Ausgangspunkt 11. September 2001 bis zur 
Petersberger Konferenz 2001“ am 21. November 
2022 

14.11.2022 

20(28)03 Prof. Dr. Conrad  
Schetter, Direktor des 
Bonn International 
Centre for Conflict 
Studies (BICC) 

Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Kontext und Lage in Afghanistan zu Beginn 
des Einsatzes. Ausgangspunkt 11. September 2001 
bis zur Petersberger Konferenz 2001“ am 21. 
November 2022 

18.11.2022 

20(28)04 Sekretariat PA 28 Leitfragen an die eingeladenen Sachverständigen zur 
öffentlichen Anhörung zum Thema „Petersberger 
Konferenz 2001: zivilgesellschaftliche und 
afghanische Perspektiven“ am 12. Dezember 2022 

06.12.2022 

20(28)04_EN Sekretariat PA 28 Key questions for the experts, Public hearing on 12 
December 2022 on the topic of “The 2001 Petersberg 
Conference: civil society and Afghan perspectives” 
[englische Übersetzung der Leitfragen] 

12.12.2022 

20(28)05 Thomas Ruttig,  
Afghanistan Analysts 
Network (AAN) 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Petersberger Konferenz 2001: 
Zivilgesellschaftliche und afghanische Perspektiven“ 
am 12. Dezember 2022 

08.12.2022 

20(28)06 Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen an die externen 
Sachverständigen zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema: „Stabilisierungsphase und die Rolle der 
Bündnispartner 2002 bis 2008: Strategien, 
Kooperation und Koordination zwischen 
internationaler und nationaler Ebene“ am 23. Januar 
2023 

17.01.2023 

20(28)06_EN Sekretariat PA 28 Key questions for the experts, Public Hearing on 23 
January 2023 on the topic of “the stabilisation phase 
and the role of the alliance partners from 2002 to 
2008: strategies, cooperation and coordination 
between the international and national level” 
[englische Übersetzung der Leitfragen] 

20.01.2023 

20(28)07 Dr. Almut Wieland-
Karimi, Mitglied des 
Präsidiums der 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Stabilisierungsphase und die Rolle der 
Bündnispartner 2002 bis 2008: Strategien, 

19.01.2023 
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Deutschen 
Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen  
e. V. (DGVN), Berlin 

Kooperation und Koordination zwischen 
internationaler und nationaler Ebene“ am 23. Januar 
2023 

20(28)08 Lakhdar Brahimi, 
ehemaliger UN-
Sonderbeauftragter 
für Afghanistan 

Eingangsstatement zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Stabilisierungsphase und die Rolle der 
Bündnispartner 2002 bis 2008: Strategien, 
Kooperation und Koordination zwischen 
internationaler und nationaler Ebene“ am 23. Januar 
2023; Anlage: Brahimi „Bonn-II-Non-Paper - 
Accelerating the Implementation of the Bonn 
Agreement” 

27.01.2023 

20(28)09 Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen an die externen 
Sachverständigen zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Stabilisierungsphase und die Rolle der 
Bündnispartner 2002 bis 2008: Zivil-militärische 
Stabilisierung – Operative Umsetzung und Wirkung“ 
am 27. Februar 2023 

21.02.2023 

20(28)09_EN Sekretariat PA 28 Key questions for the experts, Public Hearing on 27 
February 2023 on the topic of “The stabilisation 
phase and the role of the alliance partners from 2002 
to 2008: Civilian-military stabilisation – Operational 
implementation and impact” [englische Übersetzung 
der Leitfragen] 

24.02.2023 

20(28)10 Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen zur öffentlichen Anhörung 
zum Thema „Ausweitung, Eskalation und Transition 
2009 bis 2014: Die Ausweitung des deutschen 
Engagements im Kontext von Strategiewechsel und 
verschärfter Sicherheitslage“ am 27. März 2023 

21.03.2023  

20(28)10_EN Sekretariat PA 28 Key questions for the experts, Public Hearing on 27 
March 2023 on the topic of “Expansion, escalation 
and transition 2009-2014: the expansion of German 
engagement in the context of changes in strategy and 
a deteriorating security situation” [englische 
Übersetzung der Leitfragen] 

23.03.2023 

20(28)11 Florian Broschk,  
Deutsche Gesellschaft 
für internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ), Berlin 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Ausweitung, Eskalation und Transition 2009 
bis 2014: Die Ausweitung des deutschen 
Engagements im Kontext von Strategiewechsel und 
verschärfter Sicherheitslage“ am 27. März 2023 

23.03.2023 

20(28)12_EN Dr. Barnett R. Rubin, 
Stimson Center, 
Washington D.C. 

Statement zur öffentlichen Anhörung zum Thema 
„Ausweitung, Eskalation und Transition 2009 bis 
2014: Die Ausweitung des deutschen Engagements 
im Kontext von Strategiewechsel und verschärfter 
Sicherheitslage“ am 27. März 2023 

27.03.2023 
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20(28)12_DE Dr. Barnett R. Rubin, 
Stimson Center, 
Washington D.C. 

Stellungnahme [deutsche Übersetzung] zur 
öffentlichen Anhörung zum Thema „Ausweitung, 
Eskalation und Transition 2009 bis 2014: Die 
Ausweitung des deutschen Engagements im Kontext 
von Strategiewechsel und verschärfter 
Sicherheitslage“ am 27. März 2023 

30.03.2023 

20(28)13_DE Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen zur öffentlichen Anhörung 
zum Thema „Ausweitung, Eskalation und Transition 
2009 bis 2014: Übergabe in afghanische 
Verantwortung – Staat, Gesellschaft und Sicherheit“ 
am 24. April 2023 

18.04.2023 

20(28)13_EN Sekretariat PA 28 Key questions for the experts, Public Hearing on 24 
April 2023 on the topic of „Expansion, escalation 
and transition 2009 to 2014: handing over 
responsibility to Afghanistan – state, society and 
security” [englische Übersetzung der Leitfragen] 

21.04.2023 

20(28)14 Stefan Recker,  
Leiter Büro Caritas 
Deutschland in 
Afghanistan, 
Deutscher 
Caritasverband e. V./ 
Caritas International 
(Ci) 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Ausweitung, Eskalation und Transition 2009 
bis 2014: Übergabe in afghanische Verantwortung – 
Staat, Gesellschaft und Sicherheit“ am 24. April 
2023 

18.04.2023 

20(28)15 Peter Jördening, 
Leitender 
Polizeidirektor, 
Bundespolizei-
präsidium Potsdam 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Ausweitung, Eskalation und Transition 2009 
bis 2014: Übergabe in afghanische Verantwortung – 
Staat, Gesellschaft und Sicherheit“ am 24. April 
2023 

24.04.2023 

20(28)16 Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen zur öffentlichen Anhörung 
zum Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 
2015 bis 2021: Ziele, Anpassungen und Dynamiken 
auf internationaler, nationaler, lokaler Ebene“am 22. 
Mai 2023 

16.05.2023 

20(28)16_EN Sekretariat PA 28 Key questions for the experts, Public hearing on 22 
May 2023 on the topic of “Strategy shift, adjustment 
and withdrawal 2015 to 2021: aims, changes and 
dynamics at international, national and local level” 

16.05.2023 

20(28)17_EN Sekretariat PA 28 Artikel von US-General a. D. David H. Petraeus: 
„Afghanistan did not have to turn out this way”vom 
8. August 2022, veröffentlicht in der Zeitschrift „The 
Atlantic“, Unterlage zur öffentlichen Anhörung am 
22. Mai 2023 

16.05.2023 

20(28)18_EN Zarifa Ghafari, 
Nichtregierungsorgani
sation „Assistance 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 
2015 bis 2021: Ziele, Anpassungen und Dynamiken 

22.05.2023 
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and Promotion of 
Afghan Women“ 

auf internationaler, nationaler, lokaler Ebene“ am 22. 
Mai 2023 

20(28)19 Dr. Tilmann Röder, 
JustPeace gGmbH, 
Berlin 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Ausweitung, Eskalation und Transition 2009 
bis 2014: Übergabe in afghanische Verantwortung – 
Staat, Gesellschaft und Sicherheit“ am 24. April 
2023 [nachträglich eingereicht] 

24.05.2023 

20(28)20 Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen zur 
öffentlichen/nichtöffentlichen Anhörung zum Thema 
„Politische Verantwortungsstrukturen: Das 
Afghanistan-Engagement im Deutschen Bundestag – 
Rolle des Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ am 12. Juni 2023 

06.06.2023 

20(28)21 Hellmut Königshaus, 
ehemaliger 
Wehrbeauftragter des 
Deutschen 
Bundestages 

Stellungnahme zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Anhörung zum Thema „Politische 
Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-
Engagement im Deutschen Bundestag – Rolle des 
Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ am 12. Juni 2023 

06.06.2023 

20(28)21 a 
(nur zur 
dienstlichen 
Verwendung) 

Hellmut Königshaus, 
ehemaliger 
Wehrbeauftragter des 
Deutschen 
Bundestages 

Zusätzliche Stellungnahme zum nichtöffentlichen 
Teil der Anhörung zum Thema „Politische 
Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-
Engagement im Deutschen Bundestag – Rolle des 
Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ am 12. Juni 2023 [nachträglich 
eingereicht] 

06.07.2023 

20(28)22 Tom Koenigs,  
ehemaliger 
Sonderbeauftragter 
der Vereinten 
Nationen in 
Afghanistan 

Stellungnahme zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Anhörung zum Thema „Politische 
Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-
Engagement im Deutschen Bundestag – Rolle des 
Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ am 12. Juni 2023 

08.06.2023 

20(28)23 Sekretariat PA 28 Leitfragen der Fraktionen zur öffentlichen Anhörung 
zum Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 
2015 bis 2021: Deutschlands Rolle im multilateralen 
Kontext – Abzug und Verhandlung“ am 19. Juni 
2023 

13.06.2023 

20(28)24 Reinhold Robbe, 
ehemaliger 
Wehrbeauftragter des 
Deutschen 
Bundestages 

Stellungnahme zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Anhörung zum Thema „Politische 
Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-
Engagement im Deutschen Bundestag -Rolle des 
Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ am 12. Juni 2023 [nachträglich 
übersandt] 

14.06.2023 

20(28)25 Ruprecht Polenz,  
ehemaliger 
Vorsitzender des 

Stellungnahme zur öffentlichen/nichtöffentlichen 
Anhörung zum Thema „Politische 
Verantwortungsstrukturen: Das Afghanistan-

28.06.2023 
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Auswärtigen 
Ausschusses 

Engagement im Deutschen Bundestag -Rolle des 
Parlaments, Informationen und strategische 
Befassung“ am 12. Juni 2023 [nachträglich 
übersandt] 

20(28)26 Jan Hendrik van 
Thiel, Botschafter 
Kingston/ 
Jamaica 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 
2015 bis 2021: Deutschlands Rolle im multilateralen 
Kontext – Abzug und Verhandlung“ am 19. Juni 
2023 

28.06.2023 

20(28)27 Dr. Ulrike Hopp-
Nishanka,  
Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Neuausrichtung, Anpassung und Abzug 
2015 bis 2021: Ziele, Anpassungen und Dynamiken 
auf internationaler, nationaler, lokaler Ebene“ am 22. 
Mai 2023 [nachträglich übersandt] 

17.07.2023 

20(28)28 Heidemarie  
Wieczorek-Zeul,  
Bundesministerin  
a. D. 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Politische Verantwortungsstrukturen des 
Afghanistaneinsatzes – Rolle von Bundeskanzleramt 
und Bundesregierung“ am 3. Juli 2023 [nachträglich 
übersandt] 

18.07.2023 

20(28)29 Norwegian Ministry 
of Foreign Affairs and 
Ministry of Defence, 
Norwegian 
Commission on 
Afghanistan, Oslo 

Official Norwegian Reports NOU 2016: 8 
„A good ally: Norway in Afghanistan 2001-2014”, 
Oslo, 6 June 2016 (English edition, February 2018); 
Vorlage zur öffentlichen Anhörung am 18. 
September 2023 

12.09.2023 

20(28)30 Ministry of Foreign 
Affairs of the 
Netherlands, Policy 
and Operations 
Evaluation 
Department (IOB), 
Den Haag 

IOB-Evaluation „Between wish and reality “ 
Evaluation of the Dutch contribution to Resolute 
Support, March 2023; Vorlage zur öffentlichen 
Anhörung am 18. September 2023 

12.09.2023 

20(28)31 Prof. Dr. Christoph 
Zürcher, University of 
Ottawa (im Auftrag 
des BMZ) 

Bericht „Meta-Review of Evaluations of 
Development Assistance to Afghanistan, 2008 bis 
2018“, Chapeau Paper, March 2020; Vorlage zur 
öffentlichen Anhörung am 18. September 2023 

12.09.2023 

20(28)32 Ministry of Foreign 
Affairs of the 
Netherlands, Policy 
and Operations 
Evaluation 
Department (IOB), 
Den Haag 

IOB-Evaluation „Inconvenient Realities - An 
evaluation of Dutch contributions to stability, 
security and rule of law in fragile and conflict-
affected contexts”, August 2023; Unterlage zur 
öffentlichen Anhörung am 18. September 2023 

13.09.2023 

20(28)33 Ministry of Foreign 
Affairs of the 
Netherlands, Policy 
and Operations 

Summary „In search of support: the integrated police 
training mission in Kunduz, Afghanistan” Post-

13.09.2023 
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Evaluation 
Department (IOB), 
Den Haag 

mission evaluation, November 2019; Unterlage zur 
öffentlichen Anhörung am 18. September 2023 

20(28)34 Prof. Dr. Christoph  
Zürcher, Graduate 
School of Public and 
International Affairs, 
University of Ottawa 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Internationale Evaluierungen des 
Afghanistan-Einsatzes: Ergebnisse, Lehren und 
erfolgte Maßnahmen“ am 18. September 2023 

14.09.2023 

20(28)35 Björn Tore Godal, 
Chair of the 
Norwegian 
Commission on 
Afghanistan, 
Oslo/Norwegen 

Eingangsstatement zur öffentlichen Anhörung zum 
Thema „Internationale Evaluierungen des 
Afghanistan-Einsatzes: Ergebnisse, Lehren und 
erfolgte Maßnahmen“ am 18. September 2023 

14.09.2023 

20(28)35 neu Björn Tore Godal, 
Chair of the 
Norwegian 
Commission on 
Afghanistan, 
Oslo/Norwegen 

Überarbeitetes Eingangsstatement zur öffentlichen 
Anhörung zum Thema „Internationale Evaluierungen 
des Afghanistan-Einsatzes: Ergebnisse, Lehren und 
erfolgte Maßnahmen“ am 18. September 2023 

18.09.2023 

20(28)36 
(Nr. nicht  
vergeben) 

   

20(28)37 Dr. Anne Lange, 
Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol), 
Münster 

Eingangsstatement zur nichtöffentlichen Anhörung 
zum Thema „Stand der ressortgemeinsamen 
strategischen Evaluierung des zivilen Engagements 
der Bundesregierung in Afghanistan“ am 18. 
September 2023. 

20.09.2023  

20(28)38 Deutsches 
Evaluierungsinstitut 
der Entwicklungs-
zusammenarbeit 
(DEval), Bonn/ 
Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol)/ 
GFA Consulting 
Group GmbH, 
Hamburg 

Ressortgemeinsamer Evaluierungsbericht, 
Ressortgemeinsame strategische Evaluierung des 
zivilen Engagements der Bundesregierung in 
Afghanistan – finale Version, November 2023 

12.12.2023 

20(28)39 Auswärtiges Amt /  
GFA Consulting 
Group GmbH, 
Hamburg 

Ressortgemeinsame strategische Evaluierung des 
zivilen Engagements der Bundesregierung in 
Afghanistan: Finaler Ressortspezifischer 
Evaluierungsbericht, November 2023 

12.12.2023 

20(28)40 Deutsche Hochschule 
der Polizei (DHPol), 
Bonn International 
Centre for Conflict 
Studiens (BICC) 

Ressortgemeinsame strategische Evaluierung des 
zivilen Engagements der Bundesregierung in 
Afghanistan: BMI-spezifischer Bericht, November 
2023 

12.12.2023 
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20(28)41 Deutsches 
Evaluierungsinstitut 
der Entwicklungs-
zusammenarbeit 
(DEval), Bonn 

Ressortgemeinsame strategische Evaluierung des 
zivilen Engagements der Bundesregierung in 
Afghanistan: Ressortspezifischer Bericht zum 
Engagement des BMZ in Afghanistan, November 
2023 

12.12.2023 

20(28)42 AA, BMI, BMZ Gemeinsame Stellungnahme des Auswärtigen Amts, 
des Bundesministerium des Inneren und für Heimat 
und des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung zum 
ressortgemeinsamen und zu den ressortspezifischen 
Berichten 
„Ressortgemeinsame strategische Evaluierung des 
zivilen Engagements der Bundesregierung in 
Afghanistan (2013-2021)“, November 2023 

12.12.2023 

6.15 Liste der Kommissionsmaterialien 

KOM-Mat. 
Nr. 

Herausgeber/-in /  
Urheber/-in; 

übersandt von 
Inhalt Seitenzahl Datum/ 

Versand 

20(28)01 Deutscher Bundestag, 
Wissenschaftliche 
Dienste 

Ausarbeitung „Der Afghanistan-
Einsatz 2001-2021 Eine 
sicherheitspolitische Chronologie“, 
vom 20.01.2022 

353 29.09.2022 

20(28)02 Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) 

BMZ-Papier 03/2018 „Afghanische 
Verantwortung stärken“  
Positionspapier zur 
entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit mit Afghanistan 

16 11.11.2022 

20(28)03 Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) 

BMZ-Strategiepapier 3/2014 „Neue 
entwicklungspolitische Strategie für 
die Zusammenarbeit mit Afghanistan 
im Zeitraum 2014-2017 – Verlässliche 
Partnerschaft in Zeiten des Umbruchs“ 

40 11.11.2022 

20(28)04 Auswärtiges Amt 
(AA) 
Bundesministerium 
der Verteidigung 
(BMVg) 

Abschlussbericht der Bundesregierung 
anlässlich der Beendigung der 
Beteiligung bewaffneter deutscher 
Streitkräfte an Einsätzen in 
Afghanistan, mit Begleitschreiben, 
Dezember 2021 

50 18.11.2022 

20(28)05 Bundesregierung 
(über Auswärtiges 
Amt) 

Leistungsbeschreibung (Terms of 
Reference) für die ressortgemeinsame 
strategische Evaluierung des zivilen 
Engagements der Bundesregierung in 
Afghanistan, 17.09.2021 

29 18.11.2022 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 343 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

KOM-Mat. 
Nr. 

Herausgeber/-in /  
Urheber/-in; 

übersandt von 
Inhalt Seitenzahl Datum/ 

Versand 

20(28)06 Deutscher Bundestag, 
Wissenschaftliche 
Dienste 

Übersicht der wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen zum Thema 
„Afghanistan“ von 2001 bis 2021, 
23.11.2022 

8 24.11.2022 

20(28)07 Auswärtiges Amt Liste der übersandten Dokumente der 
Ressorts und der Bundesregierung 
zum Afghanistan-Einsatz; zum 
Prüfauftrag der Enquete-Kommission 
vom 26.09.2022  

4 24.11.2022 

20(28)08 Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
(BMZ) 

Inhaltsverzeichnis der übersandten 
Dokumente zum Afghanistan-Einsatz; 
zum Prüfauftrag der Enquete-
Kommission vom 26.09.2022 

5 
 

24.11.2022 

20(28)09-01 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht  
Afghanistan, Kabul, Juni 2003 

15 25.11.2022 

20(28)09-02 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht  
Afghanistan, Kabul, Oktober 2003 

14 25.11.2022 

20(28)09-03 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht  
Afghanistan, Kabul, April 2004 

18 25.11.2022 

20(28)09-04 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, September 2004 

13 25.11.2022 

20(28)09-05 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, März 2005 

14 25.11.2022 

20(28)09-06 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, Oktober 2005 

16 25.11.2022 

20(28)09-07 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, April 2006 

8 25.11.2022 

20(28)09-08 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 03.10.2006 

15 25.11.2022 

20(28)09-09 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, April 2007 

8 25.11.2022 

20(28)09-10 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, Oktober 2007 

16 25.11.2022 

20(28)09-11 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, April 2008 

11 25.11.2022 

20(28)09-12 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 30.11.2008 

16 25.11.2022 
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20(28)09-13 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 25.04.2009 

17 25.11.2022 

20(28)09-14 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 22.10.2009 

21 25.11.2022 

20(28)09-15 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 22.04.2010 

23 25.11.2022 

20(28)09-16 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 05.12.2010 

31 25.11.2022 

20(28)09-17 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 31.05.2011 

32 25.11.2022 

20(28)09-18 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 15.11.2011 

21 25.11.2022 

20(28)09-19  
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 15.04.2012 

21 25.11.2022 

20(28)09-20 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt, 
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 15.10.2012 

24 25.11.2022 

20(28)09-21 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 31.05.2013 

18 25.11.2022 

20(28)09-22 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 01.12.2013 

18 25.11.2022 

20(28)09-23 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 17.08.2014 

14 25.11.2022 

20(28)09-24 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 21.01.2015 

16 25.11.2022 

20(28)09-25 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 18.06.2015 

15 25.11.2022 

20(28)09-26 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 19.01.2016 

16 25.11.2022 

20(28)09-27 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 25.06.2016 

13 25.11.2022 

20(28)09-28 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul,  
Generalkonsulat 
Masar-e Scharif 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Kabul, 24.12.2016 

17 25.11.2022 

20(28)09-29 Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul, 

Politischer Halbjahresbericht 16 25.11.2022 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 345 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

KOM-Mat. 
Nr. 

Herausgeber/-in /  
Urheber/-in; 

übersandt von 
Inhalt Seitenzahl Datum/ 

Versand 

VS/NfD Generalkonsulat 
Masar-e Scharif 

Afghanistan, Berlin, Juli 2017 

20(28)09-30 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt,  
Botschaft Kabul, 
Generalkonsulat 
Masar-e Scharif 

Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, November 2017 

9 25.11.2022 

20(28)09-31 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Juni 2018 

10 25.11.2022 

20(28)09-32 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Dezember 2018 

12 25.11.2022 

20(28)09-33 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Juni 2019 

13 25.11.2022 

20(28)09-34 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Dezember 2019 

16 25.11.2022 

20(28)09-35 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Juni 2020 

14 25.11.2022 

20(28)09-36 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, Januar 2021 

15 25.11.2022 

20(28)09-37 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan/Juli 2021 

10 25.11.2022 

20(28)09-38 
VS/NfD 

Auswärtiges Amt Politischer Halbjahresbericht 
Afghanistan, 31. Januar 2022 

11 25.11.2022 

20(28)10 Bundesministerium 
der Verteidigung 
(BMVg) 

Auswahl von Dokumenten, 
Evaluierungen und Studien der 
NATO- bzw. Allierten-Staaten zum 
Afghanistan-Einsatz (Internetlinks) 

2 29.11.2022 

20(28)11 a AA, BMVg, BMZ, 
BMI 

Das Afghanistan-Konzept der 
Bundesregierung, 1. September 2003 

11 02.12.2022 

20(28)11 b AA, BMVg, BMZ, 
BMI 

Das Afghanistan-Konzept der 
Bundesregierung, 12. September 2006 

26 02.12.2022 

20(28)11 c Die Bundesregierung Das Afghanistan-Konzept der 
Bundesregierung, September 2008 

58 02.12.2022 

20(28)11 d Die Bundesregierung  Das Afghanistan-Konzept der 
Bundesregierung, 5. September 2007 

19 24.01.2023 

20(28)12 a  Die Bundesregierung Afghanistan. Auf dem Weg zur 
„Übergabe in Verantwortung“ – 
Ressortübergreifende 
Entscheidungsgrundlage zur 
Mandatsverlängerung und vor der 

11 02.12.2022 
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internationalen Afghanistan 
Konferenz, Bericht vom 18.11.2009 

20(28)12 b Die Bundesregierung Auf dem Weg zur Übergabe in 
Verantwortung: Das deutsche 
Afghanistan-Engagement nach der 
Londoner Konferenz, Bericht vom 
25.10.2010 

11 02.12.2022 

20(28)13 a Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsberichte Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Dezember 2010 

110 02.12.2022 

20(28)13 b Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Zwischenbericht Juli 
2011 

16 02.12.2022 

20(28)13 c Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Dezember 2011 

86 02.12.2022 

20(28)13 d Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Zwischenbericht Juni 
2012 

29 02.12.2022 

20(28)13 e  Die Bundesregierung  
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, November 2012  

76 02.12.2022 

20(28)13 f Die Bundesregierung  
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Zwischenbericht Juni 
2013 

33 02.12.2022 

20(28)13 g Die Bundesregierung  
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Januar 2014 

48 02.12.2022 

20(28)13 h Die Bundesregierung  
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Zwischenbericht, Juni 
2014 

30 02.12.2022 

20(28)13 i Die Bundesregierung  
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Fortschrittsbericht Afghanistan 2014 
einschließlich einer Zwischenbilanz 
des Afghanistan-Engagements zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, November 2014 

65 02.12.2022 

20(28)14 Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Bericht der Bundesregierung zu Stand 
und Perspektiven des deutschen 
Afghanistan-Engagements zur 

30 02.12.2022 
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Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Februar 2018 

20(28)15 a  Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 
 

Bericht der Bundesregierung zur 
deutschen Unterstützung des 
Friedensprozesses in Afghanistan; 
Begleitschreiben und Input-Papier von 
Februar 2019 

12 
 

02.12.2022 

20(28)15 b Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 
 

Bericht der Bundesregierung zur 
deutschen Unterstützung des 
Friedensprozesses in Afghanistan zur 
Unterrichtung des Deutschen 
Bundestages, Februar 2020 

11 02.12.2022 

20(28)16 Die Bundesregierung 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 
 

Bericht über die Maßnahmen und 
Auswirkungen der militärischen, 
zivilen und wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in Afghanistan 
während der Zeit des deutschen 
Engagements, zur Unterrichtung des 
Ausschusses für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung im 
Deutschen Bundestag, Juni 2021 

12 02.12.2022 

20(28)17 BMVg Publikationen des Zentrums für 
Militärgeschichte u. 
Sozialwissenschaften der Bundeswehr 
(ZMSBw) und Auswahl von AFG-
Tagebüchern und Einsatzerfahrungen 
von Soldaten (Internetlinks) 

4 15.12.2022 

20(28)18 
(Nur für Mit-
glieder der 
EK – analog 
VS-NfD) 

Deutsches 
Evaluierungsinstitut 
der Entwicklungs-
zusammenarbeit 
(DEval)/ Deutsche 
Hochschule der 
Polizei (DHPol)/GFA 
Consulting Group 
(über AA) 

Inception-Bericht 
„Ressortgemeinsame strategische 
Evaluierung des zivilen Engagements 
der Bundesregierung in Afghanistan 
(finale Version), Dezember 2022 

94 09.01.2023 

20(28) 18 neu DEval) / DHPol / 
GFA Consulting 
Group 
(über AA) 

Inception-Bericht 
„Ressortgemeinsame strategische 
Evaluierung des zivilen Engagements 
der Bundesregierung in Afghanistan 
(finale Version), Januar 2023 

94 02.02.2023 

20(28)19 Europäische 
Kommission/ 
Auswärtiges Amt 

Country Strategy Paper 
Islamic Republic of Afghanistan 
2007 – 2013 

44 24.01.2023 
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20(28)20 a Rat der Europäischen 
Union/Auswärtiges 
Amt 

Ratsdokument Nr. 11168/14 
Generalsekretariat des Rates 
Schlussfolgerungen des Rates zu 
Afghanistan, Brüssel, 23.06.2014 

29 24.01.2023 

20(28)20 b Rat der Europäischen 
Union/Auswärtiges 
Amt 

Ratsdokument Nr. 11482/17 
Gemeinsame Mitteilung an das 
Europäische Parlament und den Rat: 
Elemente einer EU-Strategie für 
Afghanistan, Brüssel, 24.07.2017 

19 24.01.2023 

20(28)20 c Rat der Europäischen 
Union/Auswärtiges 
Amt 

Ratsdokument Nr. 13098/17 
Schlussfolgerungen des Rates zu 
Afghanistan, Brüssel, 16.10.2017 

28 24.01.2023 

20(28)21 a Amtsblatt der 
Europäischen Union 
(übersandt vom 
Auswärtiges Amt) 

Kooperationsabkommen über 
Partnerschaft und Entwicklung 
zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaaten einerseits und 
der Islamischen Republik Afghanistan 
andererseits, 14.03.2017 

28 24.01.2023 

20(28)21 b Amtsblatt der 
Europäischen Union 
(übersandt vom 
Auswärtigen Amt) 

Kooperationsabkommen über 
Partnerschaft und Entwicklung 
zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaaten einerseits und 
der Islamischen Republik Afghanistan 
andererseits, 14.03.2017, L 67/16 - 30 

15 24.01.2023 

20(28)22 a BMZ Evaluation Reports 028 
Assessing the Impact of Development 
Cooperation in North-East 
Afghanistan (Interim Report) 

24 24.01.2023 

20(28)22 b BMZ BMZ-Evaluierungsbericht 031 
Friedensmission in Nordost 
Afghanistan – Welche Wirkungen hat 
die Entwicklungszusammenarbeit? 
Zwischenbericht, September 2007 

29 24.01.2023 

20(28)23 BMZ Evaluation Reports 049 
Assessing the Impact of Development 
Cooperation in North-East 
Afghanistan, 2005-2009, final report, 
March 2010 

45 24.01.2023 

20(28)24 a BMZ Development Cooperation in Conflict 
Zones – Assessing the Impact of 
Development Cooperation in North-
East Afghanistan, 2007-2013, final 
report, January 2015 

115 24.01.2023 
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20(28)24 b BMZ Entwicklungszusammenarbeit in 
Konfliktzonen – Assessing the Impact 
of Development Cooperation in North 
East Afghanistan 2007-2013 (deutsche 
Übersetzung der Zusammenfassung) 

7 24.01.2023 

20(28)25 BMZ Strategische Portfolio Review 
Afghanistan von Prof. Dr. Christoph 
Zürcher, Universität Ottawa/Kanada, 
Schlussbericht, Oktober 2013 

34 24.01.2023 

20(28)26 BMZ / 
DEval 

Ein Review der Evaluierungsarbeit zur 
deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit in 
Afghanistan, 2014 

43 24.01.2023 

20(28)27 BMZ BMZ-Strategiepapier 3/2014 
Neue entwicklungspolitische Strategie 
für die Zusammenarbeit mit 
Afghanistan im Zeitraum 2014-2017 

42 26.01.2023 

20(28)28 BMZ BMZ-Positionspapier 03/2018 
„Afghanische Verantwortung stärken“, 
Positionspapier zur 
entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit mit Afghanistan 

18 26.01.2023 

20(28)29 a BMZ / 
Prof. Dr. Christoph  
Zürcher, University of 
Ottawa 

Meta-Review of Evaluations of 
Development Assistance to 
Afghanistan 
2008 – 2018 (Chapeau Paper), March 
2020 

40 27.01.2023 

20(28)29 b BMZ / 
Prof. Dr. Christoph  
Zürcher, University of 
Ottawa 

International Assistance to 
Afghanistan, 2008 – 2018 
Part 1: Systematic Review of Impact 
Evaluations of Development Aid in 
Afghanistan, 2008 – 2018, March 
2020 

52 27.01.2023 

20(28)29 c BMZ  
Prof. Dr. Christoph  
Zürcher, University of 
Ottawa 

International Assistance to 
Afghanistan, 2008 – 2018 
Part 2: Summary Report of Eleven 
Bilateral Country-Level Evaluations, 
March 2020 

36 27.01.2023 

20(28)29 d BMZ 
Hassina Popal und 
Prof. Dr. Christoph  
Zürcher 

International Assistance to 
Afghanistan, 2008 – 2018 
Part 3: Summary of Selected SIGAR 
Reports, Afghanistan, 2008 – 2018, 
March 2020 

40 27.01.2023 
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20(28)29 e BMZ / 
Reem Saraya und  
Prof. Dr. Christoph  
Zürcher 

International Assistance to 
Afghanistan, 2008 – 2018 
Part 4: Summary Report of Evaluation 
Reports by the Asian Development 
Bank, 2008 – 2018 

28 
 

27.01.2023 

20(28)29 f BMZ International Assistance to 
Afghanistan, 2008 – 2018 
Part 5: Summary Report of Selected 
Evaluation Reports by Multilateral 
Organizations and NGO, 2008 – 2018, 
March 2020 

36 27.01.2023 

20(28)29 g BMZ Übersicht über Reviews und 
Evaluierungen der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit mit 
Afghanistan 2009-2020 

1 27.01.2023 

20(28)30  Wissenschaftliche 
Dienste des 
Deutschen 
Bundestages /  
1. UA 20. WP 

Sachstand: 
Die Aufarbeitung der Afghanistan-
Evakuierung durch die Truppen 
stellenden Nationen der Resolute 
Support Mission und ihr Umgang mit 
afghanischen Ortskräften, 2022/2023, 
mit Kurzinformation, 11.01.2023 

118 06.02.2023 

20(28)31 
VS-NfD 

BMVg Gesamtbericht der Einsatzauswertung 
des 20-jährigen Einsatzes der 
Bundeswehr (2001-2021) vom 3. 
Februar 2023 

34 06.07.2023 

20(28)32 
VS-NfD 

Bundesministerium 
für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) 

Informelles Diskussionspapier 41 06.07.2023 

20(28)33 Konrad Adenauer-
Stiftung / Counter 
Extremism Project 

Publikation „Die Machtübernahme der 
Taliban in Afghanistan – 
Auswirkungen auf den globalen 
Terrorismus“, Dezember 2022, 
deutsche Übersetzung 

152 19.07.2023 

20(28)34 
(VS-Vertrau-
lich) 

Auswärtiges Amt 
(AA) 

Unterlagen zur Petersberg-Konferenz 
2001; vertrauliche Berichte der 
damaligen deutschen Delegation 

13 Berichte  
(1 Ordner) 

Einsicht-
nahme nur 
in BT-Ge-

heimschutz-
stelle 

20(28)35 a 
(VS-NfD) 

Auswärtiges Amt 
(AA) 

Übersicht der Unterlagen zur Drogen- 
und Drogenanbaubekämpfung in 
Afghanistan: Sachstand des 
Auswärtigen Amtes zur 

1 07.09.2023 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 351 –  Drucksache 20/10400 
 
 

 

KOM-Mat. 
Nr. 

Herausgeber/-in /  
Urheber/-in; 

übersandt von 
Inhalt Seitenzahl Datum/ 

Versand 

Drogenbekämpfung in Afghanistan, 
August 2023 

20(28)35 b 
(VS-NfD) 

Auswärtiges Amt 
(AA) 

Projektübersicht zur 
Drogenbekämpfung sowie Angaben 
über die Zuwendungen des 
Auswärtigen Amtes, Zeitraum 2002-
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Crime (UNODC)/Ministry of Counter 
Narcotics, Islamic Republic of 
Afghanistan Final  
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Finnland, Großbritannien, NATO 
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Norwegen, Schweden und Weltbank, 
für den Zeitraum 2001 bis 2021 
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